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86. Sitzung

Berlin, Donnerstag, den 14. März 2019

Beginn: 9.00 Uhr

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 

Sitzung ist eröffnet.

(Die Anwesenden erheben sich)

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, am 4. März ver-
starb Klaus Kinkel. Klaus Kinkel wurde 82 Jahre alt. 
Wir verlieren mit ihm einen Staatsdiener im besten Sinne 
des Wortes. Einen Spitzenbeamten, der nicht nach Äm-
tern strebte, der sich aber immer in die Pflicht nehmen 
ließ. Einen Staatsbürger und Politiker, der nie den Res-
pekt vor der ihm übertragenen Verantwortung für die Ge-
sellschaft verloren hat. Und nicht zuletzt: Für manchen 
von uns, wie mich, bedeutet sein Tod den Verlust eines 
politischen Weggefährten und Freundes, dessen Loyali-
tät, Belesenheit, Warmherzigkeit fehlen wird.

Klaus Kinkel begann seine Laufbahn im Innenmi-
nisterium in Bonn. Sie führte den politisch denkenden 
Juristen zunächst an die Spitze des Bundesnachrichten-
dienstes und später als Staatssekretär ins Bundesjustiz-
ministerium. In dieser Zeit, in der die Debatten um die 
Verkürzung und Beschleunigung von Asylverfahren oder 
um das Ausländerrecht die Zusammenarbeit in der da-
maligen Koalition auch nicht immer einfach machten, 
zeichnete er sich als ein verlässlicher Gesprächspartner 
aus, als ausgleichender und gradliniger Gestalter der Ge-
schicke unseres Landes; und er machte sich so in der In-
nen- und der Rechtspolitik einen Namen, lange bevor er 
in einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen wurde.

Einen Höhepunkt in seiner Karriere bedeuteten auch 
für ihn die ereignisreichen Monate der Wiedervereini-
gung, in denen er im Ringen um die Währungs-, Wirt-
schafts- und Sozialunion und um den Einigungsvertrag 
nicht nur mit mir als Bundesinnenminister eng zusam-
menarbeitete, sondern auch – vom Bundeskanzler be-
auftragt – in direkten Gesprächen mit Ministerpräsident 
Lothar de Maizière schwierige Fragen aushandelte. 

Nach der Wiedervereinigung übernahm Klaus  Kinkel 
das Justizressort. Der bis dahin parteilose Liberale wur-
de Mitglied der Freien Demokraten. Dass er als Neuling 
seine Partei nur zwei Jahre später führen würde, hat 

Klaus Kinkel ebenso wenig gezielt angestrebt wie spä-
ter sein Bundestagsmandat, den stellvertretenden Frakti-
onsvorsitz oder die Nachfolge Hans-Dietrich Genschers 
als Bundesaußenminister. Mit ihm, mit Hans-Dietrich 
Genscher, verband Kinkel eine besondere Nähe und Ver-
trautheit – als überzeugte Liberale, als leidenschaftliche 
Europäer und „ehrliche Patrioten“; das war ein Aus-
druck, den Klaus Kinkel selbst benutzte. Er pflegte als 
Vizekanzler ein gutes Vertrauensverhältnis zum Bundes-
kanzler, und für die christlich-liberale Koalition war das 
ebenso wichtig wie für die Verhandlungspartner Kinkels 
auf internationaler Bühne.

Im Auswärtigen Amt erkannte Kinkel sehr rasch, dass 
mit der Wiedervereinigung, mit der Öffnung des euro-
päischen Integrationsprozesses nach Osten und mit dem 
Zerfall des bipolaren Machtgefüges weltweit die „Trenn-
linien zwischen Innen- und Außenpolitik aufgeweicht“ 
wurden; so drückte er es aus. Er plädierte klarsichtig 
für einen doppelten Neuanfang – im Blick auf die inne-
re Einheit unseres Landes wie auf die Neubestimmung 
der Position des wiedervereinten Deutschlands in Euro-
pa, die Aufnahme der Osteuropäer und die Zukunft der 
Bündnissysteme, in denen das vereinte Deutschland sei-
ne neue Rolle erst suchen musste.

Klaus Kinkel verstand es in den sechs Jahren an der 
Spitze des Auswärtigen Amtes, Kontinuität in der deut-
schen Außenpolitik zu wahren – in einer offenen und 
von ihm als unsicher wahrgenommenen weltpolitischen 
Situation. Er vertrat mit Augenmaß die Interessen des 
wiedervereinten Deutschlands – würdig und besonnen. 
Er trug so entscheidend dazu bei, das Vertrauen in die 
Verlässlichkeit des geeinten Deutschlands in der Welt 
weiter zu stärken.

Klaus Kinkel hat sich um unser Land verdient ge-
macht. Der Deutsche Bundestag wird ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. Unsere Gedanken sind bei seiner 
Frau und bei seinen Töchtern. Wir sprechen ihnen und 
allen Angehörigen unser tiefes Mitgefühl aus.

Sie haben sich zu Ehren von Klaus Kinkel erhoben. 
Ich danke Ihnen.

(Die Anwesenden nehmen wieder Platz)
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Für die heutige 86. und die morgige 87. Sitzung konn-
te zwischen den Fraktionen im Ältestenrat keine Tages-
ordnung vereinbart werden, da die Fraktion der AfD dem 
Vorschlag der anderen Fraktionen widersprochen hat. Ich 
habe daher den Bundestag mit der von den anderen Frak-
tionen vorgeschlagenen Tagesordnung einberufen. Nach 
§ 21 Absatz 3 der Geschäftsordnung ist für die Genehmi-
gung der Tagesordnung ein Plenarbeschluss erforderlich.

Es gibt des Weiteren eine interfraktionelle Vereinba-
rung, die vorgeschlagene Tagesordnung um die in der 
Zusatzpunkteliste aufgeführten Punkte zu erweitern:

ZP 1 Aktuelle Stunde 

auf Verlangen der Fraktion DIE LINKE

Auswirkungen der EU-Urheberrechtsreform 
auf die Meinungsfreiheit

(siehe 85. Sitzung)

ZP 2 Beratung des Antrags der Abgeordneten Michael 
Theurer, Grigorios Aggelidis, Renata Alt, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Fair Play in der digitalen Wirtschaft herstellen

Drucksache 19/8264
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss Digitale Agenda

ZP 3 Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Wirtschaft und Energie 
(9. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten 
Katharina Dröge, Dr. Konstantin von Notz, Anja 
Hajduk, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Faire digitale Märkte – Wettbewerb und Da-
tenschutz sicherstellen

Drucksachen 19/1852, 19/4777 Buchstabe b

ZP 4 Weitere Überweisungen im vereinfachten Ver-
fahren

(Ergänzung zu TOP 26)

a) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Katrin Helling-Plahr, Stephan Thomae, 
Renata Alt, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP

Rechtsanwaltsgebühren zukunftssicher 
gestalten

Drucksache 19/8266
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Hagen Reinhold, Katharina Willkomm, 
Stephan Thomae, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP 

Für einen bürgerfreundlichen und digita-
lisierten Mikrozensus

Drucksache 19/7903

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Ausschuss Digitale Agenda

c) Beratung des Antrags der Abgeordne-
ten Linda Teuteberg, Stephan Thomae, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion  der FDP

Geregeltes Verfahren zur Einstufung si-
cherer Herkunftsstaaten einführen

Drucksache 19/8267
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

d) Beratung des Antrags der Abgeordne-
ten Konstantin Kuhle, Stephan Thomae, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP 

zu dem Vorschlag für eine Verordnung 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Erhöhung der Sicherheit der 
Personalausweise von Unionsbürgern 
und der Aufenthaltsdokumente, die Uni-
onsbürgern und ihren Familienangehöri-
gen in Ausübung ihres Rechts auf Freizü-
gigkeit ausgestellt werden

KOM(2018) 212 endg.; Ratsdok. 8175/18

hier: Stellungnahme gegenüber der Bun-
desregierung gemäß Artikel 23 Ab-
satz 3 des Grundgesetzes

Keine Pflicht zur Speicherung von Fin-
gerabdrücken in Personalausweisen

Drucksache 19/8280
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Inneres und Heimat

e) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Brigitte Freihold, Jan Korte, Dr. Petra Sitte, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Rückgabe von NS-Raubkunst gesetzlich 
verankern

Drucksache 19/8273
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Kultur und Medien (f) 
Auswärtiger Ausschuss

f) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, Ulla 
Jelpke, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion DIE LINKE 

Die Bundesbehörde Zentrale Stelle für 
Informationstechnik im Sicherheitsbe-
reich – ZITiS – auflösen

Drucksache 19/8270
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss Digitale Agenda

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble
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ZP 5 Abschließende Beratung ohne Aussprache

(Ergänzung zu TOP 27)

Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 
zu dem Antrag der Abgeordneten Katja Hessel, 
Christian Dürr, Otto Fricke, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion der FDP

Kfz-Anhänger für Tier- und Naturschutz der 
gemeinnützigen Vereine von der Kfz-Steuer 
befreien

Drucksachen 19/7901, 19/8346

ZP 6 Aktuelle Stunde

auf Verlangen der Fraktion der AfD

Migrationsanreize vermeiden – Keine Ta-
schengelderhöhung für ausreisepflichtige 
Asylbewerber

ZP 7 Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Gerhard Schick, Tabea Rößner, Anja Hajduk, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN 

Unseriöses und überteuertes Inkasso eindäm-
men

Drucksache 19/6009
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Finanzausschuss

ZP 8 Beratung des Antrags der Abgeordneten Reinhard 
Houben, Michael Theurer, Grigorios Aggelidis, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Aktionärsrechte stärken und Vertragsfreiheit 
achten

Drucksache 19/8269
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

ZP 9 Beratung des Antrags der Abgeordneten Sandra 
Weeser, Michael Theurer, Grigorios Aggelidis, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Stromsteuer senken – Bürger entlasten

Drucksache 19/8268
Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuss (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Haushaltsausschuss

ZP 10 Beratung des Antrags der Abgeordneten Frank 
Sitta, Mario Brandenburg (Südpfalz), Manuel 
Höferlin, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der FDP

Smart Perso – Personalausweis auf dem Handy

Drucksache 19/8265
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Ausschuss Digitale Agenda

ZP 11   a) Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Ersten Gesetzes zur Änderung des Lebens-
mittel- und Futtermittelgesetzbuches 

Drucksache 19/4726

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Ernährung und Landwirtschaft 
(10. Ausschuss)

Drucksache 19/8349

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Ausschusses für Ernährung und 
Landwirtschaft (10. Ausschuss) 

– zu dem Antrag der Abgeordneten  Amira 
Mohamed Ali, Dr. Kirsten Tackmann, 
Dr. Gesine Lötzsch, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE

Informationsrechte von Verbraucherin-
nen und Verbrauchern stärken – Behör-
den effektiv zur Auskunft verpflichten

– zu dem Antrag der Abgeordneten Renate 
Künast, Tabea Rößner, Markus Tressel, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Transparenz über Lebensmittelkontrol-
len herstellen

Drucksachen 19/4830, 19/7435, 19/8349

ZP 12 Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union (21. Ausschuss) zu dem 
Antrag der Abgeordneten Norbert Kleinwächter, 
Dr. Lothar Maier, Dr. Harald Weyel, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der AfD 

Elysée als Vorbild – Für ein Europa der Zu-
sammenarbeit souveräner Nationen

Drucksachen 19/2534, 19/6560

ZP 13 Erste Beratung des von den Fraktionen CDU/
CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Errichtung der „Stiftung Forum Recht“ (Fo-
rum-Recht-Gesetz – ForumRG)

Drucksache 19/8263

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Haushaltsausschuss mitberatend und gemäß § 96 der GO

ZP 14 Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU/
CSU und SPD 

Für die Einführung eines inklusiven Wahl-
rechts

Drucksache 19/8261
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ZP 15 Aktuelle Stunde

auf Verlangen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Haltung der Bundesregierung zu den Kli-
mastreiks der Fridays-for-Future-Bewegung 
und der Petition Scientists for Future

Von der Frist für den Beginn der Beratung soll, soweit 
erforderlich, abgewichen werden.

Der Tagesordnungspunkt 4 soll abgesetzt, stattdessen 
der Antrag auf der Drucksache 19/8264 mit dem Titel 
„Fair Play in der digitalen Wirtschaft herstellen“ bei ei-
ner unveränderten Debattenzeit von 60 Minuten beraten 
werden.

Vor dem Tagesordnungspunkt 7 soll nunmehr eine Ak-
tuelle Stunde mit dem Titel „Migrationsanreize vermei-
den – Keine Taschengelderhöhung für ausreisepflichtige 
Asylbewerber“ aufgesetzt und die bisher an dieser Stelle 
vorgesehene Aktuelle Stunde mit dem Titel „Haltung der 
Bundesregierung zu den Klimastreiks der Friday-for-Fu-
ture-Bewegung und der Petition Scientists for Future“ 
am Freitag als letzter Tagesordnungspunkt aufgerufen 
werden.

Die Debattenzeit des Tagesordnungspunktes 9 soll 
nunmehr 38 Minuten betragen.

Des Weiteren soll der Tagesordnungspunkt 22 ab-
gesetzt und an dieser Stelle die Beschlussempfehlung 
auf der Drucksache 19/6560 zum Antrag mit dem Titel 
„Elysée als Vorbild – Für ein Europa der Zusammenar-
beit souveräner Nationen“ im Umfang von 60 Minuten 
debattiert werden.

Jetzt kommen wir zur Feststellung der Tagesord-
nungen der heutigen 86. und der morgigen 87. Sitzung 
mit den eben genannten Ergänzungen. Wer stimmt da-
für? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – Dann ist 
das gegen die Stimmen der AfD mit den Stimmen der 
übrigen Fraktionen so beschlossen.

Schließlich möchte ich vor Eintritt in die Tagesord-
nung noch der Kollegin Katharina Landgraf nach-
träglich zu ihrem 65. Geburtstag gratulieren. Alle guten 
Wünsche im Namen des ganzen Hauses!

(Beifall)

Jetzt rufe ich die Tagesordnungspunkte 3 a bis 3 c auf:

a)   – Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes für schnellere Termine und besse-
re Versorgung (Terminservice- und Versor-
gungsgesetz – TSVG)

Drucksachen 19/6337, 19/6436

– Zweite und dritte Beratung des von den Ab-
geordneten Katrin Helling-Plahr, Michael 
Theurer, Christine Aschenberg-Dugnus, wei-
teren Abgeordneten und der Fraktion der FDP 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 

Änderung des Fünften Buches Sozialge-
setzbuch – Krebspatienten die Chance auf 
eigene Kinder ermöglichen, fertilitätsbe-
wahrende Behandlung zur Regelleistung 
machen

Drucksache 19/2689

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Gesundheit (14. Ausschuss)

Drucksache 19/8351

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Gesundheit (14. Aus-
schuss) 

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Robby 
Schlund, Dr. Axel Gehrke, Detlev Spangenberg, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
AfD 

Aussetzung der Budgetierung für Ärzte

– zu dem Antrag der Abgeordneten Christine 
Aschenberg-Dugnus, Michael Theurer, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP

Ambulante ärztliche Versorgung verbes-
sern, Bürokratie abbauen, Budgetierung 
aufheben

– zu dem Antrag der Abgeordneten Christine 
Aschenberg-Dugnus, Michael Theurer, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP

Regionalisierung der Bedarfsplanung, Nie-
derlassungsfreiheit als Regelfall

– zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Achim 
Kessler, Susanne Ferschl, Doris Achelwilm, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE 

Flächendeckende Versorgung mit Physio-
therapie und anderen Heilmitteln sichern

– zu dem Antrag der Abgeordneten Maria Klein-
Schmeink, Dr. Kirsten Kappert-Gonther, 
Kordula Schulz-Asche, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN 

Bedarfsgerechte Versorgung für alle Pati-
entinnen und Patienten sicherstellen und 
therapeutische Berufe durch attraktive 
Arbeits- und Ausbildungsbedingungen auf-
werten

Drucksachen 19/3393, 19/4833, 19/6417, 
19/4887, 19/6130, 19/8351

c) Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. Axel 
Gehrke, Dr. Robby Schlund, Paul Viktor  Podolay, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD 

Flächendeckende Versorgung mit Arznei-
mitteln sichern und ausbauen, Wettbewerb 
stärken – Versandhandel mit verschreibungs-
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pflichtigen Arzneimitteln verbieten, Zustel-
lung durch Boten zukünftig nicht nur im Ein-
zelfall erlauben

Drucksache 19/8277 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Gesundheit (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt ein 
Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen vor.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. – Ich höre man-
ches, aber keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlos-
sen.

Dann eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort 
der Kollegin Karin Maag, CDU/CSU. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Karin Maag (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Frau Bundeskanzlerin! Liebe Kolle-

ginnen und Kollegen! Überlange Wartezeiten, Haus- und 
Fachärzte, die keine zusätzlichen Patienten mehr aufneh-
men und behandeln: Wir nehmen, wie versprochen, den 
verständlichen Ärger der Patientinnen und Patienten ernst 
und verbessern mit dem TSVG, dem Terminservice- und 
Versorgungsgesetz, die Versorgung vor allen Dingen der 
gesetzlich Versicherten im ambulanten Sektor.

Unterstützung kommt ab 1. Januar 2020 bundes-
einheitlich über die 116 117. Die Terminservicestellen 
werden künftig 24 Stunden und 7 Tage die Woche unter 
dieser Rufnummer 116 117, aber vor allem auch online 
erreichbar sein. Sie vermitteln dann nicht nur, wie bisher, 
Arzttermine beim Haus-, Kinder- oder Facharzt, sondern 
im Akutfall künftig auch unmittelbar ärztliche Versor-
gung, und im lebensbedrohlichen Notfall – eigentlich 
dann ein Fall für die 112 – leitet die Servicestelle den 
Anrufer zur Notrufzentrale weiter. Wir haben geregelt, 
dass die Servicestellen künftig auch mit den Rettungsleit-
stellen der Länder kooperieren und vor allem die Patien-
ten dann in die richtige Versorgungsebene steuern. Und: 
In zwei, drei Jahren wird es so weit sein, dass das alles 
auch über eine App funktioniert.

Darüber hinaus erweitern wir das Mindestsprechstun-
denangebot der Vertragsärzte von 20 auf 25 Stunden. 
Fachärzte werden künftig auch offene Sprechstunden 
anbieten, offene Sprechstunden, in die die Patienten mit 
kurzfristigem Behandlungsbedarf ohne weitere Termin-
vereinbarung kommen können und in denen sie behan-
delt werden.

Jetzt bedeutet mehr Behandlungszeit mehr Patienten 
und für die Ärzte natürlich Mehrarbeit. Deswegen ist für 
uns klar: Selbstverständlich wird dort, wo wir Mehrar-
beit adressieren, wo wir Mehrarbeit verlangen, mehr 
bezahlt. Extrabudgetär vergütet werden zum Beispiel 
Neupatienten, die Behandlung von Patienten in den of-
fenen Sprechstunden, dringliche Überweisungen durch 

die Hausärzte. Kurz: Wir starten in den Ausstieg aus den 
festgelegten Budgets.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Und wenn die Patienten über die Terminservicestellen 
vermittelt werden, sehen wir neben der extrabudgetären 
Vergütung zusätzlich Zuschläge vor, jeweils gestaffelt 
nach Wartezeit der Patienten auf den Behandlungster-
min: Je schneller der Termin, desto besser die Vergütung.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, uns in der Union 
ist es natürlich auch ein Anliegen, dass sich die Patien-
ten in ländlichen und strukturschwächeren Regionen auf 
eine wohnortnahe, zügige und gute Versorgung verlassen 
können. Genau deshalb sorgen wir dafür, dass auch dort 
eine Niederlassung für die Ärzte attraktiv bleibt, zum 
Beispiel über regionale Zuschläge für Ärzte, aber auch 
durch die Weiterentwicklung der Bedarfsplanung und 
verbesserte Förder- und Sicherstellungsinstrumente bei 
den kassenärztlichen Vereinigungen.

Zusätzlich erweitern wir für die Patientinnen und 
Patienten die Kassenleistungen, das Versorgungsange-
bot der Kassen. Wir erhöhen zum Beispiel die Festzu-
schüsse für Zahnersatz von 50 auf 60 Prozent. Wer re-
gelmäßig zur Vorsorge geht, bekommt noch etwas mehr: 
bis zu 75 Prozent. Versicherte mit einem substanziellen 
HIV-Infektionsrisiko haben künftig einen Anspruch 
auf die sogenannte Präexpositionsprophylaxe. Und wir 
erweitern – das war uns ein besonderes Anliegen – die 
Kassenleistung bei der künstlichen Befruchtung um 
die sogenannte Kryokonservierung von Keimzellgewe-
be, Ei- und Samenzellen. Dadurch haben insbesondere 
Krebspatienten, die infolge ihrer Krebserkrankung eine 
keimzellschädigende Behandlung erdulden müssen, die 
Möglichkeit, auch weiterhin ihren Kinderwunsch erfüllt 
zu bekommen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Teil des TSVG 
und einer von 54 Änderungsanträgen, für den wir uns 
in der Union besonders eingesetzt haben – Kollege Roy 
Kühne war da sehr unterwegs –, ist das Heilmittelpaket. 
Wir stärken unsere Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, 
Logopäden und Podologen zum einen finanziell – dafür 
werden Höchstpreise, die in Deutschland bezahlt werden, 
bundesweit vereinheitlicht –, und wir übernehmen die 
sogenannte Blankoverordnung in die Regelversorgung; 
das heißt, der Arzt verordnet, und über die Methode, die 
Häufigkeit und die Dauer der Behandlung entscheidet der 
Heilmittelerbringer. Bei der Versorgung mit Hilfsmitteln 
räumen wir jetzt endgültig mit den Ausschreibungen auf. 
Das war immer wieder ein Ärgernis für die Patientinnen 
und Patienten, zum Beispiel bei den Inkontinenzartikeln, 
den Atemtherapiegeräten und den Rollstühlen. 

Ein wichtiger Schritt in die Digitalisierung erfolgt da-
durch, dass es künftig flächendeckend die elektronische 
Patientenakte geben soll und einen Anspruch auf Zugriff 
darauf über mobile Endgeräte, über das Smartphone, 
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über das Tablet. Für effektivere Prozesse steht künftig 
das BMG, das die Mehrheit in der Gesellschaft für Tele-
matikanwendungen übernimmt.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Frau Kollegin Maag, Ihre Redezeit ist abgelaufen.

Karin Maag (CDU/CSU): 
Jawohl. – Insgesamt ein gutes Gesetz. Ich empfehle 

Unterstützung. 

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Dr. Axel 

Gehrke, AfD.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Axel Gehrke (AfD): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Heute sollen mit einem Gesetz mal eben 15 andere 
Gesetze und vier Rechtsverordnungen geändert werden. 
Sehr sportlich!

Ursprüngliches Ziel war doch, die unterschiedliche 
Terminvergabe der Zweiklassenmedizin zu beenden. 
Was ist daraus geworden? Als alter Praktiker stelle ich 
mir das so vor: Ich komme morgens in die Praxis, fange 
an, zu behandeln: Notfälle zuerst, dann einer nach dem 
anderen. Aber um 11 Uhr ertönt ein Gong, und ich lasse 
alles stehen und liegen, den Schmerzpatienten, den Not-
fall, das schreiende Kind und die Oma, die nicht mehr 
lange sitzen kann; denn nun tritt er ein, der König aller 
Könige, der neue TSVG-Patient

(Beifall bei der AfD)

oder, noch besser, mit gendergeschwellter Brust, die neue 
TSVG-Patientin. Alle müssen sofort und ohne jegliche 
Vorgabe behandelt werden. Toll! Statt einer Zweiklassen-
medizin, Herr Spahn, haben Sie nun die Dreiklassenme-
dizin erfunden. Herzlichen Glückwunsch!

(Beifall bei der AfD)

Aber das ist ja nicht alles. Abrechnungstechnisch 
werde ich mit jedem Patienten diskutieren, wann und 
wie viele Minuten ich bei ihm erbracht habe. Dazu brau-
che ich eine neue Abrechnungssoftware oder die extra 
 TSVG-Chipkarte oder beides.

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Stimmt alles gar 
nicht!)

Und auf drohende TSVG-Regresse wartet schon ein An-
walt. Ein Tollhaus! 

Das, meine Damen und Herren, kommt dabei raus, 
wenn in deutschen Amtsstuben Beamte den Praktikern 
draußen mal zeigen wollen, was eine Harke ist. 

(Beifall bei der AfD)

Das geht so was am Bedarf vorbei, das kann ich Ihnen in 
vornehmen Worten gar nicht ausdrücken. Und ich lade 
Sie herzlich ein, sich im Wartezimmer die Kommentare 
der Patienten anzuhören, die seit 8 Uhr brav gewartet ha-
ben. Viel Vergnügen!

(Beifall bei der AfD)

Sie maßen sich an, die Organisation der Leistungs-
erbringer bestimmen zu wollen. Sie greifen munter und 
wider alle demografische Erkenntnisse in die Finanzau-
tonomie der Krankenkassen ein. Erste Hochrechnungen 
ergeben bereits Mehrkosten von 3,3 Milliarden Euro 
jährlich. Aber Gegenfinanzierung? Fehlanzeige! – Raten 
Sie einmal, wer am Ende zahlt. Ein kleiner Tipp: Die Po-
litik wird es nicht sein.

(Beifall bei der AfD)

Durch den ganzen Duktus Ihres Gesetzes zieht sich ein-
deutig der rote Faden „Weg von der Selbstverwaltung, 
hin zur Planwirtschaft“ mit Bürokratismus und Gesund-
heit nach Gusto des Staates. 

Wir stehen für eine attraktive und starke Selbstverwal-
tung, marktwirtschaftlich orientiert, unbürokratisch orga-
nisiert. Ja, ich weiß, eine starke Selbstverwaltung führt 
zu einer starken Kontrolle der Politik. Unbequem, aber 
demokratisch! Und genau das wollen wir!

(Beifall bei der AfD)

Wir stehen für strikte Trennung von Staat und Sozialver-
sicherung und lehnen jede Form staatlicher Gutsherren-
art ab.

Mit Zuckerbrot und Peitsche wollen Sie, Herr Spahn, 
mit der Selbstverwaltung umgehen. Welch bodenlose 
Überheblichkeit! Sparen Sie sich und uns Ihr Zuckerbrot, 
und befreien Sie lieber die Leistungserbringer von den 
überbürokratischen Ketten der bisherigen Koalitionen 
von CDU, SPD und FDP. Und was die Peitsche anbe-
trifft, sind weder Sie noch überhaupt die Politik Zucht-
meister Ihrer Untergebenen. Diese Zeiten sind endgültig 
vorbei und haben keine Zukunft, und auch das verspre-
che ich Ihnen!

(Beifall bei der AfD)

Statt die Selbstverwaltung zu stärken, zielen Sie auf 
Demontage: Sie möchten den Gemeinsamen Bundesaus-
schuss entmachten. Sie sichern sich mal eben 51 Prozent 
an der gematik. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt!

Ihr TSVG spaltet, es setzt Fehlanreize und ist vom 
Kosten-Nutzen-Verhältnis eine Katastrophe. Deswegen 
lehnen wir kopfschüttelnd dieses Gesetz ab.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Jetzt hat das Wort der Kollege Dr. Karl Lauterbach, 

SPD.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Karin 
Maag [CDU/CSU])

Karin Maag
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Dr. Karl Lauterbach (SPD): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Zunächst einmal: Ich werde mich in meiner kurzen 
Rede darauf konzentrieren: Weshalb machen wir dieses 
Gesetz überhaupt? Was sind die wichtigsten Verbesse-
rungen? Und: Was muss noch gemacht werden, was ist 
der Ausblick? 

Dieses Gesetz sollte, wenn wir einen einfachen Na-
men wählen wollen – wir bevorzugen ja in letzter Zeit für 
unsere Gesetze einfache Namen –, 

(Lachen bei Abgeordneten der FDP)

„Gesetz zum Abbau von Zweiklassenmedizin“ heißen; 
denn das ist es, worum es hier geht.

(Beifall bei der SPD)

Dies ist ein sehr wichtiges Gesetz zum Abbau der in 
Deutschland vorherrschenden Zweiklassenmedizin. 

Wir haben ein gutes Gesundheitssystem – das ist un-
benommen –, aber dennoch kommt es zu der Situation, 
dass trotz der 600 Millionen Behandlungsfälle in den 
Praxen jedes Jahr – das ist mehr als in jedem anderen eu-
ropäischen Land – gesetzlich Versicherte oft monatelang 
auf einen Arzttermin warten müssen. Monatelang!

Das ist eine Fehlsteuerung. Es gibt auch Praxen, die sa-
gen: Unsere Praxis ist zu. Oder sind Sie Privatpatient? – 
Diese Verhältnisse sind unwürdig für so ein reiches Land 
wie Deutschland, und diese wollen wir mit diesem Ge-
setz überwinden.

(Beifall bei der SPD)

Der Hintergrund ist ganz klar: Langfristig brauchen 
wir eine Bürgerversicherung. Es ist kein Geheimnis, 
dass wir uns damit in den Koalitionsverhandlungen nicht 
durchsetzen konnten. Wir haben aber vereinbart – dafür 
sind wir auch dankbar –, dass wichtige Schritte in Rich-
tung einer Bürgerversicherung unternommen werden. 
Das ist das, was dieses Gesetz leistet. Es bringt uns wich-
tige Schritte nach vorn in Richtung einer Bürgerversiche-
rung, die langfristig das Ziel ist. 

(Beifall bei der SPD – Tino Sorge [CDU/
CSU]: Dann haben Sie Sinn und Zweck des 
Gesetzes nicht ganz verstanden!)

Zunächst einmal: Weshalb ist es eigentlich für einen 
neuen Patienten so schwer, einen Termin zu bekommen? 
Das hat einen ökonomischen Grund. Der ökonomische 
Grund ist: Der neue Patient bereitet viel Arbeit. Der Arzt 
kennt ihn noch nicht und muss – hier spreche ich auch 
als Praktiker – mehr Zeit und Ressourcen investieren, 
um den neuen Patienten zu versorgen. Jetzt bekomme 
ich aber für den neuen Patienten so viel wie für einen 
Patienten, den ich seit Jahren kenne und für den ich so-
zusagen nur ein Rezept ausstellen muss. Wenn ich Pech 
habe und mein Budget ausgeschöpft ist, bekomme ich für 
den neuen Patienten gar kein Geld. Tatsächlich ist das der 
Hauptgrund, weshalb wir Ärzte die neuen Patienten oft 
nicht so gerne in der Praxis sehen; denn an ihnen verdie-

nen wir nicht nur nichts, sondern machen zum Teil sogar 
Verluste. Und das muss sich ändern.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Das ändern wir mit diesem Gesetz. Daher ist es falsch, 
wie immer wieder gesagt wurde, dass dieses Gesetz keine 
Innovation ist, weil dadurch mehr Geld ausgegeben wird. 
Wenn wir eine derzeit massiv unterbezahlte Leistung für 
neue Patienten besser bezahlen, sodass die Patienten, die 
jahrelang Krankenkassenbeiträge zahlen, auch sofort ei-
nen Termin bekommen, wenn sie einmal einen Arzt brau-
chen, dann ist diese höhere Bezahlung auch richtig; denn 
sie entspricht den Kosten. Das gilt im Übrigen auch in 
einer Marktwirtschaft. 

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Karin 
Maag [CDU/CSU] – Andrea Nahles [SPD]: 
Jawohl! Ganz richtig!)

Es ist unbürokratisch gemacht. Über eine einheitliche 
Nummer, die 116 117, kann man sich einen Facharztter-
min oder auch einen anderen Termin vermitteln lassen. 
Das kann man telefonisch machen oder auch über das 
Netz, und zwar bundesweit. Der Termin ist spätestens 
vier Wochen später. Für die Ärzte ist das hoch lukrativ – 
es ist richtig, was Kollege Gehrke sagte –, weil sie mehr 
Geld bekommen. Das gönnen wir ihnen, auch als SPD, 
weil sie mehr Aufwand haben. Natürlich können die Ärz-
te die Patienten zu den Zeiten einbestellen, die ihnen ge-
nehm sind. Wir mischen uns nicht in den Praxisalltag ein.

(Lachen bei Abgeordneten der AfD)

Aber wir wollen, dass es fünf Stunden offene Praxis-
sprechstunden pro Woche gibt, sodass dort die Patienten 
hingehen können, die sonst keinen Termin bekommen 
hätten. Denn was ist die Alternative? Diese Patienten ge-
hen ansonsten in eine Klinik oder Uniklinik, verbrauchen 
dort sehr viel mehr Geld und sitzen stundenlang herum. 
Offene Sprechstunden im Umfang von fünf Stunden pro 
Woche sind einzurichten. Das kann man nicht von heute 
auf morgen, aber man kann es in den Praxisalltag ein-
bringen. Ich glaube, dass das von den Bürgern gewünscht 
ist. Wir machen Gesundheitspolitik für die Kranken und 
für die Bürger, nicht aus der Perspektive zum Beispiel 
der kassenärztlichen Vereinigungen.

(Beifall bei der SPD)

Schließlich: Es wird auch dazu kommen, dass wir 
mehr Ärzte haben, weil wir die Grundbedingungen für 
Medizinische Versorgungszentren verbessern und viel 
für Hausärzte machen. Demnächst wird es Hausarztver-
träge geben, von denen auch der Patient etwas hat, weil 
er dann zum Beispiel keine Zuzahlungen leisten muss. 
Der Beitragssatz kann etwas reduziert werden. Es wird 
eine bessere hausärztliche Versorgung und mehr Medi-
zinische Versorgungszentren geben. Die Blankoverord-
nungen bei den Physiotherapeuten sind schon erwähnt 
worden. Langfristig brauchen wir drei Dinge:

Wir brauchen eine Entbürokratisierung. Dabei ist die 
Telemedizin ein wichtiger Bereich. Wir gehen da einen 
Schritt mit der gematik. 
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Wir brauchen mehr Medizinstudenten. Denn mit der 
Anzahl der Medizinstudenten, die wir derzeit haben, 
werden wir es nicht schaffen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Abschließend: Wir brauchen eine Bürgerversicherung. 

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Da ha-
ben wir es wieder! Die Bürgerversicherung!)

Wir haben jetzt zwar Verbesserungen, aber diese Verbes-
serungen werden nur von den gesetzlich Versicherten fi-
nanziert. Alle müssten zahlen, auch Beamte und diejeni-
gen, die gut verdienen bzw. ein hohes Einkommen haben. 

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Christine Aschenberg-Dugnus, FDP, ist die nächste 

Rednerin.

(Beifall bei der FDP)

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Lieber Herr Minister Spahn, Sie versprechen mit Ihrem 
TSVG schnellere Terminvergabe, mehr Sprechstunden 
und bessere Angebote für gesetzlich Versicherte. Das 
werden Sie aber leider mit Ihrem Gesetz nicht erreichen. 

(Beifall bei der FDP)

Nehmen wir uns einmal die einzelnen Punkte vor. 

Mit der Erhöhung der Mindestsprechstundenzeit für 
gesetzlich Versicherte von 20 auf 25 Stunden suggerieren 
Sie, Ärzte würden einfach nicht genug arbeiten. Das ist 
eine Diffamierung, Herr Spahn, aller niedergelassenen 
Ärzte und Psychotherapeuten, die im Durchschnitt über 
50 Wochenstunden für ihre Patientinnen und Patienten da 
sind.

(Beifall bei der FDP – Michael Grosse-
Brömer [CDU/CSU]: Das hat er nie gesagt!)

Was würden Sie eigentlich machen, wenn die Ärzte tat-
sächlich nur 25 Wochenstunden – dies fordern Sie ja als 
Minimum – für gesetzlich Versicherte aufbringen wür-
den? Gott sei Dank tun die Ärzte das nicht, weil ihnen 
die Verantwortung für ihre Patienten wichtiger ist als der 
Ärger über das Gesetz und den Minister. Darüber freue 
ich mich, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der FDP)

Herr Spahn, ich finde in Ihrem Gesetz keinen einzigen 
Satz, wie man den ärztlichen Alltag erleichtern könnte, 
damit einfach mehr Behandlungszeit für die Patientinnen 
und Patienten übrig bleibt. Wir haben uns darüber Ge-
danken gemacht und einen Antrag zur Entbürokratisie-
rung in den Deutschen Bundestag eingebracht.

(Beifall bei der FDP)

Meine Damen und Herren, wenn Ärzte und Psychothe-
rapeuten im Jahr 54 Millionen Bürokratiestunden zu 
bewältigen haben, dann läuft in unserem System etwas 
schief.

(Beifall bei der FDP)

Wenn nur die Hälfte dieser Stunden für die Patienten-
versorgung zur Verfügung stünde, dann würde sich die 
Versorgung für alle Patientinnen und Patienten erheblich 
verbessern.

(Beifall bei der FDP)

Unser Sachverständiger Herr Professor Neubauer hat 
in der ersten Anhörung zum TSVG einen ganz konkre-
ten Vorschlag zur Entbürokratisierung gemacht. Ich darf 
zitieren:

Ein dringlich notwendiger Bürokratieabbau kann 
dadurch erreicht werden, dass bürokratische Arbei-
ten von den Krankenkassen extra vergütet werden. 
Damit verwandeln sich Bürokratiekosten in Ser-
viceleistungen, die angemessen zu vergüten sind 
und auch an entsprechendes Personal delegiert wer-
den können.

Meine Damen und Herren, ich finde, das ist ein sehr gu-
ter Vorschlag; denn wenn wir Bürokratie bepreisen wür-
den, dann hätten die Ärztinnen und Ärzte nur den Auf-
wand, der es der Krankenkasse auch wert ist, bezahlt zu 
werden. Ein wunderbarer Vorschlag!

(Beifall bei der FDP)

Wir müssen doch feststellen: Ärztliche Behandlungszeit 
ist nun einmal begrenzt. Ärzte wollen behandeln und 
nicht Bürokratiestunden ableisten. Und das wollen die 
Patientinnen und Patienten ganz genauso.

(Beifall bei der FDP)

Jetzt zu Ihren Vergütungsanreizen. Vergütungsanreize 
finden wir grundsätzlich gut, aber erklären Sie mir doch 
mal bitte, warum es für Patienten in der offenen Sprech-
stunde und für neue Patienten eine extrabudgetäre Ver-
gütung geben soll, ein Arzt aber für die Behandlung von 
älteren multimorbiden Patienten oder Chronikern keine 
extrabudgetäre Vergütung erhält. Setzen Sie doch einfach 
unseren Vorschlag der Entbudgetierung um, also budge-
tieren Sie die ärztliche Leistung überhaupt nicht mehr 
im grundversorgenden haus- und fachärztlichen Bereich. 
Das kostet Sie keinen Cent mehr als die von Ihnen veran-
schlagten 600 bis 800 Millionen Euro. Das wäre es doch! 
Damit würden Sie allen Ärztinnen und Ärzten entgegen-
kommen. Denn, meine Damen und Herren, geleistete 
Arbeit muss doch auch zu 100 Prozent vergütet werden, 
egal ob der Patient aus der offenen Sprechstunde kommt, 
ein Neupatient ist oder ein chronisch Kranker.

(Beifall bei der FDP)

Ganz zum Schluss möchte ich jedoch auch sagen, dass 
im Gesetz auch erfreuliche Aspekte stecken. 

(Ralph Brinkhaus [CDU/CSU]: Aha!)

Positiv ist, dass die Versicherten mit HIV-Infektionsrisi-
ko einen Anspruch auf Präexpositionsprophylaxe erhal-
ten. Das haben wir lange gefordert, das finden wir auch 

Dr. Karl Lauterbach
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wunderbar. Die Verbesserungen bei den Heilmitteler-
bringern, also den Physiotherapeuten, Logopäden etc., 
begrüßen wir ganz ausdrücklich.

(Beifall bei der FDP)

Im Ergebnis aber ist uns das zu wenig. Deswegen werden 
wir das TSVG ablehnen.

Ganz herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Dr. Achim Kessler, Die Linke, ist der nächste Redner.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Achim Kessler (DIE LINKE): 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Je 

sozialer der Beruf in Deutschland, desto asozialer die 
Gehälter.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Diesen Satz habe nicht ich mir ausgedacht, sondern ein 
Physiotherapeut hat ihn mir bei der großen Demonstra-
tion der Gesundheitsfachberufe am letzten Samstag in 
Leipzig gesagt. Er hat leider recht. 2 100 Euro brutto im 
Durchschnitt für Physiotherapeuten in ambulanten Pra-
xen, das ist in der Tat unsozial.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. 
Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Das ist ein Niedriglohn, der direkt in die Altersarmut 
führt. Damit muss Schluss sein.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. 
Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Wir begrüßen, dass die Vergütungen in Zukunft leich-
ter steigen können. Aber warum schreiben Sie dann in 
das Gesetz keine konkrete Erhöhung? Es darf doch nicht 
sein, dass Therapeutinnen und Therapeuten in den am-
bulanten Praxen 1 000 Euro weniger verdienen als ihre 
Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern. Wir 
bleiben deshalb bei unserer Forderung, die Vergütung um 
30 Prozent zu erhöhen.

(Beifall bei der LINKEN)

Herr Minister, Sie haben die Abschaffung des Schul-
gelds angekündigt. Das finden wir sehr gut; wir begrüßen 
das. Doch was ist seit Ihrer Ankündigung vor über einem 
Jahr passiert? Sie haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt. 
Unterdessen gehen die Schulen pleite, weil die angehen-
den Schülerinnen und Schüler warten, bis das Schulgeld 
abgeschafft ist. Statt die Versorgungslücke zu schließen, 
verschlimmern Sie sie noch. Herr Minister, beenden Sie 
diesen Dilettantismus in Ihrem Ministerium.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Bei den Therapeutinnen und Therapeuten sind Sie 
knauserig. Auf der anderen Seite geben Sie den Ärztin-
nen und Ärzten 1,2 Milliarden Euro mehr – 1,2 Milliar-
den Euro mehr für Tätigkeiten wie die Behandlung neuer 
Patienten, für die sie sowieso schon bezahlt werden. Das 
verbessert die Versorgung ebenso wenig wie die Verlän-
gerung der Sprechzeiten für gesetzlich Versicherte oder 
die Öffnung der Terminservicestellen rund um die Uhr. 
Denn die Sprechzeiten der Ärztinnen und Ärzte – das 
wissen Sie ganz genau – sind ohnehin schon länger, und 
die Terminservicestellen werden nachts um vier keine 
Termine vermitteln. Herr Minister, das ist reine Klientel-
politik für die Ärztinnen und Ärzte.

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Da 
klatschen nicht mal die eigenen Leute!)

– Nein, weil sie die Klientelpolitik nicht gut finden.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Das zentrale Problem dagegen wird wieder nicht an-
gegangen: das Nebeneinander von privater und gesetz-
licher Krankenversicherung, das zu einem ungleichen 
Zugang zum Gesundheitssystem führt. Privatpatienten 
bekommen schneller einen Termin, und Ärztinnen und 
Ärzte lassen sich lieber in wirtschaftsstarken Gebieten 
nieder, in denen sehr viele Privatpatienten wohnen.

Gesetzlich Versicherte – das sage ich in Ihre Richtung, 
Herr Lauterbach – werden so lange den Kürzeren ziehen, 
wie Ärzte an Privatpatienten ein Vielfaches verdienen. 
Das wissen Sie genauso gut wie wir. Herr Lauterbach, 
wenn Sie die Zweiklassenmedizin tatsächlich abschaffen 
wollen, dann schließen Sie sich unserer Forderung an. 
Die Linke fordert, die privaten Krankenversicherungen 
abzuschaffen.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Karl Lauterbach 
[SPD]: Dann machen Sie bessere Wahlergeb-
nisse!)

Als Folge Ihrer Politik machen sich private Investo-
ren, sogenannte Private Equity Fonds, auf, große Teile 
der medizinischen Versorgung zu übernehmen.

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Oh, jetzt kommt er 
wieder, der böse private Investor!)

Sie kaufen ein kleines, unbedeutendes Krankenhaus, um 
das Recht zu bekommen, Ketten von Medizinischen Ver-
sorgungszentren zu gründen, und das bundesweit, ohne 
Einschränkungen bei der Zahl der Standorte oder den 
Fachrichtungen. Ihr erklärtes Ziel ist es, in kürzester Zeit 
den Wert eines Unternehmens zu steigern und es dann 
mit möglichst viel Gewinn wieder zu verkaufen. Ich bin 
froh, dass mittlerweile sogar die Union verstanden hat, 
dass das der Versorgung schadet. Ich darf Frau Maag zi-
tieren: „Gesundheit ist keine Ware.“

(Beifall bei der LINKEN)

Sie dürfen gerne unsere Slogans übernehmen; 

(Zuruf des Abg. Tino Sorge [CDU/CSU])

aber bitte lassen Sie dem dann auch Taten folgen. Ihr 
kleiner Änderungsantrag wird leider nichts bewirken. 

(Beifall bei der LINKEN)

Christine Aschenberg-Dugnus 
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Sehr geehrte Damen und Herren, auf unseren Tischen 
liegt heute ein sehr dicker Gesetzentwurf mit unzähligen 
Änderungsanträgen zu völlig unterschiedlichen Themen. 
Allein die Änderungsanträge umfassen 120 Seiten. Da-
mit verhindern Sie eine gesellschaftliche Debatte über 
wichtige Themen der Gesundheitspolitik. 

Die Nachrichten werden heute melden, dass das Ter-
minservice- und Versorgungsgesetz verabschiedet wor-
den ist. Was aber im Einzelnen drinsteht, wird draußen 
kaum jemand erfahren. Wer hat denn zum Beispiel drau-
ßen von dem Änderungsantrag gehört, der darauf zielt, 
dass künftig private Wirtschaftsberater und große An-
waltskanzleien die Krankenkassen überprüfen können? 
Damit privatisieren Sie jetzt auch noch die Kontrolle des 
Gesundheitssystems. Kolleginnen und Kollegen von der 
SPD, ich kann es nicht verstehen, dass Sie diesen Wahn-
sinn mitmachen.

(Beifall bei der LINKEN)

Das gilt im Übrigen auch für die Neuregelungen bei 
den Medizinprodukten, zum Beispiel den Herzschritt-
machern. Es ist ja schon skandalös, dass das momentane 
Prüfverfahren kaum wirkungsvoll ist. Daraus allerdings 
jetzt den Schluss zu ziehen, es de facto abzuschaffen, ist 
doch völlig verantwortungslos. Wir brauchen nicht we-
niger Sicherheit für die Patientinnen und Patienten, son-
dern wir brauchen mehr Sicherheit für die Patientinnen 
und Patienten. Auch deshalb lehnen wir Ihr Gesetz ab.

Hören Sie doch endlich auf, die Interessen der Wirt-
schaft über das Wohl der Patientinnen und Patienten zu 
stellen.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Jetzt erteile ich das Wort der Kollegin Maria Klein-

Schmeink, Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Maria Klein-Schmeink (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine lieben Kollegin-
nen und Kollegen hier im Hause! Was sind eigentlich die 
wirklichen Aufgaben, die sich in unserem Gesundheits-
wesen derzeit stellen? Wir haben eine zunehmende Zahl 
älterer Patientinnen und Patienten mit chronischen Er-
krankungen und sehr komplexem Unterstützungsbedarf. 
Wir haben eine faktische Unterversorgung in den struk-
turschwachen Regionen und in den Stadtteilen. Wir ha-
ben einen faktischen Fachkräftemangel, insbesondere in 
den Pflegeberufen und in den Gesundheitsberufen. Und 
was legen Sie uns in dieser Situation als Gesetz zur Ver-
besserung der Versorgung vor? Ein Gesetz, dessen Kern-
stück es ist, Fachärzte besser dafür zu bezahlen, dass sie 
zusätzliche Termine ausgeben. Ich muss sagen: Kleiner 
geht es wohl nicht und teurer auch nicht. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Zu dem teuren Kompromiss, den das Gespann Karl 
Lauterbach und Jens Spahn ausgehandelt hat, muss man 
sagen: Mit diesem Kernstück gehen Sie an den eigentli-
chen Herausforderungen vorbei. Gleichzeitig geben Sie 
sehr viel Geld ungezielt, mit der Gießkanne, aus, das uns 
fehlen wird, wenn die eigentlichen Probleme angegangen 
werden müssen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Und dann schafft es Karl Lauterbach mit einer besonde-
ren strategischen Meisterleistung, ausgerechnet 1,2 Mil-
liarden Euro mehr für die Fachärzte als wesentlichen 
Schritt zur Verbesserung der Gerechtigkeit im Gesund-
heitswesen zu verkaufen. Das ist doch absurd ohne Ende.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Das versteht kein SPD-Wähler, und das versteht die Be-
völkerung bei weitem nicht.

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Das habe ich 
doch erklärt!)

Dieses Geld würde man besser für eine Stärkung der 
Primärversorgung ausgeben, 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

bei der es auch darum geht, wie wir die älteren, multi-
morbiden Patientinnen und Patienten unterstützen. Das 
ist im Übrigen das, was der Sachverständigenrat seit Jah-
ren von uns fordert.

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Das machen wir 
doch! Die Hausarztverträge!)

Das Geld wäre besser bei einer Stärkung der Geburtshilfe 
angelegt. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Heute ist es Fakt, dass die Frauen in einigen Regionen von 
einer Klinik zur nächsten fahren müssen, um überhaupt 
eine Station zu finden, auf der sie entbinden können. Wir 
haben eine Notfallversorgung, die nicht funktioniert, was 
ebenso dazu führt, dass die Menschen von einem Kran-
kenhaus zum anderen gereicht werden. Das sind die Pro-
bleme, die Sie angehen müssen. Dafür brauchen wir die 
Mittel der gesetzlichen Krankenversicherung 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und nicht für mehr Termine bei Fachärzten, die jetzt bes-
ser bezahlt werden. Da hätte ein schlichtes Diskriminie-
rungsverbot gereicht, das regelt: Gesetzlich Versicherte 
dürfen bei der Vergabe von Terminen nicht benachteiligt 
werden. – 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das hätte nichts gekostet.

Selten hat ein Gesetzgebungsverfahren so viele 
Schlagzeilen produziert. Selten haben die halbe Repu-
blik und die Koalitionsfraktionen so erleichtert aufgeat-
met, als Regelungen wieder vom Tisch genommen wor-
den sind – auch das eine Besonderheit, die wir sonst nie 
erlebt haben. Selten haben wir erlebt, dass ein Minister 
im Nachgang am Kabinettsbeschluss vorbei Formulie-

Dr. Achim Kessler 
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rungshilfen noch und nöcher in die Bevölkerung bringt, 
die kostenträchtig sind, die umstritten sind, die provozie-
ren, die aber gleichzeitig der Inszenierung dienen: Da ist 
ein Minister, der was machen will, der keinen Konflikt 
scheut.

Und dann, am Ende, erleben wir: All diese Regelun-
gen sind vom Tisch. Die Fraktionen haben sie vom Tisch 
nehmen müssen,

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN sowie der Abg. 
Martina Stamm-Fibich [SPD])

weil in beiden Fraktionen der Konsens bestand: Da ma-
chen wir nicht mit, weil es keine Substanz hat und kein 
wirklicher Problemlösungsansatz ist.

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Dass es im Gesetz-
gebungsverfahren Veränderungen gibt, gehört 
zum parlamentarischen Verfahren dazu! Das 
ist nichts Neues!)

So wird derzeit Politik gemacht.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Ich muss sagen: Ich bin mehr als froh, dass mit der 
größten Petition überhaupt die Schaffung einer zusätz-
lichen Hürde beim Zugang zur Psychotherapie gestoppt 
wurde. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD, der FDP 
und der LINKEN)

Jetzt wird es darauf ankommen, dass wir in den nächsten 
Gesetzgebungsverfahren tatsächlich eine gute Versor-
gung für Menschen mit einer psychischen Erkrankung 
hinkriegen. 

Dann haben Sie natürlich auch ein paar gute Schritte 
gemacht. Ich nenne ganz ausdrücklich, dass es zu Ver-
besserungen bei den Heilmittelerbringern kommt. Aber 
Sie bleiben auf halber Strecke stehen. Es reicht nicht, 
alle Honorare auf das höchste bundesweit ausgehan-
delte Niveau anzuheben. Wir müssen davon ausgehen, 
dass selbständige Logopäden, Physiotherapeuten, Ergo-
therapeuten und Diätassistenten von diesem Geld leben 
können müssen, eine selbstständige Praxis führen kön-
nen müssen und es gleichzeitig schaffen können müssen, 
tarifgerechte Gehälter zu zahlen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das ist mit dem, was wir jetzt vorliegen haben, immer 
noch nicht drin. Da müssen Sie nachsteuern.

Ich verstehe in keiner Weise, dass Sie nicht mal mehr 
Modellvorhaben möglich machen wollen, obwohl wir 
doch versuchen könnten, die Gesundheitsberufe weiter-
zuentwickeln, und diese Berufsgruppen so ihren beson-
deren Beitrag zur Gesundheitsversorgung mit einem Di-
rektzugang eigenständig abbilden könnten. All das haben 
Sie aus dem Gesetzentwurf herausgenommen. Das ist ein 
großer Fehler.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Auch bei der Hilfsmittelversorgung machen Sie einen 
durchaus richtigen Schritt. Aus unserer Sicht fehlt aber 
tatsächliche Transparenz bezüglich der Qualität und hin-
sichtlich der Frage, wie gesetzliche Krankenkassen mit 
ihren Versicherten verfahren. Das ist das Nächste, das 
kommen muss.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Leider habe ich nicht genügend Redezeit, um auch 
noch auf die kleinen, stümperhaften Ansätze bei der Di-
gitalisierung einzugehen. Dazu kann ich nur sagen: Es 
reicht nicht, Fristen auszureichen. Es reicht nicht, zu 
sagen: Bis dann habe ich eine smartphonefähige Patien-
tenakte. – Wenn keiner weiß, was überhaupt drinstehen 
soll und ob die Daten zu nutzen sind, dann ist das nicht 
der richtige Weg. Da müssen wir etwas ganz anderes ma-
chen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sehr geehrter Herr Minister, nach einem Jahr Jens 
Spahn als Gesundheitsminister nehme ich es mir als 
Münsterländerin mal heraus, einen Rat zu geben: We-
niger Schnellschüsse für die große Schlagzeile! Mehr 
handwerklich gut gemachte, auf die Lösung von Proble-
men gerichtete und mit Weitblick angelegte Gesetzesvor-
haben! 

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Frau Kollegin.

Maria Klein-Schmeink (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Weniger Investment in die Marke Jens Spahn und da-
für mehr Mut, die wirklichen Zukunftsthemen anzuge-
hen!

Wir werden diesen Gesetzentwurf ablehnen.

Danke schön.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Jetzt erteile ich das Wort dem Bundesminister für Ge-

sundheit, Jens Spahn. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit: 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es 

ist gerade gesagt worden: Heute, auf den Tag genau, be-
steht die Große Koalition, besteht dieses Kabinett seit 
einem Jahr in dieser Zusammensetzung. In diesem Jahr 
haben wir an vielen, vielen Stellen, gerade auch in der 
Gesundheits- und Pflegepolitik, konkret im Alltag für 
viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die 5,5 Mil-
lionen Beschäftigten im Gesundheitswesen viel erreicht: 
Wir haben für 1 Million Pflegekräfte in Deutschland die 
Arbeitsbedingungen verbessert; wir finanzieren zusätz-
liche Stellen; wir haben 50 Millionen Beitragszahler in 
Deutschland konkret zum 1. Januar 2019 von Beiträgen 
entlastet. Und wir machen mit diesem Gesetz weiter und 

Maria Klein-Schmeink
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helfen denjenigen konkret, die auf der Suche nach einem 
Termin sind und die zu oft zu lange warten müssen. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Das ist die Politik der Großen Koalition: konkret im 
Alltag die Dinge besser machen. Dieses Gesetz wird die 
Versorgung schneller, besser und digitaler machen. 

Schnellere Versorgung. Der Umstand, dass der pri-
vat versicherte Nachbar nächste Woche einen Termin 
beim Facharzt hat, der gesetzlich Versicherte aber erst 
in zwei, drei oder vier Monaten, ist ein sehr konkretes 
Aufregerthema für viele Bürgerinnen und Bürger, und 
das ist nachvollziehbar. Sie von den Grünen tun ja so, 
als sei das ein Thema, das keinen beschäftigt. Doch, das 
beschäftigt viele Bürgerinnen und Bürger. Und genau da 
setzen wir an: mit den Terminservicestellen, die unter der 
Rufnummer 116 117 zusammen mit dem ärztlichen Not-
dienst in Zukunft 24 Stunden am Tag erreichbar sind – es 
wird auch digitale Angebote geben –, und mit finanziel-
len Anreizen. Heute sagen Haus- und Fachärzte: Es gibt 
Budgets; daher bekomme ich für einen neuen Patienten 
oder für Patienten, die ich aufgrund vorhandener Kapa-
zitäten schneller drannehmen könnte, kein zusätzliches 
Geld. – Es ist doch zielgerichtet und richtig, zu sagen: 
Wer mehr behandelt, soll auch entsprechend besser ver-
gütet werden. 

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Ja! 
Aber bitte für alle Leistungen, nicht nur für 
neue Patienten!)

Wir verhelfen den Patienten zu schnelleren Terminen, in-
dem wir da konkret ansetzen. Genau das macht den All-
tag für viele Bürgerinnen und Bürger besser.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Bessere Versorgung. Wir haben in Zukunft eine bes-
sere Situation bei den Hilfsmitteln; das ist schon ge-
nannt worden. Die Ausschreibung bei Rollstühlen, bei 
Inkontinenzprodukten und in vielen anderen Bereichen 
fällt weg. Durch das Gesetz bekommen wir eine besse-
re Versorgung mit Impfstoffen. Wir bekommen bessere 
Rahmenbedingungen für die Heilmittelerbringer. Jedem 
Heilmittelerbringer in Deutschland wird ab dem 1. Juli 
2019 mehr Geld gezahlt werden. 600 Millionen Euro! 
Sie müssen schon sagen, ob Sie diesen Schritt mitgehen 
wollen oder nicht. Wir wollen ihn gehen, um zu einer 
besseren Versorgung zu kommen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD – Christine Aschenberg- 
Dugnus [FDP]: Wir tun das! Ausdrücklich tun 
wir das!)

Die Kryokonservierung für junge Erwachsene mit 
zum Beispiel Krebserkrankungen ist von der Kollegin 
Maag schon genannt worden. PrEP wird finanziert, um 
die HIV-Infektionszahlen in Deutschland zu reduzieren.

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Fin-
den wir auch gut!)

Es gibt Verbesserungen bei den Betreuungsdiensten. Das 
ist ein Riesenthema für Familien mit einem zu pflegen-
den Angehörigen zu Hause, die Unterstützung suchen. 
Diese Familien, die heute oft keinen Pflegedienst finden, 
können in Zukunft, wenn es um die Nachmittagsbetreu-
ung oder die Haushaltshilfe geht, Betreuungsdienste in 
Anspruch nehmen. Das regeln wir. Der Festzuschuss 
beim Zahnersatz – viele Versicherte haben hier heute 
hohe Eigenanteile zu tragen – wird von 50 Prozent auf 
60 Prozent erhöht. 

Das alles sind ganz konkrete Maßnahmen, die die Ver-
sorgung besser machen. Alle, die heute gegen diesen Ge-
setzentwurf stimmen, müssen schon sagen, wie sie sich 
dazu verhalten: Wollen Sie diese Verbesserungen in der 
Versorgung für die Bürger, oder wollen Sie sie nicht? 

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Das 
haben wir ausdrücklich gesagt, was wir wol-
len und was wir nicht wollen!)

Wir als Große Koalition wollen sie, und deswegen wer-
den wir zustimmen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Herr Minister Spahn, gestatten Sie eine Zwischenfra-

ge aus der FDP?

Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit: 
Natürlich.

Dr. Christoph Hoffmann (FDP): 
Herr Minister, vielen Dank, dass Sie die Frage zulas-

sen. – Ich komme aus einem Wahlkreis an der Schweizer 
Grenze. Wir haben einen eklatanten Ärztemangel. Das 
Problem besteht nicht darin, einen Termin zu bekommen. 
Es gibt einfach keine Ärzte; die Menschen finden keine 
Ärzte. Viele der deutschen Ärzte geben auf – wegen Bü-
rokratie, wegen Gängelung, wegen Budgetierung – und 
gehen in die Schweiz. Was bewirkt Ihr Gesetz in dieser 
Hinsicht? Gewinnen wir einen Arzt mehr, indem wir 
mehr Bürokratie für die Ärzte schaffen?

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD)

Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit: 
Sie haben sich die Antwort im Grunde selbst gegeben: 

Ja, wir haben heute in bestimmten Bereichen Budgets. 
Das macht es in bestimmten Bereichen heute unattraktiv, 
zusätzlich Patienten anzunehmen. Wir haben nicht weni-
ge Fachärzte, im Übrigen auch Hausärzte, die nachvoll-
ziehbarerweise sagen, dass es aus ihrer Sicht wenig Sinn 
macht, zusätzlich Patienten anzunehmen, weil sie deren 
Behandlung nicht zusätzlich vergütet bekommen.

(Dr. Marco Buschmann [FDP]: Das ist eine 
Antwort, aber nicht auf die Frage!)

Wir sorgen sehr zielgerichtet für ein Ende der Budge-
tierung in diesem Bereich bei Fachärzten und Hausärz-

Bundesminister Jens Spahn
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ten. Das ist das, was Sie immer gefordert haben. Des-
wegen würde ich mir etwas mehr Unterstützung von der 
FDP an dieser Stelle wünschen. Das ist eine sehr konkre-
te Maßnahme, die wir hier vornehmen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Also, wir machen die Versorgung schneller, wir ma-
chen sie besser, und wir machen sie digitaler. Neben der 
Frage, wie wir schneller an einen Termin kommen, ist 
das größte Aufregerthema im deutschen Gesundheitswe-
sen, warum es bei der elektronischen Gesundheitskarte 
seit 15 Jahren nicht vorangeht. Seit 15 Jahren geht dieses 
einst größte IT-Projekt in Europa nicht wirklich voran. 
Wir regeln das jetzt und sorgen für Geschwindigkeit. Die 
elektronische Patientenakte wird für jeden Versicherten, 
der das will, ab 2021 auf dem Smartphone verfügbar sein. 
Parallel führen wir über ein anderes Gesetz endlich das 
elektronische Rezept ein. Weg vom Papier! Und ja, dafür 
entmachten wir ein Stück weit die Selbstverwaltung. Als 
Bundesministerium, als Politik werden wir die Mehrheit 
an der Gesellschaft übernehmen, die das Projekt bisher 
betrieben hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, da die 
Selbstverwaltung seit 15 Jahren nicht in der Lage ist, das 
Ding mit der nötigen Geschwindigkeit voranzubringen,

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber wer regiert denn seit 14 Jahren?)

und sich die Frage stellt, ob irgendwann digitale Angebo-
te aus den USA oder aus China in Deutschland verfügbar 
sein werden oder ob wir sie hier bei uns selbst entwickeln 
können, gehen wir in den Konflikt mit der Selbstverwal-
tung, indem wir sagen: Das muss an dieser Stelle konkret 
besser werden; wir brauchen Geschwindigkeit.

(Zuruf der Abg. Maria Klein-Schmeink 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Deswegen ist diese Regelung an dieser Stelle notwendig.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Abschließend ein Wort zu den Änderungsanträgen 
und den Vorschlägen, die gemacht wurden. Ich weiß 
nicht, Frau Klein-Schmeink, was für eine Vorstellung 
Sie von einem guten Gesetzgebungsverfahren haben. Als 
jemand, der viele Jahre die Gesundheitspolitik im Ge-
sundheitsausschuss mitgestaltet hat, habe ich eine klare 
Vorstellung davon. Das Beratungsverfahren ging über 
fünf, sechs Monate, es haben zwei Anhörungen zu die-
sem Gesetzentwurf stattgefunden, und es wurden viele 
Stellungnahmen eingereicht. Ich finde es daher vernünf-
tig, zu sagen: Gute Argumente und gute Vorschläge grei-
fen wir auf. Ich bin nicht so ehrpusselig, zu sagen: Der 
Gesetzentwurf, den wir als Bundesregierung eingebracht 
haben, muss eins zu eins so beschlossen werden. – Wir 
haben doch ein parlamentarisches Verfahren, damit die 
Gesetzentwürfe durch konstruktive Vorschläge besser 
werden. 

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Dann 
stimmen Sie doch einfach den FDP-Anträgen 
zu!)

In diesem Verfahren ergeben sich natürlich Ände-
rungsanträge. Diese Änderungsanträge – Stichwort: 

Heilmittel – sind Ihnen im Übrigen seit Wochen und 
Monaten bzw. seit November bekannt. So machen wir 
Politik. Wir unterbreiten Vorschläge, gehen damit in die 
Debatte. Wenn es gute Argumente gibt, gehen wir auf 
diese Argumente ein. Und das zeigt sich in den Ände-
rungsanträgen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Herr Minister Spahn, Mitglieder der Bundesregierung 

haben keine Redezeitbegrenzung. Aber Sie reden jetzt 
zulasten des nachfolgenden Redners der Fraktion, der 
Sie angehören.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Er 
wird doch dauernd gefragt! Das wird doch auf 
die Redezeit angerechnet!)

Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit: 
Ich wollte gerade zum Finale ansetzen, Herr Präsi-

dent, wenn ich darf.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Tun Sie es. 

Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit: 
Danke schön.

(Michael Grosse-Brömer [CDU/CSU]: Finale 
Furioso!)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Ich muss nur der CDU/CSU sagen: Wir müssen beim 

nächsten Redner ein bisschen Zeit einsparen.

Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit: 
Danke schön. – Dieser Gesetzentwurf ist in seinem 

gesamten Umfang mit allen Änderungsanträgen ein gan-
zes Stück Arbeit. Er ist sehr umfangreich. Ich danke allen 
Kolleginnen und Kollegen im Ministerium und auch in 
den Fraktionen, die das Ganze begleitet haben, und den 
Kolleginnen und Kollegen in der Koalition.

Das ist das größte, das umfangreichste Gesetz zur Ge-
sundheit in dieser Legislaturperiode. Es macht konkret 
den Alltag für Millionen Menschen besser. Deswegen 
bitte ich um Ihre Zustimmung.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Jetzt erteile ich der Kollegin Maria Klein-Schmeink, 

Bündnis 90/Die Grünen, das Wort zu einer Kurzinterven-
tion. Sie hat versprochen, es kurz zu machen.

(Katrin Göring-Eckardt [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Sie kann es auch! – Christine 
Aschenberg-Dugnus [FDP]: Das schafft sie 
nie!)

Bundesminister Jens Spahn
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Maria Klein-Schmeink (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Herr Minister, Sie haben vorhin darauf abgehoben, 
dass es wichtig sei, auch im Gesetzgebungsprozess Ver-
änderungen vorzunehmen. Da springe ich Ihnen aus-
drücklich bei. Das ist aber nicht der Punkt.

Der Punkt ist, dass Sie zahlreiche Formulierungsvor-
schläge mit provokant gesetzten Themen nachgereicht 
haben, von denen Sie wussten, dass diese zwar öffentli-
che Diskussionen auslösen, aber in keinerlei Weise dem 
entsprechen, was entweder die Fachöffentlichkeit oder 
aber die Fraktionen zuvor diskutiert hatten. Das ist das 
Besondere an dem Stil, den Sie hier inszeniert und durch-
gesetzt haben.

An dieser Stelle möchte ich einmal festhalten: Die 
Kosten für das, was da nebenbei noch alles gelaufen ist, 
entsprechen ungefähr dem Doppelten dessen, was vor-
her im Gesetzentwurf gestanden hat. Das ist schon mal 
bemerkenswert. Und da fragt man sich natürlich: Ist das 
alles gut ausgegebenes Geld?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Herr Minister.

Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit: 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ers-

ter Teil. Es gab exakt zwei Themen, die im Rahmen der 
Beratung mit den Koalitionsfraktionen besprochen wur-
den und bei denen wir uns dafür entschieden haben, weil 
mehr Beratungsbedarf bestand, sie in späteren Gesetzen 
zu regeln. Wenn wir bei zwei Themen sagen, dass wir 
länger beraten müssen, halte ich das für einen ziemlich 
normalen Vorgang. Ehrlich gesagt, kann ich Ihre Empö-
rung an dieser Stelle nicht verstehen.

Zweiter Teil. Ja, es gab umfangreiche Änderungen. 
Die Änderungen zum Heilmittelbereich – Sie haben hier 
die Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten 
angesprochen, die zu Recht seit Monaten auf der Straße 
in Protestaktionen auf ihre schwierige Situation hinwei-
sen – sehen 600 Millionen Euro Mehrausgaben vor. Ja, 
diese Änderungen sind mit hineingekommen. Diese Än-
derungen liegen Ihnen übrigens seit November 2018 vor. 
Es stand also ausreichend Zeit zur Verfügung, darüber zu 
beraten. Auch dort gab es noch weitere Verbesserungs-
vorschläge.

(Maria Klein-Schmeink [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist nicht das Problem! – Wei-
terer Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN: Die sind gar nicht gemeint!)

Aber wenn wir ein Problem erkennen – es besteht ein 
Problem in der Heilmittelversorgung: Patienten müssen 
warten, und diejenigen, die die Leistungen erbringen, 
haben schlechte Arbeitsbedingungen –, müssen wir han-
deln. Wir sind dazu gewählt worden, Probleme zu lösen. 
Genau das machen wir mit diesem Gesetz.

Das Gleiche gilt für die gematik. Wir müssen etwas 
tun, wenn wir erkennen, dass die Strukturen der Selbst-

verwaltung nicht die notwendige Geschwindigkeit er-
zeugen und bis zum Jahresende keine Entscheidungen 
getroffen werden, die wir brauchen, damit die elektro-
nische Patientenakte 2021 endlich fliegt. Sie muss aber 
kommen, damit Patienten, Ärzte und Apotheker spüren: 
Die Versorgung wird besser, weil wir bessere Informatio-
nen und Kommunikation haben.

Wir haben im Januar dieses Jahres vorgeschlagen – 
das ist auch schon eine ganze Zeit her –, in der gematik 
zu entsprechenden Veränderungen zu kommen. Ja, das 
sind umfangreiche Änderungen. Aber ich bleibe dabei: 
Wenn ich ein Problem erkenne – das ist jedenfalls mein 
Politikansatz –, dann versuche ich, ein Problem nicht nur 
zu besprechen, sondern auch zu lösen. Und das machen 
wir mit diesem Gesetz. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. 
Sabine Dittmar [SPD])

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Nächster Redner ist der Kollege Dr. Robby Schlund, 

AfD.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Robby Schlund (AfD): 
Herr Präsident! Herr Spahn! Liebe Kollegen! Wer-

te Gäste auf den Rängen! Wir haben gerade über die 
Schweiz geredet. Manche Patienten reisen den Ärzten 
mit dem Koffer in die Schweiz hinterher. Aber auch in 
der Schweiz ist nicht alles in Ordnung. Denn: „Ohne 
deutsche Ärzte wäre die medizinische Versorgung in der 
Schweiz mittlerweile gefährdet“ titelte die „Neue Zür-
cher Zeitung“.

Zurzeit arbeiten circa 10 000 deutsche Ärzte im Aus-
land, davon rund 80 Prozent im deutschsprachigen Raum. 
1 965 Ärzte wanderten 2017 von Deutschland in die für 
Mediziner attraktivere Schweiz aus. Stellen Sie sich das 
einmal vor: 1 965 mehr Arztpraxen zur Versorgung des 
ländlichen Raums!

(Zuruf der Abg. Ulli Nissen [SPD])

Herr Lauterbach sagt, dass wir mehr Medizinstuden-
ten brauchen. Ich glaube – damit wende ich mich auch an 
Sie, Herr Spahn –, dass wir eine Lösung brauchen. Das 
TSVG bietet keine Lösung, sondern ist ein unausgego-
rener Federweißer, der Ihnen, liebe Regierungskoalition, 
nach der Ernüchterung eher abenteuerliche Kopfschmer-
zen bereiten wird.

(Beifall bei der AfD)

Das TSVG macht die Freiberuflichkeit des Arztberu-
fes unattraktiv und schafft keine Anreize, sich als Arzt 
in Deutschland niederzulassen – und schon gar nicht im 
ländlichen Raum. Im Gegenteil! Ich gebe Ihnen schon 
jetzt Brief und Siegel darauf, dass durch die staatlichen 
Vorgaben und Eingriffe in die Praxisorganisation Fol-
gendes passieren wird: Erstens. Durch die Erhöhung 
der Mindestsprechstundenzeit wird keine Steigerung 
der Patientenzahlen erreicht. Zweitens. Es wird zu einer 
Verschiebung kommen, bei der Akutpatienten bevorzugt 
werden und chronisch Kranke auf der Strecke bleiben. 
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Drittens. Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Ärzte wird 
tatsächlich die Koffer packen und ins Ausland abwan-
dern oder einfach einen anderen Beruf, zum Beispiel in 
der Pharmaindustrie, ergreifen. Last, but not least wird es 
zu einer Kostenexplosion kommen.

Aber das noch viel Dramatischere dabei ist, dass hier 
eine staatliche Lösung durch die Hintertür konzipiert 
werden soll. Glauben Sie ehrlich, dass Sie damit die Ver-
sorgung der Patienten wirklich verbessern können? Das 
Schlüsselproblem von Wartezeiten ist nicht der Arzt, wie 
im TSVG suggeriert werden soll, sondern die Budgetie-
rung. Ende Dezember 2018 betrugen die Rücklagen der 
Krankenkassen 21 Milliarden Euro. Die sofortige Aus-
setzung der Budgetierung würde zwar circa 2 Milliarden 
Euro kosten, jedoch die Versorgung der Patienten schlag-
artig verbessern.

(Beifall bei der AfD – Carsten Schneider [Er-
furt] [SPD]: Die Einkommenssituation der 
Ärzte würde sich verbessern!)

Deshalb fordern wir, die AfD, die sofortige, komplette 
Aussetzung der Budgetierung über einen Zeitraum von 
fünf Jahren bei Just-in-time-Prüfung der tatsächlichen 
Kosten.

(Beifall bei der AfD – Carsten Schneider [Er-
furt] [SPD]: Sind Sie jetzt die Ärztepartei?)

– Sie scheinen überhaupt keine Ahnung vom ärztlichen 
Beruf zu haben. Oder?

Eine Teil-Entbudgetierung, wie die FDP sie verlangt, 
klingt zwar gut, würde aber ganz im Gegenteil Ungerech-
tigkeiten zwischen den Fachgruppen produzieren und 
das Ziel verfehlen.

Ebenso vermissen wir das Verbot des Versandhandels 
mit verschreibungspflichtigen Medikamenten und den 
Erlaub der Zustellung durch Boten der Solitärapotheken 
gerade im ländlichen Raum.

(Beifall bei der AfD)

Unsere Apotheken sind für die flächendeckende Versor-
gung von großer Wichtigkeit. Werden uns denn gerade in 
Havarie- und Katastrophenfällen die ausländischen Ver-
sandapotheken helfen wollen? Ehrlich gesagt, glaube ich 
das nicht.

Zum Wohle der Patienten in unserem Land appellieren 
wir an Sie, den Gesetzentwurf zum TSVG abzulehnen 
oder zumindest noch einmal zu überarbeiten.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Jetzt erteile ich der Kollegin Sabine Dittmar, SPD, das 

Wort.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Sabine Dittmar (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Kolleginnen und Kol-

legen! In der ersten Lesung zu diesem Gesetzentwurf im 
Dezember 2018 habe ich gesagt:

Ich freue mich auf die parlamentarischen Beratun-
gen; denn da werden wir aus einem guten Gesetz-
entwurf ein noch sehr viel besseres Gesetz machen.

Das parlamentarische Verfahren war sehr intensiv. Wir 
haben eine Vielzahl neuer und umfassender Regelungen 
erarbeitet. Heute stelle ich hier fest: Es ist uns gelungen.

(Beifall bei der SPD)

Wir bringen ein gutes Gesetzgebungsvorhaben zum Ab-
schluss. Heute ist ein guter Tag für die Patientinnen und 
Patienten in Deutschland.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, die schon in der 
ersten Lesung kritisierten Punkte zu beseitigen. Erwäh-
nen möchte ich hier die Versorgung von psychisch kran-
ken Menschen. Unbestritten haben wir dort Verbesse-
rungsbedarf, was Zugang, Vernetzung und Kooperation 
angeht. Aber der vom Minister gemachte Vorschlag war 
untauglich. Wir haben ihn gestrichen und werden zeitnah 
eine bessere Lösung vorlegen.

(Beifall bei der SPD)

Im parlamentarischen Verfahren haben wir auch die 
zunächst vorgesehenen Hürden für MVZs verhindern 
können. MVZs sind aus unserer Sicht ein sehr wichtiger 
Faktor in der Versorgungslandschaft – sowohl für die Pa-
tientinnen und Patienten, die sehr viel besser interdiszi-
plinär behandelt werden können, als auch für Ärztinnen 
und Ärzte, die neue Arbeitszeitmodelle haben möchten 
und die im Team arbeiten wollen.

Ich stelle hier aber auch ausdrücklich fest: Auf die 
Gründungseinschränkungen für die Zahnarzt-MVZs er-
hebt meine Fraktion keinen Urheberrechtsanspruch.

Kolleginnen und Kollegen, ein wichtiges Ziel der SPD 
war es, die hausarztzentrierte Versorgung zu verbessern. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich freue mich deshalb sehr, dass zukünftig alle Kassen 
ihren Versicherten einen sogenannten Hausarzt-Wahlta-
rif anbieten müssen, der die Versicherten entweder durch 
einen Bonus oder durch reduzierte Zuzahlungen an den 
Effizienzgewinnen beteiligt. Das macht die hausärztliche 
Versorgung attraktiver und belohnt die teilnehmenden 
Versicherten, vor allem aber stärkt es die Lotsenfunktion 
der Hausärzte. 

Dass es einen großen Bedarf an Versorgungssteuerung 
gibt, zeigt die aktuelle forsa-Umfrage: Danach gehen 
mehr als ein Drittel der Befragten auch zu Sprechstun-
denzeiten in die Notaufnahme der Krankenhäuser. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. Es zeigt aber vor allem ei-
nes: dass die Patientinnen und Patienten eine erste An-
laufstelle brauchen, die die Versorgung dann koordiniert. 

Dr. Robby Schlund 
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Das ist für mich die Hausärztin oder der Hausarzt, und 
da haben wir mit dem Hausarzt-Wahltarif einen ersten 
wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Mit dem Gesetz, das wir heute verabschieden, schaf-
fen wir für die Patientinnen und Patienten – es ist schon 
mehrmals erwähnt worden – einen schnelleren Zugang 
zu Arztterminen. Die Terminservicestellen werden besser 
erreichbar sein, und sie werden umfassender vermitteln. 
Die Ärzte werden mehr Sprechstunden anbieten. Grund-
versorgende Fachärzte und Fachärztinnen werden offene 
Sprechstunden anbieten. Das alles wird zusätzlich ho-
noriert.

Was mir besonders wichtig ist: Für die Annahme und 
Behandlung von neuen Patienten bekommen die Ärzte 
und Ärztinnen zukünftig das volle Honorar, außerhalb 
vom Budget. Das, meine Damen und Herren, ist sehr 
wichtig; denn gerade diese Patienten hatten es in der 
Vergangenheit sehr schwer, einen Termin zu bekommen. 
Das war für diese Patienten – da geht mein Appell an die 
verfasste Ärzteschaft – kein gefühltes Problem, sondern 
ein real existierendes. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Die Versicherten profitieren auch von massiven Leis-
tungsverbesserungen: Der Zuschuss zum Zahnersatz 
wird erhöht, er kommt deutlich früher. 

(Andrea Nahles [SPD]: Sehr gut!)

Das Entlassmanagement wird verbessert. Die Kryokon-
servierung wird zukünftig eine Kassenleistung. Ich könn-
te jetzt noch ein paar Punkte mehr aufzählen; aber meine 
Redezeit ist abgelaufen. Ich sage deshalb hier: Gesund-
heitspolitik ist sehr viel Detailarbeit, und dieses Gesetz 
war es wirklich explizit. Aber wir haben große Schritte 
unternommen, um die Versorgung von gesetzlich ver-
sicherten Patientinnen und Patienten ein Stück weit zu 
verbessern. Ich bitte um Zustimmung. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Dr. Wieland Schinnenburg, FDP, ist der nächste Red-

ner.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Wieland Schinnenburg (FDP): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich habe 

mir einmal Gedanken gemacht, wie wohl ein Arzt das 
Verhalten von Minister Spahn bewerten und diagnosti-
zieren würde. Da bin ich zu zwei Diagnosen gekommen, 
die gerade in ihrer Kombination doch ein bisschen auf-
fällig sind: Minister Spahn leidet unter Hyperaktivität 
und unter Hybris, meine Damen und Herren; 

(Sabine Dittmar [SPD]: Na, na!)

man nennt es auch das Spahn’sche Syndrom. Lassen Sie 
mich das an fünf Punkten erläutern.

Erster Punkt: Hyperaktivität. Minister Spahn schickt 
ein Gesetz nach dem anderen durch den Deutschen Bun-
destag. Offenbar hat er Angst, dass er nicht mehr lange 
im Amt ist; er muss ganz schnell, in kurzer Zeit, viel ma-
chen. 

Zweiter Punkt: Hyperaktivität. Er legt ein Gesetz vor, 
bei dem es ursprünglich um schnelle Terminvergabe ge-
hen sollte, und nun wird da alles reingepackt, was Minis-
ter Spahn immer schon regeln wollte. 

Dritter Punkt. Dieses Gesetz fand er offenbar selber 
nicht mehr so gut. Deshalb gibt es jede Menge Ände-
rungsanträge; zum Teil werden sie weniger als 24 Stun-
den vor der entscheidenden Sitzung vorgelegt. 

(Beifall bei der FDP – Sabine Dittmar [SPD]: 
Na ja!)

Vierter Punkt: Hybris. Minister Spahn sagt: „Jetzt reg-
le ich die Digitalisierung selber.“ Er meint, besser zu wis-
sen, wie es geht, als die Leute, die davon betroffen sind 
und die vor allem darunter leiden werden, was er nachher 
beschließt. Das ist Hybris, meine Damen und Herren. 

Fünfter Punkt: wieder Hybris. Er wollte sogar den 
Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
regeln – ohne Rücksicht darauf, was Experten zu dem 
Thema meinen. 

Meine Damen und Herren, so macht man keine Politik 
und schon gar keine Gesundheitspolitik. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD)

In der Gesundheitspolitik geht es nämlich um Menschen, 
die krank sind, Menschen, die Angst haben, und es geht 
um die Menschen, die ihnen helfen wollen, die oft un-
ter zunehmend schwierigen Bedingungen, manchmal 
verzweifelt, ihren Patienten helfen wollen; übrigens, 
Herr Spahn, weitaus mehr als 25 Stunden pro Woche. In 
dieser Situation brauchen die Menschen etwas, was Sie 
ihnen nicht geben: Sie brauchen Hilfe bei ihren beiden 
Problemen. Das eine Problem ist Mangel, und das andere 
Problem ist zu viel Bürokratie. Genau an diesen beiden 
Punkten tun Sie nichts. Im Gegenteil: Sie verschlimmern 
es noch. 

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
AfD)

Stichwort „Mangel“. Sie hatten ja richtig erkannt, dass 
es schon Arztgruppen gibt, bei denen es fast bundesweit 
einen eklatanten Mangel gibt. Da kamen Sie auf die vom 
Ansatz her richtige Idee, wenigstens befristet Ausnah-
men von Zulassungsbeschränkungen einzuführen – ein 
Weg in die richtige Richtung. Den haben Sie wieder ge-
strichen. Also keine Arbeit gegen Mangel. 

(Sabine Dittmar [SPD]: Das hat die ganze 
Fachwelt abgelehnt!)

Stichwort „Bürokratie“. Sie wollen den Ärzten mehr 
Geld geben, wenn sie neue Patienten behandeln – richti-
ger Ansatz. Aber was haben Sie gemacht? In letzter Se-
kunde kam ein Änderungsantrag, dass dieser Zuschuss 
jetzt gestuft ausgezahlt werden soll, je nachdem, wie 
lang die Wartezeit war. Ergebnis: Der Arzt muss nicht 

Sabine Dittmar
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nur dokumentieren und beweisen, dass der Patient neu 
ist, sondern auch, wann er sich gemeldet hat und wann 
er den Termin bekommen hat. Meine Damen und Herren, 
damit beschäftigen sich künftig Ärzte: mit Dokumentati-
onspflichten. Und kontrollieren muss es auch noch einer. 
Diese Zeit wäre viel besser eingesetzt für die Behandlung 
von Patienten. 

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
AfD)

Deshalb mein Appell an Minister Spahn und alle: Be-
seitigen Sie die Budgetierung, verringern Sie die Büro-
kratie, und Sie werden feststellen: In kurzer Zeit haben 
die Ärzte genug Zeit für ihre Patienten, es gibt keine Ter-
minprobleme. So geht das, aber nicht mit Ihrem Gesetz. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Stephan Pilsinger, CDU/CSU, ist der nächste Redner. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Stephan Pilsinger (CDU/CSU): 

Herr Präsident! Sehr geehrter Herr Bundesminister 
Spahn! Meine Damen und Herren! Vorweg möchte ich 
eines zu den Komikeraktionen von Herrn Schinnenburg 
sagen: Ihr Witz war so flach, da hat nicht einmal die FDP 
applaudiert. Ich glaube, Komiker sollten Sie wirklich 
nicht werden. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Harald Weinberg [DIE LINKE]: Der Witz war 
auch nichts!)

Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz brin-
gen wir heute ein Gesetz auf den Weg, das viele Verbes-
serungen für Patienten und Ärzte mit sich bringt. Hervor-
heben möchte ich die Verbesserung, die wir mit diesem 
Gesetz für Hausärzte erreichen. Wir stärken die Rolle des 
Hausarztes und verbessern damit die Versorgungssituati-
on in Deutschland. Aktuell nehmen Patienten Hausärz-
te und Spezialisten direkt und zum Teil parallel in An-
spruch. Das reduzieren wir, indem wir Hausärzte als erste 
Ansprechpartner agieren und eine Art Filter- und Lotsen-
funktion übernehmen lassen. 

Auch auf Initiative der CSU wurde in das TSVG eine 
verpflichtende Bonifizierung im Wahltarif für die haus-
arztzentrierte Versorgung, wenn Effizienzgewinne erzielt 
werden, aufgenommen. An dieser Stelle möchte ich un-
serem Koalitionspartner, der SPD-Fraktion, einen Dank 
aussprechen: Sie haben in dieser Sache mit uns an einem 
Strang gezogen 

(Lachen der Abg. Sabine Dittmar [SPD])

und die Aufnahme dieser Regelung nachhaltig vorange-
bracht. Vielen Dank dafür. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Sabine Dittmar [SPD]: Sie waren bei den Be-
richterstattergesprächen ja nicht dabei! Daher 
ist der Irrtum verständlich!)

Hausärzte übernehmen also koordinierende Aufga-
ben, sie leiten Patienten durch das Gesundheitssystem, 
und dieses Gesetz legt fest, dass sie für dringliche Über-
weisungen 10 Euro Zuschlag erhalten. Mit den genann-
ten Neuregelungen werden mehr Patienten an der haus-
arztzentrierten Versorgung teilnehmen, und der Hausarzt 
wird für mehr Patienten die Rolle des ersten Ansprech-
partners einnehmen. 

Das Gesetz enthält zudem Regelungen, die der ge-
samten Ärzteschaft zugutekommen; auf einige gehe ich 
ein. Wir schützen Ärzte mit verschiedenen Regelungen 
im TSVG künftig besser vor Regressen. So wird zum 
Beispiel die Zufälligkeitsprüfung ärztlicher Leistungen 
durch eine Prüfung auf Antrag und Festlegung der An-
zahl der zu prüfenden Ärzte durch die Landesvertrags-
partner ersetzt. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Außerdem werden künftig Zusatzangebote von Ärzten 
entlohnt. Dies ist bereits ein großer Schritt in Richtung 
Entbudgetierung. Zum Beispiel wird es auf Leistungen 
für neue Patienten in der Praxis Zuschläge von mindes-
tens 25 Prozent auf die Versicherten- und Grundpauscha-
len geben oder Zuschläge von mindestens 15 Prozent auf 
die Grundpauschalen für Leistungen, die in den offenen 
Sprechstundenzeiten erbracht werden. 

Darüber hinaus konnten wir zu den Medizinischen 
Versorgungszentren, MVZs, in denen Ärzte gleicher oder 
unterschiedlicher Fachrichtung unter einem Dach zusam-
menarbeiten, gute Lösungen finden. Die MVZ-Grün-
dungsbefugnis von Erbringern nichtärztlicher Dialy-
seleistungen muss künftig sichergestellt werden. Zudem 
wird in Zukunft die Zahn-MVZ-Gründungsbefugnis von 
Krankenhäusern in Abhängigkeit vom Versorgungsgrad 
im Planungsbereich beschränkt. Außerdem sollen an-
erkannte Praxisnetze künftig nicht nur in unterversorg-
ten oder von Unterversorgung bedrohten Gebieten zur 
MVZ-Gründung befugt sein. 

Neben den Verbesserungen für die Ärzteschaft konn-
ten wir im TSVG aber auch zahlreiche Verbesserungen 
im Heilmittelbereich erzielen. Besonders hervorzuhe-
ben ist hier die Einführung der Blankoverordnung in der 
Regelversorgung. Bei dieser Versorgungsform nehmen 
Ärzte auch weiterhin die Indikationsstellung und die 
Verordnung eines Heilmittels vor. Die konkrete Aus-
wahl der Heilmittelleistung sowie die Bestimmung der 
Behandlungsfrequenz und der Behandlungsdauer erfol-
gen aber durch den Heilmittelerbringer wie Physiothe-
rapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden. Damit wird den 
Heilmittel erbringern mehr Versorgungsverantwortung 
übertragen. Das finde ich wirklich super.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dr. Wieland Schinnenburg 
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Darüber hinaus wird die Heilmittelversorgung noch 
durch weitere Maßnahmen gestärkt. Zu nennen sind 
hier unter anderem die Vereinfachung des Zulassungs-
verfahrens, die Einführung von Vertragsverhandlungen 
auf Bundesebene und die bundesweite Vereinheitlichung 
der Höchstpreise für die Heilmittelleistungen zum 1. Juli 
2019.

Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz ver-
bessern wir an vielen Stellen unser ohnehin schon gutes 
Gesundheitssystem weiter. Das ist ein richtig gelungenes 
Gesetz. Deshalb bitte ich um Zustimmung.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. 
Sabine Dittmar [SPD])

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Bettina Müller, SPD, ist die nächste Rednerin. 

(Beifall bei der SPD)

Bettina Müller (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehr-

ten Damen und Herren! Egal ob Stadt oder Land, eine 
gute Gesundheitsversorgung ist besonders wichtig für 
die Menschen. Heute haben wir in der medizinischen 
Versorgung große Unterschiede: auf der einen Seite ver-
schieden lange Zeiten des Wartens auf Arzttermine für 
Privat- und gesetzlich Versicherte, auf der anderen Seite 
ein Ungleichgewicht in der Versorgung zwischen Stadt 
und Land. Beide Probleme packen wir jetzt an.

(Beifall der Abg. Sabine Dittmar [SPD])

Für schnellere Termine beim Haus- und Facharzt ma-
chen wir die Terminservicestellen flott. Sie sind jetzt rund 
um die Uhr erreichbar und vermitteln die Versicherten an 
die richtige Stelle, und in offenen Sprechstunden können 
Patienten gesundheitliche Angelegenheiten schnell klä-
ren lassen. Das entlastet die Notaufnahmen der Kranken-
häuser und verhindert teure stationäre Behandlungen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Mein Wahlkreis liegt im ländlichen Hessen. Ich weiß 
nicht nur aus Umfragen, dass auf dem Land die Unzufrie-
denheit mit der medizinischen Versorgung stetig wächst. 
Das wollen wir ändern. Künftig werden die Länder im 
G-BA bei der Bedarfsplanung ein Wörtchen mitzureden 
haben. In den Zulassungsausschüssen entscheiden sie, 
wo, in welcher Region, Ärzte gebraucht werden, und 
können Neuzulassungen beschließen. Und: Dort, wo 
Ärzte fehlen, muss die KV künftig mit Eigeneinrichtun-
gen Abhilfe schaffen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD sowie der 
Abg. Karin Maag [CDU/CSU])

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Medizini-
sche Versorgungszentren leisten schon jetzt einen wich-
tigen Beitrag in der Fläche. Neu ist: Künftig dürfen auch 
Praxisnetze MVZs gründen. Mit diesem Gesetz haben 
wir durch viele Regelungen dafür gesorgt, dass diese 
Versorgungsform weiter gestärkt wird.

Und: Die Digitalisierung bekommt einen neuen Schub. 
Das ist wichtig für die telemedizinischen Behandlungen 
auch in der Fläche. 

(Zuruf des Abg. Harald Weinberg [DIE 
LINKE])

Zwar kann nichts den Arzt aus Fleisch und Blut ersetzen, 
aber die Menschen sind offen für Innovationen und ha-
ben keine Scheu vor Videosprechstunden. Das hat eine 
forsa-Umfrage erst kürzlich wieder gezeigt. Ein zusätzli-
ches Instrument ist der Medibus, der bei uns in Nordhes-
sen sehr gut ankommt.

(Sabine Dittmar [SPD]: Er hat gestern einen 
Preis gewonnen!)

Da mir die Gesundheitsversorgung auf dem Land 
besonders am Herzen liegt, will ich noch zwei Punkte 
herausheben. Das ist zum einen die Heilmittelversor-
gung, für die auch wir als SPD uns sehr stark eingesetzt 
haben. Physios, Logopäden, Ergotherapeuten, Podolo-
gen und Diätassistenten werden für die gesundheitliche 
Versorgung immer wichtiger. Aber die Bezahlung, die 
wirtschaftlichen und bürokratischen Rahmenbedingun-
gen und die beruflichen Möglichkeiten sind in diesem 
Bereich längst nicht mehr zeitgemäß. Mit dem Gesetz 
stärken wir die Verantwortung dieser Berufe durch die 
Einführung der Blankoverordnung als Regelleistung. 
Wir verbessern die Vergütung. Wir bauen Bürokratie ab. 
Wir zentralisieren die Vertragsverhandlungen und stellen 
sicher, dass die Vergütungserhöhung, die bessere Vergü-
tung, auch bei den angestellten Therapeuten ankommt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD sowie 
der Abg. Karin Maag [CDU/CSU] – Sabine 
Dittmar [SPD]: Das ist wichtig!)

Wir hätten gerne auch schon den Direktzugang mo-
dellhaft erprobt; denn die Blankoverordnung hilft uns 
später auf dem Land nicht mehr weiter, wenn die verord-
nenden Ärzte nicht mehr da sind. Aber das werden wir in 
einem der kommenden Gesetzgebungsverfahren nachho-
len, wenn auch die Ausbildung in den Gesundheitsberu-
fen novelliert wird.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Ein letzter wichtiger Punkt ist die Verbesserung der 
geburtshilflichen Versorgung. Künftig sind alle Hebam-
men verpflichtet, sich in ein öffentliches Register eintra-
gen zu lassen, 

(Dr. Kirsten Kappert-Gonther [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Davon wird es nicht besser!)

auf das die Eltern auch per App zugreifen können. Das 
sorgt zwar nicht für mehr Hebammen; wir sorgen aber 
dafür, dass die Eltern jetzt endlich alle zugelassenen 
Hebammen in ihrer Umgebung auch erreichen können.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, 
wir haben ein gutes Paket geschnürt. Das TSVG ist für 
die SPD auch ein wichtiger Schritt zur Überwindung der 

Stephan Pilsinger 
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Zweiklassenmedizin – das ist schon gesagt worden –, 
und daran werden wir intensiv weiterarbeiten.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Alexander Krauß, CDU/CSU, ist der voraussichtlich 

letzte Redner in dieser Debatte.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Alexander Krauß (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Lassen Sie mich noch einmal auf die wesentliche 
Frage eingehen, und lassen Sie mich auch versuchen, 
diese zu beantworten: Was bringt dieses Gesetz für 
schnellere Termine und bessere Versorgung konkret für 
den Patienten? Was bringt es dem Patienten? 

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: 
Nichts!)

Lassen Sie uns mal die Probe aufs Exempel machen und 
das Ganze einfach mal durchbuchstabieren für einen ein-
zelnen Patienten, der zum Beispiel einen Augenarztter-
min benötigt – eine Herausforderung, vor der jeder vierte 
Deutsche einmal im Jahr steht.

Man hat vier Möglichkeiten. Erstens. Man ruft bei ei-
ner Augenarztpraxis an. Die zweite Möglichkeit ist: Man 
geht zu seinem Hausarzt und sagt: Ich möchte gern zu 
einem Augenarzt überwiesen werden. Die dritte Mög-
lichkeit ist: Man ruft bei der Terminservicestelle der kas-
senärztlichen Vereinigung an. Neu ist die vierte Möglich-
keit: Man geht zur offenen Sprechstunde.

Fangen wir mal mit der ersten Möglichkeit an. Man 
greift zum Telefonhörer und ruft einen Augenarzt an. Ich 
komme aus dem ländlichen Raum. Wenn man in meiner 
Region einen Augenarzt anruft, weil man um einen Ter-
min bitten möchte, dann wird die Augenarztpraxis mit 
großer Wahrscheinlichkeit sagen: Sie bekommen keinen 
Termin. – Es gab vor wenigen Tagen eine Untersuchung 
in Sachsen, bei der man Augenarztpraxen angerufen hat. 
In der Hälfte der Fälle hat die Praxis gesagt: Wir nehmen 
keine neuen Patienten auf. – Das ist natürlich keine Si-
tuation, die uns zufriedenstellen kann. Ich glaube, dass 
das künftig seltener der Fall sein wird. Ärzte werden eher 
bereit sein, neue Patienten aufzunehmen, eben weil sie 
dafür extrabudgetär vergütet werden. Bislang ist es ja so, 
dass es mitunter nicht so attraktiv ist, einen neuen Patien-
ten aufzunehmen. Vom Geld her lohnt es sich zukünftig 
also für einen Augenarzt: Wer neue Patienten nimmt, wer 
mehr arbeitet, der hat als Arzt auch etwas davon.

Vielleicht wird es auch so sein, dass der Augenarzt 
eine Stunde länger arbeitet, weil es durch unser Gesetz 
ein bisschen weniger Bürokratie gibt. Denn die Gefahr, 
dass man in eine Regressprüfung kommt, wird kleiner. 
Ich glaube, das Regressgespenst, das manchmal durch 
die Arztpraxen geistert, werden wir mit dem Gesetz, das 

wir gleich verabschieden werden, ein Stück weit vertrei-
ben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Wenn es nicht klappt, dass man direkt beim Augenarzt 
einen Termin bekommt, ist die zweite Möglichkeit, dass 
man zum Hausarzt geht. Was ist da neu? Der Hausarzt 
soll beim Augenarzt, bei seinem Kollegen, anrufen und 
einen Termin vermitteln. Wir bezahlen künftig 10 Euro, 
wenn ein Termin vermittelt wird. Ich glaube, dass da-
durch auch der Hausarzt ein gesteigertes Interesse hat, je-
manden zu vermitteln. Der Hausarzt ist sicherlich ohne-
hin bemüht, für seine Patienten das Beste zu tun und bei 
seinem Facharztkollegen einen Termin zu bekommen; 
aber diese finanziellen Anreize werden in dieser Hinsicht 
mit Sicherheit nicht schaden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Die dritte Möglichkeit: Man ruft bei der Terminser-
vicestelle an und sagt, man möchte gern einen Augen-
arzttermin haben. Ich habe mir gestern mal den Spaß ge-
macht und bei meiner Terminservicestelle angerufen. Ich 
habe mir dann 120-mal den Satz angehört: „Bitte warten 
Sie.“ 

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Das ist 
klar, wenn alle zum Spaß dort anrufen! – Zu-
rufe von der LINKEN)

Nach 20 Minuten war dann jemand in der Leitung und 
hat zu mir gesagt: Wir schreiben Sie auf eine Liste. Da-
rauf stehen schon Tausend Patienten aus Ihrer Region, 
und dieses Jahr werden Sie angerufen, und Sie werden 
einen Termin beim Augenarzt bekommen. – Das ist ein 
Zustand, der nicht haltbar ist. 

(Dr. Achim Kessler [DIE LINKE]: Das ist 
keine Werbung für Ihre Politik!)

Das ist etwas, was man den Patienten nicht zumuten 
kann: dass es so lange dauert. Deswegen müssen wir da 
deutlich schneller werden. Ich glaube, mit dem Gesetz 
wird nicht alles besser werden; aber es wird einiges bes-
ser werden. Ich glaube, wir werden dabei schneller vo-
rankommen, dass ein Patient einen Termin bekommt.

Was ist nun neu? Die Nummer der kassenärztlichen 
Vereinigung kann man sich wesentlich leichter merken. 
Sie ist bundesweit einheitlich: 116 117. Sie wird aber 
auch leichter erreichbar sein, nämlich rund um die Uhr. 
Vielleicht gibt es bald auch eine App, mit der man sich 
selber Termine buchen kann. Und: Wir setzen Anreize, 
dass man schneller einen Termin bekommt. Wenn man 
innerhalb einer Woche einen Termin bekommt, dann be-
kommt der Arzt 30 Prozent Honorar zusätzlich. Das wird 
dazu führen, dass die Ärzte versuchen werden, den Pati-
enten möglichst schnell einen Termin zu geben.

Lassen Sie mich zur vierten Möglichkeit kommen: zur 
offenen Sprechstunde. Die Pflicht zur offenen Sprech-
stunde ist neu; wir haben sie in den Gesetzentwurf aufge-
nommen. Der Patient, der einen Augenarzttermin dring-
lich braucht, kann auch direkt, also ohne Voranmeldung, 
zum Augenarzt in eine offene Sprechstunde gehen und 
sich dort behandeln lassen. Das bekommt der Arzt extra-
budgetär vergütet, sodass er auch ein Interesse hat, die-

Bettina Müller
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se offene Sprechstunde durchzuführen. Ich glaube, das 
schafft Anreize, dass es besser wird.

Lassen wir die Debatte ganz kurz Revue passieren. 
Die FDP sagt, alle Regelungen seien gegen die Ärzte ge-
richtet. Die Linke sagt, was wir hier betreiben, sei Klien-
telpolitik für die Ärzte. Das widerspricht sich.

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Ja, so 
ist das nun mal, wenn man in der FDP oder bei 
den Linken ist! Das ist ein Unterschied!)

Von den Grünen hören wir: Es wird zu wenig gemacht. – 
Die FDP sagt: Das ist zu viel, die sind alle hyperaktiv. – 
Der erste Redner der AfD sagt: „Wir schaffen mit dem 
Gesetz Patienten erster Klasse“ – also eine besonders 
gute medizinische Versorgung –, der zweite Redner der 
AfD sagt: Es bringt überhaupt nichts. 

Wenn ich das zusammenfasse, kann ich nur sagen: Wir 
scheinen irgendwie auf dem richtigen Weg zu sein.

(Beifall der Abg. Karin Maag [CDU/CSU])

Die Patienten werden schneller einen Termin bekommen, 
es wird mehr Sprechzeiten und eine bessere Vergütung 
der Ärzte geben. Unterm Strich: mehr Geld für fleißi-
ge Ärzte und eine bessere Versorgung für die Patienten. 
Deswegen: Stimmen Sie diesem Gesetzentwurf bitte zu.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD – Jürgen Braun [AfD]: Das 
stimmt überhaupt nicht, was Sie da sagen!)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Damit schließe ich die Aussprache.

Tagesordnungspunkt 3 a. Wir kommen zur Abstim-
mung über den von der Bundesregierung eingebrachten 
Gesetzentwurf für schnellere Termine und bessere Ver-
sorgung. 

Es liegen nach § 31 der Geschäftsordnung verschiede-
ne Erklärungen vor.1)

Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt unter 
Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung auf Drucksa-
che 19/8351, den Gesetzentwurf der Bundesregierung 
auf den Drucksachen 19/6337 und 19/6436 in der Aus-
schussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wol-
len, um das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Dann ist der Gesetzentwurf mit den Stim-
men der Koalition gegen die Stimmen der Opposition in 
zweiter Beratung angenommen.

Damit kommen wir zur

dritten Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Dann ist der 
Gesetzentwurf in dritter Lesung mit den Stimmen der 

1)  Anlage 2

Koalitionsfraktionen gegen die Stimmen der Oppositi-
onsfraktionen angenommen.

(Beifall der Abg. Dr. Daniela De Ridder 
[SPD])

Wir kommen zur Abstimmung über den Entschlie-
ßungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf 
der Drucksache 19/8352. Wer stimmt für diesen Ent-
schließungsantrag? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält 
sich? – Dann ist der Entschließungsantrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen bei Enthaltung der Fraktion Die 
Linke gegen die Stimmen aller anderen Fraktionen ab-
gelehnt.

Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzent-
wurf der FDP zur Änderung des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch – Krebspatienten die Chance auf eigene 
Kinder ermöglichen, fertilitätsbewahrende Behandlung 
zur Regelleistung machen. Der Ausschuss für Gesund-
heit empfiehlt unter Buchstabe b seiner Beschlussemp-
fehlung auf Drucksache 19/8351, den Gesetzentwurf der 
Fraktion der FDP auf Drucksache 19/2689 abzulehnen. 
Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen 
wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – 
Wer enthält sich? – Dann ist der Gesetzentwurf bei Ent-
haltung der Fraktion Die Linke und Befürwortung der 
Fraktionen der FDP, AfD und des Bündnisses 90/Die 
Grünen mit den Stimmen von SPD und CDU/CSU abge-
lehnt. Nachdem der Gesetzentwurf in zweiter Beratung 
abgelehnt ist, entfällt nach unserer Geschäftsordnung 
eine weitere Beratung.

Tagesordnungspunkt 3 b. Wir setzen die Abstim-
mung zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses 
für Gesundheit auf Drucksache 19/8351 fort. Unter 
Buchstabe c seiner Beschlussempfehlung empfiehlt der 
Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion der 
AfD auf Drucksache 19/3393 mit dem Titel „Aussetzung 
der Budgetierung für Ärzte“. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Dann ist 
die Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der AfD 
mit den Stimmen aller anderen Fraktionen angenommen.

Unter Buchstabe d seiner Beschlussempfehlung emp-
fiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion der FDP auf Drucksache 19/4833 mit dem Titel 
„Ambulante ärztliche Versorgung verbessern, Bürokratie 
abbauen, Budgetierung aufheben“. Wer stimmt für die-
se Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich? – Dann ist diese Beschlussempfehlung des 
Ausschusses bei Enthaltung der Fraktion der AfD gegen 
die Stimmen der FDP mit den Stimmen der übrigen Frak-
tionen angenommen.

Der Ausschuss empfiehlt weiter unter Buchstabe e sei-
ner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der 
Fraktion der FDP auf Drucksache 19/6417 mit dem Titel 
„Regionalisierung der Bedarfsplanung, Niederlassungs-
freiheit als Regelfall“. Wer stimmt für diese Beschluss-
empfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Dann ist diese 
Beschlussempfehlung mit den Stimmen aller Fraktionen 
gegen die Stimmen der FDP angenommen.

Unter Buchstabe f empfiehlt der Ausschuss die Ab-
lehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Druck-

Alexander Krauß 
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sache 19/4887 mit dem Titel „Flächendeckende Ver-
sorgung mit Physiotherapie und anderen Heilmitteln 
sichern“. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – 
Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Dann ist die 
Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der Fraktionen 
Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen mit den Stimmen 
der übrigen Fraktionen angenommen.

Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchsta-
be g seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des An-
trags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksa-
che 19/6130 mit dem Titel „Bedarfsgerechte Versorgung 
für alle Patientinnen und Patienten sicherstellen und 
therapeutische Berufe durch attraktive Arbeits- und Aus-
bildungsbedingungen aufwerten“. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich? – Dann ist diese Beschlussempfehlung bei 
Enthaltung der FDP gegen die Stimmen von den Frak-
tionen Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen mit den 
Stimmen der übrigen Fraktionen angenommen.

Tagesordnungspunkt 3 c. Interfraktionell wird Über-
weisung der Vorlage auf Drucksache 19/8277 an die in 
der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschla-
gen. Sie sind mit dieser Überweisung einverstanden? – 
Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung so beschlos-
sen.

Ich rufe die Zusatzpunkte 2 und 3 auf:

ZP 2 Beratung des Antrags der Abgeordneten Michael 
Theurer, Grigorios Aggelidis, Renata Alt, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Fair Play in der digitalen Wirtschaft herstellen

Drucksache 19/8264
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss Digitale Agenda

ZP 3 Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Wirtschaft und Energie 
(9. Ausschuss) zu dem Antrag der Abgeordneten 
Katharina Dröge, Dr. Konstantin von Notz, Anja 
Hajduk, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Faire digitale Märkte – Wettbewerb und Da-
tenschutz sicherstellen

Drucksachen 19/1852, 19/4777 Buchstabe b 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. – Dazu sehe und 
höre ich keinen Widerspruch. Dann ist auch das so be-
schlossen. 

Wenn Sie die Liebenswürdigkeit hätten, die für not-
wendig gehaltenen Sitz- und Platzierungsänderungen 
zügig vorzunehmen und Ihre Plätze einzunehmen, dann 
könnte ich die Aussprache eröffnen. 

Das tue ich hiermit und erteile das Wort dem Kollegen 
Michael Theurer, FDP.

(Beifall bei der FDP)

Michael Theurer (FDP): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Wettbewerb ist das konstituierende Prinzip 
der sozialen Marktwirtschaft. Wenn ich den Blick auf 
die Regierungsbank richte, dann stelle ich fest, dass der 
zuständige Minister Altmaier nicht anwesend ist. Also, 
entweder ist er nicht zuständig für Wettbewerb, oder er 
fühlt sich nicht zuständig. 

(Falko Mohrs [SPD]: Er ist bei der Kartell-
konferenz!)

Wenn der „Spiegel“ schreibt, dass Herr Minister Altmaier 
kein Wirtschaftsminister, sondern ein Planwirtschaftsmi-
nister sei, dann gibt es dafür auch eine inhaltliche Grund-
lage; denn zeitgleich findet hier in Berlin die Internatio-
nale Kartellkonferenz statt, 

(Falko Mohrs [SPD]: Das beantwortet doch 
die Frage, wo der Minister gerade ist, Herr 
Kollege!)

auf der Minister Altmaier vermutlich im Moment für eine 
europäische Ministererlaubnis wirbt, die ermöglicht, dass 
Großkonzerne in Europa geschaffen werden können und 
die Fusionskontrolle auf europäischer Ebene ausgehöhlt 
wird. Wir brauchen aber keine Schwächung der europäi-
schen Wettbewerbspolitik – im Gegenteil: Wir brauchen 
eine Stärkung der europäischen Wettbewerbspolitik.

(Beifall bei der FDP und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Ich frage mich schon, sehr geehrter Kollege Brinkhaus 
von der CDU/CSU, warum wir hier im Deutschen Bun-
destag an der Stelle eine Selbstaufgabe des Parlamentaris-
mus betreiben. Während im US-Senat die Konzernchefs 
vorgeladen wurden – immerhin musste Mark Zuckerberg 
von Facebook dort Rede und Antwort stehen –, sehen wir 
den zunehmenden Konzentrations- und Monopolisie-
rungstendenzen in der digitalen Wirtschaft einfach taten-
los zu. Man hat den Eindruck, dass die regierungstragen-
den Fraktionen das Thema nicht ernst nehmen. 

Ich bin der Meinung: Der Wirtschaftsminister gehört 
bei einer solchen Debatte ins deutsche Parlament. Wenn 
er sich in Berlin aufhält, dann muss er den Vertreterinnen 
und Vertretern des deutschen Volkes hier Rede und Ant-
wort stehen. Er soll uns, dem Bundestag, und damit dem 
ganzen deutschen Volk sagen, wie er faire Wettbewerbs-
bedingungen auch in einer digitalen Ökonomie herstellen 
will.

(Beifall bei der FDP – Falko Mohrs [SPD]: 
Regen Sie sich mal wieder ab, Herr Kollege! 
Ganz ruhig!)

Gestern konnte man schon mal einen kleinen Vor-
geschmack davon bekommen, was es bedeutet, wenn 
zunehmende Monopolisierungstendenzen etwa bei den 
führenden Nachrichtendienstleistern eintreten; denn 
Facebook, WhatsApp und Instagram hatten parallel Stö-
rungen. Das war noch kein Totalausfall, aber man hat es 
wahrnehmen können. Solche parallelen Störungen wären 

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble
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unwahrscheinlicher, wenn dort ein echter Wettbewerb 
stattfinden würde. Das ist aber nicht gewährleistet.

(Beifall bei der FDP)

In der Old Economy, in der alten Wirtschaft, wäre 
eine Fusion von Facebook und WhatsApp wahrschein-
lich nicht zustande gekommen; sie wäre in dem Seg-
ment gestoppt worden. Aber weil WhatsApp damals 
keine entsprechenden Umsatzzahlen und keine entspre-
chenden Gewinnzahlen hatte, ist das Ganze unter dem 
Radarschirm der Kartellbehörden erfolgt. Allerdings 
hatte WhatsApp damals schon Hunderte Millionen von 
Kunden. Wir müssen also die besonderen Spezifika der 
Digitalökonomie in den Blick nehmen, um die Wettbe-
werbspolitik und das Wettbewerbsrecht der neuen Zeit 
anzupassen.

Wenn wir uns den Fall Amazon anschauen, dann stel-
len wir fest, dass Amazon nicht nur als Plattform handelt, 
sondern gleichzeitig auch als Händler tätig ist. Jedenfalls 
in den USA und zunehmend vermutlich auch bei uns ist 
es so, dass Amazon dann, wenn andere Händler über 
diese Plattform ihre Produkte anbieten, plötzlich Eigen-
produkte unter der Überschrift „garantiert günstiger“ mit 
anbietet. 

Da sehen wir auf jeden Fall die Gefahr eines Miss-
brauchs; denn wenn diese Entwicklung so weitergeht, 
dann bleiben am Ende wenige, vielleicht sogar nur ein 
einzelner Anbieter übrig. Die vielen kleinen, mittelstän-
dischen Anbieter von Produkten haben dann keine Chan-
ce mehr, direkt mit den Kunden in Kontakt zu treten, weil 
sich zwischen die Hersteller und die Kunden monopolar-
tige Plattformen schieben. Auf die Fragen, die sich da-
raus ergeben, muss uns endlich die Politik, der Bundes-
wirtschaftsminister, die Bundesregierung überzeugende 
Antworten vorlegen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Genau das ist das Ziel unseres Antrages. Die Netzwerk-
ökonomie tendiert offensichtlich zum Monopol. Früher 
hätte man von „natürlichen Monopolen“ gesprochen, es 
handelt sich aber vermutlich eher um technische Mono-
pole. Die Antwort muss eine zeitgemäße Regulierung 
sein. Es ist mit Sicherheit keine allein national lösbare 
Aufgabe, sondern wir werden diesen großen Konzernen 
aus den USA – im Übrigen gibt es auch in China große 
Konzerne mit massivem Staatseinfluss – nur begegnen 
können, wenn wir europäisch vorgehen. Deshalb brau-
chen wir dringend – ich wiederhole es noch mal, weil es 
so wichtig ist und um es zu unterstreichen – eine europä-
isch-integrierte Fusionskontrolle sowie eine Stärkung der 
Wettbewerbspolitik und Wettbewerbskommissare. Die 
Bundesregierung und Herr Minister Altmaier machen 
genau das Gegenteil. 

Wir fordern, dass die Bundesregierung an dieser 
Stelle dringend umkehrt. Der Wettbewerb darf nicht ge-
schwächt, er muss vielmehr gestärkt werden, meine Da-
men und Herren.

(Beifall bei der FDP)

Konkret schlagen wir einige Dinge vor. Kleine und 
mittlere Unternehmen sind es, die für Innovation sor-
gen. Wir brauchen bessere Wettbewerbsbedingungen, 
wie zum Beispiel offene Schnittstellen, sodass sich viele 
Wettbewerber auch auf dem Netz des Marktführers, des 
Quasimonopolisten bewegen können; das muss man re-
gulatorisch anstoßen und durchsetzen. Wir brauchen eine 
Beschleunigung der Kartellverfahren. Ja, wir brauchen 
auch eine Absenkung der Aufgriffsschwellen, die jetzt 
diskutiert wird. Wir brauchen ein bürokratiefreies erstes 
Jahr, ein Wagniskapitalgesetz, eine Vernetzung von eta-
blierten Unternehmen mit Start-ups und Experimentier-
klauseln, etwa im Zuge digitaler Freiheitszonen. Dafür 
kämpfen wir als Freie Demokraten.

(Beifall bei der FDP)

Wir kämpfen dagegen, dass Entscheidungen zuneh-
mend nicht mehr hier im Parlament getroffen werden, 
sondern in Technokratenräte, in irgendwelche Kommis-
sionen wie bei der Kohle verlagert werden, wo zwei oder 
drei Abgeordnete der Koalitionsfraktionen wie die Mit-
arbeiter hinten drinsitzen, nichts sagen und diesem Parla-
ment auch nicht berichten dürfen. Die Wettbewerbskom-
mission 4.0 ist der nächste Beitrag. Wenn wir zulassen, 
dass dieses Parlament sich selbst entmachtet und aufgibt, 
dann kann man das Paul-Löbe-Haus gleich in ein öf-
fentliches Schwimmbad umgestalten, meine Damen und 
Herren.

(Heiterkeit bei der FDP – Falko Mohrs [SPD]: 
Das haben Sie überhaupt nicht nötig! – 
Dr. Matthias Heider [CDU/CSU]: Haben Sie 
es auch ein bisschen kleiner? – Weiterer Zuruf 
von der CDU/CSU: Dann ziehen Sie sich den 
Burkini an!)

Diese Verlagerung in Technokratenräte muss beendet 
werden! Die Entscheidungen müssen zurück in das Par-
lament. Ich erwarte von den regierungstragenden Frakti-
onen, dass sie dafür sorgen, dass die Experten in öffentli-
chen Anhörungen dem direkt gewählten Parlament Rede 
und Antwort stehen und dass diese Dinge nicht wie in 
einer Räterepublik in Technokratenräten besprochen und 
vorentschieden werden.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP – Falko Mohrs [SPD]: 
Das war ja sieben Minuten lang unterirdisch!)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Herr Kollege Theurer, ich lasse dahingestellt, welches 

der Bundestagsgebäude wir dafür nehmen; denn es tropft 
auch in anderen.

(Heiterkeit)

Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Matthias 
Heider, CDU/CSU. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Dr. Matthias Heider (CDU/CSU): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kollegin-

nen und Kollegen! Nachdem wir uns alle hinsichtlich 

Michael Theurer 
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der Nutzung der Bundestagsliegenschaften wieder ein 
bisschen beruhigt haben, will ich eingangs gerne einfach 
einmal darauf hinweisen: Wenn der Minister heute Mor-
gen bei der weltweit wichtigsten Kartellkonferenz das 
Grußwort hält, dann ist das seine Anwesenheit dort wert. 

(Reinhard Houben [FDP]: Grußonkel! – 
Michael Theurer [FDP]: Warum ist das para-
llel zum Plenum? Das ist ja die Frage! Wich-
tigster Plenartag hier und dann macht man 
eine Konferenz!)

Im Übrigen glaube ich, dass Sie die beiden Anträge, 
über die wir hier gerade sprechen, die kurzfristig als Zu-
satzpunkte auf die Tagesordnung gekommen sind, dazu 
nutzen wollten, um zu sagen, dass der Minister einen 
wichtigen anderen Termin hat. Ja, das ist Ihnen gelungen. 
Aber jetzt müssen wir uns mit der Sache beschäftigen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Wir sprechen hier über den Punkt „Fair Play in der di-
gitalen Wirtschaft“. Es sind viele interessante und wich-
tige Punkte aufgezählt worden – übrigens in beiden An-
trägen; wir sprechen ja auch über den Antrag der Grünen. 

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Guter Antrag!)

Wir haben heute Gelegenheit, über die entscheidenden 
Veränderungen im Kartellrecht zu sprechen, die wir vor-
nehmen müssen. 

Wir haben übrigens bereits Veränderungen vorgenom-
men. Wir haben im April 2017 mit der neunten Novel-
le des Wettbewerbsrechts auf die Veränderungen in der 
Digitalwirtschaft reagiert. Es ist eine Forderung in der 
Union gewesen, weitere Anpassungen sorgfältig wissen-
schaftlich vorzubereiten. Auf diesem Pfad befinden wir 
uns gerade. Ich begrüße, dass Sie als Liberale auch auf 
diesen Pfad einschwenken; das ist eine gute Sache.

(Beifall des Abg. Karsten Möring [CDU/
CSU] – Michael Theurer [FDP]: Das habe ich 
im Europäischen Parlament über viele Jahre 
schon gemacht, aber von Ihnen nichts gehört!)

Lassen Sie mich zum Ausgangspunkt Folgendes sa-
gen: Es geht hier nicht nur um Globalisierung und Di-
gitalisierung. Es geht auch um die Unterscheidung zwi-
schen Kommerzialisierung und der Nutzung des freien 
Netzes für private Zwecke. Anspruchsvoller, meine Da-
men und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann 
ein wettbewerbsrechtlicher Rahmen nicht sein. Jeder 
Bürger, jede Bürgerin weiß das: Es macht einen Riesen-
unterschied, ob ich auf Plattformen einkaufe oder ob ich 
mich in sozialen Netzwerken bewege. 

Bei dieser Gelegenheit: Wir feiern heute 50 Jahre 
Vernetzung von Computern. Vor 30 Jahren wurde durch 
einen Forscher am CERN-Institut überhaupt erst der 
Grundstein für das World Wide Web gelegt. Danach gab 
es eine dynamische Entwicklung: Es wurde gewerblich 
genutzt, es wurden Verträge abgeschlossen, es konnten 
Plattformen installiert werden, der Onlinehandel wurde 
geboren. Und – das beschreibt der Antrag der Liberalen 
zu Recht – einige der Akteure sind so mächtig geworden, 

dass sie ihre Marktmacht möglicherweise missbrauchen. 
Dem gilt es entgegenzuwirken.

Ein Unternehmen wie Google, das über 100 Milliar-
den Euro Umsatz hat und das 90 Prozent der Aktivitäten 
als Plattform auf sich vereinigt, steht natürlich im Fokus 
des Interesses. Deshalb müssen wir als Gesetzgeber da 
sehr genau hinschauen.

Meine Damen und Herren, wir haben das Ungleichge-
wicht der Wettbewerbsbedingungen der analogen und der 
digitalen Wirtschaft sehr wohl im Auge. Wir haben bei 
der Novelle im Jahr 2017 die Missbrauchsaufsicht und 
die Fusionskontrolle auf diese neuen Erwägungen aus-
gerichtet. Wir nennen dort die Kriterien: Netzwerkeffek-
te, Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten, der Wech-
selaufwand für die Nutzer. Der Anwendungsbereich der 
Fusionskontrolle wurde von bloßen Umsatzschwellen-
werten gelöst und stattdessen das Kriterium des Wertes 
der Gegenleistung genutzt. Der Wert der Gegenleistung 
kann auch in Daten bestehen. Das ist das Neue und macht 
all diese Betrachtungen so schwierig.

Was ist zu tun? Aufgabe des Bundestages ist es, sich 
mit der Anpassung des Rechtsrahmens zu befassen, und 
wir tun gut daran, wenn wir da vorsichtig zu Werke ge-
hen. Wir wollen dabei nicht Netzaktivisten gegen Da-
tenschützer, Verbraucherschützer und Wettbewerbshü-
ter ausspielen. Wir wollen den Verbraucherschutz nicht 
zum Sklaven des Wettbewerbsrechts machen. Wir wol-
len einen höchstmöglichen Schutz der Meinungsfreiheit 
und auch der Freiheit im Netz erreichen. Wir wollen die 
Grundlagen des Wettbewerbs überprüfen und, wo im-
mer es geht, öffnen: im Personenbeförderungsrecht, im 
Gewerberecht, im Schutz und in der Verwertung von 
Erfindungen. Wir wollen durch eine zurückhaltende Re-
gulierung sicherstellen, dass kleine und mittelständische 
Unternehmen, insbesondere innovative Start-ups, nicht 
überfordert, sondern durch faire Wettbewerbsbedingun-
gen am Markt gefördert werden.

Deshalb habe ich auch überhaupt kein Verständnis 
dafür, dass im Antrag der Grünen eine missbrauchsab-
hängige Entflechtungsmöglichkeit vorgesehen wird. Das 
ist sozusagen die höchste Stufe der Regulierung. Danach 
kommt nur noch die Enteignung. Das wäre im Wettbe-
werb der Märkte sicherlich nicht angemessen.

(Michael Theurer [FDP]: Das bringt ja auch 
nichts!)

Meine Damen und Herren, wir wollen natürlich auch 
die kartellrechtlichen Verfahren beschleunigen; denn wir 
kommen nicht aus, ohne dass wir diesen komplizierten 
Mechanismus für die Unternehmen handhabbarer ma-
chen. Ein Unternehmer muss, wenn er etwas investiert, 
wenn er Kooperationen eingeht, genau wissen, wo Gren-
zen und Chancen seines unternehmerischen Handelns 
liegen. Das gilt übrigens gerade für Start-up-Unterneh-
men.

Das Wettbewerbsrecht, das Kartellrecht und übrigens 
auch das Beihilferecht sind den Herausforderungen der 
heutigen Zeit nicht mehr gewachsen. Große gesellschaft-
liche und auch kommerzielle Umwälzungen – denken 
Sie nur an die Energiewende – finden in den Verordnun-

Dr. Matthias Heider
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gen, Richtlinien und insbesondere in den Leitlinien der 
Kommission zu wenig Berücksichtigung. Wenn wir im 
Wettbewerbsrecht jetzt von Globalisierung sprechen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, dann müssen wir auch 
darüber reden, wie wir Märkte abgrenzen und definieren. 
Wir müssen darüber reden, wie sich Umwelt-, Arbeitneh-
mer-, Verbraucher- und Datenschutzrecht in der Regu-
lierung von rein wettbewerbsrechtlichen Beurteilungen 
unterscheiden lassen.

Meine Damen und Herren, die verschwindend geringe 
Anzahl der vom Bundeskartellamt im Jahr 2017 aufge-
griffenen Verfahren – es waren 15 – steht dafür, dass auch 
im Verfahren Verbesserungen erforderlich sind. Wenn 
ich daran denke, dass nur bei drei prominenten Fällen – 
Facebook, Amazon und Google – Verfahren eingeleitet 
worden sind, dann spricht das dafür, die Rechtsgrundla-
gen, die wir dafür bereitstellen, sorgfältig zu analysieren.

Der FDP-Antrag hat viele dieser Forderungen unter-
strichen; das freut mich sehr. Aber, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, das Gras wächst im Moment nicht schneller, 
wenn man daran zieht. Deshalb müssen wir die Erkennt-
nisse der Wettbewerbskommission – das ist übrigens eine 
Regierungskommission – abwarten. Wir werden recht-
zeitig einen Gesetzentwurf für die zehnte GWB-Novelle 
vorlegen, und wir werden auch Vorschläge zur Harmoni-
sierung des Gemeinschaftsrechts vorlegen. Das ist drin-
gend notwendig; denn Markt ist nicht nur Binnenmarkt. 
Wir sprechen hier mit Blick auf einen Weltmarkt.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Enrico 

Komning, AfD.

(Beifall bei der AfD)

Enrico Komning (AfD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren Kollegen! Wir reden heute im Grunde wieder einmal 
über die bösen Drei: Google, Facebook und Amazon.

Ich freue mich über den Antrag der FDP; denn damit 
richten wir den Blick auf einen echten Missstand in un-
serem Land. Warum kommen diese und andere führen-
de Digitalunternehmen allesamt nicht aus Deutschland? 
Ziel deutscher Ordnungs- und Wirtschaftspolitik muss 
es doch sein, dass solche Erfolgsgeschichten auch in 
Deutschland geschrieben werden können.

Wir müssen uns doch fragen: Warum ist das nicht der 
Fall? Das liegt gewiss nicht daran, dass die Menschen 
da drüben schlauer sind als hier. Nein, Grund für diese 
Erfolgsgeschichten sind doch vor allem die guten Rah-
menbedingungen, die diesen Unternehmen in ihren Hei-
matländern geboten wurden und werden.

Da muss ich mich ein wenig über den doch durchaus 
vorhandenen regulatorischen Ansatz des Antrags der 
Kollegen der FDP wundern; der Antrag enthält neben 
den vielen Allgemeinplätzen und Selbstverständlichkei-

ten aber auch ein paar richtige Ansätze. Vor allem das 
Ziel ist richtig: Es müssen Bedingungen herrschen, die 
einen freien Zugang zum digitalen Markt für alle ge-
währleisten.

(Beifall bei der AfD)

Neue Geschäftsmodelle müssen die Chance haben, sich 
am Markt zu bewähren, und ich, meine Damen und Her-
ren, will ein deutsches Google und ein deutsches Ama-
zon.

(Beifall bei der AfD – Lachen bei der SPD)

Wir müssen daher aufpassen, liebe Kollegen von der 
FDP, dass wir mit dem Setzen von Ordnungsrahmen und 
Regularien nicht übers Ziel hinausschießen;

(Manuel Höferlin [FDP]: Dann gründen Sie 
mal eins!)

denn eine gegenwärtige Dominanz von digitalen Unter-
nehmen ist niemals auf ewig festgeschrieben. Beispie-
le wie Microsoft oder – noch deutlicher – AOL zeigen 
doch, wie schnell es gehen kann, wenn man Entwicklun-
gen verschläft. Das Beispiel Zalando zeigt hingegen, wie 
man trotz marktbeherrschendem Amazon in den Online-
handel hineinkommt.

Ich glaube, dass das Aufhalten von Datenströmen ge-
nauso unsinnig ist wie das Aufhalten von Flüssen. Die 
Daten suchen sich ihren Weg. Daran wird kein Gesetz 
etwas ändern. Die Zusammenführung von Daten aus ver-
schiedenen Quellen ist Normalität, wird es auch bleiben 
und wird zukünftig auch Voraussetzung für die Entwick-
lung künstlich intelligenter Systeme sein.

Wichtig ist, dass mit Daten kein Schindluder getrie-
ben wird. Wir brauchen bei digital verarbeiteten Daten 
ein Höchstmaß an Transparenz. Datenströme gesetzlich 
zu verbieten, führt zu immer mehr Bürokratie, damit 
zu Kosten und damit zur Unattraktivität des Standortes 
Deutschland.

(Beifall bei der AfD)

Interessant ist allerdings Ihre Idee einer virtuell ver-
standenen digitalen Freiheitszone. Ich würde sogar noch 
einen Schritt weitergehen: Seit dem Anfang der Legis-
latur verfolgt die AfD die Idee von realen regionalen 
Sonderwirtschaftszonen in Deutschland. Beide Ideen 
verschmolzen bieten gerade im Bereich der Digitalwirt-
schaft die Chance, die ländlichen und strukturschwachen 
Räume in Deutschland zu reanimieren. Silicon Valley 
wurde schließlich auch nicht in San Francisco geschaf-
fen, sondern im ländlichen Raum südlich davon.

Im ländlichen Raum könnten Bedingungen geschaf-
fen werden, die Erfindergeist frei von staatlichem Ballast 
voll zur Entfaltung bringen könnten. Das setzt allerdings 
ein ganz neues Verständnis staatlicher Daseinsvorsorge 
voraus. Der Staat muss endlich seiner Verantwortung für 
die grundlegenden Infrastrukturen nachkommen. Breit-
band- und moderner Mobilfunkausbau müssen endlich – 
und nicht erst 2025 – entschlossen flächendeckend vo-
rangetrieben werden.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Matthias Heider
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Wenn wir die Marktmacht der Amerikaner auf dem 
digitalen Markt brechen wollen – und das ist doch wohl 
letztlich der Hintergrund dieser Debatte –, sollten wir 
nicht zuerst daran denken, sie kaputtzuregulieren, son-
dern wir sollten die Rahmenbedingungen dafür schaffen, 
dass deutsche Unternehmen sie schlagen können. Fair 
Play in der digitalen Wirtschaft setzt voraus, dass wir et-
was tun – nicht, dass die anderen etwas lassen.

Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss. Der 
Beschlussempfehlung des Ausschusses – Ablehnung des 
Antrags von Bündnis 90/Die Grünen – stimmen wir zu. 

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Falko Mohrs, 

SPD.

(Beifall bei der SPD)

Falko Mohrs (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Ich war fast ein bisschen erschrocken und müsste 
eigentlich mit einer Gratulation an die FDP beginnen; 
denn ich glaube, Sie haben nach meiner letzten Rede tat-
sächlich eine neue Schallplatte gefunden. Es ist das erste 
Mal, dass ich einen Digitalantrag Ihrer Fraktion lese, in 
dem Sie mehr als ein Digitalministerium fordern, womit 
eigentlich schon die einzige Forderung in Ihrem Antrag 
erledigt wäre.

(Michael Theurer [FDP]: Sie haben die ande-
ren nicht gelesen!)

Aber, Herr Theurer, dann habe ich mir Ihre Rede an-
gehört und mich gefragt, warum Sie die sieben Minuten, 
die Sie hatten, so wenig genutzt haben, um die allgemei-
nen Aussagen in Ihrem Antrag zu konkretisieren. Sie 
fordern, dass wir dieses Parlament zum Mittelpunkt der 
Debatte machen, und dann kommen Sie mit diesen All-
gemeinplätzen im Antrag und in Ihrer Rede. Ich würde 
sagen, aus den sieben Minuten haben Sie leider nicht so 
richtig viel gemacht.

(Dr. Florian Toncar [FDP]: Von Ihren acht 
Minuten ist auch schon eine um!)

Das ist aber okay; denn wir werden Ihnen mit dem Bei-
trag von Herrn Heider und unseren an der Stelle gerne 
helfen. Bleiben Sie ruhig. Sie hatten sieben Minuten. 
Wenn Sie daraus nichts machen, ist das Ihr Problem.

(Beifall bei der SPD)

Herr Komning, zu Ihnen kann ich nur sagen: Das Ein-
zige, was Sie hier eigentlich noch hätten fordern können, 
wäre das deutsche iPhone gewesen, mit dem Sie gerne 
telefonieren würden. Ich weiß gar nicht, mit welchem 
deutschen Telefon Sie unterwegs sind; aber ganz ehrlich: 
Diese Schallplatte könnten Sie auch mal austauschen. 

(Beifall bei der SPD)

Wir haben das eben gehört: Ziemlich genau seit 
30 Jahren reden wir über das World Wide Web. Heute 

sind über 63 Millionen deutsche über 14-Jährige online. 
Im Jahr 2020 wird es ungefähr 20 Milliarden vernetzte 
Dinge und Geräte geben. Daran sind erfolgreiche deut-
sche Unternehmen wie Wirecard oder Freeletics, die 
gute Bewertungen haben, beteiligt. Das heißt, wir sind 
in der digitalen Politik und in der digitalen Wirtschaft in 
Deutschland nicht so schlecht aufgestellt, wie uns man-
che immer glauben machen wollen. 

Aus den Zahlen der letzten 30 Jahre wird aber auch 
deutlich, dass wir eine drastische, dramatische und rasen-
de Veränderung der Politik und der Wirtschaft erleben. 
Diese drastische Veränderung zeigt sich auch bei der Fra-
ge von Arbeitsplätzen. Wir haben ja gerade in den letzten 
Tagen bei uns in Niedersachsen, bei mir in Wolfsburg, 
sehr intensiv diskutiert, dass ein großes Unternehmen, 
nämlich Volkswagen, vor dem Hintergrund der Digita-
lisierung die Reduzierung von 7 000 Arbeitsplätzen an-
kündigt. Das ist natürlich ein deutlicher Auftrag für uns 
als Politik, den Unternehmen in diesen vom Struktur-
wandel betroffenen Branchen und Regionen ein deutli-
ches Zeichen zu senden, dass wir den digitalen Wandel, 
diese Veränderungen in der Wirtschaftspolitik gestalten. 
Dabei brauchen wir ganz klar ein Fair Play – auch in der 
durch Digitalisierung geprägten Wirtschaft.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir brauchen also eine neue wirtschaftspolitische 
Ordnung. Ich bin ja froh, dass auch in diesem Haus fast 
alle erkannt haben, dass wir dabei neue Spielregeln brau-
chen; denn, meine Damen und Herren, genauso ist es. 
Wir erleben einen starken Trend hin zu Monopolen. Wir 
erleben, dass Plattformen nicht mehr nur Vermittler, In-
termediär des Geschäftes sind, sondern gleichzeitig auch 
Anbieter. Wir erleben, dass Plattformen – einige sind ge-
nannt worden – durch Netzwerk- und Log-in-Effekte ihre 
Macht zementieren; denn sie haben die meisten Kunden 
und es gibt eben keine durchlässigen Grenzen zu ande-
ren Wettbewerbern. Durch dieses Wissen, die Menge an 
Kunden und das Vorhandensein enormer Datenmengen 
zementieren sich Monopole. Das muss für uns als Politik 
natürlich Handlungsauftrag sein. Wir brauchen faire und 
gerechte Rahmenbedingungen – auch in der digitalen 
Wirtschaft, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der SPD – Katharina Dröge 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Erzählen Sie 
das mal dem Wirtschaftsminister!)

Deswegen müssen wir uns fragen: Reicht der Instru-
mentenkasten des Wettbewerbs- und Kartellrechts ei-
gentlich aus? Wir sagen: Nein. Weder auf der nationalen 
noch auf der europäischen Ebene sind wir da am Ende; 
denn wir müssen mit den Veränderungen Schritt halten. 

Wenn ich aus Ihrer Rede, Herr Theurer, eine konkrete 
Anregung zur europäischen Ebene mitnehme, dann ist 
es, dass Sie wirtschaftspolitisch strategische Entschei-
dungen beispielsweise durch eine Analogie der Minis-
tererlaubnis auf europäischer Ebene ablehnen. Das habe 
ich Ihrer Rede eben konkret entnommen. Dazu möchte 
ich sagen: Es ist fatal, wenn wir wirtschaftspolitisch stra-
tegisch nicht entscheiden können, welche Zusammen-
schlüsse wir eigentlich wollen. Das haben wir ja beim 

Enrico Komning 
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Thema „Siemens und Alstom“ schmerzhaft erfahren. Ich 
nehme mit, dass Sie das auch in Zukunft nicht zulassen 
wollen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Kommen wir zurück zur Digitalisierung: Es geht also 
darum, dass wir den Zugang zu Daten klug organisieren 
und dass wir das Kartellrecht schärfen, damit die Kar-
tellbehörde dort, wo es Monopoltendenzen gibt, im Ein-
zelfall eingreifen und regulieren kann. Das ist eine Frage 
des Fair Play. 

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Theurer, FDP?

Falko Mohrs (SPD): 
Wenn die sieben Minuten noch nicht ausgereicht ha-

ben, dann bitte schön.

Michael Theurer (FDP): 
Vielen Dank für die Möglichkeit, eine Zwischenfrage 

zu stellen. – Sie haben die Ministererlaubnis auf europä-
ischer Ebene angesprochen. Es ist Ihnen offensichtlich 
entgangen, dass es heute schon eine politische Entschei-
dungsmöglichkeit in solchen Fragen in der Kommission 
gibt. Ich bin bisher immer davon ausgegangen, dass es 
Position der Sozialdemokraten ist, dass die Europäische 
Kommission als europäische Bundesregierung auch die 
politische Verantwortung für die europäische Politik 
übernimmt. Die Wettbewerbskommissarin hat im Kol-
legialorgan der Europäischen Kommission die Möglich-
keit, das Ganze auf der Grundlage der rechtlichen Be-
wertung der Wettbewerbsbehörde zu entscheiden. Das 
heißt, es gibt die Möglichkeit einer Ministererlaubnis auf 
europäischer Ebene bereits.

Das, was Minister Altmaier und Minister Le Maire 
wollen, ist ja etwas ganz anderes: Sie wollen diese Ent-
scheidungsmöglichkeit in den Rat ziehen. Das heißt, sie 
wollen sie der europäischen Bundesregierung, der Kom-
mission, nehmen. Meine Frage: Ist Ihnen das etwa ent-
gangen? Und sind Sie der Meinung, dass die Europäische 
Kommission in dieser Frage der Wettbewerbszuständig-
keit geschwächt werden soll? 

Falko Mohrs (SPD): 
Herr Kollege Theurer, ich habe es ja eben deutlich 

gemacht: Wir wollen überhaupt keine Schwächung der 
europäischen Ebene, wenn es um faire Marktbedingun-
gen und wettbewerbs- und kartellrechtliche Kompeten-
zen geht. Da haben Sie mir vielleicht nicht zugehört. Wir 
wollen eine Stärkung, und das ist auch Aufgabe der Wett-
bewerbsrechtskommission 4.0, die Sie ja so ein bisschen, 
ich sage mal, herabqualifiziert haben. Wir wollen, dass 
genau dort Vorschläge erarbeitet werden, wo Anpassun-
gen auf deutscher und europäischer Ebene notwendig 
sind. 

Ich möchte zu Ihrer konkreten Frage zurückkommen. 
Nein, es ist eben nicht so, dass die Kollegin an der Stel-
le – sie kommt doch sogar aus Ihrer Parteienfamilie und 

hat deutlich gemacht, dass sie die Entscheidung über 
Alstom und Siemens sehr klar auf Basis der vorhande-
nen rechtlichen Rahmenbedingungen gefällt hat – die 
Möglichkeit gehabt hat, eine gesamtstrukturpolitisch 
strategische Entscheidung zu treffen. Das müssen Sie, 
Herr Kollege, auch anerkennen. Ansonsten: Sie hat ja Ihr 
Parteibuch. Ich bin mir sicher: Sie können da noch mal 
nachfragen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Gustav 
Herzog [SPD]: Sehr gut geantwortet!)

Ich würde gerne weitermachen. 

Ein weiterer Punkt beim Thema „Fair Play in der digi-
talen Welt“ ist die Frage der Besteuerung. 

(Abg. Katharina Dröge [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN] meldet sich zu einer Zwischenfra-
ge)

– Ich glaube, Ihre Partei hat gleich noch das Wort, Frau 
Kollegin. Dann können Sie Ihren Punkt ja vielleicht ein-
bringen. 

(Katharina Dröge [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Trauen Sie sich nicht?)

– Was heißt: „Ich traue mich nicht“? Frau Dröge, ich 
glaube, wir haben genug Diskussionsmöglichkeiten. 

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage?

Falko Mohrs (SPD): 
Nein, ich gestatte keine weitere Zwischenfrage.

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Keine weitere Zwischenfrage.

Falko Mohrs (SPD): 
Ich würde mit der Frage des „Fair Play“ in der Besteu-

erung gerne weitermachen; denn das ist eine Kernfrage, 
wenn wir über Fair Play in der digitalen Welt sprechen. 
Wir müssen dafür sorgen, dass auch digitale Unterneh-
men und nicht nur die kleinen ehrlichen Handwerksbe-
triebe und Mittelständler in unserem Land aufgrund ihrer 
Geschäftstätigkeit Steuern zahlen. Das ist eine Frage der 
Fairness. Ich würde mich freuen, wenn wir an der Stelle 
in Zukunft auch die Kolleginnen und Kollegen der FDP 
an unserer Seite hätten; denn diesen Teil haben Sie – das 
muss man sagen, wenn wir schon über Fair Play in der 
digitalen Welt reden – leider in Ihrem Antrag aus meiner 
Sicht viel zu wenig berücksichtigt.

(Beifall bei der SPD)

Wir müssen also beim Thema „digitale Agenda“ und 
„Fair Play in der digitalen Wirtschaft“ drei Dinge schaf-
fen: Wir müssen, erstens, für führende deutsche und 
europäische Industrieplattformen mit einem weltweiten 
und großen Pool an Prozess- und Betriebsdaten Sicher-
heit herstellen, damit dort ein kluger Zugriff auf Daten 
und kluges Teilen von Daten ermöglicht wird.

Falko Mohrs 
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Wir müssen, zweitens, die Finanzierung von Start-ups 
voranbringen, damit neben dem deutschen Mittelstand 
die Start-ups von heute die Arbeitgeber von morgen wer-
den können, die uns in der digitalen Wirtschaft entspre-
chend innovativ voranbringen können.

Wir müssen, drittens, Fachkräfte und das digitale 
Know-how in Deutschland halten und neu hinzugewin-
nen. Ich bin froh, dass inzwischen – leider muss man 
sagen: fast – alle Fraktionen in diesem Haus verstanden 
haben, dass wir eine Fachkräfteeinwanderung brauchen, 
weil das digitale Know-how der Fachkräfte für unsere 
Wirtschaft nötig ist. Reden Sie mit den Unternehmen! 
Das ist einer der größten Mängel, wenn es um die Ent-
wicklung deutscher Unternehmen geht.

Die Digitalisierung verändert unsere Welt in rasender 
Geschwindigkeit. Wir werden, können und wollen diese 
Veränderungen nicht aufhalten, aber unser Auftrag ist es, 
diese zu gestalten. Für die SPD ist dabei klar: Wir brau-
chen neue Spielregeln. Wir brauchen faire Spielregeln. 
Und wir brauchen endlich eine faire Besteuerung – auch 
in der digitalen Welt. 

Die Menschen, der deutsche Mittelstand, die Industrie 
und die gesamte deutsche Wirtschaft können sich darauf 
verlassen, dass wir unseren Auftrag wahrnehmen. Sie 
können sich darauf verlassen, dass wir diese Spielregeln 
schaffen werden. Denn für uns ist klar: Technischer Fort-
schritt ist nie Selbstzweck; er muss immer dem gesell-
schaftlichen Fortschritt dienen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Präsident Dr. Wolfgang Schäuble: 
Anke Domscheit-Berg, Fraktion Die Linke, ist die 

nächste Rednerin.

(Beifall bei der LINKEN)

Anke Domscheit-Berg (DIE LINKE): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Die FDP beschreibt in ihrem Antrag sehr rich-
tig die unvorstellbare Marktdominanz digitaler Weltkon-
zerne und auch die negativen Folgen der Laissez-faire- 
Politik. Man ließ sie immer weiter expandieren und 
Unternehmen in Größenordnungen bilden, die es noch 
nie zuvor gegeben hat. Facebook, ein Gigant mit über 
2 Milliarden Nutzerinnen und Nutzern, durfte WhatsApp 
und Instagram aufkaufen und so seine weltmarktbeherr-
schende Stellung weiter ausbauen, noch mehr Daten 
sammeln und noch mehr Werbedollars kassieren. 

Diese Firmen kaufen Unternehmen aber nicht nur auf, 
um größer zu werden, sondern auch, um ihre Konkurrenz 
zu eliminieren. Sie verzerren den Wettbewerb, indem sie 
astronomische Gehälter an Toptalente zahlen, die sie auf 
der ganzen Welt wie mit einem Riesenstaubsauger ein-
sammeln; denn wer für Amazon und Google arbeitet, der 
entwickelt keine Produkte mehr für die Konkurrenz. 

Das alles können sie sich nur leisten, weil es am nö-
tigen Kleingeld niemals mangelt; denn schließlich sind 

nicht nur die Konzerne groß, sondern auch die Steuer-
schlupflöcher. Der Durchschnittssteuersatz der Techgi-
ganten in Europa beträgt nicht einmal 10 Prozent. Sascha 
Lobo findet für diese Praxis der systematischen Steuer-
vermeidung in seinem gestrigen „Spiegel Online“-Arti-
kel die richtigen Worte. Er nennt sie „massive Arschloch-
kultur der Digitalkonzerne“.

(Beifall bei der LINKEN)

Man mag diese Worte unangemessen finden, aber wenn 
man im gleichen Artikel liest, dass Google 2017 Finanz-
mittel in Höhe von 20 Milliarden Euro von Europa auf 
die Bermudainseln transferieren konnte, ohne einen ein-
zigen Eurocent Steuern dafür zu zahlen, liegen einem 
noch ganz andere Begrifflichkeiten auf der Zunge.

(Beifall bei der LINKEN)

Mit ihrer erpresserischen Macht und einem Heer an Lob-
byisten wickeln diese Unternehmen ganze Staaten um 
ihre Finger und nehmen Einfluss auf die Politik. Deshalb 
zahlt Amazon übrigens auch zu Hause keine Steuern. 
2018 bekam das Unternehmen bei 11 Milliarden Dollar 
Gewinn noch einen dreistelligen Millionenbetrag von der 
Regierung erstattet.

Eine europäische Digitalsteuer sollte der Steuerflucht 
ein Ende bereiten. Ihre erste Version zielte auf On-
lineumsätze am Ort des Einkaufs. Wenn also jemand an 
seinem Küchentisch in Brandenburg bei eBay ein Pro-
dukt shoppt, hätte eBay für diese Umsätze an Deutsch-
land Steuern zahlen müssen. Leider fand sich dafür keine 
Mehrheit in der EU. Nach einer neuen Variante sollten 
nicht mehr Onlineumsätze, sondern nur Onlinewerbeein-
nahmen versteuert werden. Doch selbst diese Minidigi-
talsteuer ist seit vorgestern vom Tisch und damit leider 
auch mehr Fairness in der digitalen Wirtschaft.

Neue Steuern fordert die FDP natürlich nicht. Das 
wäre bei ihrem Profil wahrscheinlich auch schwer ver-
mittelbar. Aber immerhin fordert sie die Bundesregie-
rung auf, digitalen Plattformen die Monopolbildung zu 
erschweren, Kartellbehörden besser auszustatten, den 
Bundestag stärker an der Ausarbeitung eines modernen 
Wettbewerbsrechts zu beteiligen und kleinen Unterneh-
men und Start-ups durch Zugang zu Kapital und durch 
weniger Bürokratie die Existenz zu erleichtern. Aber so 
sinnvoll diese Vorschläge auch sind, bleiben sie doch 
oberflächlich; denn längst braucht es viel radikalere An-
sätze.

(Beifall bei der LINKEN)

Elizabeth Warren, US-Senatorin und demokratische 
Herausforderin von Präsident Trump, macht dazu besse-
re Vorschläge, die deutlich weniger schüchtern sind als 
die der FDP.

(Heiterkeit der Abg. Katharina Dröge 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Da fast die Hälfte des E-Commerce über Amazon erfolgt 
und über 70 Prozent des gesamten Internetverkehrs ent-
weder über Google oder Facebook abgewickelt werden, 
fordert sie die Zerschlagung von Amazon, Google und 
Facebook und die Rückabwicklung umstrittener Fusi-

Falko Mohrs 
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onen wie der zwischen Facebook, WhatsApp und Ins-
tagram oder zwischen Google und Nest.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Warren fordert auch ein gesetzliches Verbot, nach dem 
große Plattformunternehmen nicht mehr auf der eigenen 
Plattform zum Anbieter werden dürfen. Es dürfte also 
weder Amazon noch ein Unternehmen, an dem Amazon 
Anteile hält, auf der Amazon-Onlinehandelsplattform ir-
gendwelche eigenen Geschäfte tätigen. Zu diesen Platt-
formen zählt Warren die Google-Suche und den Ama-
zon-Marketplace. Sie sollen stattdessen den Status einer 
digitalen Basisinfrastruktur erhalten, die neutral, fair und 
zu angemessenen Preisen allen Nutzerinnen und Nutzern 
zur Verfügung stehen muss. Das Teilen von Nutzerdaten 
mit Dritten soll solchen Plattformunternehmen untersagt 
werden.

(Beifall der Abg. Dr. Petra Sitte [DIE 
LINKE])

Verstöße sollen mit hohen Sanktionen geahndet werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Alles das finden wir richtig. Da offen ist, ob Elizabeth 
Warren ihre Ideen umsetzen kann, fordert meine Frak-
tion die Bundesregierung dazu auf, ihr Gewicht bei der 
EU dafür einzusetzen, derartige Regulierungen auch in 
Europa anzustoßen.

(Beifall bei der LINKEN)

Wenn wir faire Zukunftschancen für Start-ups und 
kleine Unternehmen in der digitalen Wirtschaft wollen, 
müssen wir aber auch endlich für die digitalen Infrastruk-
turen und Kompetenzen sorgen. Mit anderen Worten: Her 
mit dem schnellen Glasfaser- und Mobilfunknetz, aber zu 
Preisen, die Start-ups sich auch leisten können! Es kann 
nicht sein, dass ein 10-Gigabit-Breitbandanschluss, wie 
ihn digitale Start-ups häufiger brauchen, in Schweden für 
50 Euro zu haben ist, in Deutschland aber 10 000 Euro 
kostet. Außerdem braucht es ein Bildungssystem, das der 
digitalen Gesellschaft angemessen ist hinsichtlich Aus-
stattung, Methodik und Inhalten.

(Beifall bei der LINKEN)

Last, but not least fehlen faire Chancen auch für di-
gitale Sozialunternehmen, die es leider nicht nur bei 
Venture-Capitalisten schwerer haben, an Finanzierungen 
zu kommen, sondern leider auch kaum von staatlichen 
Fördergeldern profitieren. Da bei Sozialunternehmen 
aber der gesellschaftliche Nutzen im Vordergrund steht, 
sollten sie gerade im digitalen Bereich stärker berück-
sichtigt werden. Ich wiederhole daher die Forderung der 
Linksfraktion nach einem Social-Innovation-Fonds der 
Bundesregierung.

(Beifall bei der LINKEN)

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Schwanger-
schaftsabbrüche und Informationsverbote dazu nichts im 
Strafrecht verloren haben. § 219a gehört abgeschafft.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN sowie des Abg. 
Michael Theurer [FDP])

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Anke Domscheit-Berg. – Guten Morgen, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, von mir Ihnen!

Nächster Redner in der Debatte: für Bündnis 90/Die 
Grünen Dieter Janecek.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dieter Janecek (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrter Herr 

Dr. Heider, Sie haben gesagt, Minister Altmaier sei heute 
auf einer der wichtigsten Wettbewerbskonferenzen. Ich 
finde, wir sollten uns einig sein, dass es keinen wichti-
geren Ort der Debatte gibt als den Deutschen Bundestag.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der FDP)

Hier gehört der Minister heute hin. Bitte richten Sie ihm 
das aus. Da unterstütze ich Herrn Theurer ausdrücklich.

Ein Satz noch zu den europäischen Champions: Ich 
glaube, was Herr Altmaier diesbezüglich formuliert hat, 
ist ein Angriff auf den deutschen Mittelstand, und das 
kann nicht die Form sein, wie wir Wettbewerbspolitik 
definieren wollen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP und der Abg. 
Dr. Petra Sitte [DIE LINKE])

Zu Ihrem Antrag, Herr Theurer, „Fair Play in der di-
gitalen Wirtschaft herstellen“. Wir begrüßen es sehr, dass 
wir heute in der Kernzeit über dieses Thema reden. Eine 
gute Überschrift! Das Ziel teilen wir. Auch in der Ana-
lyse teilen wir das, was Sie gesagt haben. Es wird Sie 
nicht überraschen, dass Sie in meinen Ausführungen hö-
ren, dass wir bei manchen Punkten etwas weiter gehen 
würden als Sie. Ich denke, Fair Play muss man auch de-
finieren hinsichtlich der Fragen: Was bedeutet Fair Play 
für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, beispiels-
weise bei Amazon?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Was bedeutet Fair Play beim Datenschutz? Was bedeutet 
Fair Play beim Thema Steuern? Wenn wir über Fair Play 
sprechen, dann müssen wir darüber reden, wie viel Steu-
ern Unternehmen wie Apple und Co nicht in Deutsch-
land, in Europa zahlen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

20 Milliarden Euro hat Google 2017 aus Europa auf die 
Bermudainseln verschoben, ohne einen Cent Steuern zu 
zahlen. Unglaublich! Das ist ein Skandal. Da müssen wir 
ran.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Anke Domscheit-Berg 
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Wenn wir über die enorme Macht- und Marktkonzen-
tration bei den IT-Giganten reden – Sie haben die, wie 
ich finde, in Ihrem Antrag sehr eindrücklich und richtig 
beschrieben –, dann muss es bei den Maßnahmen aber 
auch wirklich vorangehen. Amazon ist das Beispiel im 
Einzelhandel, bei dem das vertikal-horizontale Modell, 
glaube ich, augenfällig ist. Das kann so nicht funktionie-
ren. Das geht auch zulasten der Beschäftigten. Wenn sich 
eine Amazon-Belegschaftsvertretung gründen will, dann 
wird das von Amazon in Deutschland verhindert. Das 
geht so nicht. Das kann nicht sein.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Einen Tarifvertrag für die über 20 000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter lehnt das Unternehmen des reichsten 
Menschen der Welt kategorisch ab. – Herr Heider hat 
eine Zwischenfrage.

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Erst einmal muss ich Sie fragen, ob Sie das erlauben.

Dieter Janecek (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Das ist richtig.

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Erlauben Sie sie?

Dieter Janecek (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Ich erlaube die Zwischenfrage.

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Dann darf er sie stellen. So geht das, Herr Janecek. – 

Bitte schön.

Dr. Matthias Heider (CDU/CSU): 
Vielen Dank, Herr Kollege, dass Sie die Zwischenfra-

ge zulassen. – Sie hatten sich eingangs für freien Wettbe-
werb und freien Zugang zu den Märkten ausgesprochen. 
Erklären Sie uns doch mal, wie das damit zusammen-
passt, dass Sie sich vor einigen Tagen dafür ausgespro-
chen haben, dass die Flugreisen von Bürgerinnen und 
Bürgern beschränkt werden sollen und dass ab jeder vier-
ten Flugreise ein Strafzuschlag fällig werden soll? Wie 
passt das denn mit dem freien Zugang zum Markt und 
mit freiem Wettbewerb zusammen?

(Beifall des Abg. Dr. Florian Toncar [FDP])

Dieter Janecek (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Das ist jetzt eine Frage aus einem ganz anderen The-

menbereich; aber ich beantworte sie gerne. Meine Idee, 
die ich auf Vorschlag von Professor Knie vorgebracht 
habe und die letztlich seine Idee war, war, dass man ei-
nen Emissionszertifikatehandel für Personen einrichtet, 
die dann untereinander handeln können. Das führt nicht 
zu einer Beschränkung des Flugverkehrs. Es führt aber 
dazu, dass wir darüber nachdenken, ob Menschen, die 
besonders viel fliegen, auch mehr zahlen sollen. Das hal-
te ich für eine Gerechtigkeitsfrage. Über das Modell kann 
man trefflich streiten.

Zurück zum Thema. Ich glaube, dass wir bei Amazon 
genau hinschauen müssen. Es kann nicht sein, dass ein 
Konzern eine solche Marktmacht, eine solche Dominanz 
hat, dass wir in Deutschland gar nicht mehr in der Lage 
sind, Einzelhandel zu betreiben. Schauen Sie sich mal 
das Weihnachtsgeschäft an. Wer im Weihnachtsgeschäft 
nicht bei Amazon auftaucht, ist nicht mehr vorhanden. 
Das ist ein Zustand, gegen den man angehen muss. Das 
kann man so nicht stehen lassen. Herr Dr. Heider, ich 
habe völlig vermisst, dass Sie in Ihrer Rede irgendetwas 
zu diesem Bereich ausgeführt haben. Wo ist denn da die 
Union?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wo sind Ihre Maßnahmen? Wo ist Ihre Wirtschaftspolitik 
in Richtung Wettbewerb? Die kommt bei Ihnen gar nicht 
vor.

Ein letzter Satz zu Minister Altmaier. Ich habe es 
eingangs gesagt: Was er mit den europäischen Cham-
pions versucht, ist nichts anderes, als dem Lobbyismus 
in Deutschland Tür und Tor noch weiter zu öffnen. Wir 
haben dieses Problem schon mit der Automobilindustrie. 
Wenn ich mit Herrn Scheuer oder dem Verkehrsminis-
terium spreche, kann ich auch mit dem Präsidenten des 
VDMA reden. 

(Beifall der Abg. Katharina Dröge [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Wenn wir weiterhin eine solche Politik machen, die Gro-
ßen fördern und die 1 500 Nischenweltmarktführer, die 
wir in Bayern und Baden-Württemberg haben, vernach-
lässigen, dann bekommen wir ein großes Problem. Dage-
gen werden wir Grüne aufstehen. Das geht so nicht. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der Abg. Anke Domscheit-Berg [DIE 
LINKE])

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Dieter Janecek. – Nächster Redner: 

Hansjörg Durz für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Hansjörg Durz (CDU/CSU): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen 

und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Das Internet feiert 30. Geburtstag und verändert seit 
seiner Gründung Gesellschaften und Volkswirtschaften 
weltweit. So überrascht es nicht, dass sein Erfinder die-
ser Tage dazu aufruft, neben der Freude über die Errun-
genschaften, die mit dem World Wide Web zweifellos 
verbunden sind, sich auch Gedanken darüber zu machen, 
welche Maßnahmen notwendig sind, um unerwünschte 
Effekte zu korrigieren. 

Die erdrückende Dominanz einer Handvoll Digital-
konzerne im Bereich der Digitalwirtschaft gehört sicher-
lich dazu. Insofern benennt der Antrag der FDP wichtige 
Herausforderungen – das ist mehrfach angeklungen – 
und kommt zu einer überwiegend zutreffenden Analyse. 
Dennoch vermittelt der Antrag ein unvollständiges Bild 
und greift mit seinen Lösungsvorschlägen zu kurz. 

Dieter Janecek
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Die genannten Zahlen zum Beispiel zum Marktanteil 
oder zum Wachstum von Facebook und Co sind impo-
sant. Zugegebenermaßen ist die Entwicklung eines deut-
schen oder europäischen Google nicht erkennbar. Bei 
B2C-Plattformen, also bei Plattformen zwischen Un-
ternehmen und Privatpersonen, ist diese Beschreibung 
absolut zutreffend. Zur Vollständigkeit dieses Bildes ge-
hört aber auch, dass die Situation im Geschäftskunden-
bereich – B2B –, zum Beispiel bei Industrieplattformen, 
über die erfolgreich Daten von Systemen, Maschinen, 
Anlagen und Produkten miteinander verbunden wer-
den, eine andere ist. Diese Plattformen sind zwar nicht 
so sehr im Fokus der Öffentlichkeit. Hier gibt es aber 
global erfolgreiche deutsche Unternehmen, echte Er-
folgsgeschichten. In Zukunft wird der Ausschuss Digi-
tale Agenda genauso wie der Wirtschaftsausschuss die 
Hannover-Messe besuchen und dort solche deutschen 
Plattformunternehmen besuchen. Es ist nämlich notwen-
dig, nicht nur die Schwächen zu benennen, sondern auch 
die Stärken unserer deutschen Unternehmen zu kennen 
und daran zu arbeiten, dass unsere erfolgreiche deutsche 
Wirtschaft auch in Zukunft wettbewerbsfähig ist. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die einsei-
tige Fokussierung auf die großen Player im Bereich der 
B2C-Plattformen wird unserer Wirtschaft nicht gerecht. 
Das gilt auch für den vorliegenden Antrag, der dann auch 
nahezu ausschließlich auf das Feld des Wettbewerbs-
rechts abstellt. Um Fair Play in der digitalen Wirtschaft 
zu erreichen, reicht es nicht aus, die Regeln im Wettbe-
werbsrecht zu verändern. Zwar werden wir den Rahmen 
anpassen müssen; das ist unstrittig. Zusätzlich müssen 
wir unsere Wirtschaft aber aktiv dabei unterstützen und 
in die Lage versetzen, den Wettbewerb gegen die gro-
ßen Player überhaupt antreten zu können. Das gehört 
auch zum Fair Play. Das wird ohne Anpassungen im 
Bereich der Datenwirtschaft nicht funktionieren. Inso-
fern sind Anpassungen des Wettbewerbsrechts und die 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in der digitalen Welt 
zwei Seiten derselben Medaille. Es gilt, vor allem Ant-
worten auf zwei Herausforderungen zu finden: Erstens. 
Wie begegnen wir den Monopolisierungstendenzen auf 
Plattformmärkten? Zweitens. Wie steigern wir die Wett-
bewerbsfähigkeit bei datengetriebenen Geschäftsmodel-
len? Also: Wie gehen wir mit Daten als dem Wertschöp-
fungsfaktor der Zukunft um?

Zu den Plattformen. Wir müssen die Plattformen, 
ihre Geschäftsmodelle und ihre Wechselwirkungen ana-
lysieren und verstehen. Die im Antrag genannte Studie 
im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums von 
Schweitzer, Kerber und Haucap bietet hier wertvolle Un-
terstützung. Da geht es natürlich um eine Unterstützung 
des Parlaments, das dann entscheiden muss. Wir müssen 
Missbrauch durch und auf Plattformen identifizieren und 
abstellen. Die Verfahren gegen Facebook und Google 
zeigen, dass die Missbrauchskontrolle grundsätzlich 
funktioniert. Die Verfahren machen aber auch deutlich, 
dass wir schneller werden müssen, weil die Prozesse 
noch zu lange dauern. Wir werden hier Maßnahmen er-
greifen müssen, um die Verfahren zu beschleunigen. 

Wir müssen Missbrauch und Konzentrationstenden-
zen durch kluge Regulierung für die Zukunft unterbin-
den. Dafür werden wir den Behörden die notwendigen 
Instrumente zur Verfügung stellen. Hier waren wir in 
der letzten Legislaturperiode aber bereits tätig. Mit der 
neunten GWB-Novelle haben wir den Transaktionswert 
als zusätzliches Aufgreifkriterium bei der Fusionskon-
trolle eingeführt und eine richtige Antwort auf Fälle wie 
die Übernahme von WhatsApp durch Facebook gege-
ben. Weitere Anpassungen des GWB gerade mit Blick 
auf Plattformunternehmen werden in dieser Wahlperiode 
folgen, natürlich unter Einbeziehung des Parlaments. Wir 
wollen so unser Wettbewerbsrecht weiter modernisieren 
und an die Gegebenheiten der digitalen Welt anpassen. 
Hier sind wir übrigens Vorreiter für das europäische 
Wettbewerbsrecht; denn allein nationale Änderungen in 
der Missbrauchsaufsicht oder der Fusionskontrolle sind 
kein taugliches Mittel. 

Wir haben uns deshalb im Rahmen des Koalitionsver-
trags dazu entschieden, die Kommission Wettbewerbs-
recht 4.0 einzusetzen. Dort arbeiten Expertinnen und 
Experten an wettbewerbspolitischen Fragestellungen, 
die sich durch Datenökonomie, Plattformen und bei-
spielsweise Industrie 4.0 ergeben. Der Fokus liegt dabei 
insbesondere auf dem europäischen Wettbewerbsrecht. 
In diesen Prozess sind im Übrigen auch Verbände und 
Unternehmen eng eingebunden. Wir erwarten noch vor 
der Sommerpause Ergebnisse und konkrete Handlungs-
empfehlungen. 

Das zweite Thema ist: Wie steigern wir die Wettbe-
werbsfähigkeit bei datengetriebenen Geschäftsmodel-
len? Wie gehen wir mit Daten als dem Wertschöpfungs-
faktor der Zukunft um? Dieser Aspekt fehlt im Antrag 
der FDP gänzlich. Dabei ist Sammeln, Analyse und Aus-
wertung von Daten Kern jedes digitalen Geschäftsmo-
dells. Datenreichtum ermöglicht Effizienzsteigerungen 
bei Prozessen, vor allem aber Innovation von Produk-
ten und Diensten, Innovation von neuen Geschäftsmo-
dellen. Gleichzeitig kann Datenreichtum aber auch zur 
Marktbeherrschung führen. Diese begünstigen und ver-
festigen wir. Wir benötigen daher wettbewerbsrechtliche 
Leitplanken für datengetriebene Geschäftsmodelle, aber 
im Sinne von „möglich machen“. Wie kann ein innova-
tionsfreundlicher Datenzugang gefördert werden? Wel-
che Rahmenbedingungen sind für maschinelles Lernen 
nötig? Wie schaffen wir Rechtssicherheit für Koopera-
tionen? Welche Rolle kommt dem Staat als Datenmitt-
ler zu? Brauchen wir Experimentierräume mit zeitweise 
abgeschwächter Datenregulierung? Brauchen wir neue 
Datennutzungs- bzw. Datenverwertungsrechte oder ein 
Recht auf Datenportabilität auch für nicht personenbezo-
gene Daten? Antworten auf diese Fragen werden sich aus 
der Arbeit der Wettbewerbskommission ergeben. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Wettbewerbs-
recht ist zentral für Fair Play in der digitalen Wirtschaft. 
Andere Aspekte, wie zum Beispiel der erwähnte Daten-
schutz oder Verbraucherschutz, sind aber ebenso zu be-
rücksichtigen. Daten und Datennutzung sind Schlüssel 
für eine wettbewerbsfähige deutsche und europäische 
Digitalwirtschaft. Wir werden dort, wo es notwendig ist, 
die entsprechenden Anpassungen auf nationaler wie eu-

Hansjörg Durz



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 86. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 14. März 2019 10075

(A) (C)

(B) (D)

ropäischer Ebene vornehmen mit dem Ziel eines funktio-
nierenden Wettbewerbs durch gute und faire Rahmenbe-
dingungen für alle Marktteilnehmer. 

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Hansjörg Durz. – Nächster Redner: für 

die AfD-Fraktion Uwe Schulz.

(Beifall bei der AfD)

Uwe Schulz (AfD): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der vor-

liegende Antrag der FDP bezieht sich auf die marktbe-
herrschende Stellung internationaler Digitalkonzerne. 
Dieses Thema ist nicht ganz neu. Mittlerweile empfehlen 
sogar die Langzeitstudien des Kartellamts, der Marktbe-
herrschung durch Digitalgiganten entgegenzutreten. Das 
ist prima.

Die Antragsteller fordern, die kartell- und wettbe-
werbsrechtlichen Rahmenbedingungen endlich der Re-
alität anzupassen und die Unternehmensgründungen zu 
erleichtern. Das passt. Die AfD ist voll bei Ihnen. Wer 
in Deutschland ein Unternehmen aufbaut, ob Techbude 
oder Handwerksbetrieb, soll nicht von Bürokratiemons-
tern gegängelt werden. 

Auch die Regierung Merkel hat das erkannt. Im Koali-
tionsvertrag von 2013 findet sich folgender Satz: 

Wir wollen das Gründen von Unternehmen leichter 
machen: Durch eine Vereinfachung der Prozesse 
(One-Stop-Agency) soll eine schnellere Unterneh-
mensgründung möglich sein.

Umsetzung in der vergangenen Legislaturperiode? 
Fehlanzeige, meine Damen und Herren!

(Beifall bei der AfD)

Dafür geht es im aktuellen Koalitionsvertrag weiter 
mit der Forderung nach einer Entbürokratisierung mittels 
„One-Stop-Shop“-Lösungen. Ähnlicher Name, gleiches 
Ziel, offenbar gleiches Beratungsunternehmen. Umset-
zung bisher? Fehlanzeige!

Aber auch Sie von der FDP teilten ja vor einiger Zeit 
mit Frau Merkel Tisch und Bett. Blickt man in Ihren ge-
meinsamen Koalitionsvertrag von 2009, findet man dort 
ganz ähnliche Absichtsbekundungen, wie zum Beispiel 
das Errichten von Modellregionen für Bürokratieabbau 
oder das Erleichtern von Gründungen. Das hat leider 
auch zwischen 2009 und 2013 nicht geklappt. Schade! 
Aber Ihr mutiger Vorstoß heute, aus der Opposition he-
raus, ehrt Sie. 

Eine ähnliche Situation sehen wir beim längst über-
fälligen Wagniskapitalgesetz. Was geschieht, wenn der 
deutsche Staat als Investor tätig wird, sehen wir derzeit 
beim A-380-Desaster. Für die AfD jedenfalls ist klar: Der 
Staat soll nicht Business Angel spielen. Er hat aber die 

Rahmenbedingungen für Investoren so zu setzen, dass 
Unternehmensbeteiligungen attraktiv werden.

(Beifall bei der AfD – Dr. Jens Zimmermann 
[SPD]: Eben sollte es noch ein deutsches 
Google sein! Sie müssen sich mal einigen!)

Wie beim Bürokratieabbau haben sich die Merkel-Re-
gierungen auch zu Wagniskapitalregeln schon mehrfach 
geäußert. Ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag 2013:

Wir wollen die rechtlichen und steuerlichen Rah-
menbedingungen für Wagniskapital international 
wettbewerbsfähig gestalten …

Im Koalitionsvertrag 2018 steht: „Wir fördern die Grün-
dungskultur“ und geben steuerliche Anreize für die Mo-
bilisierung von Wagniskapital. Und schaut man in den 
schwarz-gelben Koalitionsvertrag von 2009, so ist dort 
zu lesen: 

Wir werden … bessere Rahmenbedingungen für 
Chancen- und Beteiligungskapital schaffen und für 
ein Leitbild der unternehmerischen Selbständigkeit 
werben.

Ergebnis auch hier: Es wurde nichts verwirklicht.

Meine Damen und Herren, seit mindestens zehn Jah-
ren versprechen die von Frau Merkel geführten Koaliti-
onen weniger Bürokratie und bessere Rahmenbedingun-
gen für Investoren. Hätte man einfach mal durchgezogen, 
statt immer nur vollmundig anzukündigen, könnten deut-
sche Unternehmen heute vielleicht längst den großen 
US-Digitalkonzernen die Stirn bieten. Und wo wir schon 
bei den USA sind: Man muss kein Freund von Donald 
Trump sein; aber eines kann man neidvoll anerkennen. 
Im Gegensatz zu allen Merkel-Regierungen arbeitet er 
entschieden daran, seine Wahlversprechen umzusetzen.

(Beifall bei der AfD – Lachen bei Abgeord-
neten der SPD – Matthias W. Birkwald [DIE 
LINKE]: Kopfschütteln!)

Aber, meine Damen und Herren, was nützt der Blick 
über den Ozean? Kehren wir zurück zum real-existieren-
den Deutschland. Der vorliegende FDP-Antrag enthält 
einige gute Ansätze und Ideen. Sie sind zwar nicht neu, 
aber müssen nun dringend umgesetzt werden.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Uwe Schulz. – Nächste Rednerin: Saskia 

Esken für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Saskia Esken (SPD): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! „Fair Play in 
der digitalen Wirtschaft herstellen“, so überschreibt die 
FDP ihren hier vorliegenden Antrag. Ein gewisser Be-
zug zur aktuell in Berlin stattfindenden Kartellkonferenz 

Hansjörg Durz
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lässt sich wohl nicht verleugnen. Dass Sie aber dann dem 
Wirtschaftsminister vorwerfen, daran teilzunehmen: Na 
ja.

Natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss das 
Kartellrecht modernisiert werden, wenn es auch in der 
digitalen Wirtschaft einen fairen Wettbewerb gewährleis-
ten soll. Das Kartellrecht soll ja auch im digitalen Be-
reich die Kleinen vor dem Machtmissbrauch der Großen 
schützen. Das ist eine zutiefst sozialdemokratische Idee. 
Wir stehen voll dahinter.

(Beifall bei der SPD – Katharina Dröge 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Erklären Sie 
das mal Herrn Altmaier!)

Auch die Koalition im Ganzen sieht die Notwendig-
keit, die Instrumente des Kartellrechts in die digitale 
Zukunft – in die „digitale Gegenwart“, müsste man ei-
gentlich sagen – zu überführen, und hat sich mit ihrer 
Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 vorgenommen, eine 
solche Modernisierung auszuloten. Dass der Regierung 
nun vorgeworfen wird, dass sie in solchen Kommissio-
nen auch bei externem Sachverstand Rat einholt, darüber 
muss ich mich auch wundern. Jederzeit, liebe Kollegin-
nen und Kollegen von der FDP, kann das Parlament in 
ganzer Breite, wie Sie das formulieren, in die Arbeit der 
Kommission eingebunden werden. Ich bin mir sicher: 
Das Wirtschaftsministerium freut sich über Ihr Interesse 
und berichtet und stellt sich der Debatte und den Fragen 
der Parlamentarier in den zuständigen Ausschüssen oder 
auch hier im Plenum des Bundestages. Das hätten Sie 
einfach einmal beantragen können.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

„… dass sich der digitale Markt über den Wettbewerb 
voraussichtlich nicht mehr selbst regulieren wird“ – das 
ist ein Zitat aus Ihrem Antrag, lieber Michael Theurer –, 
ist eine Einschätzung, die wir teilen. Ich bin nur über-
rascht, dies in dieser Schlichtheit in einem Antrag der 
Liberalen zu lesen, ehrlich gesagt. Im Maßnahmenteil 
allerdings fordert die FDP dann nicht etwa Regulierung, 
sondern Deregulierung des Marktes. Ehrlich, liebe Kol-
leginnen und Kollegen: Mit solchen Widersprüchen zwi-
schen Prosa und politischem Handeln komme ich nicht 
so gut zurecht. Wenn wir ein Level Playing Field für die 
europäische Wirtschaft erreichen wollen – das ist doch 
der Raum, in dem wir denken müssen –, dann braucht es 
keine Deregulierung, sondern klare und durchsetzungs-
fähige, harmonisierte Regeln für alle Marktteilnehmer in 
Europa – sei es nun im Verbraucherschutz, beim Daten-
schutz, bei den Arbeitnehmerrechten oder beim Steuer-
recht und bei der Steuergerechtigkeit.

Experimentierräume für die Entwicklung neuer Ide-
en – „think outside the box“ –, das klingt gut; das haben 
wir auch schon einmal gehört. Die Rechte der Bürgerin-
nen und Bürger, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sowie der Verbraucherinnen und Verbraucher können 
diese Ausnahmeräume aber so wenig betreffen wie das 
Steuerrecht.

Nicht zuletzt umfasst der Maßnahmenkatalog der 
FDP auch die Förderung der digitalen Bildung. Ich war 
ein bisschen überrascht, unter der Überschrift „Dere-

gulierung“ die digitale Bildung zu finden. Unbestritten 
gehören digitale Kompetenzen für alle Bürgerinnen und 
Bürger und insbesondere die Förderung der IT-Berufe zu 
den wichtigen Rahmenbedingungen für die Digitalwirt-
schaft in Deutschland und Europa. Wir freuen uns da-
rauf, dass mit der Umsetzung des Digitalpakts nicht nur 
die digitale Ausstattung an den Schulen verbessert wird, 
sondern auch digitale Kompetenzen und informatische 
Inhalte in die Lehrpläne kommen und in Fortbildungen 
für die Lehrkräfte und Ähnliches mehr investiert wird. 
Ich bin mir aber über die Wirkung dieser Maßnahmen 
auf das Fair Play in der digitalen Wirtschaft nicht so ganz 
im Klaren.

Auch bei den förderlichen Rahmenbedingungen gibt 
es eine gewisse Diskrepanz zwischen Ihrer Prosa, liebe 
Kollegen von der FDP, und Ihren Forderungen. Die be-
trifft die Problematik von Datensilos und die mangelnde 
Verfügbarkeit von Daten im europäischen Raum. Wie Sie 
richtig anmerken, lassen die letzten Entscheidungen zu 
Facebook durchaus darauf schließen, dass die Kartellbe-
hörde den Missbrauch von Marktmacht durch den Miss-
brauch von Daten sehr gut erkennt. Aber wie ist damit 
umzugehen? Dazu herrscht in Ihrem Antrag leider großes 
Schweigen.

Wir von der SPD, genauer gesagt eine Arbeitsgruppe 
um unsere Vorsitzende Andrea Nahles, haben ein Kon-
zept für ein Daten-für-alle-Gesetz vorgelegt und zur 
Diskussion gestellt. Wir wollen Marktteilnehmer mit er-
heblicher Marktmacht dazu verpflichten, ihre Daten zu 
teilen – selbstredend unter Einhaltung aller Datenschutz-
regeln. Und wir finden durchaus: Der Staat als ganz gro-
ßer Monopolist sollte da mit gutem Beispiel vorangehen 
und seine Datenschätze öffnen, Stichwort „Open Data“. 
Wir wollen damit den Missbrauch von Datenmacht als 
Marktmacht beschränken. Vor allem wollen wir damit 
eine Kultur des Datenteilens entstehen lassen, die die 
Nutzung großer Datenmengen durch lernende Maschi-
nen, durch KI, für Innovation und Wettbewerb, aber auch 
für Wissenschaft und Gesellschaft eröffnet.

Sehr gerne laden wir die FPD ebenso wie alle anderen 
demokratisch orientierten Fraktionen hier im Parlament 
dazu ein, unser Konzept für ein Daten-für-alle-Gesetz 
mit uns zu diskutieren und so weiterzuentwickeln, dass 
es Marktmacht und Datenmissbrauch eindämmt und den 
Free Flow of Data zum Fliegen bringt.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Saskia Esken. – Nächste Rednerin: für 

Bündnis 90/Die Grünen Katharina Dröge.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Katharina Dröge (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich finde, wir haben gerade eine sehr interes-
sante Debatte im Deutschen Bundestag geführt. Denn 
so, wie ich die Debatte wahrgenommen habe, haben 
alle Redner, auch die Redner von CDU/CSU und SPD, 

Saskia Esken
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beschrieben, dass wir ein großes Problem mit der gi-
gantischen Marktmacht von Konzernen wie Facebook, 
Google und Amazon haben und dass die Notwendigkeit 
besteht, hier stärkere Regeln, hier eine bessere Regulie-
rung zu finden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der FDP sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Das ist erst einmal ein Fortschritt. 

Es ist auch ein Fortschritt, dass sich niemand der hier 
anwesenden Redner – auch keiner der Redner von CDU/
CSU und SPD – hinter die Vorschläge von Peter Altmaier 
gestellt hat, die dieser unlängst im Rahmen seiner Natio-
nalen Industriestrategie gemacht hat.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der FDP)

Ich finde, das ist wirklich eine gute Entwicklung. Viel-
leicht schaffen wir es als Deutscher Bundestag, gemein-
sam als Korrektiv aufzutreten für eine Bundesregierung, 
die unter diesem Wirtschaftsminister gerade ihren ord-
nungspolitischen Kompass zu verlieren droht

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der FDP)

und die mit völlig wirren Vorschlägen zum Wettbe-
werbsrecht in eine Debatte gegangen ist. Während auf 
der ganzen Welt diskutiert wird, wie man strengere Wett-
bewerbsregeln finden kann, um die Marktmacht von 
Google, Facebook und Co zu begrenzen, so wie wir das 
hier im Deutschen Bundestag gerade gemacht haben, ist 
unser Wirtschaftsminister auf die absurde Idee gekom-
men, das Gegenteil zu tun. Mehr Monopole und weni-
ger Kontrolle, das ist die Antwort, die Peter Altmaier auf 
Konzerne wie Google und Facebook gefunden hat.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der FDP sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Mehr Monopole bedeuten am Ende einen für die Wirt-
schaft gefährlichen Weg, wenn diese Bundesregierung 
ihn wirklich beschreiten will. Mehr Monopole bedeu-
ten weniger Innovation, weniger internationale Wettbe-
werbsfähigkeit, weniger Auswahl für die Verbraucher, 
höhere Preise, schlechtere Qualität. Und es bedeutet 
mehr Druck auf Start-ups und kleinere und mittlere Un-
ternehmen, von denen eigentlich die Innovationsfähig-
keit in diesem Land ausgeht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Wenn das Ihre Wirtschaftspolitik in dieser Legislaturpe-
riode sein sollte, dann müssen Sie den Namen Ludwig 
Erhards wirklich nie wieder in den Mund nehmen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der FDP)

Der Antrag der FDP geht zum Glück in die andere 
Richtung, in Richtung strengere Wettbewerbsregeln. Es 
ist der richtige Zeitpunkt, das heute hier zu debattieren. 
Ich frage mich allerdings: Warum hören Sie in Ihrem 

Antrag an entscheidender Stelle auf? Denn das, was 
Sie vorschlagen, ist mitnichten geeignet, die strukturel-
le Marktmacht von Konzernen wie Facebook und Co 
zu begrenzen, das ändert nichts an der Marktmacht, die 
Konzerne wie Facebook und Co haben.

Herr Theurer, Sie haben über das Thema Interoperabi-
lität gesprochen. In Ihrem Antrag kommt das leider nicht 
vor. Oder das Thema „Neutralität von App Stores“ – das 
ist wichtig für die Förderung von Wettbewerbsfähig-
keit – kommt in Ihrem Antrag so nicht vor. Das gilt auch 
für das Thema „missbrauchsunabhängige Entflechtungs-
möglichkeit“. Es war ein FDP-Wirtschaftsminister, der 
zum letzten Mal hier in diesem Haus einen Vorschlag für 
ein Gesetz zur missbrauchsunabhängigen Entflechtungs-
möglichkeit gemacht hat. Es wäre schön gewesen, wenn 
von der FDP auch eine klare Aussage gekommen wäre, 
dass die Fusion von Facebook und WhatsApp ein Fehler 
war, dass es ein Fehler ist, dass YouTube zu Google ge-
hört, dass es ein Fehler ist, dass Instagram zu Facebook 
gehört. Das alles ist das Gegenteil von Wettbewerb. Des-
wegen brauchen wir die Möglichkeit der Entflechtung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Nicht zuletzt: Wenn Sie über faire Spielregeln spre-
chen, dann müssen Sie sich fragen, was eigentlich die In-
frastruktur des Internets ist. Ist Amazon eigentlich schon 
die Infrastruktur des Internets? Ist Google am Ende nicht 
so mächtig, so sehr ein Monopol, dass es die Infrastruk-
tur des Internets ist? Wenn das so ist, dann müssen wir 
die Antwort geben, dass wir das genauso regulieren, wie 
wir Stromnetze oder Telefonleitungen regulieren, dass 
wir den Anspruch haben, faire Bedingungen diskriminie-
rungsfrei für alle sicherzustellen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Katharina Dröge. – Der letzte Red-

ner in dieser Debatte: für die CDU/CSU-Fraktion Axel 
Knoerig.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Axel Knoerig (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Antrag, 
den wir hier debattieren, kommt mir irgendwie bekannt 
vor: Schon vor einem Jahr forderten die Grünen „faire 
digitale Märkte“, jetzt fordert die FDP „Fair Play in der 
digitalen Wirtschaft“. Man könnte meinen, Sie proben 
Jamaika!

(Katharina Dröge [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Nein! – Michael Theurer [FDP]: Das 
scheitert an Ihnen! – Dr. Florian Toncar [FDP]: 
Sie wollen ja nicht! Sagen Sie das doch!)

Vielleicht ist das ja auch der Grund, warum Ihr Frakti-
onsvorsitzender heute hier nicht dabei ist.

Ich sage: Heute wie auch damals lehnen wir den An-
trag der FDP und auch den Antrag der Grünen ab. 

Katharina Dröge
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Zum Antrag der FDP. Ich unterstütze voll und ganz 
das, was Frau Esken vonseiten der SPD hier formuliert 
hat, nämlich dass er schlichtweg unvollständig ist. Die 
Grünen, Frau Dröge, haben wenigstens noch Forderun-
gen zum Datenschutz mit aufgenommen,

(Katharina Dröge [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist ein Schwerpunkt des Antrags! – 
Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Interoperabilität auch!)

die FDP beschränkt sich ausschließlich auf Wettbewerb 
und Kartellrecht. Damit ist Ihr Antrag inhaltlich schlicht-
weg zu dünn.

Meine Damen und Herren, wir von der Union meinen: 
In der digitalen Wirtschaft müssen weitaus mehr Aspekte 
berücksichtigt werden.

(Michael Theurer [FDP]: Es geht heute um 
Wettbewerbspolitik! Datenschutz diskutieren 
wir extra, Herr Kollege!)

Da ist die Grundlage natürlich sehr wohl auch die digita-
le Infrastruktur. Hier wird 5G in Zukunft eine entschei-
dende Rolle spielen. Wir brauchen einen gleichwertigen 
Ausbau in Stadt und Land. Das ist doch Fair Play!

(Beifall bei der CDU/CSU – Michael Theurer 
[FDP]: Das ist doch Thema verfehlt! Es 
geht um Wettbewerbspolitik heute! Ludwig 
 Erhard!)

Da sind wir uns als Koalition einig, zumindest was uns 
als Parlamentarier von SPD und CDU/CSU betrifft. Jetzt 
müssen wir das entsprechend umsetzen.

(Michael Theurer [FDP]: Warum machen Sie 
es nicht? Sie sind doch seit Jahren an der Re-
gierung!)

Worauf kommt es noch in der digitalen Wirtschaft an? 
Selbstverständlich auf Wettbewerb und Innovation – das 
haben Sie von der FDP in Ihrem Antrag sehr wohl auch 
formuliert –, aber auch auf Datenschutz und Datensicher-
heit. Gerade auf dieses Zusammenspiel kommt es doch 
an.

Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, Sie stellen 
in Ihrem Antrag fest, dass die großen Digitalkonzerne 
„im Visier der Kartellbehörden“ sind. Das ist doch nur 
möglich geworden, weil wir mit der neunten Novelle des 
Wettbewerbsrechts erst einmal die Voraussetzungen da-
für geschaffen haben.

(Beifall bei der CDU/CSU – Michael Theurer 
[FDP]: Das haben wir nicht kritisiert!)

Damit haben wir erstmals Regeln für die digitale Wirt-
schaft festgelegt, und zwar als eines der ersten Länder 
weltweit. Seither setzt das Kartellamt die Neuregelungen 
in der Praxis auch erfolgreich um; zwei Beispiele sind 
die Verfahren gegen Facebook und Amazon.

In diesem Zusammenhang hat unser Bundeswirt-
schaftsminister Altmaier angemahnt, dass wir auch große 
europäische Plattformen brauchen. Das Potenzial für In-
novationen ist in Deutschland ja vorhanden: Deutschland 

steht bei den Patentanmeldungen auf Platz zwei hinter 
den USA.

Voraussetzung für Absatz und Wachstum sind offene 
Märkte. Abschottung und Protektionismus können nur 
schaden, vor allem, wenn man bedenkt, wie schnell sich 
digitale Dienste und Angebote ändern. So hat die chi-
nesische App TikTok im letzten Jahr fast 700 Millionen 
Nutzer hinzugewonnen – ein riesiger Schub, meine Da-
men und Herren, der zeigt, was in dieser Branche alles 
möglich ist. Gerade bei chinesischen Unternehmen kom-
men immer wieder die Themen „Datenschutz“ und „Da-
tensicherheit“ auf. Ein aktuelles Beispiel ist die Debatte 
zum 5G-Ausbau und Huawei; wir haben diesbezüglich 
gestern eine Anhörung im Auswärtigen Ausschuss ge-
habt. Natürlich darf China nicht auf alle Daten zugreifen, 
die bei der Nutzung chinesischer Produkte anfallen, vor 
allem Daten aus sensiblen Bereichen wie zum Beispiel 
dem Gesundheitsbereich sind besonders schützenswert.

Meine Damen und Herren, es ist eben Fakt: In 
Deutschland sind wir auf ausländische Hard- und Soft-
ware angewiesen. Das heißt im Klartext: Wir müssen 
diejenigen stärken, die in Europa forschen, und müs-
sen auch die Produktion nach Europa zurückholen. Das 
muss insbesondere bei der Netzwerkausrüstung greifen. 
Hier müssen wir als Allererstes, um die Datensicherheit 
zu unterstützen, eine europäische Zertifizierung einfüh-
ren. Und bei Plattformen muss gewährleistet sein, dass 
Nutzer leicht wechseln können. Sonst überträgt sich der 
Ausverkauf von europäischen Handyherstellern, wie wir 
das in früheren Jahren und Jahrzehnten erlebt haben, wo-
möglich auch auf andere Branchen. Es ist daher gut, dass 
wir die Außenwirtschaftsverordnung geändert haben. Mit 
Blick auf ausländische Investoren werden Beteiligungen 
ab 10 Prozent schon jetzt geprüft. Das betrifft vor allem 
kritische Infrastrukturen.

Meine Damen und Herren, wie Sie sehen: Infrastruk-
tur, Wettbewerb und Innovation, Datenschutz und Daten-
sicherheit, das sind fünf Komponenten, die in der digita-
len Wirtschaft ineinandergreifen. Hier müssen wir doch 
die richtige Balance finden. Dazu möchte ich ein Beispiel 
aus meinem Wahlkreis Diepholz/Nienburg aufgreifen. 
Gerade erst ist in der Stadt Sulingen der „Lückenschluss“ 
beim freien WLAN vollzogen worden, mithilfe der hei-
mischen Wirtschaft sind jetzt zehn Router für freien In-
ternetzugang in Betrieb. Die Voraussetzung dafür haben 
wir 2017 mit dem WLAN-Gesetz geschaffen. Hier haben 
wir den praktischen Nutzen mit der Datensicherheit in 
Einklang gebracht.

Das muss doch auch jetzt in der Gesetzgebung ent-
sprechend zum Tragen kommen. Deswegen gilt bei der 
aktuellen Urheberrechtsreform der EU, dass wir nicht 
über das Ziel hinausschießen. Auch dabei ist ein fairer 
Ausgleich gefragt, nämlich zwischen der Meinungs- und 
der Informationsfreiheit und den Rechten der Künstler. 
Ich will es einfach formulieren: Urheberrecht ja, Upload-

Axel Knoerig
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filter nein – so wir wie es im Koalitionsvertrag festgelegt 
haben.

(Tabea Rößner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Aber sie werden doch kommen!)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Kollege Knoerig. – Ich schließe die Aus-

sprache. 

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 19/8264 an die in der Tagesordnung aufge-
führten Ausschüsse vorgeschlagen. Sie sind damit ein-
verstanden? – Dann ist die Überweisung so beschlossen.

Zusatzpunkt 3. Wir kommen zur Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zum 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit dem Ti-
tel „Faire digitale Märkte – Wettbewerb und Datenschutz 
sicherstellen“. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe 
b seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/4777, 
den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf 
Drucksache 19/1852 abzulehnen. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Die Beschlussempfehlung ist angenommen. 
Zugestimmt haben die Fraktionen von CDU/CSU, SPD, 
FDP und AfD, dagegengestimmt haben die Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 a und 5 b auf:

a) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Einführung einer Teilzeitmöglichkeit in 
den Jugendfreiwilligendiensten sowie im 
Bundesfreiwilligendienst für Personen 
vor Vollendung des 27. Lebensjahres

Drucksache 19/7839
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Grigorios Aggelidis, Matthias Seestern- 
Pauly, Katja Suding, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP

Den Bundesfreiwilligendienst für Senio-
rinnen und Senioren attraktiver machen

Drucksache 19/8225 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Finanzausschuss 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgen-
abschätzung 
Haushaltsausschuss

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. – Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.

Dann rufe ich die erste Rednerin auf. Das ist für die 
Bundesregierung Dr. Franziska Giffey.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend: 

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Ich freue mich, dass wir 
heute die erste Lesung des Entwurfes für das Freiwilli-
gendienste-Teilzeit-Gesetz haben. Dieses Gesetz soll es 
mehr jungen Menschen unter 27 Jahren ermöglichen, 
sich in den Freiwilligendiensten des Bundes zu engagie-
ren. Jetzt schon entscheiden sich jedes Jahr 80 000 Men-
schen unter 27 Jahren für einen Jugendfreiwilligendienst 
oder einen Bundesfreiwilligendienst. Das ist eine gute 
Entwicklung.

(Beifall bei der SPD)

Diese jungen Leute entscheiden sich, ein Jahr ihres Le-
bens Zeit zu schenken, und sind dann im Umweltschutz, 
in der Altenhilfe oder in der Behindertenhilfe tätig. Sie 
sagen danach: Das war für mich eine wichtige Zeit. Die 
Zeit hat mich persönlich bereichert. Das ist vielleicht 
eine Grundlage für meinen eigenen weiteren beruflichen 
Weg. – Für die Gesellschaft ist es von unmessbarem 
Wert, dass diese 80 000 jungen Menschen jedes Jahr sa-
gen: Ich mache das. Ich will das. – Wir wollen vonseiten 
der Bundesregierung genau dieses Engagement stärken.

Was machen wir mit dem Freiwilligendienste-Teil-
zeit-Gesetz, das heute hier besprochen wird? Dieses Ge-
setz soll den Rahmen verbessern, in dem sich junge Men-
schen freiwillig engagieren. Wir haben viele Menschen, 
die älter als 27 sind und sich engagieren, viele ältere 
Menschen, die sehr aktiv sind. In Deutschland sind um 
die 30 Millionen Menschen ehrenamtlich engagiert. Das 
ist ein großer Teil der Bevölkerung. Dieses Engagement 
geht durch alle Altersgruppen. 

Aber bisher ist es so, dass der Bundesfreiwilligen-
dienst und auch der Jugendfreiwilligendienst nur von 
über 27-Jährigen in Teilzeit absolviert werden kann. Das 
hat sich als unpraktisch und auch ungerecht herausge-
stellt. Denn wir haben zum Beispiel eine junge Frau mit 
einer kleinen Tochter, die sich engagieren würde, aber 
nachmittags ihr Kind betreut, oder einen Vater, der das 
gern machen möchte, es aber nicht den ganzen Tag tun 
kann. Wir haben die junge Frau aus Eritrea, die einen In-
tegrationskurs besucht und sich nebenbei freiwillig en-
gagieren will, vielleicht in einem Altenheim. Auch hier 
kommt nur Teilzeit in Betracht. Ein weiteres Beispiel 
wäre ein junger Mann Anfang 20, der sehbehindert ist 
und für den Weg zum Einsatzort und den Heimweg ein-
fach länger braucht. Trotzdem möchte er gerne ein Frei-
williges Ökologisches Jahr beim BUND machen. 

Das sind Dinge, die wir begünstigen wollen. Wir 
wollen, dass diese jungen Menschen erleben: Ich kann 
mich freiwillig engagieren, auch wenn ich es nicht in 
Vollzeit tun kann. Es gibt die Möglichkeit, das in Teilzeit 
zu machen. – Wir wollen mit dem Freiwilligendienste- 
Teilzeit-Gesetz die beiden bestehenden Gesetze, das 

Axel Knoerig
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Bundesfreiwilligendienstgesetz und das Jugendfreiwilli-
gendienstegesetz, verändern und diese Möglichkeit 
schaffen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Was wir ganz bewusst nicht schaffen, ist ein Rechts-
anspruch auf Teilzeit; denn das ist von den Praktikern als 
nicht praktikabel bezeichnet worden. Es müssen beide 
die Teilzeit wollen: Diejenigen, die einen Teilzeiteinsatz 
machen wollen, müssen es begründen, und die Träger, 
die die Einsatzorte vorbereitend zur Verfügung stellen, 
müssen sagen, dass es bei ihnen machbar ist. Wir wollen, 
dass es dem Wunsch entsprechend funktioniert und dass 
diejenigen, die sich engagieren, aber auch diejenigen, 
die den Einsatzort anbieten, damit gut umgehen können. 
Genau diese Möglichkeit schafft der vorliegende Gesetz-
entwurf.

Mein Anliegen geht darüber hinaus. Wir haben im 
letzten Jahr ein Konzept für ein Jugendfreiwilligenjahr 
vorgestellt, das es ermöglichen soll, dass sich noch mehr 
junge Menschen engagieren. Wir haben aus den Erfah-
rungen gesehen, dass wir ein hohes Potenzial haben: 
Nach Schätzungen wären etwa 120 000 junge Menschen 
pro Jahr bereit, solch einen Freiwilligendienst zu ma-
chen. Aber einige sagen auch: Ich kann mir das nicht leis-
ten. Es ist für mich zu schwierig. – Dieses Engagement 
kann dann nicht stattfinden. Deswegen wollen wir die 
bestehenden Freiwilligendienste mit einem Jugendfrei-
willigenjahr stärken. In diesem Konzept wollen wir das, 
was wir bereits an guter Erfahrung haben, bündeln. Wir 
wollen über genau dieses Konzept auch mit denjenigen, 
die vor Ort sind, die die Freiwilligenjahre organisieren, 
ins Gespräch kommen. Das werden wir auch tun.

Letztendlich ist jeder, der sich engagiert, Teil dieser 
Gesellschaft. Es sind Menschen, die dafür eintreten, dass 
ein friedliches und gutes Zusammenleben funktionieren 
kann, dass unsere Demokratie funktioniert. Es sind Men-
schen, die nicht nur teilhaben wollen, sondern auch bereit 
sind, ihren Teil zu geben. Das ist etwas sehr Besonderes. 
Deshalb ist mir auch sehr wichtig – so ist auch das Kon-
zept seitens des Bundesjugendministeriums –, zu beför-
dern, dass sich junge Menschen aus Überzeugung ent-
scheiden, sich in dieser Form zu engagieren. Sie tun dies 
nicht aufgrund einer Pflicht, sondern sagen freiwillig: Ja, 
ich möchte mich für mehr interessieren als nur für mich 
selbst. Ich möchte mich engagieren. Ich möchte ein Jahr 
lang in der Zeit nach dem Schulabschluss und vor dem 
Beruf oder dem Studium noch einmal etwas anderes ma-
chen. Ich will lernen für das Leben, aber vor allen Dingen 
auch für meinen eigenen Weg.

Wir erleben, dass nicht nur diejenigen, die den Frei-
willigendienst machen, sondern auch diejenigen, die da-
von profitieren, sich gegenseitig immer wieder Kraft ge-
ben und dass beide Seiten etwas davon haben. Deswegen 
macht das so viel Sinn. Es gibt einen schönen Spruch, 
der lautet: Wer Engagement will, muss Sinn geben. – Ja, 
für manche Menschen macht eben ein Freiwilligendienst 
absolut Sinn, und zwar auch in Teilzeit. 

Mit diesem Gesetzentwurf, der hier vorliegt, wollen 
wir auch für unter 27-Jährige die Möglichkeit schaffen, 
einen Freiwilligendienst zu machen. Das ist ein guter 

Weg. Die Praktiker vor Ort sagen uns: Ja, ihr seid auf 
dem richtigen Weg. Macht das. Wir wünschen uns das. 
Wir warten darauf. – Insofern hoffe ich hier und heute 
auf gute Beratungen, sodass dieser Schritt gegangen wer-
den kann und noch mehr junge Menschen diesen Dienst 
machen können. Damit geben wir hier heute auch einen 
ersten Baustein für unser Konzept für eine Stärkung der 
Jugendfreiwilligendienste in Deutschland in die parla-
mentarische Beratung. Ich hoffe, dass das gut gelingt. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Ministerin Giffey. – Nächster Redner in 

der Debatte: Martin Reichardt für die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Martin Reichardt (AfD): 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Wir reden heute über den Gesetzentwurf zur Teilzeit-
möglichkeit von unter 27-Jährigen im Bundesfreiwilli-
gendienst und über den Antrag der FDP mit der Zielgrup-
pe Senioren. In der Debatte um die Wiedereinführung der 
allgemeinen Dienstpflicht warf Herr Lindner der CDU 
seinerzeit fehlendes Verständnis für die jüngere Genera-
tion vor. Der jetzt vorliegende Antrag dokumentiert das 
fehlende Verständnis der FDP für die ältere Generation. 
Eine Forderung aus dem Antrag lautet – ich zitiere –, 
„das Informationsangebot über ein freiwilliges Engage-
ment für Seniorinnen und Senioren transparenter, ein-
facher zugänglich und verständlicher zu gestalten“. Ihr 
Fraktionskollege Wolfgang Kubicki, den ich, durchaus 
mit Respekt und ohne despektierlich zu sein, als Senior 
bezeichnen würde, würde Ihnen vermutlich klare Worte 
sagen, wenn Sie ihm Leichte Sprache würden verordnen 
wollen. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass er diesen 
altersdiskriminierenden Antrag nicht mit unterzeichnet 
hat. 

Zudem zeichnen Sie ein falsches Bild unserer Senio-
ren. Lediglich 463 sind deutschlandweit im Bundesfrei-
willigendienst tätig, dafür aber engagieren sich 23 Pro-
zent der über 70-Jährigen im Ehrenamt. Sie liegen damit 
an der Spitze beim bürgerschaftlichen Engagement. Da-
für gebühren diesen Senioren der Dank dieses Hauses 
und der Dank unseres Landes und keine altersdiskrimi-
nierenden Anträge einer Hipster-Partei, liebe Freunde.

(Beifall bei der AfD)

Nun zum Gesetzentwurf der Regierung. Die Einfüh-
rung einer Teilzeitmöglichkeit im Bundesfreiwilligen-
dienst ist eine technische Regelung, gegen die man kaum 
etwas einwenden kann und die wir befürworten. Einwän-
de haben wir allerdings dagegen, dass Frau Ministerin 
Giffey wieder ihre linke Krake „Demokratie leben!“ den 
Freiwilligendienst pädagogisch begleiten lässt.

(Gustav Herzog [SPD]: Was reden Sie da für 
einen Unsinn? Sie haben doch keine Ahnung 
von Demokratie!)

Bundesministerin Dr. Franziska Giffey
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Ganze 25 Tage müssen die Teilnehmer in einem Bil-
dungszentrum des Bundes verbringen. Diese Bildungs-
zentren haben eine eindeutige Ausrichtung. So liest man 
auf der Homepage des Bundesfreiwilligendienstes:

Unsere Bildungsarbeit wird durch die Kooperation 
mit Projektpartnern des Bundesprogramms Demo-
kratie leben! bereichert.

(Dr. Barbara Hendricks [SPD]: Das ist auch 
gut so!)

Danach folgt die übliche Auflistung aller möglichen Pro-
gramme gegen rechts.

(Dr. Barbara Hendricks [SPD]: Gott sei 
Dank! Das ist leider nötig in diesem Land!)

Daran erkennt man die fehlende Neutralität. Frau Mi-
nisterin Giffey hat betont, „Demokratie leben!“ sei eine 
neutrale Stütze unserer Zivilgesellschaft. Genau das ist 
nachweislich nicht der Fall. 

(Beifall bei der AfD – Marianne Schieder 
[SPD]: Das ist billige Polemik und billige De-
magogie, sonst nichts!)

Außerdem vermittelt Frau Giffey den Eindruck, dass es 
ohne die fleißigen Mitarbeiter von „Demokratie leben!“ 
den Menschen in Deutschland gar nicht mehr möglich 
wäre, Demokratie richtig zu praktizieren. 

(Dr. Barbara Hendricks [SPD]: Doch, nur 
Ihnen nicht!)

Die extrem linkslastige pädagogische Zwangsbegleitung 
der Freiwilligendienste ist eine Misstrauenserklärung ge-
genüber Vereinen, Institutionen und Elternhäusern, und 
wir lehnen sie ab.

(Beifall bei der AfD)

In Vereinen wird Demokratie gelebt, ganz ohne Program-
me von links.

Die AfD steht übrigens für die Wiedereinführung der 
Wehrpflicht und für die Einführung einer allgemeinen 
Dienstpflicht für alle, die nicht Mütter sind.

(Beifall bei der AfD – Lachen bei Abgeordne-
ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Die allgemeine Dienstpflicht ist ein Dienst an der Gesell-
schaft und an Deutschland. 

(Gustav Herzog [SPD]: So ein Unfug!)

Die allgemeine Dienstpflicht steht für Miteinander und 
gelebte Demokratie. Da stehen alle Bürger in der Verant-
wortung, kein abstrakter Staat und schon gar keine welt-
fremde Bundesregierung. 

(Beifall bei der AfD)

Die „Fridays for Future“-Demonstrationen haben ge-
zeigt, dass die Jugend in Deutschland bereit ist, Verant-
wortung zu tragen und sich zu engagieren. Aufgabe einer 
verantwortungsvollen Politik ist es aber, dafür Sorge zu 
tragen, dass das Engagement der Jugend nicht in die Fän-
ge der grünen Klimasekte gerät,

(Marianne Schieder [SPD]: Oh Gott!)

einer Sekte, in der gewissenlose Gurus wie Herr Habeck, 
Frau Baerbock oder auch Frau Roth unsere Jugend mit ir-
rationalen Klimaängsten für linksextreme Gesellschafts-
modelle gefügig machen wollen.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Darf ich Sie bitte an Ihre Redezeit erinnern?

Martin Reichardt (AfD): 
Freiwilligendienst ist Dienst an der Heimat und am 

Gemeinwesen und kein staatlich gefördertes, linksradi-
kales Indoktrinationsseminar. Ich danke allen Menschen, 
die in Deutschland Freiwilligendienst leisten, auf das 
Herzlichste und wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Der nächste Redner in der Debatte: Marcus Weinberg 

für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Marcus Weinberg (Hamburg) (CDU/CSU): 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Ich habe gerade etwas von „Hipstern“ 
und „Gurus“ gehört. Wir reden hier aber eigentlich über 
Menschen, die sich in diesem Land engagieren, einen 
Goldschatz, den wir in Deutschland haben. Wir sollten 
etwas entspannter damit umgehen und diesen Goldschatz 
unterstützen, 

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie 
bei Abgeordneten der LINKEN)

statt irgendwelche Leute zu diffamieren und Ideologie zu 
predigen. 

Es sind Menschen, die Verantwortung übernehmen, 
nicht nur für sich und für die eigene Familie, sondern 
auch für andere Menschen, für die Gesellschaft. Aus der 
Gesellschaft wird durch diese Verantwortungsübernah-
me eine Gemeinschaft. Das erfordert Stärke, das erfor-
dert auch Empathie, ein Zutrauen und Vertrauen. Über 
30 Millionen Menschen in diesem Land engagieren sich 
ehrenamtlich bei Verbänden, bei Trägern. Ich finde, die-
ser Goldschatz macht uns als Gesellschaft stark, und es 
ist unsere Aufgabe, diesen Goldschatz auch politisch zu 
unterstützen. Das machen wir mit dem vorliegenden Ge-
setz.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU 
sowie des Abg. Grigorios Aggelidis [FDP])

Der Name der Freiheit für Erwachsene heißt Ver-
antwortung.

So hat es Joachim Gauck gesagt, der ja in seiner Prä-
sidentschaft viel für das Thema „Engagement und Eh-
renamt“ getan hat. So hat er schon in seiner Antrittsrede 
formuliert: 

Martin Reichardt 
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Den Regierten, unseren Bürgern, muten wir zu: Ihr 
seid nicht nur Konsumenten. Ihr seid Bürger, das 
heißt Gestalter, Mitgestalter. Wem Teilhabe möglich 
ist und wer ohne Not auf sie verzichtet, der vergibt 
eine der schönsten und größten Möglichkeiten des 
menschlichen Daseins: Verantwortung zu leben.

Wir als CDU/CSU bekennen uns zu diesen Menschen, 
zu dieser Verantwortung. Deshalb werden wir den Ge-
setzentwurf mit unterstützen. Er schafft nämlich einen 
neuen Horizont, er ist eine Erweiterung dessen, was wir 
als politisch sinnvoll und wichtig erachten. 

Wir haben schon für das Jahr 2019 rund 65 Millionen 
Euro obendrauf gepackt, für den Bundesfreiwilligen-
dienst 40 Millionen Euro. Damit ermöglichen wir die 
Schaffung von 5 000 zusätzlichen Plätzen, die pädago-
gische Begleitung der Freiwilligen und Unterstützungs-
maßnahmen für Freiwillige mit Behinderungen. Für das 
FSJ und das FÖJ stehen 25 Millionen Euro zusätzlich zur 
Verfügung. Das waren für 2019 wichtige Schritte, um das 
Angebot zu erweitern. Ich hoffe und gehe davon aus – 
weil wir eine gut zuhörende Bundesregierung haben –, 
dass wir auch in den Jahren 2020 und folgende entspre-
chende finanzielle Mittel bereitstellen können.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf schließen wir 
eine weitere Lücke. Die Überlegung ist: Wie kann man 
den Bundesfreiwilligendienst und die anderen Freiwilli-
gendienste als Gesellschaft, als Politik noch besser ge-
stalten? Denn es ist tatsächlich so – Frau Ministerin hat 
es angesprochen –, dass teilweise auch Menschen, die 
jünger als 27 sind, den Freiwilligendienst nicht in Voll-
zeit leisten können. Sie hat das Beispiel der Mutter mit 
einem Kind genannt. Ich nenne das Beispiel der Mutter 
mit drei Kindern – wir von der CDU/CSU haben immer 
ein paar mehr Kinder –, die es natürlich nicht schaffen 
würde, in Vollzeit einen Freiwilligendienst auszuüben. 
Ich nenne das Beispiel eines Mannes, der seinen Vater 
pflegt. Er würde es auch nicht schaffen, in Vollzeit einen 
Freiwilligendienst auszuüben. Deswegen ist es wichtig, 
dass wir diesen Menschen etwas anbieten und ihnen sa-
gen, dass auch Teilzeit möglich ist. Wir erweitern also das 
Angebot, das wir den über 27-Jährigen bereits machen, 
auf die unter 27-Jährigen. Denn das Thema Vereinbarkeit 
ist ein Leitgedanke der Familienpolitik, und da sind auch 
die Vereinbarkeit von Familie und Freiwilligendienst und 
die Vereinbarkeit von Familie und Ehrenamt wichtige 
Aspekte. Deswegen ist es gut und richtig, dass wir die 
Regelungen ergänzen und die Möglichkeit schaffen, sich 
in Teilzeit zu engagieren. Der familienpolitische Leitge-
danke der Vereinbarkeit von Familie und Beruf umfasst 
nämlich auch, die Vereinbarkeit von Familie und Freiwil-
ligendienst zu verbessern. 

Der nächste Schritt muss sein – das ist die Perspek-
tive –, zu überlegen: Wie kann man das weiter zusam-
menführen? Wie kann man das Engagement entbürokra-
tisieren, vereinfachen und Anreize dafür schaffen? Denn 
noch mehr Menschen würden gern etwas tun; Sie haben 
die Zahlen genannt. Die Menschen stehen quasi vor der 
Tür und sagen: „Auch ich will mich engagieren“, auch 
mit neuen Themenschwerpunkten, die sich ja im Laufe 
der Zeit verlagern. Das Thema der Migrationsbewegun-
gen hat neues Engagement ausgelöst, das Thema Klima-

wandel löst neues Engagement aus. So werden auch neue 
Themen auf uns zukommen. Da geht es um folgende 
Fragen: Wie können wir das Taschengeld gestalten? Wie 
können wir das Freiwilligenjahr besser anerkennen? Wie 
können wir Hürden abbauen? – Es ist unser Ansinnen, 
die Hürden zu senken, und dieses Gesetz trägt dazu bei.

Zum Schluss sage ich noch einmal: Wir brauchen 
jeden einzelnen Menschen, der sich für unsere Gesell-
schaft, unsere Gemeinschaft engagiert. Das dient im 
Übrigen auch der Entwicklung der Menschen. Die einen 
haben – so wie ich – ein paar Jahre bei der Bundeswehr 
verbracht und dabei viel gelernt. Die anderen, die sich 
anderswo engagieren, lernen etwas für sich, für ihren 
eigenen Horizont, und sorgen zugleich für eine soziale 
Gesellschaft, für Gemeinsinn. Das ist letztendlich, was 
die Menschen trägt; denn Verantwortung zu leben, ist – 
Zitat – „eine der schönsten und größten Möglichkeiten 
des menschlichen Daseins“. 

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Marcus Weinberg. – Nächster Redner: 

Grigorios Aggelidis für die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Grigorios Aggelidis (FDP): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Mi-

nisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bevor ich auf 
die Anträge zu sprechen komme, muss ich Ihnen, Herr 
Reichardt, gratulieren; denn Sie haben eines geschafft: 
Obwohl ich die sinnentleerten Beiträge Ihrer Fraktion 
bisher immer ignorieren konnte, werde ich Ihnen jetzt di-
rekt antworten, weil Sie auf unseren Antrag zu sprechen 
gekommen sind, und will Ihnen beim Verständnis der 
deutschen Sprache ein bisschen auf die Sprünge helfen. 
Selbstverständlich müssen wir, wenn wir ein Programm 
haben, das sich bisher größtenteils an junge Leute ge-
wandt hat, zusehen, dass wir die Beschreibungen der An-
gebote so formulieren, dass sich auch ältere Menschen 
davon angesprochen fühlen. Wenn sich das Angebot so, 
wie es bisher sichtbar ist, eher an „Hipster“ wendet – so 
haben Sie es genannt; Sie meinen damit wohl nur jun-
ge Leute –, dann muss man überlegen, wie man es so 
formulieren kann, dass sich auch ältere Menschen davon 
angesprochen fühlen. – So weit dazu.

(Beifall bei der FDP)

Frau Ministerin, wir begrüßen sehr die neuen Rege-
lungen zur Teilzeit, weil das gesellschaftliche, bürger-
schaftliche Engagement – es wurde von den Vorrednern 
schon gesagt – ein ganz wesentliches Element, ein we-
sentlicher Schatz unserer Gesellschaft ist, ein Kitt, der 
unsere Gesellschaft zusammenhält. Das weiß ich auch 
selber, weil ich seit über zehn Jahren im Ehrenamt enga-
giert bin und dort viele engagierte Menschen, von ganz 
jung über Hipster bis ganz alt, kennengelernt habe.

Marcus Weinberg (Hamburg)



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 86. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 14. März 2019 10083

(A) (C)

(B) (D)

Allerdings haben Sie die Chance auf etwas noch Bes-
seres verpasst. Was meine ich damit? Erstens haben wir 
in den Anhörungen feststellen dürfen, dass viele der Or-
ganisationen und der Beteiligten darüber klagen, dass es 
zu viel Bürokratie gibt und sie immer mehr zunimmt. 
Eine sehr prägende Aussage dazu kam von einer Dame, 
die seit den Anfängen der Freiwilligendienste dabei ist. 
Sie sagte: Damals brauchte ich zwei Seiten, jetzt brauche 
ich zwei Ordner. – Ich glaube, den Organisationen und 
den jungen Menschen würde es sehr helfen, wenn wir da 
zu Vereinfachungen kämen.

(Beifall bei der FDP)

Zweitens. Frau Ministerin, als Sie Ihr Amt angetreten 
haben, haben Sie gesagt – die Aussage habe ich damals 
sehr begrüßt –: Das ist ein Ministerium des Lebens, weil 
von ganz Jung bis ganz Alt alles dabei ist. – Unserer An-
sicht nach setzen Sie das aber nicht ausreichend um. Sie 
könnten sich stärker an der Lebensrealität und den Be-
dürfnissen älterer Menschen orientieren. 

Deswegen legen wir diesen Antrag vor. Wir wünschen 
uns – das stellen wir in unserem Antrag dar –, dass Sie 
stärker auf die Lebensrealität und die Lebenssituation äl-
terer Menschen eingehen und flexiblere Möglichkeiten 
schaffen. Wir wünschen uns, dass Sie die starren Gren-
zen – mindestens 20 Stunden – aufheben. Wir wünschen 
uns auch, dass das Taschengeld, dass das, was für dieses 
Engagement sozusagen zusammenkommt, nicht ange-
rechnet wird. Wir wünschen uns einfach, dass Sie bei 
der Gestaltung der Anforderungen dieses Pakets stärker 
auf die älteren Menschen eingehen. Selbstverständlich 
muss das alles auf freiwilliger Basis geschehen; denn – 
da haben Sie recht – nicht jede Organisation kann das 
darstellen. Dafür werben wir. Wir hoffen, dass wir im 
Ausschuss zueinanderkommen.

Wir danken den 30 Millionen Menschen, die sich frei-
willig engagieren, die das Leben in unserem Land so le-
benswert machen, wie es ist. Damit will ich schließen.

Ich freue mich auf die weiteren Beratungen und werbe 
um Ihre Zustimmung zu unserem Antrag.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Grigorios Aggelidis. – Nächste Redne-

rin: Katrin Werner für die Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Katrin Werner (DIE LINKE): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Mit dem hier vorliegenden Gesetzentwurf 
der Bundesregierung wird endlich die Möglichkeit ge-
schaffen, dass auch Menschen unter 27 Jahren den 
Bundesfreiwilligendienst in Teilzeit verrichten können. 
So können junge Menschen in Zukunft den Bundesfrei-
willigendienst, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ein 
Freiwilliges Ökologisches Jahr in Teilzeit – mindestens 
20 Stunden in der Woche – absolvieren, wenn gewichtige 
persönliche Gründe das erforderlich machen. Das kön-

nen, wie bereits erwähnt, die Betreuung eines eigenen 
Kindes oder eines anderen Angehörigen, eine Behinde-
rung oder vergleichbare Gründe sein. Ja, es ist gut, dass 
diese Teilzeitmöglichkeit eingeführt wird. Dadurch wird 
endlich der Freiwilligendienst für junge Menschen geöff-
net, die vorher ausgeschlossen waren. Die Barrieren für 
Menschen mit Behinderung werden gesenkt, und auch 
die Vereinbarkeit von Familie und Engagement wird ver-
bessert. 

Aber leider ist dieser Entwurf, wieder einmal, nur 
ein kleiner Schritt. Die Chance für notwendige Verän-
derungen, um Freiwilligendienste wirklich inklusiv zu 
gestalten, haben Sie wieder nicht genutzt, Frau Giffey. 
Dabei wäre das relativ einfach gewesen. Der Unteraus-
schuss Bürgerschaftliches Engagement hat im Namen 
aller Fraktionen eine Empfehlung ausgesprochen und 
Vorschläge unterbreitet. Der Familienausschuss hat diese 
Empfehlung bestätigt. Dieses gemeinsame Papier wurde 
an das Ministerium gesandt. Sie haben unsere Vorschläge 
nicht aufgegriffen und die Chance, so finden wir, vertan, 
den Freiwilligendienst inklusiver zu gestalten.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. 
Dr. Anna Christmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Es gibt keine Verbesserung bei der pädagogischen Be-
gleitung. Deswegen bleibt die Öffnung für unterschiedli-
che Zielgruppen mangelhaft. Es muss darum gehen, die 
Teilhabe aller unterrepräsentierten Gruppen zu stärken. 
Dazu zählen Menschen mit Behinderung, Menschen mit 
Migrationshintergrund und sozial benachteiligte Men-
schen und Menschen aus bildungsfernen Schichten.

Zur Anerkennungskultur. Auch dazu wurden in dem 
Papier Vorschläge unterbreitet. Auch dazu finden wir in 
dem Gesetzentwurf nichts. Freiwillige setzen sich schon 
lange unter dem Motto „Freie Fahrt für Freiwillige“ für 
eine kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs 
ein. Diese Forderung haben Sie nicht aufgegriffen, Frau 
Giffey. Warum schaffen Sie nicht endlich einen bun-
desweit einheitlichen Freiwilligenpass, der engagierten 
Menschen die kostenlose Nutzung von ÖPNV, von Frei-
zeit-, Kultur- und Sporteinrichtungen ermöglicht?

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. 
Dr. Anna Christmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Das wäre ein erster Schritt, um die Anerkennungskultur 
stärker in den Mittelpunkt zu stellen.

Engagement muss man sich leisten können. Deshalb 
ist es notwendig, dass endlich die Anrechnung des Ta-
schengeldes auf Sozialleistungen abgeschafft wird. 

(Beifall bei der LINKEN)

Das tun Sie nicht. Für sozial benachteiligte Menschen 
bleiben deswegen weiterhin Barrieren beim Freiwilli-
gendienst bestehen. Die Freiwilligendienste bleiben ein 
Privileg für ökonomisch bessergestellte Menschen. Das 
muss endlich aufhören.

(Beifall bei der LINKEN)

Grigorios Aggelidis 



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 86. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 14. März 201910084

(A) (C)

(B) (D)

Auch das Thema Arbeitsmarktneutralität packen Sie 
wieder nicht an. Fest steht: Die Freiwilligendienststellen 
dürfen keine regulären Arbeitsplätze verdrängen oder de-
ren Schaffung verhindern. Gerade im Pflegebereich, wo 
wir einen massiven Personalnotstand haben, ist das ein 
riesiges Problem. Doch von Ihnen kommen keine Vor-
schläge, wie man das besser kontrollieren könnte oder 
wie das verhindert werden kann. Der Pflegenotstand darf 
nicht auf dem Rücken von Freiwilligen behoben werden; 
denn das geht immer zulasten der Freiwilligen oder der 
Pflegebedürftigen.

Sehr geehrte Damen und Herren, selbst bei der Ge-
staltung dieses Gesetzentwurfs gibt es Mängel. Die Mög-
lichkeit, den Dienst in Teilzeit zu absolvieren, soll nur 
für junge Menschen mit einem berechtigten Interesse 
bestehen. Was ist ein „berechtigtes Interesse“? Das wird 
im Berufsbildungsgesetz geregelt. Die Kriterien legt der 
Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung 
fest. Die Entscheidung darüber muss aber bei denjeni-
gen liegen, die am Freiwilligendienst beteiligt sind, das 
heißt bei den Freiwilligen, bei den Trägern und bei den 
Einsatzstellen. Aus unserer Sicht müssen wir da die Frei-
willigen stärken. Wenn jemand einen Freiwilligendienst 
leisten möchte, soll das auch möglich sein.

(Beifall bei der LINKEN)

Das Taschengeld für Freiwillige, die ihren Dienst 
in Teilzeit verrichten, soll gekürzt werden. Das könnte 
sich in manchen Fällen negativ auswirken. Gerade junge 
Menschen, die Angehörige oder Kinder betreuen, sind 
leider häufig auf dieses Taschengeld angewiesen. Eine 
Kürzung könnte sie vom Freiwilligendienst ausschlie-
ßen. Das Taschengeld ist keine Aufwandsentschädigung 
und auch kein Lohn. Über die Höhe des Taschengeldes 
sollten in einem bestimmten Rahmen die Träger und die 
Einsatzstellen zusammen mit den Freiwilligen entschei-
den. Wir brauchen keine starren Vorgaben, die am Ende 
wieder Menschen ausschließen.

Außerdem sieht der Gesetzentwurf keine Regelungen 
zu Übergängen von Voll- in Teilzeit vor. Sie haben die 
Möglichkeit vertan, Klarstellungen ins Gesetz aufzuneh-
men und damit die Zahl der Abbrüche von Freiwilligen-
diensten zu reduzieren.

Frau Giffey, ich finde es schade, dass Sie die Vorschlä-
ge, die in dem gemeinsamen Papier vom Unterausschuss 
gemacht wurden, nicht aufgenommen haben. Wir wür-
den uns schon wünschen, dass in der Nacharbeit mehr 
aufgenommen wird. An dieser Stelle möchte ich den 
Paritätischen Gesamtverband zitieren, der in seiner Stel-
lungnahme schreibt:

… die Chance [bleibt] ungenutzt, umfassende struk-
turelle Änderungen zur inklusiven Ausgestaltung 
von Freiwilligendiensten zu ermöglichen. Mit dem 
FWDTeilzeitG wird lediglich der zeitliche Umfang 
in der Einsatzstelle reformiert. Ein an den gesell-
schaftlichen Notwendigkeiten und Bedürfnissen … 
ausgerichteter Freiwilligendienst umfasst jedoch 
mehr … 

(Beifall bei der LINKEN)

Viele junge Menschen bleiben weiterhin ausgeschlos-
sen. Die großen Themen wie Anerkennungskultur, Ar-
beitsmarktneutralität und pädagogische Begleitung fas-
sen Sie nicht an. Da haben sich viele Beteiligte mehr 
erhofft.

Danke.

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Katrin Werner. – Nächste Rednerin für 

Bündnis 90/Die Grünen: Dr. Anna Christmann.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dr. Anna Christmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Wir haben jetzt schon viel über die Neuerung 
bei der Teilzeit im Bereich der Freiwilligendienste ge-
hört. Das ist zweifellos eine gute Neuerung für die Frei-
willigendienste. Darauf möchte ich gleich näher einge-
hen.

Aber zunächst möchte ich in das Thema „Zugang zu 
Freiwilligendiensten“ mit einer beeindruckenden Zahl 
einsteigen: 2017 haben sich mehr als dreimal so viele 
junge Menschen auf ein Freiwilliges Soziales Jahr oder 
ein Freiwilliges Ökologisches Jahr beworben, als letzt-
lich einen Platz bekommen haben. Das ist erst einmal 
eine großartige Nachricht. Viele junge Menschen wollen 
sich engagieren. Allen, die ein Jahr im Krankenhaus, im 
Jugendklub oder beim Naturschutzbund mit anpacken, 
schicken wir ein großes Dankeschön und unsere Aner-
kennung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der FDP)

Die Freiwilligendienste sind zweifellos eine wichtige 
Stütze des ehrenamtlichen Engagements, und sie sind 
auch Bildungszeit für junge Menschen. Wir wissen aus 
Studien: Gerade wer sich früh freiwillig engagiert, der 
engagiert sich mit höherer Wahrscheinlichkeit auch im 
weiteren Verlauf des Lebens. Die eben genannte Zahl 
lässt allerdings auch auf ein Problem schließen; denn 
viele junge Menschen, die gerne einen Freiwilligendienst 
machen möchten, erhalten eine Absage, womit ihnen ge-
sagt wird: Ihr werdet gerade leider nicht gebraucht. Das 
ist sicherlich keine Motivation für weiteres Engagement 
im weiteren Leben, sondern ein Frusterlebnis, auf das wir 
verzichten müssen.

Daraus resultiert auch ein ganz klarer Appell an Sie, 
Frau Ministerin: Schaffen Sie ausreichend Plätze in den 
Freiwilligendiensten. Das ist die große Aufgabe, die in 
diesem Bereich ansteht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir haben bereits im vergangenen Jahr gefordert, die 
Zahl der Freiwilligenplätze über alle Dienste hinweg zu 
verdoppeln. Das wäre wirklich einmal ein konsequenter 
Schritt, der genau diesem Engagement der jungen Leute, 
die das ja wollen, gerecht werden würde und ihnen dieses 
Engagement auch ermöglichen würde.

Katrin Werner
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Diese grundlegende Aufgabe gehen Sie aber gar nicht 
an, sondern legen uns hier das Gesetz für die Teilzeit vor. 
Auch wenn das ein wichtiger Schritt ist, löst es ange-
sichts der großen Herausforderungen, die in diesem Be-
reich bestehen, bei uns keine Jubelschreie aus.

Nichtsdestotrotz möchte ich zwei konkrete Punkte 
nennen, die wir bei diesem auf einen minimalen Bereich 
beschränkten Teilzeitgesetz als Verbesserung sehen. Frau 
Kollegin Werner hat auch schon einige Punkte angespro-
chen.

Erstens. Sie ermöglichen zwar die Teilzeit, es muss 
aber ein sogenanntes „berechtigtes Interesse“ vorliegen. 
Wir finden es auch grundsätzlich in Ordnung, dass da 
eine gewisse Regelung getroffen wird. Allerdings benut-
zen Sie an dieser Stelle einen völlig unscharfen Rechts-
begriff. Das muss präziser und einfacher sein. Denn 
wenn ich mich für einen Teilzeitdienst interessiere, muss 
ich wissen: Darf ich das nun, oder darf ich das nicht? – 
Auch der Träger braucht diese Sicherheit. Wir haben jetzt 
schon das Problem, dass wir zu lange Wartezeiten haben, 
wenn es um Anträge auch an das BAFzA geht. Dort 
werden diese Anträge teilweise wochenlang beraten. Zu 
diesen langen Beratungszeiten darf durch die Teilzeit-
regelung nicht noch etwas Zusätzliches hinzukommen. 
Schaffen Sie da bitte mehr Klarheit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Zweitens. Zur Taschengeldregelung ist ebenfalls 
schon etwas gesagt worden. Auch wir halten es für falsch, 
die Höhe proportional festzulegen. Man muss nicht auto-
matisch auf die Hälfte gehen, sondern kann es sehr viel 
stärker in die Hände der Träger legen, das miteinander 
auszumachen.

Noch einmal, um das plausibel zu machen: Es kann 
nicht sein, dass Freiwillige in Teilzeit dann nicht einmal 
mehr 80 oder 90 Euro für ihr Engagement bekommen. 
Zwar geht es sicher nicht um eine Form von Bezahlung. 
Aber es muss schon das Ziel sein, Menschen in Lebensla-
gen zu erreichen, die sie ohnehin vor Herausforderungen 
stellen. Da wäre eine so drastische Kürzung des Taschen-
gelds in allen Fällen nicht hilfreich, sondern eher eine 
Behinderung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Es bleibt also viel zu tun, Frau Giffey. Bei diesem 
Gesetzentwurf können Sie gerne noch nachbessern. Wir 
müssen aber vor allem auch die Freiwilligendienste ins-
gesamt stärken. Dazu ist schon eine Menge gesagt wor-
den. Der Unterausschuss Bürgerschaftliches Engagement 
hat sehr klare Empfehlungen beschlossen. Auch wir Grü-
ne haben bereits vor einem Jahr einen Antrag dazu einge-
bracht, in dem wir sehr konkrete Vorschläge machen. Da 
geht es um die von mir schon erwähnte Schaffung von 
mehr Plätzen, um einen Zuschuss für die Nutzung des 
öffentlichen Nahverkehrs, darum, dass das Taschengeld 
nicht mehr auf Sozialleistungen angerechnet wird, und 
darum, die Bildungsarbeit stärker in die Verantwortung 
der Träger zu legen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Alles das sind wichtige Punkte, die Sie hoffentlich bald 
angehen.

Wir Grüne werben auch für kreativere Anreizmög-
lichkeiten. Beispielsweise haben wir vorgeschlagen, 
denjenigen, die einen Dienst erfolgreich abgeschlossen 
haben, als Dankeschön ein Interrailticket zur Verfügung 
zu stellen, um für junge Menschen, die zusätzlich viel-
leicht auch noch die Welt erkunden wollen, einen Anreiz 
zu bieten. Das sind kreative Mittel, um mehr Menschen 
für die Freiwilligendienste zu begeistern.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir freuen uns darüber, dass sich einige dieser Punkte 
zumindest in Ihrem Konzept wiederfinden, wenn auch 
aus unserer Sicht noch nicht ausreichend.

Jetzt wird es spannend sein, zu sehen, wann denn die-
ses Konzept tatsächlich in die Umsetzung kommt. Die 
Haushaltsverhandlungen stehen an. Letztes Mal wurde 
das Konzept direkt nach Ende der Haushaltsverhandlun-
gen vorgelegt. Dann kann man natürlich kein Geld mehr 
für die Freiwilligendienste gewinnen. Wir hoffen, dass 
sich das dieses Jahr anders darstellt und es nicht bei dem 
Bisherigen bleibt – vorhin klang ja an, dass es jetzt erst 
einmal darum geht, das zu halten, was man hat –; denn 
wir halten mehr Engagement für die Freiwilligendienste 
für notwendig – und nicht nur ein bloßes Weiter-so-wie-
bisher.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Abschließend hoffe ich, dass Ihre Haltung zur Freiwil-
ligkeit der Dienste auch von Ihrem Koalitionspartner ge-
teilt wird. Denn im Moment stehen noch nicht einmal für 
diejenigen, die sich engagieren wollen, genügend Plätze 
zur Verfügung. Da kommt die Idee eines Pflichtjahres 
doch etwas aus dem Abseits. Wir glauben, dass freiwil-
liges Engagement das ist, was die Leute dazu motiviert, 
sich auch weiter zu engagieren. Dafür werden wir uns 
weiter einsetzen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Anna Christmann. – Nächste Rednerin: 

Svenja Stadler für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Svenja Stadler (SPD): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Frau Christmann, wenn wir die Zahl der Plätze 
bei den Jugendfreiwilligendiensten und die Mittel erhö-
hen wollen, brauchen wir auch die Länder. Das schafft 
der Bund nicht alleine.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Das Programm „Demokratie leben!“ – da spreche ich 
für die meisten in diesem Hause, glaube ich – ist ein gu-
tes Programm, das für die Demokratie einsteht und den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt pflegt. Daher ist es gut, 

Dr. Anna Christmann 
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dass es dieses Programm gibt. Nach meiner Meinung 
könnte es auch gerne ausgebaut werden.

(Beifall bei der SPD)

Die Zahlen sprechen übrigens für sich. Über 30 Mil-
lionen Menschen sind in Deutschland bürgerschaftlich 
engagiert und engagieren sich freiwillig. Davon absol-
vieren, wie gesagt, über 80 000, gerade die jungen Men-
schen, die Freiwilligendienste.

Ich danke Ihnen dafür, dass Sie das tagtäglich für un-
sere Gesellschaft, für die Demokratie und für jeden Ein-
zelnen, der Hilfe braucht, tun. Danke, dass es Sie gibt! 
Bleiben Sie weiterhin motiviert.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der FDP)

Warum brauchen wir denn diese Form des Engage-
ments? Oder andersherum: Warum verdient diese Form 
des Engagements in Freiwilligendiensten unsere beson-
dere Aufmerksamkeit? Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
jeder von Ihnen hat sicherlich schon einmal einen FSJler 
oder eine FSJIerin im Wahlkreis besucht oder ist auf ei-
nen FSJler oder eine FSJIerin getroffen. Falls das nicht 
der Fall ist, rate ich Ihnen, das dringend nachzuholen. 
Denn Sie würden etwas lernen. Das hilft auch der einen 
oder anderen Fraktion hier im Haus.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Junge Menschen, die einen Freiwilligendienst ge-
macht haben oder machen, sind nämlich in vielen Fällen 
beispielhaft für eine aktive Bürgerschaft. Dabei spielt 
es kaum eine Rolle, ob sie sich in einem Pflegeheim, in 
einem Kindergarten, in einem Krankenhaus oder in der 
Flüchtlingshilfe engagieren. Sie alle stärken den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt, sorgen für eine lebendige 
Demokratie und sind wichtige Zukunftsinvestitionen in 
ein solidarisches Land.

All dies machen sie übrigens freiwillig, unentgeltlich 
und selbstbestimmt. Denn das ist der Schlüssel für ein 
erfolgreiches Engagement.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Die Erfahrung der eigenen Wirksamkeit ist es, die das 
Beste in diesen jungen Menschen hervorholt. Diese Er-
fahrung bringt sie dazu, sich noch mehr als vorher für 
Menschen zu interessieren und sich für sie einzusetzen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Sonderpro-
gramm „Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbe-
zug“, das letztes Jahr ausgelaufen ist, gab es bereits eine 
Teilzeitmöglichkeit für unter 27-Jährige. Diese durchweg 
positiven Erfahrungen sind jetzt ins Freiwilligendiens-
te-Teilzeit-Gesetz eingeflossen. Denn nach bisherigem 
Stand ist es – wir haben es schon gehört; ich wiederho-
le es aber gerne, weil man durch Wiederholung lernt – 
beispielsweise für eine 26-jährige Frau, die ihr Kind 
betreut, aus persönlichen Gründen nicht möglich, einen 
Freiwilligendienst zu absolvieren. Ein 24-jähriger Mann, 
der seine Mutter pflegt, kann auch keinen Freiwilligen-
dienst leisten. Oder nehmen Sie gerne einen 22-jährigen 
Mann oder eine 22-jährige Frau mit gesundheitlichen 
Einschränkungen. Er oder sie kann auch keinen Voll-

zeit-Freiwilligendienst leisten. Das Gesetz sieht nämlich 
nur das Absolvieren in Vollzeit vor.

Mit dem Freiwilligendienste-Teilzeit-Gesetz für un-
ter 27-Jährige ändern wir das jetzt. Wir erleichtern die 
bessere Vereinbarkeit eines Freiwilligendienstes mit fa-
miliären Verpflichtungen sowie gesundheitlichen oder 
anderen Beeinträchtigungen. Damit machen wir die Frei-
willigendienste interessanter. Wir öffnen sie und gestal-
ten sie flexibler.

Übrigens – für diejenigen, die es noch nicht wissen –: 
Schon 2015 hat die SPD-Bundestagsfraktion in einem 
Positionspapier zum Thema Freiwilligendienste eine 
Einführung von Teilzeitmöglichkeiten für unter 27-Jähri-
ge in besonderen Fällen gefordert. Ich bin total glücklich 
darüber, dass wir das heute auf den Weg bringen.

(Beifall bei der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, zudem beraten wir 
einen Antrag der FDP. Viel fällt mir dazu, ehrlich gesagt, 
nicht ein. Der BFD soll laut Definition Jungen wie Al-
ten einen bereichernden Freiwilligendienst ermöglichen. 
Wenn ich also bei einem Freiwilligendienst von einem 
Lern-, Orientierungs- und Bildungsdienst ausgehe – so 
wird er nämlich definiert –, dann brauche ich zu Ihrem 
Antrag gar nicht weiterzusprechen, sondern nur das 
Stichwort „Grundrente“ zu nennen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns das 
sich nun anschließende parlamentarische Verfahren nut-
zen, um die Freiwilligendienste im Sinne der jungen und 
engagierten Menschen weiterzuentwickeln. Ganz beson-
ders würde ich mir dabei wünschen, dass wir schnellst-
möglich die im Haushalt 2019 bereitgestellten Mittel 
für unterstützende Maßnahmen zur Barrierefreiheit und 
Assistenzleistung bei Freiwilligendienstleistenden mit 
Beeinträchtigungen in einer neuen Förderregelung um-
setzen. Es ist ein erster guter Schritt. Es gibt weitere, die 
dann folgen; das hat uns die Ministerin versprochen. Es 
gibt viel zu tun – packen wir es an!

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Svenja Stadler. – Nächste Rednerin für 

die AfD-Fraktion: Nicole Höchst.

(Beifall bei der AfD)

Nicole Höchst (AfD): 
Frau Präsidentin! Werte Kollegen! Frau Ministerin! 

Sehr verehrte freiwillige und ehrenamtlich tätige Män-
ner, Frauen, Junge und Alte, Ihnen gebührt unser größter 
Dank und Respekt. Ihr Engagement ist zugleich Dienst 
an der Gesellschaft und betrifft viele Bereiche, wie zum 
Beispiel Naturschutz, Pflege, Internationales, Kultur. 
Menschen, die sich freiwillig durch Dienste an der Ge-
sellschaft einbringen oder ehrenamtlich tätig sind, sind 
helle, wärmende Lichter der Gegenwart. Dies gilt beson-
ders in einem Zeitalter, in welchem Digitalisierung Men-
schen vereinsamen lässt, zu Konsumüberfluss und Ober-
flächlichkeit verführt und ideologische Fehlwege unsere 

Svenja Stadler



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 86. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 14. März 2019 10087

(A) (C)

(B) (D)

Gesellschaft täglich rücksichtsloser, undemokratischer, 
globaler und ungerechter machen. 

Die AfD möchte die Werte des Christentums, der 
Antike, des Humanismus und der Aufklärung erhalten. 
Dazu gehören auch Bräuche und Traditionen, Dienst an 
der Gesellschaft, persönliches Engagement im Ehrenamt 
und den Freiwilligendiensten. Unser erklärter Wille ist 
es, Freiwilligendienste zu stärken, zu entbürokratisieren, 
die persönlich bereichernde Lebenserfahrung des Diens-
tes an der Gesellschaft möglichst vielen zugänglich zu 
machen. Denn seien wir ehrlich: So, wie das im Moment 
ausgestaltet ist und in der Natur der Sache liegt, sind Frei-
willigendienste eine ziemlich exklusive Veranstaltung. 

Der vorliegende Gesetzentwurf der Bundesregierung 
leistet einen begrüßenswerten, wenn auch sehr geringen 
Beitrag dazu. Die Frage ist doch: Wie viele Menschen, 
in absoluten Zahlen oder im Proporz, sind überhaupt 
vom Teilzeitwunsch betroffen? Der Verdacht liegt nahe, 
dass sich die Regierung hier genauso wie bei unzähli-
gen anderen Gesetzesvorhaben im Klein-Klein verliert, 
um auch hier signalisieren zu können: Seht her, wir tun 
etwas, wir stärken Freiwilligendienste. Und in Wahrheit 
betrifft es wie viele Personen? 

Den Beweis, dass wir wirklich deutlich mehr Men-
schen zu Freiwilligendiensten bewegen können, tritt die 
Regierung in diesem Gesetzentwurf nicht an; denn die 
Begründung ist frei von Zahlen, die die Notwendigkeit 
eindeutig belegen. Die Regierung möchte auch gar nicht 
wissen, ob dieses Gesetz wirksam und gut für Deutsch-
land ist; denn eine Evaluierung ist erst gar nicht geplant. 
Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch soll es dann rich-
ten. 

Das sehen wir von der AfD anders, wir möchten we-
nigstens jährlich einen Bericht über die Wirksamkeit und 
die Entwicklung in diesem Bereich bekommen. 

(Beifall bei der AfD)

Darüber hinaus muss man einfach einmal zur Kennt-
nis nehmen, dass dieser Gesetzentwurf der verzweifelte 
Versuch ist, zusätzliche Potenziale für den Freiwilligen-
dienst an der Gesellschaft zu heben. Denn dieser Dienst 
an der Gesellschaft fehlt spürbar und in allen Bereichen. 
Geben Sie doch bitte endlich zu, dass die Abschaffung 
des Wehr- und Ersatzdienstes ein Riesenfehler war!

(Beifall bei der AfD)

Gerade junge Menschen in diesem Land sind bereit, 
sich für die Gesellschaft und ihre Zukunft zu engagie-
ren – wie ja auch die Freitagsdemos zeigen – und die 
Solidarität, die sie einfordern, auch zu leben. Sie enga-
gieren sich für ein Miteinander, für gelebte Demokratie 
in Vereinen, Institutionen, Elternhäusern, Schulen, Uni-
versitäten, in Freiwilligendiensten und Ehrenamt. Die 
Bereitschaft zum Einsatz für Heimat, Natur, Kultur und 
Gesellschaft war nie größer als heute. Ermöglichen wir 
zukünftig großflächig und ganz unbürokratisch allen 
Menschen diesen Einsatz, nicht nur denjenigen, die sich 

Engagement im Rahmen von Freiwilligendiensten und 
Ehrenamt leisten können!

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Frau Höchst. – Nächster Redner: 

Michael Kießling für die CDU/CSU-Fraktion. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Michael Kießling (CDU/CSU): 
Sehr geehrte Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Manch-
mal, wenn man etwas erreichen will, ist auch Detailarbeit 
notwendig. Frau Höchst, das möchte ich Ihnen mit auf 
den Weg geben: Auch wenn es lästig ist: Man muss sich 
um Dinge kümmern und die auch ab und zu regeln, auch 
wenn es ins Detail geht. 

Vorweg möchte ich sagen, dass die Freiwilligendienste 
eine Erfolgsgeschichte sind und von hohem zivilgesell-
schaftlichem Engagement, und zwar über alle Generati-
onen hinweg, zeugen. Ob es die Arbeit an kranken, mit 
behinderten oder alten Menschen ist oder zum Beispiel 
der Dienst beim THW oder beim Roten Kreuz: Das alles 
schöpft enormen Wert für unsere Gesellschaft und auch 
für jeden Einzelnen. Die Freiwilligendienste stärken das 
gesellschaftliche Zusammenleben, den Zusammenhalt 
sowie das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen. 

Bereits heute haben wir circa 80 000 junge Men-
schen, die sich im Freiwilligendienst engagieren. Aber 
das Engagement junger Erwachsener befindet sich in 
einem Wandel: Verkürzte Schulzeiten, die Veränderung 
von Studienbedingungen oder berufliche Verpflichtun-
gen machen Freiräume für Engagement schwieriger und 
zeitlich enger. Vielen jungen Menschen fehlt schlichtweg 
die Zeit, um sich kontinuierlich zu engagieren. Trotzdem 
sehen wir: Junge Erwachsene packen an, mischen sich 
ein und übernehmen Verantwortung. 

Warum schaffen wir nun die Möglichkeit, den Ju-
gend- und Bundesfreiwilligendienst für unter 27-Jährige 
in Teilzeit abzuleisten? Aktuell sind fast 30 000 junge 
Erwachsene unter 27 Jahren im Bundesfreiwilligendienst 
tätig; das sind drei Viertel von allen Freiwilligen im 
Bundesfreiwilligendienst. Diese Anzahl an Freiwilligen-
dienstleistenden zwischen 18 und 27 Jahren beweist, wie 
wichtig jungen Menschen das Engagement für und in der 
Gesellschaft ist. Deshalb wollen wir für diese Altersgrup-
pen mehr Teilhabe im Freiwilligendienst ermöglichen. 
Bisher gibt es die Teilzeitmöglichkeit – wir haben es ge-
hört – nur für Teilnehmer über 27 Jahre. Von daher denke 
ich, es ist höchste Zeit, das auch für die jüngeren einzu-
führen und die Freiwilligendienste attraktiver zu machen. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Welche Ziele verfolgen wir mit der Einführung des 
Freiwilligendienst-Teilzeit-Gesetzes? Erstens wollen wir 
den Freiwilligendienst inklusiver gestalten. Es wurde 
schon angesprochen: Die inklusive Gestaltung der Frei-
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willigendienste sollte in der zukünftigen Ausrichtung der 
Freiwilligendienste eine wichtige Stellung einnehmen. 
Nicht jedem Menschen ist es möglich, sich den gesamten 
Tag freiwillig zu engagieren. Hier hilft das Teilzeitange-
bot. 

Zweitens wollen wir die Vereinbarkeit von Familie 
und zivilem Engagement verbessern. Nicht alle jungen 
Menschen können acht Stunden am Tag einen Freiwil-
ligendienst absolvieren. Viele werden anderweitig in 
Anspruch genommen, zum Beispiel, weil sie für die ei-
genen Kinder sorgen oder Angehörige pflegen müssen. 
Die Teilzeitmöglichkeit gibt jedem die Chance, den Le-
bensalltag besser mit dem Engagement im Freiwilligen-
dienst zu vereinbaren. 

Drittens wollen wir die Abbruchquote senken. Aktuell 
liegt die Abbruchquote im Bundesfreiwilligendienst bei 
30 Prozent. Hier gibt das Teilzeitgesetz neue Flexibilität 
und schafft Wertschätzung und erhöht die Motivation. 

Viertens wollen wir Menschen verbinden und deren 
Engagement fördern. In einer Gesellschaft, die sich nach 
und nach individualisiert, womit der Verlust sozialer 
Bindungen einhergeht, steigt die Bedeutung von gesell-
schaftlichem Engagement. Es schafft Gemeinschaft und 
bietet für den Einzelnen trotz verschiedener Hindernisse 
Möglichkeiten für gemeinsame Aktivitäten. Das heißt, 
wir wollen den Zusammenhalt stärken, indem wir mehr 
Leute in die Freiwilligendienste bekommen. 

Fünftens – das ist ein Auftrag, den wir, glaube ich, alle 
hier haben – wollen wir die Freiwilligendienste zuneh-
mend verbessern; das ist ein zentrales Anliegen der Uni-
on. Da gilt das Prinzip der Förderung mit Maß und Ziel, 
aber nicht, wie es die Grünen wollen, mit der Gießkanne. 

Wir diskutieren – das möchte ich hier auch sagen – 
auf einem hohen Niveau. Es läuft sehr vieles gut in den 
Freiwilligendiensten. Aber es gibt natürlich auch The-
men, wo wir sagen: Wir können den Freiwilligendienst 
verbessern. 

Die Bereitschaft, sich für andere einzusetzen, ist in 
Deutschland besonders ausgeprägt. Das gilt es zu un-
terstützen. Jede Generation muss sich von neuem ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung bewusst werden. Ver-
antwortung übernehmen heißt: für andere einstehen und 
das Miteinander stärken. Mein Dank gilt daher allen Frei-
willigendiensten – auch die Ehrenamtlichen möchte ich 
hier nicht vergessen, ob jung oder alt –, die sich für den 
Zusammenhalt unserer Gesellschaft einsetzen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des Abg. Martin Hebner 
[AfD])

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Michael Kießling. – Nächster Redner: 

Matthias Seestern-Pauly für die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Matthias Seestern-Pauly (FDP): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Weil es gerade zweimal angespro-
chen wurde: Es war absolut richtig, die allgemeine Wehr-
pflicht auszusetzen. Der Nachfolgedienst, der Bundes-
freiwilligendienst, ist ein Erfolg.

(Beifall bei der FDP)

Dieser Dienst ist nicht deswegen ein Erfolg, weil wir Po-
litiker uns ihn ausgedacht haben, sondern weil sehr viele 
Menschen seitdem sich freiwillig engagiert haben. Ich 
möchte an dieser Stelle die Chance nutzen, mich bei allen 
Freiwilligen herzlich zu bedanken.

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. 
 Dr. Herm ann-Josef Tebroke [CDU/CSU])

Doch wie bei vielen anderen Dingen ist es auch hier 
sinnvoll, Gutes stetig zu verbessern. Deswegen müssen 
wir uns die Frage stellen, wie wir – von den Freiwilligen 
aus denkend – die Freiwilligendienste noch weiter ver-
bessern können. Ich sage an dieser Stelle ganz bewusst 
„Freiwilligendienste“, benutze also die Mehrzahl. Denn 
die Aufgaben, vor denen wir stehen, gelten nicht nur für 
den Bundesfreiwilligendienst. Wir müssen insgesamt da-
für sorgen, dass es einfach und verlässlich möglich ist, 
sich zu engagieren. Es gilt, Hemmnisse zu reduzieren 
und die Bereitschaft des Einzelnen zu fördern. Daher 
ist die Stärkung der Freiwilligendienste absolut richtig. 
Besonders der Bundesfreiwilligendienst muss endlich 
weiterentwickelt werden. Wir müssen eine ehrliche Be-
standsaufnahme vornehmen und uns überlegen, was be-
reits gut läuft und wo wir noch besser werden können.

Fakt ist: Der BFD wird sehr gut angenommen. Fakt ist: 
Durch den BFD machen wir jeden Tag eine tolle Erfah-
rung, nämlich dass wir in einer ungeheuer dynamischen 
und vielfältigen Gesellschaft leben. Wahr ist aber auch, 
dass ein BFD-Platz dreimal so teuer ist wie ein Platz im 
FSJ. Wahr ist aber auch, dass die Strukturen manchmal 
zu starr, zu unflexibel und zu bürokratisch sind. Wir ha-
ben es ja gerade schon gehört, dass Bewerberinnen und 
Bewerber abgelehnt werden, weil insgesamt Plätze feh-
len; das ist ein Aspekt. Ein anderer Aspekt ist aber, dass 
Kontingente sehr starr zugewiesen werden und dass Kon-
tingente an gewissen Stellen sogar zurückgegeben wer-
den – Kontingente, die an anderen Stellen, wo Bewerber 
da wären, gar nicht zum Einsatz kommen können. Das 
ist absolut falsch.

Ein anderes Beispiel. Wenn man sich in den Ein-
satzstellen vor Ort unterhält, wird einem beispielsweise 
berichtet, dass Fahrgemeinschaften gar nicht gebildet 
können, weil dann Umwege von wenigen Kilometern 
gefahren werden müssten, die dann wiederum bei den 
Fahrtkostenerstattungen nicht berücksichtigt werden. 
Das ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. 
Man muss feststellen, dass sich der Bund an dieser Stelle 
mit dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftli-
che Aufgaben eine teure und zuweilen ineffiziente Be-
hörde leistet.

(Beifall bei der FDP)

Michael Kießling 
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Wir Freie Demokraten wollen deswegen noch mal 
deutlich machen, dass uns liebgewonnene Verwaltungs-
strukturen nicht sonderlich am Herzen liegen, sondern 
dass wir sie hinterfragen wollen und dass wir sie nach 
Abschaffung des Zivildienstes grundsätzlich nicht noch 
weiter in die Zukunft hinüberretten wollen.

In diesem Zusammenhang gilt es aus unserer Sicht, zu 
prüfen, ob und wie das FSJ und der BFD in einem starken 
Freiwilligendienst zusammengefasst und gebündelt wer-
den können. Dieser Frage sollten wir uns auch zukünftig 
stellen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Matthias Seestern-Pauly. – Nächste 

Rednerin: Silvia Breher für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Silvia Breher (CDU/CSU): 
Liebe Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Sehr geehrte Damen und Herren! Wir sprechen in 
der letzten Zeit immer wieder vom Zusammenhalt in der 
Gesellschaft. Ich finde es richtig gut, hier zu sehen, dass 
im Grunde alle einer Meinung sind: Den Zusammenhalt 
in der Gesellschaft machen die 30 Millionen Ehrenamtli-
chen bei uns aus, wozu eben auch die Freiwilligendienst-
leistenden zählen. Auch meinen Wahlkreis, das Olden-
burger Münsterland, kann ich mir ohne die unfassbar 
vielen engagierten, tollen Ehrenamtlichen, die gefühlt 
irgendwie überall unterwegs sind, gar nicht vorstellen. 

An vielen Stellen werden eben die Ehrenamtlichen 
oder die Hauptberuflichen unterstützt durch Freiwilli-
gendienstleistende. Als ich in Vechta die katholischen 
Freiwilligendienste im Oldenburger Land besucht habe, 
bin ich auf ein richtig tolles Motto gestoßen. Ganz mo-
dern unter #ichbinsozial gibt es das Motto: „Ein Jahr für 
mich, ein Jahr für andere!“ Dieses Motto, finde ich, passt 
perfekt. „Ein Jahr für andere“: Es geht darum, sich ein 
Jahr für andere ehrenamtlich zu engagieren. Dazu haben 
meine Kollegen schon ausreichend ausgeführt. Aber es 
geht eben auch um „ein Jahr für mich“. Denn über ein 
ganzes Jahr begleiten die Freiwilligen die Bildungstage. 
Sie haben dabei eine pädagogische Begleitung und ler-
nen dort Rüstzeug, das sie das ganze Leben lang für sich 
als Schatz nutzen können. Ganz nebenbei lernen die Frei-
willigendienstleistenden an den gemeinsamen Bildungs-
tagen auch andere Freiwillige kennen, die vielleicht ei-
nen ganz anderen Tätigkeitsbereich haben, auf den sie 
selber gar nicht gekommen wären. Meine Nichte Laura 
ist in einem Wohnheim. Mein Kindermädchen Friedi ist 
an unserer Sportschule. Und an der Grundschule meiner 
Kinder haben wir eben die Alina. Sie arbeiten in völlig 
unterschiedlichen Aufgabenbereichen; aber alle drei sind 
tolle Mädels, die sich untereinander über diese Aktion 
kennenlernen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vor allem aber bieten diese Freiwilligendienste den 
jungen Mädchen und Jungen die Chance, sich nach der 
Schule auszuprobieren, mal in Verantwortung genom-
men zu werden, selber zu sehen, wie es ist, gebraucht zu 
werden und etwas zu bewegen und am Ende eben auch 
vielleicht in den eigenen Traumberuf reinzuschnuppern, 
den Alltag kennenzulernen, vielleicht festzustellen „Es 
ist mein Traumberuf“ oder „Es ist nicht mein Traumbe-
ruf“. Das alles funktioniert bislang aber nur in Vollzeit.

Was ist denn mit den jungen Menschen, die wir vor-
hin schon angesprochen haben? Ich meine die jungen 
Menschen, die schon Eltern sind, insbesondere junge 
Frauen, die vielleicht früh Mutter geworden sind, oder 
Angehörige haben, die gepflegt werden. Man bedenke 
gesundheitliche Beeinträchtigungen psychischer oder 
physischer Natur bei Freiwilligen, die einfach eine Voll-
zeittätigkeit nicht möglich macht. Diese Menschen haben 
den Mehrwert durch dieses Jahr für sich bislang nicht, 
und das wollen wir ändern. Deshalb finde ich diesen Ge-
setzentwurf richtig. 

Betroffen sind eben, so wie es anklang, nicht weni-
ge. Es geht hier nicht um das Klein-Klein. Mein Kollege 
Michael Kießling hat gerade gesagt: Es sind 30 Prozent. 
Ich habe bei den katholischen Freiwilligendiensten im 
Oldenburger Land nachgefragt: 10 bis 12 Prozent in je-
dem Jahrgang wollen alleine aus psychischen Gründen 
abbrechen, einfach weil sie den Anforderungen nicht ge-
recht werden. Vielleicht ist es einfach zu viel, vielleicht 
ist es auch einfach nur noch zu viel. Wenn man nicht re-
agieren kann, wenn man keine Chance hat, seine Tätig-
keit durch Teilzeitarbeit zu retten, dann wird es einfach 
schwierig. Da ist diese neue Möglichkeit wirklich eine 
tolle Chance.

Es kommt uns doch am Ende genau auf diese Men-
schen an. Genau diese Menschen, die dann noch überfor-
dert sind, die wollen wir doch erreichen. Da geht es auch 
um den Gleichheitsgedanken. Die Freiwilligendienste 
bieten die Chance, sich unabhängig von vielleicht nega-
tiven Schulerlebnissen oder dem Druck einer Ausbildung 
persönlich weiterzuentwickeln, zu stärken und als Person 
zu reifen. Wenn dabei die Kraft nur für Teilzeit reicht, 
dann ist das eben so. Dafür brauchen wir diese Chance.

Das Gleiche gilt für die Freiwilligen, die Kinder be-
treuen oder Angehörige pflegen. Es ist doch schon Aner-
kennung wert, wenn man das macht. Wenn sich jemand 
dann noch auf Teilzeitbasis ehrenamtlich in einem Frei-
willigendienst engagieren will, dann ist es total sinnvoll, 
dass wir das möglich machen. Natürlich wissen wir nicht, 
wie viele das am Ende nutzen werden, weil es ja neu ist. 
Bislang wird es ja nicht nachgefragt, weil es gar nicht 
möglich ist. Insofern ist es gut, es anzubieten. Wenn man 
pflegt oder wenn man Kinder betreut, dann hat man viel-
leicht die Scheu, in eine Ausbildung zu gehen oder einen 
Job zu übernehmen, weil man gar nicht weiß, ob man es 
schafft, all das zu organisieren. Es handelt sich hier um 
eine Chance, sich auszuprobieren und die Frage „Schaffe 
ich das?“ positiv zu beantworten.

Ich freue mich, dass wir die Teilzeitmöglichkeit in den 
Freiwilligendiensten als einen wichtigen Baustein zur 
Stärkung der Bundes- und Jugendfreiwilligendienste auf 
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den Weg bringen. Ich freue mich auf die Beratungen im 
Ausschuss.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Silvia Breher. – Der letzte Redner in die-

ser Debatte ist Martin Patzelt für die CDU/CSU-Frakti-
on.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der FDP)

Martin Patzelt (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Meine lieben Kolleginnen und Kol-

legen! Liebe Gäste im Haus! Was sagt man denn als 
Letzter in dieser Debatte, wo wir uns doch eigentlich 
alle ziemlich einig waren? Mir fiel ein Zitat von Erich 
Kästner ein. Er hat ein schönes Gedicht geschrieben: 
„Die Zeit fährt Auto“. Das Auto rollt immer schneller. 
Wir leben in einem so starken gesellschaftlichen Wandel, 
dass uns selber manchmal angst und bange wird, mir als 
Älterem sowieso. Kriegen wir das alles noch gebacken? 
Kriegen wir das alles auf die Reihe? Die alten, tradierten 
Familienverbände, die Vereine, die Gremien lösen sich 
auf; sie nehmen neue Gestalt an.

Wir sagen: Wir müssen das weitertragen; wir müssen 
unsere Werte und Erfahrungen tradieren. – Wie machen 
wir das eigentlich? Wir als Gesellschaft kommen in eine 
Situation, in der das Freiwilligenengagement eine immer 
größere Bedeutung gewinnt, weil die tradierten Institu-
tionen, Vereine, Gremien das so nicht mehr leisten und 
die klare Rollenverteilung nicht mehr gegeben ist. Dann 
müssen wir als Politikerinnen und Politiker das gestalten. 
Wir sind heute an einer Nahtstelle, wo wir das wieder 
versuchen. 

Ich muss sagen: Es ist ein gutes, richtiges Gesetz. – 
Aber wenn ich mich frage: „Hätte man das nicht noch 
besser machen können?“, sage ich: Warum erlassen wir 
nicht Verwaltungsvorschriften zu dem ganzen Rege-
lungsbedarf? Warum müssen wir ein Gesetz machen, 
um Teilzeit zu regeln? Die Ebene ist eigentlich viel zu 
hoch. Ich wünsche mir ein Gesetz, das wesentlich fle-
xibler ist und auf sich neu einstellende Bedarfe reagie-
ren kann, ohne dass wir im Parlament einen Beschluss 
fassen müssen. Ich glaube – manche Redner haben das 
angesprochen –, dass nicht nur bestimmte Gruppen diese 
Ausnahmeregelung genießen sollen – auch da geht mir 
das Gesetz noch nicht weit genug, aber wir haben ja noch 
Zeit –; vielmehr sollten wir grundsätzlich sagen: Wer 
Freiwilligendienst leisten möchte, soll auch die Möglich-
keit dazu haben. 

Gesellschaft, Politik und die optional Freiwilligen 
müssen aufeinander zugehen. Das heißt, dass wir für jun-
ge und alte Menschen in ihren unterschiedlichen Lebens-
situationen die Möglichkeit schaffen, diesen Dienst zu 
leisten. Wir müssen Regelungen schaffen, um einander 
entgegenzukommen. Es gibt einen großen Bedarf in der 
Gesellschaft; das wurde von den Vorrednern auch betont. 
Den gemeinschaftsstiftenden Charakter von Freiwilli-

gendiensten erleben wir überall; das ist wahr. Dort, wo 
sich Menschen freiwillig einsetzen, sind sie Brücken der 
Demokratie und des gemeinschaftlichen Lebens.

Manchmal frage ich mich auch: Werden wir das al-
les mit Freiwilligkeit hinbekommen? Die Freiwilligkeit 
spielt im Leben eines Menschen eine sehr große Rolle. 
Junge Menschen spüren das noch besonders und sagen: 
Ich möchte mich entscheiden. Ich möchte dieses Ange-
bot wahrnehmen. – Vielleicht werden wir mal ein ge-
sellschaftliches Lernjahr etablieren, das für Männer und 
Frauen und für junge Menschen verpflichtend ist, das 
aber so viele Wahlmöglichkeiten enthält, dass abgesehen 
von der Pflicht das Gefühl, frei zu entscheiden, auch noch 
spürbar ist. Das sage ich deshalb, weil die vielen ehema-
ligen Zivildienstleistenden und auch die Bufdis und die 
Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres mir hin-
terher sagten: Das war gut, das hat sich gelohnt, das hat 
mir etwas gebracht, und ich habe Gesellschaft auf einmal 
noch ein bisschen besser verstanden. – Das muss unser 
Ziel sein: möglichst zeitig junge Menschen im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten in Verantwortung zu nehmen, viel-
leicht sogar ein bisschen verpflichtend.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der AfD)

Die Junge Union, also junge Menschen, hat das sehr 
deutlich gefordert; das hat mich auch aufmerken lassen. 
Wir sollten sagen: Ja, wir ermöglichen euch ein soziales 
Lernjahr für die Gemeinschaft. Ihr lernt Gemeinschaft 
und habt teil an Verantwortung. – Das wollte ich zum 
Schluss noch sagen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. 
Nicole Höchst [AfD])

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Martin Patzelt. – Damit schließe ich die 

Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 
den Drucksachen 19/7839 und 19/8225 an die in der Ta-
gesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. – 
Sie sind einverstanden. Dann sind die Überweisungen so 
beschlossen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 6 a bis 6 e auf:

a) Beratung des Antrags der Abgeordneten Sylvia 
Kotting-Uhl, Lisa Badum, Dr. Bettina Hoffmann, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Acht Jahre Fukushima – Atomausstieg in Eu-
ropa voranbringen

Drucksache 19/8284

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Silvia Breher 
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b) Beratung des Antrags der Abgeordneten Hubertus 
Zdebel, Lorenz Gösta Beutin, Dr. Gesine 
Lötzsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
DIE LINKE

Fukushima mahnt – Atomausstieg beschleu-
nigen

Drucksache 19/8271

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

c) Zweite und dritte Beratung des von den Ab-
geordneten Sylvia Kotting-Uhl, Lisa Badum, 
Dr. Bettina Hoffmann, weiteren Abgeordneten 
und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
eingebrachten Entwurfs eines Sechzehnten Ge-
setzes zur Änderung des Atomgesetzes

Drucksache 19/964

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit (16. Ausschuss)

Drucksache 19/8040

d) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (16. Ausschuss) zu dem 
Antrag der Abgeordneten Hubertus Zdebel, 
Lorenz Gösta Beutin, Dr. Gesine Lötzsch, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE

Stilllegung der Uranfabriken Gronau und 
Lingen – Exportverbot für Kernbrennstoffe

Drucksachen 19/2520, 19/8040

e) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (16. Ausschuss) zu dem 
Antrag der Abgeordneten Sylvia Kotting-Uhl, 
Lisa Badum, Dr. Bettina Hoffmann, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

Kein Sicherheitsrabatt – Abschaltung der bel-
gischen Reaktoren Tihange 2 und Doel 3 wei-
terhin notwendig

Drucksachen 19/6107, 19/8039 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. – Auch dazu 
höre ich keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlos-
sen. 

Ich bitte Sie, Platz zu nehmen oder die Plätze zu tau-
schen, damit ich die erste Rednerin aufrufen kann. Das 
tue ich aber erst, wenn Ruhe eingekehrt ist.

Ich eröffne die Aussprache und gebe das Wort Sylvia 
Kotting-Uhl für Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sylvia Kotting-Uhl (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Liebe Frau Präsidentin! Meine Kolleginnen und Kol-

legen! Jedes Jahr erinnern wir Grünen im Bundestag an 
die großen Atomunfälle in Tschernobyl und Fukushima. 
Und dabei geht es nicht um eine reine Erinnerungskul-
tur, nicht um etwas Abgeschlossenes – nicht und wahr-
scheinlich niemals abgeschlossen für die Menschen in 
den verstrahlten Regionen. Aber auch bei uns, in unserer 
scheinbaren Konsequenz, geht es um inkonsequent Un-
vollendetes, um nicht zu Ende Gebrachtes und um noch 
gar nicht Begonnenes.

Nach dem katastrophalen Unfall in Japan am 11. März 
2011 hat Bundeskanzlerin Merkel die Umkehr zum deut-
schen Atomausstieg eingeleitet, den die schwarz-gelbe 
Koalition 2010 gerade ausgehebelt hatte. Es gab immer 
unterschiedliche Einschätzungen, ob diese Umkehr der 
Einsicht einer Physikerin in die Unbeherrschbarkeit 
der Atomkraft geschuldet oder taktisch begründet war. 
Dass sich der Atomausstieg in Deutschland bis heute 
auf einen Abschaltplan für Atomkraftwerke beschränkt, 
lässt Letzteres vermuten. Wer die Unbeherrschbarkeit 
der Atomkraft wirklich verstanden hat, der lässt keine 
Atomfabriken laufen, in denen Uran angereichert wird 
und Brennelemente hergestellt werden und die Atom-
kraftwerke beliefern, die überaltert und störanfällig sind, 
den in der EU vereinbarten Sicherheitsstandards nicht 
entsprechen und auch noch direkt an unseren Grenzen 
stehen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN und der 
Abg. Dr. Nina Scheer [SPD])

Ein Besuch in Fukushima oder in Tschernobyl – auch 
nach über 30 Jahren –, ein Gespräch mit den Betroffe-
nen, ein Blick in Krankheitsstatistiken von Kindern oder 
auch in die Haushaltspläne der Länder, das reicht, um zu 
sehen, dass man sich von einem atomaren GAU nicht er-
holt; auch wenn Japan genau das bei der Olympiade 2020 
gern demonstrieren würde. Die Kosten, die sich bis heute 
auf 100 Milliarden Euro belaufen, die Hunderttausenden 
großen schwarzen Säcke, die mit kontaminierter Erde ge-
füllt überall herumstehen und von denen niemand weiß, 
wohin damit, sind nicht der einzige Preis, den Japan 
dafür bezahlt. Den Preis, den zum Beispiel die Arbeiter 
bezahlen werden, die mit den beständigen Dekontami-
nierungsanstrengungen befasst sind – im Allgemeinen 
junge Männer aus den Unterschichten –, kennt heute 
noch niemand. 

Die Überlebenden der 200 000 Liquidatoren von 
Tschernobyl müssen heute um ihr Existenzminimum 
kämpfen. Die Ukraine ist nicht in der Lage, die gesetz-
lich festgeschriebenen Entschädigungen zu zahlen. Die 
Atomruine abzusichern, ist ohne internationale Hilfe 
nicht möglich. Die Kinder von Tschernobyl haben inzwi-
schen selbst Kinder, von denen weit überdurchschnittlich 
viele genetische Schäden haben. Die Strahlenkatastrophe 
ist nicht zu bewältigen. Sie verstärkt sich sogar über die 
Generationen. 

Reicht all das nicht, das atomare Risiko als das an-
zusehen, was es tatsächlich ist, nämlich die größte und 

Vizepräsidentin Claudia Roth
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nachhaltigste Bedrohung von menschlicher Gesundheit, 
Wohlstand und Glück?

(Karsten Hilse [AfD]: Ich dachte, das ist das 
Klima, der Klimawandel!)

Ja, wir sind das einzige Land, das immerhin die Konse-
quenz eines festen Abschaltplans für die Atomkraftwerke 
gezogen hat. Dieser Konsens war eine großartige Leis-
tung des Deutschen Bundestages.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Aber die Länder, die an der Atomkraft festhalten, tun 
das nicht, weil sie das Risiko nicht sehen. Ja, natürlich 
gibt es einzelne, meist männliche ältere Protagonisten,

(Lachen des Abg. Karsten Hilse [AfD] – 
Katrin Göring-Eckardt [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist so!)

die immer noch an der Technikgläubigkeit der 50er- und 
60er-Jahre und an der Mär von der Beherrschbarkeit der 
Atomkraft festhalten – die gibt es ja auch wieder bei 
uns –;

(Alexander Graf Lambsdorff [FDP]: Wenn 
das einer über Frauen gesagt hätte, da wäre 
hier was los!)

aber die große Mehrheit der Verantwortlichen in Europa 
hat Verstand genug, eine Risikotechnologie von einem 
Spielzeug zu unterscheiden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Sie bleiben in der Atomkraft, weil sie mit der Lobby ver-
bandelt sind, weil sie sich vor den Kosten für Rückbau 
und Endlagerung fürchten, aus Bequemlichkeit und weil 
aus Deutschland seit Jahren das Gejammer zu hören ist, 
dass die Energiewende zu teuer und zu anstrengend sei 
und der Atomausstieg das Erreichen des Klimaschutz-
ziels behindere. 

Und hier fängt die Verantwortung der Bundesregie-
rung auch für das an, was außerhalb des Tellerrands liegt. 
Machen Sie sich ehrlich. Hören Sie auf, über Kosten der 
Energiewende zu klagen, die nichts sind im Vergleich 
zu den Kosten, die uns die Atomkraft an ihrem Ende 
präsentiert oder bei einem niemals auszuschließenden 
GAU. Hören Sie auf, durch Schweigen zur Subventio-
nierung der Atomkraft beizutragen, indem Sie Sicher-
heitsstandards an unseren Grenzen akzeptieren, die auch 
die eigene Bevölkerung bedrohen, völlig unzureichende 
Haftungen und Deckungsvorsorgen innerhalb der EU 
hinnehmen, sich nicht den Klagen anderer Länder gegen 
staatliche Beihilfe für AKW-Neubauten anschließen und 
entgegen Ihrem eigenen Koalitionsvertrag nichts unter-
nehmen, um den 50 Jahre alten Atomfördervertrag Eura-
tom endlich neu auszurichten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Sie betonen gern, dass jedes Land für seine Energie-
versorgung selbst zuständig ist und wir nur durch Bei-
spiel überzeugen können. Aber Sie geben kein gutes Bei-
spiel ab: durch die Inkonsequenz bei der Energiewende, 
aber eben auch durch Ihre Passivität in Atomfragen, wo 
Aktivität gefragt ist, durch Schweigen, wo geredet wer-
den muss, durch Defensivität, wo es um den Schutz der 
eigenen Bevölkerung geht.

Mehrheiten können irren. Das haben uns die Unfälle 
von Tschernobyl und Fukushima gezeigt. Wir Grüne ha-
ben von Anfang an die Nutzung der Atomkraft für falsch 
gehalten und gegen alle damaligen Mehrheiten den 
Atomausstieg gefordert. Machen Sie das jetzt genauso. 
Arbeiten Sie konsequent für den europaweiten und welt-
weiten Atomausstieg.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Warten Sie damit nicht, bis es zum nächsten großen 
Atom unfall gekommen ist.

Wer Verantwortung ernst nimmt und davon überzeugt 
ist, dass das Risiko der Atomkraft zu groß ist, der hat die 
Pflicht, sich offensiv für den Ausstieg aus dieser tödli-
chen Technologie einzusetzen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Sylvia Kotting-Uhl. – Nächster Redner: 

Karsten Möring für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Karsten Möring (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Frau Kotting-Uhl, ich verstehe und ich teile Ihre 
emotionale Form der Ansprache, was die Folgen des 
Tschernobyl-Unglücks angeht. 

(Dr. Anton Hofreiter [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das war vollkommen sachlich! – 
Katrin Göring-Eckardt [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das war nicht emotional, das war 
sachlich!)

Aber bei der Frage, welche Konsequenzen wir daraus 
ziehen, ist mindestens ebenso sehr rationale Überlegung 
dahin gehend gefragt, was wir tun müssen, um bestimmte 
Dinge zu erreichen.

(Karsten Hilse [AfD]: Fangen Sie bitte damit 
an!)

Wir haben den Atomausstieg beschlossen, indem wir 
gesagt haben: Wir wollen die Kernkraftwerke abschalten 
und keine Elektrizität mehr über Atomenergie erzeugen. – 
Wir haben nicht beschlossen, dass wir die radioaktive 
Materialprüfung beenden, dass wir die Nuklearmedizin 
beenden. Das heißt, es gibt genügend Bereiche, in denen 
wir mit Radioaktivität und Kerntechnik umgehen, die 
nicht mit der Stromerzeugung zu tun haben. Wenn Sie 
postulieren, wir sollten vollständig aus der Kerntechnik 
aussteigen, dann unterstelle ich mal: Diese Bereiche mei-

Sylvia Kotting-Uhl
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nen Sie nicht, sondern Sie konzentrieren sich auf Themen 
wie Urananreicherung und Brennelementefertigung. Da-
mit begeben Sie sich aber auf ein Feld, das mit der Frage 
der Konsequenzen aus Fukushima nicht unbedingt etwas 
zu tun hat.

Gestern haben wir uns im Ausschuss intensiv mit den 
Behörden und den Einrichtungen befasst, die in Deutsch-
land für die Endlagerung zuständig sind: mit dem BfE, 
mit der BGE und mit dem Nationalen Begleitgremium. 
Wir haben uns mit den Problemen, die wir dort haben 
und die wir noch lösen müssen, befasst. Das ist die Auf-
gabe, die wir wahrnehmen müssen und auch wahrneh-
men. Wir brauchen ein Geologiedatengesetz, um dieses 
Thema möglichst zu pushen. Das sollten wir auf jeden 
Fall in der näheren Zukunft beschließen. Ich würde die 
Regierung bitten, da schneller voranzukommen, damit 
wir die Daten bereitstellen können, die für die Standort-
suche notwendig sind.

Sie haben das Thema Exportverbote wieder auf die 
Tagesordnung gesetzt, wie Sie das jedes Jahr tun. Inzwi-
schen wissen wir, dass das ein ausgesprochen schwieri-
ges Thema ist. Ich verstehe das, und wir haben im Koa-
litionsvertrag auch extra stehen, dass wir prüfen wollen, 
ob oder wie das geht. Der Antrag von Nordrhein-Westfa-
len und Baden-Württemberg, der am Freitag im Bundes-
rat noch einmal behandelt wird, hat dasselbe zum Ziel. 

Das ist auch in Ordnung; denn ich teile die Meinung, 
dass wir in der Tat alles tun müssen, um unsere Nachbarn 
zu bewegen, das Maximale für die Sicherheit zu tun, die 
Laufzeit nicht zu verlängern, Sicherheitsstandards zu er-
höhen und einzuhalten. Wir können sie aber nicht zwin-
gen, das zu tun, was wir gerne hätten, nämlich möglichst 
morgen abzuschalten oder deutsche Standards zu über-
nehmen. Sie haben ihre eigenen Standards, und sie haben 
auch das Recht dazu.

Ich kann ebenfalls verstehen, dass unsere Bevölke-
rung im grenznahen Raum beunruhigt ist. Ich finde es 
in Ordnung, wenn Ministerpräsident Laschet sich immer 
wieder dafür einsetzt – in Baden-Württemberg geschieht 
ja Ähnliches –, dass unsere Nachbarn auf unsere Bedürf-
nisse Rücksicht nehmen. Aber wenn wir hingehen und 
sagen: „Wir wollen weltweit dafür sorgen: Der Atom-
ausstieg soll überall umgesetzt werden“, dann ist das aus 
meiner Sicht eine Hybris, die uns gar nicht zusteht.

(Beifall des Abg. Jörn König [AfD])

Wir können uns dafür einsetzen, wir können es aber nicht 
fordern. Und wir können vor allen Dingen nicht mit der 
moralischen Position: „Wir können es besser, ihr müsst 
es nachmachen“ kommen. „Am deutschen Wesen soll 
die Welt genesen“ ist ein Spruch, der für die Atompolitik 
nicht geeignet ist.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der AfD und der FDP – Zuruf des 
Abg. Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Die Frage ist: Was ist geeignet? Geeignet – ich habe 
es im letzten Jahr hier an derselben Stelle bereits gesagt – 
sind ein Vorbild, das gelingt, eine Energiewende, die ge-
lingt, erneuerbare Stromerzeugung, die fossile Energie-

träger und Atomenergie ersetzen kann, Netze, die diesen 
Strom zum Kunden bringen, CO2-Minderung auch ohne 
Atomenergie. Wenn wir diese Punkte erreichen und das 
auch noch bezahlen und sozialverträglich umsetzen kön-
nen, dann ist das ein Modell, das für andere Länder in-
teressant ist.

(Sylvia Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Bezahlen können!)

Aber es geht nicht darum, zu sagen: „Jetzt machen wir 
die Brennelementefertigung dicht, weil wir damit Atom-
kraftwerke am Laufen halten, die zu alt sind“, wie Herr 
Trittin das gerade in einer Pressemitteilung getan hat.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Da hat er völlig recht!)

Sie können jederzeit – wo Sie wollen – Brennelemente 
kaufen. Wenn wir nicht liefern, hat es null Auswirkungen 
auf den Betrieb von Kernkraftwerken in anderen Län-
dern.

(Sylvia Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Deswegen liefern wir auch Waf-
fen!)

Wenn das so ist, wo ist dann unser ureigenes Interes-
se? Wenn wir keinen Einfluss darauf haben, dass diese 
Kraftwerke abgeschaltet werden, muss unser ureigenes 
Interesse doch sein, dass die, die gebaut werden und die 
in Betrieb sind, mit den höchsten Sicherheitsstandards 
laufen können.

(Beifall bei der CDU/CSU – Zuruf des Abg. 
Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Wenn wir in Deutschland schon eine Industrie haben, die 
dazu beitragen kann – sowohl was Sicherheitskonzepte 
als auch qualitativ hochwertige Brennelemente angeht –, 
dann sollten wir das tun und das nicht anderen Ländern 
überlassen; denn nur so können wir uns Einfluss sichern 
und erhalten. 

Das gilt auch für die Kompetenz, die wir im Bereich 
der Urananreicherung, der Zentrifugentechnik und Ähn-
lichem haben. Unser internationaler Einfluss beruht auf 
dieser Kompetenz. Die können wir nicht nur durch For-
schung und Ausbildung erhalten, sondern es bedarf auch 
der Anwendung. Dazu gehört, um das mal ganz offen zu 
sagen, auch die Möglichkeit, dass unser Wirtschaftsmi-
nisterium oder unser Finanzministerium dem Export sol-
cher Sicherheitstechnologie mit Hermesbürgschaften zur 
Seite steht und ihn nicht behindert. Das möchte ich mal 
ausdrücklich sagen.

(Beifall des Abg. Karsten Hilse [AfD])

Uns ist nicht geholfen, wenn wir diese Einrichtungen 
schließen. Weder die Arbeitsplätze, die wegfallen, noch 
der verminderte Einfluss, den wir dadurch haben, ist gut 
für uns, sondern es geht darum, unsere technologischen 
Möglichkeiten in möglichst großem Umfang anzuwen-
den.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Karsten Möring
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Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Herr Möring, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder 

-bemerkung von Herrn Krischer?

Karsten Möring (CDU/CSU): 
Bitte sehr, Herr Krischer.

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Herr Krischer, bitte.

Oliver Krischer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Herr Möring, danke, dass Sie die Zwischenfrage zulas-

sen. – Sie argumentieren, Sie sagen, es sei belanglos, ob 
die Brennelemente, die beispielsweise in dem belgischen 
Rissreaktor Tihange 2 benutzt werden, aus Deutschland 
kommen oder nicht.

(Karsten Hilse [AfD]: Nein, ganz genau das 
Gegenteil!)

Haben Sie schon mal Gespräche in Belgien geführt? 
Dort hören Sie das Argument: Ihre Kritik aus Deutsch-
land an unseren Atomkraftwerken kann ja nicht so ganz 
ernst gemeint sein, wenn Sie als Deutsche gleichzeitig 
weiterhin die Brennelemente dafür liefern.

(Judith Skudelny [FDP]: Wir liefern nicht 
nach Tihange und Doel!)

Haben Sie Verständnis dafür, dass genau das, dass wir 
die Brennelemente liefern und damit Geld verdienen, 
im Ausland als bigotte Haltung wahrgenommen wird, 
die den deutschen Atomausstieg unterläuft, und dass der 
Eindruck entsteht, dass am Ende nicht ernst gemeint ist, 
dass wir weltweit aus der Atomkraft aussteigen wollen? 
Haben Sie Verständnis für diese Haltung, und sind Sie 
bereit, das zu ändern und ernst zu nehmen?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Karsten Möring (CDU/CSU): 
Herr Krischer, ich verstehe die Menschen, die so den-

ken. Aber ich weiß auch, dass es genügend andere gibt, 
die sehr daran interessiert sind, möglichst hochwertige 
Ware zu bekommen. Wenn die Art und Weise, wie die 
Atomkraftwerke gebaut, kontrolliert und betrieben wer-
den, in Belgien von der belgischen Regierung und der 
belgischen Bevölkerung mehrheitlich so akzeptiert wird, 
dann ist das von mir zu respektieren. Ich kann gerne mit 
jemandem darüber diskutieren. Aber auch dann wird es 
einem belgischen Kritiker nicht helfen, wenn wir die 
Brennelemente nicht mehr produzieren und sie stattdes-
sen von Framatome in Frankreich, in Rumänien oder in 
Russland produziert und dann von dort importiert wer-
den.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Deswegen – und das kann ich jetzt gleich anschlie-
ßen – bin ich der Auffassung, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, dass wir in dieser Frage nichts davon haben, 
wenn wir eine symbolorientierte – man kann auch sagen: 

populistische – Politik betreiben. Vielmehr müssen wir 
eine realistische Politik betreiben.

(Sylvia Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das ist jetzt unter Ihrer Würde, 
Herr Möring!)

Wir müssen das maximal Mögliche, das wir beeinflussen 
können, auch tatsächlich beeinflussen, und wir müssen 
die technologischen Möglichkeiten, die wir haben, nut-
zen, um ein hohes Maß an Sicherheit zu generieren. 

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das ist ja Unsicherheit! – Weiterer Zuruf des 
Abg. Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Das ist unsere Aufgabe. Neben dem Gelingen der Ener-
giewende sind das die wesentlichen Elemente für eine 
gute Atompolitik in Deutschland, Europa und weltweit.

Sie haben das Problem, liebe Grünen, dass Sie sich ei-
nerseits über den Atomausstieg bzw. die Beendigung der 
Stromproduktion aus Kernenergie freuen können, dass 
Ihnen andererseits damit ein Thema fehlt, das Sie jetzt 
auf diese Weise zu perpetuieren versuchen.

(Lachen beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Renate Künast [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wir sind schon längst weiter! – Weite-
rer Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Haben Sie das nötig?)

Dabei wissen Sie ganz genau, dass wir das Problem im 
Kern schon längst gelöst haben und uns mit der Endlage-
rungsproblematik befassen müssen.

(Sylvia Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Vielleicht haben Sie deshalb auch 
so schlechte Umfragewerte!)

Die Endlagerungsproblematik hat aber nichts damit zu 
tun, dass wir aus der Kernenergie ausgestiegen sind. 
Vielleicht mal an die Adresse der Kollegen in der AfD 
gerichtet: Das hat nichts mit unserem Ausstieg aus der 
Kernenergie zu tun, sondern das hat mit dem Einstieg in 
die Kernenergie zu tun. Deswegen müssen wir das jetzt 
reparieren, und darauf sollten wir uns konzentrieren, um 
damit Erfolg zu haben, und da sind alle eingeladen, daran 
mitzuwirken.

(Sylvia Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Wie großzügig!)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU – Zurufe von der 
LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Nächster Redner ist Karsten Hilse für 

die AfD. 

(Beifall bei der AfD)
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Karsten Hilse (AfD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die grünen 

Gläubigen, die sich in allen Altparteien eingenistet ha-
ben, glauben bedingungslos dem IPCC, dem sogenann-
ten UN-Weltklimarat. Jede Behauptung – und wäre sie 
noch so abstrus, egal ob sie bewiesen werden kann oder 
nicht – wird als absolute Wahrheit förmlich aufgesaugt. 
Aber kennen Sie auch den UN-Weltstrahlenschutzrat, 
den Wissenschaftlichen Ausschuss der Vereinten Natio-
nen zur Untersuchung der Auswirkungen der atomaren 
Strahlung, United Nations Scientific Committee on the 
Effects of Atomic Radiation, kurz UNSCEAR? Dieser 
arbeitet bei seinen Berichten eng zusammen mit der 
Weltgesundheitsorganisation WHO. Die zitieren Sie ja 
gerne, wenn es mal wieder um absurde Grenzwerte für 
Stickoxide geht.

Zum Reaktorunfall in Fukushima wurden von 
 UNSCEAR fast 100 wissenschaftliche Publikationen 
durchforstet. Ergebnis: kein einziges Strahlungsopfer.

(Lachen bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es waren nicht, wie ich heute früh in einem Nachrich-
tenmagazin lesen musste, 18 000, sondern kein einziges 
Strahlungsopfer. Lesen Sie den Bericht! Dabei handelt es 
sich auch noch um einen Reaktor aus der Anfangszeit der 
Kerntechnik in Japan aus den 50er-Jahren.

(Zuruf des Abg. Ralph Lenkert [DIE 
LINKE])

– Ja, ist klar – Selbst dieser Reaktor mit dem schweren 
Designfehler, der in Deutschland nie genehmigt worden 
wäre, ausgesetzt einem historischen Erdbeben der Stär-
ke 9,1 auf der Richterskala und einer gewaltigen Tsuna-
miwelle, konnte die Lust der Grünen und Linken auf ein 
Horrorszenario nicht befriedigen. Kein einziges Strah-
lungsopfer!

(Zurufe von der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Und was tut Deutschland ohne starke Erdbeben und 
ohne Tsunamis? Hier werden in einer Aktion kopfloser 
Panik und rein wahltaktisch Reaktoren abgeschaltet und 
Reaktorbetreiber enteignet.

(Zurufe der Abg. Katrin Göring-Eckardt 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] und Timon 
Gremmels [SPD])

Die Geschichte der Kernenergie in Deutschland ist eines 
der Lügenmärchen. So wird immer wieder behauptet, un-
sere Reaktoren seien nicht nur unsicher, sondern würden 
auch Unmengen an Abfall produzieren, der ewig lange 
und stark vor sich hin strahlt.

(Katrin Göring-Eckardt [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Die Bevölkerung in Deutschland 
sieht das anders! Haben Sie das noch nicht ge-
merkt?)

Fragen Sie mal einen Physiker – jetzt nicht unbedingt un-
sere Kanzlerin, aber jeden anderen –: Radioaktive Rest-

stoffe können entweder stark strahlen oder lange strah-
len, aber nicht beides zusammen.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD – Ulli 
Nissen [SPD]: Was ist denn das für ein Un-
sinn?)

Auch bei der Menge wird in unseren Qualitätsmedi-
en konsequent übertrieben. Doch selbst diese geringe 
Menge an Abfällen könnte man noch entschärfen. Auf 
ein geologisches Endlager könnte man heute vollständig 
verzichten. Man müsste dazu allerdings technologieoffen 
sein – ein Fremdwort nicht nur für die Grünen, sondern 
auch für unsere grüne Bundesregierung.

(Ulli Nissen [SPD]: Unglaublich!)

Für die Zuschauer: Schauen Sie mal nach „Partitionie-
rung und Transmutation“.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD – Zurufe 
der Abg. Dr. Barbara Hendricks [SPD] und 
Timon Gremmels [SPD])

Es sei denn, es geht um Technologie, die schon die Ba-
bylonier genutzt haben, wie Windmühlen. Da ist plötz-
lich alles innovativ, auch wenn es unsere Flora und Fauna 
zerstört und Menschen krank macht. 

(Lachen bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Für Kernenergie hingegen gibt es wirklich neue Kon-
zepte, die noch weniger Abfall produzieren, die sogar 
die bisherigen Reststoffe zur Stromproduktion nutzen 
könnten und bei denen das Risiko eines GAUs gegen null 
geht: sogenannte Flüssigsalzreaktoren. 

(Zurufe der Abg. Renate Künast [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN] und Katrin  Göring-Eckardt 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

– Ich weiß, dass es für Sie ein Fremdwort ist. – Aber 
auch diese Technologien überlassen wir lieber Ländern 
wie Kanada. 

Ich weiß, dass gerade beim Thema Kerntechnik vie-
le CDU-Kollegen mit geballter Faust in der Tasche hier 
sitzen, aber Mutti hat eben gesagt: Mit diesen Förmchen 
spielen wir nicht mehr.

(Beifall bei der AfD – Lachen bei Abgeordne-
ten der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN)

Vielleicht setzen sich nach dem hoffentlich baldigen Ab-
gang von Frau Merkel die Vernünftigen wieder durch.

(Widerspruch vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Mit denen arbeiten wir dann auch gerne zusammen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der AfD – Dr. Barbara Hendricks 
[SPD]: Voll daneben!)
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Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Als Nächste spricht für die Bundesregierung die Par-

lamentarische Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Rita Schwarzelühr-Sutter, Parl. Staatssekretärin bei 
der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nu-
kleare Sicherheit: 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Lie-
be Kolleginnen und Kollegen! Verleugnen, lächerlich 
machen, verharmlosen – das hat ja Strategie, und manche 
träumen immer noch davon, dass man den Atommüll ei-
gentlich vergolden kann. Aber glauben kann man vieles. 
Fakt ist, dass die Bundesregierung aus der Atomenergie 
aussteigt und dass wir das auch bis Ende 2022 durchge-
führt haben werden. Das schafft Verlässlichkeit, und das 
schafft auch Klarheit.

(Beifall bei der SPD)

Uns geht die Arbeit ja nicht aus. Uns obliegen die 
Stilllegung und der Rückbau, und natürlich machen wir 
uns auch Sorgen und schauen, was an der Grenze pas-
siert. Wir haben Kernkraftwerke, Atomkraftwerke bei 
den direkt angrenzenden Nachbarstaaten. Schauen wir 
uns allein nur mal das Alter der europäischen Atoman-
lagen an: 144 Atomreaktoren in Europa sind älter als 30 
und 26 älter als 40 Jahre. Da muss man klar sagen: Es 
sind alte Atomkraftwerke, und das macht uns Sorgen.

Ich nenne hier beispielhaft Fessenheim und Beznau; 
die liegen direkt an der Grenze. Es ist ja hier viel vom 
Glauben die Rede. Früher hat ein Lehrer immer gesagt: 
Glauben tut man in der Kirche. – Ich weiß nicht, wie so 
manche hier das handhaben, aber Fakt ist, dass Fessen-
heim in der Oberrheinebene liegt, und dort befindet sich 
eine große Erdbebenzone. Deshalb ist es wichtig, dass 
wir die Forderung erheben – und die kommunizieren wir 
natürlich bei jeder Gelegenheit, wenn wir mit unseren 
Kollegen aus den Nachbarstaaten zusammen sind oder 
sie darauf ansprechen –, AKWs abzuschalten und keine 
Laufzeitverlängerungen vorzunehmen.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Karsten 
Möring [CDU/CSU])

Natürlich gehört zur Wahrheit auch, dass die deutsche 
Bundesregierung keinen unmittelbaren Einfluss auf den 
Betrieb und die Laufzeiten ausländischer Atomkraftwer-
ke hat; denn jeder Staat entscheidet in seiner eigenen 
Souveränität. Sehr geehrte Damen und Herren, ich sage 
deutlich, dass wir nicht lockerlassen und immer wieder 
darauf drängen, dass wir beim Wort genommen werden. 
In den letzten Jahren haben wir – Doel und Tihange wur-
den schon angesprochen – immer gesagt: Wenn es schon 
eine souveräne Entscheidung des jeweiligen Staates ist, 
wollen wir kritisch nachfragen und wissen, was bei die-
sen Atomreaktoren tatsächlich vorliegt und welche Stö-
rungen, welche Probleme es tatsächlich gibt.

Wir können keine vollständige Sicherheitsbewertung 
vornehmen. Wir haben nicht die Daten und die Unterla-
gen. Deswegen ist es wichtig, dass wir einen Zugang zu 

diesen Ländern haben und uns auch fachlich austauschen 
können. Wir haben darauf gedrängt.

Wir haben zweitens auf dem politischen Weg Ein-
fluss genommen. Wir nehmen sehr wohl die belgische 
Regierung beim Wort, dass nämlich tatsächlich Doel 3 
im Jahr 2022 und Tihange 2 im Jahr 2023 abgeschaltet 
werden. Wir gehen davon aus, dass daran nicht gerüttelt 
wird.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Jetzt noch zu dem Thema „Kernbrennstoffe aus deut-
scher Produktion“. Ja, wir haben im Koalitionsvertrag 
vereinbart, dass Kernbrennstoffe aus deutscher Pro-
duktion im Ausland nicht zum Einsatz kommen sollen, 
wenn die Sicherheit der Anlagen aus deutscher Sicht 
dort zweifelhaft ist, und das wollen wir auch rechtssi-
cher umsetzen. Deshalb prüfen wir derzeit alle Umset-
zungsmöglichkeiten unter rechtlichen, sicherheits- und 
außenpolitischen sowie wirtschaftlichen und finanziellen 
Aspekten. Natürlich muss es auch europarechtlich sicher 
sein; deswegen haben wir uns auch an die Europäische 
Kommission gewandt.

Sehr geehrte Damen und Herren, einige Staaten wol-
len zur Erreichung ihrer Klimaziele auch langfristig auf 
Atomkraft setzen. Ich glaube, wenn man sich die Pres-
selandschaft anguckt und Aussagen wie „Atomkraft? Ja, 
bitte“ hört, dann gibt das einem schon zu denken. Das 
gibt einem vor dem Hintergrund zu denken, dass der 
Neubau von Atomreaktoren mit angeblich modernen Si-
cherheitsstandards sehr teuer ist und immense wirtschaft-
liche Risiken mit sich bringt. Deswegen schaut man da 
genau hin, bevor in solche neue Technik investiert wird. 
Damit hängt natürlich zusammen, dass alte Kraftwerke 
länger betrieben werden. Das geht zulasten der Sicher-
heit; das geht nicht. Deswegen lehnen wir, wie ich schon 
gesagt habe, die Laufzeitverlängerungen ab. 

Die Atomenergie ist ein Irrweg; sie bleibt ein Irrweg. 
Wenn ich höre, dass der Abfall ja gar kein Abfall sei und 
wenig radioaktiv sei, dann möchte ich mal sehen, ob der 
Wahlkreis Bautzen tatsächlich alle Atomabfälle über-
nimmt. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN und des Abg. Victor Perli [DIE 
LINKE])

Wer A sagt, muss auch B sagen. Es geht halt nicht, dass 
man eine Erblast einfach weitergibt, ohne die Verantwor-
tung zu übernehmen. Wir Politiker haben durchaus die 
Pflicht, nicht nur im Jetzt zu entscheiden, sondern auch 
die Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. 

Ich danke Ihnen ganz herzlich.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Karsten 
Möring [CDU/CSU] und Dr. Franziska 
Brantner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 86. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 14. März 2019 10097

(A) (C)

(B) (D)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Als Nächstes spricht für die Fraktion 

der FDP die Kollegin Judith Skudelny.
(Beifall bei der FDP)

Judith Skudelny (FDP): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich möch-

te zunächst einmal das internationale Umfeld beleuchten, 
in dem wir uns aktuell in der Debatte über die Kernener-
gie bewegen: In den letzten drei Jahren sind international 
20 Kernkraftwerke ans Netz gegangen, 55 neue Kern-
kraftwerke befinden sich aktuell im Bau. Tschechien – in 
Europa – hat gesagt, es wolle den Kernenergieanteil bei 
seiner Stromversorgung erhöhen, und auf europäischer 
Ebene diskutieren zahlreiche Staaten darüber, dass Kern-
energie, weil sie aus ihrer Sicht eine CO2-freie Stromer-
zeugung ist, als nachhaltig eingestuft werden sollte. 

(Zuruf der Abg. Dr. Barbara Hendricks 
[SPD])

Wir sehen, dass sich das internationale Karussell der 
Kernenergie trotz des deutschen Beschlusses, aus der 
Atomenergieerzeugung auszusteigen,

(Timon Gremmels [SPD]: Steht denn die FDP 
noch dazu?)

weiterdreht. In diesem Umfeld müssen wir uns weiter 
bewegen. Da muss Deutschland seine Rolle finden und 
sich fragen: Wie wollen wir eigentlich Einfluss auf die 
Sicherheitslage nehmen? 

(Beifall bei der FDP – Timon Gremmels 
[SPD]: Sie haben aber noch nicht gesagt, ob 
Sie dazu stehen, Frau Skudelny!)

Der Grat zwischen Vorbild und Besserwisser bzw. Klas-
senstreber ist sehr schmal. 

(Timon Gremmels [SPD]: Den kennt Herr 
Lindner gut, diesen Grat! Den kennt ja Ihr 
Vorsitzender gut! Da ist er Profi! – Gegenruf 
des Abg. Grigorios Aggelidis [FDP]: Die sind 
bei Ihnen schon mal nicht zu finden, die Pro-
fis! Lauter Amateure!)

Wir müssen uns auf der richtigen Seite des Grates befin-
den, damit wir weiterhin von den anderen Nationen ernst 
genommen werden. 

(Beifall bei der FDP)
Wir reden ja mit anderen Nationen, die die Risiken der 

Kernenergieerzeugung kennen. Sie kennen die Heraus-
forderungen der Endlagerung, und sie kennen auch die 
Folgen von Fukushima. Sie setzen trotzdem lang- und 
mittelfristig auf die Kernenergieerzeugung. Mit diesen 
Staaten müssen wir auf Augenhöhe darüber reden, wie 
wir die Sicherheit im Bereich der Kernenergie erhöhen 
können; denn die Risiken enden nicht an nationalen 
Grenzen. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Unsere Aufgabe ist es, die Sicherheit für die Bürge-
rinnen und Bürger in Deutschland dadurch zu erhöhen, 

dass wir mit den anderen Staaten im Dialog bleiben, in-
dem wir mit ihnen darüber verhandeln, wie eine höhe-
re Sicherheit zu erreichen ist, und diesen Einfluss wei-
ter ausbauen, obwohl wir selber aus der Erzeugung der 
Kernenergie aussteigen. Das ist eine gar nicht so kleine 
Herausforderung. 

Die Lösung der Grünen und der Linken ist, zu sagen: 
Wir steigen vollständig aus. Wir wollen nicht mal mehr 
Brennelemente anreichern. Wir wollen keinen Treibstoff 
mehr bieten. Wir sind raus aus der Sache.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN sowie des Abg. 
Hubertus Zdebel [DIE LINKE])

Das Problem dabei ist nur, dass unsere Anlagen zu den 
sichersten gehören, dass unsere Brennelemente zu den 
besten gehören und dass das durchaus international zur 
Sicherheit des Betriebs der Kernenergieanlagen in ande-
ren Ländern beiträgt. Wenn wir aussteigen, werden unse-
re Brennelemente durch qualitativ weniger gute Brenn-
elemente ersetzt. 

(Zuruf des Abg. Oliver Krischer [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Das erhöht das Sicherheitsrisiko. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der AfD)

Insgesamt geht es um nur 10 Prozent des gesamten 
Handelsumfangs von Brennelementen. Das wird sofort 
von anderen Anlagen ersetzt. Der Ersatz erfolgt durch 
Brennelemente mit einer niedrigeren Sicherheitsstufe. 
Auch das kann nicht das Ziel der deutschen Politik sein. 
Letztendlich werden die deutschen Steuerzahler, wenn 
wir, so wie Sie sich das vorstellen, aus den Verträgen aus-
steigen, dafür Schadensersatz zahlen müssen. Und das ist 
reine Symbolpolitik. Im Ergebnis sehen wir, dass wir we-
niger Mitspracherechte haben, dass wir weniger Einfluss 
haben und für das Wenige an Sicherheit, das wir damit 
generieren, am Ende auch noch Geld zahlen müssen. Das 
kann nicht Sinn der deutschen Politik sein. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der AfD)

An die linke Seite gewandt, sage ich: Ja, auch wir ste-
hen nach wie vor zu dem Ausstiegsbeschluss. 

(Ulli Nissen [SPD]: Das hört sich aber nicht 
so an!)

Auch wir sehen Doel und Tihange als Problemfälle an 
und wollen hier Einfluss ausüben. Von der Bundesregie-
rung wünschen wir uns hier ein noch stärkeres Engage-
ment, damit die Anlagen möglichst schnell vom Netz 
gehen. Wir müssen aber einfach erkennen, dass wir das 
nur dann erreichen, wenn wir als Verhandlungspartner 
auf Augenhöhe in Kenntnis der Situation, in Kenntnis 
der Anlagen und auch in Kenntnis der neu zu bauenden 
Anlagen

(Katrin Göring-Eckardt [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Welche neu zu bauenden Anla-
gen?)
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mit den anderen Staaten mit anderen Sicherheitsempfin-
dungen auf Augenhöhe zusammenarbeiten. 

Sie wollen andere belehren; wir wollen die Sicher-
heitslage ernsthaft verbessern. Das schaffen wir nur mit 
Zusammenarbeit.

(Zuruf der Abg. Sylvia Kotting-Uhl [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Deswegen werden wir Ihre Anträge ablehnen. Sie stehen 
für reine Symbolpolitik und helfen Deutschland nicht, 
helfen der Sicherheitslage nicht und helfen auch den Bür-
gerinnen und Bürgern hier bei uns überhaupt nicht. 

(Beifall bei der FDP – Zurufe vom BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Bevor wir in der Rednerliste weiter-

machen, gebe ich dem Kollegen Karsten Hilse von der 
AfD Gelegenheit zu einer Kurzintervention.

Karsten Hilse (AfD): 
Vielen Dank. Es geht auch ganz schnell. – Liebe Frau 

Schwarzelühr-Sutter, ich habe nicht gesagt, dass radioak-
tive Reststoffe nicht strahlen. Ich habe nur gesagt, dass 
immer wieder behauptet wird, dass atomare Reststoffe 
sehr lange und sehr stark strahlen. Ich habe darauf ab-
gehoben – fragen Sie einen Physiker, der wird Ihnen das 
bestätigen –, dass atomare Reststoffe entweder lange 
strahlen oder stark strahlen. Beides zugleich nicht.

(Sylvia Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Die sind aber kombiniert darin! 
Meine Güte!)

– Okay. – Darauf wollte ich bloß eingehen.

Danke schön.

(Karsten Möring [CDU/CSU]: Das macht die 
Sache nicht besser!)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Dann fahren wir fort. Als Nächster 

spricht Hubertus Zdebel für die Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Hubertus Zdebel (DIE LINKE): 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! Am 

26. April 1986 explodierte ein Atomreaktor in Tscherno-
byl.

(Karlheinz Busen [FDP]: Wo?)

Über Europa zogen gefährliche Strahlenwolken hinweg. 
Hunderttausende Betroffene leiden noch immer an zahl-
reichen strahlenbedingten Krankheiten.

Am 11. März 2011 kam es nach einem Erdbeben und 
Tsunami zur mehrfachen Atomkatastrophe in Japan mit 
Kernschmelze in drei Reaktoren des Atomkraftwerks Fu-
kushima Daiichi. 200 000 Menschen mussten ihre Hei-
mat verlassen, um sich vor den radioaktiven Strahlen in 

Sicherheit zu bringen. Die Atomenergie hatte diese Men-
schen zu Flüchtlingen gemacht.

Diese Atomkatastrophen haben in Deutschland zum 
Atomausstiegsbeschluss geführt. Und das war und bleibt 
richtig.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Aber immer noch und leider auch schon wieder werden 
die unverantwortlichen Atomgefahren gegenüber Wirt-
schaftsinteressen zurückgestellt oder verdrängt. Wirt-
schaftliche und machtpolitische Interessen stehen nur 
acht Jahre nach Fukushima in vielen Ländern und bei 
vielen Interessensvertretern wieder vorn an, wenn in ei-
nigen Nachbarstaaten jetzt schon marode Reaktoren wei-
tere Laufzeitverlängerungen erhalten sollen.

In dieser Situation redet die Bundesregierung – ich 
höre da immer sehr genau zu – neuerdings wieder ver-
stärkt und nach meinem Eindruck auch teilweise achsel-
zuckend davon, dass die Entscheidung für den nationalen 
Energiemix in der jeweiligen „Souveränität und alleini-
gen Verantwortung der jeweiligen Staaten“ liegt. Nein, 
meine Damen und Herren von den Regierungsfraktio-
nen! Das zeigt, dass Sie die Lehre aus Fukushima und 
Tschernobyl immer noch nicht begriffen haben.

(Beifall bei der LINKEN)

Radioaktive Wolken machen nicht an Grenzen halt. 
Deshalb muss der Atomausstieg europäisch und weltweit 
werden.

(Karlheinz Busen [FDP]: Ja! – Grigorios 
Aggelidis [FDP]: Rufen Sie mal in Moskau 
an!)

Angesichts der enormen Gefahren muss laut und deutlich 
in der EU gesagt werden und dafür getrommelt werden, 
dass Atomenergie am besten sofort zur Geschichte wird.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Es muss Druck gemacht werden, dass die Atomförder-
gemeinschaft Euratom endlich aufgelöst wird und die 
EU-Subventionen für die Atomindustrie abgeschafft 
werden. Das ist die Aufgabe.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Aber: Das kann man nur, wenn Deutschland selbst glaub-
würdig aus der Atomenergie aussteigt. 

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Richtig!)

Oliver Krischer hat ja gerade schon darauf hingewiesen. 
Das ist aber nicht der Fall.

(Judith Skudelny [FDP]: Die anderen hören 
doch nicht auf uns! Die letzten 19 Jahre ha-
ben sie das nicht getan! Warum soll das jetzt 
anders sein?)

Judith Skudelny 
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Das wird klar, wenn die Bundesregierung und die Regie-
rungsfraktionen mit Unterstützung der FDP immer noch 
aus deutschen Uranfabriken Atommeiler im benachbar-
ten Grenzgebiet und weltweit mit Brennstoff versorgen 
lassen.

(Judith Skudelny [FDP]: Sie versorgen sie 
nicht! Tihange und Doel werden aus Deutsch-
land nicht beliefert!)

Super-GAU powered by Germany in Tihange oder Fes-
senheim: Das kann auch acht Jahre nach Fukushima zur 
bitteren Wirklichkeit werden, und damit werden wir Lin-
ken uns niemals abfinden.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Karlheinz Busen [FDP]: Macht auch nichts!)

Die Urananreicherungsanlage in Gronau, an der 
RWE und EON zu einem Drittel beteiligt sind, und die 
Brennelementefabrik in Lingen, die zum französischen 
EDF-Framatome-Konzern gehört, sind bis heute vom 
schrittweisen Atomausstieg ausgenommen. Beide Anla-
gen verfügen über unbefristete Betriebsgenehmigungen. 
Sie versorgen AKWs in aller Welt, darunter auch alte 
und riskante AKWs im grenznahen Gebiet zur Bundes-
republik. Es ist in der Summe nicht überzeugend, was 
ich gerade gehört habe, und letztlich schizophren, dass 
Deutschland die Hochrisikotechnologie Atomkraft im 
eigenen Land abschalten will, mit der Brennstoffversor-
gung „made in Germany“ aber selbst dafür sorgt, dass 
die gefährliche Technik im benachbarten Ausland wei-
tergehen kann.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir Linken wollen, dass diese beiden Atomfabriken still-
gelegt werden, um den Atomausstieg in Deutschland um-
fassend zu machen,

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

und zwar spätestens dann, wenn in drei Jahren das letzte 
Atomkraftwerk in Deutschland abgeschaltet wird.

(Karlheinz Busen [FDP]: Wollen ist noch 
lange nicht können!)

Hinzu kommt: Die Urananreicherung ist von enormer 
Brisanz, weil diese Technologie grundsätzlich auch für 
die Herstellung von atomwaffenfähigem Uran geeignet 
ist.

(Karsten Möring [CDU/CSU]: Das wollen 
wir auch unbedingt erreichen!)

Der ehemalige Außenminister und jetzige Bundespräsi-
dent, Herr Steinmeier, hat im Zusammenhang mit dem 
iranischen Urananreicherungsprogramm zu Recht darauf 
hingewiesen, dass die Urananreicherung der Griff zur 
Atombombe ist. Das muss man immer wieder deutlich 
betonen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Insofern ist es von besonderer Wichtigkeit – deswegen 
fordern wir das auch –, dass die Urananreicherungsanla-
ge in Gronau stillgelegt wird,

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Karlheinz Busen [FDP]: Falsch! Wollen wir 
aber nicht!)

auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte.

(Karsten Möring [CDU/CSU]: Deswegen 
haben wir beim Iran-Vertrag auch geholfen!)

Die vom Umweltministerium, damals noch unter Mi-
nisterin Barbara Hendricks, die ja bei der heutigen De-
batte auch anwesend ist, in Auftrag gegebenen und im 
November 2017 vorgelegten Rechtsgutachten zeigen auf, 
dass unter Beachtung einiger Rahmenbedingungen eine 
atomrechtliche Stilllegung der Uranfabriken in Gronau 
und Lingen grundsätzlich verfassungskonform möglich 
und auch verhältnismäßig wäre.

(Beifall bei der LINKEN – Sylvia Kotting-Uhl 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ganz ge-
nau! – Karlheinz Busen [FDP]: Stimmt doch 
überhaupt nicht! Stimmt doch gar nicht! Völ-
lig widerlegt!)

Das Umweltministerium selbst stellt dazu in Verbindung 
mit der Veröffentlichung der beiden damaligen Gutach-
ten auf seiner Homepage fest – ich zitiere wörtlich mit 
Genehmigung des Präsidenten –:

Eine Stilllegung ... der Brennelementeproduktion in 
Deutschland würde zu einer konsistenteren Linie in 
der deutschen Atomausstiegspolitik führen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Außerdem teilte es 2017 mit:

Es bleibt der politischen Willensbildung innerhalb 
der Bundesregierung überlassen, ob sie diesen Weg 
gehen will.

Zitat Ende.

Genau darum geht es heute. Gibt es diesen politischen 
Willen dazu oder nicht? Deswegen sage ich: Stimmen 
Sie dem Gesetzentwurf der Grünen und dem Antrag der 
Linken zur Stilllegung der Uranfabriken zu.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist die Kollegin Ma-

rie-Luise Dött für die Fraktion CDU/CSU.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Marie-Luise Dött (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Ka-

tastrophe von Fukushima war ein Einschnitt – ein Ein-
schnitt für Japan, Deutschland, Europa und die ganze 

Hubertus Zdebel
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Welt. Damals passierte in einem technologisch hochent-
wickelten Land etwas, was nach allen wissenschaftlichen 
Maßstäben für unmöglich gehalten wurde. Deutschland 
hat daraus seine Lehren gezogen. Die Restrisiken, die 
mit der Kernenergienutzung verbunden sind, wurden neu 
bewertet. Der Ausstieg mit Augenmaß aus der Kernener-
gie wurde eingeleitet und wird 2022 abgeschlossen sein. 
Die Energieerzeugung aus Kernkraft wird in Deutsch-
land also bald der Vergangenheit angehören. Das ist erst 
einmal Fakt.

Meine Damen und Herren, wir dürfen die Augen aber 
auch nicht vor den Realitäten verschließen. Wir sollten 
uns ehrlich machen. Andere Länder, auch in Europa, set-
zen weiterhin auf Kernenergie. Es ist sehr schwierig, von 
Deutschland aus die Sicherheit grenznaher Reaktoren in 
Frankreich, Belgien, Tschechien und der Schweiz zu be-
urteilen. Der Grund ist, dass allein den nationalen Auf-
sichtsbehörden die vollständigen Informationen über die 
Verhältnisse vor Ort vorliegen. Dass Menschen zum Bei-
spiel in der Region Aachen in großer Sorge sind, kann ich 
sehr gut verstehen und auch nachvollziehen. Diese Sor-
gen und Ängste aber zu politischen Zwecken zu instru-
mentalisieren und zu befeuern, halte ich für inakzeptabel.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der FDP – Sylvia Kotting-Uhl [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Oh! Das haben Sie 
schon mal gemacht!)

Richtig ist, dass die Zusammenarbeit mit unseren 
Nachbarländern intensiviert worden ist, so zum Beispiel 
im Rahmen der Deutsch-Belgischen Nuklearkommissi-
on, die sich zuletzt intensiv mit den Vorkommnissen in 
den Reaktoren Doel 3 und Tihange 2 beschäftigt hat. Im 
Auftrag des Bundesumweltministeriums wurde die Re-
aktor-Sicherheitskommission beauftragt, zu prüfen, ob 
die Sicherheitsnachweise für die Reaktordruckbehälter 
der Atomkraftwerke Doel 3 und Tihange 2 plausibel ge-
führt worden sind. Und die Reaktor-Sicherheitskommis-
sion hat dies bestätigt. Auch wenn das manchem hier in 
diesem Hohen Hause nicht in den Kram passt: Die Ein-
schätzung dieser Fachleute gehört zur Meinungsbildung.

Die Unionsfraktion unterstützt die Vorgehensweise 
der Bundesregierung, den bilateralen Gesprächsfaden mit 
unseren europäischen Nachbarn nicht abreißen zu lassen. 
Es ist wichtig und richtig, dass Deutschland immer und 
immer wieder auf umfassende Sicherheitsüberprüfungen 
hinwirkt, auf ambitionierte, verbindliche Sicherheitsziele 
in der EU und auf ein System wechselseitiger Kontrolle. 

Wir dürfen aber nicht vergessen: Das Abschalten von 
kritischen Reaktoren ist originäre Aufgabe der jeweiligen 
Länder. Hier kann Deutschland zwar werben und appel-
lieren, aber keinen direkten Einfluss nehmen. Was kann 
Deutschland also neben dem Werben und Appellieren 
noch unternehmen? Einfach – wie Sie das von den Grü-
nen und Linken in Ihren Anträgen und im vorgelegten 
Gesetzentwurf fordern – deutsche Anlagen zur Brennele-
mentefertigung und zur Urananreicherung stilllegen? Ich 
sage es ganz deutlich: Das ist sicherlich keine Lösung. 
Damit holen Sie zu einem Kahlschlag aus, der sehr weit-
reichende und vor allem negative Folgen haben würde. 
Diese Folgen wurden in der öffentlichen Anhörung im 

Umweltausschuss im Oktober des letzten Jahres offen-
sichtlich.

Erstens würde das zu einem massiven Vertrauensver-
lust für Deutschland führen. 

(Lachen des Abg. Jürgen Trittin [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN] – Sylvia Kotting-Uhl 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Was? Welche 
Konsequenzen? – Zuruf des Abg. Hubertus 
Zdebel [DIE LINKE])

Ein Ausstieg aus der fast 50-jährigen Zusammenarbeit 
mit den Niederlanden und Großbritannien sowie die ein-
seitige Beendigung völkerrechtlicher Vereinbarungen 
würden das Vertrauen in Deutschland zerstören.

(Sylvia Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Sie wollen doch alle verkaufen!)

Auch die langfristig eingegangenen Lieferverträge der 
Unternehmen dürfen nicht vergessen werden. 

(Zuruf des Abg. Oliver Krischer [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Wer hier aus politischen Gründen eingreift, zahlt Ent-
schädigungen, und die kosten das Geld der Steuerzah-
ler. Klar ist ebenso: Material, das nicht in Deutschland 
produziert wird, wird garantiert in anderen Ländern von 
anderen Anbietern hergestellt, womöglich sogar in Län-
dern, wo die Standards in puncto Sicherheit nicht so aus-
geprägt sind wie bei uns.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der AfD und der FDP – Abg. Oliver 
Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] mel-
det sich zu einer Zwischenfrage)

Was ist also der Mehrwert?

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Marie-Luise Dött (CDU/CSU): 
Nein, bitte jetzt nicht.

Zweitens würde eine Stilllegung der Anlagen zu ei-
nem Verlust des Know-hows führen. Das Abschalten der 
Anlagen in Gronau und Lingen würde uns des letzten 
Restes an Kompetenz im Bereich Kernkraft berauben.

(Beifall der Abg. Sylvia Pantel [CDU/CSU] 
sowie Karlheinz Busen [FDP])

So richtig der Ausstieg Deutschlands aus der Erzeugung 
von Kernenergie auch ist, so falsch wäre es, das gesamte 
bei uns vorhandene Know-how aufs Spiel zu setzen. Das 
gilt insbesondere für die Zentrifugentechnologie. Wenn 
wir Gronau und Lingen ein Stoppschild vor die Tür stel-
len, würde genau das passieren.

(Beifall des Abg. Karlheinz Busen [FDP])

Um den in Jahrzehnten in Deutschland aufgebauten 
sicherheitstechnischen Sachverstand auf höchstem Ni-
veau zu halten, ist aus unserer Sicht zweierlei notwendig: 
zum einen die Forschung und Lehre in Deutschland zu 

Marie-Luise Dött
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erhalten, zum anderen die Entsendung deutscher Exper-
ten zu Anlagen im Ausland.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der AfD und der FDP)

Dadurch erhält Deutschland einen Erfahrungsrückfluss. 
Des Weiteren ist die Beschäftigung mit Neubauprojek-
ten im Ausland unerlässlich, um durch die Befassung 
mit neuen Anlagenkonzepten die Weiterentwicklung der 
Technik verfolgen zu können. Wie soll Deutschland bei-
spielsweise neue Reaktortypen bewerten, wenn unsere 
Fachleute nicht die notwendigen Kenntnisse darüber ha-
ben? Das gilt auch für den in Belgien geplanten Reaktor 
zur Transmutation. Genau aus diesem Grund haben wir 
dazu eine Passage in den Koalitionsvertrag geschrieben. 
Die Bundesregierung wird darin aufgefordert, ein Kon-
zept zum perspektivischen Erhalt von Fachwissen und 
Personal für Betrieb, Rückbau und zu Sicherheitsfragen 
bei Nuklearanlagen sowie für Zwischen- und Endlage-
rung zu erarbeiten. Wir sind gespannt, wie das Konzept 
aussehen wird.

Drittens dürfen wir die Träger des Fachwissens, also 
die motivierten und hochqualifizierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, nicht vergessen. Sie sind Wissensträger, 
sie sind Verantwortungsträger, und sie können die stän-
dig von den Linken und Grünen entfachten Diskussionen 
über die Zukunft ihrer Jobs nicht mehr hören. Sie sind 
es leid. 

(Beifall bei der CDU/CSU, der AfD und der 
FDP)

Fragen Sie doch einmal den Betriebsrat am Uren-
co-Standort in Deutschland. 

(Sylvia Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Haben wir gemacht!)

Sie werden eindeutige und klare Antworten bekommen, 
was die Menschen von Ihren Vorschlägen halten.

Viertens und zuletzt ist durch die Schließung der An-
lagen die internationale Mitbestimmung Deutschlands in 
Sicherheitsfragen in Gefahr.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

Hier geht es insbesondere um die Mitwirkung in der In-
ternationalen Atomenergie-Organisation. Die internatio-
nalen Sicherheitsstandards werden hier festgelegt. Wer 
hier nicht mitspricht oder mitsprechen kann, lässt Chan-
cen liegen. Friedrich Däuble, ein ehemaliger Ständiger 
Vertreter Deutschlands in der Internationalen Atomener-
gie-Organisation, IAEO, und den Vereinten Nationen, hat 
das bei der öffentlichen Anhörung sehr deutlich gesagt. 

Also, wir lehnen die Anträge und den Gesetzentwurf 
ab. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP sowie 
bei Abgeordneten der AfD – Zuruf von der 
FDP: Sehr gut!)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Der Kollege Krischer erhält die Gele-

genheit für eine Kurzintervention.

Oliver Krischer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Herzlichen Dank, Herr Präsident, für die Gelegenheit 

einer Kurzintervention. – Frau Dött, ich habe wie bei 
dem Kollegen Möring Ihre Aussagen irritiert zur Kennt-
nis genommen. Herr Möring hat gesagt, dass die Forde-
rung nach dem Exportstopp deutscher Brennelemente in 
den belgischen Schrottreaktor Tihange Populismus sei. 
Sie haben das wiederholt und gesagt, Sie wenden sich 
ausdrücklich gegen ein Exportverbot deutscher Brenn-
elemente nach Belgien. 

Frau Dött, ich würde gerne von Ihnen hören, wie Sie 
es dann erklären, dass der Ministerpräsident des Landes 
Nordrhein-Westfalen, der Ihrer Partei angehört, im Wo-
chenrhythmus zusammen mit dem Land Baden-Würt-
temberg eine entsprechende Forderung in den Bundesrat 
einbringt und die Bundesregierung, damit auch den Bun-
destag und Sie auffordert, entsprechend zu handeln.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Ich würde von Ihnen gerne hören, wie es mit Ihrer Hal-
tung in Einklang zu bringen ist, dass der nordrhein-west-
fälische Landtag einstimmig, also auch mit den Stimmen 
der CDU-Fraktion, die dort meines Wissens – leider – die 
größte Fraktion ist, beschlossen hat, dass es einen sofor-
tigen Exportstopp deutscher Brennelemente von Gronau 
nach Belgien geben soll. All das passt nicht zu Ihrer Hal-
tung. 

Ich würde von Ihnen gerne wissen, wann Sie den Mut 
haben, Ihre Position beispielsweise in meiner Heimat-
stadt Aachen, wo sich viele Menschen deswegen Sorgen 
machen, weil die Bundesregierung nichts unternimmt, 
offen zu vertreten – auch gegen Ihre eigenen Parteifreun-
de wie zum Beispiel Armin Laschet, der ebenfalls aus 
Aachen kommt. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN – Britta 
Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Da dürfen wir gespannt sein!)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Frau Dött, Sie haben das Wort.

Marie-Luise Dött (CDU/CSU): 
Vielen Dank für Ihre Kurzintervention, Herr 

Krischer. – Hätten Sie meiner Rede genau zugehört, dann 
wüssten Sie, dass ich mich dagegen wehre, dass man 
Ängste der Bevölkerung ausnutzt, 

(Sylvia Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ängste des Ministerpräsiden-
ten! – Uwe Kekeritz [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Des Landtages!)

Marie-Luise Dött
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um Ihre – es tut mir leid – manchmal sehr populistischen 
Anschuldigungen an die Regierung zu untermauern.

(Beifall bei der CDU/CSU, der AfD und der 
FDP – Zurufe vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN)

Ich weise auf den Koalitionsvertrag hin – wenn Sie 
von den Grünen mir bitte zuhören wollen –, wonach wir 
prüfen werden, wie wir unsere Sicherheitsvorstellungen 
mit einbringen können. Ich bin sehr froh, dass die Bun-
desregierung zusammen mit der belgischen Regierung 
eine Kommission gebildet hat, die zusammen überlegt, 
wie man den Wissenstransfer zwischen diesen beiden 
Ländern nutzen kann. 

Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass wir ge-
rade im sicherheitstechnischen Bereich sehr weit und 
sehr führend sind. Ich wehre mich dagegen, dass dieses 
Know-how in Deutschland verschwindet. Wir sollten 
die Ergebnisse abwarten. Ich bin fest davon überzeugt, 
dass wir dieses Know-how nicht nur europaweit, sondern 
weltweit einbringen können und auch sollten. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der FDP)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Wir fahren in der Debatte fort. Nächs-

ter Redner ist Dr. Rainer Kraft für die AfD.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Rainer Kraft (AfD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Geehrte Abgeordnete! 

Werte Gäste! Eine kurze Vorbemerkung: Frau Kotting-
Uhl, Sie hatten sinngemäß in Ihrer Rede als größte Be-
drohung für das Leben, das Wohlbefinden, das Glück der 
Leute die Kernenergie ausgemacht. 

(Zuruf des Abg. Timon Gremmels [SPD])

Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion ist die 
durchschnittliche Lebenserwartung in der Ukraine um 
acht Jahre gesunken. Das heißt, das Atomunglück von 
Tschernobyl hat auf die durchschnittliche Lebenserwar-
tung der Bewohner der Ukraine einen vernachlässigba-
ren Einfluss gehabt. Der Verlust des Wohlstandes, der 
Arbeitsplätze, der inneren Sicherheit im Zuge des Zu-
sammenbruchs der Sowjetunion hingegen hat zu einer 
Reduktion von acht Jahren geführt. 

(Zuruf des Abg. Jürgen Trittin [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN])

Das heißt, wir sehen, die größte Bedrohung für das Le-
ben, das Wohlbefinden und das Glück der Leute geht von 
einer Deindustrialisierung aus, wie Sie sie zum Beispiel 
mit der Verkehrs- und der Energiewende in diesem Land 
vorantreiben wollen. 

(Beifall bei der AfD – Sylvia Kotting-Uhl 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Ich hatte 
auch von Wohlstand geredet!)

Der vorliegende neue Antrag der Grünen dürfte tat-
sächlich eines der verlogensten und heuchlerischsten Do-
kumente sein, die dieses Parlament je ertragen musste. 

(Beifall bei der AfD – Timon Gremmels 
[SPD]: Na, na, na!)

Der Titel des Antrags entlarvt Sie dabei, dass Sie die ka-
tastrophalen Ereignisse im März 2011 auf die nuklearen 
Störfälle in den Blöcken Fukushima Daiichi 1 bis 3 re-
duzieren und dabei kein Gedenken an die Toten des To-
hoku-Erdbebens zulassen. Sie haben das mit Ihrer Rede 
mehr oder weniger bestätigt. Sie instrumentalisieren also 
die Toten der Naturkatastrophe, um Ihre ideologische 
Abneigung bezüglich der Kernenergie auszuleben. Das, 
meine Damen und Herren, ist ekelhaft. 

(Beifall bei der AfD – Timon Gremmels 
[SPD]: Die AfD instrumentalisiert häufig 
Tote! Das ist die Wahrheit!)

Aus den Kraftwerksblöcken selbst, vor denen Sie uns 
so nachdrücklich warnen, gibt es übrigens keine Toten zu 
vermelden, die in irgendeiner Form mit der freigesetz-
ten Strahlung in Verbindung gebracht werden können, so 
der Bericht der Vereinten Nationen. Um es direkt noch 
einmal klarzustellen: Es hat in Fukushima keine Todes-
fälle oder Fälle von beobachteter Strahlenkrankheit bei 
irgendeinem der über 20 000 Arbeiter gegeben, die im 
Kernkraftwerk mit den Aufräumarbeiten betraut waren.

Der Bericht der Vereinten Nationen stellt klar, dass 
die gesamte erwartete Lebenszeitdosis für Bewohner 
der Präfektur Fukushima, die aus dem Reaktorunglück 
resultiert, unter 10 Millisievert liegen wird. In Relation: 
Diese Lebenszeitbelastung entspricht etwa dem, was in 
Deutschland zum Beispiel in Weinkellern von den Be-
hörden als Exposition pro Jahr als zulässig angesehen 
wird; pro Jahr, liebe Kollegen von den Grünen. 

Der Bericht stellt klar, dass zweieinhalb Jahre nach 
dem Unglück die Cäsium-137-Werte jenseits der direk-
ten Kraftwerksumgebung auf Werte aus der Zeit vor 
dem Unglück gesunken sind. Die in den Sedimenten ge-
messenen Werte bewegen sich im Bereich dessen, was 
in Deutschland zum Beispiel bei der Strahlenbelastung 
von Wild noch als unbedenklich zum Verzehr angesehen 
wird. Hätte Japan seine Kernkraftwerke nach deutschen 
Maßstäben nachgerüstet, wären diese Freisetzung von 
Radioaktivität und auch die begleitenden Knallgasexplo-
sionen verhindert worden. Manche Politiker, allen voran 
der deutsche EU-Kommissar Oettinger, bezeichnen das 
vorschnell als Apokalypse und offenbaren damit die ge-
samte Lächerlichkeit ihrer ideologisierten Hysterie. 

(Beifall bei der AfD – Timon Gremmels 
[SPD]: Das sagt der Richtige!)

Die jährlichen Strahlenschutzberichte beweisen es. 
Seit 2011 kann man dort jährlich lesen – ich zitiere –: Im 
laufenden Jahr xy sind

wie schon in der zweiten Jahreshälfte 2011 keine 
erhöhten Radionuklidaktivitäten aus dem Fukushi-
ma-Ereignis mehr nachweisbar.

Wir erinnern uns: In Deutschland hat damals die 
schwarz-gelbe Regierung die Ausstiegspirouette hinge-

Marie-Luise Dött
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legt und einen nur wenige Monate alten Entschluss zur 
Laufzeitverlängerung der deutschen Kernkraftwerke 
wieder kassiert. Geholfen hat das freilich nichts; denn 
bei den folgenden Landtagswahlen in Baden-Württem-
berg ist die CDU krachend gescheitert. Das Ländle ging 
für die Union verloren und ist es bis heute. 

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Und in Japan selbst? In Japan sind heute wieder neun 
Kernreaktoren in Betrieb, zwei sind im Bau und 16 wei-
tere befinden sich in den verschiedenen Stadien der er-
neuten Erteilung von Betriebsgenehmigungen. Japan be-
kennt sich also zur nuklearen Zukunft. Im Übrigen hat 
sich auch Taiwan im letzten Herbst in einer Volksabstim-
mung dazu bekannt, den Ausstieg nicht weiter fortzuset-
zen, sondern die Kernkraftwerke wieder zu betreiben.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Auch rund um Deutschland befinden sich zahlreiche 
Kernkraftwerke im Bau, zum Beispiel in Großbritannien, 
der Slowakei, Finnland, Weißrussland oder der Türkei. 

(Jürgen Trittin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Finnland, seit 20 Jahren bauen die an 
einem Reaktor!)

Dies bringt uns zu einem besonders perfiden Detail 
des neuen Antrags der Grünenfraktion: Sie fordern die 
Nichterteilung von Hermes-Exportkreditbürgschaften 
für sämtliche Lieferungen aus Deutschland an bestehen-
de oder im Bau oder Planung befindliche Kernkraftwer-
ke. Die schließt Lieferungen von Sicherheitstechnik mit 
ein. Deutsche Unternehmen liefern weltweit führende 
Technologie, mit der Kernkraftwerke mit höchster Si-
cherheit ausgestattet werden. Diese Technologie rettet 
Leben, und diese wollen Sie unseren europäischen Part-
nern verwehren. Sie wollen, dass aktuelle Projekte mit 
Sicherheitstechnik zweiter Wahl ausgestattet werden. Sie 
wollen, dass diese Projekte unsicher sind.

(Ulli Nissen [SPD]: Unfug!)

Sie wollen hier neue nukleare Zwischenfälle produzie-
ren, um Ihre These der unsicheren Kernkraft zu unter-
mauern. Sie spielen mit dem Schicksal und der Gesund-
heit unzähliger Menschen.

(Beifall bei der AfD)

Es ist besonders heuchlerisch, Frau Kotting-Uhl, wenn 
Sie in Ihrer Rede den Schutz der einheimischen Bevöl-
kerung thematisieren, während Sie Lieferungen aus 
Deutschland von bester Sicherheitstechnik für die Kern-
kraftwerke in Europa verweigern wollen. Sie vernichten 
mit Ihrem ökopopulistischen Wahnsinn Arbeitsplätze,

(Harald Ebner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Oh Gott!)

Wohlstand und technologische Errungenschaften, und 
Sie gefährden Menschenleben, nur um Bestätigung für 
Ihre grotesken Horrorszenarien zu produzieren.

(Stefan Schmidt [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Jetzt hören Sie mal auf!)

Im Mittelpunkt Ihrer Politik steht weder Umwelt noch 
die Gesundheit der Menschen, sondern eine kalte, men-
schenverachtende Ideologie.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD – Timon Gremmels 
[SPD]: Das sagt der Richtige!)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist für die Fraktion 

der SPD die Kollegin Dr. Nina Scheer.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Nina Scheer (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Es ist schwer zu ertragen, was mein Vorredner 
hier alles für einen Schwachsinn erzählt hat.

(Beifall bei der SPD und der LINKEN sowie 
bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Aber wenn ich jetzt alles widerlegen würde, dann bräuch-
te ich mehr als meine Redezeit; denn es war fast in jedem 
Satz Unwahres drin.

Setzen wir einmal bei der Frage an, wie viele Schä-
den es gab. Um diese zu beantworten, braucht man nur 
die international verfügbaren Zahlen der Internationalen 
Atomenergie-Organisation heranzuziehen, die bis 2017

(Udo Theodor Hemmelgarn [AfD]: Beweise!)

– nachprüfbare Quelle – 60 Milliarden Euro an Schäden 
allein für die Folgen des Unfalls in Fukushima eruiert 
hat.

(Udo Theodor Hemmelgarn [AfD]: Ja, ja!)

Und das sind nur die Zahlen bis 2017. Wir wissen von 
den Fässern mit dem Abwasser, die dort stehen. Wir wis-
sen von den vielen Unbeherrschbarkeiten, die nach wie 
vor von den dortigen Kernschmelzen ausgehen. Insofern 
ist es einfach nur ignorant, was Sie hier darlegen.

(Beifall bei der SPD)

Sie unterstellen und wollen der Menschheit weismachen, 
dass so etwas beherrschbar sei. Das ist einfach ekelerre-
gend.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordne-
ten der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN – Lachen bei der AfD – Jürgen 
Braun [AfD]: Argumente fallen Ihnen keine 
ein! Da ist nichts! Nur rot-grünes Zeug!)

Wir haben aus deutscher Sicht im Kontext der Atom-
energieüberwindung in der Tat noch vieles zu tun. Auch 
wenn wir den Atomausstieg hier schon beschlossen ha-
ben – das ist hier schon hinlänglich in den anderen Rede-
beiträgen deutlich geworden –, stehen wir natürlich auch 
vor internationalen Herausforderungen.

Auf etwas, das auch schon angesprochen wurde, woll-
te ich etwas genauer eingehen, und zwar auf die Frage, 
wie es mit den internationalen Haftungsgrenzen aussieht. 

Dr. Rainer Kraft 
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Wir haben internationale Vereinbarungen, wonach es 
Haftungsobergrenzen gibt, die so niedrig sind, dass ge-
rade einmal eine Haftungssumme von maximal 381 Mil-
lionen Euro von einem Staat an den anderen gezahlt 
wird, wenn bei einem Atomunfall grenzüberschreitend 
Schäden auftreten. Trotz dieser im Verhältnis zur Scha-
denssumme sehr kleinen Zahl – ich verweise auf Fuku-
shima –, existiert immer noch der verbreitete Irrglaube, 
Atomenergie sei irgendwie finanzierbar. Die Haftungs-
obergrenze im Verhältnis zu den realen Gefahren zeigt, 
dass die Risiken so hoch sind, dass die Haftung im Scha-
densfall nicht finanzierbar ist.

Ganz zu schweigen davon – das muss man immer 
auch erwähnen – sind da noch die Endlagerkosten und 
die ganzen Folgeschäden, die wir in Deutschland mittler-
weile zwar so einigermaßen sortiert haben, die wir aber 
immer leicht ausblenden. Wir wissen alle, dass das, was 
bisher getan wurde, wahrscheinlich nicht reichen wird. 
Obwohl wir das Nötigste rausgezogen und einen Fonds 
mit circa 24 Milliarden Euro bestückt haben, wissen wir, 
dass durch die Ewigkeitslasten, die wir haben, wahr-
scheinlich immer wieder Kosten auf den Steuerzahler zu-
kommen werden und wir uns immer wieder eingestehen 
müssen, dass die Nachwelt zu Recht sauer auf uns sein 
wird – nicht nur sauer –, dass wir so etwas überhaupt erst 
angefangen haben.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und 
des Abg. Artur Auernhammer [CDU/CSU])

Ich möchte noch auf ein paar andere Punkte eingehen, 
die uns politisch beschäftigen müssen. Von Ihnen, Frau 
Skudelny, ist kurz angerissen worden, dass man sich auch 
im internationalen Klimaschutz in der Tat immer wieder 
mit bestimmten Szenarien auseinandersetzen muss. Auch 
der Weltklimarat beschäftigt sich mit Szenarien, die von 
einer Atomenergienutzung ausgehen. Das muss man be-
nennen, und zwar nicht in dem Sinne, wie ich das bei 
Ihnen leider ein bisschen durchgehört habe, nämlich dass 
Atomenergie vielleicht eine Zukunft hätte. Im Gegenteil: 
Das muss uns ein Warnsignal sein.

(Judith Skudelny [FDP]: Das war nur eine 
Feststellung!)

Man muss das natürlich wahrnehmen und auch ernst 
nehmen. Aber es darf kein Aufruf sein – es darf keine 
deutsche, keine europäische Beteiligung daran geben –, 
Klimaschutz mit Atomenergie zu betreiben. Für uns müs-
sen die anderen Szenarien gelten. Wir müssen hervorhe-
ben, dass wir auf die anderen Szenarien setzen müssen.

(Judith Skudelny [FDP]: Aber wir müssen 
Einfluss nehmen auf die, die es weiter nutzen!)

Denn es darf nicht über den Klimaschutz zu einer Revi-
talisierung der Atomenergie und auch nicht zu einer Ver-
harmlosung der Atomenergie kommen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Dazu muss man sagen: Für die Wiederbelebung der 
Atomenergie zum Zwecke des Klimaschutzes hat Barack 
Obama damals 50 Milliarden US-Dollar an Subven-

tionen in den Haushalt eingestellt. Das muss uns War-
nung sein, weil das natürlich immer marktverzerrende 
Elemente sind und dadurch immer wieder der Eindruck 
erweckt wird, dass Atomenergie billig sei, was aber defi-
nitiv nicht der Fall ist.

Es gibt weitere Zahlen: In einem Budgetvergleich der 
Jahre 1974 und 2008 wurde untersucht, wie viel interna-
tional für die Atomenergie im Vergleich zur erneuerbaren 
Energie ausgegeben wurde. Nur 15 Prozent der weltwei-
ten Förderung wurden in erneuerbare Energien investiert. 
Demgegenüber wurden 64 Prozent in die Forschung 
und Entwicklung der Atomenergie gesteckt, obwohl die 
Möglichkeiten bis dahin schon ausgeschöpft waren.

Ein letzter Punkt, den ich am Ende meiner Redezeit 
noch aufgreifen möchte, ist: In der Tat haben wir die Auf-
gabe – ich bin dankbar, dass das Umweltministerium die-
se Aufgabe auch tatsächlich ernst nimmt –, die Brennele-
mentefertigung und die Urananreicherung auf deutschem 
Boden zu beenden. Ich finde, dieses Ziel muss man wei-
ter verfolgen. Das Bundesumweltministerium hat auch 
immer wieder in den Ausschusssitzungen bekräftigt, dass 
daran gearbeitet wird. Das soll mein letzter Satz sein, ob-
wohl es noch vieles mehr zu sagen gäbe.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der 
LINKEN)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Als Nächster spricht der Kollege Artur 

Auernhammer für die Fraktion der CDU/CSU. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Artur Auernhammer (CDU/CSU): 
Verehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Da-

men und Herren! Eines müssen wir hier auch einmal 
erwähnen: Die Kernenergie hat dazu beigetragen, dass 
die wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land über 
Jahrzehnte vorangegangen ist.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Aber: Wir haben nach den Reaktorkatastrophen vom 
11. März 2011 in Fukushima und vom 26. April 1986 
in Tschernobyl festgestellt, dass diese Energieform eine 
hochgefährliche ist und dass diese Energieform nicht zu-
kunftsfähig ist.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich als 
Landwirt kann mich persönlich noch ganz genau an die 
Zeit nach Tschernobyl erinnern. Im Frühjahr freut man 
sich darauf, dass die Pflanzen wachsen, dass man die 
Weidetierhaltung in Schwung bringen kann, und plötz-
lich steht man vor folgender Herausforderung: Die Pflan-
zen auf den Feldern dürfen nicht verfüttert werden. Wir 
müssen untersuchen, ob sie strahlenbelastet sind. – Das 
zeigt uns, dass Strahlen keine Staatsgrenzen kennen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD)

Dr. Nina Scheer
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Deshalb haben wir uns im Deutschen Bundestag dazu 
entschlossen, die Energiewende zu gestalten, und wir 
müssen alles daransetzen, dass diese Energiewende auch 
zum Erfolg führt.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind 
jetzt in Deutschland in der Lage, 40 Prozent des Stro-
mes aus erneuerbaren Energien zu liefern. Ich darf hier 
auch in aller Bescheidenheit anmerken, dass wir in Bay-
ern bereits bei 45 Prozent sind. Wir müssen diesen Weg 
konsequent weitergehen. Das geht aber nur mit der not-
wendigen Akzeptanz, mit der notwendigen Marktfähig-
keit, mit der notwendigen Grundlastfähigkeit und mit der 
Einbindung der gesamten Bevölkerung. Nur wenn diese 
Energiewende zum Erfolg kommt und in Deutschland 
ein Erfolgsmodell ist, dann ist sie auch ein Exportmodell 
für andere Länder, die heute noch auf Kernreaktoren set-
zen. Deshalb müssen wir alles daransetzen, dass wir mit 
der Energiewende erfolgreich sind.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD – 
Jürgen Braun [AfD]: Reine Glaubensfrage! 
Das hat mit Politik und Wissenschaft nichts 
zu tun!)

– Ich muss hier doch einmal erwähnen: Der Betrieb ei-
nes Kernreaktors ist das eine, das Entsorgen dessen, was 
überbleibt, ist das andere. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Ich weiß nicht, ob es in Tausenden von Jahren noch einen 
Deutschen Bundestag geben wird – hoffentlich die eine 
oder andere Partei nicht mehr –, aber ich weiß, dass der 
Atommüll dann noch strahlen wird. Deshalb müssen wir 
heute daran arbeiten, Lösungen zu finden.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD, der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, denjenigen, 
die fordern, aus allen Programmen auszusteigen und qua-
si mit Gewalt unsere Nachbarländer dazu zu zwingen, 
aus der Kernenergie auszusteigen, sage ich: Das geht nur 
im Miteinander. Das geht nur dadurch, dass wir Erfolg 
mit unserer Energiewende haben und den anderen Län-
dern zeigen, wie es gelingen kann.

(Jürgen Braun [AfD]: Alles ist teurer gewor-
den!)

Gerade in der Umgebung von Deutschland sind noch vie-
le Reaktoren am Netz, die uns beschäftigen. Auf deren 
Abschaltung können wir in kontrollierter Art und Weise 
nur hinarbeiten, wenn wir in diesen Programmen, in die-
sen Institutionen weiterhin aktiv bleiben. Deshalb kön-
nen wir diese Anträge nur konsequent ablehnen.

Danke schön.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Als Nächste hat das Wort Dr. Frauke 

Petry als fraktionslose Abgeordnete.

(Beifall des Abg. Mario Mieruch [fraktions-
los])

Dr. Frauke Petry (fraktionslos): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Am 11. März 2011 bebte vor Japan das Meer. 
Der größte Tsunami der japanischen Geschichte zerstörte 
weite Teile des Landes. Er hinterließ eine Trümmerland-
schaft und Schäden in dreistelliger Milliardenhöhe. Nicht 
das Trauma der Angehörigen, nicht die Wiederaufbau-
leistung des japanischen Volkes stehen im Mittelpunkt 
der Erinnerung, sondern – damals wie heute – der Reak-
tor von Fukushima.

Die Gedanken der Grünen gehörten und gehören nicht 
den Opfern oder der Unterstützung Japans, sondern noch 
immer ihrer politischen Propaganda.

(Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das können Sie doch gar nicht 
bestimmen!)

Sie instrumentalisieren zynisch – lassen Sie sich das auf 
der Zunge zergehen – eine Naturkatastrophe und gefähr-
den den Industriestandort Deutschland. Sie vernichten 
Arbeitsplätze. Ihr Manöver ist politisch klar zu erklären: 
Ohne Kernenergie, ohne die Kritik daran verlieren Sie 
Ihr Kernthema. So fordern Sie gleich noch die europäi-
sche und weltweite Bevormundung und wollen unseren 
europäischen Nachbarn Ihre verfehlte Energiepolitik auf-
halsen.

(Ulli Nissen [SPD]: So ein Unfug!)

Diese Arroganz, die nicht nur Sie, sondern genauso die 
Bundesregierung zeigen, hat uns in der Euro- und Grie-
chenland-Krise bereits Ansehen und Ruf gekostet und ist 
ein neuer Beweis in Richtung der europäischen Völker: 
Die Europäische Union soll wieder einmal deutsch ge-
prägt sein, indem nur deutsche Ideen und Ideale gelten – 
oder grüne. – Einen nationalistischeren Antrag ohne wis-
senschaftliche und ökonomische Fundierung hätte selbst 
die AfD nicht einreichen können.

Aber, meine Damen und Herren, Kritik an den Grünen 
ist wohlfeil; nicht Sie von den Grünen, sondern die Bun-
desregierung, CDU/CSU und SPD haben den Ausstieg 
aus der Kernenergie angeordnet.

(Timon Gremmels [SPD]: Vom Parlament 
beschlossen!)

Nicht Sie, sondern die Kanzlerin hat kurz vor Fukushi-
ma die Laufzeiten der Kernkraftwerke verlängert und 
dann durch den überstürzten Ausstieg aus der Kernkraft 
den Steuerzahlern Lasten in Milliardenhöhe aufgebürdet. 
Nicht die Grünen, sondern die CDU hat in kalter Be-
rechnung vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg 
mitgezogen, um die Machtübernahme – am Ende vergeb-
lich – zu verhindern.

Und der Schaden bleibt nicht Ihnen, er bleibt den Bür-
gern und Steuerzahlern. Frau Merkel hat die energiepo-

Artur Auernhammer
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litische Sicherheit unseres Landes auf dem Altar grüner 
Utopie geopfert. Wir brauchen, nein, wir dürfen Frank-
reich und andere Nachbarn nicht bevormunden und be-
lehren. Nicht Frankreich, sondern Deutschland erreicht 
seine hochgesteckten Klimaziele bei den CO2-Emissio-
nen nicht,

(Zuruf der Abg. Ulli Nissen [SPD])

trotz kolossaler Energiewende, die als wirtschaftlicher, 
ökonomischer und ökologischer Fehlschlag enden wird. 

Als nächstes Kapitel der Selbstüberschätzung folgt, 
wenn es nach Ihnen geht, der Kohleausstieg, und nach 
der Debatte über Nord Stream 2 fordern die Grünen be-
reits das Ende des Erdgasimports. Sie, meine Damen und 
Herren, und auch die Bundesregierung setzen die Ver-
sorgungssicherheit und die finanzielle Belastbarkeit von 
Familien und Unternehmen aufs Spiel, während Sie an-
dernorts Milliarden in die Kassen Ihrer grünen Lobby-
verbände und Ökounternehmen pumpen, die aber trotz-
dem keine Antwort darauf geben können, wie wir die 
Grundlast in Deutschland sichern sollen.

An die Adresse der CDU: Hier zu vertreten, Sie könn-
ten Nuklearforschung ohne Produktion, ohne Kernkraft-
werke erreichen und erhalten, ist eine politische Mogel-
packung und zeugt davon, dass Sie keine Ahnung von 
Industrie haben. Das funktioniert vielleicht bei Schüler-
demos am Freitag, nicht aber bei Fachleuten. Was wir 
brauchen, ist nicht das Ende der Urananreicherung, son-
dern deren Ausweitung. Was wir unterstützen, sind nicht 
Bevormundung, sondern Investition und Forschung in 
moderne Nukleartechnik. Was wir wollen, ist der ver-
nünftige Ausstieg aus dem Ausstieg. Mehr Windkraft, 
nein danke! Mehr Kernkraft, ja bitte!

(Beifall des Abg. Mario Mieruch [fraktions-
los] – Zuruf von der LINKEN): Nein!)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Letzter Redner in der Debatte ist der 

Kollege Timon Gremmels für die Fraktion der SPD.

(Beifall bei der SPD)

Timon Gremmels (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Ich frage mich, warum Frau Petry 
die AfD verlassen hat. Das war eins zu eins der gleiche 
Quark, den wir von der AfD gehört haben.

(Beifall bei der SPD)

Nur ein Argument, weil mir meine Redezeit dafür eigent-
lich zu schade ist: Sie haben gesagt, mit dem Atomaus-
stieg würden in Deutschland massenhaft Arbeitsplätze 
verloren gehen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Die de-
zentralen erneuerbaren Energien schaffen ein Vielfaches 
der Arbeitsplätze in der Atomenergie. Nehmen Sie das 
einfach einmal zur Kenntnis.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Jürgen Braun [AfD]: Das kann 
doch nicht wahr sein!)

Frau Skudelny von der FDP, es ist schon eine Chuzpe, 
sich hierhinzustellen und in einer Debatte um Atomkraft 
als FDP allen Ernstes das Argument der Entschädigungs-
zahlungen an die Industrie in den Mund zu nehmen. Das 
haben Sie mit Bezug auf die Brennstofflieferungen nach 
Belgien getan. Es war doch Ihre Rolle rückwärts – erst 
die Laufzeitverlängerung durch Schwarz-Gelb und hin-
terher die Rückkehr zum Ausstieg –, die dazu geführt hat, 
dass die Atomenergie entschädigt werden muss. Dafür 
trägt Schwarz-Gelb die Verantwortung, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren!

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Judith Skudelny [FDP]: Das ist 
doch Bullshit!)

Hätten wir den rot-grünen Atomausstieg vorangetrie-
ben, wäre das in dieser Höhe überhaupt nicht notwendig 
gewesen. Insofern müssen wir an dieser Stelle daran er-
innern: Die Verantwortung auch hinsichtlich der Kosten 
trägt maßgeblich die damalige schwarz-gelbe Regierung. 
Auch das muss an dieser Stelle gesagt werden.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Herr Kollege Gremmels, gestatten Sie eine Zwischen-

frage der Kollegin Skudelny?

Timon Gremmels (SPD): 

Nein, ich gestatte sie nicht. Die Kollegin kann gerne 
eine Kurzintervention machen. 

(Alexander Graf Lambsdorff [FDP]: Sie ha-
ben für die Solarlobby gearbeitet! Sie sind 
befangen! Sie haben einen Interessenkonflikt! 
Das ist der Hammer!)

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte 
an dieser Stelle eines sagen: Was wir nicht machen soll-
ten, ist, Kohleindustrie, Klimawandel und Atomausstieg 
auf einmal gegeneinander ausspielen zu wollen. Das 
wollen wir nicht. 

(Alexander Graf Lambsdorff [FDP]: Das ist 
ein klarer Interessenkonflikt!)

Leider gibt es die ersten Vertreter, auch in der Bundes-
regierung, die genau das machen, die den Kohleausstieg 
und den Atomausstieg gegeneinander ausspielen. Herr 
Altmaier hat vor kurzem getwittert, dass Finnland noch 
immer auf Atomkraftwerke setze und diese sogar aus-
baue und deswegen aus Kohle viel früher aussteigen kön-
ne und dass das in Frankreich und Großbritannien eben-
falls der Fall sei. Davor warnt die SPD. Wir dürfen nicht 
Atomausstieg und Kohleausstieg gegeneinander ausspie-
len. Wir machen das, wie das Klößeessen, nacheinander:

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Dr. Frauke Petry 
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Bis 2022 steigen wir aus der Atomkraft aus, bis 2038 aus 
der Kohlekraft. Beides geht und beides funktioniert.

(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Und bis 2050 
aus der deutschen Industrie! Das könnte Ihnen 
so passen!)

Gleichzeitig erhalten wir gute und hochqualifizierte Ar-
beitsplätze in Deutschland, weil durch erneuerbare Ener-
gien Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den Regionen 
geschaffen werden. Das ist gut für unser Land und gut 
für die Umwelt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Dr. Alice 
Weidel [AfD]: Sie sind ein Lobbyist! – Judith 
Skudelny [FDP]: Sind die drei Minuten nicht 
schon um?)

Lassen Sie mich am Schluss eines deutlich sagen: Die 
beste Werbung im Ausland gegen Atomkraft ist, dass wir 
die Energiewende erfolgreich hinbekommen. Wenn wir 
das schaffen, wenn wir da gemeinsam an einem Strang 
ziehen, wenn das unser Erfolgsprojekt ist, dann kann die 
Energiewende Made in Deutschland ein Exportschlager 
sein, wovon andere Länder profitieren, die dann ebenfalls 
aus der Atomkraft aussteigen. Davon bin ich überzeugt.

(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Dann sind Sie 
aber der Letzte, der davon überzeugt ist!)

Daran arbeitet die SPD mit all ihrer Kraft.

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht 

vor. Ich schließe die Aussprache.

Wir kommen zu den Abstimmungen. Interfraktio-
nell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksa-
chen 19/8284 und 19/8271 an die in der Tagesordnung 
aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit 
einverstanden? – Dann ist die Überweisung so beschlos-
sen.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6 c. Abstim-
mung über den Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen zur Änderung des Atomgesetzes. Der Aus-
schuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung 
auf Drucksache 19/8040, den Gesetzentwurf der Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 19/964 ab-
zulehnen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf 
zustimmen wollen, um das Handzeichen. – Das sind die 
Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke. Wer 
stimmt dagegen? – Das sind die Fraktionen SPD, CDU/
CSU, FDP und AfD. Enthaltungen? – Das ist nicht der 
Fall. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung 
abgelehnt. Damit entfällt nach der Geschäftsordnung die 
weitere Beratung bzw. Abstimmung.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 6 d. Abstim-
mung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit auf 

Drucksache 19/8040. Der Ausschuss empfiehlt unter 
Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung die Ableh-
nung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksa-
che 19/2520 mit dem Titel „Stilllegung der Uranfabriken 
Gronau und Lingen – Exportverbot für Kernbrennstof-
fe“. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Das 
sind die Fraktionen SPD und CDU/CSU sowie FDP und 
AfD. Wer stimmt dagegen? – Grüne und Linke. Enthal-
tungen? – Liegen nicht vor. Damit ist die Beschlussemp-
fehlung angenommen und der Antrag abgelehnt.

Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 6 e. Beschluss-
empfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit zu dem Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen mit dem Titel „Kein Sicherheits-
rabatt – Abschaltung der belgischen Reaktoren Tihange 2 
und Doel 3 weiterhin notwendig“. Der Ausschuss 
empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Druck-
sache 19/8039, den Antrag der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen auf Drucksache 19/6107 abzulehnen. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Das sind die 
Sozialdemokraten, die Christdemokraten, die FDP und 
die AfD. Wer stimmt dagegen? – Das sind die Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke. Enthaltungen? – 
Gibt es nicht. – Doch, Entschuldigung, ein fraktionsloser 
Kollege enthält sich. Eine Enthaltung. Damit ist trotzdem 
die Beschlussempfehlung angenommen und der Antrag 
abgelehnt.

Wir kommen jetzt zu den Tagesordnungspunkten 26 a 
bis 26 c sowie den Zusatzpunkten 4 a bis 4 f:

26.   a) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Axel Gehrke, Detlev Spangenberg, Paul 
Viktor Podolay, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der AfD 

Medizinalcannabis auf eine wissenschaft-
liche Grundlage stellen – Verfahren im 
Arzneimittelmarktneuordungsgesetz zur 
Nutzenbewertung und Preisfindung an-
wenden, Anwendungssicherheit verbes-
sern und Krankenkassen entlasten

Drucksache 19/8278

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Gesundheit (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Nicole Bauer, Katja Suding, Daniel Föst, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
FDP

An Chancengerechtigkeit nicht nur am 
Internationalen Frauentag denken

Drucksache 19/8224

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgen-
abschätzung 
Haushaltsausschuss

Timon Gremmels 
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c) Beratung des Antrags der Abgeordne-
ten Dr. Achim Kessler, Susanne Ferschl, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion DIE LINKE

Hinterbliebene entlasten – Totenscheine 
durch die gesetzliche Krankenkasse fi-
nanzieren

Drucksache 19/8274

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Gesundheit 

ZP 4   a) Beratung des Antrags der Abgeordneten Katrin 
Helling-Plahr, Stephan Thomae, Renata Alt, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der 
FDP

Rechtsanwaltsgebühren zukunftssicher ge-
stalten

Drucksache 19/8266

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

b) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
 Hagen Reinhold, Katharina Willkomm, 
Stephan Thomae, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion der FDP 

Für einen bürgerfreundlichen und digitali-
sierten Mikrozensus

Drucksache 19/7903

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss Digitale Agenda

c) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
 Linda Teuteberg, Stephan Thomae, Grigorios 
Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP

Geregeltes Verfahren zur Einstufung siche-
rer Herkunftsstaaten einführen

Drucksache 19/8267

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Ausschuss für Menschenrechte und humanitäre Hilfe

d) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Konstantin Kuhle, Stephan Thomae, Grigorios 
Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP 

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
zur Erhöhung der Sicherheit der Perso-
nalausweise von Unionsbürgern und der 
Aufenthaltsdokumente, die Unionsbürgern 
und ihren Familienangehörigen in Aus-
übung ihres Rechts auf Freizügigkeit aus-
gestellt werden

KOM(2018) 212 endg.; Ratsdok. 8175/18

hier: Stellungnahme gegenüber der Bun-
desregierung gemäß Artikel 23 Ab-
satz 3 des Grundgesetzes

Keine Pflicht zur Speicherung von Finger-
abdrücken in Personalausweisen

Drucksache 19/8280
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Inneres und Heimat

e) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Brigitte Freihold, Jan Korte, Dr. Petra Sitte, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Rückgabe von NS-Raubkunst gesetzlich 
verankern

Drucksache 19/8273
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Kultur und Medien (f) 
Auswärtiger Ausschuss

f) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, Ulla Jelpke, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE 

Die Bundesbehörde Zentrale Stelle für In-
formationstechnik im Sicherheitsbereich – 
ZITiS – auflösen

Drucksache 19/8270 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss Digitale Agenda

Es handelt sich um Überweisungen im vereinfachten 
Verfahren ohne Debatte. 

Interfraktionell wird vorgeschlagen, die Vorlagen an 
die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse zu 
überweisen. Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der 
Fall. Dann sind die Überweisungen so beschlossen. 

Ich rufe nunmehr die Tagesordnungspunkte 27 a bis 
27 n sowie Zusatzpunkt 5 auf. Es handelt sich um die Be-
schlussfassung zu Vorlagen, zu denen keine Ausspra-
che vorgesehen ist. 

Wir kommen zunächst zu den Beschlussempfehlun-
gen des Petitionsausschusses. 

Tagesordnungspunkt 27 a:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 201 zu Petitionen

Drucksache 19/7942

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Damit ist die Sammelübersicht 201 angenom-
men mit allen Stimmen des Hauses. 

Vizepräsident Thomas Oppermann
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Tagesordnungspunkt 27 b:
Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 202 zu Petitionen
Drucksache 19/7943

Wer stimmt dafür? – Das sind die Sozialdemokraten, 
Christdemokraten, FDP und AfD. Wer stimmt dage-
gen? – Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? – Frakti-
on Bündnis 90/Die Grünen. Damit ist die Sammelüber-
sicht 202 angenommen.

Tagesordnungspunkt 27 c:
Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 203 zu Petitionen
Drucksache 19/7944

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Ent-
haltungen? – Damit ist die Sammelübersicht gegen die 
Stimmen der AfD von den übrigen Fraktionen des Hau-
ses angenommen.

Tagesordnungspunkt 27 d:
Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 204 zu Petitionen
Drucksache 19/7945

Wer stimmt dafür? – SPD, CDU/CSU, FDP, AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Grüne und Linke. Enthaltungen? – 
Nicht der Fall. Damit ist die Sammelübersicht 204 an-
genommen.

Tagesordnungspunkt 27 e:
Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 205 zu Petitionen
Drucksache 19/7946

Wer stimmt dafür? – Alle. Gegenstimmen? – Keine. 
Enthaltungen? – Auch nicht. Damit ist die Sammelüber-
sicht 205 angenommen.

Tagesordnungspunkt 27 f:
Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 206 zu Petitionen
Drucksache 19/7947

Wer stimmt dafür? – Gegenstimmen? – Gegen die 
Stimmen der Grünen von den übrigen Fraktionen des 
Hauses angenommen.

Tagesordnungspunkt 27 g:
Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)
Sammelübersicht 207 zu Petitionen
Drucksache 19/7948

Wer stimmt dafür? – Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Gegen die Stimmen der FDP von den übrigen 
Fraktionen des Hauses angenommen.

Tagesordnungspunkt 27 h:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 208 zu Petitionen

Drucksache 19/7949

Wer stimmt dafür? – Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Gegen die Stimmen der AfD von den übrigen 
Fraktionen des Hauses angenommen.

Tagesordnungspunkt 27 i:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 209 zu Petitionen

Drucksache 19/7950

Wer stimmt dafür? – Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Angenommen gegen die Stimmen von Grünen 
und Linken von der übrigen Mehrheit des Hauses.

Tagesordnungspunkt 27 j:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 210 zu Petitionen

Drucksache 19/7951

Wer stimmt dafür? – Gegenstimmen? – Enthaltun-
gen? – Gegen die Stimmen von FDP und Bündnis 90/
Die Grünen von der Mehrheit des Hauses angenommen.

Tagesordnungspunkt 27 k:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 211 zu Petitionen

Drucksache 19/7952

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Gegen die Stimmen von FDP, Bündnis 90/Die 
Grünen und der Fraktion Die Linke angenommen. – War 
das eine Gegenstimme von Ihnen?

(Uwe Kamann [fraktionslos]: Ja!)

– Dann nehmen wir die Gegenstimme mit auf.

Tagesordnungspunkt 27 l:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 212 zu Petitionen

Drucksache 19/7953

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Gegen die Stimmen von AfD, Bündnis 90/Die 
Grünen und der Fraktion Die Linke angenommen.

Vizepräsident Thomas Oppermann
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Tagesordnungspunkt 27 m:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 213 zu Petitionen

Drucksache 19/7954

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Gegen 
die Stimmen von AfD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen 
angenommen. 

Tagesordnungspunkt 27 n:

Beratung der Beschlussempfehlung des Petiti-
onsausschusses (2. Ausschuss)

Sammelübersicht 214 zu Petitionen

Drucksache 19/7955 

Wer stimmt dafür? – Wer stimmt dagegen? – Wer ent-
hält sich? – Gegen die Stimmen von AfD, FDP, Bünd-
nis 90/Die Grünen und der Fraktion Die Linke angenom-
men.

(Paul Viktor Podolay [AfD]: Das war be-
stimmt die Mehrheit!)

– Wollen Sie das anzweifeln? Besser nicht.

Zusatzpunkt 5:

Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 
zu dem Antrag der Abgeordneten Katja Hessel, 
Christian Dürr, Otto Fricke, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion der FDP

Kfz-Anhänger für Tier- und Naturschutz der 
gemeinnützigen Vereine von der Kfz-Steuer 
befreien

Drucksachen 19/7901, 19/8346 

Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussemp-
fehlung auf Drucksache 19/8346, den Antrag der Frak-
tion der FDP auf Drucksache 19/7901 abzulehnen. Wer 
stimmt für diese Beschlussempfehlung? – Gegenstim-
men? – Enthaltungen? – Gegen die Stimmen von FDP 
und AfD sowie der Fraktionslosen bei Enthaltung der 
Fraktion Die Linke ist damit die Beschlussempfehlung 
angenommen und der Antrag abgelehnt.

Wir kommen jetzt zur Aktuellen Stunde. Ich rufe den 
Zusatzpunkt 6 auf:

Aktuelle Stunde

auf Verlangen der Fraktion der AfD

Migrationsanreize vermeiden – Keine Ta-
schengelderhöhung für ausreisepflichtige 
Asylbewerber 

Vielleicht sortieren Sie sich für diese Debatte schnell 
neu, bevor ich den ersten Redner aufrufe. – Dann hat als 
erster Redner in dieser Debatte das Wort Dr. Gottfried 
Curio für die Fraktion der AfD.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Gottfried Curio (AfD): 
Sehr geehrter Präsident! Meine Damen und Herren! 

Die SPD sucht händeringend ihr Profil. Arbeitsminister 
Heil hat für die ehemalige Partei des deutschen Arbei-
ters jetzt tatsächlich etwas entdeckt: das Heil selbst noch 
von Rechtsbrechern. Lockte bisher schon die Politik der 
offenen Grenze samt bedingungsloser Vollversorgung 
Migranten aus aller Welt herbei, so soll nach Willen der 
SPD das Sahnehäubchen Taschengeld jetzt auch noch auf 
150 Euro erhöht werden, und zwar für alle, auch für judi-
ziert Unberechtigte. Das ist nicht nur das falsche Signal, 
wie auch CDU-Fraktionsvize Frei der „Bild“ sagte, son-
dern es zeigt auch: Das und nicht die realen Sorgen der 
Bürger sind die neuen Prioritäten der Genossen. 

(Beifall bei der AfD)

So ein Taschengeld 

(Sven Lehmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Es ist kein Taschengeld! Es ist ein 
Rechtsanspruch auf Existenz!)

wird zusätzlich zum Existenzminimum gezahlt – zur 
Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben. 
CSU-Generalsekretär Blume meint, die Erhöhung „un-
tergräbt … die Akzeptanz des Asylsystems“. Es ist der 
Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Er legt 
das ganze Ausmaß einer unverantwortbaren, milliarden-
schweren Migrantenpolitik beispielhaft bloß. 

Nur scheinbar wird einem Gesetz entsprochen. Erst 
2022 wäre es nötig, und die Ausdehnung einer Vollver-
sorgungspflicht auf vollständig ausjudizierte Fälle von 
abgelehnten und ausreisepflichtigen Asylbewerbern ent-
spricht weder Recht noch Rechtsempfinden. 

(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Das steht im Grund-
gesetz!)

Das ist der Bevölkerung schlicht nicht mehr vermittelbar, 
meine Damen und Herren.

(Beifall bei der AfD)

Der arbeitende Bürger lernt: Mitgereiste Sechsjährige 
müssen 97 Euro Taschengeld pro Monat vom Staat be-
kommen; 

(Sven Lehmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Es ist kein Taschengeld!)

weniger wäre ein Angriff auf ihre Menschenwürde. 

(Stefan Schmidt [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, genau so ist es!)

Mancher Enkel wird das in die Verhandlungen mit seiner 
Oma, ob der monatliche Zehner reicht, einfließen lassen. 
Dabei sind Hunderttausende abgelehnter Asylbewerber 
unter Vorspiegelung falscher Tatsachen im Land und 
müssten die erschlichenen Leistungen eigentlich zurück-
zahlen. 

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Thomas Oppermann
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Aber die Altparteien lassen für ihren Großmut einfach 
die arbeitende Bevölkerung zahlen.

(Zuruf des Abg. Norbert Müller [Potsdam] 
[DIE LINKE])

Sie haben den Status der Berechtigung der Unberechtig-
ten erfunden: die Duldung. 

(Falko Mohrs [SPD]: Wenn Sie sich doch ein-
mal damit auseinandersetzen und nicht einfach 
nur rumhetzen würden! Das ist unerträglich!)

Ein Attest findet sich – gesund genug, um nach Deutsch-
land zu laufen, aber zu krank, um zurückgeflogen zu 
werden. 

(Beifall bei der AfD)

Selbst bei dem, der kein Duldungsfall, sondern vollzieh-
bar ausreisepflichtig ist, sich aber dem Vollzug entzieht – 
schmeißt sich am Flughafen auf den Boden, simuliert 
Herzattacke, greift sich rechts auf die Brust –,

(Dr. Karamba Diaby [SPD]: Bleibt trotzdem 
ein Mensch!)

wird die Menschenwürde ohne Kulturtaschengeld ver-
letzt. 

(Dr. Karamba Diaby [SPD]: Sie kennen keine 
Menschenwürde! – Sven Lehmann [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Es ist kein Taschen-
geld!)

So ist das mit solchen kulturinteressierten Leuten: Bei 
der Abschiebung tauchen sie unter, bei der Abhebung 
von Geld tauchen sie wieder auf. 

(Beifall bei der AfD)

Der SPD-Arbeitsminister hat erkannt, wofür eine 
deutsche Arbeiterpartei eintreten muss: All die Leute 
müssen nicht nur weiter versorgt werden, sondern auch 
besser – 11 Prozent mehr. Wer, bitte, erklärt diesen Irr-
sinn den Bürgern, dem deutschen Arbeitslosen, der al-
leinerziehenden Mutter, dem Niedriglöhner, der seine 
Rente nicht mehr zusammenbekommt? Denen ist längst 
klar: Diese SPD vertritt ihre Interessen nicht mehr. Die 
sagen sich zu Recht: Für die tut ihr alles, für uns tut ihr 
nichts.

(Beifall bei der AfD – Dr. Petra Sitte [DIE 
LINKE]: An Ihrer Stelle wäre ich ganz zu-
rückhaltend!)

Das ist die SPD, die Heizöl und Benzin verteuern will, 
die einen Spurwechsel für abgelehnte Asylbewerber will, 
die für nur subsidiär Geschützte mehr Familiennachzug 
will und die die letztes Jahr nicht ausgeschöpfte Nach-
zugsquote dieses Jahr extra haben will. Erzählen Sie 
dann mal den Wohnungsuchenden, dass wir unbedingt 
mehr Zuzug brauchen! 170 000 Seniorinnen und Senio-
ren können die Miete nicht mehr zahlen, aber Sie machen 
Quartier für immer mehr Geduldete.

(Kathrin Vogler [DIE LINKE]: Sie wollen 
doch keinen Sozialwohnungsbau!)

Und der Berliner SPD-Bürgermeister will gar nicht mehr 
abschieben, sondern Duldung um jeden Preis. Die Aus-

länderbehörde soll ein Landesamt für Einwanderung 
werden. Meine Damen und Herren, diese SPD hat fertig. 
Die braucht mal dringend ein paar Jahre auf der Reser-
vebank.

(Beifall bei der AfD)

Meine Damen und Herren, Deutschland zahlt schon 
heute mit die höchsten Sozialleistungen in Europa. Sie 
lotsen doch damit die Menschen vorsätzlich aus Nach-
barländern in Europa hierher – 

(Kathrin Vogler [DIE LINKE]: Ah, jetzt ha-
ben Sie es gesagt: Die Sozialleistungen wol-
len Sie kürzen! Sie wollen Arme noch ärmer 
machen!)

Binnenmigration – und aus Afrika. In Syrien verdient ein 
Mensch im Schnitt monatlich 112 Euro, in Afghanistan 
40 Euro, in Schwarzafrika noch weniger. 

(Dr. Matthias Zimmer [CDU/CSU]: Deswe-
gen kommt er nicht nach Deutschland!)

Wer will noch leben wie Gott in Frankreich, wenn er als 
Asylbewerber in Deutschland leben kann? 

(Beifall bei Abgeordneten der AfD – Zurufe 
von der SPD und der LINKEN)

Dänemark hat auf Sachleistungen umgestellt und so 
die Zahl der Asylanträge drastisch reduziert. Sie geben 
erneut ein falsches Signal und wollen den Asylmagneten 
noch stärker stellen. Vergessen Sie Ihre Weltbeglückung 
auf Kosten des deutschen Arbeiters. Wir haben genug 
Bedürftige im eigenen Land. Ihnen, die berechtigt hier 
leben, 

(Sven Lehmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Für die wollen Sie doch die Sozialleis-
tungen kürzen!)

sollten Erhöhungen zuteilwerden. Wir, meine Damen 
und Herren, werden das tun.

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der AfD – Caren Lay [DIE 
LINKE]: Hetzer!)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Als nächster Redner hat das Wort für die Fraktion der 

CDU/CSU der Kollege Peter Weiß.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Peter Weiß (Emmendingen) (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! 

Wenn man selber nichts auf dem Kasten hat, bean-
tragt man eine Aktuelle Stunde mit Fake News, zu gut 
Deutsch: mit Falschnachrichten. 

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der 
LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN – Widerspruch bei der AfD)

Deswegen einfach und schlicht: Um was geht es? Wir 
haben ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das 

Dr. Gottfried Curio 
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uns sehr präzise vorschreibt, wie wir die Leistungen des 
Asylbewerberleistungsgesetzes zu gestalten haben. 

(Dr. Karamba Diaby [SPD]: Genau!)

Jetzt will ich mal Folgendes sagen: Wir als Parlamenta-
rier sind zu Recht verpflichtet, erstens unsere Verfassung 
zu achten und zweitens – auch wenn es uns manchmal 
politisch nicht ganz passt – das zu achten, 

(Patrick Schnieder [CDU/CSU]: Der AfD 
passt das eben nicht!)

was das Bundesverfassungsgericht als der berufene und 
bestellte Ausleger des Grundgesetzes uns als Gesetz-
geber vorgibt. Für uns ist klar: Wir halten uns an das 
Grundgesetz und an die Entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts. 

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der LIN-
KEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP – Patrick 
Schnieder [CDU/CSU]: Wir ja, die AfD nicht!)

Dass eine Fraktion dieses Hauses offenkundig Probleme 
hat, sich an die Verfassung und an die Entscheidungen 
des Bundesverfassungsgerichts zu halten, ist erstaunlich. 

(Zurufe von der AfD)

Und ich stelle hier fest: Das weisen wir mit Empörung 
zurück.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der LIN-
KEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP)

Das Bundesverfassungsgericht sagt ausdrücklich, 
dass Artikel 1 unserer Verfassung „ein Grundrecht auf 
Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzmini-
mums“ garantiert und „diesen Anspruch als Menschen-
recht“ begründet. „Das Grundrecht steht deutschen und 
ausländischen Staatsbürgern zu, die sich in der Bundes-
republik … aufhalten.“ Der Gesetzgeber – so das Bun-
desverfassungsgericht weiter – „darf … bei der konkre-
ten Ausgestaltung existenzsichernder Leistungen nicht 
pauschal nach dem Aufenthaltsstatus differenzieren.“ 
Aber es gibt Fraktionen in diesem Haus, die es nicht nö-
tig haben, Bundesverfassungsgerichtsurteile zu lesen,

(Dr. Karamba Diaby [SPD]: Die können ja 
gar nicht lesen!)

sondern lieber aus einer Laune heraus eine Aktuelle 
Stunde beantragen.

(Dr. Matthias Zimmer [CDU/CSU]: Es sind 
halt Faschisten!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, allerdings 
kann man und wollen wir differenzieren. Wenn wir die 
notwendige Anpassung des Asylbewerberleistungsge-
setzes hier ins Parlament einbringen, dann werden wir 
gleichzeitig für abgelehnte und ausreisepflichtige Asyl-
bewerber, also diejenigen, die nicht hierbleiben können 
und nicht hierbleiben sollen, vorsehen, dass sie keinen 
Anspruch auf volle Leistungen haben. Das ist jetzt schon 
die Rechtslage, und wir werden sie – so ist es geplant – 
noch einmal deutlich präzisieren und auch verschärfen, 
insbesondere, wenn solche ausreisepflichtigen Asylbe-

werber ihre Mitwirkungspflichten nicht wahrnehmen, 
beispielsweise bei der Beschaffung von Pass- und Per-
sonaldokumenten.

(Beifall bei der CDU/CSU – Zuruf von der 
AfD: Warum machen Sie das nicht jetzt 
schon?)

Das heißt: Für ausreisepflichtige Asylbewerber wird es 
künftig nicht mehr, sondern weniger Leistungen geben. 
Das ist die klare Botschaft an all diejenigen, die kein 
Aufenthaltsrecht in Deutschland haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU – Zuruf von der 
AfD: Das können Sie heute schon machen!)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im privaten 
Leben und in der Politik gilt: Lügen haben kurze Beine. 

(Zuruf von der AfD: Genau! Das sieht man an 
Ihnen! – Lachen bei der AfD)

Sobald die Gesetzentwürfe, über die derzeit die Bundes-
regierung berät, hier ins Parlament eingebracht werden, 
kann jeder, der des Lesens kundig ist, schwarz auf weiß 
nachlesen: Für den, der ausreisepflichtig ist und die Frist 
für die freiwillige Ausreise versäumt, wird es eng.

(Zuruf von der AfD: Aber nicht mit dieser 
Bundesregierung!)

Wir unterscheiden klar zwischen denen, die wegen Krieg, 
Verfolgung und Lebensgefahr bei uns in Deutschland 
bleiben dürfen und denen wir selbstverständlich Schutz 
gewähren, und denen, die zur Ausreise verpflichtet sind. 
Diese klare Trennung ist das, was die Bürgerinnen und 
Bürger zu Recht von uns erwarten.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt kei-
ne Notwendigkeit, Aktuelle Stunden zu Fake News, also 
Falschnachrichten, zu beantragen, sondern es reicht aus, 
Gesetzestexte zu lesen, die wir demnächst hier im Deut-
schen Bundestag beraten können.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD – 
Dr. Karamba Diaby [SPD]: Richtig! Klare 
Worte!)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Nächster Redner ist der Kollege 

Konstantin Kuhle für die Fraktion der FDP.

(Beifall bei der FDP)

Konstantin Kuhle (FDP): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Fe-

bruar war ein guter Monat für die politischen Debatten in 
Deutschland; denn in dieser Zeit haben sich unterschied-
liche Parteien, unterschiedliche Fraktionen in der deut-
schen Öffentlichkeit über ein Thema unterhalten, das eine 
persönliche Relevanz für das Leben vieler Menschen in 
Deutschland hat, das für viele Menschen wichtig ist. Das 
ist das Thema Altersarmut, das ist das Thema Rente.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und der 
SPD)

Peter Weiß (Emmendingen)
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Dass wir uns darüber unterhalten haben, hatte einen po-
sitiven Nebeneffekt. Das hatte den Nebeneffekt, dass die 
Umfragewerte für die AfD runtergegangen sind. Jetzt 
haben wir Mitte März, und es sind noch zweieinhalb 
Monate bis zur Europawahl. Deswegen bleibt der AfD 
natürlich nichts anderes übrig,

(Dr. Karamba Diaby [SPD]: Als Fake News!)

als hier eine Aktuelle Stunde zu beantragen, in der über 
irgendetwas mit Islam, Ausländern, Flüchtlingen, Migra-
tion diskutiert wird. Irgendeines dieser Themen muss 
hier aufs Tableau gehoben werden, damit die Debatte ein 
bisschen angeheizt werden kann und wir im Europawahl-
kampf wieder eine hitzige Flüchtlingsdiskussion haben; 
denn das ist das Einzige, was die können. Sachliche Vor-
schläge zum Thema Rente oder Flüchtlinge? Fehlanzei-
ge!

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU, der SPD, 
der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN – Dr. Karamba Diaby [SPD]: Die 
haben davon keine Ahnung!)

Meine Damen und Herren, wir sollten denen nicht den 
Gefallen tun, aus dem Europawahlkampf ein Wählerbe-
schaffungsprogramm für die AfD zu machen. Deswegen 
haben wir alle miteinander die Verantwortung, unsere 
Hausaufgaben im Bereich der Migrationspolitik zu erle-
digen.

(Zuruf von der AfD: Dann fangt mal an!)

Worum geht es in der Sache? In der Sache geht es um 
den sogenannten notwendigen persönlichen Bedarf – der 
muss nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts angepasst werden; das ist auch völlig klar –, und 
zwar von Asylbewerbern. In dem Wort „Asylbewerber“ 
steckt eigentlich schon drin, worum es sich hierbei han-
delt, nämlich um Menschen, bei denen noch nicht klar 
ist, ob sie ein Bleiberecht haben oder ob sie kein Bleibe-
recht haben. 

Diese Definition führt uns aus Sicht der Freien De-
mokraten schon zum wichtigsten Ziel: Der Status des 
Asylbewerbers muss sich auf eine Gruppe erstrecken, die 
möglichst klein ist, und der Zeitraum mit diesem Status 
muss möglichst kurz andauern. Es muss klar sein: Wer 
ein Bleiberecht hat, kann in Deutschland bleiben und 
muss schnellstmöglich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung 
stehen, und wer kein Bleiberecht hat, muss Deutschland 
schnellstmöglich verlassen. Die Menschen ewig lange 
in diesem Status des Asylbewerbers zu belassen, das ist 
doch das Problem. Wenn wir das nicht klären, dann kön-
nen wir das Ganze auch einfach über Sachleistungen re-
geln. Dann brauchen wir nicht über eine Verfestigung des 
Status des Asylbewerbers zu reden. Da müssen wir ran. 
Deswegen müssen die Fraktionen, die hier versammelt 
sind, auch im Bereich der Migration ihre Hausaufgaben 
machen.

(Beifall bei der FDP)

Was muss geschehen? Zunächst muss es zu einer Be-
schleunigung der Verfahren kommen. Wenn wir über 
eine Beschleunigung der Verfahren sprechen – wie be-
kommen wir es hin, dass schneller klar ist, ob jemand 

als Flüchtling anzuerkennen ist oder nicht? –, dann müs-
sen wir auch sagen: Es ist wichtig, dass Staaten wie die 
Maghreb-Staaten oder Georgien endlich zu sicheren Her-
kunftsstaaten erklärt werden. 

(Beifall bei Abgeordneten der FDP – Sven 
Lehmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Und das als Bürgerrechtspartei! – Dr. Franziska 
Brantner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Sie 
sagen, Algerien ist jetzt demokratisch?)

Da müssen Sie, meine Damen und Herren von den Grü-
nen, Ihre Blockadehaltung aufgeben. Auch Sie haben 
eine Verantwortung dafür, meine Damen und Herren von 
den Grünen, dass aus dem Europawahlkampf kein Wäh-
lerbeschaffungsprogramm für die AfD wird. Das ist Ihre 
Verantwortung. Wir sollten gemeinsam hier entscheiden 
und dafür sorgen, dass die Asylverfahren beschleunigt 
werden, dass wir da vorankommen.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Meine Damen und Herren von der SPD, auch Sie ha-
ben eine Verantwortung, wenn es darum geht, die Asyl-
verfahren zu beschleunigen; denn die Frage der Rechts-
klarheit hängt immer auch zusammen mit der Frage 
nach der Beschleunigung der Verfahren. Und ein ganz 
wesentlicher Beitrag zur Rechtsklarheit wäre doch das 
Fachkräfteeinwanderungsgesetz, über das zwischen den 
Koalitionsparteien jetzt verhandelt wird. Lassen Sie sich 
da bitte nicht von der Union über den Tisch ziehen,

(Zurufe von der CDU/CSU: Was?)

sondern legen Sie noch vor der Europawahl den Entwurf 
eines Fachkräfteeinwanderungsgesetzes vor. Wir müssen 
darüber nicht nur im Innenausschuss debattieren, son-
dern wir sollten darüber auch noch vor der Europawahl 
im Plenum des Deutschen Bundestages entscheiden, da-
mit wir den Menschen noch vor der Europawahl zeigen 
können: Wir sind in der Lage, in der Migrationsfrage für 
Rechtsklarheit zu sorgen. Deswegen gehört das Fach-
kräfteeinwanderungsgesetz hier auf den Tisch. Machen 
Sie der Union Druck, und lassen Sie sich nicht über den 
Tisch ziehen, meine Damen und Herren von der SPD!

(Beifall bei der FDP)

Was die Union angeht, haben wir gestern im Innenaus-
schuss wahrgenommen, dass es jetzt einen neuen Kon-
nex gibt, ein Junktim zwischen dem Fachkräfteeinwan-
derungsgesetz auf der einen Seite und dem sogenannten 
Geordnete-Rückkehr-Gesetz auf der anderen Seite. Ich 
dachte immer, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist 
die Gegenleistung für Herrn Maaßen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Da wird jetzt offensichtlich noch was anderes draufge-
packt und ein neues Junktim aufgemacht. Ich will dazu 
nur so viel sagen: Wir als Fraktion der Freien Demokra-
ten haben überhaupt nichts dagegen, wenn der Staat seine 
Bemühungen intensiviert, dass Menschen, die ausreise-
pflichtig sind, auch zurückgehen oder abgeschoben wer-
den. Aber dann sorgen Sie, meine Damen und Herren von 
der Union, auch dafür, dass die Abschiebehaftplätze in 

Konstantin Kuhle 
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den Ländern auch ausgenutzt werden. Und sorgen Sie in 
einem zweiten Schritt dafür, dass es mehr Abschiebehaft-
plätze gibt. Es ist wie immer: Das geltende Recht muss 
angewandt werden. 

(Filiz Polat [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das Recht wird täglich gebrochen!)

Wir brauchen auch im Bereich der Abschiebung keine 
neuen Gesetzesverschärfungen, wie Sie sie hier vorschla-
gen, sondern eine Durchsetzung des geltenden Rechts. 

Wenn Sie diese Aufgaben erledigen, dann werden wir 
erleben, dass die Gruppe der Asylbewerber, über die wir 
hier sprechen, kleiner und die Dauer der Asylverfahren 
weiter verkürzt wird. Dann entpuppt sich diese Debatte 
als eine Randdebatte, die nichts mit den wahren Proble-
men in diesem Land zu tun hat. Wir sollten weiter über 
Fragen diskutieren, die den Menschen wirklich auf der 
Seele brennen, und hier der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts folgen.

Vielen Dank. 

(Beifall bei der FDP sowie der Abg. Saskia 
Esken [SPD])

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist für die Fraktion 

der SPD die Kollegin Susann Rüthrich.

(Beifall bei der SPD)

Susann Rüthrich (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Meine älteste Tochter ist jetzt Schulkind. Sie 
bekommt Taschengeld. Das Kind freut sich darüber. 
Wenn wir hier von „Taschengeld für Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber“ reden, muss ich sagen: Wir reden von 
erwachsenen Menschen, von Menschen, die nichts lieber 
wollen, als auf eigenen Beinen zu stehen, die ihr eigenes 
Geld verdienen wollen, um ihre Familien selber ernähren 
zu können.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Ab-
geordneten der CDU/CSU)

Dieses Geld ist für den notwendigen persönlichen Be-
darf; so heißt diese Leistung nämlich eigentlich. Das 
sagt, worum es hier geht: Das steht diesen Menschen zu; 
das ist kein Almosen, sondern ein Rechtsanspruch. 

Statt über dessen Höhe zu jammern, lassen Sie uns 
endlich einmal dafür sorgen, dass auch die zu uns Ge-
flüchteten schnell auf eigenen Beinen stehen können, 
dass sie ihr eigenes Geld verdienen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN)

Dazu habe ich von Ihnen von der AfD noch nie auch nur 
einen einzigen konstruktiven Vorschlag gehört. Fangen 
Sie doch endlich mal an, für irgendein Problem in diesem 

Land eine zumindest halbwegs plausible Lösung vorzu-
schlagen.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie des Abg. 
Thomas Heilmann [CDU/CSU] – Dr. Karamba 
Diaby [SPD]: Rente!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, versetzen wir uns 
doch mal in die Lage derer, denen Sie hier nicht die Bus-
fahrkarte, die Briefmarke, das Buch oder die Kosten für 
ein Telefonat gönnen: Einen Platz im Sprachkurs oder 
im Integrationskurs zu bekommen, das dauert mal locker 
ein halbes Jahr – nach der Anerkennung, wohlgemerkt. 
Ob ich das Glück habe, dass in der Zeit auch mein Kind 
betreut wird, hängt davon ab, wo ich wohne und ob ein 
Platz frei ist. Ob ich mich auf den Kurs einlassen kann, 
wenn ich Angst um meine Familie, um mein Kind, um 
meinen Mann haben muss? Schwierig! Der Handwerks-
meister nebenan würde mich zwar einstellen, aber er 
sagt: Ich investiere doch nicht in deine Ausbildung, und 
dann wirst du abgeschoben. – Genau deshalb kämpfen 
wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dafür, 
dass Leute, die hier Arbeit haben oder in Ausbildung 
sind, bleiben können; weil das gut für alle ist und weil 
das einfach vernünftig ist. 

(Beifall bei der SPD – Dr. Matthias Zimmer 
[CDU/CSU]: Dürfen sie doch schon! Drei-
plus-zwei-Regelung!)

Ob ich hier eine Chance bekomme, ist fraglich, wenn ich 
gar niemanden kennenlernen kann, weil ich für Monate – 
künftig vielleicht für Jahre – in einer Massenunterkunft 
verwahrt werde. Und dann werfen Sie mir vor, dass ich 
den notwendigen persönlichen Bedarf aus dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz erhalte. Im Ernst? Sie wollen 
verhindern, dass sich diese Familien bei uns integrieren 
können, nur um ihnen dann vorzuhalten, dass sie nicht 
ihr eigenes Geld verdienen. Wie schäbig!

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die jetzt maximal 135 Euro für den notwendigen 
persönlichen Bedarf sollen nun nach drei Jahren ohne 
Anpassung an die steigenden Kosten auf 150 Euro an-
gehoben werden. So lesen wir das in den Zeitungen. Na, 
herzlichen Glückwunsch! Das wäre eigentlich jährlich 
nötig. Eine jährliche Erhöhung wäre Ihnen wahrschein-
lich am allerliebsten; denn dann könnten Sie jedes Jahr 
eine solche Aktuelle Stunde abhalten, die zu nichts ande-
rem gut ist, als wieder einmal schlecht über andere Men-
schen zu reden und Ängste zu schüren. 

(Zurufe von der AfD: Oh!)

Das ist ja Ihr einziges Lebenselixier.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN und des Abg. Thomas Heilmann 
[CDU/CSU])

Im Übrigen gibt es dazu noch nicht einmal einen aktu-
ellen Gesetzentwurf der Bundesregierung, der den Bun-
destag erreicht hätte. Es sei denn, Sie haben dazu nähere 
Informationen, sind näher dran als wir anderen. Dann 

Konstantin Kuhle 
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teilen Sie doch bitte Ihre tiefer gehenden Erkenntnisse 
mit uns. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD – Ulli 
Nissen [SPD]: Darauf können wir eigentlich 
verzichten!)

Denken Sie im Ernst, dass irgendwer in Eritrea, im 
Irak, in Bangladesch, Tschetschenien, Kolumbien, dass 
irgendwer in den Fluchtländern die deutsche Tages-
zeitung liest und sich dann denkt: Toll, jetzt gibt es da 
15 Euro mehr, jetzt lohnt es sich doch, mein Leben auf der 
Flucht zu riskieren, alles hinter mir zu lassen, auf Monate 
und Jahre unterwegs zu sein, nur um nach Deutschland 
zu kommen. – Als wenn das die Flucht auslösen würde!

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Als wenn das die Entscheidung für diese Menschen er-
leichtern würde! Als wenn das der einzige Grund wäre, 
weshalb man in Deutschland einen Asylantrag stellen 
möchte! Vielleicht liegt das ja auch daran, dass diese 
Menschen zu Recht bei uns auf rechtsstaatliche Verfah-
ren und auf einen angemessenen Umgang hoffen dürfen.

(Zurufe von der AfD: Ja, bestimmt!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind mitten in 
den Internationalen Wochen gegen Rassismus. Eine Ak-
tuelle Stunde dazu wäre den Problemen und Sorgen vie-
ler hier im Land wahrscheinlicher angemessener gewe-
sen, als ausgerechnet jetzt wieder den bösen, kriminellen 
Anderen aus der Tüte zu holen. Es spaltet unsere Gesell-
schaft, wenn die Unterschiede zwischen uns immer mehr 
vertieft werden. Sie spalten die Gesellschaft!

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Wir dagegen wollen eine faire, eine rechtsstaatliche, eine 
mitmenschliche Politik und eben auch eine solche Asyl-
politik. Wir wollen endlich ein richtiges Einwanderungs-
gesetz, das diesen Namen auch verdient. Wir wollen 
auch, dass sich alle im Land sicher sein können, nicht in 
Armut und sozialer Not leben zu müssen. Deshalb brau-
chen wir Kindergrundsicherung, Bürgergeld, anständige 
Arbeit und am Ende des Arbeitslebens eine anständige 
Rente.

(Beifall bei der SPD – Zuruf von der AfD: 
Das schafft ihr doch nicht! Wer finanziert das 
denn?)

Sie werten Menschen ab,

(Dr. Alice Weidel [AfD]: Ja, genau! Die Poli-
tik, die Sie betreiben!)

wie auch immer Sie dann noch in den Spiegel gucken 
können. Wir reichen lieber unseren Mitmenschen die 
Hand. Und dafür Glück auf!

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Caren 
Lay [DIE LINKE] – Dr. Alice Weidel [AfD]: 
Ja, Glück auf! Dass das die Standards sind, die 
die Menschen in Deutschland wünschen, wis-
sen wir ja!)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Nächste Rednerin ist die Kollegin Ulla 

Jelpke für die Fraktion Die Linke.
(Beifall bei der LINKEN)

Ulla Jelpke (DIE LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In der Tat 

zeigt schon der Titel dieser Aktuellen Stunde, welche 
verfassungswidrige Haltung die AfD hier erneut hinein-
bringt.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Ab-
geordneten der CDU/CSU)

Das ist einfach nur schäbig und widerlich.
Der Kollege Weiß hat zu Recht auf das Verfassungsge-

richtsurteil von 2012 verwiesen.
(Zuruf von der AfD: Gulag-Truppe! – Gegen-
ruf der Abg. Dagmar Ziegler [SPD]: Schämen 
Sie sich!)

Herr Kollege Weiß, das Verfassungsgericht hat aber auch 
sehr deutlich gemacht, dass – ich zitiere – die Menschen-
würde migrationspolitisch nicht relativiert werden darf.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Sie haben jetzt ankündigt, dass Sie erneute Repressio-
nen planen. Wir haben das ja schon in einem ersten Ent-
wurf lesen dürfen. Dazu muss ich Ihnen sagen: Es gibt 
immer wieder viele Gründe, warum Menschen aus die-
sem Land nicht ausreisen können. Nehmen Sie das auch 
einmal zur Kenntnis, und schaffen Sie hier nicht ständig 
ein Misstrauen. Denn die Mitwirkungspflicht kann un-
ter Umständen auch einfach daran scheitern, dass man 
aus einem Land kommt, in dem man gar keine Papiere 
bekommt, wie das zum Beispiel in Syrien oder anderen 
Ländern der Fall ist.

(Martin Sichert [AfD]: Da gibt es Papiere!)
Herr Weiß, wie Sie auch ganz genau wissen, hat die 

Bundesregierung erst kürzlich zugegeben, dass nach ih-
rer Auffassung das menschenwürdige Existenzminimum 
nicht gesichert ist. In diesem Zusammenhang ist doch der 
eigentliche Skandal, dass dieses niedrige Taschengeld 
von 135 Euro erst jetzt nach drei Jahren auf 150 Euro 
erhöht wird. Das ist doch nahezu lächerlich.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Lachen bei der AfD)

Denn – das hat Herr Weiß hier auch gesagt – der Bund 
hat sich sogar verpflichtet, die Leistungen der Asylsu-
chenden jährlich an die Inflation anzupassen.

(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Das ist ja 
wunderbar! Mit Nachzahlung!)

Das wäre seit 2016 notwendig gewesen.
Alleinstehende Erwachsene sollen künftig mit 

150 Euro – bislang waren es 135 Euro – Taschengeld 
auskommen. Zwar werden Unterkunft und Verpflegung 

Susann Rüthrich
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bezahlt. Aber was muss von dem Taschengeld alles be-
zahlt werden? Zum Beispiel Handykarten, Bustickets, 
Zigaretten.

(Lachen bei der AfD)

– Ja, da lachen Sie. Das müssen gerade diejenigen tun, 
die zurzeit in Spendenaffären ersticken und ihre Kohle 
von den Reichen abzocken.

(Beifall bei der LINKEN, der CDU/CSU, der 
SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Caren Lay [DIE LINKE]: Selbstbedienungs-
fraktion!)

Selbst Medikamente, die von den Kassen nicht bezahlt 
werden, müssen von diesen Geldern bezahlt werden. Da 
bleibt für Freizeit, Kultur oder dafür, auch einmal einen 
Kaffee mit Freunden zu trinken, nicht allzu viel übrig. 
Meine Damen und Herren, so darf Integration in unserem 
Land nicht aussehen.

(Zuruf von der AfD: Das ist doch Unfug! Das 
wird doch alles bezahlt! – Gegenruf der Abg. 
Kathrin Vogler [DIE LINKE]: Kulturloser 
Haufen!)

Stattdessen hören wir ja auch aus Bayern Töne. Ich 
will einmal daran erinnern, dass CSU-Generalsekretär 
Markus Blume gesagt hat – ich zitiere –:

Das Asylrecht ist für Schutzsuchende, nicht für Ta-
schengeldsuchende.

(Dr. Alice Weidel [AfD]: Hetze ist das! Das 
ist Hetze!)

Auch damit wird meiner Meinung nach wieder einmal 
ein Grundmisstrauen gegenüber Schutzsuchenden vorge-
tragen. Das ist einfach unerträglich.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ich will noch ein weiteres Beispiel aus Bayern brin-
gen. In Bamberg hat das Sozialamt Flüchtlingen, die 
trotz der Dublin-Regelungen hier sind, das Taschengeld 
entzogen, also gar kein Bargeld mehr ausgezahlt. Als Be-
gründung hieß es, Betroffene seien nur nach Deutschland 
weitergereist, um hier Sozialleistungen abzukassieren. 
Das Bayerische Landessozialgericht hat diese illegale 
Praxis zurückgewiesen. Das Geld muss gezahlt werden. 
Auch hier zeigt sich wieder, wo Sie stehen, wenn Sie so 
etwas bejubeln.

Meine Damen und Herren, Menschen fliehen nicht, 
weil sie sich ein Taschengeld erhoffen,

(Dr. Alice Weidel [AfD]: Nein!)

sondern weil sie Schutz suchen

(Dr. Alice Weidel [AfD]: Natürlich!)

vor Krieg, vor Verfolgung und vor Armut.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das sollten auch ganz besonders Sie von der AfD sich 
einmal hinter die Ohren schreiben.

(Dr. Alice Weidel [AfD]: Vor Armut! Wir 
müssen aber nicht alle Armutsflüchtlinge auf-
nehmen!)

Insbesondere das Asylbewerberleistungsgesetz macht 
Geflüchtete sozialpolitisch ohnehin schon zu Menschen 
dritter Klasse. Es drängt Flüchtlinge mit Regelsätzen 
unter dem Hartz-Niveau weiter unter das Existenzmini-
mum; es schließt Asylsuchende von einer umfassenden 
medizinischen Versorgung aus; es entmündigt sie durch 
das Sachleistungsprinzip. Deshalb muss das Asylbewer-
berleistungsgesetz endlich abgeschafft werden, wie Grü-
ne und Linke das schon seit vielen Jahren fordern.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, was die AfD hier aufführt, 
ist eine ganz miese Nummer. Denn wenn jemand Sozial-
neid schürt und hier auch nicht nur ein einziges Mal eine 
Debatte führt, die irgendwie nach vorne bringt,

(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Wo vorne ist, 
bestimmen Sie, Frau Jelpke?)

aber gleichzeitig als Partei ständig Steuergeschenke an-
nimmt, ist das wirklich schändlich.

Meines Erachtens bräuchten wir hier eine Debatte da-
rüber, wie man für die Reichen und die Superreichen ein-
mal die Steuern erhöht, beispielsweise indem man eine 
Millionärssteuer einführt.

(Dr. Alice Weidel [AfD]: Die zahlen doch 
genug Steuern! Das ist doch Sozialneid!)

Dann könnte man wirklich für alle – ich betone: alle – 
Bedürftigen in diesem Land die Lage verbessern.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Alice Weidel 
[AfD]: Das ist Sozialneid, die Leistungsträger 
in Deutschland noch weiter abzustrafen! – Ge-
genruf des Abg. Konstantin Kuhle [FDP]: Mit 
den Leistungsträgern sind aber nicht Sie ge-
meint, Frau Weidel!)

Das wäre das, was wirklich vorantreibt – und nicht die 
Spendenabzocker und Betrüger, Frau Weidel, die solche 
Dinge abziehen wie Sie. Es ist einfach nur schändlich, 
den Ärmsten in diesem Land auch noch die paar Euro 
zu nehmen.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Zurufe von 
der AfD)

Sie sollten sich wirklich dafür schämen, dass Sie Zehn-
tausende, fast Hunderttausende von Reichen abzocken 
und nicht einmal dazu stehen.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ulla Jelpke
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Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Frau Jelpke, jetzt ist die Redezeit aber wirklich um. – 

Nächste Rednerin ist die Kollegin Filiz Polat für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Filiz Polat (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Das Asylbewerberleistungsgesetz macht Geflüchte-
te in diesem Land zu Menschen dritter Klasse.

Anders als der Titel der Aktuellen Stunde – Frau Jelpke 
hat es gesagt – vermuten lässt, geht es mitnichten um ein 
Taschengeld. Es geht um ein Grundrecht auf Gewährleis-
tung eines menschenwürdigen Existenzminimums,

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der SPD)

und zwar abgeleitet – ich erwähne es noch einmal als 
Nachhilfe für Sie, Herr Gauland –

(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Ich brauche 
Ihre Nachhilfe nicht!)

aus unserer Verfassung: Artikel 1, Menschenwürde, und 
Artikel 20, Sozialstaatsprinzip.

(Kathrin Vogler [DIE LINKE]: Gucken Sie 
einmal hinein! Das Grundgesetz liegt in Ihrer 
Schublade!)

Die Bundesregierung ist somit gesetzlich verpflichtet, 
die Asylbewerberleistungen regelmäßig anzupassen. Sie 
könnte es im Übrigen auch jetzt schon ohne eine Geset-
zesänderung tun.

Vor diesem Hintergrund ist die von Unionskollegen 
öffentlich losgetretene Debatte zynisch, meine Damen 
und Herren. Herr Weiß, bei uns entsteht der Eindruck, 
dass der Appell, den Sie gerade losgelassen haben, un-
sere Verfassung zu achten, an die Adresse Ihrer eigenen 
Fraktion gerichtet war.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der SPD – Lachen bei der AfD – Peter Weiß 
[Emmendingen] [CDU/CSU]: Nein, an die 
Grünen, im Bundesrat nicht zu blockieren!)

Denn gemessen am Bundesverfassungsgerichtsur-
teil – hören Sie gut zu – zum ALG II von 2010 zeigt sich 
doch, dass den noch viel niedrigeren Beträgen des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes eine Bemessungsgrundlage, 
die ja beim ALG II bezüglich ihrer Auslegung kritisiert 
wird, gänzlich fehlt. Sie fehlt gänzlich. Es gibt keine.

Das Asylbewerberleistungsgesetz ist auch in vielen 
weiteren Punkten verfassungsrechtlich sehr bedenklich. 
Das verschweigen Sie. Dies betrifft beispielsweise das 
Sachleistungsprinzip, die Bezugsdauer, die betroffenen 
Personengruppen sowie die Krankenbehandlung. Schau-
en Sie einmal in Ihre Gesetzesbegründung von 1993. Die 
haben Sie wohl vergessen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Die Einschränkung der Krankenbehandlung auf eine 
Art Notfallversorgung und die damit verbundene restrik-
tive Praxis führen oftmals zur Verschleppung von Krank-
heiten und deren Chronifizierung. Da brauchen Sie gar 
nicht zu grinsen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Selbst bei Kindern, insbesondere bei Eingliederungshil-
fen für Kinder mit Behinderung, sind die Leistungen er-
heblich reduziert. Das vergessen Sie.

Ich will auch noch einmal Folgendes festhalten, weil 
Sie immer von ausreisepflichtigen Personen sprechen: 
Wir sprechen hier von den Geduldeten, für die Sie jetzt 
eine zusätzliche gesetzliche Grundlage schaffen, damit 
sie in Arbeit bleiben können. Wir sprechen nämlich von 
denjenigen, die schon seit vier, sechs, acht Jahren hier 
sind, weil sie aufgrund des Systemversagens beim BAMF 
lange im Asylverfahrenssystem hingen und jetzt faktisch 
Inländer geworden sind. Sie haben 2016 die Unterneh-
men aufgerufen, diese Menschen in die Unternehmen zu 
integrieren. Das haben die Unternehmen gemacht. Diese 
Menschen mit einer Duldung sitzen jetzt in Baden-Würt-
temberg an den Werkbänken. Sie wollen diese Menschen 
eigentlich abschieben. Auf der anderen Seite diskutieren 
wir über eine Beschäftigungsduldung, damit Menschen 
hierbleiben können. Das Ganze ist also ein wenig schizo-
phren in dieser Debatte, meine Damen und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der SPD)

Kinder werden nachhaltig geschädigt, weil therapeuti-
sche Hilfen für chronisch kranke, besonders förderungs-
bedürftige und Kinder mit Behinderung verschleppt und 
verweigert werden. Kinder werden in unzulässiger Wei-
se zu Objekten migrationspolitischer Steuerungs- und 
Sanktionsmaßnahmen, die eigentlich, vielleicht, in ihrer 
Begründung auf das Verhalten ihrer Eltern abzielen. Sie 
konstruieren damit aber eine Sippenhaft. 

(Hermann Gröhe [CDU/CSU]: Überlegen Sie 
einmal, was Sie für Begriffe gebrauchen! Ist ja 
nur peinlich, die Dame! – Gegenruf der Abg. 
Ulla Jelpke [DIE LINKE]: Sie sind peinlich!)

Um das auch noch einmal zu betonen: Bei den Ge-
duldeten sind fast 60 Prozent Kinder und Jugendliche. 
Dennoch will das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales am alten System grundsätzlich festhalten – obwohl 
schon der Name des Gesetzes eine Mogelpackung bleibt, 
wie Pro Asyl zu Recht feststellt. Es geht nämlich nicht, 
Konstantin Kuhle, nur um Asylbewerberinnen, Asylsu-
chende, die im Verfahren sind, und es geht auch nicht 
nur um Geduldete, die ausreisepflichtig sind. Nein – und 
das wissen viele nicht –, es geht auch um die Menschen, 
die bereits einen Aufenthaltstitel haben, nämlich aus hu-
manitären Gründen. Die haben Sie nämlich mit erfasst 
im Asylbewerberleistungsgesetz, und das ist aus unserer 
Sicht absolut abzulehnen, meine Damen und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN – Konstantin Kuhle 
[FDP]: Die sollen arbeiten!)



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 86. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 14. März 201910118

(A) (C)

(B) (D)

– Die sollen arbeiten? Dann sagen Sie mal Ihren Kolle-
gen, auch in NRW, dass sie keine Arbeitsverbote erteilen 
sollen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN – Konstantin Kuhle 
[FDP]: Gerne!)

Es wird leider nicht statistisch erfasst, wie viele Men-
schen ein Arbeitsverbot in Deutschland haben, obwohl 
sie arbeiten wollen. 

(Konstantin Kuhle [FDP]: Zeigen Sie mir den 
FDPler, der für ein Arbeitsverbot ist!)

Sie lassen die Menschen im Transfersystem versauern. 
Die Leute wollen arbeiten, meine Damen und Herren. 

(Konstantin Kuhle [FDP]: Zeigen Sie mir den 
Liberalen, der für ein Arbeitsverbot von Asyl-
bewerberinnen und Asylbewerbern ist!)

– Melden Sie sich zu einer Frage, Herr Kuhle! 

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN – Peter Weiß [Em-
mendingen] [CDU/CSU]: Das geht in der Ak-
tuellen Stunde nicht!)

Herrn Minister Heil und den Kollegen der SPD 
möchte ich deshalb ein Zitat Ihres niedersächsischen 
SPD-Kollegen, Innenminister Pistorius – er hat im Üb-
rigen heute Geburtstag –, nicht vorenthalten. Er hat im 
Landtag gesagt: 

Wir brauchen den Wegfall des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes. 

Meine Damen und Herren, recht hat er, und die SPD im 
Bund sollte sich an dieser Forderung ein Beispiel neh-
men!

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und der LINKEN)

Aber das BMAS will nicht nur an einem diskriminie-
renden Sondergesetz festhalten, sondern – wir haben es 
gehört – Sie schieben die nächste Neuberechnung auf 
2020. Für die Betroffenen bedeutet dies einen nicht hin-
nehmbaren Einschnitt in ihre verfassungsrechtlich garan-
tierte Würde. Die Betroffenen müssen vor Gericht ihre 
Leistungsanpassung mühselig einklagen. 

Meine Damen und Herren, ein breites Bündnis aus 
Wohlfahrtsverbänden, Pro Asyl und vielen weiteren 
zivilgesellschaftlichen Akteuren spricht sich deshalb 
nachdrücklich für eine vollständige Aufhebung des Asyl-
bewerberleistungsgesetzes aus. Diese Forderung teilt 
Bündnis 90/Die Grünen. Meine Damen und Herren, eine 
Menschenwürde mit Rabatt widerspricht dem Sozial-
staatsprinzip und lässt sich mit dem Grundgesetz nicht 
vereinbaren. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Nächster Redner ist der Kollege 

Thorsten Frei für die Fraktion CDU/CSU. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Thorsten Frei (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lie-

be Frau Polat, das war wirklich ein witziger Auftritt, den 
Sie hier geliefert haben. Sie beklagen, dass das Gesetz 
zur Anpassung der Asylbewerberleistungen 2016 nicht in 
Kraft getreten ist. Das ist aber den Grünen zu verdanken. 
Deswegen ist Ihr Beitrag im Grunde an Scheinheiligkeit 
nicht zu überbieten.

(Beifall bei der CDU/CSU – Peter Weiß [Em-
mendingen] [CDU/CSU]: So ist es! – Wider-
spruch beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Aber der entscheidende Punkt ist doch, dass man auch 
diese Frage in einen größeren Zusammenhang rücken 
muss.

(Sven Lehmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Eben nicht!)

Wenn wir die Zielsetzung haben, dass wir die Zahl der 
Schutzsuchenden in Deutschland reduzieren möchten, 
wenn wir die Zielsetzung haben, dass abgelehnte Asyl-
bewerber unser Land auch wieder verlassen, und wenn 
wir die Zielsetzung haben, dass die Migration die gesell-
schaftliche Akzeptanz nicht untergräbt und die Integrati-
onsfähigkeit nicht überfordert, 

(Filiz Polat [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Sie sind überfordert! Lassen Sie uns doch re-
gieren!)

dann müssen wir mit einem ganzen Bündel von Maßnah-
men reagieren. Im Grunde genommen hat der Kollege 
Peter Weiß sehr gut dargelegt, wie wir in dieser Situation 
reagieren können und dass es letztlich um Mosaikstei-
ne in einem ganzen Maßnahmenbündel geht. Deswegen 
würde ich gerne den Zusammenhang noch einmal her-
stellen:

Es geht ja nicht nur darum, dass man bestimmte Leistun-
gen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz anzupassen 
hat, sondern wir haben darüber hinaus natürlich auch den 
gesetzlichen und politischen Spielraum, andere Leistun-
gen so zu kürzen, dass Sozialleistungen in Deutschland 
nicht wie ein Pull-Faktor wirken, sondern der Aufgabe 
gerecht werden, die sie tatsächlich haben. 

(Sven Lehmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist eine absolute Legendenbil-
dung!)

Ein Beispiel ist die Bezugsdauer der Asylbewerber-
leistungen. Da würde ich einen vollkommen anderen 
Weg einschlagen als Sie. Nach aktueller Rechtslage be-
trägt in Deutschland die Bezugsdauer der niedrigeren 
Asylbewerberleistungen 15 Monate. Es ist mitnichten so, 
dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Entschei-
dung gesagt hat, dass 15 Monate der richtige Zeitraum 
sind. Es hat lediglich gesagt, dass 48 Monate zu lange 
sind. Deswegen haben wir da natürlich einen politischen 

Filiz Polat 
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Spielraum, die Asylbewerberleistungen über einen deut-
lich längeren Zeitraum zu zahlen, als es derzeit der Fall 
ist. 

Peter Weiß ist auf einen anderen Punkt eingegangen, 
nämlich darauf, dass wir dabei auch unterscheiden müs-
sen zwischen denen, die ein Bleiberecht haben, und de-
nen, die dieses Bleiberecht nicht haben. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Genau das werden wir mit dem Geordnete-Rückkehr-Ge-
setz auch tatsächlich in geltendes Recht umsetzen. 

(Abg. Filiz Polat [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN] meldet sich zu einer Zwischenfrage)

– Wie Sie vorhin richtigerweise gesagt haben, darf man 
in einer Aktuellen Stunde keine Fragen stellen; sonst hät-
te ich die Frage gerne zugelassen. 

Ein weiterer Punkt, den wir ansprechen müssen, sind 
die Dublin-III-Flüchtlinge. Wir haben im letzten Jahr 
55 000 Überstellungsersuche in andere EU-Staaten ge-
habt. Das waren 55 000 Fälle, in denen Asylbewerber 
bereits in einem anderen europäischen Land einen Asyl-
antrag gestellt haben. Ich bin davon überzeugt: Wenn wir 
Binnenmigration in Europa in den Griff bekommen wol-
len, sollten wir Asylbewerbersozialleistungen für Dub-
lin-III-Fälle auf null reduzieren. Das ist das einzige – und 
wirksame – Mittel, um Binnenmigration in Europa zu 
verhindern. 

Es würde im Übrigen auch einem Wertungswider-
spruch gerecht werden: wenn wir beispielsweise für 
EU-Bürger, die nach Deutschland kommen, um hier ei-
nen Arbeitsplatz zu suchen, Sozialleistungen versagen. 
Auch das wäre ein Punkt, wo wir reagieren könnten und, 
glaube ich, sehr wirksam unsere Ziele erreichen könnten. 

Darüber hinaus – das will ich an dieser Stelle auch 
sagen – möchten wir, wenn wir uns mit dem Geordne-
te-Rückkehr-Gesetz beschäftigen, auch für diejenigen, 
die Sozialleistungsmissbrauch betreiben, eine angemes-
sene Antwort finden. Wir haben in den vergangenen Mo-
naten immer wieder Beispiele gehört, wie Sozialleistun-
gen durch Mehrfachidentitäten erschlichen worden sind. 
Auch darauf brauchen wir eine Antwort. Das ist nicht nur 
unfair und inakzeptabel gegenüber dem Gastland, son-
dern letztlich auch gegenüber all den Flüchtlingen, die 
sich hier ordentlich und anständig verhalten und bei uns 
den Schutz suchen, den sie auch bekommen. 

(Beifall des Abg. Peter Weiß [Emmendingen] 
[CDU/CSU])

Wir werden – das haben wir mit den Sozialdemokraten 
im Koalitionsvertrag auch vereinbart – klar konstituie-
ren, dass dort, wo Sozialleistungsmissbrauch stattfindet, 
auch ein überwiegendes Ausweisungsinteresse vorliegt, 
damit wir da auch entsprechend reagieren können. 

Ich will im Übrigen darauf hinweisen, dass die Punk-
te, die ich angesprochen habe, nicht im luftleeren Raum 
stattfinden, sondern dass es dazu Beschlüsse gibt, die die 
Ministerpräsidentenkonferenz am 5. Dezember in dieser 
Fassung getroffen hat: In einer 16-zu-0-Entscheidung – 
und soweit ich weiß, gibt es auch einen Linken-Minis-

terpräsidenten und einen Grünen-Ministerpräsiden-
ten – wird die Bundesregierung aufgefordert, § 1a des 
Asylbewerberleistungsgesetzes so zu ändern, dass abge-
senkte Leistungen möglich sind. In diesem Sinne, glaube 
ich, sind die Ministerpräsidenten sehr nah an der Realität, 
und das sollte uns doch auch hier im Deutschen Bundes-
tag zu denken geben. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Nächster Redner ist Martin Sichert für 

die Fraktion der AfD. 

(Beifall bei der AfD)

Martin Sichert (AfD): 
Wertes Präsidium! Meine Damen und Herren! Wäh-

rend wir in vielen anderen Bereichen in Deutschland hin-
terherhinken, sind wir beim Taschengeld für Asylbewer-
ber tatsächlich Spitzenreiter. 

(Sven Lehmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist kein Taschengeld! Haben Sie 
nicht zugehört?)

Im reichen Luxemburg liegt es bei 25 Euro, in Österreich 
bei 40 Euro und selbst im so armutszuwandererfreund-
lichen Schweden bei 70 Euro. Hierzulande sind wir be-
reits jetzt bei 135 Euro, die Sie von der SPD weiter, auf 
150 Euro, erhöhen wollen. 

Bei der Rente hingegen liegen wir weit unter dem 
OECD-Durchschnitt bei der Ersatzquote. 

(Michel Brandt [DIE LINKE]: Wo ist denn das 
Rentenkonzept der AfD? Zeigen Sie mal!)

In kaum einem anderen Land der Erde bekommen die 
Menschen weniger Rente als in Deutschland.

Im Ergebnis rutschen folglich immer mehr Deutsche 
in Altersarmut ab. Viele Rentner haben weniger als 
150 Euro im Monat zur freien Verfügung. Wohnung, Es-
sen, Kleidung, Zuzahlungen beim Arzt und andere Din-
ge, die Asylbewerber kostenlos bekommen, müssen die 
Rentner nämlich selbst bezahlen, selbst wenn die Rente 
unter dem Existenzniveau liegt.

(Beifall bei der AfD – Michel Brandt [DIE 
LINKE]: Wo sind denn Ihre Vorschläge zur 
Rente? Wo sind sie denn?)

Die Rentner haben im Gegensatz zu den Asylbewer-
bern ihr Leben in Deutschland verbracht, hierzulande 
Jahrzehnte gearbeitet und Steuern gezahlt. Nach einem 
langen Erwerbsleben müssen sie schauen, wie sie mit ei-
ner mickrigen Rente über die Runden kommen, während 
Asylbewerber bereits jetzt ein Vielfaches des Taschen-
gelds bekommen, was sie in anderen europäischen Län-
dern bekommen würden. Während Ausländer jedes Jahr 

Thorsten Frei
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etliche Milliarden in ihre Heimatländer transferieren, 
können sich viele Rentner nicht einmal die Geschenke 
für ihre Enkel zum Geburtstag oder zu Weihnachten leis-
ten.

(Beifall bei der AfD)

Wir haben vorhin schon Beispiele aus Bayern ge-
hört. Ich will eins hinzufügen. In meiner Heimatstadt, in 
Nürnberg, gibt es einen Vater von fünf Kindern, der voll 
berufstätig und obdachlos ist. Warum ist er obdachlos? 
Weil er durch die Unterhaltszahlungen für seine Kinder 
so wenig Geld hat, dass er sich die Miete spart, um sei-
nen Kindern wenigstens ab und zu mal was gönnen zu 
können. Das ist die bittere Realität in Deutschland. Alles, 
was Ihnen als SPD dazu einfällt, ist, für Asylbewerber, 
die in Deutschland eh schon weit mehr Leistungen als 
in anderen europäischen Ländern bekommen, zusätzlich 
das Taschengeld zu erhöhen. Wo ist denn die soziale Ge-
rechtigkeit, von der Sie immer reden? Wo ist sie?

(Beifall bei der AfD)

Ich will Ihnen sagen, wo die soziale Gerechtigkeit in 
diesem Land ist. Sie sitzt nämlich da drüben.

(Beifall bei der AfD – Lachen bei Abgeordne-
ten der CDU/CSU, der SPD und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir sind der Anwalt all der braven, ehrlichen und fleißi-
gen Menschen im Land.

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: Ihr 
verratet diese Leute! Das ist schändlich!)

Wie wollen Sie denn den Bürgern Ihre Politik erklären? 
Der kleine Mann, der die SPD einst großgemacht hat, der 
wendet sich doch heute mit Grausen ab.

(Michel Brandt [DIE LINKE]: Sie haben kein 
Sozialkonzept! Sie haben doch gar nichts!)

Um satte 11 Prozent wollen Sie das Taschengeld für 
Asylbewerber erhöhen – 11 Prozent! Wann wurde denn 
das letzte Mal das Kindergeld um 11 Prozent erhöht, und 
wann die Rente?

(Michel Brandt [DIE LINKE]: Ja, dann for-
dern Sie das doch mal! Machen Sie das mal! – 
Sven Lehmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Kein Antrag! Kein einziger Antrag!)

Und warum denken Sie ständig über neue Wohltaten für 
Armutszuwanderer nach, anstatt sich endlich um arme 
Deutsche zu kümmern?

Wenn man ein bisschen nachdenkt und nicht ständig 
laut rumschreit, dann wird ganz klar, warum Sie das tun: 
Sie wollen nämlich gar keine Politik, die für die Bürger 
gut ist oder die die Bürger verstehen können, sondern Sie 
wollen bewusst den Rassismus im Land schüren.

(Lachen bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der SPD, der LINKEN und des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Je mehr Sie Asylbewerbern zukommen lassen und je 
mehr Deutsche zugleich in Armut abrutschen, desto mehr 

spalten Sie die Gesellschaft, desto mehr schüren Sie den 
Neid, und desto mehr schüren Sie die Fremdenfeindlich-
keit.

(Beifall bei der AfD – Kerstin Kassner [DIE 
LINKE]: Den Bock zum Gärtner!)

Ja, Sie von der SPD sind die Partei, 

(Dagmar Ziegler [SPD]: Sie sind so 
schlecht!)

die bei uns im Land ganz an vorderster Front Fremden-
feindlichkeit und Rassismus schürt. Leider sind Sie da-
mit nicht allein;

(Konstantin Kuhle [FDP]: Helau!)

denn die Linken und die Grünen machen da immer mit 
großer Begeisterung mit.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD – Kai 
Whittaker [CDU/CSU]: Oh Mann!)

Wir wissen auch, warum sie das tun: damit Sie gute 
Argumente haben, ihre Freunde von der Amadeu- 
Antonio-Stiftung, von der Antifa und den zahllosen 
Orga nisationen gegen rechts mit sicheren Posten zu ver-
sorgen – lauter Gestalten, denen Sie sehr nahestehen und 
die wie viele von Ihnen völlig untauglich für das normale 
Berufsleben sind.

(Beifall bei der AfD – Sven Lehmann [BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN]: Genau diese Men-
schen sind so notwendig, wenn ich Ihre Rede 
höre! – Dagmar Ziegler [SPD]: Die Rede ist 
so schlecht!)

Sie brauchen den Rassismus, den Sie schüren, damit 
Sie den Menschen weiter Angst machen können und 
Ihre Existenzberechtigung aus dem Kampf gegen rechts 
ziehen können. Das ist nämlich die einzige Existenzbe-
rechtigung, die die SPD heute noch hat; denn den kleinen 
Mann haben Sie schon längst aufgegeben.

(Beifall bei der AfD – Zuruf von der SPD: 
Sie haben Angst vor der SPD!)

Der kleine Mann ist bei Ihnen nur jemand, den Sie aus-
quetschen wie eine Zitrone, solange noch ein bisschen 
Saft vorhanden ist, und wenn dann irgendwann nichts 
mehr zu holen ist, dann muss er selbst schauen, wie er 
über die Runden kommt.

(Kai Whittaker [CDU/CSU]: Was ist das 
überhaupt für ein Menschenbild, vom „klei-
nen Mann“ zu reden? – Michel Brandt [DIE 
LINKE]: Sagen Sie mal was zu Ihren eige-
nen Konzepten! Wo sind sie denn? – Dagmar 
Ziegler [SPD]: Sie haben einen ganz schlech-
ten Redestil!)

Aber um Anreize für weitere Armutszuwanderer zu er-
höhen, ist bei Ihnen immer unbegrenzt Geld vorhanden; 
denn je mehr kommen und je mehr Sonderleistungen 
diese empfangen, desto mehr gärt es in der Gesellschaft. 

Martin Sichert 
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Damit bekämpfen Sie dann eine Fremdenfeindlichkeit, 
die es ohne Ihre Politik gar nicht gäbe.

(Beifall bei der AfD – Lachen bei Abgeordne-
ten der CDU/CSU, der SPD und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir hingegen setzen uns dafür ein, dass Lebensleis-
tung belohnt wird, und wir setzen uns dafür ein, dass 
Deutsche nicht schlechtergestellt werden als Armutszu-
wanderer. Wir sorgen für den sozialen Frieden im Land, 
während Sie mit Ihrer Politik die Menschen gegeneinan-
der aufhetzen und Rassismus schüren. Schämen Sie sich 
dafür!

(Beifall bei der AfD – Peter Weiß [Emmen-
dingen] [CDU/CSU]: Peinlich, peinlich, pein-
lich! – Weiterer Zuruf: Das ist der Rassismus, 
den Sie dann hier ausführen müssen, oder 
was?)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Nächster Redner ist für die Fraktion der SPD der Kol-

lege Dr. Karamba Diaby.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Karamba Diaby (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren!

Ertrinken ist ein leiser Tod. Es ist nicht wie in den 
Filmen, wo mit den Armen geschlagen wird und es 
laut ist. Die Lungen laufen mit Wasser voll, es gibt 
kein Rufen, es gibt nicht genug Luft zum Schreien, 
irgendwann ist der Mensch vollgesogen mit Wasser, 
der Körper krümmt sich, bevor er stirbt. Es ist, als 
ob der Mensch sich ein letztes Mal vor dem Leben 
verbeugt, bevor er sinkt.

Das schreibt die Autorin Mely Kiyak.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, glauben Sie 
wirklich, dass jemand in Deutschland bleiben will wegen 
50 Cent – 

(Martin Reichardt [AfD]: Ja!)

wegen 50 Cent mehr am Tag? Denn das ist genau die An-
passung, auf einen Tag umgerechnet, über die wir heute 
sprechen. Glauben Sie wirklich, dass jemand sein Leben 
dafür aufs Spiel setzt? Nein, ich denke, nicht.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, der FDP, 
der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)

Vorsichtig ausgedrückt: Das ist das Dümmste, was ich in 
meinem Leben gehört habe, und dabei bin ich mittlerwei-
le 57 Jahre alt.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der FDP, der LINKEN und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Die Menschenwürde gilt für alle.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der FDP, der LINKEN und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Gleichheit sollten wir nicht nur in der Theorie gut fin-
den, sondern auch in der Wirklichkeit leben. Das Bun-
desverfassungsgericht hat bereits 2012 – das wurde von 
Kolleginnen und Kollegen mehrfach betont – verkündet, 
dass die sozialstaatliche Mindestsicherung regelmäßig 
an die Lebenshaltungskosten anzupassen ist. Das gilt für 
Hartz IV genauso wie für Leistungen an Asylbewerber. 
Wir sind also drei Jahre im Verzug. Auch Sie von der 
AfD müssen das zur Kenntnis nehmen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN)

Meine lieben Damen und Herren, die Anpassung der 
Mindestsicherung ist ein Menschenrecht. Ja, wir haben 
in Deutschland eine steigende Ungleichheit der Einkom-
men, die zu gewissen Verfehlungen führt. Aber das liegt 
nicht an den Geflüchteten, das liegt nicht an den Migran-
tinnen und Migranten;

(Martin Sichert [AfD]: Sondern an Ihrer Po-
litik!)

das liegt an den Menschen, die ihr Geld in irgendwelchen 
Steueroasen bunkern. Das liegt an den Superreichen, die 
zu wenig Steuern zahlen.

(Martin Reichardt [AfD]: Das liegt an der 
SPD, die die Arbeiter verkauft hat!)

Es liegt an Lohnungerechtigkeiten in unserem Land.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Mit diesem Antrag wird erneut der Versuch unter-
nommen, von diesen Problemen abzulenken und die Ge-
sellschaft zu spalten. Die AfD setzt dabei auf autoritäre 
Kontrollpolitik. Dazu gehört jede Forderung nach einer 
Verschärfung des Asylrechts und der Kontrolldichte bei 
Leistungsempfängern. Das ist unwürdig, und das lehnen 
wir ab.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD sowie des 
Abg. Dr. Matthias Zimmer [CDU/CSU])

Wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokra-
ten setzen uns dafür ein, dass Menschen, die hier leben, 
Angebote erhalten, um an der Gesellschaft teilzuhaben. 
Das bedeutet Sprachkurse, Bildung und Arbeit. Dazu 
sollte eigentlich die Diskussion von heute sein, nicht zu 
50 Cent pro Tag mehr an Mindestsicherung.

(Beifall bei der SPD)

Meine Damen und Herren, ohne ein Rufen, ohne 
genug Luft zum Schreien zu haben, sind Tausende von 
Menschen auf dem Weg nach Europa im Mittelmeer er-
trunken. Wenn wir keine Verantwortung für diese Men-
schen übernehmen wollen, müssen wir wenigstens die 
Verantwortung für die Überlebenden übernehmen, die 
vor Krieg und Tod geflohen sind und es zu uns geschafft 

Martin Sichert 
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haben. Das ist das Minimum zur Achtung der Würde 
dieser Menschen. Deshalb ist für mich absolut klar: Wir 
brauchen nicht weniger, sondern mehr Menschlichkeit.

Danke schön.
(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, der LIN-
KEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Nächster Redner ist der Kollege Max 

Straubinger für die Fraktion der CDU/CSU.

Max Straubinger (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! 

Wir beschäftigen uns heute wieder mit einem Antrag der 
Ein-Thema-Partei, nämlich der AfD, die nichts anderes 
weiß, als uns mit Ratschlägen zu beglücken, wie wir die 
Asylpolitik zu gestalten haben bzw. wie sie weiterge-
führt werden soll. Es ist auch kein Wunder, dass die AfD 
kein anderes Thema hat; denn sie will hier in sozusagen 
volksverhetzerischer Weise auftreten; das zeigen die 
Darbietungen der Beiträge von Herrn Sichert und Herrn 
Dr. Curio. Damit zeigt sich sehr deutlich das Gesicht der 
AfD und letztendlich auch, wie sie zum Rechtsstaat steht. 

(Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/CSU]: 
Allerdings!)

Man kann aber nichts anderes erwarten von einer Partei, 
deren Vorsitzender der Meinung ist, dass die zwölfjähri-
ge Nazizeit ein Vogelschiss in der tausendjährigen deut-
schen Geschichte ist. Das gehört zum Ausdruck dieser 
Partei.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Ab-
geordneten der LINKEN – Widerspruch bei 
der AfD)

Diese Partei kennt kein anderes Thema, als Hass, 
Neid, Missgunst in die Gesellschaft zu tragen. Das ist 
letztendlich das Programm der AfD, und das haben wir 
heute wieder erlebt.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Es war auch sehr bezeichnend, dass kein einziger Vor-
schlag zur Lösung dargelegt worden ist.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der FDP – Martin Sichert [AfD]: Quatsch!)

Von den beiden Rednern kam kein einziger Vorschlag, 
sondern nur Anklagen, Neid, Missgunst und der Vorwurf, 
dass in Deutschland eine Bevorzugung der Asylsuchen-
den stattfinden würde. Wir sind stolz darauf, dass wir 
Menschen, die in Not geraten sind, eine menschenwürdi-
ge Unterstützung zukommen lassen. Das ist letztendlich 
auch unserem christlichen Menschenbild geschuldet.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Aber davon verstehen Sie ja auch nichts. 
Ich möchte auf das, was Kollege Peter Weiß darge-

stellt hat, zurückkommen, nämlich dass wir auch Asylsu-
chenden ein Existenzminimum, auch wenn es abgespeckt 
ist – Kollege Frei hat darauf hingewiesen, dass dies im 

Asylbewerberleistungsgesetz festgelegt ist –, gewähren. 
Frau Kollegin Jelpke, dass das statthaft ist, hat auch das 
Bundesverfassungsgericht zum Ausdruck gebracht. Das 
ist in keinster Weise in Zweifel zu ziehen. 

Peter Weiß hatte auch vollkommen recht, als er von 
Fake News sprach; denn obwohl noch gar kein Gesetz-
entwurf vorliegt, gab es die Meldung, dass das Taschen-
geld angeblich um 15 Euro erhöht wird. Ich weiß gar 
nicht, welche hellseherischen Fähigkeiten die Kollegen 
der AfD haben, aufgrund derer sie Erkenntnisse in diese 
Debatte einbringen. Zuerst kommt es darauf an, wie der 
Gesetzestext formuliert ist. Ob das insgesamt zu einer 
Mehrbelastung führen wird, muss man dann sehen. Wir 
stehen dafür, so viel wie möglich über Sachleistungen 
in das Asylbewerberleistungsgesetz einzubringen. Das 
heißt noch lange nicht, dass möglicherweise auch das 
Taschengeld erhöht wird. Das sollten Sie zuerst einmal 
abwarten, bevor Sie hier solche volksverhetzerischen Re-
den halten. Das muss man berücksichtigen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD – 
Dr. Alice Weidel [AfD]: Was ist das eigentlich 
für ein Vokabular? Sagen Sie mal!)

Entscheidend ist, einen Beitrag zu einer realistischen 
Asylpolitik zu leisten. Dazu sind Sie nicht fähig; das ist 
völlig klar.

(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Aber Sie! Die 
CSU ganz besonders!)

Sie schwimmen auf dieser Welle. Wir haben großartige 
Erfolge vorzuweisen: 

(Beifall bei der CDU/CSU – Lachen bei der 
AfD – Dr. Alexander Gauland [AfD]: Ja, ja, 
große Erfolge! Wir schieben toll ab! Franz 
Josef Strauß würde sich im Grab umdrehen, 
wenn er Sie hören würde!)

der ständige Rückgang der Asylbewerberzahlen und die 
Integration von arbeitswilligen Flüchtlingen, was beson-
ders gut in Bayern funktioniert.

(Dr. Matthias Zimmer [CDU/CSU]: Und in 
Hessen!)

– Und in Hessen. Danke schön, Herr Kollege. – Das ist 
ein wichtiger Maßstab für eine vernünftige und realitäts-
bezogene Asylpolitik. Dazu sind Sie nicht fähig; das ist 
den Bürgerinnen und Bürgern auch bewusst. Wir haben 
Ordnung geschaffen in puncto humanitäre Aufnahme, 
Prüfung des Sachverhalts, Rückführung der Nichtasylbe-
rechtigten,

(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Ja, ja!)

und wir haben gleichzeitig dafür gesorgt, dass diejeni-
gen, die bei uns ein Aufenthaltsrecht haben, ein gesicher-
tes Existenzminimum bekommen. 

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD – Dr. Alexander Gauland 
[AfD]: Franz Josef Strauß würde sich im Grab 
umdrehen, wenn er die Rede hören würde!)

Dr. Karamba Diaby
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Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat Helge Lindh für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Helge Lindh (SPD): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich habe vernommen, dass in dieser Aktuellen Stunde 
Hubertus Heil, sein Ministerium und die SPD insgesamt 
auf der Anklagebank sitzen. Und wessen sind sie ange-
klagt? Sie sind angeklagt – da muss man genau zuhö-
ren – wegen des Versuchs, ein Verfassungsgerichtsurteil 
in diesem Land umzusetzen. Was für ein Vergehen!

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD – Beifall 
bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Wir sind schwer getroffen. Klagende ist diese komische 
Partei; ich habe die Namen derer, die vorhin gesprochen 
haben, auch schon wieder vergessen. Was ich nicht ver-
gessen habe, ist, dass ich mich während der beiden Re-
den, während der Hetztiraden wieder einmal besonders 
stolz gefühlt habe, Mitglied dieser Partei und Sozialde-
mokrat zu sein.

(Beifall bei der SPD – Dr. Alexander Gauland 
[AfD]: Super! Da haben wir etwas Tolles ge-
leistet, wenn Sie es begriffen haben!)

Und wenn die SPD so unbedeutend und unwichtig ist – 
das habe ich auch nicht verstanden –: Warum erwähnen 
Sie sie geradezu manisch in Ihren Reden?

(Beifall bei der SPD)

Ich denke, die komische Partei hat ein SPD-Trauma, und 
das ehrt uns in unserer Fraktion besonders.

(Beifall bei der SPD)

Ansonsten ist der ganze Fall höchst verwunderlich; 
einiges wurde schon beschrieben. Es geht hier um ein 
ganz sachliches Verfahren. Obwohl wir noch nicht ein-
mal die Ressortabstimmung hatten und noch gar keine 
Zahlen veröffentlicht sind, wird plötzlich von manchen, 
die keine politisch Handelnden, sondern eher krakee-
lende Skandalisierer sind, versucht, ein ganz sachliches, 
nüchternes Verfahren zu verhetzen. Es gibt eine Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe. Es gibt Gesetzgebun-
gen, wie Regelbeiträge angepasst werden müssen. Das 
Ministerium wird sich auf den Weg machen, genau das 
umzusetzen, und zwar, weil es sich an die Verfassung 
dieses Landes hält. Wenn ein Ministerium so etwas tut, 
ist das kein Grund für Wut. Vielmehr erledigt dieses Mi-
nisterium seine Arbeit; das ist etwas Schönes und Begrü-
ßenswertes.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ich sage das in dem vollen Bewusstsein, dass wir 
hier ganz souverän und gelassen als Handelnde in der 
Migrationspolitik sprechen können. Es gibt eine wirklich 
umfassende Dynamik, bei der wir selber – das können 
wir deutlich sagen – manchmal an die Schmerzgrenze 
dessen, was wir vertreten können, gehen. Asylpolitik in 
diesem Land wird verändert, es werden Regellücken ge-

schlossen, Regelungen werden teilweise verschärft. Uns 
braucht keiner vorzuwerfen, wir würden nicht handeln.

Unabhängig davon geht es aber schlicht und einfach 
um die Frage der Menschenwürde und eines menschen-
würdigen Existenzminimums. Bevor Sie Aktuelle Stun-
den beantragen, lohnt es sich, einfach einmal in das Urteil 
zu schauen. Da steht eindeutig und unmissverständlich, 
dass migrationspolitisch die Menschenwürde nicht re-
lativierbar ist – nicht relativierbar! Menschenwürde hat 
die besondere Eigenschaft, auch nicht nationalisierbar zu 
sein, nicht nach Hautfarbe bemessen zu werden. Es heißt 
Menschenwürde, nicht Deutschenwürde, nicht Würde 
der Vertreter der komischen Partei, sondern Menschen-
würde.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Des Weiteren steht in diesem Urteil, dass wir nicht die 
Möglichkeit haben, Fragen des Existenzminimums und 
der Menschenwürde einfach davon abhängig zu machen, 
ob jemand seine Heimat verlässt und temporär in einem 
anderen Land lebt. Das ist irrelevant, weil Menschenwür-
de nun einmal Menschenwürde ist.

Kommen wir zu den Argumenten. Ein Argument ist, 
dass wir Fehlanreize schaffen würden. Das kommt übri-
gens nicht nur von rechts außen, sondern leider auch von 
anderen, die sich sonst maßvoller äußern. Diese These 
ist ziemlich abwegig. Ich halte es für relativ absurd, dass 
sich Menschen wegen eines sogenannten Taschengeldes, 
das im Übrigen gar kein Taschengeld ist, auf diese Rei-
sen begeben. Es gab immer schon Bürgerkriegsflüchtlin-
ge, Vertriebene, Migranten, weit vor den Regelungen des 
deutschen Asylbewerberleistungsgesetzes, und es wird 
sie auch weiterhin geben. 

(Filiz Polat [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Dann schaffen Sie es doch ab!)

Zum Zweiten gibt es bezogen auf den Anreiz eine 
Grenze; auch das steht im genannten Urteil. Wir können 
nicht mit jedweder migrationspolitischen Argumentation 
Leistungen unterhalb des Existenzminimums auszahlen, 
weil das die Menschenwürde gebietet.

Ein weiteres Argument ist häufig, dass man denkt – 
so scheint es mir –, wir müssten die Bedingungen für 
hier lebende Geflüchtete so schlecht wie nur möglich 
machen, alles rausquetschen, was geht, und möglichst 
abschreckend wirken, damit keine mehr kommen. Auch 
das wird nach meiner Einschätzung nicht funktionieren; 
denn es wird vergessen, dass die Menschen hier leben, 
jetzt und künftig. 

Ist das wirklich unser Anspruch? Das meine ich jetzt 
ausgesprochen ernst; das ist eine Frage des Menschen-
bildes und hat überhaupt nichts mit Details zu tun. Kann 
es unser Anspruch sein, stolz darauf zu sein, wenn wir 
die Bedingungen derjenigen, die ohnehin die Schwächs-
ten sind, möglichst auf ein Minimum reduzieren, damit 
diejenigen, die nicht ganz so schwach sind, sich relativ 
besser fühlen? Nein, das kann nicht unser Anspruch sein. 
Die Antwort darauf ist, eine Grundrente einzuführen. Die 
Antwort darauf ist, die Lebensbedingungen derjenigen, 
die arm sind – egal woher sie kommen –, zu verbessern. 
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Das ist der entscheidende Punkt. Alles andere ist zutiefst 
zynisch und Verweigerung von Politik.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Kollege Lindh, tut mir leid, aber Sie müssen zum 

Schluss kommen.

Helge Lindh (SPD): 
Zum Schluss noch eines: Ich bitte uns alle hier, auch 

die Gemäßigteren, von Formulierungen wie „Wir müs-
sen Schutzsuchende verteidigen und nicht Taschengeld-
suchende“ abzusehen. Geflüchtete sind nämlich, wie es 
Leoluca Orlando ganz deutlich gesagt hat, am Anfang 
und am Ende genau wie wir Menschen. Sie sind nicht 
darauf zu reduzieren, dass sie unter bestimmten Bedin-
gungen geflüchtet sind.

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Kollege Lindh, Sie müssen jetzt einen Punkt setzen.

Helge Lindh (SPD): 
Auch wir hätten das sein können.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat der Kollege Thomas Heilmann für die 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Thomas Heilmann (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Meine 

Damen und Herren auf der Tribüne und an den digita-
len Endgeräten! Gerade vorgestern bin ich von Schülern 
wieder, wie so oft, gefragt worden, wie die Arbeit denn 
nun sei, seit die AfD im Deutschen Bundestag ist, und 
wie die Debatten laufen. Meine Antwort ist dann immer: 
Es ist fast egal, um welches Thema es geht, die Flücht-
linge sind das Problem. Das ist die Monopartei der AfD.

(Martin Hebner [AfD]: Nein, Euro auch! – 
Paul Viktor Podolay [AfD]: Sicherheit!)

Wie zur Bestätigung haben Sie jetzt eilig diese Ak-
tuelle Stunde beantragt, zu der es noch nicht mal einen 
vernünftigen Antragstext gibt. Und wie zur Bestätigung, 
Herr Sichert, haben Sie heute in einem unsäglichen Bei-
trag alle möglichen sozialen Probleme und auch alle vor-
getäuschten sozialen Probleme aufgezählt und in einen 
Zusammenhang gebracht, den es doch ehrlicherweise gar 
nicht gibt.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Die Flüchtlinge sind nicht an anderen sozialen Proble-
men in unserem Land schuld. Ich finde es unerhört, dass 
Sie dennoch immer und immer wieder einen Zusammen-
hang darstellen. Das bedient nicht nur alle Klischees. Es 
ist auch sehr ärgerlich, weil die Rechtslage falsch wieder-

gegeben oder, wie heute, gleich ganz weggelassen wird – 
das haben meine Vorredner ja schon gesagt –, weil Sie 
die wahren wirtschaftlichen Zusammenhänge leugnen 
und weil Sie die Motive von Flüchtlingen – vorsichtig 
formuliert – grob verzerren.

Zu den wirtschaftlichen Zusammenhängen würde ich 
gerne kurz etwas sagen. Es gibt Untersuchungen dazu. 
Im Schnitt kostet die Flucht aus dem Herkunftsland 
hierher über 7 000 Euro pro Flüchtling. Glauben Sie im 
Ernst, die mickrigen Sozialleistungen, die wir hier bezah-
len, sind ein echter Return?

(Martin Hebner [AfD]: Ja!)

60 Millionen Menschen sind auf der Flucht, aber nur ein 
Bruchteil kommt hierher. Glauben Sie im Ernst, dass ihre 
Selbstbezogenheit auf das Asylbewerberleistungsgesetz 
der wahre Grund dafür ist, dass sich Menschen aus ihrem 
Heimatland hierher aufmachen?

(Martin Hebner [AfD]: Ja!)

Das Gegenteil ist doch die Wahrheit. 

Sie leugnen auch die wahren Motive, warum Men-
schen nach Deutschland kommen. Selbstverständlich 
gibt es auch dazu Untersuchungen. Es ist die Wirtschafts-
kraft, es ist der Aufschwung,

(Martin Hebner [AfD]: Welcher Auf-
schwung?)

es ist die Tatsache, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg 
unser Land wieder aufgebaut haben, es ist die erfolgrei-
che deutsche Einheit, und es sind insbesondere die Bil-
dungsmöglichkeiten, die Deutschland für Flüchtlinge 
attraktiv erscheinen lassen. Ich finde, wir sollten uns die 
wahren Motivlagen ansehen und nicht von Taschengeld-
erhöhungen faseln, die so gar nicht beschlossen sind.

Bei der Suche nach einer Antwort auf die Frage der 
Schüler: „Warum wiederholen sie eigentlich ihre einfa-
chen und populistischen Behauptungen immer wieder?“ 
bin ich auf das in der Psychologie wissenschaftlich un-
tersuchte Phänomen der sogenannten manipulativen 
Opferrollen gestoßen. Laut dieser Wissenschaft gibt es 
fünf Faktoren, die kennzeichnen, wenn Menschen mani-
pulativ sind und sich in eine Opferrolle begeben. Ich will 
Ihnen die fünf Faktoren kurz vortragen:

Erstens. Menschen, die solche Rollen einnehmen, 
schieben die Schuld immer auf andere. – Wie bei den 
Rentnern in Nürnberg, Herr Sichert!

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD – Peter Weiß [Emmendingen] [CDU/
CSU]: Beliebte Methode!)

Zweitens. Sie respektieren keine abweichenden Auf-
fassungen. – Sie lachen, wenn Max Straubinger völlig 
zu Recht sagt, dass die Flüchtlingszahlen zurückgegan-
gen sind und wir eine erstaunlich positive Integration in 
den Arbeitsmarkt hinbekommen haben. Das sind doch 

Helge Lindh 
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schlicht Tatsachen. Wieso lachen Sie da eigentlich, ob-
wohl Sie keine Argumente haben?

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD – Zuruf des Abg. Martin Hebner 
[AfD])

Abweichende Auffassungen darf es bei Ihnen nicht ge-
ben.

Drittens zeichnen sich solche Menschen dadurch aus, 
dass sie Sorgen und Ängste verstärken und ausnutzen.

(Armin-Paulus Hampel [AfD]: Dann müssen 
sie erst mal überhaupt da sein!)

Nichts anderes tun Sie hier auch, indem Sie sagen: Alle 
Probleme, die wir in Deutschland haben, werden kleiner, 
wenn wir keine Flüchtlinge haben oder ihnen kein Geld 
zahlen.

Viertens reden sie respektlos über andere. – Auch da-
für haben Sie heute ein beredtes Beispiel abgegeben.

Fünftens – das ist sehr interessant; ursprünglich hat es 
ja gar nichts mit der AfD zu tun, es handelt sich, wie ge-
sagt, um eine wissenschaftliche Untersuchung über ma-
nipulative Leute, die sich in eine Opferrolle begeben –: 
Diese Menschen sagen das eine und tun das andere. – Sie 
behaupten hier, eine Lösung zu wollen, erfreuen sich aber 
daran, das Thema immer wieder aufwärmen zu können.

(Martin Hebner [AfD]: Nein, wir wären froh, 
wenn wir sie nicht hätten!)

Das ist es doch bei Ihnen, was zynisch und respektlos ist.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Wenn man Sie so reden hört, muss man feststellen, 
dass Sie zu diesen manipulativen Populisten gehören, 
und das lehnen wir ab.

Ich fasse zusammen. Ihre Behauptungen sind sach-
lich falsch, juristisch abenteuerlich bis nicht begründet 
und wirtschaftlich ahnungslos. Sie gehen mit den wahren 
Motiven unserer Flüchtlinge nicht ordentlich um. 

(Armin-Paulus Hampel [AfD]: Das erzählen 
Sie noch mal Ihren Wählern!)

Ich bedaure sehr, dass Sie eine solche Ein-Thema-Par-
tei sind und finde es sehr bedauerlich, dass Sie für diese 
mangelhafte Arbeit sehr viel mehr Geld bekommen als 
nur ein Taschengeld.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD und des Abg. Konstantin 
Kuhle [FDP])

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Damit ist die Aktuelle Stunde beendet.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 7 auf:

Beratung des Antrags der Fraktionen der CDU/
CSU und SPD

Invictus Games – Das Sportereignis der ver-
sehrten Soldatinnen und Soldaten als ein deut-

liches Zeichen der Anerkennung und Wert-
schätzung nach Deutschland holen

Drucksache 19/8262 
Überweisungsvorschlag: 
Sportausschuss (f) 
Ausschuss für Inneres und Heimat 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Verteidigungsausschuss

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. – Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Ich bitte, die Ordnung in den Reihen der Fraktionen 
zügig herzustellen, damit wir die Debatte beginnen kön-
nen. – Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Par-
lamentarische Staatssekretär Thomas Silberhorn.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Thomas Silberhorn, Parl. Staatssekretär bei der 
Bundesministerin der Verteidigung: 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Dieses Hohe Haus entscheidet über die Ausrüstung und 
den Einsatz der Bundeswehr. Wir entsenden von hier aus 
unsere Streitkräfte auch ins Ausland. Wir machen uns 
diese Debatten nicht leicht; wir diskutieren das kontro-
vers. Zur Erfüllung unseres Auftrags machen sich die 
Soldaten und Soldatinnen der Bundeswehr auf den Weg 
und sind dabei immer wieder mit Situationen konfron-
tiert, in denen sie auch ein hohes Risiko für Leib und 
Leben eingehen. Allein die Bereitschaft, diesen Dienst zu 
leisten, verdient unsere ausdrückliche Anerkennung. Ich 
will hier die Polizeikräfte und andere Schutz- und Hilfs-
kräfte ausdrücklich mit einbeziehen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD sowie 
bei Abgeordneten der FDP und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Nicht alle, die wir in einen Einsatz entsenden, kom-
men gesund zurück. Deswegen begrüße ich es, dass wir 
heute im Deutschen Bundestag darüber diskutieren, wie 
wir in unserem Haus und in der deutschen Öffentlichkeit 
damit umgehen wollen, wie wir denen, die mit Verletzun-
gen körperlicher oder auch seelischer Art aus einem Ein-
satz zurückkommen, nicht nur Wertschätzung, sondern 
auch Unterstützung zuteilwerden lassen.

Hier gibt es eine Initiative, die in den letzten Jahren 
für große Aufmerksamkeit gesorgt hat, gegründet von 
seiner Königlichen Hoheit Prinz Harry, Herzog von Sus-
sex. Er hat als Zeichen des Respekts für einsatzgeschä-
digte, traumatisierte, verunfallte und erkrankte Soldaten 
und Soldatinnen die Invictus Games ins Leben gerufen. 
Diese Spiele verfolgen das Ziel, nicht nur Anerkennung 
auszudrücken, sondern auch die Rehabilitation zu unter-
stützen, die oft Monate und Jahre in Anspruch nehmen 
kann. Deswegen sind auch die Familienangehörigen 
ausdrücklich in den Veranstaltungsrahmen dieser Spiele 
einbezogen.

Es geht auch darum, dass mit diesen Spielen deutlich 
gemacht wird, welche Willenskraft die Verletzten oft 
aufbringen. „Invictus“ heißt auf Deutsch „unbesiegt“. 
Diese Menschen sind verletzt, aber sie sind unbändig, 

Thomas Heilmann
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unbesiegt in ihrer Willenskraft, trotz der Verletzungen 
körperliche Höchstleistungen zu erbringen. Ich finde, 
das ist ein leuchtendes Beispiel, das nicht nur viele, die 
auch verletzt sind, ermutigt, sondern das auch vorbildlich 
für uns alle ist, sich den eigenen Willen nicht brechen 
zu lassen, sondern sich zu neuen Zielen aufzumachen. 
Ein solches Ziel bieten die Invictus Games, auf die viele 
Soldaten hinarbeiten, die damit einen Rhythmus und ein 
Ziel für ihre Rehabilitation haben.

Diese Spiele wurden erstmalig im September 2014 
in London durchgeführt, mit 300 Teilnehmenden aus 
13 Ländern. Zuletzt, im Jahr 2018, in Sydney waren es 
bereits über 500 Teilnehmende aus 18 Nationen. In Aus-
tralien haben mehr als 100 000 Zuschauer diese Spiele 
verfolgt, und über 600 internationale Medienvertreter 
waren akkreditiert.

Die Bundeswehr war übrigens von Anfang an bei den 
Invictus Games vertreten; schließlich unterstützen diese 
auch unsere Sporttherapie. Darüber hinaus haben wir in 
unserem Weißbuch 2016 ausdrücklich unsere besondere 
Verantwortung gegenüber aktiven wie ehemaligen An-
gehörigen der Bundeswehr, die unter den Folgen einer 
besonderen Auslandsverwendung leiden, zum Ausdruck 
gebracht.

Die Ausrichtung dieser Invictus Games in Deutsch-
land wäre eine willkommene Fortführung dieses poli-
tischen Versprechens, das wir schon abgegeben haben. 
Deswegen begrüße und unterstütze ich ausdrücklich die-
sen Antrag der Koalition, der darauf abzielt, dass wir uns 
für die Invictus Games bewerben. Die Bewerbung für 
2022 wäre noch bis Ende dieses Monats möglich. Das ist 
etwas anspruchsvoll und nicht mehr zu realisieren. Aber 
uns steht der Weg offen, uns für 2024 zu bewerben. Dafür 
wollen wir jetzt den Bewerbungsprozess starten.

Meine Damen und Herren, es wäre großartig, wenn 
Deutschland 2024 weltweit ein offener Gastgeber für 
dieses sensible Feld der Sporttherapie von Einsatzge-
schädigten sein könnte. Die Invictus Games sind ein 
großartiges Beispiel dafür, was mit Sport und mit gesell-
schaftlichem Zusammenhalt erreicht werden kann. Des-
halb bedanke ich mich ausdrücklich für diese Initiative 
der Koalition, die wir sehr gerne unterstützen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat der Abgeordnete Jörn König für die 

AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Jörn König (AfD): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegen! 

Meine Damen und Herren! Ein Sportereignis für kriegs-
versehrte Soldaten auszurichten, das ist ein guter Antrag 
der Regierungsfraktionen, dem die AfD aus vollem Her-
zen zustimmt.

(Beifall bei der AfD)

Für die AfD ist es selbstverständlich, Anerkennung und 
Wertschätzung für unsere Soldaten zu zeigen, die im 
Dienst ihre Gesundheit ruinierten und dauerhafte kör-
perliche wie seelische Schäden erleiden mussten. In den 
USA sind die versehrten Soldatensportler Helden; das 
sollte auch bei uns so sein.

(Beifall bei der AfD)

Erstaunt bin ich allerdings, wie dickfellig die Regie-
rungsfraktionen bei den Kollegen der FDP abschreiben; 
denn die hatte einen inhaltlich gleichen Antrag bereits im 
September des letzten Jahres gestellt.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD und der 
Abg. Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann 
[FDP])

Für uns als AfD ist es aber völlig inakzeptabel, dass 
die Regierung hier nach dem Motto „Brot und Spiele“ 
verfährt; denn obwohl sie die Machtmittel hat, um die 
gesundheitsgefährdenden Auslandseinsätze unserer 
Soldaten zu beenden, tut sie es nicht. Wie viele Bun-
deswehrsoldaten sollen eigentlich noch zu Krüppeln 
gemacht werden oder ihr Leben lassen? Kanzlerin und 
Regierung sollten endlich erkennen, dass in den meis-
ten gefährlichen Kriegseinsätzen unsere Soldaten nur 
Kanonenfutter fremder Mächte sind. Seit 1992 ließen 
111 deutsche Soldaten ihr Leben, weil sie ihre Pflicht 
erfüllten. 37 Soldaten sind gefallen, davon allein 35 in 
Afghanistan. Wenn nun die sogenannte Verteidigungsmi-
nisterin in Sydney erklärt, sie wolle die Sportwettkämpfe 
der versehrten Soldaten nach Deutschland holen, ist das 
ein löblicher Vorsatz. Besser aber wäre es, das Sterben 
unserer Kameraden in Afghanistan und andernorts zu be-
enden.

(Beifall bei der AfD)

Alexander Gauland hat zu Recht gesagt: Afghanische 
Asylbewerber trinken Kaffee oder rauchen einen Joint 
am Ku’damm. Ein kleiner Teil dieser Asylbewerber 
greift hier in Deutschland sogar Frauen und Mädchen 
an. Gleichzeitig schützen unsere Soldaten in Afghanistan 
die zurückgelassenen Frauen und Mädchen genau dieser 
Asylbewerber. Dabei sterben unsere Soldaten oder wer-
den so attackiert, dass sie zeitlebens im Rollstuhl sitzen 
müssen.

(Gökay Akbulut [DIE LINKE]: Was für ein 
Schwachsinn!)

Ich erinnere beispielhaft an den 24-jährigen Stabsge-
freiten Stefan Kamins, der 2003 nahe Kabul durch eine 
Landmine getötet wurde, an den 22-jährigen Hauptge-
freiten Silvio Schattmann, der 2004 in Kunduz starb, 
an den 21-jährigen Hauptgefreiten und Russlanddeut-
schen Sergej Motz, der 2009 nordwestlich von Kabul 
hinterrücks überfallen und getötet wurde. Nördlich von 
Baghlan starb 2013 durch feindlichen Beschuss der 
32-jährige Hauptfeldwebel Daniel Wirth. Daniel Wirth 
war der erste Tote des Kommandos Spezialkräfte, KSK, 
der öffentlich eingestanden wurde. Ansonsten hat diese 
Bundesregierung die toten und schwerverletzten Helden 
des KSK peinlichst verschwiegen und diese Fälle zum 
Staatsgeheimnis erklärt. 

Parl. Staatssekretär Thomas Silberhorn



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 86. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 14. März 2019 10127

(A) (C)

(B) (D)

Wenn Sie jetzt die Opfer Ihrer Kriegspolitik als kriegs-
versehrte Sportler feiern, dann hat das mindestens einen 
herben Beigeschmack.

(Beifall bei der AfD)

Besser wäre es, Sie beendeten die Kriegseinsätze sofort 
und reduzierten so die Zahl der Opfer. An dieser Stel-
le vielen Dank an Gerhard Schröder für seine Weige-
rung, am zweiten Irakkrieg teilzunehmen, und an Guido 
Westerwelle, der deutsche Opfer in Libyen vermieden 
hat. Was macht die Bundesregierung? Sie denkt derzeit 
über eine Truppenaufstockung in Afghanistan nach. Der 
Verdacht liegt nahe, dass Sie mit den Invictus Games nur 
von der traurigen Bilanz Ihrer Politik ablenken wollen. 
Frau Merkel, Frau von der Leyen, das sind Ihre Kriegs-
versehrten.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Bitte kümmern Sie sich um diese Soldaten! Besuchen Sie 
zukünftig die Kriegsversehrtenwettkämpfe, und überlas-
sen Sie das bitte nicht dem britischen Königshaus!

Herr Außenminister Maas hat jüngst während seines 
Truppenbesuchs in Afghanistan für eine Verlängerung 
des Bundeswehreinsatzes geworben. Damit verlängert er 
nur die Leiden unserer Soldaten. Der Afghanistan-Ein-
satz ist gescheitert. Herrn Maas empfehle ich dringend, 
an den kommenden Invictus Games in Den Haag teilzu-
nehmen, um zu sehen, was er mit dieser Politik anrichtet.

(Beifall bei der AfD)

Dem Antrag, die Invictus Games nach Deutschland zu 
holen, stimmen wir zu.

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Frau Merkel 
wegen ihrer Messertoten als Kanzlerin zurücktreten 
muss. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat der Kollege Detlev Pilger für die 

SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Detlev Pilger (SPD): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Werte Besucherinnen und Besucher auf den Tribünen! 
Kollege König, was Sie hier geboten haben, ist an Zynis-
mus gegenüber dem hervorragenden Einsatz der Solda-
tinnen und Soldaten nicht zu überbieten.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Ab-
geordneten der FDP)

Und zur Kenntnisnahme: Nicht die Kanzlerin schickt die 
Soldatinnen und Soldaten in Kriegseinsätze, sondern der 
Deutsche Bundestag, das Parlament.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und 
der FDP sowie des Abg. Dr. Tobias Lindner 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Die Invictus Games nach Deutschland zu holen, wäre 
ein starkes Signal, zum einen als internationales Sport-
ereignis, zum anderen als besonderes Zeichen der Aner-
kennung der einsatzgeschädigten Soldatinnen und Solda-
ten, die im Dienst für unser Land ihre Gesundheit und ihr 
Leben riskierten. 

Die Invictus Games, bei denen versehrte Soldatinnen 
und Soldaten gegeneinander antreten, können eine Hilfe-
stellung sein, um zu einem Leben der Normalität zurück-
zufinden. Die Betroffenen, schwerbehindert und oft von 
Albträumen gepeinigt, kämpfen hier nicht für den Staat 
und die Demokratie, sondern sie kämpfen für sich selbst. 
Es geht um die Bewältigung des eigenen Lebensdramas. 
Wir müssen alles dafür tun, damit den Soldatinnen und 
Soldaten ein lebenswertes Leben wieder ermöglicht wird 
und sie den Weg zurück ins Leben finden. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD sowie des 
Abg. Andreas Mattfeldt [CDU/CSU])

Viele sind nach Amputationen und schockierenden 
Erlebnissen einem schweren Trauma verfallen. Über 
30 Prozent leiden an Lethargie, Depressionen und Freud-
losigkeit. Die sportlichen Wettkämpfe können ein Mosa-
ikstein sein, um dieses Leiden zu überwinden. 

Der Oberstabsfeldwebel Meik Briest wurde bei der 
Explosion eines Sprengsatzes 1999 im Kosovo schwer 
verletzt. Er sagte bei den Spielen 2018 in Sydney: Das 
Flair der Invictus Games gibt mir Stärke und Zuver-
sicht. – Gegenüber der Bundeswehr sagte er: Das ist eine 
Belohnung für mich, und ich fühle mich nicht verges-
sen. – Er nimmt an vier Disziplinen teil und sagt außer-
dem: Ich habe enormen Spaß dabei und bin stolz. – Auch 
die Ehefrau von Meik Briest erklärt: Mein Mann ist end-
lich wieder aus seiner Ecke raus, und er nimmt wieder 
am Leben teil.

Unter den Verletzungen leiden nicht nur die Betrof-
fenen, sondern auch deren Familien. Sie sind die treues-
ten Begleiter und fiebern bei den Spielen vor Ort mit. Es 
geht den Athletinnen und Athleten in erster Linie nicht 
um Medaillen, nicht um Höchstleistungen. Es geht viel-
mehr um Respekt und den Austausch mit den Kollegin-
nen und Kollegen der anderen Nationen, die sich in einer 
vergleichbaren Situation befinden.

(Beifall des Abg. Eberhard Gienger [CDU/
CSU])

Die Invictus Games sind keine Paralympischen Spiele 
der Soldatinnen und Soldaten, sondern ein würdevoller 
Umgang mit Menschen, die bereits Höchstleistungen er-
bracht haben. Die Deutschen starten in sieben Diszipli-
nen bei über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 
18 Nationen. Neben Betreuerinnen und Betreuern sind 
mit den Familien der Sportlerinnen und Sportler mehrere 
Tausend Menschen zu erwarten. Das ist also schon ein 
Sportgroßereignis, auf das wir sehr stolz sein können. 

Da der Bundestag die Soldatinnen und Soldaten, lie-
ber Herr König, in die Kriegsgebiete entsendet, sollten 
wir ihnen diesen Respekt erweisen und die Spiele nach 
Deutschland holen. Die Verteidigungs- und Sportpoliti-
ker der SPD-Fraktion sprechen sich einstimmig für die 
vorbereitenden Maßnahmen und die Ausrichtung der In-

Jörn König 
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victus Games in Deutschland aus. Ich bin davon über-
zeugt: Gleich ob es 2022 oder später sein wird, wir wer-
den hervorragende Gastgeber sein.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Für die FDP-Fraktion hat nun Dr. Marcus Faber das 

Wort.

(Beifall bei der FDP)

Dr. Marcus Faber (FDP): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Meine Damen und Herren!

Ich bin der Meister meines Los’.

Ich bin der Käpt’n meiner Seel. 

Das sind die letzten Zeilen des Gedichtes „Invictus“ von 
William Ernest Henley. „Invictus“ bedeutet auf Deutsch 
so viel wie „unbesiegt“ oder „unbezwungen“. Und genau 
das sind die Menschen, über die wir hier heute sprechen: 
unbesiegt.

Seit 25 Jahren entsendet Deutschland Soldaten in Aus-
landseinsätze. 40 dieser Einsätze sind inzwischen been-
det. 11 Einsätze laufen derzeit. 111 deutsche Soldaten 
verloren im Ausland ihr Leben und fanden dort den Tod. 
Deutlich mehr Soldaten wurden teils schwer verletzt – 
an Körper und Seele. Diese Einsatzversehrten brauchen 
die bestmögliche Hilfe von uns. Das ist mehr als unsere 
Pflicht; das muss für uns auch ein Herzensanliegen sein. 

Ein kleiner und dennoch wichtiger Beitrag dazu ist die 
Integration in den Alltag durch Sport. Die Sportschule 
der Bundeswehr und das Zentrum für Sportmedizin der 
Bundeswehr in Warendorf leisten hier tagtäglich großar-
tige Arbeit. 

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU, der SPD 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Invictus Games bieten dafür alle zwei Jahre eine gro-
ße Bühne. Sie schaffen Sichtbarkeit. Die Soldatinnen und 
Soldaten der Bundeswehr sind ein Teil unserer Gesell-
schaft, auch wenn es einigen hier im Saal nicht passt. Ihr 
Leiden sollte für uns genauso im Zentrum stehen wie ihre 
Genesung und ihre Erfolge. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Es geht darum, den Menschen, die für unsere Sicher-
heit ihr Leben riskiert haben, weiterhin die Möglich-
keit zu geben, ihre Leistungsfähigkeit auch zu zeigen. 
Deutschland hat von Beginn an ein Team zu diesen Spie-
len entsandt, auch wenn das von der Politik und von der 
Öffentlichkeit häufig zu wenig beachtet wurde. Ich finde, 
wir hätten es mehr beachten müssen. 

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Eberhard 
Gienger [CDU/CSU])

Mir stellt sich schon die Frage, warum es Frau von der 
Leyen erst bei der vierten Auflage der Spiele, im vergan-

genen Jahr, gelungen ist, bei diesen Spielen präsent zu 
sein. Wo andere Staaten ihre höchsten Vertreter schick-
ten, war dies bei der Bundesregierung bisher nicht der 
Fall.

Noch viel mehr aber stellt sich die Frage, warum die 
Regierungsfraktionen im November 2018, vor vier Mo-
naten, den Antrag der Freien Demokraten, die Invictus 
Games nach Deutschland zu holen, in diesem Saal abge-
lehnt haben,

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD)

um heute hier den Antrag einzubringen, die Invictus 
 Games nach Deutschland zu holen. Ich finde, hier macht 
sich diese Regierung und damit auch diese Koalition lä-
cherlich. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD)

Lieber Herr Silberhorn, lieber Herr Pilger, ich habe 
Ihre Beiträge aufmerksam verfolgt, und ich kann Ihren 
Ausführungen inhaltlich nur zustimmen. Ich frage mich 
allerdings schon, warum Sie vier Monate für diese Er-
kenntnisse gebraucht haben.

(Dr. Marcel Klinge [FDP]: Das ist eine gute 
Frage!)

Ich kann ja nur mutmaßen: Wenn es Ihnen um die Sache 
ging, dann war Ihr damaliges Nein zu unserem Antrag 
nicht sinnvoll. 

(Beifall bei der FDP)

Wenn es Ihnen aber um politische Profilierung ging, dann 
hätten Sie zumindest etwas weniger offenkundig bei der 
FDP abschreiben können.

Meine Damen und Herren, ich fände das nur halb 
so schlimm, wenn von der Großen Koalition ansonsten 
großartige Anträge zum Thema „Bundeswehr und Ver-
teidigung“ kommen würden. Das ist allerdings nicht der 
Fall; das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist seit lan-
ger Zeit der erste vernünftige Vorschlag, der von dieser 
Koalition zum Thema „Bundeswehr und Verteidigung“ 
kommt.

(Beifall bei der FDP)

Ich sage Ihnen: Danke für diesen Vorschlag. Wir unter-
stützen ihn, auch wenn er kleinlaut und geklaut ist. Dazu, 
dass Sie dafür vier Monate brauchten, sage ich Ihnen: 
Guten Morgen – auch um 15.30 Uhr. Sie machen hier 
Parteipolitik mit Kriegsversehrten. Das finde ich – bei 
aller Liebe – erbärmlich. Ich sage Ihnen aus tiefstem Her-
zen: Sie sollten sich schämen!

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat Dr. André Hahn für die Fraktion Die 

Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Detlev Pilger
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Dr. André Hahn (DIE LINKE): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Es ist 

völlig unstrittig, dass auch in Kriegseinsätzen versehrte 
Soldatinnen und Soldaten sportliche Wettkämpfe bestrei-
ten können und sollen. Besser wäre es natürlich, es gäbe 
weniger oder gar keine Kriege, dann würde sich diese 
Frage erst gar nicht stellen.

(Beifall bei der LINKEN)

Ein kurzer Blick in die Geschichte: 1948 begannen in 
Aylesbury, England, die ersten Sportspiele für Rollstuhl-
fahrer, die sogenannten Stoke Mandeville Games, am 
selben Tag wie die Olympischen Spiele von London. Der 
Neurologe Sir Ludwig Guttmann – er musste 1939 we-
gen der Judenverfolgung aus Nazideutschland fliehen – 
hatte sie initiiert, um die Wettkämpfe der Menschen mit 
Behinderung mit den Spielen der Nichtbehinderten zu 
verbinden. Damals nahmen 14 kriegsversehrte Männer 
und Frauen mit Rückenmarksverletzungen teil und ma-
ßen ihre Fertigkeiten im Bogenschießen.

1960 gab es die ersten „Weltspiele der Gelähmten“ in 
Rom, die nun nicht mehr parallel zu den Olympischen 
Sommerspielen stattfanden, sondern wenige Wochen 
später. Seitdem finden die Paralympics für Menschen mit 
körperlichen Behinderungen alle vier Jahre, immer im 
selben Jahr wie die Olympischen Spiele und inzwischen 
auch immer am selben Ort, statt. Neben den Paralym-
pics gibt es noch die Special Olympics für Menschen mit 
geistigen Beeinträchtigungen und die Deaflympics für 
Gehörlose.

Was hat das nun mit dem vorliegenden Antrag zu tun? 
Ich denke: eine ganze Menge; denn Sport ist ein gutes 
Mittel für Menschen, die in der Folge verschiedenster 
Ereignisse dauerhafte Beeinträchtigungen erlitten haben, 
dennoch gesellschaftliche Teilhabe und Anerkennung zu 
erfahren. Tatsache ist leider, dass die Möglichkeiten für 
Menschen mit Behinderungen, gleichberechtigt Sport zu 
treiben, auch in Deutschland noch längst nicht überall 
gegeben sind. Hier ist noch einiges zu tun – auch für die 
Regierung.

(Beifall bei der LINKEN)

Warum liegt nun dieser Antrag der Koalition vor, 
nachdem ein ähnlicher Antrag der FDP im November 
2018 – es ist angesprochen worden – bei Zustimmung 
von FDP, AfD und Grünen mit den Stimmen von Union 
und SPD und der Linken abgelehnt wurde? Selbst wenn 
es zuträfe, dass Symbolhandlungen wie die Ausrichtung 
eines solchen Sportevents den teilnehmenden Geschä-
digten und ihren Angehörigen tatsächlich helfen würde: 
Ein positives Signal unserer Wertschätzung verdienen 
aus Sicht der Linken alle Menschen mit bleibenden kör-
perlichen und seelischen Verletzungen, nicht nur die in 
Kriegen eingesetzten ehemaligen Soldatinnen und Solda-
ten der Bundeswehr und ihrer Bündnispartner.

(Beifall bei der LINKEN – Dr. Marie-Agnes 
Strack-Zimmermann [FDP]: Was soll denn 
das?)

Die Ausrichtung eines Sportereignisses, das allein die-
ser Gruppe gewidmet ist, birgt die Gefahr, Militäreinsät-

ze zu normalisieren, und das gehört nach Auffassung der 
Linken nicht zu den Dingen, die Kriegsopfer brauchen,

(Dr. Marcus Faber [FDP]: Es geht um ein 
Sportevent!)

für die wir in der Tat eine Verantwortung haben. Gerade 
im Verteidigungsministerium gäbe es viele andere Mög-
lichkeiten, Betroffene zu unterstützen. Bislang werden 
Spitzensportlerinnen und Spitzensportler mit Behinde-
rungen bis auf wenige Ausnahmen jedoch nicht durch die 
Bundeswehr gefördert. Sie entsprechen nicht den körper-
lichen Einstellungsvoraussetzungen für Soldatinnen und 
Soldaten, teilte die Bundesregierung kürzlich auf eine 
Anfrage der Linken mit.

Meine Fraktion ist seit langem auch Ansprechpartner 
für psychisch geschädigte und versehrte Soldaten, setzt 
sich für deren Rechte ein, und wir werden dies auch 
künftig tun. Nötig aber ist auch konkrete Hilfe, die dann 
Geld kostet. Nicht nur die letzten Berichte des Wehrbe-
auftragten zeigten, wie die Realität aussieht: zu wenige 
Ansprechstellen und stationäre Behandlungsplätze und 
obendrein noch der Versuch, durch das Patensystem so-
wohl die psychosozialen als auch die finanziellen Kosten 
der Wiedereingliederung traumatisierter Soldatinnen und 
Soldaten an ehrenamtlich Engagierte outsourcen zu kön-
nen.

Wir werden die Gelegenheit haben, verschiedene Fra-
gen noch im Ausschuss zu diskutieren, zum Beispiel, wa-
rum an den Invictus Games nur NATO-Armeen und ihre 
in Kriegseinsätzen Verbündete teilnehmen, oder auch, 
warum diese Sportler, die Soldatinnen und Soldaten, 
nicht in die Paralympics integriert werden können. Wir 
sehen in dieser Frage Klärungsbedarf und werden darü-
ber gern mit Ihnen im Ausschuss sprechen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hat nun der 

Abgeordnete Dr. Tobias Lindner das Wort.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dr. Tobias Lindner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank. – Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Ich habe im Mai 2016 mit dem damaligen Parlamenta-
rischen Staatssekretär im Verteidigungsministerium, 
Dr. Brauksiepe, die deutschen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer an den Invictus Games in den Vereinigten 
Staaten besucht. Dieser Besuch – wir haben zweieinhalb 
Tage miteinander verbracht – lässt bei mir drei Eindrücke 
zurück.

Der erste Eindruck sind die Gespräche mit den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern. Sich anzuhören, darüber 
zu reden, welche Verletzungen sie an Körper und Seele 
durch ihren Dienst in unseren Streitkräften erlitten ha-
ben, Biografien mitzubekommen, mitzubekommen, vor 
welchen Härten und Schwierigkeiten sie stehen, das geht 
einem nahe, und das macht einem deutlich, dass Parla-
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mentsarmee nicht irgendwie eine hohle Phrase ist. Meine 
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir 
sind es, die die Soldatinnen und Soldaten der Bundes-
wehr in Auslandseinsätze schicken. Und ganz gleich, wie 
wir bei den einzelnen Mandaten abstimmen, wie wir als 
Fraktionen oder Parlamentarier zu Mandaten stehen: Es 
ist unsere ungeteilte Verantwortung, hier an diesem Pult 
in regelmäßigen Abständen darüber zu streiten und mit-
einander zu ringen, wie wir ihnen die bestmögliche Für-
sorge zuteilwerden lassen, gerade dann, wenn sie Schä-
den im Einsatz erlitten haben.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der SPD)

Mein zweiter Eindruck: So bedrückend für mich diese 
Gespräche waren, so beeindruckend war es für mich, zu 
sehen, welche Kraft, welche Freude, welchen Stolz die 
Teilnahme unserer Sportlerinnen und Sportler an diesen 
Spielen bei diesen Menschen entfaltet hat, wie sinnvoll, 
wie schön dieses Ereignis ist. Wir müssen uns natürlich 
klarmachen: Die Invictus Games sind ein Symbol. Aber 
ein Symbol muss per se in der Politik nichts Schlimmes 
sein, wenn man darüber nicht vergisst, dass es am Ende 
des Tages mehr braucht als nur solche Spiele.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Deswegen ist es gut, dass wir hier nach dem Antrag 
der FDP jetzt zum zweiten Mal darüber sprechen. Denn 
sind wir ehrlich: Das Thema „Invictus Games“ hat im 
parlamentarischen Alltag, auch in der Öffentlichkeit, 
lange ein Schattendasein gefristet. Die Ministerin ist im 
letzten Jahr nach Sydney gefahren, um die deutschen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu besuchen. Das ist 
richtig. Das finde ich eine gute Entwicklung, obwohl 
man immer diskutieren kann, ob es nicht hätte früher sein 
müssen. Es ist gut, dass sie in der kommenden Woche die 
deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen 
eines Empfangs im Ministerium ehren möchte. Es wäre 
noch besser gewesen, wenn man diesen Termin, zu dem 
die Mitglieder des Verteidigungsausschusses eingeladen 
sind, nicht auf Mittwoch, 13 Uhr, gelegt hätte, weil ich 
davon ausgehe, dass man auch im Verteidigungsministe-
rium weiß, dass mittwochs bis um 13 Uhr der Verteidi-
gungsausschuss tagt, meine Damen und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der FDP sowie bei Abgeordneten der 
SPD und der AfD)

Als dritter Eindruck ist nach diesem Besuch unserer 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Invictus  Games 
bei mir zurückgeblieben, dass die Invictus Games natür-
lich eine tolle Veranstaltung sind, aber die Fürsorge für 
einsatzgeschädigte Soldatinnen und Soldaten an dieser 
Stelle nicht enden darf. Das will ich hier auch nieman-
dem unterstellen, um das ganz deutlich zu sagen. Aber 
sosehr wir heute über diesen Antrag diskutieren – wir 
werden das auch in der zweiten und dritten Lesung tun –, 
so sehr müssen wir die Mühe darauf verwenden, uns zu 
fragen und miteinander zu ringen, ob wirklich bereits 
genug getan wird für die Menschen, die Schäden an 
Leib und Seele in Einsätzen erlitten haben. Ich glaube, 
das darf nicht bei der Tatsache enden, dass die Bundes-
regierung jetzt endlich ein Artikelgesetz vorlegt, dessen 

Beratung wir wohlwollend begleiten werden, wo wir ja 
auch darüber reden müssen, ob Versicherungsleistun-
gen stimmen, ob Fürsorgeleistungen stimmen. Das darf 
nicht bei der Tatsache enden, dass wir in den jährlichen 
Haushaltsberatungen darüber diskutieren, ob schon ge-
nug für PTBS-geschädigte Angehörige der Bundeswehr 
getan wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das sage 
ich gerade vor dem Hintergrund, dass es immer wieder 
dieses Parlament war, das die Anstöße dazu gegeben hat, 
wenn die Bundesregierung, gleich wie sie zusammenge-
setzt war, da zögerlich war oder bürokratische Hürden 
gesehen hat.

In diesem Sinne werden wir Ihren Antrag in den Aus-
schussberatungen wohlwollend begleiten. Ich freue mich 
auf die Debatte.

Herzlichen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat der Kollege Dieter Stier für die CDU/

CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dieter Stier (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Meine Damen und Herren! Wer sich zur Bundeswehr und 
ihren Auslandseinsätzen bekennt, der muss auch bereit 
sein, für die Zeit danach Verantwortung zu übernehmen, 
und zwar Verantwortung für unsere Soldatinnen und Sol-
daten, die tagtäglich für die internationale Sicherheit und 
Stabilität einstehen. Dieser Verantwortung stellen wir 
uns. Mit unserem Antrag machen wir deutlich, dass uns 
das persönliche Schicksal unserer Soldatinnen und Sol-
daten nicht gleichgültig ist. Mehr noch: Wir wissen, dass 
der Einsatz in Krisen- und Konfliktgebieten mit einem 
hohen Risiko für das eigene Leben und die eigene Ge-
sundheit verbunden ist. 

Verletzungen im Einsatz, die einen Menschen nach 
dem Dienst ein Leben lang begleiten, dürfen nicht ein-
fach aus dem öffentlichen Bewusstsein ausgeschlossen 
werden; denn die Betroffenen müssen nicht nur mit er-
heblichen körperlichen Einschränkungen klarkommen, 
sondern oftmals schwindet auch ihr Lebensmut. Sie 
ziehen sich zurück aus Familie und Gesellschaft, das öf-
fentliche Interesse an ihnen verstummt. Dem stellen wir 
uns entgegen. Unsere heutige Botschaft lautet: Nach dem 
Einsatz kommt nicht das Vergessen, sondern die Wieder-
einbindung in die Gemeinschaft. Dazu gehören meiner 
Meinung nach drei Dinge: erstens die öffentliche Aner-
kennung der persönlichen Leistung, zweitens die Unter-
stützung bei der Bewältigung der neuen Lebenssituation 
und drittens eine lebenswerte Zukunftsperspektive.

Mit der Ausrichtung von Invictus Games in Deutsch-
land können wir diesen Ansprüchen noch besser gerecht 
werden, können einen Beitrag für Anerkennung, für 
Unterstützung und für Zukunftsperspektive leisten. Wie 
erfolgreich das funktioniert, das sehen wir am Beispiel 
anderer Länder. Metropolen wie London, Orlando, To-
ronto, Sydney waren die Austragungsorte einer solchen 

Dr. Tobias Lindner
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Veranstaltung seit dem Jahre 2014, Den Haag wird fol-
gen. Unser Ziel ist die Ausrichtung der Veranstaltung 
2022 in unserem Land.

Warum diese Spiele? Meine Damen und Herren, die 
Invictus Games sind eben nicht nur einfach eine weite-
re paralympische Sportveranstaltung. Nein, sie haben 
ein zentrales Anliegen: Sie helfen, dass Soldatinnen und 
Soldaten mit Handicap besser zurück ins Leben finden. 
Sie sind ein Beitrag, das eigene Leben, das neue Leben 
mit Behinderung wieder als lebenswert anzunehmen. Die 
Etappen, die bis zur Teilnahme zurückzulegen sind, bil-
den jeweils einen wichtigen Baustein, auch in der Reha-
bilitation, und das ist ein langer, ein sehr fordernder Weg.

Ein weiterer Aspekt, welcher auch für diese Spiele 
spricht, ist das Wieder-wahrgenommen-Werden. Men-
schen, die einsatzbedingt körperliche und seelische Schä-
digungen erlitten haben, werden mit der Tatsache kon-
frontiert, aus ihrem gesamten bisherigen Leben gerissen 
worden zu sein. Folglich ist es wichtig, wieder Akzep-
tanz in der neuen Rolle zu finden und ein Leben jenseits 
der Behinderung führen zu können. Das unterstützen wir. 
Nicht nur die Koalitionsfraktionen, der Verteidigungs- 
und der Sportausschuss, auch Ministerin von der Leyen 
waren mit der Bundesregierung initiativ. 

Meine Damen und Herren, wir wollen diese Spiele 
in Deutschland. Ich kann mir zum Beispiel die deutsche 
Hauptstadt Berlin sehr gut als einen möglichen Austra-
gungsort vorstellen. Die Spiele bieten die Chance, Ein-
satzgeschädigten zu Anerkennung zu verhelfen und sich 
mit ihren sportlichen Leistungen, mit ihrem wiederge-
wonnenen Lebensmut einem breiten Publikum bekannt 
zu machen und andere zu motivieren. 

Lassen Sie mich abschließend noch auf etwas hin-
weisen. Ich kenne – wir haben es auch heute wieder ge-
hört – die bitteren Argumente der Kritiker. Die Gegner 
der Spiele sagen: Wer in den Auslandseinsatz geht und 
verletzt zurückkommt, ist selber schuld. Kriegshelden 
wollen wir nicht. – Meine Damen und Herren, solchen 
Leuten sage ich: Verachtung ist nicht unser Ansatz. Bos-
heit ist die falsche Attitüde. Ignoranz ist nicht unser Weg. 
Wer auf persönliche Schicksale nur mit Häme und Spott 
reagiert, hat kein Recht, sich in jeder Debatte ständig auf 
humane Prinzipien zu berufen. Das untergräbt meiner 
Meinung nach jede Glaubwürdigkeit. Unser Bemühen 
mit Bedacht ist ausgewogener. Wir setzen auf Achtung, 
auf Wertschätzung, nicht auf Diskriminierung. Daher ist 
es uns wichtig, diese Veranstaltung in unser Land zu ho-
len. 

Meine Damen und Herren, ich habe die herzliche Bit-
te: Unterstützen Sie unseren Antrag! Er ist ein großer 
Schritt zu mehr Akzeptanz. Wenn wir in den weiteren 
Beratungen auch die FDP mit einbinden, finde ich das 
sehr gut.

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Kollege Stier, ich muss Sie darauf aufmerksam ma-

chen, dass es auf Kosten Ihres Kollegen geht.

Dieter Stier (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin, ich bin am Ende meiner Rede.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat der Kollege Josip Juratovic für die 

SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Josip Juratovic (SPD): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kol-

legen! Erst in der vergangenen Woche habe ich von ei-
nem Bundeswehrangehörigen, der 2012 im Afghanis-
tan-Einsatz war, einen Brief erhalten. Bei ihm wurde 
Jahre später eine posttraumatische Belastungsstörung 
festgestellt. Dieser Soldat fühlt sich mit seiner Krankheit 
alleingelassen. Er schreibt wörtlich: 

Unsere Politiker stimmen für Auslandseinsät-
ze, ohne zu wissen, um was es geht, und ohne bei 
Schwierigkeiten hinter ihren Soldaten zu stehen.

In Bezug auf seine seelischen Schwierigkeiten schreibt 
er: 

Es ist nicht im Interesse unserer Politik, sich mit sol-
chen belanglosen Dingen zu beschäftigen. 

Kolleginnen und Kollegen, es ist fatal, wenn ein sol-
cher Eindruck entsteht. Wir haben zwar die Deutsche 
Härtefallstiftung, doch diese darf uns nicht von unserer 
Verantwortung befreien. Ich weise regelmäßig darauf 
hin, dass es sich bei der Bundeswehr um eine Parla-
mentsarmee handelt. Sie handelt in unserem Auftrag und 
unterliegt unserer Kontrolle. Das ist die eine Seite der 
Medaille. Die andere Seite ist die, dass wir damit eine 
klare Fürsorgepflicht haben: für die Menschen, die bereit 
sind, unserem Land zu dienen, für unser Recht und unse-
re Freiheit zu kämpfen, und die im schlimmsten Fall ihr 
Leben dafür lassen. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und dem Abg. Michael Theurer 
[FDP])

Wir schulden es diesen Menschen, uns anständig um 
sie zu kümmern. Dabei gehört es zu unseren Aufgaben, 
die Soldatinnen und Soldaten gut auszurüsten. Genauso 
gehört es aber auch zu unseren Aufgaben, für ihr kör-
perliches und seelisches Wohl zu sorgen. Genau hier 
kommen die Invictus Games ins Spiel. Dieser sportliche 
Wettbewerb für einsatzgeschädigte Soldatinnen und Sol-
daten, der erstmals vor fünf Jahren in London stattfand, 
bietet ihnen einen Lichtblick und ein Ziel. Versehrte Sol-
datinnen und Soldaten treiben nicht nur Sport, weil er zur 
Genesung einen erheblichen Beitrag leistet, sie können 
mit den Spielen zugleich in den sportlichen Wettbewerb 
mit anderen treten, die, ähnlich wie sie, im Einsatz ver-
wundet wurden. Damit zeigen sie, dass sie mehr sind als 
Menschen mit Beschädigung. Sie können die Kraft zei-
gen, die in ihnen steckt. Sie können sich mit Stolz mes-
sen, jenseits aller körperlichen und seelischen Verletzun-

Dieter Stier



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 86. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 14. März 201910132

(A) (C)

(B) (D)

gen, und damit zeigen, dass sie wahrlich invictus sind: 
unbesiegt, unbezwungen. Diese Spiele verschaffen ihnen 
Wertschätzung und Anerkennung. Sie können eine wich-
tige Etappe auf dem Weg zurück ins normale Leben sein. 
Zugleich schaffen die Invictus Games Öffentlichkeit und 
Sympathie. Die Bundeswehr stößt bei vielen Menschen 
noch auf Skepsis bis hin zu Ablehnung. Entsprechend be-
kommen auch verletzte Heimkehrer oft nicht die Akzep-
tanz und den Respekt, der ihnen zusteht. 

Die Invictus Games sind ein fröhlicher sportlicher 
Wettkampf. Ihn in Deutschland auszutragen, bedeutet, 
eine positive Öffentlichkeit zu schaffen. Die Spiele kön-
nen eine Brücke schlagen zwischen Menschen innerhalb 
und außerhalb der Bundeswehr. Sie können sinnbildlich 
dafür stehen, dass die Bundesrepublik nicht nur im Ein-
satzfall Verantwortung übernimmt. Sie steht auch mittel- 
und langfristig für ihre Soldatinnen und Soldaten gerade 
und unterstützt sie. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, aus all den genann-
ten Gründen bin ich überzeugt von der Idee, die Invictus 
Games 2022 oder 2024 nach Deutschland zu holen. Wir 
brauchen jenseits der Sachpolitik ein deutliches Zeichen, 
ein Symbol für die Unterstützung unserer einsatzgeschä-
digten Soldatinnen und Soldaten. In der Hoffnung, dass 
auch der Soldat, der mir geschrieben hat, das hört: Wir 
danken Ihnen für Ihren Einsatz.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU und der 
FDP)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat der Kollege Jens Lehmann für die CDU/

CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Jens Lehmann (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Für 

Sportler – hier spreche ich aus eigener Erfahrung – gibt 
es nichts Größeres, als an einem internationalen Sporter-
eignis teilzunehmen. Noch motivierender ist es, wenn 
eine solche Veranstaltung im eigenen Lande stattfindet. 
Deshalb gehören die Invictus Games nach Deutschland.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Denn diese sind nicht nur ein sportliches Großereignis, 
das die Wertschätzung für die Teilnehmer aus vielen 
Ländern zum Ausdruck bringt, sondern sie stoßen hier-
zulande auch eine Debatte an, die längst überfällig ist, 
nämlich die über den Respekt für den Dienst an unserer 
Gesellschaft gerade im Sicherheitsbereich. Soldatinnen 
und Soldaten dienen uns allen, ebenso wie die Polizei, 
das Technische Hilfswerk oder die Feuerwehr. Sie alle 
tragen zur Sicherheit der Menschen in unserem Lande 
bei, im Ernstfall mit Leib und Leben. Trotzdem wird ihre 
Arbeit noch immer nicht ausreichend gewürdigt. Viele 
dieser Sicherheitskräfte fühlen sich alleingelassen mit 
ihrer Arbeit, aber auch mit ihren Beeinträchtigungen, die 
sie im Dienst für uns alle davongetragen haben. Das ist 
ein Problem für unsere Gesellschaft als Ganzes.

Meine Damen und Herren, für mich sind die Invictus 
Games die Olympischen Spiele einsatzgeschädigter Sol-
datinnen und Soldaten. „Invictus“, also „unbesiegbar“, 
sagt schon einiges über die Athleten, die an diesen Spie-
len teilnehmen. Hier messen sich Soldaten, die sich trotz 
körperlicher und seelischer Verletzungen aus Einsätzen 
ins Leben zurückgekämpft haben. Nicht selten war es ein 
Kampf mit sich selbst, sich wieder sportliche Betätigung 
zuzutrauen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, bei den Invictus 
 Games geht es nicht allein um den sportlichen Wett-
kampf. Vielmehr zeigen die Versehrten, dass sie mit ihren 
erlittenen Einschränkungen umgehen. Sport ist hier im al-
lerbesten Sinne Rehamittel, Motivation und Wegbereiter 
zurück ins Leben. Invictus-Sportler sind Vorbilder, nicht 
nur für ihre Angehörigen und Freunde, sondern auch für 
all diejenigen, die mit Rückschlägen zu kämpfen haben 
oder vor besonderen Herausforderungen stehen; auch für 
mich. Ich weiß um die Willensstärke, Disziplin und das 
harte Training, die es braucht, um bei großen internatio-
nalen Wettkämpfen anzutreten. Ich kenne das Gefühl, an 
die eigenen körperlichen Grenzen zu gehen – und darü-
ber hinaus. Doch ich kann nur erahnen, wie viel mehr 
Invictus-Sportler überwinden mussten und müssen; ein 
steiniger Weg. Dafür meinen allergrößten Respekt. 

Ich kenne aber auch das Hochgefühl, wenn man es ge-
schafft hat, wenn man das Gefühl hat, über sich hinaus-
gewachsen zu sein. Genau das habe ich im letzten Jahr 
beim Empfang der Invictus-Sportler erleben dürfen. Ich 
will und werde nach Kräften mithelfen, dass dies auch 
viele andere Sportler erleben können. 

Meine Damen und Herren, stellen wir uns der Aufga-
be, versehrte Soldatinnen und Soldaten auf ihrem schwe-
ren Weg zu unterstützen! Beginnen wir damit, indem wir 
die Invictus Games schon bald nach Deutschland holen!

Gleichzeitig muss in unserer Gesellschaft endlich das 
Bewusstsein reifen, dass es nicht „die Sicherheitskräfte“ 
und „uns“ gibt: Es gibt nur ein Wir. Bitte senden Sie die-
ses Signal in unsere Gesellschaft hinein.

Meine Damen und Herren, für den erfolgreichen Ein-
satz für Deutschland, aber auch für die sportlichen Leis-
tungen – 

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Kollege Lehmann, achten Sie bitte auf die Zeit!

Jens Lehmann (CDU/CSU): 
– letzter Satz – appelliere ich an Sie alle, die Invictus 

Games nach Deutschland zu holen und unseren Antrag 
zu unterstützen. 

Danke.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Ich schließe die Aussprache. 

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 19/8262 an die in der Tagesordnung aufge-

Josip Juratovic
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führten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit ein-
verstanden? – Das ist der Fall. Dann ist die Überweisung 
so beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 8 sowie den Zusatz-
punkt 7 auf:

8. Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Lothar Maier, Roman Johannes Reusch, 
Thomas Seitz, weiteren Abgeordneten und der 
Fraktion der AfD eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Bürgerlichen Ge-
setzbuches – Gesetz zum Schutz von Verbrau-
chern vor unverhältnismäßigen Inkassoforde-
rungen 

Drucksache 19/8276
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Finanzausschuss 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Arbeit und Soziales

ZP 7 Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Dr. Gerhard Schick, Tabea Rößner, Anja Hajduk, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN 

Unseriöses und überteuertes Inkasso eindäm-
men

Drucksache 19/6009 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Finanzausschuss

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. – Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Sobald die Kolleginnen und Kollegen, die nicht weiter 
teilnehmen können, den Saal verlassen haben bzw. dafür 
sorgen, dass diejenigen, die teilnehmen, der Debatte fol-
gen können, eröffne ich die Aussprache. – Das Wort hat 
Professor Dr. Lothar Maier für die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Lothar Maier (AfD): 
Verehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 

Die kostenpflichtige Abmahnung von Verbrauchern für 
nicht bezahlte oder vermeintlich nicht bezahlte Rech-
nungen durch Inkassobüros ist in diesem Land ein Mas-
senphänomen – ein Massenphänomen, verehrte nicht 
anwesende Frau Ministerin, und nicht eines der Rand-
gruppenthemen, mit denen sich Ihr Haus vorzugsweise 
beschäftigt.

Im Jahr 2017 haben die Unternehmen der Inkassowirt-
schaft nach ihren eigenen Statistiken nicht weniger als 
23 Millionen Mahnungen verschickt. 23 Millionen Mah-
nungen: Das bedeutet, jeder vierte Deutsche hat einmal 
im Jahr Kontakt mit der Inkassowirtschaft. 

Interessanterweise sind die Streitwerte eher beschei-
den. Sie liegen zu 90 Prozent unterhalb von 100 Euro. 
Nun könnte man sagen, das ist ein zu verschmerzender 
Betrag, wenn nicht die Kosten dieser Mahnungen exor-

bitant wären. Im Schnitt werden für eine tatsächlich oder 
vermeintlich nicht bezahlte Schuld eines Verbrauchers 
Mahnkosten in Höhe von 70 Euro erforderlich, also er-
heblich mehr als der eigentlich geschuldete Betrag. Bei 
zwei- oder dreimaliger Mahnung kann das auf 200 Euro 
und darüber hinaus ansteigen.

Ich weiß, wovon ich rede. Passenderweise hat gera-
de in der Zeit, als wir an dem Gesetzentwurf gearbeitet 
hatten, ein Inkassounternehmen mich selbst als Opfer 
ausgesucht. Für eine längst bezahlte Rechnung kam eine 
Mahnung nach der anderen. Inzwischen ist es die vierte. 
Man geht nicht auf Zuschriften ein; man geht auch nicht 
auf die geleistete Zahlung ein. Es kommt eine Mahnung 
nach der anderen, und der Betrag ist inzwischen bei über 
200 Euro. Ein schöner Lerneffekt, für den ich mich hier 
bei der Inkassowirtschaft bedanken kann.

(Beifall bei der AfD)

Diese Kosten mögen für jemanden, der gut verdient, 
kein Problem sein. Aber es ist ein Problem zum Beispiel 
für die alleinerziehende Mutter, die ohnehin kaum über 
die Runden kommt. Und es bleibt auch nicht bei diesen 
Grundinkassogebühren, sondern es kommen regelmäßig 
noch andere Kosten hinzu, die den Gesamtbetrag weit 
überhöht erscheinen lassen. Da gibt es Bonitätsauskünf-
te, da gibt es Kontoführungsgebühren, da gibt es Entgelte 
für Datenerfassung, Entgelte für Telefoninkasso usw. usf. 

Die Fantasie, die die Branche hier aufbringt, ist be-
achtlich. Es gibt Doppelaufträge. Man beauftragt ein 
Inkassounternehmen und einen Rechtsanwalt zugleich; 
beide kassieren. Es gibt ein Konzerninkasso, das heißt, 
der geschuldete Betrag wird von einem Inkassounterneh-
men eingefordert, das dem Gläubiger selber gehört. 

Diese Missstände haben natürlich auch das Ministe-
rium und der Deutsche Bundestag schon lange erkannt. 
2013 wurde hier das Gesetz gegen unseriöse Geschäfts-
praktiken beschlossen, das dem Missstand abhelfen soll-
te. Es wurde eine Obergrenze des 1,3-Fachen aller An-
waltsgebühr für eine Abmahnung eingeführt. Aber es ist 
das 1,3-Fache der Anwaltsgebühr: Diejenigen, die das 
bearbeiten und diese Serienbriefe versenden, sind in aller 
Regel keine Anwälte, sondern angelernte Kräfte. 

In Erkenntnis dessen, dass das Gesetz damals nicht ge-
wirkt hat oder das Gegenteil des Beabsichtigten erzeugt 
hat, hat die Ministerin angekündigt, sie werde in Kürze – 
so hieß es – einen Gesetzentwurf vorlegen. Das war vor 
einem Dreivierteljahr. Geschehen ist bis jetzt nichts. Ich 
habe nicht das geringste Verständnis für diese Untätigkeit 
des Ministeriums.

(Beifall bei der AfD)

Die AfD sieht vor, dass mit ihrem Gesetzentwurf zwei 
Regulierungen eingeführt werden, nämlich erstens kein 
Inkasso bei Beträgen unter 100 Euro bzw. 160 Euro, 
wenn mehrere Forderungen vorliegen, und kein kosten-
pflichtiges Inkasso, wenn nicht zuvor zweimal gemahnt 
worden ist, und zwar durch den Gläubiger. Der Gläubiger 
kann auch ein Inkassounternehmen einschalten, aber die 
Kosten dieses Unternehmens muss der Gläubiger selbst 
tragen.

Vizepräsidentin Petra Pau
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Die gelegentlich diskutierte Alternative, die übrigens 
auch in dem Antrag der Grünen enthalten ist, nämlich die 
0,3-fache Anwaltsgebühr, halten wir für untauglich, weil 
in aller Regel die Inkassounternehmen dann auf mit ih-
nen finanziell und personell verbundene Rechtsanwalts-
kanzleien ausweichen. 

Daher meine Bitte: Unterstützen Sie, meine Damen 
und Herren und auch Frau Ministerin – wenn Sie wieder 
mal da sein sollten –, den Gesetzentwurf der AfD!

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat der Kollege Sebastian Steineke für die 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Sebastian Steineke (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Werte Zuschauer! Die beiden heutigen Vorlagen – wir 
beraten auch einen Antrag der Grünen zu dem Thema In-
kasso – bieten die Möglichkeit, das Thema grundsätzli-
cher zu beleuchten und uns auszutauschen. Herr Kollege 
Maier, Sie haben natürlich recht: Das werden wir dann 
auch im Ausschuss entsprechend tun.

Sie möchten mit Ihrem Gesetzentwurf die Möglich-
keit – das haben Sie gerade auch gesagt –, vorgerichtli-
che Inkassokosten erstattet zu bekommen, in den entspre-
chenden Höhen grundsätzlich unterbinden. Das wäre aus 
unserer Sicht allerdings ein ziemlich tiefer Eingriff und 
fast ein Totalverbot für die Branche in diesem Bereich. 

Wir kennen die Probleme – Sie haben sie aufgezählt – 
und die Missbräuche, die in der Branche vorkommen. 
Schwarze Schafe gibt es überall. Das ist aber aus unserer 
Sicht noch lange kein Grund, auch alle redlichen Unter-
nehmen dafür in Mithaftung zu nehmen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Im heutigen Wirtschaftsleben ist die Möglichkeit, 
Inkassodienstleistungen in Anspruch zu nehmen, gera-
de für die Kleinstunternehmen und für den Mittelstand 
unverzichtbar. Pro Jahr werden dem Wirtschaftskreislauf 
zwischen 5 Milliarden und 10 Milliarden Euro durch In-
kasso wieder zugefügt, die ansonsten nicht zurückgeflos-
sen wären.

Wir brauchen in bestimmten Bereichen noch neue Re-
gelungen. Das ist unstrittig. Aber die gesamte Branche in 
Abrede zu stellen, kann nicht unser Ziel sein.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dabei bleibt aus unserer Sicht rechtlich Folgendes 
festzuhalten: Inkassokosten sind nach der Rechtspre-
chung sowohl des Bundesgerichtshofes als auch des 
Bundesverfassungsgerichts grundsätzlich ersatzfähig. 
Das entspricht dem selbstverständlichen Grundsatz, dass 
der Schuldner dem Gläubiger den durch Verzug entstan-
denen Schaden zu ersetzen hat. Das ist in unserem Scha-

densersatzrecht nach dem Grundsatz der Totalreparation 
auch absolut herrschende Meinung. 

Einen Ausschluss bestimmter Teile, wie Sie ihn vor-
sehen, ist aus unserer Sicht allein aus europarechtlichen 
Gründen nicht möglich. Es gibt die Richtlinie zur Be-
kämpfung des Zahlungsverzugs im Geschäftsverkehr, in 
der explizit gefordert wird:

Der Gläubiger hat gegenüber dem Schuldner zu-
sätzlich zu dem in Absatz 1 genannten Pauschal-
betrag einen Anspruch auf angemessenen Ersatz 
aller durch den Zahlungsverzug des Schuldners be-
dingten Beitreibungskosten, die diesen Pauschalbe-
trag überschreiten. Zu diesen Kosten können auch 
Ausgaben zählen, die durch die Beauftragung eines 
Rechtsanwalts oder eines Inkassounternehmens ent-
stehen.

Aus unserer Sicht können Sie hier also im besten Fall 
keinen Unterschied machen zwischen dem Friseur an der 
Ecke, der versucht, seine Forderung geltend zu machen, 
oder einer Privatperson. Die von Ihnen gewählte Unter-
scheidung ist in diesem Zusammenhang völlig willkür-
lich und vermutlich auch wettbewerbsrechtlich nicht zu 
rechtfertigen.

Etwas ganz anderes ist natürlich die Frage, ob und 
welche eigenen Bemühungen der Gläubiger an den Tag 
zu legen hat oder in welcher Höhe die Inkassokosten 
überhaupt geltend gemacht werden können. Wir werden 
den Evaluationsbericht des iff-Instituts über die inkas-
sorechtlichen Vorschriften des Gesetzes gegen unseri-
öse Geschäftspraktiken, der seit längerer Zeit vorliegt, 
sehr genau auswerten und uns auch die Schwachstellen 
angucken; das ist der Weg, den wir auch in Bezug auf 
die beiden Vorlagen gemeinsam beschreiten sollten. Der 
Bericht unterliegt nämlich durchaus gewisser Kritik. Der 
Vorwurf lautet, dass die empirischen Erhebungen nicht 
sauber durchgeführt worden seien, und es fehle den Ana-
lysen an statistischer Fundiertheit. Auch darüber müssen 
wir reden.

Damit bin ich beim Antrag der Grünen. Der Ansatz, 
den Sie verfolgen, ist sicherlich nicht falsch. Darüber 
wird man zu reden haben. Dennoch müssen wir durch 
Auswertung des Berichtes sehr genau prüfen, was ge-
setzgeberisch notwendig ist. Wir haben im Koalitions-
vertrag vereinbart, das Inkassowesen deutlich verbrau-
cherfreundlicher zu gestalten. Hiermit beschäftigt sich 
das Justizministerium. Das haben wir gerade gehört. Ich 
denke, dass wir ein bisschen an Zeit zunehmen können. 
In der Fraktion haben wir uns schon erste Gedanken ge-
macht. 

Wir müssen uns mit dem Thema „Höhe der Kosten“ 
beschäftigen. Das ist unstrittig. Darüber müssen wir re-
den. Wir müssen aber auch über ein Thema reden, das in 
beiden Vorlagen gar nicht enthalten ist, nämlich über das 
problematische Thema Identitätsdiebstahl. Das ist eine 
erhebliche Belastung für die vermeintlichen Schuldne-
rinnen und Schuldner, die sich selber noch exkulpieren 
müssen. Viele betroffene Schuldner sind zu Recht über 
die Art und Weise sowohl der Formulierung als auch des 
Anschreibens – ich sage es vorsichtig – entsetzt und nicht 
damit einverstanden. Die Branche hat darauf reagiert und 

Dr. Lothar Maier 
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möchte einen Code of Conduct entwickeln. Das begrü-
ßen wir sehr.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wir als Politik waren in den letzten zwei Jahren aber 
nicht untätig. Wir unterstützen mit dem BMJV das On-
line-Inkasso-Tool der Verbraucherzentrale Branden-
burg – bestes Legal Tech –, das im letzten Jahr bereits 
41 000 Vollnutzer in Anspruch genommen haben. Ich bin 
daher zuversichtlich, dass wir weitere gute Vorschläge 
beraten und zu einer guten Lösung kommen werden.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat die Kollegin Katharina Willkomm für 

die FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Katharina Willkomm (FDP): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Die AfD zersäbelt das Recht. Heute ist das 
Schuldrecht dran, § 280 BGB, das Herzstück des Scha-
densersatzrechts im Bürgerlichen Gesetzbuch. Mir drängt 
sich eine Frage auf: Hat denn kein Jurist bei Ihnen in der 
Fraktion die Hand gehoben und gesagt: „Das gehört da 
nicht hin“? Wie die Begründung zu Ihrem Entwurf an-
deutet, haben Sie sich anscheinend mit der Systematik 
der Schadensersatznormen beschäftigt, nur mit deren 
Inhalt offensichtlich nicht. Sie fordern eine zweite qua-
lifizierte Mahnung, bevor Inkassokosten ersetzt werden 
können, selbst dann, wenn noch nicht einmal eine erste 
Mahnung notwendig war. Das ist schlichtweg unlogisch.

(Beifall bei der FDP)

Denn die Regelung des § 286 BGB macht eine Mahnung 
in Einzelfällen entbehrlich, und zwar aus guten Grün-
den, meine Damen und Herren. Zum Beispiel wenn ein 
Schuldner ernsthaft und endgültig die Zahlung verwei-
gert, muss man ihn nicht mahnen. Er hat seinen Stand-
punkt klargemacht. Ihm jetzt wieder eine Mahnung zu 
schicken, die androht: „Beim nächsten Mal kommt Post 
vom Inkassodienst“, ist pure Zeitverschwendung für alle 
Beteiligten.

(Beifall bei der FDP)

Zum Thema Inkasso haben die Gerichte bereits das 
meiste geklärt. So ist etwa die doppelte Inanspruchnah-
me des Schuldners mit Inkasso- und Anwaltskosten nur 
unter sehr engen Voraussetzungen zulässig. Im BGB 
muss deshalb nichts klargestellt werden.

Das Einzige, was Ihr Gesetzentwurf schafft, sind 
mehr Aufträge für Anwälte und höhere Kosten für die 
Schuldner. Ein vernünftig denkender Gläubiger würde 
in Zukunft statt des Inkassos gleich den teureren Anwalt 
beauftragen. Dessen Kosten bekommt er schließlich wei-
terhin ohne Einschränkung erstattet.

Dabei ist es völlig legitim, wenn Inkassobüros für die 
Forderungsbeitreibung genutzt werden. Viele Schuld-
ner können Forderungen nur in Raten abstottern. Die 
notwendigen Zahlungsvereinbarungen zu schließen, die 
Rückzahlung zu überwachen und alles richtig zu verbu-
chen, ist aufwendig. Gerade für kleine Unternehmen ist 
es eine enorme Erleichterung, wenn sie das in professio-
nelle Hände geben können. 

Schuldner wissen zudem meistens, ob die Forderung 
berechtigt ist. Hat man etwas gekauft, muss man es auch 
bezahlen. Und hat man eine Rechnung übersehen, zahlt 
man sie schleunigst nach Erhalt der Mahnung. Erst wenn 
man weiterhin den Kopf in den Sand steckt, kommen In-
kassofirmen überhaupt ins Spiel. 

Für redliche Unternehmer schaffen Sie nur bürokrati-
schen Mehraufwand. Unseriöse Gläubiger und unseriöse 
Inkassofirmen aber pfeifen auf gesetzliche Anforderun-
gen; das haben Sie in Ihrer Begründung selber darge-
legt. Die werden doch nicht anständig, nur weil sich im 
Schuld recht eine Norm ändert. Die halten sich ja auch 
jetzt nicht an die bestehenden Regeln. Gegen solche Fir-
men hilft nur eine Strafanzeige.

(Beifall bei der FDP)

Legale Inkassofirmen sind bei Gericht registriert, und 
dort kann man sich auch beschweren. Findet sich eine In-
kassofirma nicht im Register, kann man deren Schreiben 
getrost ignorieren. Informieren kann man sich auch on-
line. Dazu bietet der Inkasso-Check der Verbraucherzen-
tralen eine einfache Kontrolle, und zwar kostenlos. Wer 
es analog bevorzugt, erhält bei den Verbraucherzentralen 
auch vor Ort Hilfe und Beratung. 

Zusammengefasst: Wieder ein AfD-Vorschlag, 12 Sei-
ten lang, wieder erst gestern vorgelegt, aber heute in der 
Debatte, wieder ziemlich unkollegial und der Inhalt, 
sachlich wie rechtstechnisch, wieder ein Desaster.

(Beifall bei der FDP – Jürgen Pohl [AfD]: 
Sie haben keine Praxiserfahrung! Sie wissen 
überhaupt nicht, wovon Sie Sie reden! Ich war 
25 Jahre Anwalt!)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat der Kollege Dr. Karl-Heinz Brunner für 

die SPD-Fraktion. Besonders würdigen wir, dass Sie be-
schlossen haben, Ihren heutigen Geburtstag mit uns hier 
im Plenum zu verbringen.

(Beifall)

Dr. Karl-Heinz Brunner (SPD): 
Sehr verehrte Frau Präsidentin! Ich bedanke mich für 

die Glückwünsche. Ich habe mich natürlich besonders 
gefreut, dass die namentliche Abstimmung heute Abend 
diesen Tag richtig abrunden wird.

(Heiterkeit)

Das ist das, was man sich an einem Geburtstag von Her-
zen wünscht.

Meine sehr verehrten Damen! Meine sehr verehrten 
Herren! Am Ende der Rede der Kollegin von der FDP 

Sebastian Steineke
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habe ich eben von der rechten Seite den Zuruf gehört, 
sie sei keine Praktikerin. Also will ich als Praktiker re-
den; denn ich habe in meinem Leben, bevor ich an dieses 
Rednerpult treten durfte, in unterschiedlichen Funktio-
nen Forderungen betrieben und eingezogen. 

Ich will auf den Bereich zu sprechen kommen, der 
heute zweifelsohne Sache ist. Um was geht es eigentlich? 
Es geht doch nicht darum – es hat mich etwas erschreckt, 
was auf der Website des Deutschen Bundestages, also auf 
bundestag.de, stand –, das legale, das seriöse Arbeiten 
von Dienstleistungsunternehmen der Inkassobranche und 
das seriöse Arbeiten der Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte in diesem Land, die – ich sage es ganz deut-
lich – unbestrittene Forderungen außergerichtlich und im 
gerichtlichen Mahnverfahren einziehen, in Misskredit zu 
bringen. Vielmehr geht es darum – das haben die Koali-
tionsfraktionen erkannt; wir Sozialdemokraten haben das 
mit der Union im Koalitionsvertrag festgelegt –, nach der 
Evaluation und der Auswertung des GguG eine entspre-
chende gesetzliche Regelung herbeizuführen, die bessere 
Überwachung und bessere Regelungen zum Inkassorecht 
bringt, die dem Markt entsprechen, aber gleichzeitig 
auch für Verbrauchersicherheit sorgen.

Ich sage an dieser Stelle ganz deutlich: Es tut mir 
leid, dass wir heute die Vorlagen von AfD und Grünen 
gemeinsam behandeln müssen; denn der Antrag, den die 
Grünen eingebracht haben, ist nicht nur sehr vernünftig, 
sondern kann in wesentlichen Bereichen mitgetragen 
werden. Über ihn muss debattiert werden. Dass er nun 
in einem Brei mit dem Gesetzentwurf der AfD beraten 
wird, tut mir für den inhaltlich sehr substanziellen Antrag 
der Grünen leid.

(Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Reden Sie doch zu unserem Antrag!)

Aber das können wir nach der Evaluation und der Aus-
wertung durch das Bundesministerium der Justiz in den 
entsprechenden Beratungen noch zur Genüge tun. 

Was müssen wir tun, was werden wir tun, und was 
ist notwendig, um im Inkassobereich eine ordentliche, 
klare und transparente Regelung zu bekommen? Wir 
müssen dafür sorgen, dass beispielsweise die bisherige 
Praxis bei der Berechnung der Inkassogebühren – sie ist 
im Übrigen geregelt –, generell den 1,3-fachen Satz der 
RVG zur Grundlage zu nehmen, überprüft wird. Für die 
Diskussion, bei den Sätzen nun das 1,0-, das 0,7-, das 
0,5- oder das 0,4-Fache zu nehmen – egal, was noch alles 
kommt –, werden wir genügend Zeit haben. 

Wir werden einen Hinweis auf die Aufsichtspflicht der 
entsprechenden Inkassounternehmen geben. Ich sage als 
jemand, der etwas lebensälter ist: Die Vorgängereinrich-
tung des RVG war das Rechtsberatungsgesetz, wonach 
der Landgerichtspräsident mit einer unangekündigten 
Geschäftsprüfung ganz ordentlich prüfen konnte. Ich 
habe nie ganz verstanden, warum wir auf dieses Prü-
fungsinstrument verzichtet haben. Ich glaube, es ist gut, 
dieses Prüfungsinstrument in irgendeiner Form wieder 
aufleben zu lassen. Die Verbraucherinnen und Verbrau-
cher haben dies sicherlich verdient.

Der Vorschlag, den die AfD zu den Mahnungen einge-
bracht hat, meine sehr verehrten Damen und Herren, ent-
spricht allerdings überhaupt keinem System; denn zum 
einen wollen Sie die Fälligkeit jeglicher Forderung nach 
30 Tagen aushebeln. Sie wollen zum anderen eine Rege-
lung treffen, die letztendlich dazu führen würde, Gläubi-
gern mit unbestrittenen Forderungen ein Bein zu stellen. 

Der Schadensersatzanspruch ergibt sich ja nicht nur 
daraus, dass der Schuldner den entsprechenden Aufwand 
für den Anwalt oder das Inkassounternehmen zu zahlen 
hat, sondern es gibt gleichzeitig die Schadensminde-
rungspflicht. Wenn Sie also bei einer Forderung von bis 
zu 100 Euro keine Inkassogebühr verlangen wollen, be-
deutet dies umgekehrt, dass auch die Rechtsanwältinnen 
und Rechtsanwälte nichts bekommen, weil deren Gebühr 
nach der Schadensminderungspflicht ebenfalls nicht an-
fiele. Dieser Vorschlag ist nicht durchdacht, einfach platt, 
populistisch wie üblich und deshalb in meinen Augen 
vollständig abzulehnen. 

Über den anderen Antrag werden wir nach der Evalua-
tion sprechen. Da werden wir sicherlich gute Lösungen 
finden.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat die Kollegin Amira Mohamed Ali für die 

Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Amira Mohamed Ali (DIE LINKE): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Kolleginnen und Kol-

legen! Liebe Gäste! Wir diskutieren heute über das The-
ma Inkasso. Dazu liegen uns ein Gesetzentwurf der AfD 
und ein Antrag der Grünen vor. 

Überschuldung ist ein großes und wachsendes Pro-
blem. Laut aktuellem Schuldenatlas wurde in Deutsch-
land am 1. Oktober 2018 eine Überschuldungsquote von 
10 Prozent festgestellt. Damit sind knapp 7 Millionen 
Bürgerinnen und Bürger über 18 Jahren überschuldet, 
19 000 Menschen mehr als im Vorjahr – trotz boomender 
Wirtschaft und Niedrigzinsphase.

In den meisten Fällen geraten Menschen durch uner-
wartete Ereignisse in die Schuldenfalle. Der plötzliche 
Verlust des Arbeitsplatzes, eine schwere Krankheit, ein 
Todesfall in der Familie: So berichten es mir einhellig 
Schuldnerberaterinnen und Schuldnerberater. 

Die Not dieser Menschen ist zum Geschäftsmodell 
geworden. Durch unseriöse Inkassounternehmen wer-
den Forderungen durch horrende Gebühren in kürzester 
Zeit vervielfacht. Der Druck, den diese Unternehmen mit 
Drohbriefen, mit ständigen Telefonanrufen aufbauen, mit 
der psychischen Gewalt, die sie ausüben, führt außerdem 
oft dazu, dass viel drängendere Rechnungen wie die für 
Miete oder Strom nicht zuerst beglichen werden, so wie 
es ein Schuldnerberater empfehlen würde.

Dr. Karl-Heinz Brunner
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Ich weiß von einer Rentnerin mit einer sehr kleinen 
Rente, die von einer plötzlichen Stromnachzahlung über-
rascht worden ist. Diese Rechnung hätte dringend bezahlt 
werden müssen, damit der Strom nicht abgeschaltet wird. 
Aber sie fühlte sich von einem Inkassounternehmen so 
unter Druck gesetzt, dass sie erst einmal die ausstehen-
de Rechnung eines Möbelhauses bezahlt hat. Ergebnis: 
Der Strom wurde abgeschaltet. Es entstanden mehrere 
100 Euro Gebühren, die das Stromunternehmen für das 
Ab- und dann wieder Anschalten des Stromes genommen 
hat. 

Fakt ist: Unseriöses Inkasso stürzt die Betroffenen 
schnell und tief in die Schuldenspirale. Diese Missstände 
müssen dringend behoben werden. Unseriöses Inkasso 
muss eingedämmt werden.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Linke fordert, Inkassokosten auf maximal 20 Pro-
zent der Hauptforderung zu beschränken. Dadurch wird 
die Kostenexplosion verhindert.

(Beifall bei der LINKEN)

Außerdem müssen Inkassounternehmen bei unseriö-
sen Geschäftspraktiken, etwa unlauteren Drohungen und 
Belästigungen der Betroffenen, hart sanktioniert werden. 
Die Inkassoaufsicht, die auf Länderebene von den Ge-
richten durchgeführt wird, muss darüber hinaus deutlich 
verbessert werden. Die Gerichte sind personell nicht gut 
genug ausgestattet, um effektiv kontrollieren zu können. 
Und es braucht eine länderübergreifende Kontrollinstanz; 
denn große Inkassounternehmen agieren bundesweit. 

Die Schuldnerberatung muss allen Menschen kosten-
los zur Verfügung stehen. 

(Beifall bei der LINKEN)

Aktuell haben nur Empfänger von Sozialleistungen An-
spruch auf kostenlose Schuldnerberatung. Aber gute und 
vor allem frühzeitige Beratung ist die beste Prävention, 
so sieht es Die Linke. 

Zum Antrag der Grünen möchte ich Folgendes sagen: 
Ihre Forderungen sind richtig. Sie sprechen wesentliche 
Punkte an. Allerdings sind diese teilweise nicht konkret 
genug. Sie fordern zum Beispiel, dass „Inkassokosten auf 
ein angemessenes Niveau begrenzt werden“ sollen. Also, 
„angemessen“ ist ein sehr dehnbarer Begriff. Das ist uns 
nicht konkret genug. Trotzdem: Die Richtung Ihres An-
trags stimmt. 

Wie will die AfD nun dem enormen Problem des In-
kassounwesens begegnen? Ihr Gesetzentwurf enthält ge-
nau zwei Punkte: Unternehmen können bei Forderungen 
bis zu 100 Euro bzw. bei mehreren Kleinforderungen bis 
zu 160 Euro keine Inkassokosten mehr in Rechnung stel-
len, und es braucht immer eine zweite Mahnung. – Das 
ist allen Ernstes der Vorschlag der AfD, um das Inkas-
sounwesen einzudämmen: Einmal mehr mahnen, und 
bei allen Forderungen von mehr als 100 Euro bleibt al-
les beim Alten. – Das ist absurd. Die AfD täuscht hier 
vor, dass sie das große Problem des Inkassounwesens 
eindämmen möchte und dreht in Wirklichkeit nur völlig 
undifferenziert an einer ganz kleinen Schraube. Wieder 

einmal beschäftigen Sie uns mit einem Ihrer Schaufens-
teranträge.

Wir brauchen eine viel größere Lösung. Wir müssen 
an das System der Inkassoabzocke ran.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir Linken sagen: Das Geschäft mit der Not darf sich 
nicht mehr lohnen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat Tabea Rößner für die Fraktion Bünd-

nis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Lieber 

Kollege Brunner, wir haben unseren Antrag heute neben 
den Gesetzentwurf der AfD gestellt, weil wir als Fraktion 
einfach zu wenig Debattenplätze haben und von der Ko-
alition noch nichts vorgelegt wurde.

(Dr. Manuela Rottmann [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN], an den Abg. Dr. Karl-Heinz 
Brunner [SPD] gewandt: Weil Sie Geburtstag 
haben!)

Der Evaluationsbericht zum Gesetz gegen unseriöse 
Geschäftspraktiken wurde schon erwähnt. Diese Studie 
kommt zu einem vernichtenden Urteil, nämlich dass das 
Kernanliegen des Gesetzes gar nicht erreicht wurde. Die 
Schuldner wurden mit Einführung des Gesetzes nämlich 
nicht entlastet, sondern im Gegenteil durch deutlich hö-
here Inkassokosten stärker belastet.

Warum ist das so? Eigentlich sollte ja exorbitanten In-
kassokosten ein Riegel vorgeschoben werden, und zwar 
indem die Gebühren der Inkassounternehmen an die 
des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes geknüpft wurden. 
Diese Idee halten wir weiterhin für gut. Nur der Rahmen 
wurde viel zu weit gefasst.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Studie zeigt, dass die Inkassounternehmen meist 
den höchstmöglichen Satz, nämlich das 1,3-Fache, be-
rechnen. Den können sie verlangen, ohne belegen zu 
müssen, dass die Tätigkeit umfangreich oder schwierig 
war. Wir fordern daher, dass gesetzlich klargestellt wird, 
dass Inkassounternehmen bei den typischen, standar-
disierten Schreiben, die sie verschicken, maximal den 
0,3-fachen Satz verlangen dürfen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das entspricht der Gebühr, die Anwälte für Schreiben 
einfacher Art verlangen dürfen. Das erscheint uns pas-
send und angemessen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die AfD will dieses Problem zwar auch angehen, 
biegt aber völlig falsch ab. Dass die Gebühren der Inkas-

Amira Mohamed Ali 
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sounternehmen unverhältnismäßig hoch sind, sehen auch 
wir so. Aber Sie wollen gleich die komplette Ersatzfä-
higkeit von Inkassokosten bei Verbraucherschulden von 
unter 100 Euro abschaffen. Damit schießen Sie über das 
Ziel völlig hinaus.

Ich sage Ihnen, warum. Bei aller berechtigten Kritik 
gibt es Situationen, in denen kleinere Unternehmen auf 
Hilfe von Inkassounternehmen angewiesen sind. Oft 
schaffen sie es mit ihrer geringen Personalausstattung 
nicht, ihrem Geld hinterherzulaufen. Es muss für sie die 
Möglichkeit geben, diese Aufgabe auch weiterhin zu de-
legieren; denn nicht nur die Schuldner, sondern auch die 
Gläubiger haben schutzwürdige Interessen. Hier muss 
eine sinnvolle Balance zwischen den Interessen von Ver-
brauchern einerseits und den betroffenen Gläubigern an-
dererseits gefunden werden. Diesen Ausgleich haben Sie 
überhaupt nicht im Blick. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie der Abg. Amira Mohamed Ali [DIE 
LINKE])

Wir schließen uns mit unserem Grünenantrag daher 
im Kern den Vorschlägen der Experten der iff-Studie an. 
Statt die vermeintliche Lösung der AfD zu unterstützen, 
setzen wir uns für die Beschränkung auf die Höhe einer 
0,3er-Gebühr und damit für eine mildere Maßnahme ein, 
die gut geeignet ist, den verfolgten Zweck, nämlich die 
Senkung der Inkassokosten für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher, zu erreichen. Das verstehen wir unter „Ver-
hältnismäßigkeit einer gesetzgeberischen Maßnahme“.

Neben den Gebühren gibt es aber weitere Probleme 
mit unseriösen Inkassounternehmen, die die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher mit unangemessenen Drohungen 
ganz schön unter Druck setzen. Auch hier müssen wir an-
setzen. Wir müssen zum Beispiel sicherstellen, dass die 
Aufsicht in solchen Fällen greift, was derzeit selten der 
Fall ist. Denn im Evaluationsbericht heißt es, die Auf-
sichtsbehörden hätten selten von ihren Befugnissen Ge-
brauch gemacht, und Bußgelder seien fast nicht verhängt 
worden. Wir müssen daher die Aufsicht verbessern. Da-
für braucht es eine Bündelung der Aufsicht und eine Er-
höhung der Bußgelder.

Zuletzt eine formale Kritik. In der Begründung Ihres 
Gesetzentwurfs ergehen Sie sich ja in allgemeinen Be-
trachtungen zum Thema, zum Beispiel zu erstattungs-
pflichtigen Doppelaufträgen oder zur Ausübung von 
überhöhtem Druck auf Schuldner. Aber diese Punkte 
werden in Ihrem Gesetzentwurf überhaupt nicht geregelt. 
Zu all diesen Punkten haben wir Forderungen in unserem 
Antrag, zum Beispiel zur verbesserten Aufsicht. Bei Ih-
nen fehlt die Kongruenz von Gesetzestext und Begrün-
dung. Es wirkt so, als ob Sie alles mal aufgeschrieben 
hätten, was Ihnen so eingefallen ist. Gewollt, aber nicht 
gekonnt, meine Damen und Herren!

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und der Abg. 
Amira Mohamed Ali [DIE LINKE])

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Für die CDU/CSU-Fraktion hat nun der Kollege 

Dr. Heribert Hirte das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Heribert Hirte (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Liebe Zuhörer auf den Tribünen! Wir haben hier über 
zwei Vorlagen zu beraten – ein Gesetzentwurf der AfD 
und ein Antrag der Grünen –, die sich beide mit dem Pro-
blem des Inkassos oder des Inkassomissbrauchs befas-
sen. 

Die AfD möchte mit ihrem Entwurf letztlich bei In-
kassoforderungen unter 100 Euro die Erstattungsfähig-
keit der Kosten abschaffen. Das ist ein Riesenbruch mit 
Grundprinzipien des deutschen Zivilrechts. Was eigent-
lich noch viel schlimmer ist: Es ist ein Verstoß gegen das 
von Ihnen immer wieder hervorgehobene Subsidiaritäts-
prinzip. Denn was würde mit diesen Forderungen passie-
ren? Es würden sofort Mahnbescheide erstellt, es würde 
sofort an die Gerichte gehen, und die Justiz würde in ei-
ner Weise belastet, die wir zuvor nicht gesehen haben.

Die Inkassounternehmen – ja, da gibt es auch Miss-
brauch; das ist völlig unstreitig – erfüllen eine wichtige 
Aufgabe; denn sie sind in der Lage, Verhandlungen mit 
den Schuldnern zu führen und Ratenzahlungsvereinba-
rungen zu treffen, wodurch Entlastungen für die Schuld-
ner erreicht werden können. Sie wollen also den Verbrau-
chern etwas wegnehmen, was wir ihnen geben wollten. 

In der letzten Legislaturperiode – ich sage das an die 
Kollegin von den Linken – haben wir genau an dem 
Punkt nachgesteuert, nämlich im Insolvenzrecht. Wenn 
Menschen in den Schuldturm getrieben werden, dann 
werden Ratenzahlungsvereinbarungen anerkannt. Wir 
haben also hier etwas für diejenigen gemacht, die in einer 
problematischen Lage sind.

Ich komme zurück zu Ihrem Entwurf. Kollege 
Steineke hat schon sehr deutlich gesagt: Mit Ihrem Ent-
wurf soll der Grundsatz der Totalreparation als Grund-
satz des Zivilrechts aufgegeben werden. Das ist meines 
Erachtens überhaupt nicht zu vertreten. 

Wenn wir über einen Widerspruch nachzudenken ha-
ben, dann über die Tatsache, dass Unternehmer ihre Kos-
ten geltend machen können, während sich aus der Mü-
hewaltung der Verbraucher, die gegenüber Unternehmen 
Rechte geltend machen, kein Ersatzanspruch ergibt. Da-
rüber kann man zivilrechtlich durchaus nachdenken. Das 
aber tun Sie nicht. 

Letzter Punkt zu Ihrem Entwurf – das kam auch im 
Antrag der Grünen vor –: Wieso soll eine zweite Mah-
nung erforderlich sein oder vielleicht eine dritte oder 
vierte? Das überzeugt überhaupt nicht. 

Ich glaube aber, dass das Kernproblem – es wird im 
Antrag von Bündnis 90/Die Grünen angesprochen – an 
einer anderen Stelle liegt. Es liegt nicht bei der Frage der 
Ersatzfähigkeit dem Grunde nach, sondern bei der Frage 
der geltend zu machenden Kosten. Sie haben zu Recht 
darauf hingewiesen, dass wir über eine Begrenzung auf 

Tabea Rößner
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aufwandsbezogene Kosten nachdenken müssen. Ich 
glaube aber, dass der Ansatz nicht, wie wir es gerade 
schon in der Diskussion erlebt haben, darin liegen kann, 
in der Gebührenstruktur nur ein klein wenig zu ändern. 

Das Kernproblem liegt doch darin, dass die Gebühren-
ordnung für Rechtsanwälte und auch die Abmahnkosten 
im außergerichtlichen Verfahren unser digitales Zeitalter 
noch nicht richtig widerspiegeln. Die Kostendegression, 
von der die Abmahnunternehmen, aber auch die An-
wälte, die nun sehr schnell arbeiten können, profitieren, 
ist in der Gebührenordnung noch nicht reflektiert. Wir 
müssen deshalb meines Erachtens darüber nachdenken, 
die entsprechenden Kostenvorteile, die sich für die Jus-
tiz insgesamt ergeben, in einer geeigneten Weise aufzu-
teilen zwischen denjenigen, die die Arbeit machen, und 
denjenigen, gegenüber denen die Forderungen geltend 
gemacht werden. Hier geht es im Übrigen um ein Pro-
blem, das wir unter anderem auch im Gesundheitswesen 
haben. Auf der einen Seite brauchen wir eine effiziente 
Rechtsdurchsetzung. Auf der anderen Seite müssen wir 
die Kostenvorteile in vernünftiger Weise zwischen den 
Betroffenen aufteilen. Daran sollten wir gemeinsam ar-
beiten. 

Kollege Steineke hat Legal Tech ins Gespräch ge-
bracht. Das gehört dazu. Ich glaube, da ist noch einiges 
zu tun. Ich freue mich auf die gemeinsamen Beratungen. 

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie der Abg. 
Dr. Karl-Heinz Brunner [SPD] und Dr. Stefan 
Ruppert [FDP])

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Für die SPD-Fraktion hat nun die Kollegin Sarah 

Ryglewski das Wort.

(Beifall bei der SPD)

Sarah Ryglewski (SPD): 
Vielen Dank. – Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Zum Entwurf der AfD-Fraktion ist schon mehr als nötig 
gesagt worden. Einen Hinweis möchte ich mir aber doch 
gönnen. Leider ist der Abgeordnete Pohl schon weg. Ich 
finde, Sie können sich wirklich einfach mal diese chauvi-
nistischen Sprüche sparen, die kommen, wenn hier vorne 
eine Frau spricht, die es besser weiß als Sie.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, der FDP, 
der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)

Ich habe auch nicht alles inhaltlich geteilt, was die Kolle-
gin Willkomm gesagt hat. Aber ich finde, es gehört zum 
gegenseitigen Respekt, dass man sich zuhört und dass 
man Kritik dezidiert äußert, anstatt hier so daherzureden: 
„Sie haben keine Praxiserfahrung!“ Das finde ich unver-
schämt.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, der FDP, 
der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN)

Was die Debatte hier heute gezeigt hat, ist, dass wir 
in diesem Raum zumindest ein gemeinsames Problem-
bewusstsein haben. Das finde ich grundsätzlich erst mal 
sehr gut. Es haben ja verschiedene Redner der Koalition 
darauf hingewiesen, dass das Thema Inkassowesen auch 
im Koalitionsvertrag steht, und zwar zu Recht. Wir müs-
sen aber in der Tat sehr sorgfältig differenzieren, worum 
es konkret geht. 

Es gibt mit Sicherheit auch beim Thema „berechtigte 
Inkassoforderungen“ Nachsteuerungsbedarf. Das Thema 
Gebühren ist schon mehrfach genannt worden. In der Tat 
führt die Regelung, die wir jetzt haben, oft dazu, dass die 
Höchstsätze ausgeschöpft werden. Das ist ein Problem.

Wir haben des Weiteren immer noch ein Problem mit 
der Aufsicht. Vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern 
ist schlichtweg nicht klar, an wen sie sich wenden sollen, 
wenn sie irgendwo Probleme sehen. 

Hinzu kommt, dass es auch bei berechtigter Forderung 
immer mal wieder den Fall gibt, dass Inkassoschreiben 
so formuliert sind, dass der Schuldner eingeschüchtert 
wird. Dazu muss ich sagen: Es ist in unserem Rechts-
system nicht vorgesehen, dass man Leute, die einem 
etwas schulden, durch Einschüchterung und Bedrohung 
dazu bringt, schneller zu zahlen. Das ist inakzeptabel. 
Ich glaube, wir müssen Klarheit darüber schaffen, was 
erlaubt ist und was nicht. Dieser Vorschlag wird auch im 
Evaluierungsbericht gemacht. Ich glaube, wir sollten die-
ses Thema genau betrachten.

Herr Hirte und Herr Steineke haben schon darauf hin-
gewiesen: Wir nehmen die Debatte zum Anlass, uns mit 
dem Thema genau zu beschäftigen. Sie ist vielleicht auch 
ein guter Anlass, bei dem Thema Tempo zu machen.

Karl-Heinz Brunner hat schon deutlich gesagt: Vieles 
von dem, was die Grünen vorgeschlagen haben, teilen 
wir grundsätzlich. – Was die Frage der Deckelung an-
geht, müssen wir genau hinschauen. Auch die Frage, wie 
wir die Aufsicht praxistauglich regeln können, müssen 
wir uns genau angucken. 

Ich möchte gerne einen Aspekt aufgreifen, den der 
Kollege Steineke eingebracht hat: die ganze Frage des 
Identitätsdiebstahls. Hier haben wir in der Tat zwei Pro-
blemlagen: Zum einen kann man hier schon davon reden, 
dass der Sorgfaltspflicht häufig nicht nachgekommen 
wird. Wir haben das Problem, dass Inkassounternehmen, 
wenn Forderungen an sie weitergereicht wurden, einen 
Auszug aus dem Melderegister einholen und dann die 
Forderung gegenüber dem Verbraucher geltend machen. 
Ich habe es selbst erlebt. Wenn ich statt „Ryglewski“ 
„Müller“ hieße, hätte mich dieses Schicksal nie ereilt; 
aber so war es sehr bequem. Als ich nach langem Hin und 
Her nachgefragt habe, wurde relativ schnell klar, dass es 
sich um einen Betrugsversuch handelte. 

Ich finde, Inkassounternehmen sind gefordert, bevor 
sie eine Forderung zustellen, genau nachzufassen: Ist 
derjenige, dem ich diese Forderung zustelle, auch wirk-
lich derjenige, der etwas gekauft hat und den Betrag 
schuldet?

Ein weiterer Punkt, den ich wichtig finde, ist das The-
ma „Verschuldung und Überschuldung“. Wir müssen gu-

Dr. Heribert Hirte
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cken, ob es an der Schnittstelle zwischen Inkassounter-
nehmen und Schuldnerberatung so läuft, wie wir uns das 
wünschen, das heißt, ob an dieser Stelle ein vernünftiger 
Zugang zur Schuldnerberatung besteht. Da gibt es auch 
bei seriösen Inkassounternehmen noch Nachsteuerungs-
bedarf. Ich fände – das kann man sicherlich sagen – ein 
Zugehen auf den Schuldner, der möglicherweise gerne 
zahlen würde, aber nicht zahlen kann, gut. Auch da gibt 
es noch ein bisschen Luft nach oben. 

Das sind Sachen, die wir uns im Laufe des Gesetzge-
bungsprozesses noch mal angucken. Vielen Dank für die 
Debatte. Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat der Kollege Dr. Volker Ullrich für die 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Die Debatte über Inkasso hat viele Facetten. 
Es geht um ein grundlegendes Prinzip unseres Vertrags-
rechts: Verbindlichkeiten, die man eingeht, sind zu be-
gleichen, und Rechnungen hat man zu bezahlen.

(Beifall des Abg. Dr. Rainer Kraft [AfD])

Im Umkehrschluss gilt aber auch, dass, wenn keine For-
derung besteht, der vermeintliche Schuldner geschützt 
werden muss und die Beitreibung von Forderungen in 
einem richtigen und einem fairen Rahmen vonstattenge-
hen muss. 

Dass Inkasso für die Funktionsfähigkeit der Volks-
wirtschaft wichtig ist, wird daran deutlich, dass die Frage 
der Liquidität gerade für kleine und mittlere Unterneh-
men und damit auch für Arbeitsplätze eine Rolle spielt. 
Auch entlastet die außergerichtliche Streitbeilegung die 
Justiz.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Die Beitreibung von Forderungen ist also ein legitimes 
Interesse. 

Auch der Verzugsschaden darf geltend gemacht wer-
den. Dazu gehören Inkassokosten, aber nicht Inkassokos-
ten um jeden Preis. Inkassokosten dürfen für sich genom-
men nicht alleiniger Sinn und Zweck sein, Inkasso zu 
betreiben. Wir wollen Verbraucherinnen und Verbraucher 
vor überhöhten Inkassokosten schützen; diese Branche 
soll eine faire und gerechte Regulierung erfahren.

Meine Damen und Herren, wir müssen über die Höhe 
der Inkassokosten sprechen. Das Gesetz gegen un-
seri öse Geschäftspraktiken aus dem Jahr 2013 hat die 
Inkassokos ten auf die Höhe der Rechtsanwaltsgebühren 
begrenzt und gleichzeitig eine sogenannte 1,3-Gebühr als 
Obergrenze definiert. Aber die 1,3-Gebühr ist das, was 
der Rechtsanwalt verlangen kann – nach eingehender 
Prüfung des Sachverhalts, nach rechtlicher Beratung. Die 
Frage ist in der Tat, ob auch ein standardisiertes Mahn-

schreiben, manchmal tausendfach rausgeschickt, wirk-
lich eine 1,3-Gebühr rechtfertigt. Ich meine, nein.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Wir brauchen eine Entlastung für Verbraucherinnen und 
Verbraucher. Deswegen müssen wir darüber sprechen, 
ob eine 0,3- oder 0,5-Gebühr nicht ausreichend ist, um 
Verbraucher vor diesem Aspekt ein Stück weit besser zu 
schützen.

Wir müssen über die Frage sprechen, wie Inkassofir-
men sich gerieren sollen. Auch wenn sich viele Firmen 
anständig und ordentlich verhalten – es gibt schwarze 
Schafe in der Branche, die Anlass zur Sorge geben. Da 
sind die unterschwelligen Bedrohungen, da sind die Dro-
hungen mit dem Eintrag bei der Schufa, da ist auch das 
In-Aussicht-Stellen eines sehr unangenehmen Übels. Ich 
rufe der Branche zu: Im Interesse der Verbraucherinnen 
und Verbraucher brauchen wir hier einen besseren Ver-
haltenskodex. Es ist nicht alles erlaubt, was vielleicht 
legitim erscheinen mag. Wir brauchen eine Inkassobran-
che, die sich deutlich vor die Verbraucherinnen und Ver-
braucher stellt und damit verhindert, dass Forderungen 
mit einem bedrohlichen Unterton eingetrieben werden. 
Das ist keine akzeptable Form der Rechtsverfolgung.

Meine Damen und Herren, wir werden dieses The-
ma im Bundestag sehr bald wieder beraten müssen. Wir 
müssen diskutieren über die Frage der Aufsicht, darüber, 
wie wir die Aufsicht bündeln und effektiver gestalten 
können, über die Frage des Verhaltens und über die Frage 
der Gebühren. Wenn wir dazu ein Gesetz hinbekommen, 
dann kann, glaube ich, die Inkassobranche ihrer berech-
tigten Funktion nachkommen, und wir stärken in dem 
Bereich gleichzeitig den Verbraucherschutz. Lassen Sie 
uns darüber gemeinsam diskutieren!

Herzlichen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der Abg. Sarah Ryglewski [SPD])

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen 
auf den Drucksachen 19/8276 und 19/6009 an die in der 
Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. 
Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der Fall. Dann 
sind die Überweisungen so beschlossen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 9 a bis 9 d auf:

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes

Drucksachen 19/6335, 19/6927

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit (16. Ausschuss)

Drucksache 19/8257

Sarah Ryglewski
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b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (16. Ausschuss) zu 
dem Antrag der Abgeordneten Marc Bernhard, 
Leif-Erik Holm, Peter Boehringer, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der AfD

Einheitliche Messverfahren für Stickoxide 
durchsetzen – Fahrverbote wirksam verhin-
dern

Drucksachen 19/6060, 19/7771 Buchstabe a

c) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (15. Ausschuss) 

– zu dem Antrag der Abgeordneten Ingrid 
 Remmers, Amira Mohamed Ali, Jörg Cezanne, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE 

Hersteller zur wirksamen technischen 
Nachrüstung von Diesel-Pkw auf ihre Kos-
ten verpflichten – Fahrverbote vermeiden

– zu dem Antrag der Abgeordneten Stephan 
Kühn (Dresden), Stefan Gelbhaar, Oliver 
Krischer, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Luft- und Lebensqualität schaffen – Auto-
mobilhersteller zu Hardware-Nachrüstun-
gen von Dieselfahrzeugen verpflichten und 
die Verkehrswende in Städten einleiten

Drucksachen 19/1360, 19/4380, 19/5768 
Buchstabe d und e

d) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (15. Ausschuss) zu dem Antrag der 
Abgeordneten Ingrid Remmers, Jörg Cezanne, 
Dr. Gesine Lötzsch, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion DIE LINKE

Hardware-Nachrüstungen statt Fahrverbote 

Drucksachen 19/6195, 19/7878

Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegen je 
ein Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, der Frak-
tion der FDP und der Fraktion Die Linke vor. 

Über den Gesetzentwurf der Bundesregierung sowie 
über die Beschlussempfehlung zu dem Antrag der Frak-
tion der AfD werden wir später namentlich abstimmen.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. – Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist so beschlossen.

Wenn alle Kolleginnen und Kollegen ihren Platz ge-
funden haben, können wir fortfahren. – Es liegt in un-
serem gemeinsamen Interesse, dass wir zügig fortfahren 
können. Ich bitte, auch dort hinten jetzt die Ordnung her-
zustellen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Parla-
mentarische Staatssekretär Florian Pronold.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Florian Pronold, Parl. Staatssekretär bei der Bundes-
ministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! 
Liebe Kollegen! Die Fahrverbote, die gerichtlich ergan-
gen sind, haben dazu geführt, dass die Einhaltung der 
Grenzwerte, die seit über zehn Jahren in der Bundesre-
publik Deutschland gelten, in den Mittelpunkt der De-
batte gerückt ist. Es ist so, dass viele Menschen darauf 
vertraut haben, einen Diesel zu kaufen, der sauber ist, 
der umweltgerecht ist, aber feststellen mussten, dass hier 
geschummelt und gemogelt worden ist, dass laut Labor-
werten sechsmal weniger NOx ausgestoßen wird als in 
der Realität. 

(Zuruf des Abg. Dr. Georg Nüßlein [CDU/
CSU])

Deswegen ist es wichtig, dass wir nun die Voraus-
setzungen für Nachrüstungen schaffen, auch weil viele 
Menschen es sich nicht leisten können, sich einen neuen 
Diesel zu kaufen, weil sie das Geld dafür einfach nicht 
haben.

(Ulli Nissen [SPD]: Genau so ist es!)

Deswegen ist es gut, dass das Verkehrsministerium und 
das Kraftfahrt-Bundesamt endlich die Voraussetzungen 
dafür geschaffen haben, dass Nachrüstungen möglich 
sind, dass das jetzt schnell passiert. Wir tragen heute mit 
der Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
dafür Sorge, dass diejenigen, die nachrüsten, nicht von 
Fahrverboten betroffen sind. Das ist der Kern der heute 
vorliegenden Regelung.

(Beifall bei der SPD sowie des Abg. Markus 
Uhl [CDU/CSU])

Der Grenzwert von 40 Mikrogramm wird nicht verän-
dert; auch das ist zu betonen. Es geht darum, im Einklang 
mit der EU-Kommission, die diese Änderung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes geprüft hat, im Einklang 
mit dem Bundesverwaltungsgerichtsurteil, auch im Ein-
klang mit dem, was das Verwaltungsgericht Wiesbaden 
entschieden hat, zu sagen: Fahrverbote sind ein hartes 
Mittel, und sie sind erst dann verhältnismäßig, wenn 
nicht abzusehen ist, dass die Grenzwerte durch die Nut-
zung anderer Mittel sehr bald eingehalten werden kön-
nen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Herr Staatssekretär, gestatten Sie eine Frage oder Be-

merkung des Abgeordneten Dr. Spaniel?

Florian Pronold, Parl. Staatssekretär bei der Bundes-
ministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit: 

Aber immer.

Vizepräsidentin Petra Pau
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Dr. Dirk Spaniel (AfD): 
Sehr geehrte Frau Präsident, vielen Dank für die Mög-

lichkeit, eine Frage zu stellen. – Herr Pronold, Sie haben 
gerade davon gesprochen, dass geschummelt und betro-
gen wurde,

(Gustav Herzog [SPD]: Damit hat er die AfD 
gemeint!)

und in diesem Zusammenhang darauf verwiesen, dass 
in der Realität sehr viel höhere Abgaswerte als bei den 
Tests festgestellt wurden. Sie wissen aber schon, dass 
die Testbedingungen von diesen Fahrzeugen in den aller-
meisten Fällen völlig korrekt eingehalten wurden? Das 
wird Ihnen Ihr Kollege, Herr Minister Scheuer, sicherlich 
bestätigen können. Denn sonst wären diese Fahrzeuge ja 
heute nicht mehr zugelassen. Insofern hoffe ich doch zu-
mindest, dass sie die Testbedingungen alle erfüllt haben.

Wie können Sie dann hier in diesem Parlament be-
haupten, dass das bei Fahrzeugen, die in der Praxis, also 
im Realbetrieb, völlig andere Werte erreichen als im La-
bortestbetrieb, eine Schummelei oder eine Mogelei ist? 
Dann müssten Sie in der Konsequenz die Betriebserlaub-
nis und die Zulassung für diese Fahrzeuge sofort entzie-
hen. Was Sie hier betreiben, ist Populismus.

(Beifall bei der AfD – Ulli Nissen [SPD]: Das 
muss gerade Dr. Dirk Spaniel sagen!)

Florian Pronold, Parl. Staatssekretär bei der Bundes-
ministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit: 

Ich freue mich, dass ausgerechnet die AfD mir den 
Vorwurf des Populismus macht. Ich will Sie aber einmal 
an die Fakten erinnern. Ich weiß, dass Sie sich damit im-
mer schwertun.

(Zuruf von der AfD: Ah! Jetzt kommt es!)

Es gibt zwei Bereiche. Der erste Fakt ist, dass von ei-
nigen Automobilherstellern Manipulationssoftware ein-
gesetzt worden ist,

(Sylvia Kotting-Uhl [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Auch aus Ihrem Land!)

die erkannt hat, wann sich ein Auto im Labortest befin-
det, und dann die Abgasemissionen verändert hat. Dazu 
sind auch Bußgelder ergangen, und zwar in erheblichem 
Umfang.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Nein, dazu sind keine Bußgelder er-
gangen!)

Dann gab es, wie Sie dargestellt haben, damals gülti-
ge Testverfahren. Diese Testverfahren haben Spielräume 
ermöglicht – zum Beispiel, dass man dann die Rückbank 
ausgebaut hat, die Reifen besonders hart aufgepumpt hat 
und all diese Dinge. Das waren gültige Tests. Sie haben 
aber trotzdem dazu geführt, dass im Labor bis zu sechs-
mal weniger NOx gemessen worden ist als im realen 
Straßenbetrieb. Deswegen hat man diese Testverfahren 
übrigens auch verändert:

(Ulli Nissen [SPD]: Genau so ist es!)

weil sie mit der Realität nichts zu tun haben.

Helmut Kohl hat mal gesagt: Wichtig ist nur, was hin-
ten rauskommt. – Das gilt auch bei der Frage von Abga-
sen der Diesel, die in den Städten fahren.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN – Karsten Möring [CDU/CSU]: 
Wo er recht hat, hat er recht!)

Jetzt kommt es aber wirklich darauf an, dass wir mit 
den Maßnahmen, die die Bundesregierung mit Millionen 
unterstützt –

(Zuruf von der CDU: Milliarden!)

verbessere Elektroautoladeinfrastruktur, Austausch von 
Bussen, Verbesserungen und Austausch bei Handwerker-
fahrzeugen und Lieferfahrzeugen –, real weniger Aus-
stoß bekommen.

Wir sagen: Wenn in Städten die Werte bei 50 Mikro-
gramm liegen und zu erwarten ist, dass dort die Grenz-
werte durch die Maßnahmen, die vor Ort ergriffen wer-
den, sehr bald eingehalten werden, dann besteht keine 
Notwendigkeit, Fahrverbote zu erlassen. – Das ist nun 
eine bundeseinheitliche Regelung.

Außerdem nehmen wir natürlich besondere Fahrzeuge 
wie zum Beispiel Krankenwagen, Behindertenfahrzeuge 
usw. aus, damit auch einheitlich klar ist, dass sie von 
Fahrverboten nicht betroffen sind.

Diese Regelung wird dazu führen, dass wir hier insge-
samt mehr Rechtssicherheit bekommen.

Zum Schluss besteht auch noch der Ermessensspiel-
raum der Kommunen, um über weitere Ausnahmen zu 
entscheiden.

Es kommt jetzt darauf an, dass die Nachrüstung so 
schnell wie möglich stattfindet,

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wie viele Fahrzeuge sind denn bisher 
nachgerüstet?)

weil es in vielen Städten nur gelingen kann, die Grenz-
werte einzuhalten, wenn es zu Nachrüstungen kommt.

Das Zweite ist, dass darüber hinaus natürlich auch 
noch Ermessensspielräume in puncto Fahrverbote beste-
hen. Es gibt zum Beispiel auch Euro-5-Diesel, die mit 
SCR-Kats ausgestattet worden sind. Deren Käufer haben 
damals schon gedacht, dass sie etwas Gutes für die Um-
welt tun. Natürlich muss bei dem zukünftigen Ermessen 
auch eine Rolle spielen, wer sich umweltgerecht verhal-
ten hat und wer nicht.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

In diesem Sinne legen wir heute einen guten Entwurf 
vor, um für viele Betroffene Rechtssicherheit zu schaf-
fen. Es kann nicht sein, dass diejenigen, die auf einen gu-
ten Autokauf vertraut haben, zum Schluss die Dummen 
sind. Deswegen muss aber auch die Nachrüstung jetzt 
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erfolgen. Der Widerstand, den es bei den Automobilher-
stellern noch gibt, muss endlich beendet werden.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat der Abgeordnete Marc Bernhard für die 

AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Marc Bernhard (AfD): 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kollegen! Nach über 

einem Jahr Diskussion um Fahrverbote kommt mit der 
Gesetzesänderung nun endlich ein erster Lichtblick für 
die Menschen; das greift aber leider viel zu kurz. Bisher 
hat das Umweltministerium ja versucht, uns einzureden, 
die Überschreitung des Grenzwertes von 40 Mikro-
gramm würde jedes Jahr zu Tausenden von Toten führen. 
Jetzt sind offensichtlich 10 Mikrogramm mehr kein Pro-
blem. Im Gesetzentwurf findet sich allerdings überhaupt 
keine Begründung, warum es 50 sein sollen. Woher kom-
men die 50 denn? Warum nicht 60 oder 70?

(Ulli Nissen [SPD]: Oder 100, wie Sie mei-
nen!)

Fakt ist, dass im „Bundesgesundheitsblatt“ steht: In 
Kindergärten, Krankenhäusern und Altenheimen – also 
genau dort, wo sich die Risikogruppen, nämlich Kinder, 
ältere Menschen und Asthmatiker, besonders lange auf-
halten – gilt ein Richtwert von 60 Mikrogramm.

Wenn also die Oma mit dem Krankenwagen ins 
Krankenhaus gefahren werden muss, sind bereits 40 Mi-
krogramm für sie extrem gesundheitsgefährlich. An-
schließend soll sie dann aber im Krankenhaus bei 60 Mi-
krogramm wieder gesund werden. Wie absurd ist das 
eigentlich?

(Beifall bei der AfD – Zuruf von der CDU/
CSU): Kapiere ich jetzt nicht!)

Warum soll auf der Straße denn nicht der gleiche Wert 
wie in Krankenhäusern und Kindergärten gelten, nämlich 
60 Mikrogramm?

Dann wäre auch den 72 000 Menschen mit ihren Fa-
milien in Stuttgart geholfen, die jetzt von einem Fahrver-
bot betroffen sind. Diese 72 000 Familien lassen Sie mit 
Ihrer Gesetzesänderung nämlich alleine.

(Beifall bei der AfD – Ulli Nissen [SPD]: 
Unfug!)

Es gibt keine einzige klinische Studie, die einen Stick-
stoffdioxidgrenzwert unter 100 Mikrogramm rechtferti-
gen würde. Oder beweisen Sie uns doch einfach das Ge-
genteil, indem Sie endlich der von uns vor über einem 
Jahr beantragten erstmaligen wissenschaftlichen Über-
prüfung des Grenzwertes zustimmen. 

(Kirsten Lühmann [SPD]: Das läuft doch!)

Wovor haben Sie denn eigentlich Angst? Sie glauben 
doch schon lange selber nicht mehr an die Seriosität Ihres 
eigenen Grenzwertes.

(Beifall bei der AfD – Ulli Nissen [SPD]: 
Unfug!)

Der entscheidende Mangel der Gesetzesänderung ist 
jedoch, dass die Messstationen auch in Zukunft nahezu 
völlig willkürlich aufgestellt werden können.

(Ulli Nissen [SPD]: Schon wieder Unfug!)

Der Deutsche Verkehrsgerichtstag hat dazu festgestellt, 
dass die derzeitigen Vorgaben für das Aufstellen der 
Messstationen dem rechtsstaatlichen Bestimmtheitsgebot 
nicht genügen, und deshalb den Bundestag aufgefordert, 
endlich eindeutige standardisierte Vorgaben für Messsta-
tionen festzulegen. In der heute hier vorliegenden Geset-
zesänderung wird darauf aber mit keinem einzigen Wort 
eingegangen.

Wie das aktuell bestehende Gesetz der Manipulation 
Tür und Tor öffnet, zeigen ganz eindrücklich die beiden 
Städte Stuttgart und München. In Stuttgart gibt es seit 
dem 1. Januar dieses Jahres Fahrverbote. In München 
sind die Luftwerte viel schlechter als in Stuttgart; trotz-
dem wird es in München keine Fahrverbote geben. Wie 
kann das eigentlich sein? Ganz einfach: In München gibt 
es fünf Messstationen, direkt an der Straße aufgestellt, 
die, wie erwartet, Höchstwerte und Grenzwertüberschrei-
tungen messen. Dann hat die Stadt gesagt: Wir stellen 
einfach noch 20 zusätzliche Stationen auf, diesmal aber 
nicht am Straßenrand, sondern dort, wo die Menschen 
wirklich leben. – Alle diese 25 Stationen sind nach den 
Vorschriften des Gesetzes aufgestellt. 

Genau das hat man in Stuttgart nicht gemacht. In 
Stuttgart hat man keine zusätzlichen Messstationen auf-
gestellt, sondern die hohen Messwerte rein theoretisch 
auf die ganze Stadt umgelegt und Fahrverbote erlassen.

Der einzige, aber entscheidende Unterschied zwischen 
beiden Städten ist die Regierung. In Baden-Württemberg 
gibt es eine grüne Landesregierung und in Stuttgart einen 
grünen Oberbürgermeister, während das in Bayern und in 
München nicht der Fall ist.

Daran sehen Sie: Der Manipulation ist Tür und Tor 
geöffnet. Aufgrund des gleichen Gesetzes kann es bei der 
gleichen Stickstoffdioxidkonzentration zu Fahrverboten 
kommen oder auch nicht. Das hängt einzig und allein von 
den politischen Zielen der jeweils Regierenden ab. Und 
das ist ein Unding;

(Beifall bei der AfD)

denn hier werden von Ihnen Millionen Dieselbesitzer 
kalt enteignet, die Existenz vieler Handwerksbetriebe ge-
fährdet und Millionen von Arbeitsplätzen bedroht. Diese 
Fahrverbote fallen nicht vom Himmel, sondern sind von 
Ihnen, vor allem auf der linken Seite, politisch gewollt.

(Beifall bei der AfD – Zuruf von der AfD: 
Schämen Sie sich alle!)

Parl. Staatssekretär Florian Pronold
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Vizepräsidentin Petra Pau: 
Das Wort hat der Kollege Karsten Möring für die 

CDU/CSU-Fraktion. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Karsten Möring (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin Pau! Herr Präsident Kubicki! Herr 

Bernhard, Sie haben wiederholt, was Sie beim letzten 
Mal, bei der ersten Lesung, hier schon vorgetragen ha-
ben. Ich muss einmal feststellen, was Sie alles nicht ver-
stehen. 

(Lachen bei der AfD)

Sie kennen den Unterschied zwischen einer punktuellen 
Spitzenbelastung oder einer zeitlichen Spitzenbelastung 
und einem Durchschnittswert nicht. 

(Lachen der Abg. Dr. Alice Weidel [AfD])

Sonst wäre Ihr Beispiel von vorhin nicht möglich gewe-
sen. Das verstehen Sie einfach nicht. 

(Zurufe von der AfD)

Dann erzählen Sie wiederholt, die Messstationen ste-
hen falsch. Nehmen Sie einmal zur Kenntnis, was in den 
Regelungen steht. Da steht beispielsweise drin, dass die 
Platzierung in einer bestimmten Bandbreite erfolgen soll. 
Sie können sich darüber aufregen, ob die zu groß oder 
zu schlecht gewählt ist. Da steht aber auch drin, dass er-
fasst werden soll, wo die maximale Belastung stattfindet. 
Das ist keine Geschichte, die irgendjemand willkürlich 
macht. Die Überprüfungen der nordrhein-westfälischen 
Messstationen durch den TÜV Rheinland, die abge-
schlossen sind, haben ja auch bestätigt: Die Messstati-
onen stehen richtig. Für den Bund wird sich vermutlich 
genau dasselbe ergeben, wenn die Ermittlungen durch 
den TÜV Rheinland abgeschlossen sind. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Also, Sie betreiben hier Panikmache, und Sie verstehen 
die Sache nicht, um die es geht. 

So, was machen wir jetzt? Wir haben den Grenzwert, 
und man kann gar nicht oft genug betonen: Dieser Grenz-
wert gilt auch weiterhin, und wir werden ihn erreichen 
müssen, und wir werden ihn auch erreichen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD – Jürgen Braun [AfD]: Weil Sie ein 
Dogma haben!)

Was wir bis dahin brauchen, ist Zeit, in der wir den 
Grenzwert mit anderen Maßnahmen erreichen können. 
Diese Zeit verschaffen wir uns mit diesem Gesetz. Es ist 
auch vertretbar; ich komme gleich noch einmal darauf 
zurück. Wir verschaffen uns die Zeit, indem wir definie-
ren: In der Regel Fahrverbote nur bei extrem hoher Be-
lastung – das sind Werte über 50 Mikrogramm. 

Die FDP moniert, dass das ein aus der Luft gegriffe-
ner Wert ist. Man kann darüber streiten, ob man nun sagt 

„25 Prozent mehr“ oder „nur ein bisschen mehr“. Lassen 
wir das einmal dahingestellt. 

(Judith Skudelny [FDP]: 20 Prozent mehr 
würden Stuttgart und München helfen!)

Wir brauchen einen Satz, der vertretbar ist, und der heißt 
nun einmal: 50 Mikrogramm ist eine deutlich höhere Be-
lastung, die wollen wir nicht akzeptieren, auch nicht in 
dieser Übergangszeit. Deswegen sind dort Fahrverbote 
möglicherweise unvermeidbar – aber auch nicht zwin-
gend; denn das wird anhand der lokalen Situation vor Ort 
entschieden. 

Wenn wir jetzt dieses Gesetz machen, dann wird das 
Ergebnis sein, dass wir bundesweit nur noch in wenigen 
Städten mit Fahrverboten arbeiten müssen. 

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Wird es nicht!)

Das wird bedeuten, dass sich aus der Abwägung der 
Verhältnismäßigkeit, was wir nicht machen und was 
wir machen, wirklich für die allermeisten Fälle ergibt: 
Wir können es vertreten, den Menschen zuzumuten, bis 
wir mit den Fördermaßnahmen des Bundes und anderen 
Dingen die Grenzwerte erreichen, dass sie für diese Zeit-
spanne durch Emissionen von Stickstoffdioxid gesund-
heitlich belastet werden. Das haben wir über Jahrzehnte 
hinnehmen müssen und sind damit zurechtgekommen. 
Das heißt nicht, es muss immer so bleiben – das muss 
geändert werden –; aber wir nehmen uns die Zeit, das zu 
ändern, ohne dass wir massiv in die Freiheit und in das 
Eigentum eingreifen. 

Dass ein Eingriff in das Eigentum nicht ohne Weiteres 
gerechtfertigt ist, hat das Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichtes ja gezeigt, in dem gesagt wurde: Euro-6-Fahr-
zeuge sind so neu, die kann man nicht rausnehmen, weil 
das ein unverhältnismäßiger Eingriff ins Eigentumsrecht 
ist. – Wir sagen: Es ist aber auch unverhältnismäßig, 
wenn man etwas ältere Autos mit Fahrverboten belegen 
würde, weil der Grenzwert jetzt beispielsweise um 3 Mi-
krogramm überschritten worden ist. 

Wir können das nur deswegen vertreten, weil wir ein 
Programm des Bundes „Saubere Luft“ haben, das in 
einem erheblichen Umfang Leistungen bringt, die Ver-
änderungen in den Städten bewirken können, und zwar 
zum Positiven: die Förderung von Elektromobilität, der 
Umbau des öffentlichen Nahverkehrs, die digitale Ver-
kehrssteuerung, 

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das ist doch ein Witz!)

alles das, was vom Verkehrsministerium erfreulicher- 
und dankenswerterweise auf den Weg gebracht worden 
ist, 

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das alles nicht gemacht wird! Kein 
Geld dafür!)

zählt dazu. 

Ich kann an dieser Stelle nur herzlich Danke sagen. Die 
Stadt Köln, aus der ich komme, hat aus diesem Förder-
programm bisher schon Förderzusagen von deutlich über 
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40 Millionen Euro bekommen. Das wird seine Wirkung 
haben, auch wenn in Köln an einer Stelle die Grenzwerte 
von 50 Mikrogramm überschritten werden und man dort 
möglicherweise zu Fahrverboten kommen muss. 

(Jürgen Braun [AfD]: Die Kölner können mit 
dem Geld eh nicht umgehen, Herr Möring, das 
wissen Sie doch, traditionell!)

Dabei handelt es sich aber zugleich um eine Stelle, an 
der besondere Belastungen vorliegen, weil da der gan-
ze Lkw-Umleitungsverkehr der Leverkusener Brücke 
durchläuft, was nun kein Dauerzustand sein wird. 

(Zuruf von der AfD: U-Bahn-Bau in Köln!)

Ich habe im Wahlkampf 2017 meinen Kölner Wählern 
versprochen – ich zitiere mich ausnahmsweise einmal 
selbst –:

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der SPD, der FDP und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN)

„Pauschale Fahrverbote wollen wir definitiv nicht“. Wir 
brauchen einen ganzheitlichen Ansatz und langfristige 
Lösungen, die Umwelt, Mobilität und Lebensrealität in 
den Städten gleichermaßen berücksichtigen, wie etwa, 
Taxen oder Busse im ÖPNV mit alternativen Antrieben 
auszustatten. Das ist der Weg, den wir gehen wollen.

Das ist auch jetzt der richtige Weg der Wahl. Den ge-
hen wir, und wir werden auf diese Weise unser Ziel er-
reichen. 

(Zuruf von der AfD: Erreichen? Wie bei der 
U-Bahn in Köln?)

Die Zumutungen für die Bevölkerung werden begrenzt 
bleiben. Deswegen kann ich meinen Kölner Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern nur sagen: versprochen, gehalten, 
Ziel erkannt, wird erreicht. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD – Jürgen Braun [AfD]: Alaaf!)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege Möring. – Als nächste 

Rednerin erhält das Wort die Kollegin Judith Skudelny, 
FDP-Fraktion. 

(Beifall bei der FDP)

Judith Skudelny (FDP): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Auch 

dieser Gesetzentwurf läuft tatsächlich unter dem Mot-
to „Sehr gut gemeint, aber leider nicht ganz so gut ge-
macht“. 

Wir haben einen Gesetzentwurf vorliegen, der einen 
neuen Schwellwert von 50 Mikrogramm pro Kubikme-
ter einzieht. Wir hätten uns gefreut, dieser neue Gesetz-
entwurf wäre etwa ein Jahr früher gekommen. Denn seit 
einem Jahr wissen wir, dass Fahrverbote real werden 
können; und sie sind real geworden. In diesem einen 
Jahr hat die Deutsche Umwelthilfe zahllose Kommunen 
und Städte beklagt, wurden Verwaltungen, Anwälte mit 
Arbeit überhäuft – die Anwälte haben damit Geld ver-

dient – und Bürgerinnen und Bürger verunsichert. Hätte 
sich die Koalition ausnahmsweise nicht mit sich selber 
beschäftigt, sondern damit, gute Politik zu machen, hät-
te dieser Gesetzentwurf schon deutlich früher in diesem 
Haus beschlossen werden können. 

(Beifall bei der FDP)

Und: Ja, wir kritisieren den Grenzwert von 50 Mikro-
gramm pro Kubikmeter, weil er genauso aus der Luft ge-
griffen ist wie der Schwellenwert von 40 Mikrogramm. 
Wir wissen nicht, was die wissenschaftliche Basis ist, 
wir wissen nicht, welche Abwägung für diesen Grenz-
wert gemacht worden ist. Ich habe nachgefragt. Ich habe 
keine Antwort bekommen.

Es ist umso bedauerlicher, weil wir auch nicht wirk-
lich wissen: Was ist die Wirkung dieses Gesetzes? Hier 
steht drin: In der Regel unterhalb dieses Grenzwertes kei-
ne Fahrverbote. – Bedeutet das im Umkehrschluss, dass 
es in der Regel bei Überschreitung Fahrverbote gibt? 
Dann hätten Sie Städten wie Stuttgart und München mit 
diesem Gesetzentwurf einen Bärendienst erwiesen. Denn 
auch hier wird die Umwelt nicht dadurch geschont, dass 
wir den Verkehr in die Nebenstraßen und in die Ortschaf-
ten verdrängen. Da müssen bessere Gesetze her. Ein hö-
herer Grenzwert hätte das leisten können. 

(Beifall bei der FDP)

Sie haben aber auch die Chance verpasst, wirklich 
noch einmal an die Messstellen heranzugehen. Nicht nur 
der Deutsche Verkehrsgerichtstag hat gesagt, das Ermes-
sen ist hier zu groß. Auch in einem Gutachten des EuGH 
wurde festgestellt, dass das Ermessen nicht in jedem Fall 
richtig ausgeübt wird und die nationalen Gesetzgeber 
durchaus die Chance haben, Messstellen so auszustatten, 
dass sie intelligent – und nicht so idiotisch wie am Stutt-
garter Neckartor – aufgestellt werden.

(Beifall bei der FDP – Ulli Nissen [SPD]: 
Immer wieder das Gleiche!)

Die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland haben 
eben Rechtssicherheit verdient; diese bringt dieses Ge-
setz nicht. Es kommt zu spät, es ist zu unambitioniert, 
und es ist vor allem im Bereich der Messstellen viel zu 
kurz gesprungen.

Trotzdem: Für manche Städte, für einige Städte wird 
es voraussichtlich – je nachdem, was die Gerichte daraus 
machen – eine Verbesserung bringen. Deswegen werden 
wir uns dem Gesetzentwurf nicht in den Weg stellen. Wir 
hätten uns aber von der Großen Koalition gewünscht, 
dass am heutigen Tag der Kampf gegen den Diesel be-
endet wird, 

(Ulli Nissen [SPD]: Wer kämpft denn gegen 
den Diesel?)

dass Städte und Kommunen Rechtssicherheit erhalten 
und diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die auf ihren 
Diesel als umweltfreundliches Auto vertraut haben, eine 
Eigentumsgarantie erhalten. 

(Ulli Nissen [SPD]: Deshalb müssen die Her-
steller auch die Nachrüstung bezahlen!)

Karsten Möring
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Das leistet der Gesetzentwurf nicht. Wir stellen uns ihm 
zwar nicht in den Weg, aber wir können ihm leider auch 
nicht zustimmen. 

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Frau Kollegin Skudelny. – Als nächster 

Redner erhält das Wort der Kollege Ralph Lenkert, Frak-
tion Die Linke. 

(Beifall bei der LINKEN)

Ralph Lenkert (DIE LINKE): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Kolleginnen und Kolle-

gen! Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Wie würde eine 
die Rechte der Bürgerinnen und Bürger und ihre Ge-
sundheit achtende Bundesregierung handeln, wenn ein 
Forschungsinstitut bei der Überprüfung von Emissions-
werten eines Pkws feststellt, dass diese sechsfach über 
dem zugelassenen Grenzwert liegen? Diese Bundesre-
gierung bestellt die Manager der entsprechenden Auto-
firma ein. Diese bestreiten die Grenzwertüberschreitun-
gen, versuchen, ihren Fehler zu vertuschen, und geben 
nur das zu, was man ihnen explizit nachweist. Daraufhin 
leitet die Bundesregierung umfassende Untersuchungen 
ein, in deren Verlauf festgestellt wird, dass fast alle Die-
sel-Pkw von den verschiedensten Herstellern im realen 
Straßenbetrieb die Grenzwerte bis um das Sechsfache 
überschreiten, und zwar unabhängig davon, ob Euro-4-, 
Euro-5- oder Euro-6-Fahrzeuge. Und: Die Behörden stel-
len fest, dass eine Manipulationssoftware bei Prüfungen 
vorgaukelt, dass Grenzwerte eingehalten werden, die im 
realen Betrieb eben nicht gemessen werden. 

So wurde beispielsweise bei einem ein Audi A3 1.6 TDI 
mit angeblich 180 Mikrogramm Ausstoß pro Kilometer 
ein Ausstoß von 868 Mikrogramm gemessen.

(Dr. Gesine Lötzsch [DIE LINKE]: Unglaub-
lich!)

Daraufhin stellt die Bundesregierung Strafanzeige gegen 
die betroffenen Manager und erlässt ein Verkaufsverbot 
für sämtliche betroffenen Pkws. Die Käuferinnen und 
Käufer werden durch die Bundesregierung informiert 
und können sich entscheiden, ob sie die Pkws zum Neu-
preis zurückgeben wollen oder ob eine Nachrüstung und 
Entschädigung durchgeführt wird – zulasten der betrüge-
rischen Hersteller.

Um die Einhaltung der Vorgaben des Gesundheits-
schutzes in Form eines Immissionsgrenzwertes von 
40 Mikrogramm im Durchschnitt in Stuttgart, in Ham-
burg durchzusetzen, wird der ÖPNV gefördert und sogar 
kostenlos gestellt. Zusätzliche Straßenbahnen und Was-
serstoffbusse stellen sicher, dass die wachsenden Ver-
kehrsmengen bewältigt werden können. Bau- und Kom-
munalfahrzeuge, Fahrzeuge der Rettungsdienste werden 
nachgerüstet bzw. durch Neufahrzeuge ersetzt. Das Gan-
ze sichert, dass es keine Fahrverbote geben muss, und 
wird aus den Strafen finanziert, die die Konzerne für ih-
ren Betrug zu zahlen haben.

(Beifall bei der LINKEN)

Diese strikte Reaktion, dieses konsequente Handeln 
der Bundesregierung stellt sicher, dass Käuferinnen und 
Käufer im In- und Ausland das Vertrauen in Pkws made 
in Germany behalten, und sichert damit Arbeitsplätze. – 
Meine Damen und Herren, so hätte es laufen sollen, und 
so wäre es bei einem linken Verkehrsminister gelaufen.

(Beifall bei der LINKEN – Lachen des Abg. 
Dr. Alexander Gauland [AfD])

Aber was stellen wir fest? Statt sich um die Einhal-
tung von Recht und Gesetz zu kümmern – die rechte Sei-
te des Hauses ist da besonders aktiv –, passiert erst mal 
vier Jahre nichts, und anschließend werden Grenzwerte 
verwässert. Herr Ex-Minister Dobrindt, Herr Minister 
Scheuer, Sie haben hier im Parlament Ihren Amtseid ab-
gelegt: So wahr Ihnen Gott helfe, schworen Sie, dass Sie 
das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren. Sie 
schworen, Ihre Kraft dem Wohl des deutschen Volkes zu 
widmen und Schaden von ihm abzuwenden. Sie schwo-
ren, Ihre Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerech-
tigkeit gegen jedermann zu üben. Ich wiederhole, Herr 
Minister Scheuer: Sie schworen, Schaden vom deutschen 
Volke abzuwenden – und nicht von den Managern von 
Volkswagen.

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. 
Ulli Nissen [SPD] und Sylvia Kotting-Uhl 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Ich fordere Sie auf: Ziehen Sie diesen Gesetzentwurf 
zurück! Ergreifen Sie, wie angekündigt, Maßnahmen, 
dass die Grenzwerte ohne Fahrverbote eingehalten wer-
den können! Dann werden Sie Ihrem Amtseid gerecht, 
und dann hätten wir eine gute Bundesregierung.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege Lenkert. – Als nächstem 

Redner lauschen wir dem Kollegen Oliver Krischer, 
Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Oliver Krischer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

glaube, man muss die Debatte hier vom Kopf auf die 
Füße stellen. Wir haben seit Jahren in deutschen Innen-
städten massive Grenzwertüberschreitungen, weil die 
Automobilindustrie – das betrifft Hersteller aller Mar-
ken – aus Deutschland und dem Ausland den Menschen 
Fahrzeuge verkauft hat, die die Grenzwerte teilweise um 
das Mehrfache überschritten haben. Die Menschen haben 
diese Fahrzeuge im guten Glauben gekauft, sie kauften 
ein sauberes Auto. Das Einzige, was Sie nach bald vier 
Jahren Abgasskandal jetzt zustande bringen, ist, dass Sie 
hier eine Shownummer vorlegen, mit der Sie in der Kon-
sequenz versuchen, an den Grenzwerten herumzuschrau-
ben. Meine Damen und Herren, das ist umweltpolitisch 

Judith Skudelny 
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ein Skandal, was Sie hier machen. Das ist unverantwort-
lich. Das löst kein einziges Problem.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Ehrlich gesagt: Das Verrückteste an der Debatte ist 
ja, dass Sie in die Begründung Ihres eigenen Gesetz-
entwurfes hineinschreiben, dass dadurch kein einziges 
Fahrverbot verhindert wird. Da steht nämlich drin, meine 
Damen und Herren, dass als Ultima Ratio selbstverständ-
lich Fahrverbote ergriffen werden müssen, auch wenn 
Messwerte zwischen 40 und 50 Mikrogramm festgestellt 
werden, und zwar dann, wenn an dieser Stelle nichts an-
deres mehr hilft. Das nennen die Juristen einen Zirkel-
schluss. Deshalb ist dieser Gesetzentwurf ein reiner Witz. 
Er ist am Ende nur ein Arbeitsprogramm für Gerichte 
und Rechtsanwälte. Er löst kein Problem. Er schafft nur 
Rechtsunsicherheit. Das, meine Damen und Herren, ist 
ein Armutszeugnis für eine Bundesregierung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Ich finde auch, dass Sie mit einem solchen Gesetz-
entwurf hier kommen, statt dass Sie endlich, bald vier 
Jahre nach dem Bekanntwerden des Abgasskandals, mal 
die Verantwortlichen aus der Automobilindustrie zur Re-
chenschaft ziehen, das ist nichts anderes als ein Kotau 
vor dieser Industrie. Das muss an dieser Stelle mal klar 
gesagt werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, dass Ihnen vom rechten 
Block – Schwarz-Braun-Gelb – hier alles egal ist, wenn 
es um den deutschen Diesel geht, das wissen wir ja. Nach 
Ihrem ganzen Kreuzzug gegen die Deutsche Umwelthil-
fe, bei dem Sie ja bereit waren, den Rechtsstaat abzu-
schaffen, wundert mich das inzwischen nicht mehr. Aber 
dass die Sozialdemokraten und die Umweltministerin 
das mitmachen und dass der Staatssekretär das hier noch 
als Erfolg verkauft, das ist, ehrlich gesagt, eine umwelt-
politische Bankrotterklärung der Umweltministerin und 
der SPD in der Bundesregierung. Auch das, meine Da-
men und Herren, gehört zur Wahrheit, und das muss an 
der Stelle mal gesagt werden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Herr Pronold, Sie haben eben von Hardwarenachrüs-
tung gesprochen. Bei einem Ihrer zahllosen Dieselgipfel 
war der Deal, dass Sie für diesen komischen Gesetzent-
wurf, der gar nichts bewirkt, der eine Shownummer ist, 
Hardwarenachrüstungen kriegen und dass damit die Luft 
in den Innenstädten endlich wirklich sauberer wird. Mei-
ne Damen und Herren, was ist passiert – jetzt, fast ein 
Jahr später? Gar nichts ist passiert. Nicht ein einziges 
Fahrzeug hat bis heute eine Hardwarenachrüstung be-
kommen,

(Armin-Paulus Hampel [AfD]: Das ist ja auch 
richtig so, weil die den Blödsinn nicht mitma-
chen!)

weil der Verkehrsminister, der sich dahinten in der letz-
ten Reihe versteckt – das würde ich an seiner Stelle auch 

tun –, an der Stelle überhaupt nichts macht, sondern ver-
sucht, im Sinne der Automobilindustrie dieses Problem 
weiter auszusitzen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, damit bin ich bei Andi 
Scheuer, der in den letzten Wochen ja nichts anderes zu 
tun hatte, als irgendwelchen Lungenärzten mit Rechen-
schwäche hinterherzulaufen. Ich habe mich gestern ge-
freut, als die EU-Kommission diesen Verkehrsminister 
mal so richtig gegen die Pumpe hat laufen lassen und 
ihm erklärt hat, dass das substanzlos ist und dass seine 
Intervention eher dazu führt, dass die Europäische Union 
die Grenzwerte verschärft – was wissenschaftlich richtig 
wäre –, als dass sie sie aufweicht. Da kann ich nur sagen, 
frei nach einer Aussage von Christian Lindner:

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss, bitte.

(Bernhard Loos [CDU/CSU]: Es wird Zeit! – 
Heiterkeit)

Oliver Krischer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Angesichts der Verkehrspolitik in diesem Land mit 

diesem Verkehrsminister wäre es besser, gar keine Bun-
desregierung zu haben als diese Bundesregierung. Das 
muss hier mal in aller Klarheit gesagt werden.

Danke schön.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Ulli Nissen [SPD]: Unfug!)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege Krischer. – Nur fürs Proto-

koll, Kollege Krischer: Herr Minister Scheuer versteckt 
sich nicht in der letzten Reihe; das ist der ihm zugewie-
sene Platz.

Als nächster Redner spricht zu uns der fraktionslose 
Abgeordnete Mario Mieruch.

Mario Mieruch (fraktionslos): 
Vielen Dank. – Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Herr Krischer, machen Sie 
sich bitte ein rotes Kreuz in den Kalender! Wir sind ei-
ner Meinung, nämlich was den Gesetzentwurf anbetrifft: 
Viel bringt der nicht.

(Ulli Nissen [SPD], an den Abg. Oliver 
Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN] ge-
wandt: Oh, oh, Oliver! Ob das gut ist? Oijoi-
joi!)

Da ist es mit der Übereinstimmung aber auch schon wie-
der zu Ende.

Forschungsvorhaben FKZ 201 45 105 – so lautet der 
Untertitel eines TÜV-Gutachtens des TÜV Nord, wel-
ches er im Auftrag des Umweltbundesamtes 2005 durch-
geführt hat. Auf Seite 43 dieses Gutachtens können Sie 
nachlesen, dass ein Dieselfahrzeug erstaunlich niedrige 
CO2- und HC-Emissionen hatte und dass die NOx-Re-

Oliver Krischer
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duzierung offensichtlich auf den Prüfzyklus optimiert zu 
sein schien.

Was war 2005? 2005 hatten wir eine rot-grüne Regie-
rung. Das heißt, unter anderem diejenigen, die hier heute 
so gewaltig auf den Busch hauen, wussten zehn Jahre vor 
diesem angeblichen Diesel-Gate, dass es diese Prüf stands-
erkennung gibt. Passiert ist seitdem nichts. Vielmehr 
reißen 2015 alle plötzlich die Arme hoch und schreien: 
Alarm! Alarm! Oh wie schlimm! Oh wie schlimm! – Das 
nimmt natürlich nicht diejenigen aus der Pflicht, die vor-
sätzlich betrogen haben. Aber das, was hier grenzwert-
technisch getrieben wird, ist nichts anderes als schein-
heilig. 

Und wie scheinheilig das Ganze ist und wie wenig 
wissenschaftlichen Anspruch das Ganze hat, untermauert 
das Umweltbundesamt auch noch selber mit der Aussa-
ge – ich darf zitieren –: „Ein Grenzwert ist immer ein 
politischer Wert“ – ein politischer Wert, kein wissen-
schaftlicher. So wie Sie sich hier an den Fahrverboten 
festklammern, die dieser Gesetzentwurf in der Konse-
quenz tatsächlich ermöglicht, genauso wehrt man sich 
vehement dagegen, endlich mal offenzulegen, woher die-
se 40 Mikrogramm eigentlich kommen, bzw. mal unab-
hängige, ehrliche und offene wissenschaftliche Analysen 
diesbezüglich zu betreiben.

Wir führen eine Diskussion um nichts, einfach um 
nichts. Und alle Fahrzeugbesitzer, die seit 2005 ihr Fahr-
zeug, welches eine rechtmäßige Zulassung hat, erworben 
haben, werden hier gerade von allen an der Nase herum-
geführt.

Vielen Dank.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Herr Kollege Mieruch, vielen Dank. – Als nächs-

te Rednerin erhält das Wort die Kollegin Ulli Nissen, 
SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Ulli Nissen (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kollegin-

nen und Kollegen! Diese Woche veröffentlichte das 
Max-Planck-Institut eine Untersuchung, aus der deutlich 
wurde, dass allein in Deutschland etwa 800 000 Men-
schen jährlich an verschmutzter Außenluft sterben, 
deutlich mehr als durch Rauchen. Rauchen ist aber in-
dividuell vermeidbar, Luftverschmutzung dagegen nicht. 
Gute Luftqualität wird auch in den SDGs gefordert, auf 
die wir uns gemäß UN-Resolution von 2015 verpflichtet 
haben. Leider sind vielen die Nachhaltigkeitsziele nicht 
bekannt; deshalb erinnere ich gerne daran. Es ist gut, 
dass die Schülerschaft bei den Kundgebungen „Fridays 
for Future“ auf die Straße geht und sich für Klimaziele 
einsetzt.

(Armin-Paulus Hampel [AfD]: Und die Schu-
le schwänzt!)

Letzte Woche war ich in Frankfurt dabei und habe sehr 
engagierte junge Menschen kennengelernt. Gute Luft ist 

wichtig für das Klima, in 3 von 17 SDG-Zielen das The-
ma. Zwei führe ich näher aus.

Ziel 3 will: 

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters 
gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern. 

Unterziel 3.9 fordert: 

Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen 
aufgrund gefährlicher Chemikalien und der Ver-
schmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser 
und Boden erheblich verringern.

Ziel 11 lautet: 

Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstands-
fähig und nachhaltig gestalten.

Unterziel 11.6: 

Bis 2030 die von den Städten ausgehende Umwelt-
belastung pro Kopf senken, unter anderem mit be-
sonderer Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und 
der kommunalen und sonstigen Abfallbehandlung.

Für die SPD ist die Umsetzung der Nachhaltigkeits-
ziele ein wichtiges Thema – die Luftqualität muss deut-
lich verbessert werden.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Frau Kollegin Nissen, darf ich Sie ganz kurz unterbre-

chen, ich habe die Zeit angehalten. 

Ich möchte die Kolleginnen und Kollegen wirklich 
darum bitten, der Rednerin zumindest zuzuhören, auch 
wenn es Spaß macht, sich wiederzutreffen. Ich bitte die 
Kolleginnen und Kollegen in den Reihen zwischen FDP 
und CDU/CSU, die zur Rudelbildung neigen, davon Ab-
stand zu nehmen und sich hinzusetzen. 

Frau Kollegin Nissen, der Kollege Hampel möchte 
eine Zwischenfrage stellen. Erlauben Sie das?

Ulli Nissen (SPD): 
Nein. 

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Damit ist diese Frage erledigt, Herr Kollege Hampel. – 

Frau Kollegin Nissen, Sie dürfen fortfahren.

Ulli Nissen (SPD): 
Wegen schlechter Luft drohen vielerorts Fahrverbote. 

Wir müssen handeln! Dazu gehört auch, dass Autos, die 
erheblich zu Schadstoffemissionen beitragen, technisch 
nachgerüstet werden. Das bringt innerorts eine Reduzie-
rung von 70 Prozent, außerorts von 90 Prozent. Schon 
2017 hatte die damalige Bundesministerin Barbara 
Hendricks die technische Nachrüstung gefordert. Leider 
wurde dies aus dem CSU-geführten Verkehrsministeri-
um – ich bin höflich – lange quasi boykottiert. Wertvolle 
Zeit ist verstrichen, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Mario Mieruch 
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Noch im Spätherbst wurden im Anschreiben des 
Kraftfahrt-Bundesamtes die Betroffenen nur auf Um-
tauschprämien für Neufahrzeuge hingewiesen, schräger-
weise mit direkten Verkaufskontaktdaten der Hersteller 
BMW, Daimler und VW. Nicht alle Menschen wollen 
oder können sich ein Neufahrzeug kaufen. Die SPD ist 
auf deren Seite.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Mit der 13. Änderung des BImSchG schaffen wir die 
Voraussetzung, dass ordnungsgemäß nachgerüstete Fahr-
zeuge und Euro-6-Autos von möglichen Fahrverboten 
ausgenommen werden. Dann werden die Menschen ihre 
Fahrzeuge nachrüsten, aus unserer Sicht natürlich auf 
Kosten der Autohersteller. Diese haben auch im Prospekt 
mit umweltfreundlichen Fahrzeugen geworben. 

Des Weiteren wollen wir die Mobilität in den Städten 
erhalten. Dazu gehört für uns auch, dass wir die Nutzung 
von Bussen, Bahnen sowie E-Carsharing-Fahrzeugen 
als Alternative fördern wollen. Ich bin selber seit zehn 
Jahren elektromobil in Frankfurt unterwegs. Um eine 
weitere attraktive Alternative zu bieten, wollen wir von 
Fahrverboten betroffene Kommunen dabei unterstützen, 
ein 365-Euro-ÖPNV-Jahresticket anzubieten. Das finde 
ich klasse, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Unser Ziel ist saubere Luft und eine funktionierende Mo-
bilität. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die technische Nach-
rüstung schont die Umwelt, stabilisiert den Fahrzeugwert 
und ermöglicht gemäß unserem heutigen Gesetz auch die 
Einfahrt in Verbotszonen. 38 000 Meisterbetriebe haben 
uns mitgeteilt: Wir können nachrüsten. – Sie haben uns 
aufgefordert, Regeln zu schaffen, damit sie endlich mit 
der Nachrüstung beginnen können. Dies machen wir 
heute. 

Ich bitte Sie um Unterstützung des heutigen Gesetz-
entwurfs.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, verehrte Kollegin Nissen. – Als letzter 

Redner zu dem Tagesordnungspunkt hat das Wort der 
Kollege Felix Schreiner, CDU/CSU-Fraktion. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Felix Schreiner (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Anfang dieser 
Woche haben Verkehrsminister Andreas Scheuer und 
Staatsministerin Dorothee Bär in Ingolstadt an der Vor-
stellung eines Flugtaximodells teilgenommen. Erinnern 
wir uns: Zu Beginn der Legislatur waren es Leute wie 
Herr Krischer, den wir auch gerade eben wieder gehört 
haben, die das Ganze belächelt und mit Häme überzo-

gen haben. Die Wahrheit ist: Die Mobilität der Zukunft 
kommt, auch wenn sich die Grünen dagegenstellen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Oliver Krischer 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Immer noch 
keine Antwort auf das Problem!)

Zu Beginn der Legislatur gab es übrigens noch in über 
90 Städten Probleme bei der Einhaltung der EU-Grenz-
werte. Auch hier ist seitdem viel passiert. Im Jahr 2017 
waren es noch 65 Städte, die den Grenzwert überschrit-
ten haben, und 2018 ist auch diese Zahl weiter gesunken. 
Das „Nationale Forum Diesel“, das „Sofortprogramm 
Saubere Luft“ – mit einer Fördersumme von 1,5 Milli-
arden Euro aus Bundesmitteln – und das „Konzept für 
saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobi-
lität“ vom Oktober 2018 sind Erfolgsmodelle, die ihre 
Wirkung in den Kommunen jetzt richtig entfalten. Das 
spüren wir auch in diesen Tagen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Mit der Änderung des Bundes-Immissionsschutzge-
setzes legen wir erstens fest, dass Fahrverbote in den 
Städten, die den EU-Grenzwert nur noch geringfügig, 
nämlich bis zu 50 Mikrogramm, überschreiten, in aller 
Regel unverhältnismäßig sind. Damit schaffen wir die 
Grundlage dafür, dass die meisten Städte für bessere 
Luftqualität eben keine Verkehrsverbote verhängen müs-
sen. Fahrverbote gibt es derzeit vor allem dort, wo sie po-
litisch gewollt sind, um Verkehr zu verhindern. Ja, Herr 
Krischer, Sie lachen.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ich lache nicht!)

Vorhin haben Sie gesagt, man müsste das alles vom Kopf 
auf die Füße stellen. Die Wahrheit ist: In Hamburg ist es 
Rot-Grün, die es gar nicht erwarten konnten, Fahrverbote 
flächendeckend zu erlassen, 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

und in Baden-Württemberg ist es der grüne Teil der Re-
gierung, der immer noch für Fahrverbote ist.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – 
Jürgen Braun [AfD]: Ihr regiert mit denen!)

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-
richts sind Fahrverbote das letzte Mittel, um die Luftqua-
lität zu verbessern. 

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Daran ändern Sie auch gar nichts!)

Das Gericht hat bekanntlich im Februar 2018 klarge-
macht, dass Fahrverbote nur dann zulässig sind, wenn 
sie die einzig geeignete Maßnahme zur raschen Einhal-
tung des EU-Grenzwertes darstellen. Tatsächlich dürften 
jetzt viele Städte den EU-Grenzwert aufgrund der gerade 
erwähnten Programme und Maßnahmen einhalten. Auf 
diese positive Entwicklung reagieren wir heute, liebe 
Kolleginnen und Kollegen.

Wir legen zweitens mit dem Gesetz fest, dass aus 
Gründen der Verhältnismäßigkeit Dieselfahrzeuge mit 
geringen Emissionen von Verkehrsverboten ausgenom-

Ulli Nissen
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men sind. Das betrifft die Euro-4- und Euro-5-Diesel, 
die im Realbetrieb unter 270 Milligramm pro Kilome-
ter ausstoßen, sowie die Euro-6-Fahrzeuge. Wir schaf-
fen damit Rechtssicherheit. Auch für Handwerker- und 
Lieferfahrzeuge haben wir Ausnahmen geschaffen, wenn 
Nachrüstungen vorgenommen wurden. Auch das ist eine 
positive Botschaft für die Bürgerinnen und Bürger und 
für die Wirtschaft in diesem Land, liebe Kolleginnen und 
Kollegen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

So viel zu dem, was wir mit dem Gesetz erreichen. 
Nun ein Wort zu dem, was wir nicht tun: Es ist nicht 
wahr, dass wir mit diesem Gesetz die Grenzwerte ändern, 
wie es von Teilen der Opposition, eben von der AfD, 
behauptet wurde. Wir missachten damit übrigens auch 
nicht EU-Recht, wie es die Grünen in der Ausschusssit-
zung am vergangenen Dienstag behauptet hatten. Nein, 
die EU-Kommission hat den Gesetzentwurf ausführlich 
überprüft.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, die Kommission hat gesagt, man 
darf das! Das ist nicht illegal! Da haben Sie 
recht!)

Sie hat grünes Licht gegeben. 

Natürlich ist für uns klar: Wir wollen, dass die 
EU-Grenzwerte in den Städten eingehalten werden. Aber 
unser Ziel – das ist der Unterschied zur kompletten linken 
Seite dieses Hauses – bleibt die Förderung der Mobilität. 
Wir wollen die Leute in ihrer Mobilität nicht behindern, 
wir wollen sie vielmehr in ihrer Mobilität unterstützen. 
Das ist der Unterschied, sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wir wollen, dass individuelle Mobilität bezahlbar bleibt. 
Wir wollen sie nicht verteuern. Deshalb setzen wir auf ei-
nen breiten und technologieoffenen Antriebs- und Kraft-
stoffmix. Wir setzen nicht nur auf die reine batterieelek-
trische Mobilität. Bei uns gibt es keine Denkverbote.

Ich möchte Ihnen in aller Deutlichkeit sagen – die 
FDP hat gerade erklärt, dass sie das Gesetz eigentlich gut 
findet, aber ihm nicht zustimmen kann –: Sie sollten heu-
te besser für das Gesetz stimmen, da Sie wissen müssten, 
dass Sie damit auch die Situation in unseren Städten und 
für viele Millionen Bürger in diesem Land verbessern.

(Beifall der Abg. Dr. Anja Weisgerber [CDU/
CSU])

Ich kann Ihnen nur empfehlen: Stimmen Sie zu! Noch 
ist es nicht zu spät. Auch Sie können daran mitwirken, 
Fahrverbote zu verhindern.

(Beifall bei der CDU/CSU – Zuruf der Abg. 
Judith Skudelny [FDP])

Abschließend ein Satz zu den Anträgen, die uns heute 
von den Linken und den Grünen vorgelegt wurden: Er-
neut nur Prosa, kein einziger konkreter Vorschlag, 

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Was? – Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Wenn Sie es wenigstens le-
sen würden!)

kein einziges Wort zu den technischen und rechtlichen 
Schwierigkeiten, die wir bei der Nachrüstung haben. Ich 
sage Ihnen in aller Deutlichkeit: Wer sich hierhinstellt 
und den Leuten einfache Möglichkeiten verspricht, zum 
Beispiel bei der Nachrüstung, der sagt den Leuten nicht 
die Wahrheit, und dann werden wir vor allem eines errei-
chen, nämlich einen noch größeren Vertrauensverlust in 
die Politik.

(Oliver Krischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Jetzt haben Sie nicht nur eine Re-
chenschwäche, sondern auch noch eine Lese-
schwäche! – Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Sie erreichen gar nichts damit!)

Sie wissen ganz genau, dass der Staatssekretär Bilger 
diese Woche einen Brief verschickt hat, in dem er zum 
Beispiel die Nachrüstungen von VW und Daimler, die 
zugesagt wurden, bekannt gegeben hat. Herr Krischer hat 
den Brief ebenfalls bekommen. Aber auch dazu hat er 
heute kein Wort gesagt.

(Beifall bei der CDU/CSU – Oliver Krischer 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Keine einzi-
ge Nachrüstung!)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Herr Kollege, kommen Sie freundlicherweise zum 

Schluss.

Felix Schreiner (CDU/CSU): 
Meine Damen und Herren, wir haben heute die Mög-

lichkeit, ein gutes Gesetz auf den Weg zu bringen. Ich 
bitte um Zustimmung und danke Ihnen sehr herzlich.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Herzlichen Dank, Herr Kollege Schreiner. – Mit die-

sen Worten schließe ich die Aussprache. 

Tagesordnungspunkt 9 a. Wir kommen zur Abstim-
mung über den von der Bundesregierung eingebrachten 
Gesetzentwurf zur Änderung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, et-
was mehr Aufmerksamkeit würde uns allen guttun. Ich 
wiederhole daher noch mal: Wir haben zwei namentliche 
Abstimmungen. 

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare 
Sicherheit empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 19/8257, den Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung auf den Drucksachen 19/6335 und 19/6927 in 
der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, 
die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustim-
men wollen, um das Handzeichen. – Wer stimmt dage-

Felix Schreiner 
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gen? – Wer enthält sich? – Dann ist dieser Gesetzentwurf 
bei Enthaltung der FDP-Fraktion gegen die Stimmen der 
Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke mit 
den Stimmen der anderen Fraktionen des Hauses – das 
heißt SPD, CDU/CSU und AfD – in zweiter Beratung 
angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Wir stimmen nun über den Ge-
setzentwurf auf Verlangen der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen namentlich ab. Bitte denken Sie daran, dass da-
nach einfache Abstimmungen und eine weitere nament-
liche Abstimmung folgen. Ich weise darauf hin, dass 
die Kolleginnen und Kollegen auf ihre Karten schauen 
sollen, ob diese auch wirklich ihren Namen tragen. Ich 
bitte darum, dass bei der Abstimmung die richtige Kar-
te eingeworfen wird, weil vielzahlige Erklärungen, man 
habe die falsche Karte verwendet, die Schriftführer über-
fordern.

Ferner muss ich sagen, dass es mehrere Erklärungen 
nach § 31 der Geschäftsordnung gibt, die zu Protokoll 
gegeben worden sind.1) 

Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die 
vorgesehenen Plätze einzunehmen. Sind alle Urnen be-
setzt? – Das ist erkennbar der Fall. Dann eröffne ich die 
erste namentliche Abstimmung, und zwar über den Ge-
setzentwurf der Bundesregierung.

Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine 
Stimme nicht abgegeben hat? – Das ist erkennbar nicht 
der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die 
Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung 
zu beginnen.2)

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über die drei Ent-
schließungsanträge. Dazu möchte ich Sie bitten, sich auf 
Ihre Plätze zu begeben. Ich weise rein vorsorglich darauf 
hin, liebe Kolleginnen und Kollegen: Kann das Präsidi-
um kein eindeutiges Abstimmungsergebnis feststellen, 
droht der Hammelsprung. Ich bitte um etwas mehr Ruhe 
und Aufmerksamkeit.

Entschließungsantrag der Fraktion der AfD auf Druck-
sache 19/8334. Wer stimmt für diesen Entschließungsan-
trag? – Wer stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Dann 
ist dieser Entschließungsantrag gegen die Stimmen der 
AfD-Fraktion mit den Stimmen aller anderen Fraktionen 
des Hauses abgelehnt.

Entschließungsantrag der FDP auf Drucksa-
che 19/8335. Wer stimmt für diesen Entschließungsan-
trag? – Wer ist dagegen? – Wer enthält sich? – Niemand. 
Dann ist dieser Entschließungsantrag gegen die Stimmen 
der Fraktionen der AfD und der FDP mit den Stimmen 
der anderen Fraktionen dieses Hauses abgelehnt.

Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke auf 
Drucksache 19/8336. Wer stimmt für diesen Entschlie-
ßungsantrag? – Teile der Grünenfraktion. Wer stimmt 
dagegen? – Wer enthält sich? – Niemand. Dann ist dieser 
Entschließungsantrag gegen die Stimmen der Fraktion 
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Die Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit 
den Stimmen der anderen Fraktionen des Hauses eben-
falls abgelehnt.

Tagesordnungspunkt 9 b. Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Si-
cherheit zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Ti-
tel „Einheitliche Messverfahren für Stickoxide durchset-
zen – Fahrverbote wirksam verhindern“. Der Ausschuss 
empfiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung 
auf Drucksache 19/7771, den Antrag der Fraktion der 
AfD auf Drucksache 19/6060 abzulehnen. Wir stimmen 
nun über Buchstabe a der Beschlussempfehlung auf Ver-
langen der Fraktion der AfD namentlich ab.

Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die 
vorgesehenen Plätze einzunehmen. Sind alle Plätze an 
den Urnen besetzt? – Das ist erkennbar der Fall. Dann 
eröffne ich die zweite namentliche Abstimmung, und 
zwar über die Beschlussempfehlung zu dem Antrag der 
Fraktion der AfD.

Ist ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stim-
me noch nicht abgegeben hat? – Das ist erkennbar nicht 
der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die 
Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung 
zu beginnen. Das Ergebnis auch dieser Abstimmung wird 
Ihnen später bekannt gegeben.3)

Tagesordnungspunkt 9 c. Wir kommen zur Abstim-
mung über die Beschlussempfehlung des Ausschus-
ses für Verkehr und digitale Infrastruktur auf Drucksa-
che 19/5768. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe d 
seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags 
der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19/1360 mit 
dem Titel „Hersteller zur wirksamen technischen Nach-
rüstung von Diesel-Pkw auf ihre Kosten verpflichten 
‒ Fahrverbote vermeiden“. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – Das sind auf jeden Fall die Ko-
alitionsfraktionen, und auch die AfD-Fraktion ist für 
die Beschlussempfehlung. Wer stimmt gegen diese Be-
schlussempfehlung? – Dagegen stimmen die Fraktionen 
von Linken, Grünen und FDP. Damit ist die Beschluss-
empfehlung angenommen.

Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchsta-
be e seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des 
Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Druck-
sache 19/4380 mit dem Titel „Luft- und Lebensqualität 
schaffen – Automobilhersteller zu Hardware-Nachrüs-
tungen von Dieselfahrzeugen verpflichten und die Ver-
kehrswende in Städten einleiten“. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich? – Bei Enthaltung der Fraktion Die Linke 
und Gegenstimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
ist diese Beschlussempfehlung mit den Stimmen aller an-
deren Fraktionen des Hauses angenommen.

Tagesordnungspunkt 9 d. Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur zu 
dem Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel „Hard-
ware-Nachrüstungen statt Fahrverbote“. Der Ausschuss 
empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Druck-

3)  Ergebnis Seite 10156 C

Vizepräsident Wolfgang Kubicki
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sache 19/7878, den Antrag der Fraktion Die Linke auf 
Drucksache 19/6195 abzulehnen. Wer stimmt für diese 
Beschlussempfehlung? – Wer stimmt dagegen? – Wer 
enthält sich? – Niemand. Dann ist diese Beschlussemp-
fehlung gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit den Stimmen 
der anderen Fraktionen des Hauses angenommen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 10 auf:

Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Neun-
ten Gesetzes zur Änderung des Straßenver-
kehrsgesetzes

Drucksachen 19/6334, 19/6926

Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-
schusses für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(15. Ausschuss)

Drucksache 19/8248 

Hierzu liegen ein Entschließungsantrag der Fraktion 
Die Linke sowie ein Entschließungsantrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen vor.

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 27 Minuten vorgesehen. – Ich höre hierzu 
keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Red-
ner dem Kollegen Gero Storjohann aus Schleswig-Hol-
stein, CDU/CSU-Fraktion, das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Gero Storjohann (CDU/CSU): 
Sehr geehrter Herr Präsident aus Schleswig-Holstein! 

Man freut sich schon, wenn keine Kommentierungen 
kommen; aber das hat zurzeit nur die FDP auszubaden.

(Vereinzelt Heiterkeit)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beschließen 
heute eine wichtige Änderung für den Straßenverkehr. 
Mit dem Neunten Gesetz zur Änderung des Straßenver-
kehrsgesetzes schaffen wir die Möglichkeit, Fahrverbote 
in Städten zu kontrollieren. Wir benötigen diese Geset-
zesänderung, weil wir in Deutschland Probleme mit der 
Luftreinhaltung haben. Bislang gelten in zwei Städten 
Fahrverbote, nämlich in Stuttgart und Hamburg, und 
diese Fahrverbote sollen jetzt auch von den Kommunen 
kontrolliert werden.

Wir möchten nicht die Mobilität der Menschen ein-
schränken.

(Oliver Luksic [FDP]: Machen Sie aber!)

Deswegen brauchen wir eine schlaue Lösung, wenn wir 
kontrollieren wollen; denn unsere gewohnte flexible und 
multimodale Mobilität wollen wir erhalten, und dafür ha-
ben wir schon zahlreiche Maßnahmen – das haben wir 
eben diskutiert – auf den Weg gebracht.

Wir wollen mit diesem Gesetzentwurf den Kommu-
nen nun ein effektives Instrument für die Überprüfung 
der Einhaltung von immissionsschutzrechtlich bedingten 

Verkehrsverboten vor allen Dingen in belasteten Städten 
in die Hand geben. Zur Durchsetzung der Verkehrsverbo-
te gibt es im Moment nur drei Möglichkeiten: 

Erstens die Überprüfung des ruhenden Verkehrs in der 
Verbotszone. Dabei entstehen Vollzugsprobleme; denn 
nur der Fahrer kann zur Verantwortung gezogen werden. 

Zweitens die Überprüfung bei der Einfahrt in die Ver-
botszone anhand der Fahrzeugpapiere. Das würde zu 
erheblichem Personalbedarf, der Verzögerung des Ver-
kehrsflusses und einer massiven Belastung der Verkehrs-
teilnehmer führen.

Drittens durch die Verwendung eines selbstständigen 
Gerätes. Mit diesem kann einerseits die Durchsetzung er-
folgen, und damit würde andererseits nur gering in die 
Handlungsfreiheit des Einzelnen eingegriffen. Das er-
scheint uns, der Union und der SPD, als das geeignetste 
Mittel. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Der Bundesrat, meine Damen und Herren, hat in sei-
ner Stellungnahme vom 14. Dezember 2018 – das ist 
schon ein bisschen her – erhebliche datenschutzrechtli-
che Bedenken gegen den damaligen Gesetzentwurf der 
Bundesregierung geäußert. Der von der Koalition nun 
vorgelegte Gesetzentwurf trägt Sorge dafür, dass die-
se Bedenken ausgeräumt werden konnten. Die Daten-
übermittlung erfolgt nun nur an die für die Überprüfung 
zuständige Behörde. Es dürfen nur bereits angeordnete 
Fahrverbote überwacht werden, und die Kontrollen mit 
mobilen Geräten erfolgen lediglich stichprobenartig. 

Es gibt im Unterschied zum ersten Gesetzentwurf 
keine flächendeckende Kontrolle und keine verdeckten 
Kontrollen. Erhobene Daten sind unverzüglich an die 
zuständige Behörde weiterzuleiten. Die Löschungsfrist 
wird von zwei Monaten auf zwei Wochen verkürzt, und 
zwar unabhängig davon, ob bereits ein Verfahren gegen 
den Fahrer eingeleitet worden ist oder nicht. 

Konkret heißt das: Das Kennzeichen wird erfasst. Das 
Bild des Fahrzeugs und das Bild des Fahrers werden zu 
dessen Identifizierung erfasst. Es gibt keine bewegten 
Bilder. Ort und Zeit der Aufnahme werden erfasst. So ist 
eine eindeutige Bestimmung eines möglichen Verstoßes 
möglich. 

Die Opposition schlägt vor, eine blaue Plakette flä-
chendeckend für ganz Deutschland einzuführen. Das ist 
nach unserer Auffassung zwar eine einheitliche Lösung, 
die aber weder sachbezogen noch der Situation angepasst 
ist; denn jede einzelne Stadt hat ureigene spezifische Lö-
sungen gefunden. Diesen werden wir nur mit unserem 
Vorschlag gerecht. Deswegen bitten wir, unserer schlau-
en Lösung zuzustimmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege Storjohann. – Bevor ich 

den Kollegen Dr. Dirk Spaniel aufrufe, gebe ich Ihnen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, die Ergebnisse der na-
mentlichen Abstimmungen bekannt. 

Vizepräsident Wolfgang Kubicki
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Zunächst kommen wir zum Ergebnis der namentli-
chen Abstimmung über den Entwurf eines Dreizehnten 
Gesetzes zur Änderung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes. Das von den Schriftführerinnen und Schrift-
führern ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstim-

mung – das sind die Drucksachen 19/6335, 19/6927 
und 19/8257 – lautet: abgegebene Stimmen 649. Mit 
Ja haben gestimmt 459, mit Nein haben gestimmt 118. 
Enthaltungen 72. Der Gesetzentwurf ist damit ange-
nommen.

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 648;
davon

ja: 458
nein: 118
enthalten: 72

Ja

CDU/CSU

Dr. Michael von Abercron
Stephan Albani
Norbert Maria Altenkamp
Philipp Amthor
Artur Auernhammer
Peter Aumer
Thomas Bareiß
Norbert Barthle
Maik Beermann
Manfred Behrens (Börde)
Veronika Bellmann
Sybille Benning
Dr. André Berghegger
Melanie Bernstein
Christoph Bernstiel
Peter Beyer
Marc Biadacz
Steffen Bilger
Peter Bleser
Norbert Brackmann
Dr. Reinhard Brandl
Michael Brand (Fulda)
Dr. Helge Braun
Silvia Breher
Sebastian Brehm
Heike Brehmer
Ralph Brinkhaus
Dr. Carsten Brodesser
Gitta Connemann
Astrid Damerow
Alexander Dobrindt
Michael Donth
Marie-Luise Dött
Hansjörg Durz
Thomas Erndl
Hermann Färber
Uwe Feiler
Enak Ferlemann
Dr. Maria Flachsbarth

Thorsten Frei
Dr. Hans-Peter Friedrich 

(Hof)
Michael Frieser
Hans-Joachim Fuchtel
Ingo Gädechens
Dr. Thomas Gebhart
Alois Gerig
Eberhard Gienger
Eckhard Gnodtke
Ursula Groden-Kranich
Hermann Gröhe
Klaus-Dieter Gröhler
Michael Grosse-Brömer
Astrid Grotelüschen
Markus Grübel
Manfred Grund
Oliver Grundmann
Monika Grütters
Fritz Güntzler
Olav Gutting
Christian Haase
Florian Hahn
Jürgen Hardt
Matthias Hauer
Mark Hauptmann
Dr. Matthias Heider
Mechthild Heil
Thomas Heilmann
Frank Heinrich (Chemnitz)
Mark Helfrich
Rudolf Henke
Michael Hennrich
Marc Henrichmann
Ansgar Heveling
Dr. Heribert Hirte
Christian Hirte
Alexander Hoffmann
Karl Holmeier
Dr. Hendrik Hoppenstedt
Erich Irlstorfer
Hans-Jürgen Irmer
Thomas Jarzombek
Andreas Jung
Ingmar Jung
Alois Karl
Anja Karliczek
Torbjörn Kartes
Volker Kauder

Dr. Stefan Kaufmann
Ronja Kemmer
Roderich Kiesewetter
Michael Kießling
Dr. Georg Kippels
Volkmar Klein
Axel Knoerig
Jens Koeppen
Markus Koob
Alexander Krauß
Gunther Krichbaum
Dr. Günter Krings
Rüdiger Kruse
Michael Kuffer
Dr. Roy Kühne
Andreas G. Lämmel
Katharina Landgraf
Ulrich Lange
Dr. Silke Launert
Jens Lehmann
Paul Lehrieder
Dr. Katja Leikert
Dr. Andreas Lenz
Dr. Ursula von der Leyen
Antje Lezius
Andrea Lindholz
Dr. Carsten Linnemann
Patricia Lips
Nikolas Löbel
Bernhard Loos
Dr. Jan-Marco Luczak
Daniela Ludwig
Karin Maag
Dr. Thomas de Maizière
Gisela Manderla
Dr. Astrid Mannes
Matern von Marschall
Hans-Georg von der Marwitz
Andreas Mattfeldt
Stephan Mayer (Altötting)
Dr. Michael Meister
Dr. Angela Merkel
Jan Metzler
Dr. h. c. Hans Michelbach
Dr. Mathias Middelberg
Dietrich Monstadt
Karsten Möring
Elisabeth Motschmann
Axel Müller

Sepp Müller
Carsten Müller 

(Braunschweig)
Stefan Müller (Erlangen)
Petra Nicolaisen
Michaela Noll
Dr. Georg Nüßlein
Wilfried Oellers
Florian Oßner
Josef Oster
Henning Otte
Sylvia Pantel
Martin Patzelt
Dr. Joachim Pfeiffer
Stephan Pilsinger
Dr. Christoph Ploß
Eckhard Pols
Thomas Rachel
Kerstin Radomski
Alexander Radwan
Alois Rainer
Dr. Peter Ramsauer
Eckhardt Rehberg
Lothar Riebsamen
Josef Rief
Johannes Röring
Dr. Norbert Röttgen
Stefan Rouenhoff
Erwin Rüddel
Albert Rupprecht
Stefan Sauer
Anita Schäfer (Saalstadt)
Dr. Wolfgang Schäuble
Andreas Scheuer
Jana Schimke
Tankred Schipanski
Dr. Claudia Schmidtke
Christian Schmidt (Fürth)
Patrick Schnieder
Nadine Schön
Felix Schreiner
Dr. Klaus-Peter Schulze
Uwe Schummer
Armin Schuster (Weil am 

Rhein)
Torsten Schweiger
Detlef Seif
Johannes Selle
Dr. Patrick Sensburg

Vizepräsident Wolfgang Kubicki
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Thomas Silberhorn
Björn Simon
Tino Sorge
Jens Spahn
Katrin Staffler
Frank Steffel
Dr. Wolfgang Stefinger
Albert Stegemann
Andreas Steier
Sebastian Steineke
Johannes Steiniger
Peter Stein (Rostock)
Christian Frhr. von Stetten
Dieter Stier
Gero Storjohann
Max Straubinger
Michael Stübgen
Dr. Peter Tauber
Dr. Hermann-Josef Tebroke
Hans-Jürgen Thies
Alexander Throm
Dr. Dietlind Tiemann
Antje Tillmann
Markus Uhl
Dr. Volker Ullrich
Arnold Vaatz
Oswin Veith
Kerstin Vieregge
Volkmar Vogel (Kleinsaara)
Christoph de Vries
Kees de Vries
Marco Wanderwitz
Nina Warken
Kai Wegner
Albert H. Weiler
Marcus Weinberg (Hamburg)
Dr. Anja Weisgerber
Peter Weiß (Emmendingen)
Sabine Weiss (Wesel I)
Ingo Wellenreuther
Marian Wendt
Kai Whittaker
Annette Widmann-Mauz
Klaus-Peter Willsch
Elisabeth Winkelmeier-

Becker
Oliver Wittke
Emmi Zeulner
Paul Ziemiak
Dr. Matthias Zimmer

SPD

Ingrid Arndt-Brauer
Heike Baehrens
Ulrike Bahr

Nezahat Baradari
Dr. Katarina Barley
Doris Barnett
Dr. Matthias Bartke
Sören Bartol
Lothar Binding (Heidelberg)
Leni Breymaier
Dr. Karl-Heinz Brunner
Katrin Budde
Bernhard Daldrup
Dr. Daniela De Ridder
Dr. Karamba Diaby
Esther Dilcher
Sabine Dittmar
Dr. Wiebke Esdar
Saskia Esken
Yasmin Fahimi
Dr. Johannes Fechner
Dr. Fritz Felgentreu
Ulrich Freese
Dagmar Freitag
Sigmar Gabriel
Michael Gerdes
Martin Gerster
Angelika Glöckner
Timon Gremmels
Kerstin Griese
Michael Groß
Uli Grötsch
Bettina Hagedorn
Rita Hagl-Kehl
Metin Hakverdi
Sebastian Hartmann
Dirk Heidenblut
Hubertus Heil (Peine)
Dr. Barbara Hendricks
Gustav Herzog
Gabriele Hiller-Ohm
Thomas Hitschler
Frank Junge
Josip Juratovic
Thomas Jurk
Oliver Kaczmarek
Johannes Kahrs
Elisabeth Kaiser
Gabriele Katzmarek
Cansel Kiziltepe
Arno Klare
Lars Klingbeil
Dr. Bärbel Kofler
Daniela Kolbe
Elvan Korkmaz
Anette Kramme
Christine Lambrecht
Christian Lange (Backnang)
Dr. Karl Lauterbach

Helge Lindh
Burkhard Lischka
Kirsten Lühmann
Heiko Maas
Katja Mast
Christoph Matschie
Hilde Mattheis
Dr. Matthias Miersch
Klaus Mindrup
Susanne Mittag
Falko Mohrs
Claudia Moll
Siemtje Möller
Bettina Müller
Detlef Müller (Chemnitz)
Michelle Müntefering
Dr. Rolf Mützenich
Andrea Nahles
Dietmar Nietan
Ulli Nissen
Thomas Oppermann
Josephine Ortleb
Mahmut Özdemir (Duisburg)
Aydan Özoğuz
Christian Petry
Detlev Pilger
Sabine Poschmann
Florian Post
Achim Post (Minden)
Florian Pronold
Martin Rabanus
Andreas Rimkus
Sönke Rix
Dennis Rohde
Dr. Martin Rosemann
René Röspel
Dr. Ernst Dieter Rossmann
Michael Roth (Heringen)
Susann Rüthrich
Bernd Rützel
Sarah Ryglewski
Johann Saathoff
Axel Schäfer (Bochum)
Dr. Nina Scheer
Marianne Schieder
Udo Schiefner
Dr. Nils Schmid
Uwe Schmidt
Ulla Schmidt (Aachen)
Dagmar Schmidt (Wetzlar)
Carsten Schneider (Erfurt)
Johannes Schraps
Michael Schrodi
Dr. Manja Schüle
Ursula Schulte
Martin Schulz

Swen Schulz (Spandau)
Frank Schwabe
Stefan Schwartze
Andreas Schwarz
Rita Schwarzelühr-Sutter
Rainer Spiering
Svenja Stadler
Martina Stamm-Fibich
Sonja Amalie Steffen
Mathias Stein
Claudia Tausend
Michael Thews
Markus Töns
Carsten Träger
Ute Vogt
Marja-Liisa Völlers
Dirk Vöpel
Gabi Weber
Bernd Westphal
Dirk Wiese
Gülistan Yüksel
Dagmar Ziegler
Stefan Zierke
Dr. Jens Zimmermann

AfD

Dr. Bernd Baumann
Marc Bernhard
Andreas Bleck
Peter Boehringer
Stephan Brandner
Jürgen Braun
Marcus Bühl
Matthias Büttner
Petr Bystron
Tino Chrupalla
Joana Cotar
Dr. Gottfried Curio
Siegbert Droese
Thomas Ehrhorn
Berengar Elsner von Gronow
Dr. Michael Espendiller
Peter Felser
Dietmar Friedhoff
Dr. Anton Friesen
Markus Frohnmaier
Dr. Götz Frömming
Dr. Alexander Gauland
Dr. Axel Gehrke
Albrecht Glaser
Franziska Gminder
Wilhelm von Gottberg
Kay Gottschalk
Armin-Paulus Hampel
Mariana Iris Harder-Kühnel
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Dr. Roland Hartwig
Jochen Haug
Martin Hebner
Udo Theodor Hemmelgarn
Waldemar Herdt
Lars Herrmann
Martin Hess
Karsten Hilse
Nicole Höchst
Martin Hohmann
Dr. Bruno Hollnagel
Leif-Erik Holm
Johannes Huber
Fabian Jacobi
Dr. Marc Jongen
Jens Kestner
Stefan Keuter
Norbert Kleinwächter
Enrico Komning
Jörn König
Steffen Kotré
Dr. Rainer Kraft
Rüdiger Lucassen
Frank Magnitz
Dr. Lothar Maier
Jens Maier
Dr. Birgit Malsack-

Winkemann
Corinna Miazga
Andreas Mrosek
Volker Münz
Sebastian Münzenmaier
Christoph Neumann
Jan Ralf Nolte
Gerold Otten
Frank Pasemann
Tobias Matthias Peterka
Paul Viktor Podolay
Jürgen Pohl
Stephan Protschka
Martin Reichardt
Martin Erwin Renner
Roman Johannes Reusch
Ulrike Schielke-Ziesing
Dr. Robby Schlund
Jörg Schneider
Uwe Schulz
Martin Sichert
Detlev Spangenberg
Dr. Dirk Spaniel
René Springer
Beatrix von Storch
Dr. Alice Weidel
Dr. Harald Weyel
Wolfgang Wiehle
Dr. Heiko Wildberg

Dr. Christian Wirth
Uwe Witt

Fraktionslos

Uwe Kamann

Nein

DIE LINKE

Doris Achelwilm
Gökay Akbulut
Simone Barrientos
Dr. Dietmar Bartsch
Matthias W. Birkwald
Heidrun Bluhm
Michel Brandt
Christine Buchholz
Birke Bull-Bischoff
Jörg Cezanne
Sevim Dağdelen
Dr. Diether Dehm
Anke Domscheit-Berg
Susanne Ferschl
Sylvia Gabelmann
Dr. Gregor Gysi
Dr. André Hahn
Heike Hänsel
Matthias Höhn
Andrej Hunko
Ulla Jelpke
Kerstin Kassner
Dr. Achim Kessler
Katja Kipping
Jan Korte
Jutta Krellmann
Caren Lay
Sabine Leidig
Ralph Lenkert
Michael Leutert
Stefan Liebich
Dr. Gesine Lötzsch
Thomas Lutze
Amira Mohamed Ali
Cornelia Möhring
Niema Movassat
Norbert Müller (Potsdam)
Zaklin Nastic
Dr. Alexander S. Neu
Thomas Nord
Petra Pau
Victor Perli
Tobias Pflüger
Martina Renner
Bernd Riexinger
Dr. Petra Sitte

Helin Evrim Sommer
Kersten Steinke
Friedrich Straetmanns
Jessica Tatti
Alexander Ulrich
Kathrin Vogler
Andreas Wagner
Harald Weinberg
Katrin Werner
Hubertus Zdebel
Sabine Zimmermann 

(Zwickau)

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Luise Amtsberg
Kerstin Andreae
Lisa Badum
Annalena Baerbock
Margarete Bause
Dr. Danyal Bayaz
Canan Bayram
Dr. Franziska Brantner
Agnieszka Brugger
Dr. Anna Christmann
Katja Dörner
Katharina Dröge
Harald Ebner
Matthias Gastel
Kai Gehring
Stefan Gelbhaar
Katrin Göring-Eckardt
Erhard Grundl
Anja Hajduk
Britta Haßelmann
Dr. Bettina Hoffmann
Dr. Anton Hofreiter
Dr. Kirsten Kappert-Gonther
Uwe Kekeritz
Katja Keul
Sven-Christian Kindler
Maria Klein-Schmeink
Sylvia Kotting-Uhl
Oliver Krischer
Stephan Kühn (Dresden)
Christian Kühn (Tübingen)
Renate Künast
Markus Kurth
Monika Lazar
Sven Lehmann
Steffi Lemke
Dr. Tobias Lindner
Dr. Irene Mihalic
Claudia Müller
Beate Müller-Gemmeke

Dr. Konstantin von Notz
Omid Nouripour
Friedrich Ostendorff
Cem Özdemir
Lisa Paus
Filiz Polat
Tabea Rößner
Claudia Roth (Augsburg)
Dr. Manuela Rottmann
Corinna Rüffer
Manuel Sarrazin
Ulle Schauws
Stefan Schmidt
Kordula Schulz-Asche
Dr. Wolfgang Strengmann-

Kuhn
Margit Stumpp
Markus Tressel
Jürgen Trittin
Daniela Wagner
Gerhard Zickenheiner

Fraktionslos

Marco Bülow

Enthalten

FDP

Grigorios Aggelidis
Renata Alt
Christine Aschenberg-

Dugnus
Nicole Bauer
Jens Beeck
Dr. Jens Brandenburg 

(Rhein-Neckar)
Mario Brandenburg 

(Südpfalz)
Dr. Marco Buschmann
Karlheinz Busen
Carl-Julius Cronenberg
Britta Katharina Dassler
Bijan Djir-Sarai
Christian Dürr
Hartmut Ebbing
Dr. Marcus Faber
Daniel Föst
Otto Fricke
Thomas Hacker
Katrin Helling-Plahr
Markus Herbrand
Torsten Herbst
Katja Hessel
Dr. Gero Clemens Hocker
Manuel Höferlin
Reinhard Houben
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Ulla Ihnen
Olaf In der Beek
Gyde Jensen
Dr. Christian Jung
Dr. Marcel Klinge
Daniela Kluckert
Pascal Kober
Dr. Lukas Köhler
Carina Konrad
Wolfgang Kubicki
Konstantin Kuhle
Alexander Kulitz
Alexander Graf Lambsdorff

Ulrich Lechte
Christian Lindner
Oliver Luksic
Till Mansmann
Dr. Jürgen Martens
Christoph Meyer
Alexander Müller
Frank Müller-Rosentritt
Dr. Martin Neumann 

(Lausitz)
Hagen Reinhold
Bernd Reuther
Dr. Stefan Ruppert

Dr. h. c. Thomas Sattelberger
Christian Sauter
Frank Schäffler
Dr. Wieland Schinnenburg
Matthias Seestern-Pauly
Frank Sitta
Judith Skudelny
Bettina Stark-Watzinger
Dr. Marie-Agnes Strack-

Zimmermann
Benjamin Strasser
Katja Suding
Linda Teuteberg

Michael Theurer
Stephan Thomae
Dr. Florian Toncar
Dr. Andrew Ullmann
Gerald Ullrich
Sandra Weeser
Nicole Westig
Katharina Willkomm

Fraktionslos

Mario Mieruch
Dr. Frauke Petry

Abgeordnete, die sich wegen gesetzlichen Mutterschutzes für ihre Abwesenheit entschuldigt haben, sind in der Liste der 
entschuldigten Abgeordneten (Anlage 1) aufgeführt .

Ich komme zum Ergebnis der namentlichen Abstim-
mung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit auf 
Drucksache 19/7771, den Antrag der Abgeordneten 
Marc Bernhard, Leif-Erik Holm, Peter Boehringer und 
weiteren Abgeordneten der Fraktion der AfD auf Druck-
sache 19/6060 mit dem Titel „Einheitliche Messverfah-

ren für Stickoxide durchsetzen – Fahrverbote wirksam 
verhindern“ abzulehnen. Das von den Schriftführerinnen 
und Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen 
Abstimmung lautet wie folgt: abgegebene Stimmen 647. 
Mit Ja haben gestimmt 561, mit Nein haben gestimmt 83. 
Enthaltungen 3. Damit ist die Beschlussempfehlung des 
Ausschusses angenommen.

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 647;
davon

ja: 561
nein: 83
enthalten: 3

Ja

CDU/CSU

Dr. Michael von Abercron
Stephan Albani
Norbert Maria Altenkamp
Philipp Amthor
Artur Auernhammer
Peter Aumer
Dorothee Bär
Thomas Bareiß
Norbert Barthle
Maik Beermann
Manfred Behrens (Börde)
Veronika Bellmann
Sybille Benning
Dr. André Berghegger
Melanie Bernstein
Christoph Bernstiel
Peter Beyer
Marc Biadacz
Steffen Bilger
Peter Bleser

Norbert Brackmann
Dr. Reinhard Brandl
Michael Brand (Fulda)
Dr. Helge Braun
Silvia Breher
Sebastian Brehm
Heike Brehmer
Ralph Brinkhaus
Dr. Carsten Brodesser
Gitta Connemann
Astrid Damerow
Alexander Dobrindt
Michael Donth
Marie-Luise Dött
Hansjörg Durz
Thomas Erndl
Hermann Färber
Uwe Feiler
Enak Ferlemann
Dr. Maria Flachsbarth
Thorsten Frei
Dr. Hans-Peter Friedrich 

(Hof)
Michael Frieser
Hans-Joachim Fuchtel
Ingo Gädechens
Dr. Thomas Gebhart
Alois Gerig
Eberhard Gienger
Eckhard Gnodtke

Ursula Groden-Kranich
Hermann Gröhe
Klaus-Dieter Gröhler
Michael Grosse-Brömer
Astrid Grotelüschen
Markus Grübel
Manfred Grund
Oliver Grundmann
Monika Grütters
Fritz Güntzler
Olav Gutting
Christian Haase
Florian Hahn
Jürgen Hardt
Matthias Hauer
Mark Hauptmann
Dr. Matthias Heider
Mechthild Heil
Thomas Heilmann
Frank Heinrich (Chemnitz)
Mark Helfrich
Rudolf Henke
Michael Hennrich
Marc Henrichmann
Ansgar Heveling
Dr. Heribert Hirte
Christian Hirte
Alexander Hoffmann
Karl Holmeier
Dr. Hendrik Hoppenstedt

Erich Irlstorfer
Hans-Jürgen Irmer
Thomas Jarzombek
Andreas Jung
Ingmar Jung
Alois Karl
Anja Karliczek
Torbjörn Kartes
Volker Kauder
Dr. Stefan Kaufmann
Ronja Kemmer
Roderich Kiesewetter
Michael Kießling
Dr. Georg Kippels
Volkmar Klein
Axel Knoerig
Jens Koeppen
Markus Koob
Alexander Krauß
Gunther Krichbaum
Dr. Günter Krings
Rüdiger Kruse
Michael Kuffer
Dr. Roy Kühne
Andreas G. Lämmel
Katharina Landgraf
Ulrich Lange
Dr. Silke Launert
Jens Lehmann
Paul Lehrieder



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 86. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 14. März 2019 10157

(A) (C)

(B) (D)

Dr. Katja Leikert
Dr. Andreas Lenz
Dr. Ursula von der Leyen
Antje Lezius
Andrea Lindholz
Dr. Carsten Linnemann
Patricia Lips
Nikolas Löbel
Bernhard Loos
Dr. Jan-Marco Luczak
Daniela Ludwig
Karin Maag
Dr. Thomas de Maizière
Gisela Manderla
Dr. Astrid Mannes
Matern von Marschall
Hans-Georg von der Marwitz
Andreas Mattfeldt
Stephan Mayer (Altötting)
Dr. Michael Meister
Dr. Angela Merkel
Jan Metzler
Dr. h. c. Hans Michelbach
Dr. Mathias Middelberg
Dietrich Monstadt
Karsten Möring
Elisabeth Motschmann
Axel Müller
Sepp Müller
Carsten Müller 

(Braunschweig)
Stefan Müller (Erlangen)
Petra Nicolaisen
Michaela Noll
Dr. Georg Nüßlein
Wilfried Oellers
Florian Oßner
Josef Oster
Henning Otte
Sylvia Pantel
Martin Patzelt
Dr. Joachim Pfeiffer
Stephan Pilsinger
Dr. Christoph Ploß
Eckhard Pols
Thomas Rachel
Kerstin Radomski
Alexander Radwan
Alois Rainer
Dr. Peter Ramsauer
Eckhardt Rehberg
Lothar Riebsamen
Josef Rief
Johannes Röring
Dr. Norbert Röttgen
Stefan Rouenhoff

Erwin Rüddel
Albert Rupprecht
Stefan Sauer
Anita Schäfer (Saalstadt)
Dr. Wolfgang Schäuble
Andreas Scheuer
Jana Schimke
Tankred Schipanski
Dr. Claudia Schmidtke
Christian Schmidt (Fürth)
Patrick Schnieder
Nadine Schön
Felix Schreiner
Dr. Klaus-Peter Schulze
Uwe Schummer
Armin Schuster (Weil am 

Rhein)
Torsten Schweiger
Detlef Seif
Johannes Selle
Dr. Patrick Sensburg
Thomas Silberhorn
Björn Simon
Tino Sorge
Jens Spahn
Katrin Staffler
Frank Steffel
Dr. Wolfgang Stefinger
Albert Stegemann
Andreas Steier
Sebastian Steineke
Johannes Steiniger
Peter Stein (Rostock)
Christian Frhr. von Stetten
Dieter Stier
Gero Storjohann
Max Straubinger
Michael Stübgen
Dr. Peter Tauber
Dr. Hermann-Josef Tebroke
Hans-Jürgen Thies
Alexander Throm
Dr. Dietlind Tiemann
Antje Tillmann
Markus Uhl
Dr. Volker Ullrich
Arnold Vaatz
Oswin Veith
Kerstin Vieregge
Volkmar Vogel (Kleinsaara)
Christoph de Vries
Kees de Vries
Marco Wanderwitz
Nina Warken
Kai Wegner
Albert H. Weiler

Marcus Weinberg (Hamburg)
Dr. Anja Weisgerber
Peter Weiß (Emmendingen)
Sabine Weiss (Wesel I)
Ingo Wellenreuther
Marian Wendt
Kai Whittaker
Annette Widmann-Mauz
Klaus-Peter Willsch
Elisabeth Winkelmeier-

Becker
Oliver Wittke
Emmi Zeulner
Paul Ziemiak
Dr. Matthias Zimmer

SPD

Ingrid Arndt-Brauer
Heike Baehrens
Ulrike Bahr
Nezahat Baradari
Dr. Katarina Barley
Doris Barnett
Dr. Matthias Bartke
Sören Bartol
Lothar Binding (Heidelberg)
Leni Breymaier
Dr. Karl-Heinz Brunner
Katrin Budde
Bernhard Daldrup
Dr. Daniela De Ridder
Dr. Karamba Diaby
Esther Dilcher
Sabine Dittmar
Dr. Wiebke Esdar
Saskia Esken
Yasmin Fahimi
Dr. Johannes Fechner
Dr. Fritz Felgentreu
Ulrich Freese
Dagmar Freitag
Sigmar Gabriel
Michael Gerdes
Martin Gerster
Angelika Glöckner
Timon Gremmels
Kerstin Griese
Michael Groß
Uli Grötsch
Bettina Hagedorn
Rita Hagl-Kehl
Metin Hakverdi
Sebastian Hartmann
Dirk Heidenblut
Hubertus Heil (Peine)

Dr. Barbara Hendricks
Gustav Herzog
Gabriele Hiller-Ohm
Thomas Hitschler
Frank Junge
Josip Juratovic
Thomas Jurk
Oliver Kaczmarek
Johannes Kahrs
Elisabeth Kaiser
Gabriele Katzmarek
Cansel Kiziltepe
Arno Klare
Lars Klingbeil
Dr. Bärbel Kofler
Daniela Kolbe
Elvan Korkmaz
Anette Kramme
Christine Lambrecht
Christian Lange (Backnang)
Dr. Karl Lauterbach
Helge Lindh
Burkhard Lischka
Kirsten Lühmann
Heiko Maas
Katja Mast
Christoph Matschie
Hilde Mattheis
Dr. Matthias Miersch
Klaus Mindrup
Susanne Mittag
Falko Mohrs
Claudia Moll
Siemtje Möller
Bettina Müller
Detlef Müller (Chemnitz)
Michelle Müntefering
Dr. Rolf Mützenich
Dietmar Nietan
Ulli Nissen
Thomas Oppermann
Josephine Ortleb
Mahmut Özdemir (Duisburg)
Aydan Özoğuz
Christian Petry
Detlev Pilger
Sabine Poschmann
Florian Post
Achim Post (Minden)
Florian Pronold
Martin Rabanus
Andreas Rimkus
Sönke Rix
Dennis Rohde
Dr. Martin Rosemann
René Röspel



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 86. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 14. März 201910158

(A) (C)

(B) (D)

Dr. Ernst Dieter Rossmann
Michael Roth (Heringen)
Susann Rüthrich
Bernd Rützel
Sarah Ryglewski
Johann Saathoff
Axel Schäfer (Bochum)
Dr. Nina Scheer
Marianne Schieder
Udo Schiefner
Dr. Nils Schmid
Uwe Schmidt
Ulla Schmidt (Aachen)
Dagmar Schmidt (Wetzlar)
Carsten Schneider (Erfurt)
Johannes Schraps
Michael Schrodi
Dr. Manja Schüle
Ursula Schulte
Martin Schulz
Swen Schulz (Spandau)
Frank Schwabe
Stefan Schwartze
Andreas Schwarz
Rita Schwarzelühr-Sutter
Rainer Spiering
Svenja Stadler
Martina Stamm-Fibich
Sonja Amalie Steffen
Mathias Stein
Claudia Tausend
Michael Thews
Markus Töns
Carsten Träger
Ute Vogt
Marja-Liisa Völlers
Dirk Vöpel
Gabi Weber
Bernd Westphal
Dirk Wiese
Gülistan Yüksel
Dagmar Ziegler
Stefan Zierke
Dr. Jens Zimmermann

FDP

Grigorios Aggelidis
Renata Alt
Christine Aschenberg-

Dugnus
Nicole Bauer
Jens Beeck
Dr. Jens Brandenburg 

(Rhein-Neckar)
Mario Brandenburg 

(Südpfalz)

Dr. Marco Buschmann
Karlheinz Busen
Carl-Julius Cronenberg
Britta Katharina Dassler
Bijan Djir-Sarai
Christian Dürr
Hartmut Ebbing
Dr. Marcus Faber
Daniel Föst
Otto Fricke
Thomas Hacker
Katrin Helling-Plahr
Markus Herbrand
Torsten Herbst
Katja Hessel
Dr. Gero Clemens Hocker
Manuel Höferlin
Reinhard Houben
Ulla Ihnen
Olaf In der Beek
Gyde Jensen
Dr. Christian Jung
Dr. Marcel Klinge
Daniela Kluckert
Pascal Kober
Dr. Lukas Köhler
Carina Konrad
Wolfgang Kubicki
Konstantin Kuhle
Alexander Kulitz
Alexander Graf Lambsdorff
Ulrich Lechte
Christian Lindner
Michael Georg Link 

(Heilbronn)
Oliver Luksic
Till Mansmann
Dr. Jürgen Martens
Christoph Meyer
Alexander Müller
Frank Müller-Rosentritt
Dr. Martin Neumann 

(Lausitz)
Hagen Reinhold
Bernd Reuther
Dr. Stefan Ruppert
Dr. h. c. Thomas Sattelberger
Christian Sauter
Frank Schäffler
Dr. Wieland Schinnenburg
Matthias Seestern-Pauly
Frank Sitta
Judith Skudelny
Bettina Stark-Watzinger
Dr. Marie-Agnes Strack-

Zimmermann

Benjamin Strasser
Katja Suding
Linda Teuteberg
Michael Theurer
Stephan Thomae
Dr. Florian Toncar
Dr. Andrew Ullmann
Gerald Ullrich
Sandra Weeser
Nicole Westig
Katharina Willkomm

DIE LINKE

Doris Achelwilm
Gökay Akbulut
Simone Barrientos
Dr. Dietmar Bartsch
Lorenz Gösta Beutin
Matthias W. Birkwald
Heidrun Bluhm
Michel Brandt
Christine Buchholz
Birke Bull-Bischoff
Jörg Cezanne
Sevim Dağdelen
Dr. Diether Dehm
Anke Domscheit-Berg
Susanne Ferschl
Sylvia Gabelmann
Dr. Gregor Gysi
Dr. André Hahn
Heike Hänsel
Matthias Höhn
Andrej Hunko
Ulla Jelpke
Kerstin Kassner
Dr. Achim Kessler
Katja Kipping
Jan Korte
Jutta Krellmann
Caren Lay
Sabine Leidig
Ralph Lenkert
Michael Leutert
Stefan Liebich
Dr. Gesine Lötzsch
Thomas Lutze
Amira Mohamed Ali
Cornelia Möhring
Niema Movassat
Norbert Müller (Potsdam)
Zaklin Nastic
Dr. Alexander S. Neu
Thomas Nord
Petra Pau

Victor Perli
Tobias Pflüger
Martina Renner
Bernd Riexinger
Dr. Petra Sitte
Helin Evrim Sommer
Kersten Steinke
Friedrich Straetmanns
Jessica Tatti
Alexander Ulrich
Kathrin Vogler
Andreas Wagner
Harald Weinberg
Katrin Werner
Hubertus Zdebel
Sabine Zimmermann 

(Zwickau)

BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN

Luise Amtsberg
Kerstin Andreae
Lisa Badum
Annalena Baerbock
Margarete Bause
Dr. Danyal Bayaz
Canan Bayram
Dr. Franziska Brantner
Agnieszka Brugger
Dr. Anna Christmann
Katja Dörner
Katharina Dröge
Harald Ebner
Matthias Gastel
Kai Gehring
Stefan Gelbhaar
Katrin Göring-Eckardt
Erhard Grundl
Anja Hajduk
Britta Haßelmann
Dr. Bettina Hoffmann
Dr. Anton Hofreiter
Dr. Kirsten Kappert-Gonther
Uwe Kekeritz
Katja Keul
Sven-Christian Kindler
Maria Klein-Schmeink
Sylvia Kotting-Uhl
Oliver Krischer
Stephan Kühn (Dresden)
Christian Kühn (Tübingen)
Renate Künast
Markus Kurth
Monika Lazar
Sven Lehmann



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 86. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 14. März 2019 10159

(A) (C)

(B) (D)

Steffi Lemke
Dr. Tobias Lindner
Dr. Irene Mihalic
Claudia Müller
Beate Müller-Gemmeke
Dr. Konstantin von Notz
Omid Nouripour
Friedrich Ostendorff
Cem Özdemir
Lisa Paus
Filiz Polat
Tabea Rößner
Claudia Roth (Augsburg)
Dr. Manuela Rottmann
Corinna Rüffer
Manuel Sarrazin
Ulle Schauws
Stefan Schmidt
Kordula Schulz-Asche
Dr. Wolfgang Strengmann-

Kuhn
Margit Stumpp
Markus Tressel
Jürgen Trittin
Daniela Wagner
Gerhard Zickenheiner

Fraktionslos

Marco Bülow

Nein

AfD

Dr. Bernd Baumann
Marc Bernhard
Andreas Bleck
Peter Boehringer
Stephan Brandner
Jürgen Braun
Marcus Bühl
Matthias Büttner
Petr Bystron
Tino Chrupalla
Joana Cotar
Dr. Gottfried Curio
Siegbert Droese
Thomas Ehrhorn
Berengar Elsner von Gronow
Dr. Michael Espendiller
Peter Felser
Dietmar Friedhoff
Dr. Anton Friesen
Markus Frohnmaier
Dr. Götz Frömming
Dr. Alexander Gauland
Dr. Axel Gehrke
Albrecht Glaser
Franziska Gminder
Wilhelm von Gottberg
Armin-Paulus Hampel
Mariana Iris Harder-Kühnel

Dr. Roland Hartwig
Jochen Haug
Martin Hebner
Udo Theodor Hemmelgarn
Waldemar Herdt
Lars Herrmann
Martin Hess
Karsten Hilse
Nicole Höchst
Martin Hohmann
Dr. Bruno Hollnagel
Leif-Erik Holm
Johannes Huber
Fabian Jacobi
Dr. Marc Jongen
Jens Kestner
Stefan Keuter
Norbert Kleinwächter
Enrico Komning
Jörn König
Steffen Kotré
Dr. Rainer Kraft
Rüdiger Lucassen
Frank Magnitz
Dr. Lothar Maier
Jens Maier
Dr. Birgit Malsack-

Winkemann
Corinna Miazga
Andreas Mrosek
Volker Münz
Sebastian Münzenmaier

Christoph Neumann
Jan Ralf Nolte
Gerold Otten
Frank Pasemann
Tobias Matthias Peterka
Paul Viktor Podolay
Jürgen Pohl
Stephan Protschka
Martin Reichardt
Martin Erwin Renner
Roman Johannes Reusch
Ulrike Schielke-Ziesing
Jörg Schneider
Uwe Schulz
Martin Sichert
Detlev Spangenberg
Dr. Dirk Spaniel
René Springer
Beatrix von Storch
Dr. Alice Weidel
Dr. Harald Weyel
Wolfgang Wiehle
Dr. Heiko Wildberg
Uwe Witt

Enthalten

Fraktionslos

Uwe Kamann
Mario Mieruch
Dr. Frauke Petry

Abgeordnete, die sich wegen gesetzlichen Mutterschutzes für ihre Abwesenheit entschuldigt haben, sind in der Liste der 
entschuldigten Abgeordneten (Anlage 1) aufgeführt .

Als nächstem Redner erteile ich das Wort dem Kolle-
gen Dr. Dirk Spaniel, AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Dirk Spaniel (AfD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und 

Herren! Dieses Gesetz dient dazu, die Fahrverbote in un-
seren Städten durchzusetzen. Viele haben sich ja gefragt, 
wie man die von Fahrverboten betroffenen Fahrzeuge im 
Verkehr erkennen will. Eine reguläre Fahrzeugkontrolle 
wäre personell nicht umsetzbar und hätte katastrophale 
Folgen für den Verkehr. Endlose Schlangen würden sich 
bilden. Deshalb kommt nun die automatische Erfassung 
von Kennzeichen mit gleichzeitiger Fotoerfassung des 
Fahrers. 

(Kirsten Lühmann [SPD]: Nein, das stimmt 
nicht! Lesen Sie doch das Gesetz, bevor Sie so 
etwas behaupten!)

Da aber eine solche anlasslose Massenüberwachung 
datenschutzrechtlich bedenklich ist – das hat auch der 

Bundesrat moniert –, gibt es jetzt massive Einschränkun-
gen.

(Zuruf von der SPD)

– Hören Sie zu! Dann kriegen Sie es mit! – Sie wollen 
nur noch stichprobenartig überprüfen, und es sollen auch 
nur mobile Geräte eingesetzt werden. Es soll auch kei-
ne zusätzlichen verdeckten Kontrollen geben. Jeder, der 
will, kann also die mobilen Kontrollstationen ganz ein-
fach umfahren. Es ist doch lächerlich.

(Beifall bei der AfD)

Sie machen ein Gesetz, und dann tun Sie alles dafür, um 
die Einhaltung dieses Gesetzes möglichst nicht überprü-
fen zu können. Das ist ein vollständiges Armutszeugnis 
für die Regierung eines Rechtsstaats. 

(Beifall bei der AfD)

Wir haben uns Ihr Machwerk im Detail angeschaut.

(Kirsten Lühmann [SPD]: Eben nicht!)
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Sie wollen mit diesem Gesetzentwurf eine automatisierte 
Prüfung der Einfahrtberechtigung ermöglichen, indem 
das Kennzeichen mit den Eintragungen zu diesem Fahr-
zeug im Fahrzeugzentralregister abgeglichen werden 
soll. Dumm ist nur, dass die Ausnahmeregelungen für 
Handwerker und andere gar nicht im Fahrzeugzentral-
register stehen. Darüber hinaus sind diese Regelungen 
auch noch von Kommune zu Kommune unterschiedlich.

(Kirsten Lühmann [SPD]: Genau! Sie hätten 
mal den Sachverständigen zuhören sollen! 
Was haben Sie denn gemacht während der 
Sachverständigenanhörung?)

Das haben wir eben gehört. Allein von den Ausnahme-
regelungen dürften ungefähr 10 Prozent der Fahrzeuge 
betroffen sein. Die ausländischen Fahrzeuge stehen übri-
gens nicht im Zentralregister.

In der Praxis heißt das, dass es massenhaft unberech-
tigte Bescheide geben wird. Sie haben hier also ein Be-
schäftigungsprogramm für die kommunalen Behörden 
aufgesetzt. 

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Natürlich werden dafür keine Mittel bereitgestellt. Daher 
legen Sie mit diesem Gesetz die kommunale Verfolgung 
von Ordnungswidrigkeiten einfach lahm. Dieses Gesetz 
ist an Sinnlosigkeit fast nicht mehr zu toppen. 

(Beifall bei der AfD – Felix Schreiner [CDU/
CSU]: Doch, Sie toppen es mit Ihrer Rede! – 
Björn Simon [CDU/CSU]: Ihre Rede toppt 
alles!)

Es wird von allen möglichen Seiten angefochten werden.

Die einzig ehrliche Feststellung ist: Fahrverbote kann 
man mit verhältnismäßigem Aufwand nicht wirksam 
kontrollieren und durchsetzen. Damit ist die ganze Dis-
kussion zu Fahrverboten eigentlich überflüssig. 

(Beifall bei der AfD)

Gesetze, die man nicht überprüfen kann oder will, sollte 
ein Rechtsstaat nicht beschließen. Wir werden diesen Ge-
setzentwurf ablehnen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Spaniel. – Als Nächs-

tes für die SPD-Fraktion der Kollege Arno Klare. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Arno Klare (SPD): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! 
Wenn man das, was gerade vorgetragen wurde, auf das 
Prinzip reduziert, heißt das: Ich lasse alles frei laufen, 
wenn ich nicht ausreichend kontrollieren kann. – Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen werden auch nur stichpro-
benartig kontrolliert. Und wenn die Argumentation, die 

wir gerade gehört haben, stimmen würde, dann könnten 
wir alles einfach freigeben. Dann fahren alle, wie sie 
wollen. Dann haben wir Chaos. Das ist eine Argumenta-
tion, die so abenteuerlich ist, dass man ihr wirklich nicht 
mehr folgen kann. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Meine Damen und Herren, am 18. September 2015 
begann das, was uns heute zu diesem Thema geführt 
hat; denn damals veröffentlichte die EPA die sogenannte 
Notice of Violation. Das heißt, sie hat öffentlich gemacht, 
was VW ihr gebeichtet hat, dass VW nämlich Defeat De-
vices eingebaut hat und damit am Prüfstand betrogen hat. 
Das ist damals veröffentlicht worden.

Seitdem haben wir einige Begriffe wie den Begriff 
„Defeat Device“ kennengelernt. Diesen Begriff kannten 
wir vorher alle nicht. Wir haben auch erfahren, was Ther-
mofenster sind. Diese kannten wir vorher ebenfalls nicht. 
Wir haben Rückrufe und Softwareupdates erlebt.

Wir haben aber jetzt eine Situation, in der Gott sei 
Dank eine technische Richtlinie existiert, die festlegt, 
wie denn solche Nachrüstungen funktionieren können. 
Wir haben gerade beschlossen, wie der Ermessensspiel-
raum bei der Feststellung der Verhältnismäßigkeit anzu-
wenden ist. Es ist eine kluge Entscheidung, das so genau 
zu beschließen. Das heißt, wir haben den Städten und 
Gemeinden Handlungsspielräume eingeräumt und auch 
Regeln für die Nachrüstung beschlossen. Das ist alles 
richtig und vernünftig.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
Abg. Daniela Ludwig [CDU/CSU])

Jetzt müssen wir nur noch – das ist sozusagen der 
letzte Baustein; darüber debattieren gerade in letzter Le-
sung – die Regularien für die Überprüfung festlegen, und 
zwar für den Fall, dass Fahrverbote unvermeidlich sind. 
Ich kann mich dem Kollegen Storjohann anschließen; ich 
muss das jetzt gar nicht wiederholen. Er hat alles darge-
stellt, was wir nicht machen. Wir machen nämlich keine 
Totalüberwachung. Wir schaffen keine intransparenten 
Datenpools, aus denen man sich bedienen kann. Wir ma-
chen genau das Gegenteil: Wir schaffen einen sehr an-
gemessenen, pragmatischen Modus der Überprüfung für 
den Fall, dass Fahrverbote unvermeidbar sind.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. Daniela 
Ludwig [CDU/CSU])

Ich will noch ein paar Worte dazu sagen, warum wir 
nicht zu dem einfachen Mittel der blauen Plakette grei-
fen. Dieses Instrument ist in der Tat zu undifferenziert.

(Stefan Gelbhaar [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ist doch Quatsch!)

Es ist dem Sachverhalt einfach nicht angemessen; denn 
über das Zentralregister hinaus – das ist gerade schon ge-
sagt worden – wird es weitere Ausnahmetatbestände ge-
ben. Das haben die Gutachter vorgetragen. Sie haben das 

Dr. Dirk Spaniel 
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Blacklist bzw. Whitelist genannt. Das betrifft die Fahr-
zeuge, bei denen es um solche Ausnahmen geht.

(Stefan Gelbhaar [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das gibt es doch schon bei der grünen 
Plakette! Das geht doch alles! Was erzählen 
Sie denn da?)

Es wird auch unterschiedliche Ausnahmesituationen 
in den Kommunen geben. Die Whitelists und Blacklists 
in Stuttgart müssen nicht mit denen in Köln oder Düssel-
dorf identisch sein.

(Stefan Gelbhaar [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Das kennen die Kommunen doch!)

Insofern kann man das mit einer einfachen Lösung, dem 
blauen Pickerl, nicht erreichen. Das ist juristisch einfach 
nicht machbar, und das ist auch nicht mehr praktikabel.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ein Punkt – das ist eher etwas Psychologisches – ist 
mir auch noch wichtig: Diese blaue Plakette droht zu so 
etwas wie einem mobilitätspolitischen Sedativum, also 
einem Beruhigungsmittel, zu werden. Man lehnt sich zu-
rück und sagt: Wir haben die blaue Plakette. Da müssen 
wir nichts mehr tun und brauchen uns keine Gedanken 
mehr zu machen, wie wir von 43, 44 oder 48 Mikro-
gramm pro Kubikmeter auf unter 40 runterkommen. – Da 
sind Städte ja sehr innovativ. Allein die Stadt Düsseldorf 
hat in ihrem Luftreinhalteplan 201 Maßnahmen, sehr dif-
ferenziert. Wenn die Stadt Düsseldorf die blaue Plaket-
te hätte, könnte sie sagen: Brauchen wir alles gar nicht 
mehr. Wir müssen uns keine Gedanken mehr machen. – 
Damit würden wir zum Beispiel so etwas Innovatives wie 
den photokatalytischen Effekt von Titandioxid, mit dem 
man Asphaltflächen belegen kann und das nachweislich 
zu einer deutlichen Minderung der NOx-Belastung führt, 
außen vor lassen und sagen: Müssen wir alles gar nicht 
machen. – Das heißt, wir würden im Grunde damit auch 
eine Innovation verhindern, die schon auf dem Markt ist 
und ausprobiert wird. Insofern ist die blaue Plakette kein 
wirklich taugliches Instrument.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Ich kann Sie wirklich nur alle auffordern – ich schen-
ke Ihnen jetzt gleich ungefähr eine Minute Ihrer Lebens-
zeit, weil ich am Ende meiner Rede bin und die sechs 
Minuten Redezeit nicht brauche –, dieser Änderung des 
Straßenverkehrsgesetzes zuzustimmen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege Klare. Wenn Sie sich den 

Hinweis erspart hätten, hätten Sie noch zehn Sekunden 
mehr eingespart. Aber vielen Dank für die Einsparung 
der Zeit. – Als nächster Redner hat der Kollege Oliver 
Luksic das Wort.

(Beifall bei der FDP)

Oliver Luksic (FDP): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Eine Änderung des Straßenverkehrsgesetzes wird bera-
ten. Eigentlich müsste man „Autofahrerüberwachungs-
gesetz“ oder „Dieselrasterfahndung“ sagen.

(Gustav Herzog [SPD]: Das ist doch völliger 
Unsinn! – Ulli Nissen [SPD]: Unfug!)

Was Sie heute beschließen, wird in den Kommunen eine 
massive Arbeitsbelastung und Bürokratie verursachen. 
Sie setzen alle Autofahrer einem Generalverdacht aus. 
Das ist ein Arbeitsbeschaffungsprogramm für die Ge-
richte. Das ist der völlig falsche Weg. Deswegen lehnen 
wir dieses Gesetz ab.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordne-
ten der AfD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN – Gustav Herzog [SPD]: Unsinn!)

Das Ganze wird schon aus praktischen Gründen 
nicht funktionieren. Es wurden ja eben die zahlreichen 
Ausnahmen angesprochen, nicht nur auf Bundesebene, 
sondern auch auf kommunaler Ebene, wo es bei jedem 
Fahrverbot unterschiedliche Ausnahmen gibt. Das fängt 
an bei der Frage: Was ist ein Anlieger? Das wird in Ham-
burg anders behandelt als in Stuttgart.

(Kirsten Lühmann [SPD]: Gut so!)

Wie das dann nachher abgeglichen werden soll mit dem 
Fahrzeugregister, das können Sie nicht beantworten.

(Kirsten Lühmann [SPD]: Hören Sie doch zu, 
was Herr Klare dazu sagt!)

Das ist ein Problem, das für unheimlich viel Bürokra-
tie und Gerichtsverfahren sorgen wird, genauso wie das 
ungelöste Problem, dass die ausländischen Fahrzeuge 
nicht erfasst werden und nicht abgeglichen werden kön-
nen. Das heißt: Wer ein deutsches Fahrzeug hat und es 
im Ausland zulässt, wird nicht erfasst. Am Ende des Ta-
ges ist völlig klar: Sie sorgen damit für unheimlich viele 
Gerichtsverfahren. Das ist ein Arbeitsbeschaffungspro-
gramm für überlastete Gerichte. Das Gesetz ist also völ-
lig unnötig und müsste eingestampft werden.

(Beifall bei der FDP)

Die Frage der Kosten bleibt von Ihnen völlig unbe-
antwortet. Wir wollten in einer Kleinen Anfrage wissen, 
wie das mit den Geräten gehen soll. Auch der Deutsche 
Städtetag hat das thematisiert. Das bleibt offen. Auch die 
Frage der Softwarekombination ist weiterhin ungelöst. 

(Kirsten Lühmann [SPD]: Dazu hat der Sach-
verständige Stellung genommen!)

Klar ist nur: Die Kommunen wollen das nicht, die Länder 
wollen das nicht. Das Ganze wird nicht nur Gerätekosten 
auslösen, sondern vor allem auch den Einsatz von un-
heimlich viel Personal bei den Kommunen erfordern, die 
am Ende des Tages das Ganze abgleichen müssen. Ich 
glaube, die Kommunen haben anderes zu tun, als dieses 
schwachsinnige Gesetz zu untersuchen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Arno Klare
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Der entscheidende Aspekt ist: Dieses Gesetz ist nicht 
verhältnismäßig. Wegen einer Ordnungswidrigkeit mit 
einem Bußgeld in Höhe von 20 bzw. 80 Euro werden 
jetzt alle Autofahrer überwacht. 

(Ulli Nissen [SPD]: Alle Autofahrer?)

Das passt nicht zusammen, lieber Kollege Klare. Ihr 
Vergleich mit der Geschwindigkeitsüberwachung, den 
Sie eben gezogen haben, greift nicht, weil da ja nur der 
geblitzt wird, der zu schnell fährt. Wenn Sie hier alle Au-
tofahrer erfassen und deren Daten abgleichen, ist das ein 
Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbe-
stimmung. Deswegen ist dieses Gesetz hochbedenklich. 
Der Bundesrat hat es abgelehnt, und ich bin der festen 
Überzeugung: Vor Gericht wird es hier Probleme geben, 
ähnlich wie bei Section Control in Niedersachsen, die die 
Liberalen bekämpft und fürs Erste erfolgreich gestoppt 
haben. Auch dieses Gesetz wird so nicht funktionieren. 
Minister Scheuer ist nicht nur der Fahrverbotsminister, 
sondern er ist mit diesem unnötigen Gesetz, das drin-
gend gestoppt werden muss, auch der Autofahrerüberwa-
chungsminister.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege Luksic. – Als nächster 

Redner hat das Wort der Kollege Andreas Wagner, Frak-
tion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Andreas Wagner (DIE LINKE): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Damen und 

Herren! Liebe Bürgerinnen und Bürger! Anstatt endlich 
die Ursachen der Luftverschmutzung zu beseitigen, setzt 
die Bundesregierung auf die Überwachung von Auto-
fahrerinnen und Autofahrern. Das ist der völlig falsche 
Ansatz.

(Beifall bei der LINKEN – Felix Schreiner 
[CDU/CSU]: Blödsinn! Völlig falsch! Falsche 
Tatsachen!)

Worum geht es? Mit der geplanten Änderung des Stra-
ßenverkehrsgesetzes will die Regierungskoalition nun 
die rechtliche Grundlage zur Überwachung von Fahrver-
boten schaffen. Damit können in den Städten dann Auto-
kennzeichen erfasst und gespeichert werden. Und nicht 
nur das: Von der Fahrerin oder dem Fahrer werden gleich 
noch Fotos gemacht, und Ort und Zeit, wo man unter-
wegs ist, werden auch noch erhoben.

(Kirsten Lühmann [SPD]: Nein! Das ist nicht 
richtig!)

Geht es nach der Bundesregierung, werden diese Da-
ten mit den im Zentralen Fahrzeugregister gespeicherten 
Daten abgeglichen. So will man feststellen, ob für das 
Fahrzeug ein Fahrverbot besteht oder nicht. Wir halten 

dies für einen Eingriff in das informationelle Selbstbe-
stimmungsrecht der Bürgerinnen und Bürger, der unver-
hältnismäßig und unnötig ist. Die Linke macht da nicht 
mit.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Bundesregierung sagt zwar, dass sie nur stichpro-
benartige Überprüfungen mit mobilen Geräten zulassen 
will, und sie plant nach eigenen Angaben keine umfas-
sende automatisierte Datenverarbeitung. Aber gleichzei-
tig wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf und der 
Errichtung einer entsprechenden IT-Infrastruktur die Tür 
für umfassendere Überwachungsmöglichkeiten weiter 
aufgestoßen. Nicht mit uns!

(Beifall bei der LINKEN)

Selbst wenn die Daten laut Gesetzentwurf spätestens 
zwei Wochen nach ihrer Erhebung zu löschen sind, ist 
es ein Leichtes, die Löschfristen zukünftig zu verlän-
gern und die Daten auch für andere Zwecke zu nutzen. 
Für eine stichprobenartige Überprüfung der Fahrverbo-
te, wie von der Bundesregierung beabsichtigt, halte ich 
das Vorhaben für datenschutzrechtlich höchst bedenk-
lich, aufwendig und teuer. Aus unserer Sicht würde die 
Einführung einer blauen Plakette für alle Fahrzeuge, die 
im praktischen Fahrbetrieb höchstens 200 Milligramm 
Stickoxid pro Kilometer ausstoßen, den gleichen Zweck 
erfüllen.

(Beifall bei der LINKEN)

Dies wäre erstens schneller umsetzbar, zweitens prak-
tikabel, drittens ein geringerer Eingriff in Datenschutz-
rechte der Bürgerinnen und Bürger. Wir lehnen den Ge-
setzentwurf der Regierungskoalition daher ab.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Und noch was zum Thema Fahrverbote: Wenn die 
Bundesregierung ihre Hausaufgaben gemacht hätte, 
müssten wir jetzt nicht darüber diskutieren, wie Fahr-
verbote überwacht werden sollen. Vielmehr hätten alle 
Diesel-Pkw mit manipulierten Abgaswerten auf Kosten 
der Hersteller ein Hardwareupdate verpasst bekommen 
müssen. Die Autobesitzerinnen und -besitzer, die be-
trogen wurden, hätten sich gefreut, und die Luft in den 
Städten wäre sauberer. Wir wollen den Verkehr zukünftig 
so organisieren, dass er attraktiv, bezahlbar für alle und 
klimafreundlich ist. Wir brauchen die Verkehrswende – 
jetzt.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege Wagner. – Als nächster 

Redner hat das Wort der Kollege Stefan Gelbhaar, Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Oliver Luksic 
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Stefan Gelbhaar (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Im Schweinsgalopp jagt die Koalition heute 
zwei Gesetzentwürfe durch das Parlament. Die geänderte 
Vorlage zum Straßenverkehrsgesetz ging dem Verkehrs-
ausschuss über Nacht zu. Mit dieser Verve hätten Sie in 
den letzten Monaten und Jahren die Dieselnachrüstung 
betreiben sollen. Dann bräuchten wir heute nicht über 
dieses Murksgesetz zu beraten. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Uns Bündnisgrünen geht es um den Schutz der Ge-
sundheit. Die Luft muss weniger giftig werden. Darum 
geht es. Brauchen wir dazu eine automatisierte Kame-
raüberwachung des Verkehrsraumes? Muss von allen 
Fahrern ein Foto gemacht werden? Ist das verhältnismä-
ßig? Der Bundesrat, wissenschaftliche Gutachten und 
der neue Datenschutzbeauftragte hatten massive Zwei-
fel. Dann wurde etwas nachgebessert. Doch die Zweifel 
bleiben. Gibt es ein besseres Mittel als die kameraba-
sierte Überwachung von Einfahrverboten? Die Antwort 
ist ganz eindeutig: Ja, das gibt es. Die Einführung der 
blauen Plakette wäre ein viel milderes und ein viel effek-
tiveres Mittel. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN – Felix 
Schreiner [CDU/CSU]: Aber nicht zielfüh-
rend!)

Herr Klare, wir kennen das doch. Die grüne Plakette 
gibt es. Fragen Sie in den Städten nach. Die kennen sie, 
die funktioniert, die wird kontrolliert. 

(Arno Klare [SPD]: Die werden eben nicht 
kontrolliert! Die führt zu nichts! – Gegenruf 
der Abg. Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das stimmt nicht!)

Die hat zu einer Minderung der Feinstäube in Höhe von 
60 Prozent geführt. Das ist doch alles kontrolliert wor-
den. Das sagt Ihr eignes Umweltbundesamt. Was erzäh-
len Sie denn da? 

(Arno Klare [SPD]: Das ist aber eine Logik, 
der ich nicht folgen kann!)

Damit bekommen Sie den Schutz der Gesundheit und der 
Daten unter einen Hut. Genauso funktioniert das. Fra-
gen Sie dort nach. Prüfen Sie die blaue Plakette endlich 
gründlich. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN – 
Kirsten Lühmann [SPD]: Die Ausnahmen 
haben eben keine grüne Plakette! – Felix 
Schreiner [CDU/CSU]: Wie lösen Sie es bei 
fahrenden Autos?)

Auch technisch ist der Gesetzentwurf eine echte Far-
ce. Sie von der Koalition gaukeln uns vor, dass ein Ab-
gleich mit dem Fahrzeugregister ausreicht. 

(Kirsten Lühmann [SPD]: Nein, das haben 
wir nie behauptet!)

Dann wäre klar, ob man einfahren darf oder nicht. Das 
ist grundfalsch; 

(Kirsten Lühmann [SPD]: Genau! Darum 
haben wir es auch nie gesagt!)

denn Sie verschweigen, dass die Ausnahmen extrem viel-
fältig und sehr unterschiedlich sind. 

(Arno Klare [SPD]: Aber dazu habe ich doch 
gerade etwas gesagt, oder nicht?)

– Ich sage Ihnen auch etwas dazu. – Der Abgleich mit 
dem Fahrzeugregister reicht eben nicht aus.

(Arno Klare [SPD]: Das habe ich gerade ge-
sagt!)

Wir haben die nachgerüsteten Fahrzeuge. Wir haben die 
kommunalen Ausnahmen für Müllabfuhr, für Taxis. Wie 
wollen Sie das denn kontrollieren? Die Register gibt es 
doch gar nicht in den Städten. Was schwebt Ihnen denn 
da vor?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Arno Klare [SPD]: Sicher gibt es die Register 
jetzt schon!)

Das ist doch völliger Quatsch. 

Was ist denn die Folge? Sie wollen doch gar nicht 
wirklich kontrollieren.

(Kirsten Lühmann [SPD]: Doch! Zuhören!)

Eigentlich wollen Sie doch nur einen weiteren Baustein 
zum Überwachungsstaat installieren. Darum geht es. Al-
ternativ stellen Sie massenhaft falsche Bußgeldbescheide 
aus. Das ist auch eine Option. 

(Kirsten Lühmann [SPD]: Nein!)

Das könnte sein. Hier zwingen Sie den Fahrzeughalter, 
im Bußgeldverfahren die eigene Unschuld zu beweisen, 
indem er dort die Ausnahmegenehmigung für sein Fahr-
zeug vorlegt. Das ist doch irre. Mit Verlaub, das ist eines 
Rechtsstaates unwürdig.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Deswegen ist ganz klar: Ihr Gesetzentwurf versagt 
auf ganzer Linie. Die Gesundheit der Menschen wird mit 
diesem Gesetz keinen Zentimeter geschützt. 

(Felix Schreiner [CDU/CSU]: Mit Ihrer Rede 
auch nicht!)

Es geht Ihnen allein darum, so zu tun als ob. Das ist qua-
si Ihr Ziel. Sie lassen die Betroffenen – die Kinder, die 
Asth matiker, die älteren Menschen – allein. Dass Sie die-
sen Bundestag mit diesem Murksgesetz befassen, ist be-
schämend. Wir werden diesen Gesetzentwurf ablehnen; 
denn er taugt nichts. 

Noch ein letzter Satz. Der Witz ist, dass Sie von der 
SPD das alles längst wissen. Deswegen haben Sie ein 
Fünf-Punkte-Programm vorgelegt. Das lässt sich nur so 
erklären. Ich freue mich über die Vorschläge. 
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Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Herr Kollege, das ist der viertletzte Satz. Kommen Sie 

zum Schluss.

Stefan Gelbhaar (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Aber warum in aller Welt stimmen Sie diesem Gesetz-

entwurf zu, wenn Sie wissen, dass er nicht funktioniert?

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Herzlichen Dank, Herr Kollege Gelbhaar. – Als 

Nächster hat der fraktionslose Kollege Mario Mieruch 
das Wort.

Mario Mieruch (fraktionslos): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Das Bundesverfassungsgericht hat nicht nur 
einmal – zuletzt im Februar des letzten Jahres – klar ge-
urteilt, dass anlasslose Pauschalüberwachungen verfas-
sungswidrig sind. Hintergrund war unter anderem auch 
die Section Control in Niedersachsen. Trotzdem durften 
wir vor einigen Wochen miterleben, wie die überwachte 
Strecke feierlich eröffnet wurde. Nunmehr hat völlig zu 
Recht das Verwaltungsgericht das Ganze wieder kassiert. 

Jetzt haben wir nicht nur diesen einen Gesetzentwurf, 
der meint, diese höchstrichterliche Entscheidung beson-
ders clever umschiffen zu können. Statt Überwachung 
soll es jetzt heißen: Überprüfung der Einhaltung. Man 
schwächt das Ganze ab; also quasi nur noch eine tem-
poräre Kontrolle. Aber letzten Endes ist es das, was jetzt 
bleibt. Wenn ich jemanden in eine Zelle stecke, dann 
bleibt es eine Zelle, auch wenn ich sie vorher rosa strei-
che. Sie regulieren, verbieten, überprüfen immer mehr, 
greifen immer breiter und tiefer in die Freiheit und das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Bür-
ger ein. Die Frage ist am Ende: Für was? Ob wir diese 
Fahrverbote haben oder nicht – es gibt genügend realis-
tische Beispiele wie aus Hamburg oder Oldenburg –, ob 
die Fahrzeuge fahren dürfen oder gar keine Fahrzeuge da 
sind, es macht überhaupt keinen Unterschied. Die Grenz-
werte liegen gerne auch über diesen 40 Mikrogramm, 
die nach wie vor wissenschaftlich nicht richtig bewiesen 
sind. 

Der eigentliche Kracher an dieser Geschichte ist al-
lerdings, dass die CDU so etwas mitmacht. Das wundert 
mich wirklich. Was ist denn aus dieser einstmals kon-
servativen Volkspartei geworden? Wo bleibt denn der 
Aufschrei der Werteunion gegen diesen Eingriff in die 
Bürgerrechte? Macht man das, weil man hinter vorgehal-
tener Hand befürchtet, dass die Grünen, wenn sie könn-
ten, noch viel mehr durchsetzen wollten? Die würden die 
Autos am liebsten gleich ganz verbieten. Gegenüber den 
Wählern ist das ziemlich rückgratlos und halbgar, aber 
vielleicht der schwammigste Kompromiss, um sich alle 

Optionen für künftige Koalitionen offenzuhalten. Die 
blaue Partei lehnt den Gesetzentwurf ganz konservativ 
ab. 

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Was 
für ein Ding? Blaue Partei? Was soll das denn 
sein?)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege Mieruch. – Als letzte Red-

nerin zu diesem Tagesordnungspunkt hat die Kollegin 
Daniela Ludwig, CDU/CSU-Fraktion, das Wort. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Daniela Ludwig (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es gibt in der Ver-
kehrspolitik zwei Dinge, die für die beiden Regierungs-
fraktionen, aber auch für die gesamte Bundesregierung 
im Vordergrund stehen. Das ist die Einhaltung der Luft-
grenzwerte – selbstverständlich – unter gleichzeitiger 
Beachtung der individuellen Mobilität unserer Bevölke-
rung. Beides ist, auch wenn die Debatte vorher und die 
Debatte jetzt das Gegenteil widerspiegeln wollen, kein 
Widerspruch. 

Ich denke, wir haben in den letzten beiden Jahren 
erfolgreich bewiesen, dass beides zusammen geht, und 
zwar ohne sofort in die Schatulle der Fahrverbote grei-
fen zu müssen. Warum? Im Jahr 2016 haben 90 Städte 
in der Republik die Luftgrenzwerte gerissen. Ende 2018 
waren es nach den Zahlen, die uns bis dato vorliegen, 
noch 35 Städte. Von 90 Städten auf 35, 

(Oliver Luksic [FDP]: Das soll ein Erfolg 
sein?)

und das alles ohne Fahrverbote, meine sehr geehrten Da-
men und Herren, sondern durch intelligentes Steuern 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

und intelligentes Setzen von Anreizen in den Städten, die 
Probleme mit ihrer Luft haben. Das „Sofortprogramm 
Saubere Luft“ ist mehrfach erwähnt worden. Es gibt aber 
noch sehr viel mehr, was immer gerne vergessen wird. 
Ich erlaube mir, das heute einmal vorzutragen: die För-
derrichtlinie „Elektro-Mobil“, das Förderprogramm für 
Elektromobilität aus dem Bundeswirtschaftsministeri-
um, die Förderrichtlinie zur Anschaffung von Elektro-
bussen im ÖPNV aus dem Bundesumweltministerium, 
die Förderrichtlinie zur „Digitalisierung kommunaler 
Verkehrssysteme“. Es ist nicht nur das „Sofortprogramm 
Saubere Luft“, sondern es ist ein Konglomerat von intel-
ligenten Förder- und Anreizmaßnahmen, die in zwei Jah-
ren die Reduktion von 90 auf 35 Städte geschafft haben. 
Das ist ein Erfolg dieser Regierungsfraktionen und der 
Bundesregierung. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Der nächste Baustein, den wir neben diesen Program-
men gelegt haben, ist die soeben beschlossene Änderung 
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des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, auch eine intelli-
gente Maßnahme. Warum? Weil sich Städte auf den Weg 
gemacht haben für eine bessere Luft. Weil sich Städte 
auf den Weg gemacht haben, genau diese Förderung 
in Anspruch zu nehmen, und die Grenzwerte jetzt nur 
noch knapp reißen. Da ist es nicht nur nach dem Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts unverhältnismäßig, ein 
Fahrverbot zu verhängen, sondern vermutlich auch schon 
bei Einschaltung des gesunden Menschenverstandes un-
verhältnismäßig, ein Fahrverbot zu verhängen. Deswe-
gen ist die soeben beschlossene Änderung wiederum ein 
guter Bestandteil einer intelligenten Politik für bessere 
Luft.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dann gibt es bedauerlicherweise zwei Städte, die sich 
bei diesem Thema ein bisschen vom Acker gemacht ha-
ben: Die eine ist Stuttgart – politisch motiviertes Fahr-
verbot, klar –, und die andere ist Hamburg – auch poli-
tisch motiviertes Fahrverbot, ganz besonders intelligent, 
an zwei Straßenzügen. Wenn man sich die Messwerte im 
Vergleich vor dem Fahrverbot und nach dem Fahrverbot 
an diesen beiden Straßenzügen anschaut, erkennt man 
die exakt gleichen Messwerte. Das zeigt: Fahrverbot ist 
nicht intelligent. Fahrverbot ist eine einfache Lösung, die 
Leute aussperrt, die Städte sterben lässt, 

(Stefan Gelbhaar [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Stuttgart lebt!)

den Handwerkern das Leben schwer macht, aber es 
schafft keine bessere Luft. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Es ist schade, dass wir uns heute mit dem StVG befas-
sen müssen. Warum? Weil wir der festen Überzeugung 
sind, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind und 
künftig nicht mehr über neue Fahrverbote reden müssen. 
Da es sie nun aber bedauerlicherweise gibt – politisch 
motiviert –, legen wir einen Gesetzentwurf vor, den ich 
durchaus für intelligent – der Kollege Storjohann hat 
„schlau“ gesagt – halte. Warum? Er sieht einen ausge-
sprochen niedrigschwelligen Eingriff bei der Überwa-
chung von Fahrverboten vor, wenn es denn Kommunen 
gibt, die sie immer noch verhängen wollen. Er ist nied-
rigschwellig, die Überwachung nicht flächendeckend, 
nur stichprobenartig, sie funktioniert, funktioniert im 
Abgleich der Daten mit dem Kraftfahrt-Bundesamt. 
Die Überwachung funktioniert auch deswegen – dafür 
haben wir übrigens die Sachverständigenanhörung im 
Ausschuss gemacht –, weil es sogenannte Whitelists ge-
ben wird, auf denen steht, wer trotzdem einfahren darf, 
auch wenn er eigentlich unter das Fahrverbot fiele. All 
das lässt sich in einer digitalen verkehrspolitischen Welt 
selbstverständlich regeln. 

Uns ist es wichtig, dass wir den Kommunen, die sich 
nicht anders als mit einem Fahrverbot zu helfen wissen, 
die Möglichkeit eines ganz niedrigschwelligen Eingriffs 
an die Hand geben, um dieses Fahrverbot zu überwa-
chen. Unser Fokus liegt aber nicht auf der Überwachung 
bzw. Verhängung von Fahrverboten, sondern darauf, 
weiter den Weg zu beschreiten, den wir in den letzten 
zwei Jahren schon beschritten haben: für bessere Luft in 

unseren Städten bei gleichbleibend hoher Mobilität für 
unsere Bürgerinnen und Bürger.

Vielen Dank.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-

ordneten der SPD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Frau Kollegin Ludwig. – Mit diesen 

Worten schließe ich die Aussprache.
Bevor wir zur Abstimmung kommen, gebe ich zu 

Protokoll, dass mehrere Erklärungen nach § 31 der Ge-
schäftsordnung eingereicht wurden.1)

Wir kommen nun zur Abstimmung über den von der 
Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Än-
derung des Straßenverkehrsgesetzes. Der Ausschuss 
für Verkehr und digitale Infrastruktur empfiehlt in sei-
ner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/8248, 
den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksa-
chen 19/6334 und 19/6926 in der Ausschussfassung an-
zunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf 
in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das 
Handzeichen. – Wer stimmt dagegen? – Enthaltungen? – 
Keine. Dann ist dieser Gesetzentwurf gegen die Stimmen 
sämtlicher Oppositionsfraktionen mit den Stimmen der 
Regierungsfraktionen in zweiter Beratung angenommen. 

Dritte Beratung 
und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich jetzt zu erhe-
ben. – Wer stimmt dagegen?

(Zurufe von der AfD: Mehrheit! – Oliver 
Luksic [FDP]: Das ist tatsächlich die Mehr-
heit! – Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ich würde sagen, das reicht nicht! 
Das sieht nicht gut aus!)

– Das Problem besteht darin: Nur wenn das Präsidium 
sich einig ist, können wir das Ergebnis feststellen. Wir 
sind uns mit 2 : 1-Stimmen uneinig. Deshalb müssen wir 
jetzt einen Hammelsprung durchführen.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, „Hammelsprung“ 

bedeutet, dass Sie alle den Saal verlassen und nur durch 
eine der drei Türen auf der gegenüberliegenden Seite, 
über denen entweder „Ja“, „Nein“ oder „Enthaltung“ 
steht, wieder in den Saal hereinkommen können.

Verlassen Sie jetzt also bitte den Saal. Wer nicht drau-
ßen ist und nicht hineinkommen kann, nimmt an der Ab-
stimmung nicht teil; so einfach ist das. – Liebe Kollegin-
nen und Kollegen der Koalitionsfraktionen, ich verstehe 
das Problem, aber ich darf Sie trotzdem bitten, den Saal 
zu verlassen und durch eine der Türen wieder reinzukom-
men. – Ich könnte jetzt sagen, dass wir mit der Abstim-
mung beginnen. Dann würden die Türen geschlossen, 
und diejenigen, die sich noch im Saal befinden, blieben 
dann auch im Saal. Das mache ich aber nicht. Es wäre 
trotzdem nett, wenn Sie den Saal jetzt wirklich verlassen 

1)  Anlagen 4 und 5

Daniela Ludwig
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würden. Und keine Sorge: Es wird ausreichend Zeit sein, 
an der Abstimmung teilzunehmen.

Während die Kolleginnen und Kollegen den Saal ver-
lassen, möchte ich für die Zuschauerinnen und Zuschau-
er erläutern, was gerade passiert: Da keine eindeutige 
Mehrheitsentscheidung vom Präsidium getroffen werden 
konnte, muss Klarheit jetzt dadurch herbeigeführt wer-
den, dass alle Abgeordneten den Saal verlassen und dann 
durch eine der drei Türen, über denen „Ja“, „Nein“ oder 
„Enthaltung“ steht, wieder in den Saal hereinkommen. 
Alle anderen Türen werden verschlossen. Es wird dann 
gezählt, wie viele Abgeordnete durch die jeweiligen Tü-
ren gegangen sind. Diejenigen, die in den Saal herein-
gekommen sind, können ihn bis zum Ende der Abstim-
mung auch nicht mehr verlassen, um erneut in den Saal 
zu kommen und damit doppelt abzustimmen. Sie können 
also bis zum Schluss der Abstimmung nicht wieder raus 
aus dem Saal.

Das nennt man „Hammelsprung“ – nicht, weil man 
glaubt, dass die Abgeordneten Hammel wären, sondern 
weil es sich über mehr als 100 Jahre hinweg so einge-
bürgert hat.

Ich bitte jetzt die Saaldienerinnen und Saaldiener, die 
Türen zu schließen und mit der Abstimmung zu begin-
nen. 

Ich frage auch in Richtung Lobby: Ist noch einer der 
Kollegen oder eine der Kolleginnen außerhalb des Saa-
les, der bzw. die an der Abstimmung teilnehmen möchte? 
Wenn ja, möge er oder sie jetzt bitte durch die Tür gehen. 

Die Schriftführerinnen und Schriftführer an den Türen 
signalisieren, dass die Abstimmung zu Ende ist. – Dann 
schließen Sie bitte die Türen. Die Abstimmung ist ge-
schlossen. Ich bitte, mir das Ergebnis zu übermitteln.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe das Ergeb-
nis der Abstimmung durch Auszählung bekannt – das ist 
noch einmal gut gegangen –: abgegebene Stimmen 447. 
Mit Ja haben gestimmt 249, mit Nein haben gestimmt 
198, Enthaltungen 0. Damit ist der Gesetzentwurf in drit-
ter Lesung angenommen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Tja, Glück gehabt. – Wir kommen jetzt zur Abstim-
mung über die Entschließungsanträge. Entschließungs-
antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19/8337. 
Wer stimmt für diesen Entschließungsantrag? – Gegen-
probe! – Enthaltungen? – Keine. Dann ist dieser Ent-
schließungsantrag gegen die Stimmen der Fraktion Die 
Linke und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit den 
Stimmen der anderen Fraktionen des Hauses abgelehnt.

Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen auf Drucksache 19/8338. Wer stimmt für diesen 
Entschließungsantrag? – Wer stimmt dagegen? – Enthal-
tungen? – Keine. Dann ist dieser Entschließungsantrag 
ebenfalls gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit den Stimmen 
der anderen Fraktionen des Hauses abgelehnt. 

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 11 a bis 11 c sowie 
Zusatzpunkt 8 auf:

11.   a) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Fabio De Masi, Matthias W. Birkwald, Jörg 
Cezanne, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE

Managergehälter gesetzlich beschränken

Drucksache 19/7979
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie (f) 
Finanzausschuss 
Federführung strittig

b) Erste Beratung des von den Abgeordne-
ten Roman Johannes Reusch, Stephan 
Brandner, Fabian Jacobi, weiteren Abge-
ordneten und der Fraktion der AfD einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Än-
derung des Aktiengesetzes – Persönliche 
Vorstandshaftung mit Managergehältern 
bei pflichtwidrigem Fehlverhalten

Drucksache 19/8233
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Finanzausschuss 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

c) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Kerstin Andreae, Anja Hajduk, Dr. Danyal 
Bayaz, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Managergehälter am langfristigen Unter-
nehmenserfolg orientieren

Drucksache 19/8282
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie (f) 
Finanzausschuss 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 
Federführung strittig

ZP 8 Beratung des Antrags der Abgeordne-
ten Reinhard Houben, Michael Theurer, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion der FDP

Aktionärsrechte stärken und Vertrags-
freiheit achten

Drucksache 19/8269 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. – Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem Red-
ner dem Kollegen Alexander Ulrich, Fraktion Die Linke, 
das Wort.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki
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Alexander Ulrich (DIE LINKE): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es 

ist schön, dass unser Antrag „Managergehälter gesetzlich 
beschränken“ für ein volles Haus sorgt. 

(Reinhard Houben [FDP]: Nein, das war der 
Hammelsprung!)

Es ist bei diesem Thema auch dringend notwendig, dass 
die gesellschaftliche Debatte hier im Plenum stattfindet.

(Beifall bei der LINKEN)

Wenn es dem Land gut geht, geht es den Menschen 
gut. Wenn es dem Betrieb gut geht, geht es den Mitarbei-
tern auch gut. – Dieses Versprechen der sozialen Markt-
wirtschaft trifft für viele Millionen Menschen in diesem 
Land nicht mehr zu. Das ist ein Skandal. 

(Beifall bei der LINKEN)

Die Bürgerinnen und Bürger fühlen tagtäglich, dass es 
in diesem Staat nicht gerecht zugeht. Wenn ein Konzern-
chef verheerende Fehlentscheidungen trifft, dafür neben 
seinem sehr hohen Gehalt noch Millionen an Boni und 
Abfindungen kassiert, eine Verkäuferin dagegen aber für 
eine kleinere Verfehlung rausgeschmissen wird, dann 
wird das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen zutiefst 
erschüttert.

(Beifall bei der LINKEN)

Es ist skandalös, dass in diesem Land immer mehr 
Menschen trotz harter Arbeit auch nicht ansatzweise 
einen halbwegs gesicherten Wohlstand erreichen kön-
nen, während am oberen Ende der Einkommenspyrami-
de Millionen eingestrichen werden, womit jeder Bezug 
zur persönlichen Leistung verloren geht und elementare 
Prinzipien von Haftung und persönlicher Verantwortung 
völlig außer Kraft gesetzt sind.

(Beifall bei der LINKEN)

Das sind himmelschreiende Ungerechtigkeiten. Das 
empfinden die meisten Menschen auch zu Recht so, wie 
alle Umfragen beweisen. 

In den 80er-Jahren bezogen Vorstände von DAX-Kon-
zernen etwa das 15-Fache des Durchschnittsverdienstes 
ihrer Angestellten. Das war schon ziemlich viel. Heute 
ist es völlig anders. Heute liegt dieses Verhältnis beim 
71-Fachen. In besonders krassen Fällen wie bei der 
Deutschen Post ist es sogar das 159-Fache. Das heißt, ein 
durchschnittlicher Manager streicht in einem Jahr mehr 
als doppelt so viel ein, wie ein durchschnittlicher Arbeit-
nehmer in seinem ganzen Erwerbsleben verdient. Dieser 
obszönen Entwicklung haben alle Bundesregierungen in 
den letzten Jahrzehnten tatenlos zugeschaut. Eine Schan-
de!

(Beifall bei der LINKEN)

Während die Vorstände und Manager mit Milliarden-
betrügereien wie Cum/Cum- und Cum/Ex-Geschäften 
davonkommen, sind es vor allem die Beschäftigten der 
Autoindustrie und die Verbraucher, die unter dem Abgas-
betrug und dem Dieselskandal leiden. VW-Konzernchef 
Diess, der übrigens 8,5 Millionen Euro pro Jahr verdient, 
hat vorgestern angekündigt, 7 000 Stellen zu streichen. 

Es kann doch nicht sein, dass die Manager sich immer 
höhere Spitzengehälter zahlen und ihre Mitarbeiter für 
ihre Fehler bluten lassen.

(Beifall bei der LINKEN)

Erinnert sich hier jemand noch an den ehemaligen 
VW-Chef Winterkorn? Das war derjenige, der nach Auf-
fliegen des Dieselskandals zurücktreten musste. Dieser 
Winterkorn bekommt 3 100 Euro Rente – pro Tag. Ange-
sichts dieser schamlosen Selbstbereicherung möchte ich 
Sie daran erinnern, wie hoch die Durchschnittsrente ist, 
die ein Arbeitnehmer nach 40 oder 45 Arbeitsjahren in 
Deutschland hat: etwa 1 000 Euro. Und dann wundern 
Sie sich, dass die Menschen sich von diesem Politikbe-
trieb immer mehr abwenden.

Machen Sie ein Rentensystem wie in Österreich, wo 
die Durchschnittsrente 800 Euro höher ist als bei uns. 
Tun Sie etwas dafür, dass die Löhne und Gehälter wieder 
steigen, dass der Mindestlohn auf mindestens 12 Euro 
erhöht wird, mehr Allgemeinverbindlichkeit von Tarif-
verträgen ermöglicht wird und prekäre Beschäftigung 
bekämpft wird.

(Beifall bei der LINKEN)

Beenden Sie die asozialen Exzesse an der oberen Ein-
kommensskala! 

Der einzige effektive Weg dazu ist eine Kopplung der 
Managervergütung an die Lohnentwicklung im Unter-
nehmen, etwa in der Relation 1 zu 20. Das wäre übrigens 
nicht nur sozial gerechter, das würde vor allem ganz an-
dere Anreize setzen. Wenn die Manager mehr Geld wol-
len, sollten sie dafür sorgen, dass auch die Gehälter der 
Angestellten steigen und nicht nur die Aktienkurse.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Säulen unserer Gesellschaft sind nicht die Mana-
ger und Konzernlenker. Die Säulen unserer Gesellschaft 
sind die Krankenpflegerin und Kinderbetreuer. Das sind 
die Straßenreiniger, die Schichtarbeiter oder Busfahrer. 
Das sind die Menschen, die Tag für Tag unser aller Wohl-
stand erarbeiten und viel zu wenig davon bekommen, 
weil die anderen das allermeiste davon abschöpfen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege Ulrich. – Als nächster 

Redner hat der Kollege Dr. Heribert Hirte der CDU/
CSU-Fraktion das Wort.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Heribert Hirte (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir 

haben, lieber Herr Ulrich, jetzt gerade gehört, wer schuld 
ist. Nur eines haben Sie nicht gesagt: Die meisten Fälle, 
um die es hier geht, sind Fälle von Aktiengesellschaften, 
in denen die Mitbestimmung gilt und in denen es Auf-
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sichtsräte gibt, die all das hätten durchsetzen können, 
was Sie jetzt hier fordern, aber nicht getan haben. 

(Kay Gottschalk [AfD]: Sitzt bei VW nicht 
Herr Weil im Aufsichtsrat?)

Das muss man als Erstes ganz deutlich sagen. Das wollte 
ich vorwegschicken.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Schauen wir uns die beiden Anträge an, die sich mit 
der Frage der Begrenzung der steuerlichen Abzugsfähig-
keit beschäftigen. Ja, wir haben es jetzt zum x-ten Mal 
gehört: Der Betriebsausgabenabzug für Vorstandsver-
gütungen soll ab einer bestimmten Höhe eingeschränkt 
werden. Dazu kann ich nur Ihre Kollegin Wagenknecht, 
die ja immer noch präsent ist, jedenfalls im Geiste, zi-
tieren. Sie hat gesagt, die Begrenzung der steuerlichen 
Abzugsfähigkeit führe nicht zu einer Verkürzung, zu ei-
ner Verringerung der Vorstandsvergütung. – Ich kann nur 
sagen: Frau Wagenknecht – das hat sie vor zwei Jahren 
hier im Plenum gesagt – hat damit recht. Dass Sie diese 
Forderung gegen Ihre eigene Fraktionsvorsitzende auf-
stellen, ist doch sehr erstaunlich.

Der einzige Effekt steuerlicher Begrenzungen ist: Es 
wird mehr gezahlt, damit am Ende dasselbe Ergebnis he-
rauskommt. Das ist der Effekt der Anträge, die Sie hier 
einbringen. Um es kurz zu sagen: Die Anträge führen zu 
einem Mehr für den Staat, aber zu einem Weniger für die 
Unternehmen, die Arbeitnehmer und auch die Kleinakti-
onäre. Das ist das, was wir ganz bestimmt nicht wollen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Im Übrigen: Wenn Sie über diese Frage weiter nach-
denken – das haben Sie ja wahrscheinlich getan –, wer-
den Sie sehen: Die Beschränkung der Abzugsfähigkeit 
führt dazu, dass das, was als Betriebsausgabe nicht mehr 
angerechnet werden kann, als Gewinn, etwa an Vor-
standsmitglieder, ausgeschüttet werden kann. Dazu kann 
ich nur sagen: Solche Überlegungen stehen im Raum. 

(Zuruf der Abg. Lisa Paus [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN])

– Ja, Sie können mit Genussscheinen und anderen Optio-
nen solche Gewinnausschüttungen machen. Diese Über-
legungen stehen im Raum und führen dazu, dass all das, 
was Sie hier vorschlagen, unterlaufen wird. Das führt 
also nicht zum gewünschten Ergebnis. Deshalb müssen 
wir über andere Fragen nachdenken.

Vielleicht noch eine weitere Bemerkung zur Steuer-
systematik, da wir hier über diese steuerlichen Fragen 
sprechen. Die Aufsichtsratsbezüge sind jetzt schon in der 
Abzugsfähigkeit beschränkt. Wenn wir darüber nachden-
ken, hier eine andere Beschränkung vorzunehmen, dann 
kann es sein, dass die Aufsichtsratsvergütungen in einem 
höheren Umfang gewährt werden müssen. Da fragt man 
sich natürlich, ob das mit Artikel 3 GG in Einklang zu 
bringen ist. Ich glaube, die Anträge sind hinsichtlich der 
steuerlichen Seite nicht wirklich zu Ende gedacht.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Beim Thema Steuer gibt es einen Punkt, der mich in 
der Tat umtreibt. 

(Alexander Ulrich [DIE LINKE]: Die Be-
schränkung!)

– Zur Beschränkung komme ich noch. – Wir wissen, dass 
es eine Reihe von Vorstandsmitgliedern gibt, die ihren 
Wohnsitz nicht in Deutschland haben und in Ländern 
ihre Steuern bezahlen – auch das Vereinigte Königreich, 
das leider voraussichtlich die Europäische Union verlas-
sen wird, gehört dazu –, die mit besonders attraktiven 
Steuersätzen bei Vorstandsmitgliedern dafür werben, 
dort ihren Wohnsitz zu nehmen. Über dieses steuerliche 
Problem, das ich wirklich für ein Gerechtigkeitsdefizit 
halte, können wir gemeinsam nachdenken. Ich glaube, 
da gibt es auch Möglichkeiten, die Abzugsfähigkeit nur 
in den Fällen zu beschränken, bei denen in Deutschland 
keine Steuern gezahlt werden.

Damit komme ich zum entscheidenden Punkt. Sie for-
dern eine Beschränkung der Vorstandsvergütungen, und 
Ihre Überlegung ist, sich an den Tariflöhnen zu orientie-
ren. Das 20-Fache, das 5-Fache, das 3-Fache – mein Gott 
noch mal! Das sind doch keine Tarifangestellten. Wir be-
wegen uns hier an einem freien, internationalen Markt,

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: In 
Japan gab es das mal!)

an dem Sie mit einem solchen Schema nicht vorgehen 
können. Das ist doch kein Ansatz, der mit der freien 
Marktwirtschaft in Einklang zu bringen ist. Das ist purer 
Sozialismus.

(Beifall bei der CDU/CSU – Matthias W. 
Birkwald [DIE LINKE]: Gab es in Japan 
schon, Herr Kollege! Da haben wir nun keinen 
Sozialismus! – Abg. Friedrich Straetmanns 
[DIE LINKE] und Alexander Ulrich [DIE 
LINKE] melden sich zu einer Zwischenfrage)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus 

der Fraktion Die Linke?

Dr. Heribert Hirte (CDU/CSU): 
Die haben doch jetzt gerade schon geredet und einen 

Antrag gestellt.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Sie können Nein sagen. Das ist kein Problem.

Dr. Heribert Hirte (CDU/CSU): 
Ich habe damit Nein gesagt. Das war doch deutlich.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Okay.

Dr. Heribert Hirte (CDU/CSU): 
Wenn wir uns das genau ansehen, dann müssen wir uns 

die Frage stellen: Warum sind Aufsichtsräte börsenno-
tierter Gesellschaften nicht in der Lage, die Begrenzung 

Dr. Heribert Hirte
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vorzunehmen, die sie eigentlich haben wollen? Es gibt da 
wirklich Exzesse – das möchte ich deutlich sagen – und 
Probleme bei der Geltendmachung von Schadensersatz-
ansprüchen. Das liegt aber an der Eigentümerstruktur 
börsennotierter Unternehmen. Es liegt daran, dass in 
börsennotierten Unternehmen über Vertreter agiert wird, 
dass es Intermediäre gibt und nicht diejenigen, die wirk-
lich die Eigentümer sind, ihre Rechte geltend machen. 

Genau diesen Punkt – Herr Kollege Ulrich hört jetzt 
nicht zu – wollen wir angehen, wenn wir in den nächs-
ten Wochen über das Gesetz zur Umsetzung der zwei-
ten Aktionärsrechterichtlinie beraten. Da wird es um die 
Frage gehen: Wie redet die Hauptversammlung bei der 
Festlegung der Vorstandsvergütung mit? Ich meine, sie 
muss an diesem Punkt das letzte Wort haben. Das ist das 
entscheidende Instrument, um Vorstandsvergütungen auf 
das richtige Maß zurückzuführen.

(Beifall bei der CDU/CSU – Dr. Diether Dehm 
[DIE LINKE]: Warum haben sie das nie?)

Wenn wir überlegen, was das richtige Maß ist, dann 
stellt sich natürlich die Frage, woran man sich orientiert. 
Ich bin schon beunruhigt, wenn Vertreter von Familien-
unternehmen auf mich zukommen und sagen, wir müss-
ten angesichts der Exzesse – da bin ich ja bei Ihnen – an 
manchen Stellen etwas tun. Das richtige Maß, die richti-
ge Bezugsgröße wäre die Höhe der Vorstandsvergütun-
gen, die in nicht börsennotierten Familienunternehmen 
gezahlt werden. Darauf sollten wir schauen, anstatt hier 
nach Schema F und nach Tabelle eine Beschränkung vor-
zunehmen.

Damit komme ich – das ist der dritte Antrag, der hier 
gestellt wurde – zum Antrag der AfD. Es ist, ehrlich ge-
sagt, ein rechtshistorischer Antrag. 

(Jürgen Braun [AfD]: So wichtig! Daran sieht 
man es! „Historisch“!)

Sie schreiben, es müsste etwas bei der Geltendmachung 
von Ersatzansprüchen passieren. Man merkt daran, dass 
Sie die Entwicklung der letzten Jahre im Gesellschafts-
recht nicht verfolgt haben. Denn es gibt eine erhebliche 
Erweiterung der Geltendmachung von Ersatzansprüchen, 
jedoch zu einem großen Teil außerhalb der Öffentlichkeit, 
nämlich durch Versicherungen. Wir haben in der vorletz-
ten Legislaturperiode für solche Fälle den Selbstbehalt 
eingeführt, der entsprechend geltend gemacht wird. Ihr 
Antrag ist aus der Zeit gefallen. Wir haben schon solche 
Instrumente. Natürlich können wir über Erweiterungen 
nachdenken, wenn es wirklich Defizite gibt. Ein Punkt 
wäre, die Übernahme des Instruments der Directors Dis-
qualification in das bundesdeutsche Recht zu erwägen. 
Darüber werden wir diskutieren, wenn wir den Antrag im 
Ausschuss beraten.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Hirte. – Bevor ich 

dem Kollegen Jacobi das Wort erteile, möchte ich fest-
stellen, dass die Fraktion Die Linke um eine Kurzinter-

vention gebeten hat, die ich hiermit erlaube. Der Kollege 
Straetmanns hat das Wort.

Friedrich Straetmanns (DIE LINKE): 
Vielen Dank. – Ich kann zwei Punkte aus Ihrem Bei-

trag so nicht stehen lassen: 

Erstens. Sie sprachen vom „puren Sozialismus“. Den 
finden wir natürlich grundsätzlich gut. 

(Lachen bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Beifall des Abg. Alexander Ulrich [DIE 
LINKE])

Zweitens. Ich möchte zwei Zeugen für eine vielleicht 
nicht sozialistische Position, aber für eine scharfe Kritik 
am herrschenden Kapitalismus anführen. Da wäre zum 
einen Herr Klaus Schwab, Gründer und Vorsitzender des 
Weltwirtschaftsforums in Davos, zu nennen. Jetzt passen 
Sie mal auf, was der gute Mann gesagt hat:

Kein Chef soll mehr als 20-mal so viel verdienen 
wie sein schlechtest bezahlter Angestellter …

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD – Matthias W. Birkwald [DIE 
LINKE]: Hört! Hört!)

So geht es auch.

Zum anderen kann ich Ihnen den Hinweis nicht er-
sparen – ich glaube, Sie sind Katholik –, dass Papst 
Franziskus in seinem Lehrschreiben „Evangelii Gaudi-
um“ auch davon gesprochen hat, dass diese Wirtschaft 
tötet und die Gier nach Macht und Besitz keine Grenzen 
kennt. 

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Und 
eine halbe Million im Jahr ist doch auch viel 
Geld!)

Danke.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Herr Kollege Dr. Hirte, ich bin sicher, Sie werden ant-

worten. 

Dr. Heribert Hirte (CDU/CSU): 
Das mache ich gerne. – Lieber Herr Kollege 

Straetmanns, wir sind hier nicht in der Kirche. Das muss 
man als Erstes sagen. Vielen Dank für den Hinweis auf 
den Papst.

Sie haben wiederholt, dass es auch andere gibt, die die 
Tariforientierung von Vorstandsvergütungen verteidigen. 
Ich möchte ganz deutlich sagen: Ich bin der Meinung, 
dass wir hier Exzesse haben. – Ich habe gesagt, was die 
Orientierungsgröße sein müsste. Ich habe ganz deutlich 
gesagt, dass das, was Sie vertreten – der formale, pau-
schalierende Ansatz –, nicht der richtige Weg ist. Wir 
müssen anders vorgehen und das Problem so lösen, wie 
es marktwirtschaftlich richtig ist, also mit marktwirt-
schaftlichen Instrumenten. Bezugsgröße könnten Preise 

Dr. Heribert Hirte
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sein, die an ordentlichen, vernünftigen Märkten gebildet 
werden. Darüber kann man nachdenken.

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: „Nachdenken“? Machen! – Britta 
Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Sie hatten doch schon drei Jahre zum Nach-
denken!)

Das sollten – das war meine Eingangsbemerkung an den 
Kollegen Ulrich – vor allen Dingen auch die Aufsichts-
räte in den betreffenden Gesellschaften tun. Auch sie tra-
gen eine Verantwortung.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, auch Ihnen, Frau Kollegin Haßelmann, 

für Ihren Zwischenruf. – Als nächster Redner hat der 
Kollege Fabian Jacobi, AfD-Fraktion, das Wort.

(Beifall bei der AfD)

Fabian Jacobi (AfD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Wenn man, 

wie es angeblich im Fernen Osten der Fall sein soll, den 
Ausspruch „Mögest du in interessanten Zeiten leben“ 
als Fluch versteht, dann leben wir seit mindestens einem 
Jahrzehnt in der Tat in interessanten Zeiten. Denn min-
destens schon so lange gibt hierzulande eine Krise der 
nächstfolgenden, noch gravierenderen Krise die Klinke 
in die Hand. So haben die jüngeren Krisen, namentlich 
die sogenannte Flüchtlings- oder Migrationskrise und die 
sogenannte Euro-Krise, treffender: Staatsschuldenkrise, 

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Es hat aber nicht lange gedauert, bis 
Sie darauf kamen!)

beide ausgelöst durch eine verantwortungslose Re-
gierungspolitik, die vorangegangene Krise fast schon 
vergessen gemacht. Es war die sogenannte Finanzkri-
se, besser: Bankenrettungskrise. Sie feierte kürzlich 
ihr zehnjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass hat ver-
dienstvollerweise jemand von der Grünenfraktion hier 
im Hause bei der Bundesregierung nachgefragt, was die 
große Sause um IKB, Hypo Real Estate, WestLB und an-
dere eigentlich die Allgemeinheit gekostet habe, mit dem 
Ergebnis, dass auf diesem speziellen Deckel bisher etwa 
60 Milliarden Euro stehen – Ende noch offen.

Obwohl auch in der Bankenkrise vieles am Regie-
rungshandeln zu kritisieren war, geht diese in ihrem Ur-
sprung auf private Akteure zurück, nämlich die Vorstän-
de der Banken, die durch unseriöse Geschäftspraktiken 
und das Eingehen unmäßiger Risiken die Notlage erst 
verschuldeten, aus der die Regierung sie dann retten zu 
müssen glaubte. Damit sind wir beim Gegenstand dieses 
Tagesordnungspunkts, den Vorständen.

Vier Anträge sind heute zu behandeln. Über den 
Antrag der Linken ist nicht viel zu sagen. Er ist kurz, 
schlicht und unterkomplex. 

(Beifall bei der AfD – Matthias W. Birkwald 
[DIE LINKE]: Gut ist er!)

Man will in altbekannter sozialistischer Manier die Vor-
standsbezüge staatlich festlegen. Das ist plumper Links-
populismus, den wir als freiheitlich und marktwirtschaft-
lich orientierte Partei natürlich ablehnen.

(Beifall bei der AfD – Marianne Schieder 
[SPD]: Den Sie als Rechtspopulisten ableh-
nen!)

Der Antrag der Grünen ist schon ambitionierter. Er er-
kennt, dass hohe Vergütungen und eine Abwälzung von 
Misserfolgen auf die Allgemeinheit zusammen Fehlan-
reize setzen und zu verantwortungslosem Handeln füh-
ren – so weit richtig. Er krankt aber ebenfalls an dem so-
zialistischen Irrglauben, dass die Entscheidung, welche 
Vergütungen überhöht seien, Politikern obliege. Skurril 
wirkt in dem Antrag die Denkweise, dass die gesamten 
Erträge eines Unternehmens eigentlich irgendwie dem 
Staat gehörten und die vom Unternehmen an seine Mit-
arbeiter gezahlten Vergütungen dem Staat entzogen wür-
den, was zu Ende gedacht zu einer staatlichen Festlegung 
nicht nur der Vorstandsvergütungen, sondern eigentlich 
sämtlicher Gehälter führen müsste. Auch dem Antrag der 
Grünen werden wir daher wohl nicht nähertreten. 

(Beifall bei der AfD)

Interessanter ist der Antrag der FDP. Hier wird aner-
kannt, dass es bei der Festlegung der Vorstandsvergütun-
gen durch die Aufsichtsräte nach dem Motto „Man kennt 
sich, man hilft sich“ zu einer mitunter fragwürdigen 
Höhe der Vergütung kommen kann. Deshalb soll nach 
diesem Antrag die Vergütungspolitik der Zustimmung 
der Hauptversammlung und damit der Unternehmens-
eigentümer bedürfen. Dieser Antrag erscheint sinnvoll. 
Wir werden ihm voraussichtlich zustimmen.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Damit komme ich zu unserem eigenen Antrag. Er hat 
einen anderen Blickwinkel als die anderen Anträge. Er 
beschäftigt sich nicht mit der Vergütung der Vorstände. 
Wer eine große Verantwortung trägt, der darf auch or-
dentlich verdienen, und wie viel genau, müssen allemal 
die Eigentümer des Unternehmens entscheiden. Aller-
dings muss er die Verantwortung dann tatsächlich tragen 
und im Falle grober Fehlleistungen auch die Konsequen-
zen. 

(Beifall bei der AfD)

Daran hapert es. 

Das liegt nicht daran, dass es im Gesetz keine Haf-
tungstatbestände für Vorstände gäbe; die gibt es, und 
sie sind als solche auch ausreichend. Was fehlt, ist die 
Durchsetzung; denn Geschädigter ist zunächst die Akti-
engesellschaft selbst. Eine Haftung des Vorstands müsste 
vom Aufsichtsrat geltend gemacht werden, wozu häufig 
geringe Neigung besteht, oder von den Aktionären. Al-
lerdings sind die Bedingungen dafür derzeit so ungünstig 
ausgestaltet, dass es kaum jemals geschieht. 

Unser Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Bedingungen 
für eine Geltendmachung der Vorstandshaftung durch die 
Anteilseigner so zu verbessern, dass Vorstände bei gro-
ben Fehlleistungen mit einer Inanspruchnahme zu rech-
nen haben. Wohin es führt, wenn Vorstände mit astrono-
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mischen Summen jonglieren, aber nicht ernsthaft eine 
persönliche Haftung befürchten müssen, das haben wir 
in der Bankenkrise erlebt. Unser Gesetzentwurf soll mit 
dazu beitragen, eine Wiederholung unwahrscheinlicher 
zu machen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege Jacobi. – Als nächster Red-

ner hat der Kollege Dr. Johannes Fechner, SPD-Fraktion, 
das Wort.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Dr. Johannes Fechner (SPD): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer auf den Tribünen! 
Zu den wichtigsten Elementen unserer Gesellschaft ge-
hört, dass die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in unser 
Wirtschaftssystem haben, in unsere soziale Marktwirt-
schaft. Um es ganz deutlich zu sagen: Dieses Vertrauen 
ist gefährdet. Denn wenn ein Autokonzern erst bei den 
Abgaseinrichtungen betrügt, sich dann vor Schadenser-
satzzahlungen drückt und Nachrüstungen verweigert, an-
dererseits aber dem Konzernchef fast 9 Millionen Euro 
Jahresgehalt zahlt, dann ist klar, dass die Bürgerinnen 
und Bürger das Vertrauen in die soziale Marktwirtschaft 
verlieren. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN und des Abg. Dr. Heribert Hirte 
[CDU/CSU])

Das dürfen wir nicht zulassen. Deswegen müssen wir die 
Explosion der Managergehälter stoppen, liebe Kollegin-
nen und Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

Die SPD setzt sich schon seit langem für schärfere ge-
setzliche Begrenzungen von Managergehältern und Boni 
ein, und sie hat auch konkrete Vorschläge dazu unterbrei-
tet. Natürlich können wir wegen der Vertragsfreiheit kei-
nem Unternehmen genaue Gehaltssummen vorschreiben; 
aber wir können stoppen, dass extreme Managergehälter, 
wie es nach heutiger Rechtslage möglich ist, auch noch 
indirekt durch Steuergelder subventioniert werden. Weil 
Gehälter als Betriebsausgaben abgesetzt werden können, 
mindert sich dadurch die Steuerlast des Unternehmens, 
und zwar umso mehr, je höher die Managergehälter sind. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, das müssen wir stop-
pen.

(Beifall bei der SPD)

Wir wollen eine Begrenzung. Wir wollen, dass Ma-
nagergehälter nur noch bis maximal 500 000 Euro als 
Betriebsausgaben absetzbar sind, liebe Kolleginnen und 
Kollegen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der LINKEN – Ulli Nissen [SPD]: Gute Lö-
sung!)

Und wir wollen klare Regeln, wer die Managergehälter 
festsetzt. Deshalb sollte die Hauptversammlung, die die 
Eigentümer des Unternehmens vertritt, beratend bei der 
Vergütungspolitik mitwirken können und Vorschläge an 
den Aufsichtsrat machen.

(Dr. Heribert Hirte [CDU/CSU]: Warum nicht 
entscheiden?)

Uns ist wichtig, dass der Aufsichtsrat das entscheiden-
de Gremium bleibt; denn dort ist die Arbeitnehmerseite 
vertreten und damit beteiligt. Der Aufsichtsrat muss die 
klare Kompetenz haben, die Vergütung letztendlich fest-
zusetzen. 

Sie sehen, wir haben zahlreiche Vorschläge, wie wir 
die Explosion von Managergehältern stoppen können. 
Es ist ärgerlich, dass unser Koalitionspartner diese Vor-
schläge blockiert. Aber wir sind uns sicher, dass die Zeit 
für unsere Vorschläge kommen wird; denn das Vertrauen 
unserer Bürgerinnen und Bürger in unsere soziale Markt-
wirtschaft wird nur bestehen bleiben, wenn wir die Ex-
plosion der Managergehälter stoppen, liebe Kolleginnen 
und Kollegen.

(Beifall bei der SPD)

Die Anträge der Linken und der Grünen gehen in die 
richtige Richtung, wenngleich sie sich schon, wie die 
SPD in früheren Wahlperioden, die Mühe hätten machen 
können, einen Gesetzentwurf zu präsentieren. Allerdings 
habe ich verfassungsrechtliche Bedenken, wenn wir ge-
setzlich die Managergehälter an das Durchschnittsgehalt 
koppeln. Das ist verfassungsrechtlich schwierig. Das 
sollte besser innerhalb der Unternehmen festgelegt wer-
den.

Die Zielrichtung des FDP-Antrags ist klar: Sie wol-
len, dass die Gehaltsexplosionen munter und ungebremst 
weitergehen. Sie wollen keinerlei Deckel. 

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Alles 
andere ist für uns schwer vorstellbar! Die ma-
chen ihren Job!)

Sie wollen keinerlei Begrenzung der steuerlichen Ab-
setzbarkeit, obwohl es doch offensichtlich ist, dass in 
Deutschland Managergehälter gezahlt werden, die völ-
lig unangemessen sind und die dafür sorgen, dass die 
Menschen kein Vertrauen mehr in unsere soziale Markt-
wirtschaft haben. Besser können Sie von der FDP nicht 
dokumentieren, dass Ihnen das Allgemeinwohl egal ist 
und dass Sie, wie immer, nur Politik für die Besserver-
dienenden machen. 

(Beifall bei der SPD – Ulli Nissen [SPD]: 
Wir nicht!)

Das wollen wir nicht. Wir werden das verhindern. 
Wenn wir das Vertrauen der Bürger in die soziale Markt-
wirtschaft stärken und erhalten wollen, dann müssen wir 
die Exzesse bei den Managergehältern stoppen.

(Beifall bei der SPD)

Fabian Jacobi 
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Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Der nächste Redner ist der Kollege Reinhard Houben, 

FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Reinhard Houben (FDP): 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Gibt es Fußballergehälter, die für Außenstehende 
nicht nachvollziehbar sind? – Ja. Gibt es Einkommen 
von Musikern, Schauspielerinnen oder Models, die für 
Außenstehende nicht nachvollziehbar sind? – Ja. Gibt es 
Managergehälter, die für Außenstehende nicht nachvoll-
ziehbar sind? – Ja. Aber die Politik hat weder das Recht 
noch die Pflicht, entsprechende Grenzen festzulegen;

(Beifall bei der FDP)

denn die Gehälter und Bonuszahlungen werden von den 
Unternehmen gezahlt, also von den Eigentümern. Und 
wenn ein Unternehmen einer Spitzenkraft ein hohes Ge-
halt zahlen will, dann ist es das gute Recht des Unterneh-
mens, dies zu tun. 

(Kerstin Andreae [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Stellt ja auch keiner in Rede!)

Und wenn das Unternehmen zu viel oder auch viel zu 
viel zahlt, dann ist auch das legitim. Kaufmännische Un-
vernunft gehört nun einmal auch zur unternehmerischen 
Freiheit. 

(Beifall bei der FDP – Matthias W. Birkwald 
[DIE LINKE]: Dann müssen wir den Unter-
nehmern ein bisschen helfen, vernünftig zu 
werden!)

Diejenigen, die sich in diesen Fällen beklagen können, 
sind die Eigentümer, deren Geld verschleudert wird. Die 
Politik geht das im ersten Schritt nichts an. Unser Ansatz 
ist es daher, die Eigentümer zu stärken; denn diese haben 
ein elementares Interesse an einem vernünftigen Um-
gang mit Managerbezügen. Sie entscheiden, was ihnen 
die Arbeit der Vorstände wert ist. Daher sollte das Vo-
tum der Eigentümer, anders als von der Koalition bisher 
vorgesehen, unbedingt verbindlich sein. Die Verteidiger 
der Arbeitnehmerbeteiligung brauchen hier keine Angst 
zu haben. Der Aufsichtsrat soll weiterhin die Bezüge 
festsetzen und dafür verantwortlich sein. Aber mit ei-
ner verbindlichen und verpflichtenden Entscheidung der 
Hauptversammlung stellen wir das System vom Kopf auf 
die Füße. So unterliegt auch der Aufsichtsrat einer ver-
schärften Kontrolle durch die Eigentümer. 

Aber eigentlich, meine Damen und Herren, geht diese 
Neiddebatte in die vollkommen falsche Richtung. Was 
wir in Deutschland brauchen, ist eine Debatte über Ehr-
geiz. Wir brauchen eine Debatte über den Willen zum 
Aufstieg, über Bildung, Gründergeist, Unternehmertum 
und Wagemut. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Statt permanent das Misstrauen in die Wirtschaft zu 
schüren, sollten wir etwas tun, um junge Menschen zu 
ermutigen, verantwortungsvolle Positionen in der Wirt-

schaft zu übernehmen. Sie sollen Risiken eingehen, sie 
sollen Neues schaffen. Deutschland braucht den Hunger 
nach eigenem und größerem Erfolg und keine neidgetrie-
bene Begrenzung von Spitzengehältern.

(Beifall bei der FDP)

Erlauben Sie mir, einige Bemerkungen zu Ihren Äu-
ßerungen zu machen. Herr Ulrich – in seiner beruflichen 
Vergangenheit IG-Metall-Geschäftsführer – und Herr 
Dr. Fechner, Sie führen also ausgerechnet VW und Herrn 
Winterkorn als Beispiel an. Herzlichen Glückwunsch! 
Welches Unternehmen in Deutschland wird denn stark 
durch die Politik beeinflusst? 

(Kay Gottschalk [AfD]: Von den Gewerk-
schaften!)

Das ist doch der VW-Konzern durch das Gesetz zur Be-
vorzugung Niedersachsens als Anteilseigner. Durch all 
die Sprüche, die ich in der Richtung höre – das muss ich 
Ihnen als mittelständischer Unternehmer sagen –, fühle 
ich mich nur auf den Arm genommen. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und des Abg. Kay Gottschalk 
[AfD])

Wenn ein Herr Winterkorn mit den Stimmen der nieder-
sächsischen Ministerpräsidenten aus Ihrer Partei und mit 
den Stimmen der IG-Metall-Vertreter solche Gehälter 
und solche Zusagen bekommen hat, dann dürfen Sie sich 
nicht hierhinstellen und so tun, als ob das ein großes Un-
recht sei. Das ist einfach unehrlich.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und der AfD – Kay Gottschalk 
[AfD]: So ist das! – Dr. Johannes Fechner 
[SPD]: Das ist doch Unsinn!)

Herr Hirte, eine letzte Bemerkung. Schade, dass Sie 
nicht auf unseren Antrag eingegangen sind. Im Jahr 2013 
hat die Union einem Änderungsantrag zur Aktienrechts-
novelle, der im Grunde unserem heute vorliegenden An-
trag entspricht, zugestimmt. Haben Sie also heute Abend 
doch den Mut, dem FDP-Antrag zuzustimmen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP – Ulli Nissen [SPD]: 
Bestimmt nicht!)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für Bündnis 90/Die Grünen hat das Wort die Kollegin 

Kerstin Andreae.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Kerstin Andreae (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es 

ist schon bezeichnend, dass zu diesem Thema heute vier 
Vorlagen der Opposition vorliegen, aber nichts von der 
Koalition. 

Herr Hirte, Sie haben gesagt: Wir müssen darüber 
nachdenken, wie man das mal machen kann. – Das haben 
Sie mir vor drei Jahren in einer Debatte über genau das 
gleiche Thema auch schon gesagt. 
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Und Herr Fechner hat gesagt, die SPD habe Vorschlä-
ge vorgelegt, wie die Abzugsfähigkeit begrenzt werden 
solle. Ich sehe Ihr Dilemma: Die CDU/CSU macht nicht 
mit. Aber Sie müssen anerkennen, dass die Frage, wie 
in diesem Land entlohnt wird, das Gerechtigkeitsemp-
finden der Menschen in diesem Land zutiefst berührt. 
Wenn die Betreuung von Kindern gering entlohnt wird, 
aber die Betreuung unseres Geldes massiv entlohnt wird, 
dann haben wir in diesem Land ein Gerechtigkeitspro-
blem. Ich möchte, dass Sie einen Vorschlag machen, wie 
wir das aufgreifen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN)

Nun gibt es ja immer die sogenannte Selbstverpflich-
tung. Der Deutsche Corporate Governance Kodex ver-
liert allerdings an Relevanz. Das ist schade. Wir bedauern 
das, weil wir diesen Kodex richtig gefunden haben. Er 
steckt aber in der Krise, und Unternehmen wenden sich 
davon ab. Wenn das so ist, dann müssen wir überlegen, 
was wir verpflichtend machen. Wir sind der Meinung, 
dass die Vergütungspolitik geregelt werden muss; denn 
da läuft ja etwas aus dem Ruder. Wir sagen nicht, dass die 
Politik entscheiden soll, wie hoch die Vorstandsgehälter 
sind. Das ist nicht unser Punkt. Die Vertragsfreiheit – 
Herr Fechner hat das ja gesagt – ist ein hohes Gut. Eine 
Begrenzung der Abzugsfähigkeit würde aber bedeuten, 
dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht jedes 
exzessive Managergehalt mitfinanzieren. Darum geht es 
in unserem Antrag.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Reinhard Houben [FDP]: Das ist doch eine 
Steuererhöhung für die Unternehmen!)

Dass die Hauptversammlung das letzte Wort haben 
soll, finden wir absolut richtig. Dann machen Sie doch 
einmal einen entsprechenden Vorschlag. Von der Justiz-
ministerin bekommen wir aber einen Vorschlag, in dem 
es nur um eine Empfehlung und nicht um eine letztliche 
Entscheidung geht. Ich bin einmal sehr gespannt, wie die 
Koalition hier zu einer Lösung kommt. Natürlich ist die 
Hauptversammlung als Versammlung der Eigentümer, an 
der die kritischen Aktionäre teilnehmen können und bei 
der Transparenz und Öffentlichkeit geschaffen werden, 
der richtige Ort, um diese Diskussion zu führen und diese 
Entscheidung zu treffen, nicht der Inner Circle des Auf-
sichtsrats. Insofern wünsche ich dabei gutes Gelingen. 
Wir sind der Meinung, dass die Hauptversammlung das 
letzte Wort haben soll.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP)

Ein weiterer Punkt ist die Rückholklausel. Warum 
wird einer Beteiligung an den Erfolgen nicht eine Betei-
ligung an den Verlusten gegenübergestellt, insbesondere 
da, wo es in der Verantwortung der Manager liegt? Dann 
bringt man nämlich Risiken und Chancen wieder zusam-
men. Gesetzlich ist das möglich; wir haben andere Fälle. 
Wir hätten gerne diese Rückholklausel, diese Claw back-
Klausel. Das kann die Union im Übrigen auch unterstüt-
zen. Es ist ja ein Vorschlag von Ihnen, den wir geteilt 
haben. Sie haben gesagt: Natürlich müssen Risiken und 
Chancen zusammengebracht werden, und es muss auch 

eine Beteiligung an den Verlusten geben. – Dann warte 
ich doch einmal auf einen Vorschlag von Ihnen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Die denken seit drei Jahren darüber 
nach!)

Es wird aber immer noch nachgedacht.

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, seit drei Jahren schon!)

Letzter Punkt. Es gibt eine Umfrage der UN zu den 
Agenda-2030-Zielen. Wir diskutieren ja immer wieder 
über soziale und ökologische Nachhaltigkeitsziele. Bei 
dieser Umfrage wurden weltweit die CEOs gefragt. Sie 
haben ein ganz klares Bekenntnis dazu abgegeben, dass 
positive Unternehmensentwicklung mit Nachhaltigkeit 
im ökologischen und sozialen Bereich verknüpft werden 
muss.

Shell – wahrlich kein grünes Unternehmen – hat be-
schlossen, dass ab 2020 die Auszahlung von Boni an die 
Einhaltung von CO2-Emissionen geknüpft wird. Dieses 
Vorgehen soll kein Einzelfall bleiben. Deswegen sind wir 
der Meinung, dass Boni sich auch an der Frage ökolo-
gischer und sozialer Nachhaltigkeitsstrategien eines Un-
ternehmens orientieren müssen. Das hat nicht nur einen 
ökologischen und sozialen Nutzen; es hat einen zutiefst 
ökonomischen Nutzen. Damit müssten Sie vorangehen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Denn klar ist, dass wir nur mit verbindlichen Regeln Fair-
ness schaffen, die Mitfinanzierung durch Steuerzahlende 
stoppen und eine sinnvolle Verknüpfung von nachhalti-
gem Unternehmenserfolg und Vergütung fördern. Genau 
das schlagen wir Ihnen heute mit unserem Antrag vor.

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Das Wort hat der Kollege Alexander Hoffmann für die 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Alexander Hoffmann (CDU/CSU): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Geschätzte Kolleginnen 

und Kollegen! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Ja, es ist richtig: Managergehälter bewegen die Men-
schen in diesem Land, und zwar immer dann, wenn die 
Höhe Anlass zu Unverständnis gibt.

Kollege Houben, meines Erachtens werden wir dem 
Thema nicht gerecht, wenn wir Debatten dieser Art pau-
schal als Neiddebatten abtun. Gerade als christlich-sozi-
aler Politiker glaube ich schon, dass die Managergehälter 
dann eine Frage der Politik sein müssen, wenn es um 
sozialen Frieden und am Ende auch um soziale Gerech-
tigkeit geht.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Kerstin Andreae
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Wir haben – da muss man ehrlich sein – Fälle im 
Kopf, bei denen die Leistung nicht mit der Vergütung 
zusammenpasst oder eine Vergütung in einer so astrono-
mischen Höhe gezahlt wird, dass man diese Dimension 
nur noch schwer erklären kann. Deshalb war es richtig, 
schon 2009 das Gesetz zur Angemessenheit der Vor-
standsvergütung auf den Weg zu bringen. Danach hat der 
Aufsichtsrat die Pflicht, bei Managergehältern darauf zu 
achten, dass ein angemessenes Verhältnis zu den Aufga-
ben und der Leistung des Vorstandsmitglieds sowie zu 
der Lage des Konzerns besteht.

Heute, zehn Jahre später, muss man aber bei ehrli-
cher Betrachtung feststellen, dass da selbstverständlich 
noch Anlass zur Feinsteuerung besteht. Wir haben in den 
nächsten Wochen und Monaten Gelegenheit – darauf ist 
nur vereinzelt eingegangen worden –, genau das unter 
Beweis zu stellen. Denn wir warten ja auf den offiziellen 
Gesetzentwurf aus dem Justizministerium zur Umset-
zung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie.

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Houben?

Alexander Hoffmann (CDU/CSU): 
Ja, sehr gerne.

Reinhard Houben (FDP): 
Vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, eine 

Frage zu stellen, Herr Hoffmann. – Habe ich Sie richtig 
verstanden, dass jetzt auch die CSU dafür kämpft, die 
Gehälter der Fußballer beim FC Bayern München durch 
die Politik zu beschränken?

Alexander Hoffmann (CDU/CSU): 
Nein. Kollege Houben, ich bin auf Ihre Aussage ein-

gegangen, mit der Sie daraus eine Neiddebatte gemacht 
haben. Das wird der Debatte nicht gerecht. Über Fußbal-
ler habe ich noch gar nicht gesprochen. Wenn Sie aber 
zuhören, werde ich am Ende gern auf dieses Thema zu-
rückkommen. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden also in 
den nächsten Wochen und Monaten Gelegenheit haben, 
genau darüber zu diskutieren, nämlich im Zuge der Um-
setzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie. Bislang 
gibt es einen Referentenentwurf. Auf den offiziellen Ent-
wurf aus dem Ministerium warten wir. Der Referenten-
entwurf enthält durchaus besondere Bausteine, die man 
als den richtigen Weg bezeichnen kann. Beispielsweise 
soll die Vergütungspolitik grundsätzlich von der Haupt-
versammlung gebilligt werden müssen. Im Einzelfall 
soll es auch die Möglichkeit geben, dass zum Beispiel 
der Aufsichtsrat von dieser gebilligten Vergütungspolitik 
abweicht, wenn das zur nachhaltigen Unternehmensent-
wicklung erforderlich ist. Außerdem soll vorgeschrieben 
werden, dass ein jährlicher Vergütungsbericht nicht nur 
vorgelegt, sondern auch mit einem Votum der Hauptver-
sammlung versehen werden muss. Dieser Bericht muss 
dann offengelegt werden und zehn Jahre lang jedem zu-
gänglich sein. Ich glaube schon, dass man sagen kann: 

Transparenz könnte eine echte Chance zur Schaffung ei-
ner maßvollen Vergütungspolitik sein.

Kollege Fechner, Ihre hier getroffene Aussage „Wir 
würden ja gern; aber wir können nicht wegen der Union“ 
habe ich nicht verstanden. Denn das SPD-geführte Jus-
tizministerium dreht an dieser Stelle an einer Schraube, 
die ich persönlich kritisch sehe. Gemäß Artikel 9a Ab-
satz 3 der zweiten Aktionärsrechterichtlinie können näm-
lich die Mitgliedstaaten entscheiden, ob das Votum der 
Aktionärsversammlung bindend ist oder nicht. Das Jus-
tizministerium will davon in der Art und Weise Gebrauch 
machen, dass dieses Votum der Aktionärsversammlung 
nicht bindend sein soll. Ich wünsche mir, dass wir da 
noch Zeit investieren und noch ein bisschen Bewegung 
hineinbringen, weil ich glaube, dass das eine effektive 
Stelle sein könnte.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Zu den Anträgen, vor allem zu dem Antrag der Lin-
ken, will ich nur wenige Sätze sagen. Da komme ich auch 
gleich zu den Fußballern, Kollege Houben. Ich merke 
schon, wie gespannt Sie darauf warten.

(Reinhard Houben [FDP]: Ja, eindeutig!)

Diese Anträge sind nicht ausgereift, weil Sie mit dem 
Rasenmäher drübergehen. Sie schütten das Kind mit 
dem Bade aus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist 
hier wie beim Fußball. Wir stehen in einem internatio-
nalen Wettbewerb. Wir wollen den Wirtschaftsstandort 
Deutschland, den Wirtschaftsstandort Europa stärken. 
Da brauchen wir für die einflussreichen Positionen die 
besten Leute. Auch im Fußball bekomme ich nur die bes-
ten Stürmer, wenn ich sie am Schluss auch angemessen 
und konkurrenzfähig bezahle. Das bedeutet eben nicht, 
einfach streng durchzuregulieren. Wir alle kennen Debat-
ten, in denen auch beim Fußball irgendwann gesagt wird: 
Die Leistung stimmt im Moment mit der Bezahlung nicht 
überein.

Ganz am Ende will ich noch einen Satz zu VW sagen; 
dieses Beispiel wird ja immer wieder genannt. Ich bin 
sehr dankbar für den von Ihnen vorgetragenen Einwand. 
Aber wir dürfen, liebe Kolleginnen und Kollegen, eines 
nicht vergessen: In einem Rechtsstaat können, egal ob 
wir entsprechende Regelungen im Aktienrecht haben 
oder nicht, solche Fälle nur abgearbeitet werden, wenn 
man eine justiziable Sachverhaltsaufklärung hat. Es ist 
dann egal, ob es um Schadensersatz geht oder um Regu-
lierungsmaßnahmen, die vielleicht der Aufsichtsrat oder 
die Mitgliederversammlung vornehmen kann. Das soll-
ten wir bei der Debatte nicht vergessen. Sie machen es 
sich zu einfach, wenn Sie hier vorgaukeln, dass man Fäl-
le wie VW sofort ahnden kann, wenn man entsprechende 
gesetzliche Regelungen schafft. Auch da wird es zu ge-
richtlichen Auseinandersetzungen kommen, und die wer-
den langwierig. Das werden wir bei VW noch erleben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Alexander Hoffmann
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Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Vielen Dank, Herr Kollege Hoffmann. – Letzter 

Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege 
Michael Groß, SPD-Fraktion. 

(Beifall bei der SPD)

Michael Groß (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das war 
ja eine interessante Debatte. Man konnte sehr genau 
nachvollziehen, wer hier wen schützen möchte. 

Ich fange einmal bei den Grünen und bei den Linken 
an. Wir sind inhaltlich natürlich nahe beieinander; aber 
die Grünen hätten ja bei Jamaika all das durchsetzen kön-
nen, was sie heute hier gefordert haben. 

(Reinhard Houben [FDP]: Jetzt kommt das 
Argument schon gegen die Grünen! Das muss 
schon arm sein!)

Wir haben einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. 
Ich wäre gespannt gewesen, was Sie in einer Koalition 
mit FDP und Union erreicht hätten. 

Herr Houben, ich habe Ihnen sehr gut zugehört. Ich 
hoffe, Sie haben nicht gemeint, dass diejenigen, die als 
Friseurin, als Reinigungskraft, als Pflegerin, in der Stadt-
reinigung arbeiten, nicht leistungsfähig sind. Sie haben 
ja gesagt, wir müssten Leistung belohnen. Ich hoffe, Sie 
sind auch dafür, dass wir durch eine starke Mitbestim-
mung die Löhne anheben. 

(Reinhard Houben [FDP]: Wenn ich an die 
letzten Abschlüsse im öffentlichen Dienst 
denke, da kann man sich doch nicht beschwe-
ren, Herr Groß!)

Es geht hier um Maß und Mitte in den Betrieben, und 
es geht darum – das haben Sie vielleicht zur Kenntnis 
genommen –, dass die Löhne der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eben nicht so stark ansteigen wie die Spitz-
engehälter der Vorstandsmitglieder in den DAX-Unter-
nehmen.

Gerade hatten wir das Thema „soziale Marktwirt-
schaft“. Ich kann da nur Ludwig Erhard zitieren, der ein-
mal gesagt hat: Wir haben den Aufstieg mit der sozialen 
Marktwirtschaft geschafft. 

Mein Vater war Betriebsratsvorsitzender auf einer 
Zeche in Marl-Brassert. Ich habe ihn in den 1970er-Jah-
ren gefragt: Was hältst du davon, wenn dein Standort-
leiter mehr verdient? – Da hat er gesagt: Das Dreifache 
ist okay; der leistet mehr. – Heute ist die Situation so, 
dass Vorstände wie der Chef der Deutschen Post 232-mal 
mehr verdienen. Das ist für uns Sozialdemokraten unver-
hältnismäßig. 

(Beifall bei der SPD und der LINKEN)

Das spiegelt auch nicht die Leistungsfähigkeit dieser 
Menschen wider. Sie können argumentieren, dass diese 
Menschen mehr Verantwortung haben und zeitlich viel-
leicht auch mehr arbeiten; aber dadurch wird es nicht ge-
recht. Maß und Mitte heißt eben auch, dass die Menschen 

in dieser Gesellschaft darauf vertrauen können, dass wir 
so etwas regulieren. 

(Reinhard Houben [FDP]: Wer ist denn der 
größte Aktionär der Deutschen Post?)

Johannes Fechner hat deutlich gemacht, was wir als 
Sozialdemokraten uns vorstellen können. Da geht es 
auch um die steuerliche Absetzbarkeit der Gehälter und 
der Altersbezüge derjenigen, die in den Vorständen ar-
beiten. Wir sagen eindeutig: So etwas wollen wir nicht 
mehr. Der Kollege Hoffmann hat es ja gesagt: Es geht um 
die soziale Marktwirtschaft. Es geht darum, die Zukunft 
so zu gestalten, dass die Menschen das Gefühl haben, 
es gehe sozial gerecht zu. Ich hoffe, wir schaffen es in 
den Koalitionsgesprächen, die Aktionärsrechterichtlinie 
noch zu verbessern. Sie können ja mitmachen. Sie kön-
nen unserem Vorschlag folgen, und dann bekommen wir 
eine gute Gesetzgebung zum Thema „Unterbindung der 
Gehaltsexzesse“ hin. Das ist unser Ziel als Sozialdemo-
kraten. 

(Beifall bei der SPD)

Auf die Aktionärsrechterichtlinie sind Sie schon ein-
gegangen; darauf will ich nicht mehr hinweisen. Es geht 
um das Thema „Transparenz zwischen Gesellschafter 
und Aktionären“. Es geht darum, dass insbesondere die 
Vorstände dazu gezwungen werden, Vergütungssysteme 
aufzustellen, und sich letztendlich auch dazu verpflich-
ten, Berichte vorzulegen, die Einkommensentwicklung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offenzulegen, und 
zwar im Verhältnis zur Einkommensentwicklung der 
Vorstände und Vorstandsvorsitzenden. Das ist nur richtig 
so, damit wir auch sehen, wie sich das entwickelt. 

Wir Sozialdemokraten sagen: Wir brauchen noch an-
dere Instrumente. Sie haben unser Sozialstaatskonzept 
zur Kenntnis genommen. Wir müssen über höhere Min-
destlöhne reden. Wir müssen auch darüber reden, dass 
natürlich einige im Haus den Solidaritätszuschlag ab-
schaffen wollen für 10 Prozent der Reichsten. Das würde 
dazu führen, dass diejenigen, die 6 Millionen Euro im 
Jahr verdienen, 160 000 Euro weniger Steuern zahlen 
müssten. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir alle wol-
len. Das ist sozial ungerecht. Deswegen lehnen wir das 
ab. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Vielen Dank, Herr Kollege. – Ich schließe die Aus-

sprache. 

Wir kommen – Tagesordnungspunkte 11 a und 11 c – 
zur Überweisung der Vorlagen auf Drucksachen 19/7979 
und 19/8282 an die in der Tagesordnung aufgeführten 
Ausschüsse. Die Federführung ist allerdings strittig. Die 
Fraktionen der CDU/CSU und SPD wünschen Federfüh-
rung beim Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. 
Die Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen 
möchten eine Federführung beim Ausschuss für Wirt-
schaft und Energie. 



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 86. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 14. März 201910176

(A) (C)

(B) (D)

Ich lasse über den Überweisungsvorschlag der Linken 
und von Bündnis 90/Die Grünen, Federführung beim 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie, abstimmen. Wer 
stimmt dafür? – Das sind die Linken und die Grünen. 
Dagegen? – Alle übrigen Fraktionen. Enthaltungen? – 
Keine. Damit ist der Überweisungsvorschlag abgelehnt. 

Wir stimmen über den Überweisungsvorschlag der 
Fraktionen der CDU/CSU und der SPD, Federführung 
beim Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, ab. 
Wer stimmt dafür? – Das sind AfD, FDP, CDU/CSU und 
SPD. Dagegen? – Linke und Grüne. Keine Enthaltungen. 
Damit sind die Überweisungsvorschläge angenommen. 

Zum Tagesordnungspunkt 11 b sowie zum Zusatz-
punkt 8. Interfraktionell wird hier Überweisung der Vor-
lagen auf Drucksachen 19/8233 und 19/8269 an die in 
der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschla-
gen. Sind Sie damit einverstanden? – Es gibt keinen Wi-
derspruch. Dann ist die Überweisung so beschlossen. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 12 auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Geset-
zes zur Erteilung der Zustimmung nach § 7 
Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 1 des Inte-
grationsverantwortungsgesetzes zu dem Vor-
schlag einer Satzungsänderung der Europäi-
schen Investitionsbank vom 15. Oktober 2018

Drucksache 19/7838

Beschlussempfehlung und Bericht des Finanz-
ausschusses (7. Ausschuss)

Drucksache 19/8319 

Interfraktionell ist eine Aussprache von 27 Minuten 
vereinbart. – Es gibt keinen Widerspruch. 

Ich eröffne die Aussprache. Es beginnt für die 
SPD-Fraktion der Kollege Metin Hakverdi. 

(Beifall bei der SPD)

Metin Hakverdi (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Zunächst einmal möchte ich den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Europäischen Investitions-
bank meinen Dank für ihren Beitrag zur europäischen 
Integration aussprechen. 

Die Europäische Investitionsbank ist so alt wie die Eu-
ropäischen Gemeinschaften. Mit einer Bilanzsumme von 
mehr als 500 Milliarden Euro ist sie ein wichtiger Kre-
ditgeber bei der Finanzierung öffentlicher Investitionen 
in der EU, aber auch außerhalb der Europäischen Uni-
on. Als Reaktion auf die Euro-Krise sprang sie ein und 
stellte 60 Milliarden Euro für Investitionen bereit. Damit 
leistete sie einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen 
Erholung der Euro-Zone und der ganzen EU. Ende 2014 
hat die Europäische Investitionsbank zusammen mit der 
Europäischen Kommission den Europäischen Fonds für 
Strategische Investitionen an den Start gebracht. Auch 
das war eine wichtige wirtschaftliche Unterstützung. 

Wir befassen uns heute aus zwei Gründen mit der Sat-
zung der Europäischen Investitionsbank. Die gute Nach-
richt ist, dass wir die Leitungsstruktur – Neudeutsch heißt 
das ja heute Governance – im Hinblick auf die Heraus-
forderungen der Zukunft verändern wollen. Unter ande-
rem geht es darum, dass die Anzahl der stellvertretenden 
Mitglieder des Verwaltungsrates erhöht wird. Außerdem 
sollen die stellvertretenden Mitglieder und Sachverstän-
digen stärker in die Entscheidungsprozesse der Bank 
eingebunden werden. Ich verspreche mir davon, dass es 
bessere, mehr von Know-how getragene Entscheidungen 
der Bank geben wird. 

Der zweite Grund für die Satzungsänderung ist nicht 
so positiv. Das Vereinigte Königreich verlässt – voraus-
sichtlich – die Europäische Union. Während wir hier 
sprechen, wird in Westminster debattiert. Sollte das Ver-
einigte Königreich ausscheiden, darf es am gekennzeich-
neten Kapital der Bank keinen Anteil mehr haben. Der 
britische Anteil von 39,2 Milliarden Euro muss dann von 
den verbleibenden Mitgliedstaaten der EU aufgefangen 
werden. Der deutsche Anteil an der Kapitalersetzung 
wird rund 7,5 Milliarden Euro betragen. Der einzuzah-
lende Teil von 830 Millionen Euro wird von der Europä-
ischen Investitionsbank selbst übernommen. Die Erhö-
hung des deutschen Anteils am abrufbaren Kapital von 
6,7 Milliarden Euro ist als Bundesgarantie im Haushalts-
gesetz 2019 hinterlegt. 

Kolleginnen und Kollegen, leider ist der Brexit noch 
immer auf unserer Agenda. Die britische Instabilität 
macht sich auch in der EU bemerkbar. Bisher ging es 
immer um Austritt und die Nordirland-Frage. Jetzt stellt 
man aber schon Fragen bezüglich der Legitimität des Eu-
ropäischen Parlaments im Falle einer Fristverlängerung. 
Bleibt das Vereinigte Königreich bis nach den Wahlen 
des Europäischen Parlaments Mitglied der Europäischen 
Union, dann müssten dort auch Wahlen zum Europäi-
schen Parlament stattfinden. 

Was ist, wenn das nicht passiert? Was ist, wenn 
EU-Bürger, die im Vereinigten Königreich leben, nicht 
an den Europawahlen teilnehmen können? Ich kenne Ju-
risten, die sagen, das sei alles gar kein Problem. An der 
Legalität der Entscheidung des Europäischen Parlaments 
ändere das überhaupt nichts; das sei alles legal. Aber 
ich frage hier: Reicht uns das? Wollen wir wirklich den 
Populisten in die Hände spielen? Ich will das nicht. Wir 
sollten deshalb vorsichtig sein.

(Beifall bei der SPD)

Ich weiß nicht, wie man sich in London endgültig ent-
scheiden wird; niemand weiß das. Die Abstimmungen 
dieser Woche im House of Commons bestärken mich in 
meiner Annahme, dass es keine Einigung in Westmins-
ter geben wird. Wir können uns hier gegenseitig unse-
re Wunschszenarien vortragen. Doch das bringt nichts; 
denn wir entscheiden nicht. Wir, die EU, müssen uns 
jetzt darauf konzentrieren, was wir machen können, was 
in unseren Verantwortungsbereich fällt. Ich plädiere des-
halb mit Nachdruck dafür, dass wir, genauer gesagt: der 

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 86. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 14. März 2019 10177

(A) (C)

(B) (D)

Rat, mit einer Verlängerung der Artikel-50-Frist äußerst 
zurückhaltend umgehen.

(Kay Gottschalk [AfD]: Sprechen Sie noch 
zur Sache, Herr Kollege?)

Die Wahlen zum Europäischen Parlament in diesem 
Jahr werden voraussichtlich die wichtigsten Europawah-
len, die wir je hatten. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe, 
die Legitimität dieser Wahlen nicht zu beschädigen. Die 
Krise des britischen Parlaments darf nicht zur Krise eu-
ropäischer Institutionen werden.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU – Kay Gottschalk [AfD]: Das 
war nicht zur Sache, Herr Kollege!)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für die AfD-Fraktion hat das Wort der Kollege Stefan 

Keuter.

(Beifall bei der AfD – Frank Schäffler [FDP]: 
Der redet jetzt wahrscheinlich über Einwan-
derung!)

Stefan Keuter (AfD): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die 

EU-Kommission, die Bundesregierung und die Europä-
ische Investitionsbank wollen diese Satzungsänderung. 
Die letzten fünf Monate ist in der Sache nicht sehr viel 
passiert, und jetzt sollen wir hier in nur 27 Minuten Ge-
samtdebattenzeit in zweiter und dritter Lesung dieses Ge-
setz durchpeitschen.

Was liegt dem zugrunde? Das Vereinigte Königreich 
wird aus der Europäischen Union ausscheiden, ob der 
eine oder andere es will oder nicht. Dadurch fällt das 
Eigenkapital der Europäischen Investitionsbank um cir-
ca 40 Milliarden Euro auf 203 Milliarden Euro. Dies 
führt auch zu Veränderungen in der Zusammensetzung 
des Verwaltungsrates. Was würde ein Wirtschaftsunter-
nehmen der freien Wirtschaft hier tun? Es würde sich 
konsolidieren, es würde schrumpfen, und es würde das 
Geschäft auf einer verminderten Kapitalbasis machen. 
Nicht so in der Europäischen Union. Hier geht es darum, 
möglichst schnell das Eigenkapital wieder aufzustocken 
und die Verwaltungsratsposten zu besetzen. Wir haben 
gerade eben gehört – Herr Hakverdi sagte es –, das sei 
in das Haushaltsgesetz eingestellt. Nein, das ist nicht so. 
Wir reden mal Klartext: Wir reden über 7,5 Milliarden 
Euro größtenteils an Bürgschaften, die uns Deutsche, die 
deutschen Steuerzahler, dieses Abenteuer kosten wird.

Das Nächste ist: Wir reden über die Schaffung von 
zusätzlichen stellvertretenden Verwaltungsratsposten: Es 
geht um eine Aufstockung von derzeit 18 auf dann 31. 
Wissen Sie, was? Wenn ich das höre, werde ich richtig 
ärgerlich. Wir brauchen keine Schaffung von neuen Ver-
sorgungsposten für hohe EU-Beamte.

(Beifall bei der AfD)

Wir brauchen auch keine neuen Haftungsrisiken für den 
deutschen Steuervollzahler. Die Bundesregierung gibt 

ja immer ihr Credo aus, wir hätten nichts zu befürchten, 
unsere Gelder seien sicher. Ich möchte an dieser Stelle 
im Zusammenhang mit dem Thema Bürgschaften nur an 
das Griechenland-Debakel erinnern, an die Target-II-Sal-
den, die inzwischen die 1-Billion-Euro-Grenze erreicht 
haben, und an unsere Bürgschaften, die wir diversen 
EU-Sicherungsmechanismen erteilt haben. 

Ich warne an dieser Stelle ganz ausdrücklich: Die 
Zinsen haben bereits den Nullpunkt erreicht. In einer an-
geblich guten wirtschaftlichen Situation sollte man das 
Instrument der möglichen Zinssenkungen schaffen, um 
künftig in konjunkturelle Entwicklungen einzugreifen. 
Aber unsere Konjunktur strauchelt bereits jetzt. Wir steu-
ern Richtung Rezession, und die nächste Bankenkrise ist 
keine Frage des Ob, sondern des Wann, also wie schnell 
sie kommt.

(Marianne Schieder [SPD]: Oje, oje!)

Wir brauchen keine Aufblähung von EU-Institutionen. 
Wir brauchen ein Europa der Vaterländer. Wir brauchen 
eine Bundesregierung und ein Parlament, das die Interes-
sen des deutschen Volkes vertritt – so wie die AfD-Bun-
destagsfraktion.

(Beifall bei der AfD)

Wenn dem so wäre, müssten Sie dieses Gesetz ableh-
nen – so wie wir das tun.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für die Fraktion der CDU/CSU hat das Wort der Kol-

lege Dr. Hermann-Josef Tebroke.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Hermann-Josef Tebroke (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit dem vor-
liegenden Gesetzentwurf wollen wir aus deutscher Sicht 
die Voraussetzungen schaffen, damit der Vertreter bei der 
EU für die Satzung stimmen kann, die uns jetzt als Vor-
schlag von der Europäischen Investitionsbank vorgelegt 
worden ist. Dabei geht es zum einen darum, Rücksicht 
auf den leider zu erwartenden Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der EU und damit auch aus der EIB zu 
nehmen. Es geht zum Zweiten darum, Verbesserungen in 
der internen Organisation vorzunehmen. Wir sprechen 
heute von Governance-Strukturen. 

Dieses Thema ist keineswegs neu, Herr Kollege 
Keuter, sondern wir haben uns schon länger damit be-
fasst. Wir haben uns zum Beispiel im Dezember letzten 
Jahres in der Vorberatung im Finanzausschuss mit die-
sem Thema befasst. Wir haben auch in dieser Woche 
diese Angelegenheit auf der Tagesordnung des Finanz-
ausschusses gehabt. Aber ich kann mich jetzt nicht daran 

Metin Hakverdi
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erinnern, dass es aus den Reihen der AfD dazu auch nur 
einen einzigen Beitrag gegeben hätte.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD – Metin Hakverdi [SPD]: Nüscht gab 
es, nüscht! Qualifiziertes Schweigen!)

Ich möchte im Übrigen an dieser Stelle ganz deutlich 
machen – auch Herr Kollege Hakverdi hat es schon ange-
sprochen –, dass die EIB seit rund 60 Jahren sehr erfolg-
reich unterwegs ist. Sie hat knapp 3 000 Mitarbeiter; ihre 
Bilanzsumme beträgt knapp 500 Milliarden Euro. Die 
Anteilseigner der EIB haben ein Eigenkapital von etwa 
240 Milliarden Euro gezeichnet. 70 Milliarden Euro da-
von sind eingezahlt oder thesauriert. Die EIB verzeichnet 
Ergebnisse in Höhe von 2,5 bis 3 Milliarden Euro per 
annum. 

Die EIB legt sehr sorgfältig darüber Rechenschaft ab, 
in welchen Bereichen die Mittel investiert werden, so-
dass sich auch Bürgerinnen und Bürger – Politiker und 
Parteien sowieso – einen guten Eindruck davon verschaf-
fen können, wie das Engagement der EIB aussieht. Die-
ses Engagement der EIB, zum Beispiel in den Bereichen 
Umwelt und Klima oder Innovation und Forschung, ge-
rade für kleine und mittelständische Unternehmen, ge-
reicht sehr wohl zum Vorteil der europäischen Integrati-
on, aber auch jedes einzelnen Landes, im Übrigen auch 
des Vereinigten Königreichs, das mit dem Ausscheiden 
aus der EU einige Nachteile in Kauf nehmen wird. Das 
Geschäft mit Großbritannien hat schon nachgelassen, 
und Großbritannien erwägt die Gründung einer eigenen 
Infrastrukturbank, was einige Nachteile mit sich bringt, 
weil eben Synergien nicht genutzt werden können.

Auch die Bundesrepublik Deutschland hat von der 
EIB profitiert. In den vergangenen 60 Jahren sind dort 
über 1 000 Förderprojekte gelaufen. Die EIB finanziert 
direkt, oder sie finanziert mithilfe des Europäischen In-
vestitionsfonds oder auch gestützt über den Europäischen 
Fonds für Strategische Investitionen und ermöglicht da-
mit gerade im innovativen Bereich Mittelbereitstellun-
gen, auch in der Bundesrepublik Deutschland. 

Nehmen wir das Jahr 2017, aus dem jetzt gerade Zah-
len vorliegen. Es geht um Mittel in Höhe von 6 Milliar-
den Euro. Wir gehen davon aus, dass damit tatsächlich 
Investitionen vervielfacht um einen Faktor von vier bis 
fünf bewegt werden. Über den Europäischen Fonds für 
Strategische Investitionen kommt eine weitere Milliarde 
Euro hinzu, vervielfacht um den Faktor 2,3. Auch und 
gerade im innovativen und risikoreichen Bereich sind 
allein für 2017  2 Milliarden Euro zu verzeichnen; so-
mit werden etwa 7 Milliarden Euro bewegt. Es gibt pro-
minente Beispiele in der Pharma- und Biotechindustrie, 
die wir immer auch wieder in diesen Reihen gefördert 
sehen wollen. Ich verweise auf den Ausbau erneuerbarer 
Energien, zum Beispiel auf die Finanzierung der Renatu-
rierung der Emscher; viele von Ihnen kennen den Fluss. 
Alleine dafür stehen 450 Millionen Euro bereit, und das 
ist gut bereitgestelltes Geld.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Wir stellen fest: Die EIB ist erfolgreich. Sie ist stark im 
Verbund. Sie ist auch deswegen erfolgreich, weil sie sich 

bei einem Rating von Triple A und einer ausgesprochen 
günstigen, satten Kapitalausstattung gut refinanziert.

Wir stellen aber auch fest – das soll an dieser Stelle 
sehr deutlich gesagt werden; es wurde im Übrigen auch 
im Finanzausschuss wiederholt so vorgetragen –, dass 
bei der Governance durchaus noch Luft nach oben ist. 
Das ist der Grund, weswegen wir seitens der Union diese 
Satzungsänderung befürworten: Sie sieht in diesem Be-
reich einige Verbesserungen vor; Herr Kollege Hakverdi 
hat sie aufgezeigt. Nicht nur in der Satzung selbst sollen 
diese Änderungen aufgezeigt werden; wenn Sie sich die 
Erwägungsgründe durchlesen, sehen Sie, dass die Rich-
tung da sehr deutlich angezeigt wird. Ich möchte daran 
erinnern, dass wir wiederholt und erst kürzlich auch un-
ser Vertreter im Rat der Gouverneure der EIB mit gro-
ßem Nachdruck darauf hingewiesen hat, wie dringend 
notwendig es ist, dass hier Verbesserungsmaßnahmen 
einzuleiten sind.

Dann komme ich zum letzten Punkt, nämlich zur Si-
cherung der Kapitalausstattung. Wenn das Vereinigte Kö-
nigreich nicht mehr an der EIB beteiligt sein kann, dann 
hängen 40 Milliarden Euro in der Luft. Ich glaube, es ist 
gut – das ist die Position der Union –, wenn wir diese Ka-
pitalposition füllen, allein um deutlich zu machen, dass 
wir weiterhin – das ist ein Signal an den Markt – zur EIB 
stehen, dass wir möchten, dass sie weiterhin dieses er-
folgreiche Fördergeschäft betreibt. Wir sehen auch nicht, 
wie der Vorredner gesagt hat, dass hier Versorgungspos-
ten eingerichtet werden oder dass eine Konsolidierung 
angesagt ist. Nein, wir setzen weiterhin auf die EIB. 

Wir würden seitens der Bundesregierung einer sol-
chen Kapitalersetzung zustimmen – das war auch das 
Votum aus dem Finanzausschuss –, wenn sich eben auch 
die Governance-Strukturen verbessern. Dazu gibt es eine 
Beschlussfassung aus dem Finanzausschuss, regelmäßig 
aus dem Direktorium Berichte zu bekommen, wie diese 
Verbesserung aussieht. Das ist im Sinne der EIB; das ist 
im Sinne der Europäischen Union. Die EIB ist wertvoll. 
Die Kapitalausstattung ist wichtig. Die Gover nance-
Strukturen sind noch wichtiger.

Das Gesetz ist ein guter Beitrag auf diesem Weg. Des-
wegen empfehlen wir die Zustimmung zu diesem Gesetz. 
Wir als Union stehen voll dahinter.

Ich danke Ihnen.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Das Wort hat der Kollege Frank Schäffler, FDP-Frak-

tion.

(Beifall bei der FDP)

Frank Schäffler (FDP): 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Dieses Gesetz ist ein guter Hebel für Deutschland. Es 
ist deshalb ein guter Hebel für Deutschland, weil das Tri-
ple A, das die EIB am Kapitalmarkt hat, letztendlich fast 
ausschließlich der deutschen Bonität geschuldet ist. Des-

Dr. Hermann-Josef Tebroke 
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halb haben wir an dieser Stelle einen ganz wesentlichen 
Hebel, um die Governance innerhalb der EIB-Struktur 
zu verbessern. Ich halte es für zwingend notwendig, dass 
die EIB am Ende nicht nur stärker vom Verwaltungsrat 
kontrolliert wird, sondern dass sie bei ihren Investitio-
nen, die sie in Europa tätigt, auch stärker auf Ineffizien-
zen achtet und zu vermeiden versucht. Der Europäische 
Rechnungshof hat in einem Gutachten neulich dargelegt, 
dass ein Drittel der Investitionsmittel, die auf europäi-
scher Ebene in Häfen, Straßen und andere Dinge inves-
tiert werden, ineffizient eingesetzt werden. Ein Großteil 
dieser Maßnahmen wird von der EIB kofinanziert.

Ich glaube, wir können in Europa nur Akzeptanz ge-
winnen, wenn es uns gelingt, dass diese Mittel effizient 
eingesetzt werden, dass sie so eingesetzt werden, dass 
der Euro auch tatsächlich Wirkung zeigt und eben nicht 
verschwendet wird. Das ist, glaube ich, ganz entschei-
dend in diesem Verfahren und auch im Zuge der Europa-
wahl, die ja jetzt ansteht.

(Beifall bei der FDP)

Das heißt, wir erwarten von der Bundesregierung, 
dass sie ihren Einfluss in der EIB geltend macht, dass 
diese Governance-Strukturen jetzt Zug um Zug einge-
führt werden, dass die Erhöhung des gezeichneten Ka-
pitals, die Deutschland übernimmt, auch Wirkung zeigt, 
dass der Governance auf Ebene der EIB am Ende auch 
tatsächlich Rechnung getragen wird. Das ist auch eine 
zwingende Voraussetzung für unsere Zustimmung. Wir 
unterstützen dieses Gesetz und hoffen, dass die Bundes-
regierung an dieser Stelle endlich Farbe bekennt und lie-
fert.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für Die Linke hat das Wort der Kollege Jörg Cezanne.

(Beifall bei der LINKEN)

Jörg Cezanne (DIE LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Eu-

ropäische Investitionsbank finanziert seit über 60 Jahren 
verschiedenste Projekte in verschiedenen Bereichen der 
Europäischen Union, aber auch zum Teil in Ländern des 
globalen Südens. Es geht um Innovation und Wissen. Es 
geht um Umwelt und Klimaschutz. Es geht um die För-
derung kleiner und mittlerer Unternehmen und der euro-
päischen Infrastruktur. Über den Europäischen Investiti-
onsfonds unterstützt die Bank auch Risikofinanzierungen 
für innovative und aufstrebende Unternehmen. Das ist 
zunächst einmal gut.

(Beifall bei der LINKEN)

Damit leistet sie einen Beitrag, die anhaltende Investi-
tions- und Innovationsschwäche in der Europäischen 
Union wenigstens ein bisschen zu mildern. Aus unserer 
Sicht ist da noch viel mehr nötig. Der Europäische Fonds 
für Strategische Investitionen ist da bei weitem nicht 

ausreichend. Wir brauchen ein groß angelegtes Zukunfts- 
und Investitionsprogramm in der Europäischen Union.

(Beifall bei der LINKEN)

Kritisch sehen wir die fortgesetzte Finanzierung von 
Projekten der öffentlich-privaten Partnerschaft. Diese 
halten wir grundsätzlich für fraglich, da sie Eigentums-
fragen aufwerfen, die wir für sehr problematisch halten. 
Die Rechnungshöfe verschiedener Länder haben auf die 
teuren ÖPP-Projekte hingewiesen. Diese sind häufig teu-
rer, als wenn man es in staatlicher Aufsicht selbst machen 
würde. Das wäre ein Kritikpunkt.

Nichtregierungsorganisationen aus verschiedenen 
europäischen Ländern haben im vergangenen Jahr zum 
60. Geburtstag der Investitionsbank andere Forderungen 
zur Governance-Struktur aufgelistet: keine Finanzierung 
fossiler Energieträger, öffentliche Beteiligung stärken, 
mehr Transparenz, besonders bei Geschäften, die über 
Geschäftsbanken und Investmentfonds abgewickelt wer-
den. Das halten wir auch für richtig. Da wäre eigentliche 
eine weitergehende Satzungsänderung sinnvoll gewesen.

(Beifall bei der LINKEN)

Wir reden heute über die Europäische Investitions-
bank, weil die Bank durch den Austritt des Vereinigten 
Königreichs aus der EU knapp 40 Milliarden Euro an 
Kapital verliert. Das soll durch die übrigen Mitgliedstaa-
ten ausgeglichen werden. Die tatsächlich einzuzahlende 
Summe ist dabei sehr viel niedriger. Für Deutschland 
beträgt sie 830 Millionen Euro, die durch einbehaltene 
Gewinne der EIB gedeckt werden.

(Stefan Keuter [AfD]: Plus Bürgschaften!)

In diesem Sinne halten wir diesen Gesetzentwurf für 
eine vernünftige Vorgehensweise. Man kann noch mehr 
daraus machen. Daran werden wir Sie dann erinnern.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Der Kollege Dr. Danyal Bayaz spricht für Bündnis 90/

Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dr. Danyal Bayaz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die 

Europäische Investitionsbank ist eine wichtige Förder-
bank und eine wichtige europäische Institution. Deswe-
gen ist es auch gut, dass die Kapitalausstattung jetzt erst 
einmal stabil bleibt, auch wenn die Briten mit dem Brexit 
die Bank sozusagen verlassen. Es ist auch gut, dass wir 
an der Governance-Struktur arbeiten; denn ich glaube, 
wir brauchen mehr Mehrheitsentscheidungen statt Ein-
stimmigkeitsprinzip – so sollte es ja auch in der Steuer-
politik sein. Ich finde: Ja, auch wir, auch europäische In-
stitutionen müssen insgesamt noch besser und effektiver 
funktionieren.

Schauen wir uns angesichts der Entwicklungen im bri-
tischen Unterhaus doch einmal die wirtschaftliche Lage 

Frank Schäffler 
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dort an. Anfang dieser Woche gab es eine ziemlich in-
teressante Studie: Alleine im Finanzbereich kostet der 
Brexit die City of London knapp 5 000 Arbeitsplätze. 
270 Finanzunternehmen haben schon auf den Kontinent 
gewechselt oder wollen dies tun. Sie bringen 900 Mil-
liarden Euro Kapital mit. Sie gehen nach Dublin, nach 
Amsterdam, nach Paris oder nach Frankfurt. Ich finde, 
wir sollten daraus verstärkt die Lehre ziehen: Der Schlüs-
sel für eine erfolgreiche Wirtschafts- und Finanzpolitik 
liegt auf der Ebene der Europäischen Union. Deswegen – 
das muss ich sagen – ist die Antwort der Vorsitzenden 
der CDU auf die Vorschläge von Herrn Macron an dieser 
Stelle schlicht zu wenig, meine Damen und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Ich bezweifle auch, ob die Bundesregierung insgesamt 
die richtigen Prioritäten setzt. Der Finanzminister redet 
viel über nationale Bankenchampions. Der Wirtschafts-
minister legt eine „Nationale Industriestrategie“ vor. Ich 
finde, wer eine klare Ansage an den chinesischen Staats-
kapitalismus und an die US-amerikanische digitale Su-
perpower machen möchte, muss auf Innovationen made 
in Europe, auf die Europäische Union setzen. Warum ist 
zum Beispiel kein europäischer Venture-Capital-Fonds 
bei der EIB angesiedelt, also staatliches Geld, um priva-
tes Risikokapital zu ergänzen? Dann schaffen wir es auch 
einmal, die großen Finanzierungsrunden für Wachstums-
phasen in Start-ups mit 5, 10 oder 15 Milliarden Euro zu 
finanzieren. Das können wir gerade nicht stemmen, zu-
mindest nicht mit europäischem Kapital. Meistens muss 
ausländisches Kapital einspringen. Das wäre einmal eine 
intelligente Industriepolitik: innovativ und europäisch, 
statt national und Old Economy. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Noch einmal zur Investitionsbank und zum Thema 
Nachhaltigkeit. Die Bank gibt ja mittlerweile auch Nach-
haltigkeitsanleihen aus. Das ist gut. Aber sie finanziert 
auch immer noch in fossile Energieträger; es geht um 
14 Milliarden Euro Investitionen in den letzten Jahren. 
Das Europäische Parlament hat letztes Jahr ein Auslau-
fen dieser Investitionen gefordert. Mein Appell an die 
Bundesregierung an dieser Stelle ist: Treten Sie in den 
Gremien der EIB auch konsequent für Divestment ein. 
Staatliche Investitionspolitik, gerade auch europäische, 
hat immer Vorbildfunktion. Manche im Haus würden sa-
gen: Das ist eine Aufgabe für Profis. – Warum sage ich 
das? Morgen ist wieder Freitag, das heißt, es wird viele 
Fridays-for-Future-Demos geben.

(Kay Gottschalk [AfD]: Kulturelles Schwän-
zen!)

Also, seien Sie auch einmal Profi, und werden Sie dieser 
Vorbildfunktion gerecht, meine Damen und Herren.

Danke schön.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege 

Dr. Jens Zimmermann.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Jens Zimmermann (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 

Herren! Wir reden in dieser Debatte über die Satzungs-
änderung der EIB. Es ist am Ende der Debatte wichtig, 
klarzumachen, warum wir das tun müssen. Wir müssen 
es in erster Linie natürlich tun, um die Strukturen zu 
verbessern; das ist ein Unterfangen, das, glaube ich, hier 
im Hohen Hause eine große Mehrheit findet. Aber der 
Hintergrund besteht im Ausstieg Großbritanniens aus der 
Europäischen Union.

Die Meldungen aus London sind gerade wieder span-
nend. Die Kolleginnen und Kollegen haben den dritten 
Tag in Folge einen Abstimmungsmarathon. Eben gerade 
haben sie beschlossen, dass sie den 29. März 2019 doch 
nicht als Brexit-Datum wollen. Stattdessen möchten sie 
eine Verlängerung. Das ist eine interessante Wendung 
dieser Geschichte. Aber es zeigt einmal mehr, was pas-
siert, wenn die Populisten die Überhand gewinnen, wenn 
das Ganze am Ende den gesunden Menschenverstand 
verliert. Auch aus einer so sinnvollen Institution wie der 
Europäischen Investitionsbank, die es seit 60 Jahren gibt, 
fliegt Großbritannien bei einem Brexit einfach raus. Wir 
sollten uns alle klarmachen, was es heißt, wenn am Ende 
aus einer verrückten Idee wie dem Brexit reale Politik 
wird, meine Damen und Herren.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich kann für die SPD sagen: Wir stehen hinter der In-
stitution der Europäischen Investitionsbank. Wir sind der 
Meinung: Wir brauchen mehr europäische Investitionen, 
um das gemeinsame Zusammenleben in Europa zu ver-
bessern, und nicht weniger, wie es eben hier von dieser 
Stelle wieder gefordert wurde. 

Wir sehen im Moment fast jeden Tag: Großbritannien 
leidet unter dem Himmelfahrtskommando Brexit. Deswe-
gen ist es ganz wichtig, auch an dieser Stelle immer wieder 
zu sagen: Wir stehen bei Europa. Wir glauben, es ist die 
Zukunft auch für Deutschland. Der Austritt aus der Euro-
päischen Union ist ein Irrweg. Es ist gut, dass es nur eine 
Fraktion gibt, die diesen offenbar ebenfalls gehen will.

(Beifall bei der SPD – Kay Gottschalk [AfD]: 
Die „Titanic“ war ja auch unsinkbar! MS „Eu-
ropa“!)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für die CDU/CSU-Fraktion hat das Wort der Kollege 

Alexander Radwan.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Alexander Radwan (CDU/CSU): 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Thema 

wurde schon mehrfach genannt: die Satzungsänderung 
der EIB aufgrund des Ausscheidens des Vereinigten Kö-
nigreichs. Daraus folgend geht es um die Anpassung der 

Dr. Danyal Bayaz 
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Handlungsfähigkeit, der Kapitalausstattung, die notwen-
dig ist, um die Arbeitsfähigkeit der EIB als eines wert-
vollen Faktors der ökonomischen Entwicklung in Europa 
aufrechterhalten zu können. Die Governance muss an-
gepasst und weiterentwickelt werden, um entsprechen-
de Kontrollen herbeizuführen. Dies ist notwendig, weil 
die EIB zukünftig mehr Aufgaben übernehmen wird. Ich 
erinnere nur an den Investitionsfonds, den sogenannten 
Juncker-Plan, in dem die EIB entsprechende zusätzliche 
Aufgaben übernommen hat. 

Es ist außerdem notwendig, dass wir sehr stark darauf 
achten, ob es wirklich einen Mehrwert gibt, ob zusätzli-
che Investitionen durch die EIB ausgelöst werden oder 
ob nur Investitionen substituiert werden, die eh geflossen 
wären. Auch von deutscher Seite müssen wir einen kri-
tischen Blick darauf werfen, ob die EIB dieser Aufgabe 
nachkommt.

Man kann auch kreativ an dieses Thema gehen. Der 
EU-Finanzrahmen wird durch das Ausscheiden Groß-
britanniens an sich gleich bleiben, aber der Anteil wird 
fehlen, sodass die EIB zukünftig auch einen Beitrag zu 
europäischen Finanzierungen leisten kann, um die Ge-
samtbelastung des europäischen Haushalts zu minimie-
ren. Ich denke, man kann hier kreative, neue Gedanken 
hineinbringen, um die EIB voranzubringen.

Dass die EIB eine entsprechende Aufgabe und eine gute 
Geschichte hat, ist belegt. Sie hat massiv dazu beigetragen, 
die europäische Wirtschaft und damit auch die deutsche 
Wirtschaft zu stabilisieren, meine Damen und Herren.

Es ist letztendlich ein Treppenwitz, wenn ausgerech-
net die AfD regelmäßig der Meinung ist, sie müsse hier 
für die deutsche Wirtschaft argumentieren.

(Metin Hakverdi [SPD]: Das stimmt aller-
dings!)

Meine Damen und Herren, wir erleben gerade beim Bre-
xit, wie sich das ökonomisch auswirkt. Eine Partei, die 
letztendlich dieses Chaos auf Kontinentaleuropa aus-
weiten möchte, die den Dexit möchte, die der Meinung 
ist, sie müsse für die europäische und für die deutsche 
Wirtschaft argumentieren – so wie der Herr Keuter, der 
gemeint hat: ich vertrete die Interessen Deutschlands –, 
ist letztendlich eine Partei, die sagt: Wir zerstören den 
europäischen Binnenmarkt.

(Kay Gottschalk [AfD]: Stuss!)

Sie sind der Meinung, das europäische Projekt an sich 
soll so nicht weitergehen. Darum wollen wir hier schlicht 
und ergreifend klarmachen: Sie vertreten nicht die Inte-
ressen der europäischen Wirtschaft. Sie vertreten nicht 
die Interessen der deutschen Wirtschaft. 

(Stephan Brandner [AfD]: Aber Sie?)

Sie schaden ihr.

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Kleinwächter?

Alexander Radwan (CDU/CSU): 
Ja.

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Bitte, Herr Kollege.

Norbert Kleinwächter (AfD): 
Sehr geehrter Herr Kollege Radwan, darf ich Sie da-

rüber in Kenntnis setzen, dass die AfD mitnichten eine 
Partei des Dexits ist, sondern dass wir eine fundamentale 
Reform der Europäischen Union hin zu einer besseren 
Zusammenarbeit der Nationalstaaten fordern,

(Beifall bei der AfD)

eine Zusammenarbeit der souveränen Nationen, die eben 
nicht darauf beruht, dass von oben diktiert wird, sondern 
dass von unten geschaffen wird und die Bedürfnisse der 
Bürger respektiert werden?

(Marianne Schieder [SPD]: Fasching ist 
schon vorbei! – Weitere Zurufe von der SPD)

Bevor Sie also die AfD wegen ihrer angeblichen Hal-
tung zu einem Dexit und des angeblichen Verbreitens 
von Chaos in der Europäischen Union angreifen, darf 
ich Sie daran erinnern, dass wir genau das Gegenteil von 
Chaos wollen, nämlich eine geplante und strukturierte 
fundamentale Reform der Europäischen Union. Sind Sie 
nicht der Ansicht, dass eine solche Reform tatsächlich 
vonnöten wäre?

(Beifall bei der AfD)

Alexander Radwan (CDU/CSU): 
Ich frage mich ab und zu, ob man sich bestimmte Sa-

chen oder Fake News so lange vorbeten muss, bis man 
selber daran glaubt. Ich glaube, Sie sind in diesem Stadium 
angekommen und von der Realität komplett abgetaucht.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Hören Sie sich Ihre Äußerungen selber an. Der Kolle-
ge, der hinten sitzt, hat bei uns im Finanzausschuss auf 
meine Frage: „Wollen Sie aus der Europäischen Union 
ausscheiden?“, selber gesagt – er hat sich sogar explizit 
noch einmal gemeldet –: Ja, wir wollen aus der Europäi-
schen Union ausscheiden.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Frank Sitta 
[FDP]: Hört! Hört!)

Schauen Sie sich doch selber mal an, welchen Geist Sie 
in Ihren Reihen haben, und kämpfen Sie dafür, dass die 
Europäische Union funktioniert und keinen Schaden 
nimmt – Schaden für Deutschland, Schaden für die deut-
sche Wirtschaft, Schaden für die Arbeitnehmer. 

(Stephan Brandner [AfD]: Sie haben auch 
einen Schaden!)

Alexander Radwan
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Sie sind ein Schaden für Deutschland und keine Alter-
native.

Besten Dank, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, der FDP 
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Ich schließe die Aussprache zu diesem Punkt.

Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bun-
desregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Erteilung 
der Zustimmung nach § 7 Absatz 2 in Verbindung mit 
Absatz 1 des Integrationsverantwortungsgesetzes zu dem 
Vorschlag einer Satzungsänderung der Europäischen 
Investitionsbank vom 15. Oktober 2018. Der Finanz-
ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 19/8319, den Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung auf Drucksache 19/7838 anzunehmen. Ich bitte 
diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, 
um das Handzeichen. – Das sind CDU/CSU, SPD, Grü-
ne, Linke und FDP. Wer ist dagegen? – Die AfD. Enthal-
tungen? – Keine. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter 
Beratung angenommen.

Wir kommen zur

dritten Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – Das 
sind wieder alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD. Wer 
stimmt dagegen? – Das ist die Fraktion der AfD. Ent-
haltungen? – Keine. Der Gesetzentwurf ist angenommen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 13 auf:

Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Stephan Brandner, Marc Bernhard, Jürgen Braun, 
weiteren Abgeordneten und der Fraktion der AfD 
eingebrachten Entwurfs eines Dreiundsechzigs-
ten Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes 
(Gesetz zur Begrenzung der Amtszeit des Bun-
deskanzlers)

Drucksache 19/8275 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Interfraktionell ist eine Aussprache von 38 Minuten 
vereinbart. – Es gibt keinen Widerspruch.

Ich eröffne die Aussprache. Es beginnt für die Frakti-
on der AfD der Kollege Stephan Brandner.

(Beifall bei der AfD)

Stephan Brandner (AfD): 
Meine Damen und Herren! Beste Fernsehzeit: 20 Uhr, 

die Zeit für die „Tagesschau“. Wir machen das heute mal 
von hier vorne. Sie von den Altfraktionen werden gleich 
wahrscheinlich wieder in Ihre Mottenkisten greifen und 
unserem Gesetzentwurf allerhand entgegenhalten: zu 
kurz, zu weit gesprungen, nicht zu Ende gedacht, rassis-

tisch, frauenfeindlich, sexistisch – weiß der Henker, was 
da noch alles kommt.

(Kay Gottschalk [AfD]: „Europafeindlich“! – 
Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Gute 
Selbstbeschreibung! – Christoph Bernstiel 
[CDU/CSU]: Wie wahr!)

Alles geschenkt.

Aber, meine Damen und Herren, zu Recht hat dieser 
Gesetzentwurf von uns einen Vorwurf verdient: Der Vor-
schlag, die Amtszeit des Bundeskanzlers auf acht Jahre 
zu begrenzen, kommt zu spät – zu spät für Deutschland 
und zu spät für unsere Demokratie.

(Beifall bei der AfD)

Meine Damen und Herren, acht Jahre sind grundsätz-
lich für jeden Bundeskanzler in Deutschland genug. Im 
konkreten Fall der noch kurze Zeit amtierenden Bundes-
kanzlerin Merkel wäre Deutschland sehr gedient gewe-
sen, wenn sich diese Amtszeit auf, sagen wir mal, vier 
Jahre beschränkt hätte.

Was hätte unserem Land, unseren Bürgern alles er-
spart werden können? Wahnwitzige Energiewenden hin 
und her, wahnwitzige Euro- und EU-Politik, wahnwit-
zige Verteidigungs- und Außenpolitik wären uns erspart 
geblieben.

Aber auch wenn Merkels Amtszeit erst 2013 ausge-
laufen wäre, stünde unser Land deutlich besser da als 
nach knapp 14 Jahren mit immer derselben Frau im 
Kanzleramt.

(Beifall bei der AfD)

Es hätte wohl keine illegale wahnwitzige Grenzöffnung 
gegeben. Millionen Menschen aus fremden Kulturen wä-
ren nicht in unser Land und unsere Sozialsysteme geflu-
tet.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Da ist 
er doch schon, der Rassismus!)

Viele Menschen – Mädchen, Frauen, Jungen, Männer – 
würden noch leben. Sie wären nicht Opfer der Messer-
zuwanderung,

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Geht 
doch schon los mit dem Rassismus!)

sie wären keine Opfer von Mord und Terror geworden.

(Beifall bei der AfD)
Die rund 40 Milliarden Euro jährlich, die für den Multi-
kultiwahn verpulvert werden, würden für deutsche Be-
lange eingesetzt werden. Es würde keine katastrophale 
Sicherheitslage in unserem Land geben.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Sie ha-
ben echt Glück, dass es die Indemnität in die-
sem Hause gibt!)

Bahnhöfe, Volksfeste, Weihnachtsmärkte kämen nach 
wie vor ohne Mauern, ohne Poller, ohne Merkel-Klötze 
und ohne bewaffnetes Sicherheitspersonal aus. Das wäre 
Deutschland ohne Merkel, meine Damen und Herren.

(Beifall bei der AfD)

Alexander Radwan
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Wenn Merkels Treiben 2013 geendet hätte, wären viele 
deutsche Steuermilliarden nicht in Fässer ohne Boden 
wie Griechenland geflossen,

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Wahn-
sinn, was der da ablässt! Es wird immer 
schlimmer!)

und es hätte auch keinen Verfassungsbruch wie die Ehe 
für alle gegeben.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Frau 
Merkel hat allerdings dagegengestimmt!)

Meine Damen und Herren, die Liste dessen, was in 
Deutschland und in der Welt besser wäre ohne Merkel, 
lässt sich nahezu endlos fortsetzen.

(Zuruf von der FDP: Und keine AfD!)

Ein Gutes allerdings – und ich denke, da werden Sie mir 
zustimmen – hat die unendliche Geschichte Merkel aller-
dings: Hätte diese Frau bereits 2012 abgedankt, gäbe es 
die AfD nicht.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das ist 
das Einzige, was gut ist!)

Da klatscht keiner. Komisch. Das haben die nicht ver-
standen. Aber egal.

(Heiterkeit und Beifall bei der AfD – Marianne 
Schieder [SPD]: Dann wäre wirklich viel er-
spart geblieben!)

Genug zur Vergangenheit, meine Damen und Herren, 
ein Blick nach vorne: Wir debattieren ein Thema, das von 
erheblicher staatspolitischer und demokratischer Bedeu-
tung ist. Mit diesem Antrag wollen und werden wir – hö-
ren Sie von den Spezialdemokraten gut zu – mehr De-
mokratie wagen, so wie Ihr Willy Brandt es vor ziemlich 
genau 50 Jahren ankündigte.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Wenn 
er Ihre Rede hören würde, würde er sich im 
Grab umdrehen! Nein, er würde rotieren!)

Unser Antrag steht in der Tradition von Willy Brandt: De-
mokratie ist die Herrschaft auf Zeit, und zwar begrenzte 
Zeit. Und damit sind nicht zehn Jahre und mehr gemeint, 
sondern deutlich weniger.

Als Regierungschef ist der deutsche Bundeskanzler 
die mächtigste politische Person in Deutschland. Er be-
stimmt nicht nur die Tagespolitik, sondern er hat auch ein 
parteipolitisches Netzwerk, da er meistens auch Partei-
vorsitzender ist, und damit lässt sich die Gewaltenteilung 
natürlich wunderbar umgehen und überwinden.

Es wurde leider versäumt, dieser Machtfülle des 
Bundeskanzlers eine Befristung beizufügen. Artikel 67 
Absatz 2, der eine faktische Kündigungsfrist von zwei 
Tagen vorsieht, ist untauglich. In der Realität hatten wir 
in den letzten 70 Jahren acht Bundeskanzler, davon drei 
mit weit über zwölf Jahren Amtszeit. Solche Amtszeiten-
längen kennen wir – woher? – nur von irgendwelchen 
afrikanischen Potentaten, die normalerweise selbst sehr 
wenig demokratisch legitimiert sind.

(Beifall bei der AfD)

Die Folgen zu langer Amtszeiten sind deutlich. Es bil-
den sich Netzwerke, es entwickeln sich Abhängigkeiten. 
Mit zunehmender Amtsdauer eines Bundeskanzlers kom-
men nicht die fähigsten Leute in die Ämter,

(Christian Kühn [Tübingen] [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Wie bei der AfD!)

sondern die willfährigsten und die devotesten. Schauen 
Sie sich das Kabinett an. – Es ist ja gar kein Minister da. 
Okay.

(Beifall bei der AfD)

Das alles haben natürlich auch einige andere vor uns, 
mit uns und nach uns erkannt. Die CSU fordert eine Be-
grenzung der Amtszeit eines Bundeskanzlers, ebenso wie 
die Junge Union sie fordert und der Chef der FDP sie im 
Sommer gefordert hat. Auch angesehene Staatsrechtler 
wie Herr Papier sagen, acht Jahre müssten reichen. Und 
auch Helmut Schmidt soll bereits 1981 – 1981 war Re-
lotius noch nicht geboren – dem „Spiegel“ gesagt haben, 
sieben oder acht Jahre seien genug.

(Zuruf von der SPD: Soll gesagt haben?)

Genug nun auch – es blinkt hier vorne – dieser tollen 
Rede, meine Damen und Herren. Im Sinne dieser Rede 
lassen Sie uns also heute von hier aus mehr Demokratie 
wagen und mit der Begrenzung der Amtszeit eines Bun-
deskanzlers einen Schritt gehen, der längst überfällig ist. 
Stimmen Sie bitte im Namen unserer Demokratie und 
unserer Bürger unserem Antrag zu. Schließlich sehen 
Sie an dieser Debatte selbst, dass es ohne Frau Merkel 
wunderbar funktioniert. Diese Dame ist nämlich genauso 
wenig anwesend wie ihr gesamtes Kabinett.

Ich wünsche noch einen schönen Abend. Wiederse-
hen!

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für die CDU/CSU-Fraktion hat das Wort der Kollege 

Philipp Amthor.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Philipp Amthor (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

habe eigentlich gedacht, dass mit dem Aschermittwoch 
die Karnevalszeit vorbei ist, aber die AfD entscheidet 
sich mal wieder für politischen Ganzjahreskarneval.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD und der LINKEN)

Als ich den Gesetzentwurf gelesen habe,

(Stephan Brandner [AfD]: Waren Sie begeis-
tert!)

habe ich gedacht: Na ja, wenn die AfD jetzt eine For-
derung der Jungen Union und der CSU übernimmt, ist 
das schon mal eine Garantie dafür, dass sie nicht ganz 
abwegig ist. – Aber nachdem ich Ihren Auftritt gese-
hen habe, musste ich schon sagen: Für einen schlechten 

Stephan Brandner 
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AfD-Aschermittwoch ist er einen Versuch wert, für den 
Bundestag ist er echt schwach.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Lieber Herr Brandner, ich war mir mit Kollegin 
Haßelmann von den Grünen gerade einig, dass wir fast 
positive Erwartungen hatten, dass wir wirklich ein biss-
chen mehr Niveau erwartet hatten. Denn ganz so niveau-
los, wie es Ihr Auftritt heute war, ist Ihr Gesetzentwurf ei-
gentlich nicht. Von der Sache her ist es durchaus legitim, 
über eine Amtszeitbegrenzung zu diskutieren. Es gibt Ar-
gumente dafür, es gibt Argumente dagegen. Diese kann 
man staatsrechtlich abwägen, und Sie sehen anhand der 
Beschlüsse, die wir innerhalb der Jungen Union treffen, 
dass es auch einige gute Argumente für eine Amtszeitbe-
grenzung gibt, etwa eine spürbarere Dynamik, vernünf-
tige, planbare Übergänge und auch weniger Turbulenzen 
bei der Amtszeitbeendigung.

Das sind allerdings politikpraktische Argumente, und 
dass es Ihnen nicht um diese, sondern um tagespolitische 
Kleingeistigkeit geht, hat Ihr Gesetzentwurf wieder ein-
mal gezeigt. Sie reden von einem Versäumnis der Mütter 
und Väter des Grundgesetzes. In Wahrheit geht es Ihnen 
aber gar nicht um das Grundgesetz, sondern Sie haben 
erneut den Versuch gestartet, um gegen Angela Merkel 
zu hetzen, und das ist intellektuell echt schwach.

(Beifall bei der CDU/CSU – Stephan 
Brandner [AfD]: Aber wahr! – Marianne 
Schieder [SPD]: Das ist das Niveau des Herrn 
Brandner!)

Worum es Ihnen wirklich geht, zeigt die Polemik, 
mit der Sie hier agiert haben. Wenn die Welt wirklich so 
einfach wäre, wenn diese tollen Kausalitäten, die Ihrer 
Ansicht nach belegen sollen, woran Angela Merkel alles 
schuld sei, zutreffen würden, dann kann ich nur sagen: 
Mit einer solchen Kleingeistigkeit lässt sich keine ver-
nünftige Politik machen. Die CDU stellt sich jetzt schon 
auf für die Zukunft. Überlegen Sie sich langsam etwas 
Neues, und lassen Sie diese stillose Hetze gegen unsere 
Bundeskanzlerin.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Ich möchte Ihnen Folgendes sagen, um doch noch sach-
lich auf Ihren Gesetzentwurf einzugehen: Die Argumente, 
die Sie für die Amtszeitbegrenzung vorgebracht haben – es 
gibt legitime und gute Argumente dafür; die hätten sie bei 
der CSU nachlesen können –, sind ziemlich schwach.

Sie sagen, die parlamentarische Kontrolle würde da-
runter leiden, wenn ein Bundeskanzler mehr als zweimal 
wiedergewählt würde. Da kann ich nur sagen: Worun-
ter leidet parlamentarische Kontrolle? Unter schlechter 
Sacharbeit. Trauen Sie sich als Opposition etwas zu. 
Trauen Sie sich als Parlamentarier etwas zu. An Ihnen 
liegt es, die Regierung zu kontrollieren. Angela Merkel 
kann aus Ihrer Sicht ja an vielem schuld sein, aber dass 
Sie es hier nicht hinkriegen, eine vernünftige parlamen-
tarische Kontrolle auszuüben, liegt nur an Ihnen. Das ist 
ganz allein Ihre Aufgabe.

(Beifall bei der CDU/CSU – Zuruf des Abg. 
Norbert Kleinwächter [AfD])

– Ja, die nehmen wir auch wahr, Herr Kleinwächter.

Ich will Ihnen aber auch sagen: Das Argument „Mehr 
Demokratie wagen“ überzeugt mich in keiner Weise. Es 
gibt politikpraktische Argumente, die für eine Amtszeit-
begrenzung sprechen. Aber mehr Demokratie? Offen-
sichtlich ist die Begrenzung der Amtszeit eines Bundes-
kanzlers erst einmal nicht mehr Demokratie, sondern 
eine Beschränkung der Auswahl des zukünftigen Bun-
deskanzlers,

(Norbert Kleinwächter [AfD]: Wer wählt den 
denn?)

und sie bedeutet eine Beschränkung für die zukünftigen 
Abgeordneten. Denn es ist schon eine steile These, zu sa-
gen: Wir mit unserer demokratischen Legitimation wis-
sen schon heute ganz genau, dass in 10 oder 20 Jahren 
die Abgeordneten jemanden, der zweimal Bundeskanzler 
war, nicht ein drittes Mal wählen können. – Also, dafür 
mag es irgendwie vernünftige Argumente geben, aber die 
demokratische Legitimation anzuführen, geht völlig fehl.

Wir haben wirklich die Grundoffenheit gehabt, im In-
nenausschuss sachlich darüber zu diskutieren, aber dann 
machen Sie auch vernünftige Arbeit, und bringen Sie 
vernünftige Argumente vor; denn über diese kann man 
dann reden. Aber mit diesem klassischen argumentum 
ad personam auf Angela Merkel zu zielen, ist einfach zu 
wenig.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Das 
müssen Sie übersetzen! Das versteht er nicht!)

Die Frage der Amtszeitbegrenzung für den Bundes-
kanzler ist in der Tat ein Stück weit eine theoretische 
Diskussion für Sie. Worin sich die Kollegen hier einig 
sind – das ist das Gute –, ist, dass eine Amtszeitbegren-
zung für den Bundeskanzler für die AfD niemals relevant 
wird. Wir werden dafür arbeiten, dass das nie ein Thema 
für Sie wird.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für die Fraktion der FDP hat das Wort der Kollege 

Dr. Stefan Ruppert.

(Beifall bei der FDP)

Dr. Stefan Ruppert (FDP): 
Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-

ren! Wenn man sich Sorgen um die AfD machen wollte – 
ich gehöre nicht zu denen, die sich Sorgen um die AfD 
machen –, dann würde man sich wohl fragen: Über was 
wollen Sie eigentlich reden, wenn Sie sich nicht mehr an 
Angela Merkel abarbeiten können? 

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordne-
ten des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – 
Dr. Alexander Gauland [AfD]: Da fällt uns 
viel ein! Keine Sorge!)

Die verfassungstheoretische Frage, ob es gut ist, im 
Präsidial- oder – wie in unserem Fall – im Kanzlersystem 

Philipp Amthor 
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eine Amtszeitbegrenzung einzuführen, ausschließlich 
wegen einer Person zu erörtern, zeigt, offen gesagt, mit 
welch kleiner Münze Sie argumentieren. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der SPD, der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Es fällt auf, dass es Zeiten in der Politikgeschichte der 
Bundesrepublik gab, in denen wir sehr intensiv darüber 
geredet haben, wie wir mehr Demokratie erreichen kön-
nen. Es gab Menschen, die sich an der Idee des Plebis-
zits erfreuten und die repräsentative Demokratie darum 
ergänzen wollten. Es gab Leute, die gesagt haben: Wir 
müssen andere Formen der Teilhabe entwickeln.

Im Moment sind wir in einer Phase, in der wir nur 
über Beschränkungen der Demokratie nachdenken. Wir 
debattieren Gesetzesvorschläge von Ihnen, die sich nur 
damit beschäftigen, wie wir die Gesellschaft oder die Ab-
geordneten in ihren Möglichkeiten einschränken können, 
demokratische Wahlen zu treffen. Ich finde, das allein ist 
schon bemerkenswert. 

Übrigens muss ich der linken Seite sagen: Auch das 
Parité-Gesetz gehört in diese Tradition; denn auch darin 
steht nicht, wie gewählt werden soll, sondern was dabei 
herauskommen muss. Warum machen wir diese Ein-
schränkungen der Demokratie, der Wahlfreiheit und der 
allgemeinen Wahlrechtsgrundsätze eigentlich in Folge? 
Ich glaube, das lässt tief blicken. 

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Paul 
Lehrieder [CDU/CSU])

Wenden wir uns nun den Argumenten für eine Wahl-
zeitbeschränkung – dafür gibt es Argumente – zu: Wenn 
wir an zu lange Kanzlerschaften denken, dann denken wir 
an die späten Jahre der Kanzlerschaft Konrad Adenauers 
und an die späten Jahre der Kanzlerschaft Helmut Kohls. 
Jetzt erleben wir die späten Jahre der Kanzlerschaft von 
Angela Merkel.

Es ist doch im Stil nicht in Ordnung, dass ein fran-
zösischer Präsident eine europäische Frage aufwirft und 
eine Vision für Europa entwickelt und er die Antwort da-
rauf, auf die er seit vielen Monaten wartet, dann nicht 
von der deutschen Regierungschefin, sondern von einer 
Parteivorsitzenden bekommt. Welches Stilgefühl ist das 
eigentlich? Insofern gibt es schon einige Kritikpunkte an 
der späten Kanzlerschaft von Angela Merkel. 

(Beifall bei der FDP)

Wenn Sie sich Strukturen anschauen, dann stellen Sie 
fest, dass die Zahl der Parlamentarischen Staatssekre-
täre in ihrer Amtszeit gigantisch gestiegen ist. Um das 
Parlament zu disziplinieren, es zu entmachten, hat man 
starke Parlamentarier in den Bereich der Exekutive gezo-
gen. Wir hatten ja vier Jahre Bildungsurlaub. Als ich aber 
2017 wieder hierhergekommen bin, habe ich mich ge-
wundert, wie stark sich regierungstragende Fraktionen in 
den letzten Jahren selbst entmachtet haben. Wenn jemand 
in der Flüchtlingskrise ein kritisches Argument geäußert 
hat, war seine parlamentarische Karriere ja nicht nur in 

der Exekutive, sondern in der Fraktion vorbei. Das lässt 
in der Tat tief blicken. 

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD)

Insgesamt kämpfen wir also dafür, dass die Gesell-
schaft hoffentlich mehr Frauen ins Parlament bringt und 
dafür sorgt, dass politischer Wechsel alle paar Jahre statt-
findet und wir nicht in die Agonie einer späten Kanzler-
schaft fallen; denn die asymmetrische Demobilisierung, 
dieses Abwarten und Taktieren, ist doch in Wahrheit der 
Grund dafür, dass wir gesellschaftliche Debatten nicht 
mehr ernsthaft und auch nicht mehr im Widerspruch füh-
ren. Dieses Einschläfernde an der Politik der letzten Jah-
re ist im Kern das, was mich wütend macht, weil es die 
Ränder der Demokratie stärkt und die Mitte schwächt. 
Wir müssen uns über die Fragen unserer Gesellschaft 
auseinandersetzen, aber nicht über die Beschränkung der 
Wahlfreiheit diskutieren. Insofern bin ich gegen Ihren 
Gesetzentwurf.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP sowie der Abg. 
Dr. Manuela Rottmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN])

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für die SPD-Fraktion hat das Wort der Kollege 

Mahmut Özdemir.

(Beifall bei der SPD)

Mahmut Özdemir (Duisburg) (SPD): 
Sie, Herr Brandner, haben gegen Ausländer gepöbelt. 

Sie haben gegen Asylsuchende gepöbelt. Sie haben ge-
gen die gleichgeschlechtliche Ehe gepöbelt. Wagen Sie 
es nicht, den Namen Willy Brandts oder den Namen 
Helmut Schmidts in Ihren Mund zu nehmen! 

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dagegen verwahren wir uns. 

Die AfD will die Anzahl der Amtsperioden des Bun-
deskanzlers empfindlich beschränken. Das ist eine Idee, 
die grundsätzlich aus der Abteilung „kreatives Verfas-
sungsrecht“ kommt. Über Parteigrenzen hinweg finden 
sich dazu irgendwie irgendwo Fürsprecher, aber auch 
Kritiker. Nach einem Reifeprozess findet hin und wie-
der eine solche Idee auch den Weg ins Gesetzblatt. Der 
Begrenzung der Anzahl der Amtsperioden des Bundes-
kanzlers wird dieses Schicksal wohl nicht vergönnt sein.

Ich möchte zu Beginn eine Feststellung treffen, um die 
sich meine Rede auch ranken wird: Der Deutsche Bun-
destag ist der Souverän, stellvertretend für das Wahlvolk. 
In nahezu jeder Regel dieses Verfassungsgefüges wird 
der Deutsche Bundestag zuerst genannt. Erst dann, nach 
seinen Beschlüssen und Feststellungen, kommen ihm 
Nachgelagerte, Beauftragte oder Delegierte. Ich begrüße 
es außerordentlich, dass wir hier verfassungsrechtliche 
Debatten führen. Man kann das formell tun, beispiels-

Dr. Stefan Ruppert 
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weise anhand von Zulässigkeitsregeln. Man kann es aber 
auch materiell anhand von Rechten und Pflichten tun.

Dieser Gesetzentwurf hingegen knüpft lediglich for-
mell an die verflossene Dauer einer Kanzlerschaft an und 
nimmt aufgrund der Tatsache, dass eine Person bis zu 
acht Jahre oder zwei Wahlperioden das Amt des Bundes-
kanzlers bekleidet hat, eine unbändige Ansammlung von 
Macht an. 

Die AfD will damit das Vorurteil nähren, dass Kanzler 
an ihrem Stuhl kleben und unser Verfassungsgefüge nicht 
in der Lage ist, diesem zu begegnen. Das ist höchst unan-
ständig, das ist falsch und auch mit dem Selbstverständ-
nis von Parlamentariern und Parlamentsgremien einfach 
nicht in Einklang zu bringen.

Die Funktion des Deutschen Bundestages ist es unter 
anderem, Gesetze zu beschließen, aber eben auch, den 
Kanzler oder die Kanzlerin der Bundesrepublik Deutsch-
land zu wählen und gleichermaßen gegebenenfalls durch 
ein konstruktives Misstrauensvotum abzuwählen. Aus 
meiner Sicht wird von der AfD-Fraktion mit der Begren-
zung auf höchstens eine Wiederwahl des Kanzlers ein 
schwerwiegender Eingriff in das Demokratieprinzip ver-
langt. Es handelt sich um den Eingriff in die Wählbarkeit 
von Kandidatinnen und Kandidaten für das Kanzleramt, 
die durch eine zwar vertretbare, am Ende aber doch will-
kürliche Beschränkung der Anzahl von Amtsperioden er-
reicht werden soll. Dieser Eingriff ist rechtfertigungsbe-
dürftig und braucht mindestens Verfassungsbelange von 
gleichem Range.

Begründet oder gerechtfertigt wird diese Einschrän-
kung lediglich mit dem Argument, dass die Macht, die 
durch das Amt wachse, nach spätestens zwei Wahlperio-
den auch entzogen werden sollte – und zwar als Selbst-
zweck. Mehr führen Sie zur Begründung einfach nicht 
an. Die Kanzlerschaft daher isoliert zu betrachten, ist 
völlig sachfremd und abwegig.

Bei jeder Wahl bzw. bei jeder Kanzlerkandidatur, ob 
aus dem Amt heraus oder als Anwärter, muss der Kan-
didat zunächst einmal seine eigene Partei und danach 
das Wahlvolk überzeugen, dann gegebenenfalls eine Ko-
alition schmieden, die Wahl im Deutschen Bundestage 
gewinnen und das spätestens alle vier Jahre unter dem 
Damoklesschwert eines konstruktiven Misstrauensvo-
tums wiederholen. Das muss man sich mal auf der Zunge 
zergehen lassen! Noch mehr Beschränkungen bzw. Be-
dingungen in das Grundgesetz zu schreiben, halte ich, 
ehrlich gesagt, für sinnfrei und sinnwidrig.

(Beifall bei der SPD)

Ich spiele das Spielchen aber gerne mit. Folgt man 
der gegenteiligen Auffassung, muss man folgenden Wi-
derstreit auflösen: Erstens beschneidet man das passive 
Wahlrecht eines amtierenden Bewerbers oder einer am-
tierenden Bewerberin, sich erneut für die Kanzlerschaft 
zur Verfügung zu stellen. Zweitens beschneiden wir das 
Recht des Wahlvolkes indirekt, aber auch des Deutschen 
Bundestages direkt, indem wir einen Amtsinhaber oder 
eine Amtsinhaberin diesem Votum im Deutschen Bun-
destag oder dem Wählervotum gänzlich entziehen. 

Im Übrigen halte ich es für urdemokratisch und not-
wendig, dem Wahlvolk die Frage zu stellen, ob es einer 
Kanzlerin oder einem Kanzler durch das Votum bei einer 
Bundestagswahl eine Parlamentsmehrheit zur Verfügung 
stellt, dieses möglicherweise erschwert oder eine Parla-
mentsmehrheit möglicherweise auch gänzlich entzieht. 
Dieses urdemokratische Recht müssen wir dem Wahl-
volk zubilligen und dürfen es ihm nicht durch eine Be-
schränkung der Anzahl von Amtsperioden nehmen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Diese beiden Rechte kollidieren daher in ihrem urdemo-
kratischen Gehalt von Freiheit und von Freiheit der Wahl.

Ich persönlich komme in der Gesamtabwägung nicht 
zu dem Ergebnis, dass es notwendig ist, zusätzliche Be-
grenzungen der Kanzlermacht formell durch Befristung 
oder Begrenzung vorzunehmen. All Ihre Vergleiche, die 
Sie im Gesetzentwurf anstellen, gehen im Übrigen völlig 
fehl und sind teilweise auch grob falsch.

Dazu im Einzelnen. Sofern Sie die Befehlsgewalt 
des Kanzlers oder der Kanzlerin über die Streitkräfte 
im Verteidigungsfall beschreiben, verkennen Sie in Ih-
rem Gesetzentwurf völlig, dass die deutsche Bundes-
wehr eine Parlamentsarmee ist, dass die Feststellung des 
Verteidigungsfalls vom Deutschen Bundestag und vom 
Bundesrat getroffen wird und die Befehls- und Kom-
mandogewalt erst dann auf die Bundeskanzlerin oder den 
Bundeskanzler übergeht. Lesen Sie dazu Artikel 115a 
und Artikel 115b Grundgesetz, und korrigieren Sie gege-
benenfalls Ihren Gesetzentwurf, wenn Sie ihn vielleicht 
irgendwann irgendwie noch einmal aufwärmen wollen!

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Sie schreiben über das Initiativmonopol der Bun-
desregierung bei der Erstellung des Haushaltsgesetzes 
und verkennen dabei völlig, dass es ausschließlich dem 
Deutschen Bundestag vorbehalten ist, hinsichtlich des 
Gesamtplans oder der Einzelpläne Veränderungen oder 
Feststellungen vorzunehmen. Das heißt: Sie verkennen, 
dass wir den Regierungswillen, der im Haushaltsgesetz 
zum Ausdruck kommt, mit einem einfachen Beschluss 
des Deutschen Bundestages auch brechen können.

Des Weiteren – und da musste ich schmunzeln – will 
die AfD vermeiden, dass es ein Netzwerk von finanziellen 
Abhängigkeiten gibt. Der Gesetzentwurf soll vermeiden, 
dass es Seilschaften und finanzielle Abhängigkeiten gibt. 
Da habe ich echt geschmunzelt. Das finde ich reichlich 
anmaßend von einer Partei, deren Mandatsträgerschaft es 
schafft, sich mit Spenden aus dem Ausland den Weg in 
den Deutschen Bundestag zu bahnen. Das ist anmaßend.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie des Abg. 
Konstantin Kuhle [FDP])

Ich sage Ihnen eines: Keine Machtfülle eines Staats-
amtes kann das Vertrauen in den Staat oder die Politik so 
erschüttern oder verletzen wie der Anschein, dass man 
sich mit Geld aus dem Ausland Zutritt zu einem der vor-
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nehmsten Häuser des Parlamentarismus in diesem Land 
verschafft. Das ist schändlich.

(Beifall bei der SPD, der LINKEN und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Stephan 
Brandner [AfD]: Dafür stehen Sie! Wann 
machen Sie eigentlich Ihr zweites Staatsexa-
men? – Gegenruf des Abg. Niema Movassat 
[DIE LINKE]: Etwas mehr Selbstkritik!)

Zusammenfassend bedeutet das: Von Verfassungs 
wegen entsteht keine Machtfülle. Die Machtfülle einer 
Kanzlerschaft entsteht nicht durch eine stetige Wieder-
wahl, sondern höchstens dann, wenn Verfassungsorgane 
ihre Funktion nicht erfüllen,

(Dr. Alice Weidel [AfD]: Nie!)

es also eine unkontrollierte Verfassungsmacht gibt. Das 
ist das Einzige, was Sie mit Ihrem Gesetzentwurf zum 
Ausdruck bringen könnten; aber selbst das haben Sie ver-
fehlt. Ihr Gesetzentwurf erinnert mich an Bertolt Brecht 
und sein Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen 
Strebens.

(Tino Chrupalla [AfD]: Wagen Sie es nicht, 
Brecht zu zitieren!)

Sie streben sehr, aber Sie sind jedenfalls immer wieder 
unzulänglich.

In diesem Sinne: Vielen herzlichen Dank für die Auf-
merksamkeit. Wir werden den Gesetzentwurf natürlich 
ablehnen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Der Kollege Niema Movassat hat das Wort für die 

Fraktion Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Niema Movassat (DIE LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich muss 

sagen: Ich wäre ja für eine Begrenzung der Zeit der AfD 
hier im Parlament. Bringen Sie einen solchen Antrag ein, 
dann stimmen wir auch zu.

(Beifall bei der LINKEN)

Als ich den AfD-Gesetzentwurf gelesen habe, war ich 
ein bisschen irritiert. Es ist ja eigentlich so, dass AfD-An-
träge immer dasselbe Schema haben. Sie suchen sich 
eine Minderheit, auf die Sie dann draufdreschen.

(Stephan Brandner [AfD]: Minderheit im 
Bundestag!)

Und tatsächlich: Im heutigen AfD-Gesetzentwurf ist erst 
mal nichts dazu drin. Keine Flüchtlinge werden erwähnt 
etc. Aber Sie haben das dann in der Regel nachgeholt, 

und das war ja sozusagen auch abzusehen. Legen Sie 
doch irgendwann mal eine neue Schallplatte auf!

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Sie wollen also heute die Amtszeit der Bundeskanzle-
rin auf zwei Wahlperioden begrenzen. Das ist eine For-
derung, gegenüber der wir Linke nicht grundsätzlich ver-
schlossen sind. Aber Ihr Ansinnen ist ja in Wirklichkeit, 
Ihre „Merkel muss weg“-Parole in ein Gesetz zu gießen. 
Das hat Ihre Rede, Herr Brandner, hier sehr eindrucks-
voll bewiesen. Wir Linke stehen natürlich auch in deut-
licher Opposition zu Angela Merkels unsozialer Politik,

(Christoph Bernstiel [CDU/CSU]: Was?)

das ist kein Geheimnis, aber aus anderen Gründen als die 
AfD. Für die AfD scheint vor allem die Person Merkel 
ein echtes Trauma zu sein. Sie sollten das bei Gelegen-
heit wirklich austherapieren lassen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Wenn die Forderung für eine Begrenzung der Amtszeit 
eines Kanzlers vonseiten der AfD kommt, dann steckt 
dahinter keine ernsthafte demokratietheoretische Ausei-
nandersetzung. Die Fantasie, sich die AfD als Demokra-
tieförderer vorzustellen, endet spätestens da, wo Sie mit 
Neonazis paktieren und fordern, deutsche Staatsbürger in 
Anatolien zu entsorgen.

(Beifall bei der LINKEN)

In der Sache finde ich eine Diskussion über die Amts-
zeit von Regierungschefs legitim, aber ich bin skeptisch, 
muss ich sagen, ob eine starre Festsetzung einer be-
stimmten Amtsdauer unbedingt demokratiefördernd ist.

(Stephan Brandner [AfD]: Das ist keine starre 
Festsetzung, sondern eine Obergrenze!)

Ja, ich hätte mir natürlich die Abwahl der CDU-Kanzler-
schaft und von Angela Merkel gewünscht, aber dadurch, 
dass die Mehrheit Die Linke gewählt hätte, also durch 
Abwahl statt durch Amtszeitbegrenzung.

(Beifall bei der LINKEN)

Die Bevölkerung hat in diesem Land die Wahl, wel-
cher Partei sie ihre Stimme gibt und wen sie damit fak-
tisch zum Kanzler macht und wie oft sie die Person zum 
Kanzler macht. Die Bevölkerung entscheidet also über 
die Amtsdauer von Kanzlerin oder Kanzler, und das 
funktioniert auch. Immerhin wurden so früher oder spä-
ter Gerhard Schröder und Helmut Kohl abgewählt, über 
eine Wahl. Ich traue den Bürgerinnen und Bürgern zu, 
über die Amtszeit von Kanzlern zu befinden. Die AfD 
hat dieses Vertrauen in die Bevölkerung offenbar nicht.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

In der Begründung Ihres Gesetzentwurfes sprechen 
Sie auch die problematische Verflechtung der Koaliti-
onsfraktionen und der Regierung an, also die fehlende 
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Unabhängigkeit der Unions- und SPD-Fraktion von der 
Regierung. Das ist in der Tat ein Problem, aber das hat 
nichts damit zu tun, wie oft jemand zum Kanzler gewählt 
werden darf.

Auch Ihr Vergleich im Gesetzentwurf mit den USA 
für eine Amtszeitbegrenzung hinkt. Die USA haben ein 
anderes politisches System, nämlich eine Präsidialde-
mokratie. Die Machtfülle des US-Präsidenten, der Re-
gierungschef ist, der Staatsoberhaupt ist, der Comman-
der in Chief ist, ist eine ganz andere Machtfülle, als die 
Kanzlerin sie hat. Die Amtszeitbegrenzung in den USA 
ist ein Resultat der Machtfülle des US-Präsidenten, einer 
Machtfülle, die die Kanzlerin nicht hat. Ich sage Ihnen: 
Wer Demokratie stärken will, der muss mehr Formen der 
direkten Demokratie einführen,

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

der muss die Rechte des Parlamentes stärken. Dafür setzt 
sich die Linke ein.

(Beifall bei der LINKEN – Zurufe von der 
AfD: Wir auch!)

Das Problem bei der AfD ist doch folgendes: Ihre 
Forderung nach Begrenzung der Amtszeit des Kanzlers 
ist in Wirklichkeit personengebunden; das haben Sie ja 
gerade hier auch ausgeführt, Herr Brandner. Würde kata-
strophalerweise Bernd Höcke da sitzen, dann wären Sie 
auch für eine tausendjährige Amtszeit. Ihr Anliegen ist 
unglaubwürdig.

Danke schön.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN – Kay Gottschalk [AfD]: Un-
erhört!)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für Bündnis 90/Die Grünen hat das Wort jetzt die Kol-

legin Britta Haßelmann.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Britta Haßelmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich glaube nicht, dass irgendjemand im Haus 
die Erwartung hatte, dass es hier eine intellektuelle Aus-
einandersetzung über eine sehr grundlegende Verfas-
sungsfrage geben würde, oder? Wenn auf dem Gesetzent-
wurf Stephan Brandner derjenige ist, der als Erster oben 
genannt wird

(Stephan Brandner [AfD]: Ist gut für Quali-
tät!)

und dann hier auch noch redet, dann hat, glaube ich, nie-
mand von uns die Erwartung, dass es wirklich um eine 
grundsätzliche Abwägung in der Frage geht, wie der 
Verfassungsrahmen für die Wahl und die Amtszeit einer 
Bundeskanzlerin oder eines Bundeskanzlers aussehen 
soll.

(Norbert Kleinwächter [AfD]: Hetzen Sie!)

Meine Damen und Herren, allen, die sich nicht mehr 
daran erinnern, will ich noch mal den Tag der Wahl der 
Kanzlerin in Erinnerung rufen. Da gab es einige Abge-
ordnete der AfD, die meinten, ihren Stimmzettel bzw. 
ihre Neinstimme auf dem Herrenklo fotografieren zu 
müssen.

(Stephan Brandner [AfD]: Den habe ich da 
gefunden!)

Ich glaube, der Kollege Brandner gehörte auch dazu. Ich 
habe es nicht mehr ganz so in Erinnerung, aber es war 
an Peinlichkeit und Geschmacklosigkeit und an Würde-
losigkeit gegenüber dem Amt nicht zu überbieten, meine 
Damen und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und der LINKEN)

Deshalb, lieber Mahmut Özdemir und auch andere Vor-
redner, glaube ich: Dieser schlechte Gesetzentwurf und 
auch diese niveaulose Rede sind in aller Form schon ge-
würdigt worden. Eigentlich ist dazu genug gesagt wor-
den.

Meine Damen und Herren, ich habe null Erwartun-
gen an den Kollegen. Er hat ja gerade zum Ausdruck ge-
bracht, dass wir an intellektueller Darlegung nicht viel 
erwarten können, wenn es um solche verfassungsrecht-
lichen Grundsatzfragen geht. Wenn man sich Fragen 
der Akzeptanz unserer lebendigen Demokratie wirklich 
stellen will, dann sind Kanzlerinnen- und Kanzlerwahlen 
oder die Frage der Amtszeitbegrenzung aus meiner Sicht, 
aus unserer Sicht nicht der relevanteste Punkt, obwohl 
sicherlich jede und jeder, die oder der meiner Generation 
angehört, vielleicht schon einmal gedacht hat, dass Herr 
Kohl ganz schön lange im Amt war, und sich bei der ein 
oder anderen Bundestagswahl sicherlich einen anderen 
Ausgang gewünscht hat.

(Stephan Brandner [AfD]: Wie bei 
Adenauer! – Kay Gottschalk [AfD]: Kaiser!)

Aber die Mehrheit des Hauses hat dann so entschieden. 
Sie, Herr Özdemir, haben ja gerade dargelegt und auch 
ausgeführt, dass das eine Frage der Wahlfreiheit der 
Parlamentarierinnen und Parlamentarier ist. Ich glaube, 
wenn man über die Akzeptanz unserer lebendigen De-
mokratie und über den lebendigen Parlamentarismus 
sprechen will, dann sollte man über die repräsentative 
Demokratie und ihre Ergänzung durch Bürgerbeteiligung 
reden und über die Frage: Wie können wir Bürgerinnen 
und Bürgern mehr Mitwirkungsrechte geben?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD – Kay 
Gottschalk [AfD]: Haben Sie unser Grund-
satzprogramm gelesen, Frau Kollegin?)

Wir sollten über Fragen von Kontrolle reden, meine 
Damen und Herren; denn ich glaube, dass gerade die 
Frage der Kontrollfunktion und des Spannungsverhält-
nisses des Parlamentes insgesamt gegenüber der Regie-
rung eine ganz zentrale Frage für den lebendigen Parla-
mentarismus ist, für unser Parlament insgesamt und für 
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das Spannungs- und das Machtverhältnis zwischen einer 
Bundesregierung und einem lebendigen Parlament.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Da gibt es viele Fragen, die zu diskutieren wären: Wie 
ist es zum Beispiel mit der Kontrolle der Geheimdiens-
te? Wie ist es mit der Kontrolle der vielen Gesellschaf-
ten des Bundes? Ich erinnere nur daran, dass wir in der 
Vergangenheit unsere parlamentarischen Kontrollrechte 
gegenüber der Bahn vor dem Bundesverfassungsgericht 
einklagen mussten. Wir diskutieren aktuell über die vie-
len Versäumnisse in der Bahnpolitik. Wir als Parlament 
mussten erst mal beim Bundesverfassungsgericht unse-
re, aus meiner Sicht selbstverständlichen Kontrollrechte 
gegenüber der Bahn durchsetzen. Ich bin sehr froh, dass 
diese Entscheidung so getroffen wurde. 

Ich glaube, dass es für ein lebendiges Parlament wirk-
lich relevant wäre, solche Fragen zu diskutieren. Das 
gilt auch für Fragen der Transparenz im Hinblick auf ein 
Lobbyregister und

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und des 
Abg. Matthias W. Birkwald [DIE LINKE])

im Hinblick auf einen legislativen Fußabdruck: Wer 
wirkt an Gesetzgebungen mit? Wie entsteht ein Gesetz? 
Wie viele externe Einflussnahmen gibt es? Wir sollten 
nicht die Zeit damit verbringen, dass sich die AfD weiter 
an der Kanzlerin Merkel abarbeitet. 

Vielen Dank. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Die nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Frauke 

Petry.

Dr. Frauke Petry (fraktionslos): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Der Unterschied zwischen Republik und 
Monarchie ist die zeitliche Amtsbegrenzung. Im alten 
Athen und Rom wurden die Ämter jährlich neu besetzt. 
Im Schweizer Bundesrat rotiert das Amt des Bundesprä-
sidenten bis heute. Der US-Präsident darf höchstens zwei 
Amtszeiten regieren. 

(Zuruf des Abg. René Röspel [SPD])

Klar ist: Ein Regierungschef, der zu lange im Amt bleibt, 
droht das Machtmonopol an sich zu reißen. 

Aber, meine Damen und Herren, die zeitliche Begren-
zung ist nicht das zentrale Problem. Wichtiger ist die 
Frage, wem die Macht wie in die Hände gelegt wird. An-
ders als bei der Amtszeitbegrenzung ist das Grundgesetz 
hier sehr deutlich, wenn es die Abgeordneten zu jenen 
Volksvertretern erklärt, die allein ihrem Gewissen ver-
antwortlich sein sollen und den Bundeskanzler wählen. 

Das Grundgesetz spricht von einer Mitbestimmung der 
Parteien, nicht von ihrer dominanten Monopolstellung.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Nein, 
von Mitwirkung, nicht von Mitbestimmung!)

Dass Parteien über den Fraktionszwang die Stellung 
des unabhängigen Abgeordneten ausschalten, ist gerade 
nicht der Grundgedanke unserer Verfassung. 

Liebe AfD, Ihr Antrag ist mutlose Makulatur; denn er 
trifft nicht den Kern des Problems. 

(Stephan Brandner [AfD]: Das da wäre?)

Die Vernünftigen unter Ihnen wissen das ganz genau. 

Was wir wirklich brauchen, ist ein Kanzler, der von 
den Bürgern gewählt und nicht von Parteien aufgestellt 
und bestimmt wird. Frei nach Machiavelli ziert eine Re-
publik üblicherweise mehr fähige Bürger als eine Monar-
chie, weil sie die Tüchtigsten bevorzugt. Die Parteiende-
mokratie belohnt nicht Mut, Verdienst und Rückgrat; sie 
hat im Gegenteil Angst vor diesen Eigenschaften und be-
lohnt eher jene, die im ideologischen Gleichschritt mar-
schieren, die eine angebliche Parteitreue über inhaltliche 
Loyalität, die Duckmäusertum über Pflichtbewusstsein 
stellen. Sie stempelt menschlich abwertend all diejeni-
gen, die aus diesem System ausbrechen, angstgetrieben 
als Verräter, egal in welcher Partei. 

(Margarete Bause [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Was haben Sie denn gemacht?)

So werden alle klassischen Parteien schließlich zu bür-
gerfernen Apparaten im sich selbst ernährenden Politik-
betrieb, und die Bürger ahnen und wissen das. 

Wir brauchen keine bloße Begrenzung der Amtszeit; 
wir brauchen eine geistige Wende, die persönliche Ver-
antwortung großschreibt, 

(Lachen des Abg. Sven-Christian Kindler 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

die Persönlichkeit und nicht Parteimitgliedschaften, die 
politische Projekte statt Apparate in den Mittelpunkt 
rückt. Freie Bürgerlisten bei allen Wahlen und Volks-
abstimmungen brächten uns deutlich weiter, damit jene 
Fachleute und Eliten in Parlamente einziehen, die unser 
Land frei vom Parteienzwang regieren. Bei einem so ge-
wählten Bundeskanzler wäre die Amtszeit dann immer 
noch eine wichtige, aber nur noch eine zweitrangige Fra-
ge. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall des Abg. Mario Mieruch [fraktions-
los] – René Röspel [SPD]: Sie kassieren doch 
Geld aus zwei Parlamenten!)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für die CDU/CSU-Fraktion hat als nächster Redner 

das Wort der Kollege Christoph de Vries.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Britta Haßelmann
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Christoph de Vries (CDU/CSU): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Einmal mehr hat die AfD wieder gute Ideen, 
wie Deutschland noch demokratischer werden kann; 
„vermeintlich gute“ kann man aber nur sagen. Schon bei 
der direkten Demokratie auf Bundesebene wollten Sie 
Vorreiter sein, gemeinsam mit der Linkspartei natürlich. 
Nun wollen Sie dem Bundeskanzler an die Amtszeit, 
wahrscheinlich vor allen Dingen einer ganz bestimm-
ten Bundeskanzlerin, die Ihnen schon lange ein Dorn im 
Auge ist. Ich glaube, man kann sagen: Mit der AfD und 
Angela Merkel ist es wie mit dem „Spiegel“ und Helmut 
Kohl. Beide waren der festen Meinung, dass diese Kanz-
ler weg müssen, und erklärten das bei jeder passenden 
und unpassenden Gelegenheit. Doch die Wähler haben 
das immer wieder anders gesehen und honorierten die 
herausragenden Leistungen christdemokratischer Kanz-
ler in Deutschland mit ihrem Votum. Das ist am Ende 
auch das, was in unserem Land, in der Demokratie zählt, 
meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Insofern ist der Wunsch des Wählers auch das wich-
tigste Argument gegen Amtszeitbegrenzung. Jede Amts-
zeitbegrenzung ist ein Misstrauensvotum gegenüber dem 
Souverän. Das ist doch völlig klar. Zugespitzt kann man 
sagen: Der Gesetzentwurf der AfD unterstellt, der Bürger 
wisse nicht, wann es an der Zeit ist, einen Kanzler oder 
eine Kanzlerin abzuwählen, und deswegen müsse man 
jetzt das Recht auf Wiederwahl beschränken. Ich sage 
ganz deutlich: Wir Christdemokraten teilen dieses Men-
schenbild nicht. Wir glauben an den mündigen Bürger, 
der seine Wahlentscheidung bei den Wahlen in Deutsch-
land ganz bewusst trifft. Mit Blick auf Form und Stil der 
Auseinandersetzung in Ihrer Partei wäre es vielleicht 
auch ratsam, sich zunächst einmal in innerparteilicher 
Demokratie zu üben. Ich glaube, ehrlich gesagt, da gibt 
es noch ganz erheblichen Nachholbedarf. 

Aber lassen wir uns mal auf den Gedanken einer 
Amtszeitbegrenzung ein. Man kann argumentieren – Sie 
haben es auch gemacht –, dass Frankreich und die USA 
solche Begrenzungen kennen. Auch Russland als Ihr ur-
demokratisches Vorbild kennt eine solche Amtszeitbe-
grenzung. Aber – das ist schon gesagt worden – die Ver-
gleiche hinken. Die Unterschiede liegen auf der Hand. 
Wir haben in diesen Ländern direkt vom Volk bzw. von 
Wahlmännern gewählte Präsidenten, die Staatsoberhäup-
ter sind, die über der Regierung stehen und die weitrei-
chende Befugnisse haben, auch ohne Parlamentszustim-
mung. Diese Präsidenten vereinigen ein hohes Maß an 
Macht auf sich. Dann kann eine Amtszeitbegrenzung 
sinnvoller Bestandteil der Gewaltenteilung sein, obwohl 
man mit Blick auf den amtierenden amerikanischen Prä-
sidenten und seinen Vorgänger auch Zweifel haben kann, 
ob das Sinn macht. 

Aber in Deutschland ist das anders. Wir haben eine 
Kanzlerin, die nicht einmal sichere Herkunftsstaaten für 
Asylbewerber festlegen kann. Auch unser Bundesparla-
ment kann das nicht. Wollte die Kanzlerin an einer Gren-
ze eine Mauer bauen – manche haben solch absurde Ide-
en –, dann würde sie es auch nicht durchsetzen können. 

Was bedeutet das? Das System von Koalitionsvereinba-
rungen, -regierungen, einem einflussreichen Bundesrat 
in unserem föderalen Gefüge und generell starken Par-
lamentsbefugnissen machen eine Amtszeitbegrenzung 
nicht nur unnötig, sondern eigentlich völlig überflüssig. 
Das, was Sie im Gesetzentwurf geschrieben haben, näm-
lich die unterstellte Monopolisierung der Macht, ist ein 
reines Luftschloss. 

(Lachen des Abg. Stephan Brandner [AfD])

Ich habe das beschrieben. Das hat weder was mit dem 
Verfassungsrecht noch mit der Verfassungswirklichkeit 
in Deutschland zu tun, meine Damen und Herren.

(Stephan Brandner [AfD]: Gelebte Realität!)

Vielleicht ein Gedanke, der noch nicht gefallen ist. 
Wenn wir uns die Verhandlungspositionen deutscher 
Regierungschefs anschauen, insbesondere auf internati-
onaler Ebene: Sie fußen nicht auf Macht; sie fußen auf 
Einfluss, den sie haben. Womit hängt das zusammen? 
Das hängt auch mit der Kontinuität der Amtszeiten zu-
sammen, die viele Kanzler in Deutschland gehabt haben, 
ob es Adenauer war, ob es Helmut Kohl war oder ob es 
Angela Merkel jetzt ist. Wir würden uns auf internatio-
naler Ebene ein Bein stellen, wenn wir diese Kontinuität 
per Gesetz unterbinden würden. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Ich glaube, das ist ein Gedanke, der hier noch gar nicht 
genannt wurde. 

Wir können zusammenfassen. Eine Amtszeitbegren-
zung ist weder nötig noch sinnvoll. Sie beschränkt das 
Recht des Wählers, einen erfolgreichen Regierungschef – 
viele von denen haben wir gestellt – wiederzuwählen. Sie 
ist im Grunde unserem politischen System in Deutsch-
land wesensfremd. Deswegen kann ich klar sagen: Wir 
Christdemokraten lehnen den Gesetzentwurf ab.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist 

der Kollege Dr. Volker Ullrich, CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Die Debatte über eine grundsätzliche Frage unseres 
Verfassungsgefüges hat was mit Respekt vor diesem Par-
lament zu tun. Dieser Gesetzentwurf und Ihre Rede, Herr 
Kollege Brandner, waren respektlos. So können wir nicht 
über grundlegende Fragen in diesem Haus diskutieren.

(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und der 
LINKEN)

Ja, politische Ämter sind stets Mandate auf Zeit. Das 
ist auch der Grundgedanke, der das Grundgesetz durch-
zieht, indem es politische Macht auch an Wahlen knüpft. 
Es gibt in unserem Grundgesetz die Amtszeitbegrenzung 
beispielsweise für den Bundespräsidenten und für die 
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Richter des Bundesverfassungsgerichts – das aus gutem 
Grund, weil beide nicht wieder abberufen werden kön-
nen, weil das auf der einen Seite die Souveränität des 
Staatsoberhauptes und auf der anderen Seite die richterli-
che Unabhängigkeit sicherstellt. 

Unsere Verfassungsmütter und -väter haben die Amts-
zeit des Bundeskanzlers nicht mit einer Amtszeitbegren-
zung versehen. Sie sind gar nicht auf die Idee gekom-
men, weil das Grundgesetz automatisch mehrere Aspekte 
eingebaut hat, wonach die Amtszeit des Bundeskanzlers 
unmittelbar auch mit dem Vertrauen des Parlaments zu 
tun hat – mit der Vertrauensfrage, dem konstruktiven 
Misstrauensvotum und der Verankerung in den Fraktio-
nen, die die Regierung bilden, und natürlich mit der Stär-
ke des politischen Rückhalts.

Und ja, es lässt sich natürlich trefflich streiten, ob aus 
politischen Gründen heraus eine Erneuerung im Amt des 
Bundeskanzlers opportun erscheint oder nicht. Aber wir 
können nicht jede Frage, die die Parteien lösen müssen, 
gleich in die Verfassung schreiben, sondern es ist auch 
Aufgabe des Parlaments, über die Fraktionen dann eine 
Erneuerung herbeizuführen, wenn diese angezeigt ist. 
Ich meine, das ist eine Frage, die von konkreten Personen 
unabhängig ist. Ganz im Gegenteil: Der Umstand, dass 
wir in 70 Jahren Grundgesetz insgesamt nur acht Kanzler 
hatten, ist doch ein Ausweis von großer Stabilität. Und 
die politische Stabilität in diesem Land hat auch dazu ge-
führt, dass wir Frieden, Freiheit und Wohlstand haben. 
Das sollten Sie niemals aus den Augen verlieren.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Ihr Gesetzentwurf ist teilweise auch sachlich falsch. 
Sie schreiben beispielsweise, dass der Bundeskanzler ein 
direktes Durchgriffsrecht auf das Ausgabengebaren der 
Ministerien hat. Sie haben Artikel 65 Grundgesetz nicht 
gelesen, nach dem wir das Ressortprinzip haben und je-
der Bundesminister selbst und eigenverantwortlich seine 
Regierungsarbeit voranbringen kann.

Sie wissen auch gar nicht genau, was Sie wollen. Sie 
schlagen auf der einen Seite eine Zeitspanne für die An-
zahl der Kanzlerjahre vor, und auf der anderen Seite re-
kurrieren Sie auf die Zahl der Wahlen. Beides hat aber 
große Schwächen. 

Zum einen: Was bedeutet denn „Wahl“?

(Abg. Kay Gottschalk [AfD] meldet sich zu 
einer Zwischenfrage)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage?

Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU): 
Ja.

Kay Gottschalk (AfD): 
Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen, 

Herr Kollege. – Aber ich muss mich schon arg wundern. 

Liegt es am Politbetrieb, dass Sie so betriebsblind und 
realitätsfern sind? 

(Stefan Müller [Erlangen] [CDU/CSU]: Bei 
Ihnen geht nichts ohne Beleidigungen!)

Kennen Sie den Begriff „Amtsbonus“? Wissen Sie, dass 
Demokratierechtler immer sagen, 

(Konstantin Kuhle [FDP]: Demokratierecht-
ler? Was sind denn Demokratierechtler?)

dass leider eine lange Amtszeit nachher immer darauf 
ausgerichtet ist, wiedergewählt zu werden? Gerade der 
zitierte Kanzler Kohl – manche kannten gar keinen ande-
ren – ist verantwortlich für einen Reformstau in unserer 
Republik, weil immer wieder alles bei ihm demokratie-
praktisch sogar auf die Wiederwahl ausgerichtet wurde. 

Sie reden vom Ressortprinzip. Ich rede von der Richt-
linienkompetenz des Kanzlers, meine Damen und Her-
ren.

Und wie kommt es, wenn Sie von einem starken Par-
lament und starken Parlamentariern sprechen, dass Sie 
eben das Paradebeispiel geliefert haben? 7,5 Milliarden 
Euro Haftung für diese Investitionsbank prügeln Sie hier 
in 27 Minuten durch. 

Meine Damen und Herren, wenn wir dann noch da-
rüber sprechen, dass wir diesen Vergleich wählen – und 
es ist sehr unredlich, was Sie hier mit dem Kollegen 
Brandner machen –, dann müssten Sie mir doch zustim-
men, dass Sie einige Demokratieprinzipien und Erwä-
gungen großer Verfassungsrechtler hier einfach unter den 
Tisch fallen lassen.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Dr. Volker Ullrich (CDU/CSU): 
Herr Kollege, ich stimme Ihnen in gar keinem Punkt 

zu. Sie haben in dem, was Sie gesagt haben, unrecht. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Zum einen: Sie missachten das Parlament. Sie haben 
gerade gesagt: Hier wird ein Gesetz zur Europäischen 
Investitionsbank durchgeprügelt. – Das Wort „prügeln“ 
ist nicht der richtige Ausdruck dafür, dass eine große 
Mehrheit dieses Hauses nach Beratungen im Ausschuss 
hier eine Entscheidung getroffen hat. Das ist antidemo-
kratisch, wenn Sie so argumentieren.

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Zweitens bitte ich Sie, zur Kenntnis zu nehmen, wie 
die Wahlergebnisse der Jahre 1983 bis 1994 ausgefallen 
sind. Dort haben Christdemokraten und Christsoziale 
immer unter Führung von Helmut Kohl eine deutliche 
Mehrheit im Deutschen Bundestag bekommen. Das ist 
der Souverän, der so entschieden hat. Es mag Ihnen nicht 
passen, aber das ist Geschichte.

Im Übrigen haben die Kanzlerschaft von Helmut Kohl 
und die Regierungen von CDU, CSU und FDP in dieser 
Zeit unserem Land und Europa sehr gutgetan.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Volker Ullrich
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Und darüber hinaus: Ja, es gibt die Richtlinienkom-
petenz. Aber es gibt eben auch das Ressortprinzip. Sie 
können sich beim Grundgesetz nicht das herauspicken, 
was Sie gerne hätten, sondern Sie müssen die Verfassung 
und die Verfassungswirklichkeit so nehmen, wie sie ist, 
und so beschreiben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Mein letzter Punkt. Was bedeutet „Wahl“? „Wahl“ be-
deutet natürlich die Wahl im Deutschen Bundestag. Aber 
wie ist es mit einem konstruktiven Misstrauensvotum? 
Dabei stehen im Prinzip auch zwei zur Wahl: derjeni-
ge, der den Kanzler herausfordert, und der amtierende 
Kanzler. Wollen Sie also, wenn Sie auf zwei Wahlen 
begrenzen, dann auch nur noch zweimal ein konstruk-
tives Misstrauensvotum zulassen? Das sind alles offene 
Fragen, die Sie in Ihrem Gesetzentwurf nicht behandelt 
haben. Deswegen lehnen wir ihn aus grundsätzlichen Er-
wägungen ab. 

Wenn ich abschließend außerhalb der verfassungsthe-
oretischen Debatte noch etwas sagen darf – ich sage das 
für meine Fraktion und mit großem Stolz –: Ich bin froh, 
dass in den letzten 14 Jahren Angela Merkel Kanzlerin 
der Bundesrepublik Deutschland war, 

(Zurufe von der AfD: Oje! – Dr. Alexander 
Gauland [AfD]: Hören Sie mit dem falschen 
Pathos auf!)

weil das Frieden und Wohlstand gebracht hat und unser 
Land nicht da stünde, wo es steht, wenn wir nicht diese 
Erfolge erzielt hätten.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Ich schließe die Aussprache zu diesem Tagesord-

nungspunkt.

Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-
wurfs auf Drucksache 19/8275 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es 
andere Vorschläge? – Das ist nicht der Fall. Dann ist die 
Überweisung so beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 14 auf:

Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur weite-
ren Ausführung der EU-Prospektverordnung 
und zur Änderung von Finanzmarktgesetzen

Drucksache 19/8005 
Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuss (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Interfraktionell sind wieder 27 Minuten vereinbart. – 
Es gibt keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat zunächst die 
Parlamentarische Staatssekretärin Christine Lambrecht.

(Beifall bei der SPD)

Christine Lambrecht, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit diesem Ge-
setzentwurf, den ich Ihnen heute in der ersten Lesung 
vorstelle, streben wir ein ausgewogenes Verhältnis an 
zwischen dem Interesse der Unternehmen, sich kosten-
günstig zu finanzieren, und dem Interesse der Anleger, 
ausreichend geschützt und informiert zu werden. Dieses 
Ziel verwirklichen wir in einem Zusammenspiel von eu-
ropäischen und nationalen Regulierungen.

Um was geht es konkret? Ab dem 21. Juli 2019 soll 
sich für Unternehmer und Anleger einiges ändern, und 
ganz konkret: Für kleine und mittelständische Unterneh-
men, für KMUs, soll in Zukunft statt dem normalen Pro-
spekt der sogenannte EU-Wachstumsprospekt verwendet 
werden. Dazu gelten reduzierte inhaltliche Anforderun-
gen, und es gibt eine standardisierte Aufmachung, sodass 
KMUs den EU-Wachstumsprospekt leichter erstellen 
können. Es wird also für sie kostengünstiger, einen sol-
chen Prospekt zu erstellen, und die Finanzierung über 
den Kapitalmarkt wird dann eben auch für KMUs inte-
ressanter und attraktiver.

Der Schwerpunkt dieses EU-Wachstumsprospekts 
soll auf leicht verständliche, wesentliche und relevante 
Informationen begrenzt sein. Auch das ist Anlegerschutz; 
denn der Anleger erhält so eine bessere Übersicht über 
die Auswahlmöglichkeiten, die ihm zur Verfügung ste-
hen. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Meine Damen und Herren, auch für Daueremittenten, 
die den Kapitalmarkt bereits häufig nutzen, soll es Er-
leichterungen geben, und auch da soll es ein einheitliches 
Registrierungsformular geben.

(Frank Schäffler [FDP]: Formulare über For-
mulare!)

Wenn dieses dann rechtzeitig veröffentlicht wird, spart 
sich der Daueremittent den Halbjahres- oder den Jahres-
finanzbericht. Es wird also auch in diesem Fall einfacher, 
und das Emissionsverfahren wird einfacher. Denn dieses 
Registrierungsformular kann dann auch als Prospekt ge-
nutzt werden.

Die BaFin muss dann in Zukunft innerhalb von fünf 
Tagen entscheiden und nicht wie bisher innerhalb von 
zehn Tagen. Das bedeutet auch, dass günstige Marktfens-
ter genutzt werden können, weil ja nicht mehr so lange 
auf die Entscheidung gewartet werden muss.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Meine Damen und Herren, das hört sich jetzt so an, 
als hätten davon nur die Emittenten etwas. Nein, auch die 
Anleger haben etwas davon; denn das einheitliche Regis-
trierungsformular ist ein jährliches Dokument, in dem sie 
Informationen über die Organisation, die Geschäftstätig-
keit, die Finanzlage, den Ertrag, die Zukunftsaussichten, 
die Führung und Beteiligungsstruktur von Unternehmen 
finden, also alle relevanten Informationen, die ein Anle-

Dr. Volker Ullrich
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ger braucht, um die entsprechende Entscheidung treffen 
zu können.

(Beifall bei der SPD)

– Da kommt richtig Schwung in die Debatte; sehr schön! 

Für Sekundäremissionen soll es einen vereinfachten 
Prospekt geben. Das ist unter dem Blickwinkel des An-
legerschutzes unserer Einschätzung nach auch hier wie-
der gerechtfertigt. Die Anleger haben Zugang – denn da 
haben sie ja Zugang – zu laufenden Offenlegungen des 
Unternehmens. Das erfolgt ja schon. Es bedarf also hier 
keines weiteren umfassenden Prospekts, da viele Infor-
mationen schon öffentlich zugänglich sind. Das reduziert 
die Kosten von Unternehmen, ohne wiederum die Inte-
ressen der Anleger zu beschneiden. Auf diese Ausgewo-
genheit kommt es uns an.

Meine Damen und Herren, es geht auch darum, dass 
wir bei den Wertpapierangeboten für eine Erleichterung 
sorgen. Bei den Obergrenzen für prospektfreie Angebote 
soll ein Gleichlauf hergestellt werden. Die Schwellen-
werte für die beiden nationalen Ausnahmen, die es be-
reits gibt, werden vereinheitlicht. 

Wenn man sich alle Maßnahmen im Detail anschaut – 
dazu werden wir in den nächsten Tagen in den Beratun-
gen im Finanzausschuss kommen –, wird man feststel-
len – ich habe es zu Beginn gesagt –, dass es durch die 
vorgesehene Änderung gelingen wird, einen ausgewoge-
nen Ausgleich zwischen den Interessen der Unternehmen 
und denen der Anleger herzustellen. 

Ich freue mich auf die Beratungen und danke Ihnen 
für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für die AfD-Fraktion hat das Wort der Kollege Kay 

Gottschalk.

(Beifall bei der AfD)

Kay Gottschalk (AfD): 
Sehr verehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Verehrte Kollegen! Liebe Bürger! Heute sprechen 
wir, neun Monate nach der letzten Erörterung, wieder 
mal über die EU-Prospektverordnung. Sehr verehrte Frau 
Kollegin Lambrecht, Sie ahnen, was kommt: Sie gaukeln 
hier den Anlegern vor, sie hätten einen erhöhten Schutz. 
Ich möchte zunächst aus dem Gesetzentwurf zitieren:

Da die EU-Prospektverordnung unmittelbar gilt, 
werden zahlreiche Vorschriften des Wertpapierpro-
spektgesetzes aufgehoben, deren Regelungsinhalt 
sich nun in der EU-Prospektverordnung findet.

Sicherlich: Für einen fanatischen EU-Junkie 

(Konstantin Kuhle [FDP]: Da sind wir auch 
stolz drauf!)

– davon habe ich hier heute wieder ganz viele gesehen, 
Herrn Hakverdi ganz vorne – klingt so was wie Honig 
für die Ohren. Da gehen die Herzen vieler EU-Fanati-

ker hier auf. Aber mir als deutschem – ich betone: als 
deutschem – Bundestagsabgeordneten bleibt bei solchen 
Aussagen regelrecht die Spucke weg.

Meine Damen und Herren, eine EU-Verordnung tritt 
also in Kraft, und dafür werden Vorschriften eines Geset-
zes aufgehoben. Nochmals: Die Freunde des EU-Super-
staates werden an solchen Tagen jubilieren. Echte Subsi-
diarität sieht anders aus. 

Gestatten Sie auch mir hier einen Ausflug – das haben 
Sie auch gemacht –: Ich hoffe, meine Damen und Herren 
da draußen, Sie werden den Subsidiaritätsfeinden, die 
hier im Parlament sitzen, am 26. Mai eine gehörige Ab-
fuhr erteilen. Wählen Sie tatsächlich populistisch; denn 
wir vertreten Ihre Meinung, meine Damen und Herren. 
Hier im Parlament werden ganz andere Meinungen ver-
treten.

(Beifall bei der AfD)

Aber zurück zu Ihrem Gesetzentwurf. Als grundlegen-
de Zielsetzung wird von Ihnen immer der Anlegerschutz 
aufgeführt, und der sollte in der Tat bei einem solchen 
Gesetzentwurf auch die Oberhand haben. Es wird da-
rauf abgezielt, die sogenannte Informationsasymmetrie 
zwischen Anlegern und Emittenten bzw. Anbietern ab-
zubauen. Diesem Ziel kann man zunächst vollkommen 
zustimmen; die Sozialdemokraten sollten das eigentlich 
auf jeden Fall machen. Aber, meine Damen und Herren, 
schon am 7. Juni letzten Jahres habe ich hier mehrmals 
gefragt: Wie steht es um den Anlegerschutz, wenn er 
greifen muss? Das ist ähnlich wie bei der Bankenkrise 
oder unserem Vorschlag, den Sie vorhin gar nicht er-
wähnt haben, nämlich dass man die Haftung von Mana-
gern erhöht. Das gleiche Beispiel hier: Immer wenn Ihre 
Gesetze zum Tragen kommen sollen, wie bei Prokon, 
S&K oder jüngst bei P&R – 3,5 Milliarden Euro von An-
legern sind hier verloren gegangen –, dann bleiben Ihre 
Waffen stumpf. Und warum? 

Dreh- und Angelpunkt ist und bleibt – ich werde nicht 
müde, das zu wiederholen – die BaFin; denn die BaFin 
suggeriert mit genau diesen komischen Prospekten et-
was. Dabei – Sie haben es ja eben dargelegt – wird nur 
materiell geprüft: auf Vollständigkeit, Verständlichkeit 
und Kohärenz. Jetzt geht das noch viel einfacher: Das 
ist gleich der Prospekt. – Sie gaukeln den Menschen vor, 
hier gäbe es eine Prospekthaftung, aber das ist eben nicht 
der Fall. Sie sollten die 2 200 Beamten, die Sie bei der 
Grundsteuer einsetzen wollen, der BaFin zur Verfügung 
stellen, damit sie eben auch materiell-inhaltlich über-
prüft, was das Produkt bietet; denn darauf kommt es an 
und nicht darauf, wie schön die Schleifen drum herum 
sind. 

Meine Damen und Herren, gestehen Sie doch zu – Sie 
haben im Zusammenhang mit dem EU-Gesetz wieder von 
Harmonisierung und Vereinheitlichung gesprochen –: 
Ein spanischer, ein zypriotischer oder ein griechischer 
Beamter würde wahrscheinlich anders prüfen als ein Be-
amter in Weimar, in Berlin oder in Hamburg.

Zu guter Letzt, meine Damen und Herren: Sie soll-
ten den Anlegerschutz wirklich aufrechterhalten. Dieses 
Scheinheiligkeitsplacebogesetz Teil II lehnen wir ab – 

Parl. Staatssekretärin Christine Lambrecht
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wir sind gegen diese „Verbrüsselungsgefahr“ für unsere 
Kapitalmärkte –; denn letztlich wird damit nur der Anle-
gerschutz reglementiert und heruntergefahren. Wir leh-
nen den vorliegenden Gesetzentwurf ab.

Danke schön.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für die CDU/CSU-Fraktion hat das Wort der Kollege 

Matthias Hauer.

(Beifall bei der CDU/CSU – Zurufe von der 
CDU/CSU: Guter Mann!)

Matthias Hauer (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 

Herren! Der deutsche Mittelstand ist der Motor für un-
sere Wirtschaft und Garant für Arbeitsplätze in Deutsch-
land. Damit der Motor läuft, brauchen Unternehmen in 
Deutschland früher oder später frisches Kapital: um zu 
wachsen, um neue Märkte zu erschließen, um neue Pro-
dukte zu entwickeln. Die EU-Prospektverordnung ver-
einfacht den Zugang zu einer größeren Vielfalt an Finan-
zierungsquellen. Das begrüßen wir als Unionsfraktion 
ausdrücklich.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

In Deutschland beschaffen sich Unternehmen das not-
wendige Kapital noch weitgehend über Bankkredite, nur 
zu weniger als 20 Prozent über die Kapitalmärkte. Unser 
Anliegen ist es, gerade kleinen und mittleren Unterneh-
men die Kapitalaufnahme über die Finanzmärkte zu er-
leichtern. Dazu haben wir schon im letzten Jahr – wir 
haben es gehört – die Optionen der Verordnung genutzt. 
Seitdem muss grundsätzlich erst ab einem Volumen von 
8 Millionen Euro ein aufwendiger und kostenintensi-
ver Wertpapierprospekt erstellt werden. Diese Schwel-
le haben wir angehoben. Den Spielraum, den uns das 
EU-Recht damals gegeben hat, haben wir weitgehend 
ausgenutzt. Das war gut für den Mittelstand in Deutsch-
land, und das ist auch gut für den Verbraucherschutz in 
Deutschland.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Bei dem heute vorliegenden Gesetzentwurf geht es 
um weitere Anpassungen auf Grundlage der Prospektver-
ordnung. Die Erstellung von Wertpapierprospekten soll 
künftig einfacher werden. Die Prospekte sollen nutzer-
freundlicher gestaltet werden. Das reduziert bürokrati-
schen Aufwand bei der Prospekterstellung und die damit 
verbundenen Kosten. Denn mehrere Hundert Seiten für 
einen solchen Prospekt sind keine Seltenheit, und das ist 
eine Hürde, die für kleine und mittlere Unternehmen oft 
schlicht zu hoch ist. 

Zudem wird mit dem EU-Wachstumsprospekt ein 
neues Prospektformat gezielt für kleine und mittlere Un-
ternehmen EU-weit eingeführt: mit deutlich reduzierten 
inhaltlichen Anforderungen, in standardisierter Form und 
in leicht verständlicher Sprache. 

An diese sinnvollen Vorgaben aus der EU passen wir 
das nationale Recht nun an. Ich sage auch: Wir passen es 
gerne an. Bei den Ausführungen des Kollegen Gottschalk 
bekam man den Eindruck, dass der Kapitalmarkt an nati-
onalen Grenzen haltmacht. Das ist schlicht Unsinn. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Die Regelungen aus dem letzten Jahr werden im We-
sentlichen beibehalten. Sie werden aber an zwei Stellen 
noch verbessert. Banken, Sparkassen und börsennotierte 
Emittenten müssen bislang für öffentliche Wertpapieran-
gebote weder einen Prospekt noch ein Informationsblatt 
veröffentlichen, wenn der Gesamtgegenwert weniger als 
5 Millionen Euro beträgt. Diese Schwelle soll nun auf 
8 Millionen Euro erhöht werden. Wir als Union hatten 
das schon in den Beratungen im letzten Jahr angeregt; 

(Frank Schäffler [FDP]: Wir haben es bean-
tragt!)

denn die stärkere Regulierung der Institute rechtfertigt 
eine Vereinfachung. Wir begrüßen ausdrücklich, dass das 
Finanzministerium unsere Forderungen nun umsetzt.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Auch bei den Einzelanlageschwellen gibt es weniger 
Bürokratie. Bei Bezugsrechtsemissionen an bestehende 
Aktionäre wird auf Einzelanlageschwellen als weitere 
Bedingung der Prospektausnahme verzichtet. Viele Un-
ternehmen, die bereits einen Prospekt erstellt haben, wer-
den zukünftig von den Schwellen ausgenommen. Auch 
das Thema Einzelanlageschwellen hatte ich in den Be-
ratungen letztes Jahr kritisch angesprochen. Dass jetzt in 
einem besonders unsinnigen Fall darauf verzichtet wird, 
ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. 

Wir sollten die Schwellen aber grundsätzlich hinter-
fragen. Sie führen dazu, dass Privatanleger bei prospekt-
freien Angeboten zwischen 1 Million und 8 Millionen 
Euro maximal 1 000 Euro investieren dürfen; wenn sie 
ein höheres Einkommen oder Vermögen haben, dann ma-
ximal 10 000 Euro. Das ist eine Bevormundung, die wir 
so nicht wollen. Unsere Meinung wurde auch bestätigt 
durch die Sachverständigen in der Anhörung und auch 
durch einige SPD-geführte Bundesländer, durch den 
Bundesrat insgesamt, der kritisiert hat, dass die Entschei-
dungshoheit von Privatanlegern eingeschränkt wird. Wir 
als Koalition hatten das Bundesfinanzministerium im 
Ausschussbericht darum gebeten, dieses Thema zu eva-
luieren und uns bis Anfang 2019 einen entsprechenden 
Bericht vorzulegen. Leider liegt die Evaluation immer 
noch nicht vor. Das ist sehr schade, weil gerade diese 
Vorgaben über die der EU-Prospektverordnung hinaus-
gehen.

Auch zu einem zweiten Thema liegt der Bericht noch 
nicht vor. Das Finanzministerium hatte zugesagt, zu prü-
fen, ob die neue Prospektfreiheitsgrenze auf GmbH-An-
teile und weitere Vermögensanlagen ausgeweitet werden 
sollte. Das ist uns besonders wichtig, weil in Deutschland 
die meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen 
in der Rechtsform der GmbH geführt werden. Hier geht 
es darum: Wir brauchen weniger Bürokratie anstatt mehr 
Bürokratie. Auch da steht die Evaluation noch aus.

Kay Gottschalk 
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Ich sage abschließend: Bei diesem Gesetzgebungsver-
fahren muss gelten: Am Ende muss eine Lösung mit bes-
seren Finanzierungsmöglichkeiten für unseren Mittel-
stand, mit einem starken Verbraucher- und Anlegerschutz 
stehen. Dafür setzen wir uns als CDU/CSU ein.

Vielen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für die FDP-Fraktion hat das Wort der Kollege Frank 

Schäffler.

(Beifall bei der FDP)

Frank Schäffler (FDP): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Zum zwei-

ten Mal legen Sie heute einen Gesetzentwurf vor, der 
den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Uni-
on vorbereitet. Zum zweiten Mal nutzen Sie die Chance 
nicht, um hier endlich mal etwas politisch Substanzielles 
voranzubringen. Das ist Klein-Klein, was Sie hier ma-
chen. Das ist ganz kleines Karo. Sie setzen faktisch das 
um, was auf europäischer Ebene eh umgesetzt werden 
muss. 

(Matthias Hauer [CDU/CSU]: Eine Eins-zu-
eins-Umsetzung!)

Dabei liegen die Probleme eigentlich auf dem Tisch. 
Wir hatten am Montag dieser Woche eine Anhörung zum 
Thema Blockchain, ICOs, Bitcoins und anderen Kryp-
towährungen. Dafür müssten und könnten Sie an dieser 
Stelle jetzt die organisatorischen und rechtlichen Rah-
menbedingungen schaffen, damit eine wachsende In-
dustrie sich in Deutschland ansiedelt und eben nicht in 
Offshorebereiche ausweicht, also nicht nach Malta, nach 
Luxemburg oder nach Liechtenstein auswandert, sondern 
sich endlich auch hier in diesem Land ansiedelt, Arbeits-
plätze schafft und investiert. 

(Beifall bei der FDP – Dr. h. c. Hans 
Michelbach [CDU/CSU]: Machen sie doch! 
Wo leben Sie denn?)

Dafür ist nicht entscheidend, dass wir Änderungen an 
der Prospektverordnung vornehmen, sondern dafür ist 
entscheidend, dass sich die BaFin vernünftig aufstellt.

(Beifall des Abg. Kay Gottschalk [AfD])

Wenn sich in der BaFin sage und schreibe eine Person 
damit beschäftigt, diese junge Industrie zu beaufsichti-
gen, zu überwachen und letztendlich Genehmigungen 
zu erteilen, dann sagt das viel mehr über den Standort 
Deutschland aus als all das, was die Bundeskanzlerin und 
der Finanzminister hier tagtäglich von sich geben.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD)

Deshalb ist es entscheidend, dass Sie hier endlich ans 
Arbeiten kommen, dass Sie endlich Änderungen vorneh-
men, dass Sie endlich regieren und nicht nur verwalten. 
Das, glaube ich, ist das Entscheidende. 

Wir werden entsprechende Vorschläge in den Finanz-
ausschuss einbringen und die Erkenntnisse aus der Anhö-
rung am Montag einbauen. Ich glaube, dann wird daraus 
vielleicht ein guter Gesetzentwurf. 

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Frank Schäffler. – Schönen guten Abend, 

liebe Kolleginnen und Kollegen. 

Nächster Redner: Hubertus Zdebel für die Fraktion 
Die Linke.

(Beifall bei der LINKEN)

Hubertus Zdebel (DIE LINKE): 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Diskussion um die Umsetzung der EU-Prospekt-
verordnung in nationales Recht geht in eine zweite Run-
de. Ein recht sperriges, aber für den Anlegerschutz sehr 
wichtiges Thema. Und um es gleich zu sagen: Mit dem 
vorliegenden Gesetzentwurf vertut die Bundesregierung 
die zweite Chance auf mehr finanziellen Verbraucher-
schutz.

(Beifall bei der LINKEN)

Unsere Hauptkritikpunkte, die wir schon vergangenes 
Jahr vorgetragen haben, bleiben nach wie vor bestehen.

(Sepp Müller [CDU/CSU]: Aber nicht im Fi-
nanzausschuss! Wo waren Sie denn?)

– Ich habe dazu hier geredet. 

Erstens. Wertpapierprospekte sind zwar sehr umfang-
reich, 

(Sepp Müller [CDU/CSU]: Ja! – Matthias 
Hauer [CDU/CSU]: Haben Sie schon mal ei-
nen gelesen?)

sie erfüllen aber für Verbraucherinnen und Verbraucher 
vor allem dann eine wichtige Funktion, wenn ihnen bei 
einer Anlageentscheidung finanzieller Schaden droht 
oder schon entstanden ist; 

(Matthias Hauer [CDU/CSU]: Das ist aber 
nicht der Sinn von Prospekten!)

denn Prospekte dienen als Haftungsgrundlage und damit 
als Basis für Schadensersatzansprüche. Dies darf nicht 
durch eine allzu großzügige Prospektfreiheit ausgehebelt 
werden. 

(Beifall bei der LINKEN)

Deswegen erscheint uns die Schwelle von 8 Millionen 
Euro deutlich zu hoch, ab der ein Prospekt erst erstellt 
werden muss, erst recht, wenn man sich vor Augen führt, 
dass im Rahmen der Kapitalmarktunion vor allem kleine 
und mittelständische Unternehmen, kleine gemeinnützi-
ge Projekte und Start-ups gefördert werden sollen. Wir 
gehen aber eher davon aus, dass primär größere Unter-
nehmen profitieren, auch vor dem Hintergrund, dass die 

Matthias Hauer
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meisten kleinen und mittleren Unternehmen sich eher 
klassisch über Kredite ihrer Hausbank finanzieren. 

(Sepp Müller [CDU/CSU]: Dann sollen sie 
mit der sprechen!)

Zweites Argument. Das kurze Infoblatt, das bei He-
rausgaben im Wert von 100 000 Euro bis 8 Millionen 
Euro statt eines Prospekts genügt, reicht für eine fundier-
te Anlageentscheidung nicht aus. 

(Beifall bei der LINKEN – Matthias Hauer 
[CDU/CSU]: Haben Sie schon mal einen Pro-
spekt gelesen?)

Drittens. Das Grundproblem bei allen Prospekten und 
Infoblättern bleibt aber ihre mangelnde Standardisierung. 
Das gilt auch für die Risiken und Kosten. Wir Linken 
fordern, dass alle Infoblätter bzw. Prospekte finanzins-
trumentübergreifend vergleichbar sein müssen. Das ist 
jetzt nicht der Fall und wird auch in dem vorliegenden 
Gesetzentwurf nicht geregelt. 

(Beifall bei der LINKEN – Matthias Hauer 
[CDU/CSU]: Deshalb gibt es ja das Informa-
tionsblatt!)

Viertens. Einen gravierenden Mangel sehen wir wei-
terhin bei der Sprachenregelung für Prospekte ab 8 Mil-
lionen Euro Herausgabevolumen. Um Schadensersatzan-
sprüche vernünftig geltend machen zu können, brauchen 
Verbraucherinnen und Verbraucher endlich das Recht auf 
eine vollständige Übersetzung des Prospekts in die deut-
sche Sprache. Das ist auch nicht gewährleistet. 

(Zuruf des Abg. Sepp Müller [CDU/CSU])

– Dann erklären Sie mal den Menschen, was sich hinter 
sehr juristischen Fachbegriffen auf Englisch verbirgt. 

Zusammenfassend lässt sich sagen: Im Kleinen gibt 
es zwar auch positive Aspekte in diesem Gesetzentwurf, 
wie die Abschaffung des unvollständigen Verkaufspros-
pekts. Aber Entscheidendes wird mit diesem Gesetzent-
wurf nicht geleistet.

(Beifall bei der LINKEN)

Von Ihrem Vorschlag am meisten profitieren dürften die 
wertpapierherausgebenden Anbieter und Firmen. Die 
Regierung sitzt weiter der Regulierungs-Fata-Morgana 
auf, dass Prospekte und Infoblätter allein schon einen gu-
ten Verbraucherschutz bedeuten. Vor diesem Hintergrund 
ist meines Erachtens klar, wie wir zu diesem Gesetzent-
wurf stehen.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der LINKEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Kollege Zdebel. – Nächster Redner: 

Stefan Schmidt für Bündnis 90/Die Grünen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Stefan Schmidt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolle-

ginnen und Kollegen! Im letzten Jahr haben wir bereits 

die Prospektverordnung für Unternehmen beschlossen 
und haben, wie ich finde, eine ausgewogene Lösung für 
beide Seiten gefunden, sowohl für die Unternehmen als 
auch für Anlegerinnen und Anleger. Im heute vorliegen-
den Gesetzentwurf geht es in erster Linie um Banken. Ich 
muss sagen: Hier kann doch noch einiges nachgebessert 
werden.

Zuallererst ein paar Worte zur Anhebung der Schwelle 
von 5 Millionen auf 8 Millionen Euro, ab der die Pros-
pektpflicht gilt. So ein Prospekt ist aufwendig, ganz klar. 
Ich kann aber nicht nachvollziehen, warum die Bundes-
regierung die neue Schwelle komplett ausreizen will; 

(Matthias Hauer [CDU/CSU]: So war das 
doch letztes Jahr schon!)

denn die Alternative zum Prospekt ist doch das dreiseiti-
ge Wertpapier-Informationsblatt. 

(Matthias Hauer [CDU/CSU]: Das haben wir 
letztes Jahr schon besprochen!)

Das ist in meinen Augen viel zu kurz und schützt Anlege-
rinnen und Anleger nicht ausreichend. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Sepp Müller [CDU/CSU]: Weil die Grünen 
eine Verbotspartei sind!)

Erst recht schützt dieses Wertpapier-Informationsblatt 
nicht, wenn das Ganze im Rahmen der Anlagenvermitt-
lung und ohne eine Beratung stattfindet. Hier sollten wir 
nachbessern und endlich einen Weg finden, von der pro-
visionsbasierten Anlagenvermittlung wegzukommen hin 
zu einer ausschließlichen Honorarberatung.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ein weiterer Punkt ist die Herausgabe der Prospekte in 
einer internationalen Finanzsprache anstatt Deutsch. Das 
bekommt beim näheren Hinschauen einen bitteren Bei-
geschmack; denn kommt es zu einem Schadensersatz-
prozess, muss vor Gericht der gesamte Prospektinhalt 
in Deutsch vorgetragen werden. Dann übernimmt nicht 
der Emittent die Kosten für die Übersetzung, sondern 
der Anleger oder die Anlegerin muss dafür aufkommen. 
Können Sie mir mal erklären, wie im Falle eines Prozes-
ses ein Kleinanleger oder eine Kleinanlegerin so einen 
Prospekt, manchmal 300 oder 400 Seiten stark, für meh-
rere Tausend Euro übersetzen lassen soll? Das kann doch 
nicht Ihr Ernst sein.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der LINKEN)

Ein letzter Punkt. Es ist für mich einfach nicht nach-
vollziehbar, warum es für fehlerhafte Angaben in einem 
dreiseitigen Informationsblatt mehr als zehn Haftungs-
ausschlüsse geben muss. Ich erwarte von den Banken, 
dass in einem so kurzen Blättchen wirklich alle gemach-
ten Angaben richtig sind. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Zusammenfassend: Nehmen wir die Interessen der 
Anlegerinnen und Anleger ernst, und nutzen wir die 
Chance, klare und einheitliche Regeln für Finanzpro-
dukte, Informationsstandards und die Gleichheit vor dem 

Hubertus Zdebel
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Gesetz zu schaffen! Wir von Bündnis 90/Die Grünen ha-
ben viele konstruktive Vorschläge gemacht. Schauen Sie 
sich diese doch noch mal an! Dann wird das vielleicht 
doch noch ein guter oder sogar besserer Gesetzentwurf. 

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Stefan Schmidt. – Die nächste Rednerin, 

Sarah Ryglewski, sehen wir jetzt nicht live, weil sie ihre 
Rede zu Protokoll gibt.1) Das war die Rednerin für die 
SPD-Fraktion. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der FDP und der LINKEN)

– Tja, jetzt können Sie sich als Redner entscheiden, ob 
Sie vorweg einen Applaus wollen.

Der nächste Redner, Sebastian Brehm für die CDU/
CSU-Fraktion, gibt seine Rede nicht zu Protokoll, son-
dern spricht.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Sebastian Brehm (CDU/CSU): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Schon im vergangenen Sommer haben wir 
uns ja eingehend mit der Ausübung der Optionen bei der 
EU-Prospektverordnung auseinandergesetzt. Bei dieser 
Ausübung der Optionen ging es darum, Schwellenwerte 
zu vereinheitlichen und vor allem auch Entbürokratisie-
rung zu erreichen. Die uns von der EU angebotenen Op-
tionen haben wir umfänglich genutzt und haben es ver-
mieden, über die EU-Richtlinie hinaus noch Regelungen 
zu treffen. Es war also eine Eins-zu-eins-Umsetzung der 
EU-Richtlinie. Das war richtig und notwendig. 

In Zukunft unterliegen alle Emissionen ab einem Wert 
von 8 Millionen Euro der Prospektverordnung. Da müs-
sen also umfangreiche Emissionsprospekte erstellt wer-
den. Für Emissionen von 100 000 Euro bis 8 Millionen 
Euro ist zukünftig ein Wertpapier-Informationsblatt aus-
reichend.

Zwei Punkte haben wir aber damals schon diskutiert, 
und auch heute müssen wir über diese zwei Punkte noch 
mal diskutieren. Wir haben eigentlich gebeten, diese 
zwei Punkte noch vor dieser Diskussion zu evaluieren, 
damit wir das Ergebnis der Evaluation in unsere Beratun-
gen miteinbeziehen können. Der Evaluationsbericht war 
seitens des Bundesfinanzministeriums bis Anfang 2019 
angekündigt. Gekommen ist leider, liebe Frau Kollegin 
Lambrecht, noch kein Evaluationsbericht. Dieser sollte 
schnell nachgeliefert werden.

Zum einen geht es um die Frage der Einzelanlage-
schwellen für sogenannte nicht qualifizierte Anleger, also 
für Privatanleger. Um Privatanleger zusätzlich zu schüt-
zen, gibt es diese Schwellen. Aber bei prospektfreien 
Anlagen zwischen 1 Million und 8 Millionen Euro – der 
Kollege Hauer hat es ausgeführt – können, je nach Höhe 

1)  Anlage 6

der Anlage, nur 1 000 Euro oder maximal 10 000 Euro 
investiert werden. Diese Einzelanlageschwellen sind un-
serer Meinung nach nicht richtig. Deswegen sollten wir 
sie anheben oder gar abschaffen.

(Beifall des Abg. Sepp Müller [CDU/CSU])

Wir haben darüber mit der SPD eine Diskussion geführt. 
Die SPD ist hier für eine Beibehaltung, wir sind für eine 
Abschaffung. Deshalb sollte diese Frage ja evaluiert wer-
den. Übrigens gibt es diese Einzelanlageschwellen in an-
deren Ländern der Welt gar nicht. Wenn heute ein vermö-
gender und erfahrener Anleger investieren will, dann hat 
auch er nur die Möglichkeit, 1 000 Euro zu investieren. 

Die zweite Frage, die offen ist – sie war auch damals 
wesentlich –, ist die Frage der GmbHs. Kleinere und mitt-
lere Unternehmen sollten in die Vereinfachungsregelung 
einbezogen werden. Wenn man den Zugang zu Investiti-
onen für GmbHs verbessern will, also die Start-up-Szene 
und Crowdfunding stärken will – in Deutschland gibt es 
hier eine Bewegung, die wir unterstützen sollten –, dann 
müssen wir darüber reden, ob nicht auch hier Erleichte-
rungen vorgenommen werden können. Nach dem jetzi-
gen Stand können von Aktiengesellschaften Emissionen 
bis 8 Millionen Euro ohne Prospekt auf den Markt ge-
bracht werden, bei GmbHs nur bis 100 000 Euro. Das 
ist ein Verhältnis von 1 : 80. Deswegen ist es notwendig, 
dass wir die Evaluation hierzu abwarten, sie diskutieren 
und dann nachbessern. Denn gerade bei GmbHs haben 
die Anleger noch mehr Einwirkungsmöglichkeiten, noch 
mehr Mitbestimmungsmöglichkeiten. Insofern müsste 
das eben genannte Verhältnis zwischen AGs und GmbHs 
eigentlich eher andersrum sein. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Evaluation ist 
deswegen notwendig. Wenn wir in die nächste Beratung 
gehen, brauchen wir die Evaluation, damit wir Lösun-
gen für die beiden grundsätzlichen Fragen miteinander 
bestimmen können. Ich möchte nicht einem Gesetz zu-
stimmen, mit dem wir Existenzgründer und Start-ups aus 
dem Land herausbringen, weil hier eben nicht investiert 
werden kann, 

(Frank Schäffler [FDP]: Dann mal los!)

sondern ich möchte ein Gesetz, mit dem Start-up-Unter-
nehmen und Existenzgründer gefördert werden.

(Matthias Hauer [CDU/CSU]: Sehr gut! 
Richtig!)

Deswegen wollen wir die Evaluation schnell bekommen 
und sie dann in den Gesetzentwurf miteinbeziehen, da-
mit wir eine Stärkung des deutschen Mittelstands und der 
deutschen Wirtschaft erreichen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Sebastian Brehm. – Damit schließe ich 

die Aussprache. 

Stefan Schmidt 
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Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-
wurfs auf Drucksache 19/8005 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. – Es gibt 
keine anderweitigen Vorschläge. Dann ist die Überwei-
sung so beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 15 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Frank 
Müller-Rosentritt, Bijan Djir-Sarai, Alexander 
Graf Lambsdorff, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP 

Deutsches und europäisches Abstimmungs-
verhalten in Bezug auf Israel bei den Verein-
ten Nationen neu ausrichten

Drucksache 19/7560

Über den Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
werden wir später namentlich abstimmen.

Nach interfraktioneller Vereinbarung sind für die Aus-
sprache 38 Minuten vorgesehen. – Dazu höre ich keinen 
Widerspruch. 

Ich warte erst mal, bis die Kolleginnen und Kollegen 
entweder die Plätze getauscht haben oder die Plätze ein-
genommen haben, bevor ich den ersten Redner aufrufe. – 
Herr Thomae, könnten Sie das vielleicht an der Seite klä-
ren? Dann kann ich nämlich Ihrem Fraktionskollegen das 
Wort erteilen.

(Dagmar Ziegler [SPD]: Das war meine 
Schuld!)

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Frank Mül-
ler-Rosentritt für die FDP-Fraktion. 

(Beifall bei der FDP)

Frank Müller-Rosentritt (FDP): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen! 

Liebe Kollegen! Das von Deutschland ausgegangene 
schlimmste Menschheitsverbrechen, die Shoah, brachte 
über 6 Millionen Jüdinnen und Juden den Tod. Sie mach-
te Millionen zu Flüchtlingen ohne Heimat. 

Bei der Gründung des Staates Israel 1948 entstand 
ein jüdischer demokratischer Staat, eine neue Heimat für 
Millionen Juden. Deutschlands beispiellose historische 
Verantwortung für Israel erklärte die Bundeskanzlerin 
2008 vor der Knesset zum Teil der deutschen Staatsrä-
son. Dafür hat sie die vollste Unterstützung der Fraktion 
der Freien Demokraten hier im Deutschen Bundestag. 

(Beifall bei der FDP sowie des Abg. Frank 
Schwabe [SPD])

Auch Bundesaußenminister Heiko Maas wird gern mit 
dem Satz zitiert, er sei wegen Auschwitz in die Politik 
gegangen. Er bezieht regelmäßig Position gegen Antise-
mitismus. Auch dafür erhält er die vollste Unterstützung 
der Fraktion der Freien Demokraten hier in diesem Ho-
hen Haus. 

(Beifall bei der FDP)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich lade Sie dazu 
ein, heute in diesem Parlament über Parteigrenzen hin-

weg ein klares Zeichen in die Welt zu setzen, indem wir 
alle zusammen die Bundesregierung zur praktischen 
Umsetzung unserer besonderen Verantwortung für Israel 
auffordern.

(Beifall bei der FDP)

Seit Jahrzehnten instrumentalisieren zahlreiche Mit-
gliedstaaten die UN, um Israel zu delegitimieren, und sie 
sind damit seit Jahrzehnten auch erfolgreich, nicht zu-
letzt aufgrund der deutschen und europäischen Unterstüt-
zung. Wir reden hier von der Delegitimierung des einzi-
gen demokratischen Staates im gesamten Nahen Osten, 
der von zahlreichen Feinden umgeben ist, die ihm das 
Existenzrecht absprechen. Doch Israels Existenzrecht 
darf für keinen von uns in diesem Hohen Hause jemals 
zur Debatte stehen.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Im vergangenen Jahr verabschiedete die UN-General-
versammlung insgesamt 26 Resolutionen, in denen sie 
Staaten verurteilt, weil sie vermeintlich gegen Grund-
sätze der Vereinten Nationen verstoßen. Doch nicht etwa 
Diktaturen oder Bürgerkriegsländer, in denen Menschen-
rechte Tag für Tag auf schlimmste Art und Weise verletzt 
werden, sind häufigster Gegenstand dieser Resolutionen. 
Nein, in sage und schreibe 21 von 26 Resolutionen des 
vergangenen Jahres wird einzig und allein Israel verur-
teilt. Und Deutschland? Deutschland stimmte in 16 Fäl-
len zu. Länder wie Syrien, Nordkorea oder Iran waren 
der Generalversammlung lediglich je eine Verurteilung 
wert.

Meine Damen und Herren, jedes Jahr verabschieden 
die Vereinten Nationen mehr Resolutionen gegen Israel 
als gegen alle anderen Staaten dieser Welt zusammen. 
Leute, das ist absurd!

(Beifall bei der FDP)

Legte man die Beschlüsse der UNO zugrunde, wäre Is-
rael der schlimmste Menschen- und Völkerrechtsverlet-
zer dieser Welt, weit vor allen diktatorischen Regimen. 
Während die Bundesregierung derzeit regelmäßig das 
Regime im Iran hofiert, lässt sie bei den Vereinten Nati-
onen jede Unterstützung für Israel vermissen. Durch die 
überwiegende Zustimmung der Bundesregierung zu ein-
seitig antiisraelischen Resolutionen verkommt für mich 
die deutsche Staatsräson international gegenüber Israel 
zur Floskel. So kann es nicht weitergehen.

Lassen Sie uns also heute Abend gemeinsam ein Zei-
chen setzen und zeigen, wie stark dieses Parlament hier 
ist. Es ist Zeit, dass Deutschland bei der UNO sein Ab-
stimmungsverhalten ändert. Geben Sie heute Abend der 
Bundesregierung dafür einen ganz klaren Handlungsauf-
trag.

(Beifall bei der FDP)

Andere Demokratien zeigen, dass es anders geht, al-
len voran unsere kanadischen Freunde mit dem libera-
len Premierminister Trudeau. Kanada hat sich nämlich 
der Verurteilungswelle gegen Israel im letzten Jahr nicht 
mehr angeschlossen. Auch Deutschland und die EU müs-
sen diesen Weg gehen. Geben Sie der Bundesregierung 

Vizepräsidentin Claudia Roth
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für diesen Weg heute ein klares Mandat! Israel darf bei 
aller berechtigten Kritik an der aktuellen Regierung in Is-
rael nicht länger mit anderen Standards gemessen werden 
als alle anderen Länder. 

Ich weiß, dass auch zahlreiche Kollegen anderer Frak-
tionen, insbesondere der CDU/CSU – lieber Roderich 
Kiesewetter, lieber Norbert Röttgen –, mit diesem Ab-
stimmungsverhalten überhaupt nicht glücklich sind. Des-
halb lade ich heute euch dazu ein, die Chance zu nutzen, 
daran etwas zu ändern.

(Beifall bei der FDP)

Lassen Sie uns heute Abend der Bundesregierung einen 
klaren Handlungsauftrag geben, das Abstimmungsver-
halten der Bundesrepublik Deutschland gegenüber Isra-
el bei der UNO zu ändern und die deutsche Staatsräson 
gegenüber Israel endlich mit faktischem Handeln zu 
unterlegen. Damit kann die Regierung gleich nächsten 
Montag beginnen, wenn im UN-Menschenrechtsrat acht 
Resolutionen abgestimmt werden, von denen sich schon 
wieder fünf allein gegen Israel richten.

(Dr. Andreas Nick [CDU/CSU]: Da sind wir 
gar nicht drin!)

Es liegt in Ihrer Hand, das heute Abend zu ändern. Geben 
Sie dieser Bundesregierung ein ganz klares Mandat! 

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Frank Müller-Rosentritt. – Nächster 

Redner: Roderich Kiesewetter für die CDU/CSU-Frak-
tion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor fast genau 
einem Jahr haben wir in unserem Parlament sehr würdig 
den 70. Jahrestag der Gründung Israels begangen. Wir 
haben dazu einen gemeinsamen Antrag der Koalition 
und der FDP verabschiedet. Das Parlament hat diesem 
Antrag bei Enthaltung einer Fraktion fraktionsübergrei-
fend zugestimmt. Dieser Antrag ist nach wie vor gültig 
und in jeder Hinsicht umsetzbar. In diesem Antrag steht 
auch: Die sichere Existenz Israels gehört zur Staatsräson 
unseres Landes und ist für uns nicht verhandelbar. – Und 
das bleibt so. 

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN und des Abg. Frank Müller- 
Rosentritt [FDP])

Wir schützen in internationalen Organisationen Israel 
und israelische Interessen vor ungerechtfertigten Angrif-
fen. Im nächsten Monat übernimmt die Bundesrepublik 
Deutschland den Vorsitz im Weltsicherheitsrat. Auch dort 
stehen Themen aus dem Nahen und Mittleren Osten ganz 
oben auf der Tagesordnung. Und wir sind uns bewusst, 
dass wir Israel fördern und stützen müssen im Rahmen 

seiner Repräsentanz in internationalen Organisationen. 
Ich glaube, dafür steht jede Fraktion in diesem Hause ein, 
ganz besonders aber die Union.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, der Antrag der FDP beinhaltet ei-
nige Punkte, die Beachtung verdienen. Es ist zutreffend: 
Die Generalversammlung der Vereinten Nationen und 
der Internationale Menschenrechtsrat haben ein sehr, sehr 
einseitiges Abstimmungsverhalten. Aber was folgt denn 
daraus? Der Antrag der FDP enthält einige sehr erstaun-
liche Formulierungen. Ich habe noch nie einen Antrag zu 
außenpolitischen Fragen im Bundestag gesehen, der sich 
ausschließlich auf Zahlen, auf quantitative Erhebungen 
stützt. Es geht hier nur um die Anzahl der Anträge. Der 
Antrag enthält aber kein Wort in Richtung einer Beurtei-
lung des Nahostfriedensprozesses, nicht eine Anmerkung 
zum Scheitern des Nahostfriedensprozesses, nicht eine 
Anmerkung dazu, warum die Palästinenser radikal eine 
Internationalisierungsstrategie fahren, indem sie insbe-
sondere Staaten des Globalen Südens instrumentalisieren 
für ihre israelkritische Position.

Die FDP fordert jetzt in ihrem Antrag, dass wir die 
Rolle Kanadas übernehmen sollen. 

(Otto Fricke [FDP]: Nicht die „Rolle“! – 
Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann [FDP]: 
Mal wieder nicht richtig zugehört!)

Kanada hat einen Nachbarn im Süden und im Norden 
den Nordpol. Wir haben als Land in der Mitte Europas 
die Verantwortung, eine gemeinsame europäische Posi-
tion zu erarbeiten. Kritisch ist – das wissen wir selbst –, 
dass es in der Europäischen Union eine ganze Reihe von 
Staaten gibt, die sich in den letzten Jahren palästina-
freundlich und israelgegnerisch oder gar israelfeindlich 
aufgestellt haben. 

(Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann 
[FDP]: Kommen Sie einmal zur Sache!)

Unsere Aufgabe ist es doch nicht, aus diesen Verträgen 
auszusteigen und abstinent zu werden, uns quasi eine 
weiße Weste zu machen, sondern es ist unsere Aufgabe, 
uns in die Bresche zu werfen, für Israel Stimmungen auf-
zunehmen, mit Israel kritisch über die Siedlungspolitik 
zu sprechen 

(Beifall des Abg. Martin Patzelt [CDU/
CSU] – Zuruf des Abg. Otto Fricke [FDP])

und auf der anderen Seite nicht zuzulassen, dass die Ver-
einten Nationen dauerhaft instrumentalisiert werden von 
einer völlig konfusen palästinensischen Politik.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten deshalb 
mit kühlem Kopf an diesen Antrag gehen. Wir sollten uns 
als Bundestag auf das beziehen, was wir vor einem Jahr 
zum 70. Jahrestag parteiübergreifend verabschiedet ha-
ben, und uns nicht instrumentalisieren lassen durch eine 
rein quantitative Erhebung, was in welchen Anträgen ab-
geht. Für uns ist vielmehr wichtig, dass wir erstens inner-

Frank Müller-Rosentritt 
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halb Europas für eine israelfreundliche Stimmung sorgen 
und zweitens die Bedenken, die gegen Israel vorgetragen 
werden, Israel gegenüber deutlich machen,

(Zuruf des Abg. Otto Fricke [FDP])

uns dabei aber ganz klar in der Form positionieren: Das 
Existenzrecht Israels und auch eine Zweistaatenlösung 
sind für uns nicht verhandelbar. – Deshalb lassen wir uns 
auch nicht instrumentalisieren.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder 

-bemerkung des Kollegen von der FDP-Fraktion?

(Zurufe von der SPD: Nein! – Tageszeit!)

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): 
Natürlich erlaube ich das. Wir wollen doch eine leben-

dige Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD und der 
FDP)

Bijan Djir-Sarai (FDP): 
Vielen Dank, Herr Kollege Kiesewetter. – Lieber 

Roderich, du hast ja soeben die Sicherheit des Staates Is-
rael angesprochen. Mich würde in dem Zusammenhang 
interessieren, weil du das eben so betont hast, was ei-
gentlich genau die außenpolitische Linie dieser Bundes-
regierung ist. Ich nenne mal ein Beispiel: Am Vormittag 
wird im Plenum seitens der Bundesregierung erzählt: Wir 
stehen an der Seite Israels. – Am Abend desselben Tages 
gehen Vertreter dieser Bundesregierung in die iranische 
Botschaft und feiern 40 Jahre islamische Revolution. – 
Was ist eigentlich die Position Ihrer Bundesregierung? 
Wofür stehen Sie, und was konkret tun Sie für die Sicher-
heit des Staates Israel?

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der AfD)

Roderich Kiesewetter (CDU/CSU): 
Vielen Dank, Herr Kollege Djir-Sarai, lieber Bijan. – 

Das genau ist der Punkt. Bei Ihnen haben wir nur die 
Wahl zwischen Schwarz und Weiß. Wenn ein Staat ein 
Jubiläum hat, dann gilt es, das auf diplomatischer Ebene 
angemessen anzunehmen.

(Zuruf von der LINKEN: Nationalfeiertag! – 
Zurufe von der FDP: Ah!)

Aber bei Israel geht es darum, dass wir das Existenzrecht 
Israels, das durch den Iran gefährdet wird, eindeutig 
schützen und die Art und Weise, wie der Iran das Exis-
tenzrecht Israels gefährdet, ansprechen, auch bei Veran-
staltungen anlässlich eines Jubiläums. Ich sitze nicht auf 
der Regierungsbank. Ich bin Parlamentarier, und ich ver-
trete hier die Auffassung der CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion. Und dazu gehört, dass wir alles tun müssen, damit 
im Nahen und Mittleren Osten der Friedensprozess wie-
der in Bewegung kommt. Dazu gehört auch, dass wir die 

Gesprächskanäle offen halten, lieber Kollege Djir-Sarai, 
auch zum Iran. Deshalb müssen wir alles tun, damit die 
Stimme Israels eine starke Unterstützung erfährt, genau-
so wie wir die berechtigten Anliegen und die berechtigte 
Kritik an Israel rüberbringen müssen.

Die Herausforderung, vor der wir angesichts Ihres 
Antrages stehen, ist: Sie geben diesem Parlament keine 
Chance, ihn zu beraten, weil Sie Sofortabstimmung be-
antragen. Das ist der eigentliche Fehler Ihres Antrages. – 
Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD und der LINKEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will den Gedan-
ken aber aufgreifen. Entscheidend ist, dass wir aus die-
sem Hause ein klares Signal nach Tel Aviv und nach Je-
rusalem senden, dass wir an der Seite Israels stehen, dass 
wir aber auch die Interessen Israels in den internationalen 
Verhandlungen wahren. Israel erkennt unsere Teilhabe 
in den internationalen Verhandlungen an, weil wir den 
größten Schaden aus den Verhandlungen heraushalten. 
Das ist unsere Aufgabe, und das machen wir nicht, indem 
wir uns dort zurückhalten. 

Abschließend sage ich: Wir lehnen Ihren Antrag ab, 
weil Sie uns keine Chance zur Mitberatung geben, weil 
Sie auf Sofortabstimmung bestehen. In diesem Sinne: 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr Antrag enthält vie-
le gute Punkte. Lassen Sie uns im Laufe des Jahres ei-
nen neuen Anlauf nehmen. Lassen Sie uns aber vor allen 
Dingen nicht zurückfallen hinter den Antrag, den wir mit 
breiter Mehrheit im Frühjahr letzten Jahres verabschiedet 
haben.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Roderich Kiesewetter. – Nächster Red-

ner für die AfD-Fraktion: Dr. Anton Friesen.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Anton Friesen (AfD): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren Abgeordnete! Liebe Zuhörer! 

Diese historische Verantwortung Deutschlands ist 
Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die 
Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundes-
kanzlerin niemals verhandelbar. Und wenn das so 
ist, dann dürfen das in der Stunde der Bewährung 
keine leeren Worte bleiben.

So sprach Bundeskanzlerin Merkel vor der Knesset im 
Jahre 2008. Mehr als zehn Jahre später sekundierte Au-
ßenminister Maas, dass der Platz Deutschlands immer an 
der Seite Israels sein werde.

Meine Damen und Herren, nirgendwo wird der Un-
terschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen 

Roderich Kiesewetter
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Schein und Sein so deutlich wie in der deutschen Isra-
el-Politik. 

(Beifall bei der AfD)

Solidaritätsbekundungen gibt es umsonst. Man kann sich 
aber nichts dafür kaufen; denn jenseits der wohlfeilen 
Worte stimmt Deutschland gegen Israel, wenn es hart 
auf hart kommt. In der Stunde der Bewährung braucht 
kein Hahn dreimal zu krähen, bis Deutschland die eigene 
Staatsräson verrät.

(Beifall bei der AfD)

2018 hat Deutschland in der UN-Generalversamm-
lung 16 antiisraelischen Resolutionen zugestimmt und 
sich bei vier weiteren enthalten – von insgesamt 21 Re-
solutionen gegen Israel. Nicht anders ist auch das Bild 
im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, in dem 
solche illustren Menschenrechtsverteidiger wie China, 
Kuba, Pakistan und Saudi-Arabien Mitglieder sind. Auch 
dort bekommt Israel den Großteil der Verurteilungen ab, 
und Diktaturen kommen einfach davon.

Oft wird von Vertretern der Bundesregierung gesagt, 
man wolle ja Schlimmeres verhindern und müsse daher 
bei solchen Machwerken mitmachen. Das ist genau die 
gleiche Argumentation wie die, dass man sich einer Stra-
ßengang anschließt, um diese unter Kontrolle zu halten.

(Beifall bei der AfD)

Wann folgt denn die erste Resolution, die die Ha-
mas verurteilt, Herr Außenminister? Angeblich wolle 
Deutschland sich einem Resolutionsentwurf der Verei-
nigten Staaten anschließen, wie es auf meine Nachfra-
ge im Unterausschuss Vereinte Nationen hieß. Man darf 
gespannt sein.

Und überhaupt: Fällt Ihnen, fällt diesem Hohen Hause 
etwas auf? Fällt Ihnen auf, wie wohlfeil Solidaritätsbe-
kundungen nach außen sind, wenn man nicht in der Lage 
ist, diesen im eigenen Lande Taten folgen zu lassen? Au-
ßenpolitik fängt im Inneren an. Israel wird am Branden-
burger Tor verteidigt.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD)

Es ist eine bittere Ironie, nein, es ist Zynismus der 
Geschichte, dass ausgerechnet Deutschland eine Migra-
tionspolitik betreibt, die den massenhaften Import von 
islamischem Antisemitismus ermöglicht.

(Beifall bei der AfD)

Schon jetzt werden israelische Flaggen verbrannt, Kip-
pa-Träger werden auf offener Straße angepöbelt, und Sy-
nagogen werden angegriffen. Wir sagen: Gebt Judenhass 
keine Chance. Wir wollen keine französischen Verhält-
nisse in Deutschland.

(Beifall bei der AfD – Heike Hänsel [DIE 
LINKE]: Es gibt keinen Vogelschiss der Ge-
schichte!)

Wir müssen in Deutschland jegliche Form des Anti-
semitismus bekämpfen. Das ist für mich als Mitglied der 
Deutsch-Israelischen Gesellschaft ein Herzensanliegen.

(Beifall bei Abgeordneten der AfD – Zuruf 
von der SPD: Dann fangen Sie einmal damit 
an!)

Aber ganz besonders müssen wir uns um die am 
schnellsten wachsende Form kümmern, und das ist der 
islamische Antisemitismus.

(Beifall bei der AfD)

Radikale Imame gehören ausgewiesen, ausländische Mo-
scheefinanzierung muss gestoppt werden, und die musli-
mische Masseneinwanderung muss beendet werden.

(Beifall bei der AfD)

Wir sollten und wir müssen im Inneren anfangen, da-
mit wir nach außen glaubwürdig sind.

(Zuruf von der SPD: Dann fangen Sie bei 
sich selber an!)

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Danke schön. – Nächster Redner: Dr. Nils Schmid für 

die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Dr. Nils Schmid (SPD): 
Frau Präsidentin! Sehr verehrte Damen und Herren! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Friesen, bevor 
Sie sich hier als Vorkämpfer gegen Antisemitismus auf-
spielen, sollten Sie erst einmal in Ihren eigenen Reihen 
für Ordnung sorgen.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, der 
FDP, der LINKEN und dem BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN – Jürgen Hardt [CDU/CSU]: 
Höcke!)

Ausgewiesene Antisemiten sitzen für die AfD in Land-
tagen, zum Beispiel in Baden-Württemberg – nur damit 
das einmal klar ist. Daher brauchen wir von Ihnen keine 
Krokodilstränen zum Thema Antisemitismus.

(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, der LIN-
KEN und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die FDP hat einen Antrag gestellt, der aus meiner 
Sicht die große Einigkeit in diesem Hause zum Thema 
Israel, die anlässlich des 70-jährigen Geburtstags der 
Staatsgründung noch einmal dokumentiert worden ist, 
leider etwas beiseiteschiebt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, ich 
habe mich schon ein bisschen über diesen Antrag ge-
wundert; denn dahinter steckt der Versuch, die Stand-
haftigkeit der Regierung in ihrer Freundschaft zu Israel 
zu relativieren. Sie haben in Ihrer Rede ja selber darauf 
hingewiesen, Herr Müller-Rosentritt. Sie unterstellen ei-
ner Regierung, deren Bundeskanzlerin das Existenzrecht 

Dr. Anton Friesen 
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Israels zum Teil der deutschen Staatsräson erklärt hat 
und deren Außenminister wegen Auschwitz in die Poli-
tik gegangen ist, dass sie die Interessen Israels zu wenig 
berücksichtigt. Diese Unterstellung muss ich für die Re-
gierung – und übrigens auch für die Vorgängerregierun-
gen unter liberaler Regierungsbeteiligung – entschieden 
zurückweisen.

(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)

Denn im Kern geht es doch darum, wie wir in diesen 
internationalen Formaten, die Sie zu Recht angesprochen 
haben und die eine Schlagseite zulasten von Israel haben,

(Zuruf von der FDP: Total!)

diesen Auftrag, dem wir uns alle verpflichtet fühlen, am 
besten umsetzen.

Ich halte es für eine gute Übung der deutschen Regie-
rung und für eine Selbstverständlichkeit, dass sich auch 
diese Bundesregierung grundsätzlich im EU-Rahmen 
an Verhandlungen über Resolutionen der UNO oder der 
Unterorganisationen der UNO beteiligt. Genau das ent-
spricht ja unserem Ansatz einer multilateralen Ordnung, 
einer Stärkung von multilateralen Organisationen und ei-
ner regelbasierten Weltordnung.

Das muss auch für die UN gelten – mit allen Unzu-
länglichkeiten, die sie hat und die ja gerade dann zutage 
treten, wenn bei den knapp 200 Staaten dieser Welt mit 
jeweils einer Stimme insbesondere in Fragen, bei denen 
es um Israel geht, diese Einseitigkeit entsteht. Trotzdem 
ist sie das beste verfügbare multilaterale Instrumentari-
um, das wir haben.

Deshalb ist es richtig, dass Deutschland auf Dialog 
und Bereitschaft zur Auseinandersetzung auch mit ge-
gensätzlichen Positionen in diesen Foren setzt und dass 
Deutschland sich im Rahmen der EU und dann auch im 
Rahmen der UNO dafür einsetzt, einen Konsens herzu-
stellen und dort, wo es geht, auch israelische Positionen 
und Anliegen möglichst weitgehend einzubringen.

Ein fehlender EU-Konsens würde die Dinge auch 
nicht besser machen. Wenn wir innerhalb der EU keine 
einheitliche Position hätten, dann könnten wir erst recht 
nicht das, was uns wichtig ist, im UN-Format einbringen. 
Deshalb würde das die Haltung der EU und die Verhand-
lungsposition in den multilateralen Foren schwächen. 
Eines ist auch klar: Sollten Resolutionstexte das Exis-
tenzrecht Israels negieren, wäre das immer eine rote Li-
nie. Das haben wir auch in diesen Verhandlungen stets 
durchgehalten.

(Beifall des Abg. Roderich Kiesewetter 
[CDU/CSU])

Sowohl die israelische Seite als auch die palästinen-
sische Seite haben uns immer wieder signalisiert, dass 
diese Aufgabenwahrnehmung durch Deutschland durch-
aus Anerkennung findet. Die israelische Seite hat auch 
immer wieder ausdrücklich den Einsatz deutscher Re-
gierungen, in diesen Formaten auf eine vernünftige Be-
schlussfassung hinzuwirken, anerkannt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, des-
halb halte ich Ihren Antrag in der Stoßrichtung für über-
zogen. Wir müssen ihn leider ablehnen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Dr. Schmid. – Nächster Redner für die 

Fraktion Die Linke: Stefan Liebich.

(Beifall bei der LINKEN)

Stefan Liebich (DIE LINKE): 
Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Um es gleich vorweg zu sagen: Es ist natürlich absurd, 
wenn die übergroße Zahl der Verurteilungen von Men-
schenrechtsverletzungen in der UN-Generalversamm-
lung oder im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen 
sich mit Israel befasst. Es ist bitter, wenn die Anträge 
hierfür von Regierungen solcher Staaten kommen, die zu 
diesem Thema besser ganz still wären.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der CDU/CSU, der SPD und der FDP)

Ich verstehe wirklich jeden und jede in Haifa oder in Tel 
Aviv, die sich darüber aufregen.

Nun hat die FDP einen Vorschlag gemacht, wie man 
damit umgehen soll. Er geht aus meiner Sicht aber in die 
falsche Richtung. Ich schließe mich hier ein bisschen 
der Argumentation von Roderich Kiesewetter an. Wir 
können doch das Missverhältnis der Resolutionen nicht 
dadurch lösen, dass wir die deutsche Bundesregierung 
auffordern, künftig Anträgen, die sie richtig findet, nicht 
mehr zuzustimmen, nur weil eine bestimmte Anzahl 
überschritten ist. Es muss doch um den Inhalt und nicht 
um die Anzahl gehen.

(Beifall bei der LINKEN und dem BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordne-
ten der CDU/CSU und der SPD)

Es gibt dafür übrigens einen anderen Weg. Es wäre 
doch viel besser, Deutschland brächte selbst aktiv Anträ-
ge ein gegen Menschenrechtsverletzungen, zum Beispiel 
bezogen auf den Iran – da gibt es gerade einen aktuel-
len Anlass, nämlich die Verurteilung einer Menschen-
rechtsanwältin zu einer langen Haftstrafe und Peitschen-
hieben – und auf Saudi-Arabien, wo kritische Blogger 
verurteilt werden, oder Anträge gegen die Todesstrafe in 
Vietnam, in Japan, in China oder in Bundesstaaten der 
Vereinigten Staaten von Amerika.

(Beifall bei der LINKEN)

Überall mit ein und demselben Maßstab messen, das 
sollte die Richtschnur sein – aber davon ist die Bundes-
regierung leider weit entfernt. 

Mir ist allerdings auch wichtig – das will ich hier 
auch nicht verschweigen –, dass wir aufpassen, dass die 
UN-Debatte nicht von einer anderen Debatte ablenkt. 
Ich habe bei manchen Akteuren aus der israelischen Re-
gierung das Gefühl, dass genau das passieren soll. Es 

Dr. Nils Schmid 
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gibt ja einige in Israel, die es anders sehen. Wir hatten 
kürzlich ein Gespräch – einige von Ihnen auch; Herr 
Müller- Rosentritt hat ihn ebenfalls getroffen – mit dem 
langjährigen Botschafter Israels, Ilan Baruch. Er hat uns 
genau davor gewarnt; er warnte uns nämlich vor Ablenk-
manövern, die die Kritik am israelischen Besatzungsre-
gime in den Palästinensergebieten disqualifizieren sol-
len. Um den Bogen weiter zu spannen: Da geht es nicht 
mehr nur um die UNO, sondern auch um die Europäische 
Union.  Baruch hat gesagt, die Regierung von Benjamin 
 Netanjahu versucht mit den rhetorischen Attacken auf 
die EU, die wirklich zentralen Themen von der Agen-
da zu wischen, nämlich dass es einen palästinensischen 
Staat nur geben wird, wenn Israel die Siedlungen in der 
Westbank räumt. 

(Beifall bei der LINKEN)

Netanjahu, der gerade wegen Bestechlichkeit, Betrug 
und Untreue angeklagt wurde, hat sich längst von dem 
Ziel der Bildung von zwei lebensfähigen Staaten verab-
schiedet. 

Unsere Partei, Die Linke, verteidigt das Existenzrecht 
Israels gegenüber jedermann und tritt für die Bildung und 
Anerkennung eines Staates Palästina, wie sie die UNO 
beschlossen hat, ein. 

(Beifall bei der LINKEN sowie der Abg. 
Aydan Özoğuz [SPD])

Die Zeiten sind nicht gut für eine Zweistaatenlösung. 
Aber wir dürfen sie nicht aufgeben; denn es gibt keine 
bessere Alternative. 

Zurück zum Antrag der FDP. Sie schlagen ja auch 
vor, dass die Bundesregierung sich in der EU besser ko-
ordinieren soll, damit man dort zu einem gemeinsamen 
Abstimmungsverhalten kommt. Hier ist Israel auch in-
teressant; denn es ist gerade Israel, das – absurderweise 
über die ungarische Orban-Regierung – immer wieder 
versucht, diese Gemeinsamkeit zu zerstören. 

Ja, ich finde, Israel hat eine faire Behandlung verdient, 
es sollte nicht nach anderen Standards behandelt werden 
als andere Länder – nicht schlechter, aber auch nicht bes-
ser. 

Aus verständlichem Ärger über das bisherige Agie-
ren in der UNO nun aber die UNO pauschal abzuwerten 
oder gar UNO-Teilorganisationen wie die UNESCO zu 
verlassen, das halte ich für den falschen Weg. Ich hätte 
Ihren Antrag gerne im Ausschuss diskutiert. Das wollen 
Sie nicht. Deswegen muss man den Verdacht haben, dass 
es hier um ein reines Symbol geht. Dem werden wir nicht 
folgen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Stefan Liebich. – Nächster Redner für 

Bündnis 90/Die Grünen: Omid Nouripour. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der vor-

liegende Antrag der FDP gründet auf einer Überzeugung, 
die meine Fraktion teilt: dass Deutschland unverbrüch-
lich für die Sicherheit und das Existenzrecht Israels ein-
steht, ohne Wenn und Aber. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der FDP)

Diese Verpflichtung erwächst aus der Wertegemeinschaft 
der Demokratien, und sie erwächst aus den Lehren aus 
dem dunkelsten Kapitel der Geschichte unseres Landes, 
nämlich der industriellen Vernichtung von Millionen von 
Jüdinnen und Juden in der Shoah. Die Geburt des Staates 
Israel war auch eine Antwort genau auf diese Katastro-
phe. 

Meine Damen und Herren, die Vereinten Nationen 
sind als Lehre aus zwei Weltkriegen gegründet worden. 
Sie sind der wichtigste und erfolgreichste Ansatz, um 
Konflikte in der Weltgemeinschaft friedlich zu regeln. 
Das gelingt ihnen viel zu oft nicht. Aber sie haben Be-
achtliches geleistet. 

(Beifall der Abg. Kordula Schulz-Asche 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Unsere Antwort auf diese Probleme muss deshalb sein, 
diese Institution besser zu machen, sie zu stärken und 
bessere Lösungen zu finden. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP)

Sie haben dazu in Ihrem Antrag viele richtige Ansät-
ze. Ja, die Zahl der VN-Beschlüsse, die sich mit Israel 
befassen, ist in der Tat absurd, wenn man es mit anderen 
Staaten vergleicht. Und wenn der Iran und Saudi-Ara-
bien mit ausgestrecktem Zeigefinger auf Israel zeigen, 
dann bräuchten sie weit mehr als die vier anderen Finger, 
um auf sich selbst zu zeigen. – Daran müssen wir etwas 
ändern. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der FDP)

Trotzdem werden wir Ihrem Antrag nicht zustimmen 
können. Ich zitiere aus dem Antrag. Sie fordern, „das 
eigene nationale Abstimmungsverhalten daran auszu-
richten, dass Länder aufgrund faktischer Basis und eines 
auf den Völker- und Menschenrechten fußenden einheit-
lichen Maßstabes für ihr Handeln verurteilt werden“. 
Das heißt, Sie wollen das Abstimmungsverhalten danach 
richten, wie der Maßstab in Gebrauch eigentlich ist. Aber 
es gilt das materielle Völkerrecht und nicht ein neuer, 
einheitlicher Maßstab

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Was Sie da aufschreiben, würde bedeuten, dass in letzter 
Instanz Vetomächte wie Russland und China am Ende 
des Tages über unsere Menschenrechtspolitik in den Ver-
einten Nationen entscheiden. Wenn Russland eine Reso-
lution des Sicherheitsrates zur Krim blockiert, dürfen wir 
dann nichts mehr zur Lage im Jemen sagen? Wenn China 
wegen Tibet etwas blockiert, dürfen wir uns dann nicht 

Stefan Liebich
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mehr mit Venezuela befassen? Das ist das, was sich aus 
dem Text Ihres Antrages ergibt, und das ist keine Politik, 
die die Vereinten Nationen stärkt. 

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Ich hätte mir gewünscht, dass wir die Chance bekom-
men, das miteinander zu diskutieren und möglicherweise 
zu heilen. Die Tatsache, dass Sie auf Ausschussberatun-
gen tatsächlich jetzt verzichten, verunmöglicht das. Des-
halb werden wir uns heute enthalten. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die Vereinten Nationen brauchen dieser Tage unsere 
Unterstützung. Nicht jede Kritik an den Vereinten Natio-
nen ist so richtig wie die Kritik, die Sie in Ihrem Antrag 
formulieren. Für Donald Trump und viele Nationalisten 
ist die Frage der Unwucht in der Befassung der Vereinten 
Nationen mit Israel eigentlich nur ein Instrument von vie-
len, um die Vereinten Nationen und um den Multilatera-
lismus zu verunglimpfen. Dem können wir nicht folgen. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Es bleibt uns nichts anderes übrig, als mit dem sehr 
schwierigen Geschäft der Vereinten Nationen die best-
möglichen Lösungen zu finden. Das gilt im Übrigen 
auch für den israelisch-palästinensischen Konflikt. Die 
Verrechtlichung durch die Vereinten Nationen ist ein 
Beitrag, um perspektivisch zu einer Lösung zu kommen. 
Deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir auch in den 
Vereinten Nationen die Besatzungspolitik und den völ-
kerrechtswidrigen Siedlungsbau durch Israel als Hin-
dernisse auf dem Weg zum Frieden klar verurteilen – so 
wie den Terror der Hamas oder die verheerende Lage der 
Bürgerrechte unter der PA auch. 

Es ist richtig, dass wir diskutieren, wie wir Israel in 
den Vereinten Nationen vor bigotten Anschuldigungen 
schützen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Aber eines dürfen wir dabei nicht tun, nämlich den 
Trumps dieser Welt helfen, die Vereinten Nationen zu 
schwächen. Denn ohne die Vereinten Nationen würde 
unser Bekenntnis zur universalen Geltung der Men-
schenrechte im luftleeren Raum verhallen. 

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD und des 
Abg. Roderich Kiesewetter [CDU/CSU])

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Omid Nouripour. – Nächster Redner: 

Dr. Andreas Nick für die CDU/CSU-Fraktion. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dr. Andreas Nick (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Das Existenzrecht Israels ist für uns unumstößlich 
und ein Pfeiler deutscher Politik. Unser Ziel ist ein 
Leben aller Menschen im Nahen und Mittleren Os-
ten ohne Angst und in Würde.

Deutschland wird sich weiter für eine Lösung des 
Nahostkonflikts auf Basis einer Zweistaatenlösung 
einsetzen.

So ist der zentrale Bezugspunkt deutscher Nahostpolitik 
im aktuellen Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD 
klar beschrieben. 

Daran hat sich selbstverständlich auch das deutsche 
Abstimmungsverhalten in den Vereinten Nationen zu 
orientieren. Wir handeln in den Vereinten Nationen ge-
meinsam mit unseren Partnern in der Europäischen Uni-
on und auf der Grundlage abgestimmter EU-Positionen. 
Wir tun dies in der Kontinuität deutscher Außenpolitik, 
für die nicht zuletzt auch große liberale Außenminister 
wie Hans-Dietrich Genscher und der unlängst verstorbe-
ne Klaus Kinkel stehen.

Ich hoffe doch sehr, liebe Kolleginnen und Kollegen 
der FDP – wenn Sie vielleicht auch mal zuhören könnten, 
Graf Lambsdorff –, 

(Otto Fricke [FDP]: Es wäre vielleicht besser, 
wenn das Außenministerium zuhört!)

dass dieser Antrag am Ende nicht so zu verstehen ist, dass 
die heutige FDP sich aus dieser Kontinuität deutscher 
Außenpolitik in Nahost verabschieden möchte. Denn 
mit Ihrem Antrag verhält es sich ein wenig so wie mit 
einem Eisberg: Das eigentlich Problematische verbirgt 
sich unter der Wasseroberfläche. Denn den Subtext zu 
Ihrem Antrag, den liefern andere. So ist in einschlägigen 
Publikationen unter Bezugnahme auf die diesem Antrag 
vorangegangene Anfrage, Herr Müller-Rosentritt, von 
Ihnen, davon die Rede, die Bundesregierung setze – das 
zitiere ich jetzt wörtlich – „ihren internationalen Kampf 
zur Delegitimierung Israels bis zum Endsieg“ – Ende des 
Zitats – fort. 

(Frank Müller-Rosentritt [FDP]: Niemals! – 
Weitere Zurufe von der FDP)

Sie sollten sich schon einmal fragen, für wen und für was 
Sie hier eigentlich die Stichworte liefern!

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Damit schaden Sie nur Ihrem durchaus berechtigten An-
liegen, die Rolle Israels in den Vereinten Nationen zu 
stärken. Denn darin stimmen wir – das ist in dieser De-
batte ja schon deutlich geworden – in diesem Hause weit 
überwiegend überein. So haben wir es vor weniger als 
einem Jahr in dem Antrag „70 Jahre Gründung des Staa-
tes Israel …“ beschlossen mit der Formulierung, dass wir 
„Israel und legitime Interessen Israels in internationalen 
Organisationen vor einseitigen Angriffen … schützen“ 
wollen. 

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Herr Dr. Nick, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder 

-bemerkung von Herrn Müller-Rosentritt?

Omid Nouripour
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Dr. Andreas Nick (CDU/CSU): 
Bitte schön, Herr Müller-Rosentritt. 

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Herr Müller-Rosentritt, bitte. 

Frank Müller-Rosentritt (FDP): 
Sie haben mich ja gerade zitiert, sehr geehrter Herr 

Kollege. Könnten Sie bitte die Quelle des Zitates nen-
nen? Denn mir ist nicht bewusst, dass ich im Leben je-
mals solche Wörter verwendet habe. Das liegt mir völlig 
fern.

Dr. Andreas Nick (CDU/CSU): 
Dann hätten Sie mir richtig zuhören sollen, statt sich 

in Gespräche zu vertiefen. Ich habe nicht Sie zitiert

(Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann 
[FDP]: Haben Sie sich selber zitiert, oder 
was? – Otto Fricke [FDP]: Ach so!)

– zuhören, Otto –, sondern ich habe gesagt: Sie liefern die 
Stichworte für andere. Ich habe gesagt: In einschlägigen 
Publikationen ist unter Bezugnahme auf Ihre Anfrage da-
von die Rede. – Dann habe ich dieses Zitat gebracht.

(Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann [FDP]: 
Sie wissen schon, wie man zitiert, oder?)

Wir haben ja auch hier in der Debatte erlebt, wie man mit 
Bezug auf Ihre Beiträge hier andere Argumentationen 
verwendet. Hätten Sie es uns erspart, eine Diskreditie-
rungsstrategie gegenüber der Bundesregierung mit Ihrem 
Antrag zu verbinden, hätten wir darüber in der Sache 
doch vernünftig miteinander reden können.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dass Sie eine Sofortabstimmung beantragt haben, 
zeigt ja, dass Sie an einer sachlichen Beratung im Aus-
schuss nicht interessiert sind. Sie müssen sich auch die 
Frage gefallen lassen, ob Sie mit der Beantragung der 
namentlichen Abstimmung eigentlich nur die Grundlage 
für die nächste Verhetzungsstrategie gegen diejenigen 
Kollegen des Hauses legen wollen, die diesem Antrag 
heute aus guten Gründen nicht zustimmen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Frank Müller-Rosentritt [FDP]: Können Sie 
noch mal sagen, dass ich dieses Zitat niemals 
benutzt habe?)

– Das habe ich auch niemals behauptet, Herr Müller- 
Rosentritt. Da müssen Sie einfach zuhören.

(Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann 
[FDP]: Dann zitieren Sie doch richtig! – Frank 
Müller-Rosentritt [FDP]: Das ist ein ganz 
schlechter Stil!)

– Es ist im Protokoll sicherlich eindeutig zu erkennen, 
was ich zitiert habe. Wenn Sie – auch zu dieser fortge-
schrittenen Tageszeit – nicht zuhören können, dann tut es 

mir leid. Lesen Sie es bitte im Protokoll nach. Es ist von 
mir völlig eindeutig artikuliert worden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
So, jetzt geht Ihre Rede weiter.

Dr. Andreas Nick (CDU/CSU): 
Es ist wahr: Israel hat in den Vereinten Nationen ei-

nen schweren Stand. Die Mehrheitsverhältnisse zuguns-
ten des eher israelkritischen globalen Südens, jedenfalls 
in der Generalversammlung, verursachen geradezu ein 
systemimmanentes Problem in den Vereinten Nationen; 
denn dies wird instrumentalisiert und führt zu zahlrei-
chen unausgewogenen Anträgen.

Unser Ziel ist es, dass Israel wie jedes VN-Mitglied 
behandelt und nicht einseitig pauschal verurteilt wird. 
Wir unterstützen Israel dabei, als vollwertiges Mitglied 
der Vereinten Nationen anerkannt zu werden und eine 
aktive Rolle in den VN wahrzunehmen.

Jetzt reden wir doch mal über die Praxis dieser An-
tragsberatung, auf die Sie sich beziehen. Es ist doch so: 
Die palästinensische Seite ist regelmäßig bereit, israel-
kritische Resolutionsinhalte deutlich abzuschwächen, 
wenn im Gegenzug auch eine Zustimmung durch die 
EU-Mitgliedstaaten stattfindet. Gerade deshalb – auch 
das gehört zur Wahrheit – kommt die israelische Regie-
rung regelmäßig auf uns zu, um ihre konkreten Anliegen 
an uns heranzutragen, damit wir diese in den Verhand-
lungsprozess für diese Resolutionen einbringen. Das 
festzustellen, gehört zur intellektuellen Redlichkeit.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Unser Verhalten in dieser Frage orientiert sich an kla-
ren Kriterien. Sie müssen mit den Positionen der EU ver-
einbar sein. Sie dürfen Unterorganisationen nicht unnötig 
politisieren und instrumentalisieren. Selbstverständlich 
sind Resolutionstexte, die das Existenzrecht Israels ne-
gieren oder infrage stellen, für uns immer eine rote Linie. 
Dafür brauchen wir Ihren Antrag nicht.

Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Dr. Nick. – Nächster Redner in der De-

batte: Frank Schwabe für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Frank Schwabe (SPD): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 
von der FDP, ich weiß wirklich nicht, was Sie sich bei 
dieser Debatte gedacht haben. Wenn Sie dem Deutschen 
Bundestag die Gelegenheit geben wollten, über interna-
tionale Organisationen zu diskutieren und über die Un-
zulänglichkeiten, die es dort gibt – sie gibt es zuhauf in 
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internationalen Organisationen –: Na gut, das können 
wir machen. Dass sie aber den Eindruck erwecken wol-
len, Deutschland handele gegen die Interessen Israels, 
ist wirklich absurd, und es ist schädlich für die Interes-
sen Israels, aber auch Deutschlands, und es ist nicht die 
Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Was Sie mit einer namentlichen Abstimmung ohne 
Debatte in den Ausschüssen bezwecken wollen, kann 
man vielleicht vermuten; aber auch das ist überhaupt 
nicht förderlich für das Miteinander hier und auch über-
haupt nicht förderlich für unsere Beziehungen zu Israel.

Die Wahrheit ist doch: Die deutsche Außenpolitik 
befindet sich jedenfalls in dieser Frage – es ist schon 
erwähnt worden – in der Kontinuität der von der FDP 
gestellten Außenminister. Wir haben Klaus Kinkel heu-
te Morgen hier gemeinsam gedacht. Ich würde sagen: 
Selbst der denkbar unvernünftigste FDP-Außenminister 
käme nicht auf die Idee, so unvernünftig zu sein, einen 
solchen Antrag zu stellen. Ich weiß, dass in Ihren eigenen 
Reihen darüber heftige Diskussionen stattfinden und dass 
es in Ihren eigenen Reihen Kopfschütteln darüber gibt.

(Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann 
[FDP]: Was reden Sie denn da? Sie sind doch 
nicht die FDP!)

Das Wohlergehen Israels gehört, auch durch unsere 
schreckliche Geschichte bedingt, zu den Grundfesten 
Deutschlands. Das wird in diesem Hause auch nicht 
bestritten, von wenigen Ausnahmen, die es leider gibt, 
abgesehen. Deutschland unterstützt Israel militärisch 
und diplomatisch, insbesondere auch im Rahmen einer 
gemeinsamen ausgewogenen Position in der EU gerade 
gegenüber den UN-Gremien. Wer das irgendwie infra-
ge stellt, dem empfehle ich, zumindest einmal nach Yad 
Vashem, in die Holocaustgedenkstätte, zu gehen; dann 
versteht man, warum Deutschland diese Position hat und 
auch immer haben muss.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Zur deutschen Politik gehört aber auch, dass wir für 
Frieden, Freiheit und die umfassende Durchsetzung von 
Menschenrechten im Nahen Osten in dieser Region ein-
treten, gerade im Interesse Israels. Deswegen engagieren 
wir uns bei der UN-Organisation UNRWA. Wir sind die-
jenigen, die versuchen, ein Stück weit das auszugleichen, 
was die USA unter Trump zurzeit leider nicht liefern. 
Wir fördern dezentrale Friedens-, Verständigungs- und 
Entwicklungsprojekte. Wir versuchen, Palästinensern zu 
einem menschenwürdigen Leben zu verhelfen. Wir för-
dern gemeinsame Organisationen, zum Beispiel von An-
gehörigen aus beiden Bereichen, aus Palästina und aus 
Israel, die Verwandte durch den Konflikt verloren haben. 
Wir sind diejenigen, die versuchen, im Sinne Israels eine 
Zweistaatenlösung international abzusichern.

Die Kritik, die Sie von der FDP voranbringen, wird 
nach meiner Auffassung jedenfalls international nicht 
breit geteilt, in Wahrheit – das ist ganz interessant – auch 
nicht von der israelischen Regierung, die durchaus ver-
sucht, die deutsche Rolle dahin gehend zu nutzen, dass 

wir gesprächsfähig mit Israel und den Palästinensern 
sind, um auch im Sinne Israels solche Beschlüsse ent-
sprechend zu beeinflussen.

Ja, die internationale Politik ist kompliziert. Ja, es gibt 
gegenüber Israel eine skandalöse Unwucht bei vielen 
UN-Institutionen. Trotzdem brauchen wir diese UN-In-
stitutionen, und wir sollten sie eben nicht delegitimieren. 
Deutschland steht an der Seite Israels für Frieden und 
Freiheit in der Region. Ich finde, wir sollten nicht durch 
sehr seltsame Debatten und Anträge das entsprechend 
unterminieren. Das ist die breite Botschaft des Hauses. 
Wir stehen an der Seite Israels und treten für das Exis-
tenzrecht Israels ein. Das ist, glaube ich, die Botschaft. 
Die sollten wir mit dieser Debatte und mit einer solchen 
namentlichen Abstimmung nicht kaputtmachen.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Frank Schwabe. – Liebe Kolleginnen 

und Kollegen, wir haben noch zwei Redner vor uns. Ich 
würde Sie bitten, solange Platz zu nehmen. Es ist extrem 
unruhig hier im Raum. Das gilt vor allem für den Bereich 
zwischen CDU/CSU und FDP. Ich würde Sie wirklich 
bitten, Platz zu nehmen. Es ist extrem laut hier. Sonst 
rufe ich einfach niemanden auf. 

Also, wir sind mitten in einer Debatte. Wir haben noch 
zwei Redner, die reden wollen und das Recht dazu auch 
haben, und deswegen bitte ich Sie, jetzt Platz zu nehmen, 
und zwar alle, auch Herrn Dobrindt und andere, und dem 
nächsten Redner zuzuhören. Das ist Mario Mieruch, der 
fraktionslos ist.

Mario Mieruch (fraktionslos): 
Vielen Dank. – Frau Präsidentin! Meine Damen und 

Herren! Ausgerechnet wir Deutsche, die wir immer wie-
der unsere besondere Verantwortung für Israel betonen, 
machen auf dem internationalen Parkett leider eine ziem-
lich schlechte Figur. Unsere Repräsentanten in Gestalt 
unseres Bundespräsidenten oder unseres Außenministers 
scheinen die Fettnäpfchen regelrecht zu suchen. Dann 
ist es ausgerechnet US-Präsident Donald Trump, der den 
von Israel völlig zu Recht kritisierten Iran-Deal längst 
über Bord geworfen hat, und unsere Bundesregierung 
verteidigt ihn bis heute. Trump ist es ebenfalls, der in 
der UN-Vollversammlung dank Vetovollmacht die isra-
elfeindlichen Resolutionen blockiert.

Entgegen der vielen salbungsvollen Worte, die wir 
heute hier gehört haben, werden wir aber an unseren 
Taten gemessen, und die bestimmen sich durch eine an-
scheinend sehr irrationale Außenpolitik, die mittlerweile 
irgendwie per se eine Gegenposition zu den Amerikanern 
einnimmt, insbesondere zum Beispiel durch die fortwäh-
rende und auch weiter auszubauende Unterstützung des 
palästinensischen Flüchtlingshilfswerks UNRWA, einer 
Organisation, die durch Vetternwirtschaft, Korruption 
und zuletzt auch einen Skandal in Form antisemitischer 
Schulbücher auffiel, die früher einmal 500 000 Flüchtlin-
ge, heute 5 Millionen Flüchtlinge betreut und die mit fast 

Frank Schwabe
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30 000 Mitarbeitern gleich dreimal so viele Mitarbeiter 
wie das internationale Flüchtlingshilfswerk UNHCR hat. 
Wie hier eine Motivation zu einer tatsächlichen Lösung 
der Palästinenserfrage gefunden werden soll, das bleibt 
wahrscheinlich noch eine ganze Weile ein großes Rätsel.

So steht im Koalitionsvertrag, dass diese Große Ko-
alition die Reform der UNRWA im Grunde genommen 
so ausgestalten möchte: mehr Geld; mehr Geld, welches 
wissentlich auch für Terrorfinanzierung und den Unter-
halt von Märtyrerfamilien genutzt wird, statt für struktu-
relle Änderungen. 

(Frank Schwabe [SPD]: Woher wissen Sie 
das?)

Man spendet, die Empfänger interessieren wenig. Wohin 
das Geld geht, ist egal. Kritische Anfragen, Einzelanfra-
gen oder Anfragen von Fraktionen, beantwortet das Aus-
wärtige Amt unzureichend, ausweichend oder am liebs-
ten gar nicht. Es ist alles ein klein wenig seltsam, was in 
der Realität passiert.

Im Sinne des Staates Israel ist eine solche Politik ganz 
sicher nicht. Wir von der blauen Partei halten die reine 
Kritik am UN-Abstimmungsverhalten für zu kurz ge-
sprungen. Deutschland sollte ein klares, starkes Signal 
senden, wenn wir unsere Verantwortung wirklich wahr-
nehmen wollen. Das findet sich zum Beispiel in der An-
erkennung der Hauptstadt Jerusalem; auch hier sind die 
Amerikaner wieder ein großes Stück weiter.

Vielen Dank.

(Beifall der Abg. Uwe Kamann [fraktionslos] 
sowie Dr. Frauke Petry [fraktionslos])

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Kollege Mieruch. – Der letzte Redner in 

der Debatte – ich möchte Sie bitten, ihm zuzuhören – ist 
Christian Schmidt für die CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Christian Schmidt (Fürth) (CDU/CSU): 
Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Ich weiß nicht, ob ich für die ganz große Mehrheit der 
Mitglieder des Hauses spreche, aber ich vermute, dass 
ich das tue. Liebe Kollegen in der FDP-Fraktion, dass 
Sie zu dem Antrag, der die Beschreibungen und Auffor-
derungen dessen, wie wir uns zum Staat Israel stellen 
bzw. stellen sollen, beinhaltet, ganz breite Zustimmung 
bekommen, steht außer Frage. Dass Sie das aber in eine 
Kritik an dem Weg der Bundesregierung kleiden, hat 
einen Impetus, der in eine Richtung verweist, die nicht 
zutreffend ist.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie des Abg. 
Frank Schwabe [SPD])

In der berüchtigten Resolution 3379 der UN-Gene-
ralversammlung aus dem Jahr 1975 – Sie haben sie si-
cherlich im Kopf – ist der Zionismus als eine Form des 
Rassismus definiert worden. Sie zielte darauf ab, den 
Staat Israel zu delegitimieren. Es bleibt dabei: Nicht der 
Zionismus ist Rassismus, sondern der Antizionismus ist 

der Bruder des Antisemitismus. Die westlichen Staaten 
stimmten dagegen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Bijan Djir-Sarai [FDP]: Was wollen Sie damit 
sagen?)

– Ich will damit sagen, lieber Kollege, dass es sich nicht 
schickt, dieses Thema, das Abstimmungsverhalten bei 
einzelnen Anträgen und Debatten im Sicherheitsrat oder 
in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, in 
Aufgeregtheit zu diskutieren, dass Sie und ich unserem 
gemeinsamen Impetus weitaus mehr dienen, wenn wir 
nicht Ja oder Nein sagen, sondern Perspektiven entwi-
ckeln. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn wir heute über 
diese Frage nicht abstimmen, sondern uns gemeinsam 
hinsetzen und nüchtern betrachten, welche Punkte – auch 
in unserem Verhalten gegenüber den europäischen Part-
nern; da bin ich ganz bei Ihnen – geändert werden müs-
sen, woran wir appellieren müssen und wo wir Abwä-
gungen treffen müssen. 

Natürlich ist ein Beschluss der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen vielen Einflüssen ausgesetzt. Die 
Bundesregierung tut sehr, sehr viel, dass diese Einflüsse 
im Ergebnis nicht zu einem Beschluss führen, der sich 
gegen Israel richtet. Das wird nicht immer funktionieren. 
Es wird aber immer der Ansatz der Bundesregierung und 
unser aller Ansatz sein. 

Natürlich ist das Existenzrecht des Staates Israel 
Staatsräson in unserem Land und wird es auch bleiben, 
nicht nur am Sonntag oder am Schabbes, sondern die 
ganze Woche über. All denen, die meinen, Israel vorfüh-
ren zu können und das wollen, müssen wir entgegentre-
ten. Wir sollten das gemeinsam tun. Deswegen gebietet 
politische Klugheit für mich persönlich, heute nicht auf 
die schnelle Nummer einer namentlichen Abstimmung 
zu setzen. Vielmehr frage ich mich – ich weiß nicht, ob 
das nach den Regeln der Geschäftsordnung möglich ist; 
ich bin ja kein Parlamentarischer Geschäftsführer oder 
Bundestagspräsident –, ob wir uns heute Abend nicht ei-
nen Moment Zeit nehmen und sagen sollten: Lasst uns 
doch noch mal drüber schlafen,

(Beifall des Abg. Metin Hakverdi [SPD])

weil wir im Kern das, was Sie wollen, nämlich zu Israel 
zu stehen, alle unterstützen. Ich bitte darum.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeord-
neten der SPD, der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Christian Schmidt. – Da es keinen An-

trag in Ihrem Sinne gab, kommen wir jetzt zur Abstim-
mung über den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksa-
che 19/7560 mit dem Titel „Deutsches und europäisches 
Abstimmungsverhalten in Bezug auf Israel bei den Ver-
einten Nationen neu ausrichten“.

Mir liegen mehrere Erklärungen nach § 31 der Ge-
schäftsordnung vor.1) 

1)  Anlagen 7 bis 9

Mario Mieruch 
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Die Fraktion der FDP verlangt namentliche Abstim-
mung. Dann bitte ich die Schriftführerinnen und Schrift-
führer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Ich frage: 
Sind die Urnen besetzt? – Ja, sie sind besetzt. Dann eröff-
ne ich die Abstimmung.

Ich bitte diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die im 
Saal sind und noch nicht abgestimmt haben, an die Urne 
zu gehen. Sind noch Kolleginnen und Kollegen da, die 
noch nicht abgestimmt haben? – Das ist nicht der Fall. 
Damit schließe ich die Abstimmung und bitte die Schrift-
führerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu 
beginnen. Das Ergebnis wird Ihnen später bekannt ge-
geben.1)

Ich rufe Tagesordnungspunkt 16 sowie Zusatzpunkt 9 
auf:

16. Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Neure-
gelung von Stromsteuerbefreiungen sowie zur 
Änderung energiesteuerrechtlicher Vorschrif-
ten

Drucksache 19/8037
Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuss (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
Haushaltsausschuss

ZP 9 Beratung des Antrags der Abgeordneten Sandra 
Weeser, Michael Theurer, Grigorios Aggelidis, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP

Stromsteuer senken – Bürger entlasten

Drucksache 19/8268 
Überweisungsvorschlag: 
Finanzausschuss (f) 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Haushaltsausschuss

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind mitten in 
einer Plenarsitzung, mitten in einer Plenardebatte. Ich 
bitte, die Plätze einzunehmen, oder diejenigen, die an der 
nächsten Debatte nicht teilnehmen wollen, den Raum zu 
verlassen.

Nach interfraktioneller Vereinbarung sind für die Aus-
sprache 27 Minuten vorgesehen. – Dazu gibt es keinen 
Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Ich rufe die erste Rednerin 
auf, und zwar ist das die Parlamentarische Staatssekretä-
rin Christine Lambrecht für die Bundesregierung.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Christine Lambrecht, Parl. Staatssekretärin beim 
Bundesminister der Finanzen: 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Trotz der fortgeschrittenen Zeit möchte ich dennoch in 
der gebotenen Kürze einige einführende Bemerkungen 

1)  Ergebnis Seite 10209 C

zu diesem Gesetzentwurf machen. Steuerbefreiungen 
für Strom, der aus erneuerbaren Energieträgern und in 
sogenannten Kleinanlagen erzeugt wird, werden von der 
EU-Kommission als staatliche Beihilfen eingeordnet, 
weshalb die EU-Kommission bei uns eine zügige Rechts-
anpassung anmahnt. Dieser Aufforderung kommen wir 
mit diesem Gesetzentwurf nach. Ohne diese Anpassung 
könnten wir keine Stromsteuerbefreiungen mehr gewäh-
ren. Deswegen besteht dringender Handlungsbedarf.

Der Gesetzentwurf, der heute in erster Lesung beraten 
wird, sieht vor, die bisherige Struktur grundsätzlich bei-
zubehalten, das heißt, der in sogenannten Kleinanlagen 
bis 2 Megawatt erzeugte Strom ist weiter steuerbefreit – 
dem Gedanken der Energiewende folgend jedoch nur 
dann, wenn der Strom aus erneuerbaren Energieträgern 
oder mittels hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung er-
zeugt wird.

Die Steuerbefreiung für große Erneuerbare-Energi-
en-Anlagen mit einer Leistung von mehr als 2 Megawatt 
wird vereinfacht und unter Berücksichtigung der beson-
deren Bedeutung der Stromerzeugung aus erneuerbaren 
Energien neu gefasst. So ist es auch in Zukunft möglich, 
dass Strom steuerbefreit ist, der in großen Anlagen, zum 
Beispiel Klärgasanlagen, erzeugt und vor Ort vom Anla-
genbetreiber zum Eigenverbrauch verwendet wird.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Für im privaten Bereich erzeugten Strom, zum Bei-
spiel aus den auf Einfamilienhäusern installierten Photo-
voltaikanlagen, ergeben sich keine Änderungen. Der in 
diesem Fall zum Eigenverbrauch erzeugte Strom bleibt 
grundsätzlich ohne Formalitäten und ohne Verpflichtun-
gen gegenüber der Zollverwaltung weiterhin steuerfrei.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Darüber hinaus werden punktuelle Änderungen im 
Energiesteuergesetz, im Stromsteuergesetz sowie in den 
relevanten Durchführungsverordnungen vorgenommen. 

Meine Damen und Herren, von Bedeutung ist insbe-
sondere die Schaffung von Heilungsmöglichkeiten bei 
der Durchführung von Steueraussetzungsverfahren. So 
werden künftig geringfügige Verfahrensabweichungen 
als unschädlich betrachtet. Unter Umständen fällt hier 
keine Energiesteuer an bzw. kann bereits entstandene 
Energiesteuer erlassen oder erstattet werden.

Mit diesem Gesetz, dessen Inhalt ich jetzt ganz kom-
primiert beschrieben habe, reagieren wir, wie gesagt, auf 
die Einlassung der EU-Kommission, die die bisherige 
Regelung als Beihilfe gewertet hat. Durch diese Ände-
rungen können die sinnvollen, die politisch gewollten 
Steuerbefreiungen weiter gewährt werden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Christine Lambrecht. – Nächster Red-

ner: Dr. Bruno Hollnagel für die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Claudia Roth
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Dr. Bruno Hollnagel (AfD): 

Verehrte Präsidentin! Sehr verehrte Damen und Her-
ren! Vor 20 Jahren hat die rot-grüne Regierung das Strom-
steuergesetz erlassen. Die Absicht war es, den Strom teu-
rer und die Arbeit billiger zu machen. Zum 20-jährigen 
Jubiläum darf ich Ihnen herzlich gratulieren: Sie haben 
vollen Erfolg gehabt. Die Arbeit ist so billig geworden, 
dass viele nicht davon leben können, und Strom ist so 
teuer geworden, dass 344 000 Haushalte ihn nicht mehr 
bezahlen können. Ihnen wurde der Strom abgeschaltet. 
Darüber hinaus gibt es 6,6 Millionen Androhungen einer 
Stromsperrung. Der Strompreis hat sich dank der grünen 
Ideologie während der letzten 20 Jahre mit einem An-
stieg auf 174 Prozent fast verdoppelt. Deutschland hat 
diesbezüglich in Europa eine einsame Spitze eingenom-
men. Das muss ein Ende haben.

(Beifall bei der AfD – Bernhard Daldrup 
[SPD]: Das hat aber nichts mit dem Thema zu 
tun!)

Eine weitere Idee der Stromsteuer war es, diejenigen 
nicht zu besteuern, die den Strom aus erneuerbaren Ener-
gien zum Eigenbedarf produzieren. Diese Praxis galt 
20 Jahre. 20 Jahre war das so in Ordnung. Doch dank 
der EU soll sich das nun ändern. Wie? Durch neue bü-
rokratische Auflagen in Form von jährlich einzureichen-
den Befreiungsanträgen. Die produzierten Kosten liegen 
beim Staat durch vermehrten Verwaltungsaufwand in ei-
ner Höhe von geschätzten 15 Millionen Euro. Bei circa 
35 000 Stromproduzenten kommen weitere 12 Millionen 
Euro hinzu, weil sie jährliche Genehmigungen einfor-
dern müssen. Das Ergebnis: Die Stromerzeugung dieser 

Gruppe bleibt zwar stromsteuerfrei, zukünftig wird sich 
allerdings der bürokratische Aufwand bei Staat und Pri-
vaten erhöhen.

(Bernhard Daldrup [SPD]: Immer Bürokra-
tie!)

Die gefräßige EU-Bürokratie schlägt einmal mehr zu. 
Das ist Ressourcenverschwendung,

(Bernhard Daldrup [SPD]: Immer die glei-
chen Sprüche!)

wie sie für die EU-Bürokratie typisch ist.

(Beifall bei der AfD)

Wir sagen ganz einfach: Schluss mit der Bürokratie-
ausweitung. Die Strompreise müssen gesenkt werden. 
Wir werden geeignete Schritte unternehmen, um das zu 
gewährleisten.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der AfD – Bernhard Daldrup 
[SPD]: Auf keinen Fall!)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Herr Kollege. – Bevor wir in der Debatte 

weitergehen, möchte ich Ihnen das von den Schriftfüh-
rerinnen und Schriftführern ermittelte Ergebnis der na-
mentlichen Abstimmung zum Antrag der FDP „Deut-
sches und europäisches Abstimmungsverhalten in Bezug 
auf Israel bei den Vereinten Nationen neu ausrichten“ 
bekannt geben: abgegebene Stimmen 627. Mit Ja haben 
gestimmt 155, mit Nein haben gestimmt 409, Enthaltun-
gen 63. Der Antrag ist abgelehnt.

Endgültiges Ergebnis

Abgegebene Stimmen: 626;
davon

ja: 155
nein: 408
enthalten: 63

Ja

CDU/CSU

Dr. Hans-Peter Friedrich 
(Hof)

AfD

Dr. Bernd Baumann
Marc Bernhard
Andreas Bleck
Peter Boehringer
Stephan Brandner
Jürgen Braun
Marcus Bühl
Matthias Büttner
Petr Bystron

Tino Chrupalla
Joana Cotar
Berengar Elsner von Gronow
Dr. Michael Espendiller
Peter Felser
Dietmar Friedhoff
Dr. Anton Friesen
Markus Frohnmaier
Dr. Götz Frömming
Dr. Alexander Gauland
Dr. Axel Gehrke
Albrecht Glaser
Franziska Gminder
Wilhelm von Gottberg
Kay Gottschalk
Armin-Paulus Hampel
Mariana Iris Harder-Kühnel
Dr. Roland Hartwig
Jochen Haug
Martin Hebner
Udo Theodor Hemmelgarn
Waldemar Herdt
Lars Herrmann

Martin Hess
Karsten Hilse
Nicole Höchst
Martin Hohmann
Dr. Bruno Hollnagel
Leif-Erik Holm
Johannes Huber
Fabian Jacobi
Dr. Marc Jongen
Jens Kestner
Stefan Keuter
Enrico Komning
Jörn König
Steffen Kotré
Dr. Rainer Kraft
Rüdiger Lucassen
Frank Magnitz
Dr. Lothar Maier
Jens Maier
Dr. Birgit Malsack-

Winkemann
Corinna Miazga
Andreas Mrosek
Volker Münz

Sebastian Münzenmaier
Christoph Neumann
Jan Ralf Nolte
Gerold Otten
Frank Pasemann
Tobias Matthias Peterka
Paul Viktor Podolay
Jürgen Pohl
Stephan Protschka
Martin Reichardt
Roman Johannes Reusch
Ulrike Schielke-Ziesing
Dr. Robby Schlund
Jörg Schneider
Uwe Schulz
Martin Sichert
Detlev Spangenberg
Dr. Dirk Spaniel
René Springer
Beatrix von Storch
Dr. Alice Weidel
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Abgeordnete, die sich wegen gesetzlichen Mutterschutzes für ihre Abwesenheit entschuldigt haben, sind in der Liste der 
entschuldigten Abgeordneten (Anlage 1) aufgeführt .

Nächster Redner in der Debatte, der seine Rede 
zu Protokoll gibt, ist Sebastian Brehm für die CDU/
CSU-Fraktion.1)

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Nächster Redner, der seine Rede zu Protokoll gibt, ist 
Markus Herbrand für die FDP-Fraktion.2)

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU und der 
SPD)

1)  Anlage 10
2)  Anlage 10

Nächster Redner, der jetzt Applaus bekommen wird – 
davon gehe ich fast aus –, ist Jörg Cezanne; auch er gibt 
seine Rede nämlich zu Protokoll.3)

(Beifall bei der LINKEN, der CDU/CSU, der 
SPD und der FDP)

Nächster Redner, der reden wird – mal schauen, ob er 
Applaus bekommt –, ist Stefan Schmidt für Bündnis 90/
Die Grünen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der AfD)

3)  Anlage 10
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Stefan Schmidt (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank, Frau Präsidentin. – Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Ein paar Worte muss ich schon noch dazu 
loswerden. Energiewende und Bürokratieabbau sind 
nämlich nicht die Stärken dieser Bundesregierung, und 
das zeigt dieser Gesetzentwurf wieder einmal recht deut-
lich. Keine Frage: Nicht alles an dem Gesetzentwurf ist 
schlecht, zum Beispiel schafft er an einigen Stellen Klar-
heit, mehr Rechtssicherheit. Aber mal ganz ehrlich: Ein 
großer Wurf ist dieser Gesetzentwurf trotzdem nicht.

(Bernhard Daldrup [SPD]: Das behauptet ja 
auch keiner!)

Das Stromsteuergesetz ist unglaublich komplex, in-
transparent und praxisfern. Schon heute sind viele An-
lagenbetreiberinnen und Anlagenbetreiber auf die Hilfe 
von Anwaltskanzleien angewiesen, damit sie ihre Anla-
gen ohne Rechtsverstöße betreiben können. Das ist doch 
absurd.

(Sebastian Brehm [CDU/CSU]: Das haben 
Sie eingeführt!)

Und genau diese grundlegenden Probleme löst der 
Gesetzentwurf nicht. 

(Bernhard Daldrup [SPD]: Will er auch 
nicht!)

Stattdessen verliert sich die Bundesregierung mal wieder 
in zu viel Klein-Klein und schafft an vielen Stellen zu-
sätzliche Bürokratie und Unklarheiten, und auf Rechts-
beratung wird man mit diesem Vorschlag auch in Zukunft 
nicht verzichten können. Erneuerbare-Energien-Anlagen 
und dezentrale Energieversorgung müssen aber bürokra-
tiearm sein. Nur so schaffen wir die Energiewende. Nur 
so schaffen wir es, unsere Klimaschutzziele zu erreichen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Warum also verkomplizieren Sie alles noch weiter, 
anstatt dieses schon jetzt undurchdringbare Dickicht aus 
Stromsteuerbefreiungen zu lichten? Ja, die EU verlangt 
von uns, die Stromsteuerbefreiungen zu ändern. Das 
wäre doch die Gelegenheit, um die Stromsteuer insge-
samt infrage zu stellen und den großen Wurf zu machen.

(Sebastian Brehm [CDU/CSU]: Wir waren 
dagegen!)

Wir müssen unser System von Abgaben, Umlagen und 
Steuern im Energiebereich grundlegend überarbeiten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Deswegen geht die FDP mit ihrem Vorschlag, die Strom-
steuer zu senken bzw. abzuschaffen, in die richtige Rich-
tung,

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

aber die Lösung lautet eben nicht, die Stromsteuer los-
gelöst von allen anderen Steuern und Umlagen einfach 
abzuschaffen. Das wird die Energiewende nicht voran-
bringen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Stattdessen sollten wir auf der einen Seite die Stromsteu-
er senken, die EEG-Umlage abschaffen, auf der anderen 
Seite müssen wir fossile Energien wie Kohle und Öl 
konsequent nach dem CO2-Ausstoß bepreisen. Mit an-
deren Worten: Die Lösung ist der CO2-Preis, und zwar 
ein CO2-Preis, der logisch, bürokratiearm, effektiv und 
sozial gerecht ist.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Sebastian Brehm [CDU/CSU]: Das können 
die Grünen nicht!)

Und wenn Sie da weder uns Grünen noch Ihrer eige-
nen Umweltministerin glauben wollen, dann glauben Sie 
doch an dieser Stelle zumindest Ihrer – übrigens recht 
teuer bezahlten – Expertenkommission für Forschung 
und Innovation. Die fordert nämlich genau das Gleiche, 
nämlich einen CO2-Preis. Da geht es lang. So funktio-
niert effektiver Klimaschutz. 

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Andreas Mattfeldt [CDU/CSU]: Nicht so in-
haltsreich! Aber gut!)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Stefan Schmidt. – Der nächste Redner 

für die SPD-Fraktion, Bernhard Daldrup, gibt seine Rede 
zu Protokoll.1)

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der FDP und der LINKEN)

Damit schließe ich die Debatte.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 
den Drucksachen 19/8037 und 19/8268 an die in der Ta-
gesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. – 
Sie sind einverstanden. Dann sind die Überweisungen so 
beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 17 auf:

Beratung des Antrags der Abgeordneten Petra 
Pau, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE 

Unabhängige Polizeibeschwerdestelle auf 
Bundesebene einrichten

Drucksache 19/7119 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Inneres und Heimat

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind 38 
Minuten für die Aussprache vorgesehen. – Sie sind damit 
einverstanden.

Dann eröffne ich die Aussprache. Die Kollegin Petra 
Pau gibt ihre Rede zu Protokoll.2)

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

1)  Anlage 10
2)  Anlage 11
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Der zweite Redner, Armin Schuster für die CDU/
CSU-Fraktion, gibt ebenfalls seine Rede zu Protokoll.1)

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)

Nächster Redner in der Debatte: Lars Herrmann für 
die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD – Stephan Protschka 
[AfD]: Endlich redet mal einer! – Gegenruf 
des Abg. Andreas Mattfeldt [CDU/CSU]: 
Sonst habt ihr keine Probleme, oder was? Wer 
von 8 bis 17 Uhr seine Arbeit nicht schafft, hat 
was falsch gemacht! Lass dir das mal von ei-
nem Handwerker sagen! – Gegenruf des Abg. 
Stephan Protschka [AfD])

Lars Herrmann (AfD): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 

Herren! Man muss den Kollegen der Linken schon fast 
dankbar dafür sein, einen solchen Antrag hier einzurei-
chen, zeigt und beweist er doch, welch tiefes Misstrauen 
und sogar Verachtung die Linken gegenüber unserer Po-
lizei haben.

(Unruhe)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Entschuldigen Sie bitte. – Sie waren jetzt deutlich lau-

ter als der Redner. Das ist ein bisschen schwierig.

(Dr. Florian Toncar [FDP]: Ich habe ihn 
schon betreut!)

– Sie haben ihn schon beruhigt. Gut.

Also, Herr Herrmann hat das Wort

Lars Herrmann (AfD): 
Herzlichen Dank. – Für Sie sind offenbar alle Poli-

zeibeamten potenzielle Rassisten, die böswillig arglose 
Bürger mit Migrationshintergrund durch rechtswidrige 
Kontrollen diskriminieren.

(Zuruf von der LINKEN: Genau!)

Als ehemaliger Polizist im Streifendienst sage ich Ih-
nen aber ganz klar: Wenn ich aus der Polizeilichen Kri-
minalstatistik weiß, dass der Anteil von nichtdeutschen 
Tatverdächtigen beispielsweise im Bereich der Rausch-
giftdelikte innerhalb eines Jahres um 13,5 Prozent an-
gestiegen ist, und mir ebenfalls bekannt ist, dass der 
Rauschgifthandel in meinem Revier in den Händen von 
nordafrikanischen und afghanischen Staatsangehörigen 
liegt, dann ist es durchaus naheliegend, dass eben nicht 
eine Touristengruppe aus Japan Adressat einer polizei-
lichen Kontrolle wird, sondern dass der Dunstkreis der 
Top Fünf der Polizeilichen Kriminalstatistik ein nettes 
Gespräch mit mir gewonnen hat. Das ist ganz einfach. 
Und das, sehr verehrte Kollegen von den Linken, hat 
nichts mit rassistischem Profiling zu tun, sondern das 

1)  Anlage 11

nennt sich polizeiliche Erfahrung. Das ist das, was Sie 
nicht haben.

(Beifall bei der AfD)

Darüber hinaus suggerieren Sie in Ihrem Antrag, dass 
die Polizei bisher ohne jegliche Kontrolle und Aufsicht 
alles tun und lassen könne, was sie wolle, und die Bürger 
hilflos der polizeilichen Willkür ausgesetzt seien. Sehr 
geehrte Damen und Herren, niemand steht über dem Ge-
setz – auch nicht die Polizei. Wer die gesetzlichen Be-
fugnisse überschreitet, bricht oder falsch anwendet, muss 
sich entsprechend verantworten, und dass das bei unserer 
Polizei auch so ist, daran gibt es für meine Fraktion und 
mich nicht den geringsten Zweifel. Weiterhin stehen di-
verse Rechtsmittel wie das Instrument der Dienst- bzw. 
Fachaufsichtsbeschwerde sowie die gerichtliche Über-
prüfung polizeilichen Handelns ausreichend zur Verfü-
gung und werden auch rege genutzt. Ich selbst musste 
schon oft genug Stellungnahmen verfassen und habe mir 
dabei die Finger wundgeschrieben.

Bemerkenswert finde ich ebenfalls die Tatsache, dass 
gerade aus Ihren Reihen die Empörung groß darüber war, 
weil eine Partei eine Internetseite einrichtete, auf der 
Vorfälle an Schulen für den Fall dokumentiert werden 
können, dass Lehrer mutmaßlich gegen die Neutralitäts-
pflicht verstoßen, und nun wollen Sie, die Linken, sogar 
eine staatliche Denunzierungsstelle gegen Polizeibeamte 
etablieren.

(Stephan Brandner [AfD]: Pfui!)

Sie sollten sich lieber mal an die eigene Nase fassen.

(Beifall bei der AfD)

Aber zurück zum Weltbild der Linken gegenüber un-
seren Polizisten und zu dem künftigen potenziellen Nut-
zerkreis einer solchen Denunzierungsstelle. So schrieb 
die Linken-Politikerin Hannah Bruns nach einer De-
monstration von Kurden in Berlin auf Facebook Folgen-
des – ich zitiere –:

Und wieder haben die Bullenhunde auf der 
LLL Demo kurdische Genossen mitgenommen. 
Aber es kommt der Tag, an dem diese Schweine für 
ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden.

(Stephan Brandner [AfD]: Unglaublich!)

Weg mit dem Verbot der PKK! Ganz Berlin hasst 
die Polizei!

(Stephan Brandner [AfD]: Pfui!)

Auch die Kollegin Katja Kipping, Fraktion Die Linke, 
äußert sich zu den Ausschreitungen beim G-20-Gipfel in 
Hamburg wie folgt – Zitat –:

Die Polizeiführung lässt ihre Hundertschaften mit 
schwerem Gerät durch die Straßen der Hansestadt 
marodieren … Die Eskalation geht eindeutig von 
den Behörden aus.

Es geht mit unserer hochverehrten Kollegin Ulla 
Jelpke,

(Stephan Brandner [AfD]: Hochverehrt ist die 
nicht!)

Vizepräsidentin Claudia Roth
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Fraktion Die Linke, weiter. Als sich Asylbewerber aus 
Eritrea in Bamberg zusammenrotteten und in Tötungs-
absicht auf die dort eingesetzten Polizisten losgegangen 
sind, fällt Frau Jelpke nichts anderes ein, als die Polizei 
zu kritisieren und auf ihrer Internetseite und auf Twitter 
Folgendes zu schreiben – Zitat –:

Mindestens elf Verletzte, traumatisierte Geflüchte-
te, ein hoher Sachschaden – das ist die Bilanz ei-
nes vollkommen unverhältnismäßigen und brutalen 
Polizeieinsatzes im Ankerzentrum Bamberg in der 
vergangenen Nacht. Ich fordere eine lückenlose 
Aufklärung dieser Polizeiaktion und ein Ende der 
Kriminalisierung von Schutzsuchenden.

Zitat Ende.

Ebenfalls sehr aufschlussreich ist die Aussage des 
Linkenpolitikers Martin Dolzer, um die Motivation der 
Antragsteller hier noch einmal zu verdeutlichen. Als ein 
Polizist in Hamburg von einem afrikanischen Drogen-
dealer mit einem Messer angegriffen wird, schießt die-
ser in Notwehr dem Angreifer ins Bein, und der Linke 
Martin Dolzer spricht von einem „rassistisch motivierten 
Hinrichtungsversuch“ durch die Polizei. 

(Stephan Protschka [AfD]: Das ist der Wahn-
sinn!)

Ganz ehrlich: Was, Frau Kipping und Frau Jelpke, ist bei 
Ihnen schiefgelaufen? Was genau funktioniert bei Ihnen 
nicht, dass Sie so einen Hass und so eine Hetze gegen 
unsere Polizei ausführen?

(Beifall bei der AfD)

Kurzum: Es gibt weder einen Bedarf noch sonst ir-
gendeine Notwendigkeit für diesen Antrag. Die Polizei 
verdient unser Vertrauen und unsere Unterstützung. Wir 
als AfD-Fraktion stehen hinter unserer Polizei, hinter un-
seren tapferen Frauen und Männern, die jeden Tag ihre 
Haut für unsere Sicherheit zu Markte tragen. 

(Beifall bei der AfD – Stephan Brandner 
[AfD]: Jawohl!)

Ich habe noch zehn Sekunden und eine Nachricht für 
meinen Bruder: Bruderherz, alles Gute zum Geburtstag. 
Wir trinken später einen. 

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Danke schön. – Nächste Rednerin wäre Susanne 

Mittag für die SPD-Fraktion. Sie gibt ihre Rede zu Pro-
tokoll.1) 

(Stephan Brandner [AfD]: Das ist auch bes-
ser so! – Gegenruf des Abg. Bernhard Daldrup 
[SPD]: Jetzt nicht frech werden!)

Dann würde Konstantin Kuhle für die FDP-Fraktion fol-
gen. Konstantin Kuhle gibt seine Rede zu Protokoll, ge-

1)  Anlage 11

folgt von Dr. Irene Mihalic, Bündnis 90/Die Grünen. Sie 
gibt ihre Rede zu Protokoll.2) 

(Stephan Brandner [AfD]: Das ist auch bes-
ser so! – Gegenruf der Abg. Dr. Franziska 
Brantner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Jetzt passen Sie auf, Herr Brandner!)

Michael Kuffer für die CDU/CSU-Fraktion gibt seine 
Rede zu Protokoll, und Michael Brand für die CDU/
CSU-Fraktion gibt seine Rede zu Protokoll.3) – Vielen 
Dank.

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf 
Drucksache 19/7119 an den Ausschuss für Inneres und 
Heimat vorgeschlagen. – Sie sind damit einverstanden. 
Dann ist die Überweisung so beschlossen.

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 18 sowie den Zu-
satzpunkt 10 auf:

18. Erste Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Einfüh-
rung einer Karte für Unionsbürger und An-
gehörige des Europäischen Wirtschaftsraums 
mit Funktion zum elektronischen Identitäts-
nachweis sowie zur Änderung des Personal-
ausweisgesetzes und weiterer Vorschriften 

Drucksache 19/8038
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union 
Ausschuss Digitale Agenda

ZP 10 Beratung des Antrags der Abgeordneten Frank 
Sitta, Mario Brandenburg (Südpfalz), Manuel 
Höferlin, weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
der FDP

Smart Perso – Personalausweis auf dem Han-
dy

Drucksache 19/8265 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Inneres und Heimat (f) 
Ausschuss Digitale Agenda

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 27 Minuten vorgesehen. – Ich höre dazu 
keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. 

Ich gebe das Wort dem Parlamentarischen Staatsse-
kretär Dr. Günter Krings für die Bundesregierung. Bitte 
schön.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Günter Krings, Parl. Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern, für Bau und Heimat: 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Es geht um die Einbringung eines Gesetzent-
wurfs, und ich glaube, auch zu vorgerückter Stunde soll-

2)  Anlage 11
3)  Anlage 11

Lars Herrmann 
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ten wir als Bundesregierung dazu ein paar Ausführungen 
machen. 

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Nicht erst die jüngsten Vorfälle um das massenhafte 
Hacking persönlicher Daten beispielsweise von Politi-
kerinnen und Politikern haben gezeigt: Die Herausfor-
derungen der Digitalisierung sind vielfältig. Sie sind in 
der Mitte der Gesellschaft, ja offenbar auch in der Mitte 
dieses Hauses längst angekommen.

Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche. Sie bietet 
Chancen und birgt Risiken. Der Anspruch, den Bürgerin-
nen und Bürger zu Recht an den Staat und an die Regie-
rung haben, ist, dass der digitale Wandel aktiv gestaltet 
wird. Ich will zwei Stichworte nennen, nämlich zum ei-
nen den großen Bereich E-Government mit dem Mam-
mutprojekt des Online-Zugangsgesetzes. Dabei geht es 
um 575 Dienstleistungen der öffentlichen Hand – Bund, 
Länder, Kommunen –, die bis 2022 digitalisiert sein sol-
len. 

(Dr. Jürgen Martens [FDP]: Das ist etwas 
spät!)

Ich will aber zum anderen auch die anstehende Novellie-
rung des IT-Sicherheitsgesetzes nennen. Das sind zwei 
Projekte, die äußerst wichtig sind. Man hätte sie viel-
leicht noch früher angehen können. Das gebe ich gerne 
zu.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Aber es ist doch gut, dass wir sie nun gemeinsam anpa-
cken. Wir sollten gemeinsam ins Gelingen verliebt sein. 
Das hoffe ich jedenfalls, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Dr. Jürgen Martens [FDP]: Wir drücken Ihnen 
die Daumen!)

– Ja, Daumendrücken ist da nicht genug. Es gibt auch 
FDP-Verantwortung in Kommunen und Ländern. Sie 
müssen mitmachen. Nur ein Fünftel der Dienstleistun-
gen liegt in der Verantwortung des Bundes. Also, bitte 
machen Sie mit, und drücken Sie nicht nur die Daumen! 

(Beifall bei der CDU/CSU – Michael Theurer 
[FDP]: Das ist ein schöner Werbespruch!)

Nachdem wir das geklärt haben, sage ich: Wir müs-
sen die Bürgerinnen und Bürger auch in vielen anderen 
Bereichen in die Lage versetzen, die Herausforderungen, 
die mit der Digitalisierung verbunden sind, beherzt an-
zupacken. Ein ganz wichtiger Bereich ist dabei die Iden-
tifikation im Netz. Früher, in der realen, analogen Welt, 
hatten wir dafür sozusagen den realen Ausweis. Es stellt 
sich aber immer stärker die Frage, wie ich mich in der 
digitalen Welt ausweise.

Man kann natürlich sagen: Wir überlassen das alles 
den Internetkonzernen oder der Privatwirtschaft. – Das 
geht aber nicht; denn es geht hier um sensible Daten. Es 
gibt dabei Missbrauchsgefahren. Aus diesem Grunde 
halte ich es für eine Kernaufgabe des Staates, das Thema 
„Identifikation im Internet“ in Angriff zu nehmen. Auch 
das ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. 

Es gibt deshalb seit 2010 die Onlineausweisfunktion 
des Personalausweises. Ich weiß, dass diese jahrelang 
sehr schleppend angenommen wurde. Das lag sicherlich 
nicht an mangelndem Datenschutz. Da haben wir inter-
national und europäisch einen sehr hohen Standard. Und 
ich freue mich, dass diese Funktion gerade in letzter Zeit 
immer stärker genutzt und freigeschaltet wird. Es ist eine 
Funktion der Zukunft und bietet die Möglichkeit, eben 
nicht alles, was die Identifikation im Netz betrifft, über 
Facebook und andere Internetgiganten abzuwickeln. 
Vielmehr besteht die Möglichkeit, dieses staatliche An-
gebot anzunehmen. Ich glaube, das ist der Weg der Zu-
kunft. 

Es ist ein guter Weg; denn er beinhaltet starken Daten-
schutz und belässt dem Bürger die Hoheit über die Daten. 
Wenn man diese eID-Funktion des Personalausweises 
nutzen will, muss man sie aktiv freischalten und auch im 
Einzelfall aktiv entscheiden: Ich gebe die Daten frei. 

Das alles haben wir für deutsche Staatsbürger, die 
einen Personalausweis haben, eingeführt. Es gibt die-
se Funktion bisher aber nicht für EU-Ausländer, die in 
Deutschland leben, arbeiten, Geschäfte abwickeln und 
vor allen Dingen E-Government-Dienstleistungen in An-
spruch nehmen wollen oder müssen, weil es keine prak-
tikablen Alternativen gibt. Deswegen wollen wir diese 
eID-Funktion auch für die Chipkarte für EU-Ausländer 
und insbesondere die Angehörigen des europäischen 
Wirtschaftsraums anbieten. Damit wollen wir eine Lücke 
schließen. Die Nutzung ist natürlich freiwillig.

Ich will aber betonen: Das ist kein Ausweisdokument. 
Wir wollen also nicht für knapp 400 Millionen EU-Aus-
länder bzw. EU-Bürger einen zweiten Personalausweis 
zur Verfügung stellen. Das wäre anmaßend. Das ist üb-
rigens auch die Aufgabe der jeweiligen Heimatstaaten. 
Wer aber in Deutschland E-Government-Leistungen in 
Anspruch nehmen möchte, muss auch die Möglichkeit 
haben, diese Chipkarte zu nutzen. Wir gehen damit, glau-
be ich, einen wichtigen Schritt. 

Ich will nur ganz kurz auf einen anderen Punkt einge-
hen: Deutsche Staatsangehörige, die dauerhaft im Aus-
land wohnen, können erstmalig im Personalausweis auch 
eine Auslandsadresse eintragen lassen. Auch sie haben 
damit einfacheren Zugang zu den E-Government-Dienst-
leistungen. 

Da die FDP, wenn ich es richtig sehe, zu diesem The-
ma noch sprechen wird, will ich gerne noch zwei, drei 
Sätze zum Antrag der FDP sagen. Dabei geht es zum 
einen um den Personalausweis. Dieser wird, glaube ich, 
in Ihrem Antrag zu sehr in den Mittelpunkt gerückt. Der 
Kern im ersten Teil Ihres Antrags ist die allgemeine Fra-
ge der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen. 
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe etwas dazu gesagt. 
Es hängt nicht alles am Personalausweis. Es ist aber ein 
wichtiger Bereich. 

In Ihrem Antrag fordern Sie, dass der Personalausweis 
auf das Smartphone übertragen werden kann. Dazu gibt 
es ein aktuell laufendes Forschungsprojekt der Bundes-
regierung, das sogenannte OPTIMOS-Projekt. Sie for-
dern, die Onlineausweisfunktion des Personalausweises 
allgemein nutzerfreundlicher zu machen. Auch dazu gibt 

Parl. Staatssekretär Dr. Günter Krings
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es eine klare Aussage im Koalitionsvertrag. Insofern ist 
alles, was Sie vorschlagen, nicht ganz falsch. Es ist aber 
eigentlich überholt; denn es passiert bereits. 

Abschließend möchte ich sagen: Ich wünsche mir, 
dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung zügig be-
raten wird; denn es ist ein eiliges Thema. Er ist eine gute 
und praktische Erleichterung für EU-Bürger und ein 
wichtiger Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung unse-
rer Verwaltungsdienstleistungen. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Dr. Krings. – Nächster Redner: Martin 

Hess für die AfD-Fraktion.

(Beifall bei der AfD – Stephan Brandner 
[AfD]: Wieder ein AfDler! Super! – Stephan 
Protschka [AfD]: Guter Mann!)

Martin Hess (AfD): 
Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen 

und Herren! Zu der von der Regierung geplanten Ein-
führung eines EU-Personalausweises gilt es zwei Dinge 
festzustellen: Erstens. Vor einem Monat gab es eine Wer-
bekampagne für einen virtuellen EU-Pass. SPD-Minister 
dieser Bundesregierung haben hierfür ihr Konterfei zur 
Verfügung gestellt, und der Kollege Martin Schulz hat 
eindeutig benannt, was mit dieser Kampagne bezweckt 
war. Er schrieb:

Dafür, dass es diesen schönen Pass eines Tages ge-
ben wird, kämpft die SPD seit 1925. 

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Genau in diese Richtung geht auch Ihr Entwurf. Die Ein-
führung einer Identitätskarte für Unionsbürger ist näm-
lich ein weiterer Schritt auf dem Weg zu Ihrem wahren 
Ziel. Es geht Ihnen darum, eine europäische Staatsbür-
gerschaft zur realisieren. Das erkennt man auch klar an 
einem entscheidenden Satz in Ihrem Gesetzentwurf: 

Weitere private und öffentliche Einsatzbereiche sol-
len erschlossen werden … 

Eines ist auch klar: Sie wollen diese europäische Staats-
bürgerschaft nicht als Ergänzung zur deutschen, sondern 
als eigene Staatsbürgerschaft. Aber genau diese europäi-
sche Staatsbürgerschaft – das sage ich mit aller Deutlich-
keit – kann es nicht geben; denn es existiert kein europä-
isches Staatsvolk.

(Beifall bei der AfD)

Deshalb werden wir uns auch entschlossen allen Versu-
chen entgegenstellen, unsere deutsche Staatsbürgerschaft 
durch eine europäische zu ersetzen.

Zweitens. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Pro-
blem: Sie verlangen von EU-Bürgern höchste Sicher-
heitsstandards, wenn es um die Feststellung und den Be-
leg ihrer Identität geht. Leistungen unseres Staates sollen 
für EU-Bürger – und das ist auch richtig so – nur bei ei-

nem eindeutigen Nachweis der eigenen Identität erbracht 
werden. Gleiches gilt selbstverständlich übrigens auch 
für Deutsche. Aber zeitgleich bekommen Hunderttausen-
de Drittstaatler,

(Saskia Esken [SPD]: Millionen! Milliarden!)

die Sie über unkontrollierte Grenzen mit gefälschten oder 
ohne Identitätspapiere nach Deutschland einreisen las-
sen, Sozialleistungen in unvorstellbarem Ausmaß. Dass 
das in einem Rechtsstaat möglich ist, ist und bleibt ein 
Skandal.

(Beifall bei der AfD)

Während Sie sich Gesetze ausdenken, um den Iden-
titätsnachweis für EU-Bürger zu perfektionieren, stellt 
ein erheblicher Teil dieser ohne Identitätspapiere in unser 
Land eingereisten Personen ein massives Sicherheitspro-
blem dar. Unter diesen Leuten befinden sich Kriegsver-
brecher, die wegen Überlastung der Sicherheitsbehörden 
selbst nach Meldungen an das Bundeskriminalamt nicht 
konsequent verfolgt werden. 5 000 Hinweise des BAMF 
haben nur zu 129 Ermittlungen geführt. So etwas nenne 
ich politisches Totalversagen. Hören Sie endlich auf mit 
diesem sicherheitspolitischen Amoklauf.

(Beifall bei der AfD)

Setzen Sie die Prioritäten richtig. Kümmern Sie sich 
statt um den EU-Personalausweis um die Sicherheit und 
den Schutz unserer Bürger. Sorgen Sie dafür, dass die 
sich in unserem Land aufhaltenden Kriegsverbrecher 
schnellstens ermittelt und in ihre Heimatländer abge-
schoben werden, und verhindern Sie, dass IS-Kämpfer, 
die in Kriegsgebieten Menschen bestialisch ermordet 
haben, wieder nach Deutschland zurückkehren. Der In-
nenminister hat in diesem Plenum versprochen, alles 
Menschenmögliche zu tun, um die Bevölkerung unseres 
Landes zu schützen. An diesem Versprechen wird sich 
die Regierung messen lassen müssen. Es gibt nur eine 
Möglichkeit, unsere Bürger effektiv vor IS-Rückkehrern 
zu schützen: Entziehen Sie diesen Massenmördern die 
deutsche Staatsbürgerschaft, und zwar sofort.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Danke schön. – Nächste Rednerin für die SPD-Frakti-

on wäre Saskia Esken. Sie gibt ihre Rede zu Protokoll.1)

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Nächster Redner für die FDP-Fraktion: Manuel 
Höferlin – wird live dabei sein.

(Beifall bei der FDP)

Manuel Höferlin (FDP): 
Vielen Dank. – Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 

und Kollegen! Die Bundesregierung hat ein europawei-
tes Problem entdeckt und sich eine deutsche Lösung da-
für ausgedacht. Das, habe ich im ersten Moment gedacht, 
ist typisch GroKo. Deutsche, die nicht in Deutschland 

1)  Anlage 12
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wohnen, können derzeit nicht ihre Adresse in ihrem deut-
schen Personalausweis eintragen lassen. Genauso können 
auch EU-Bürger, die in Deutschland wohnen, ihre Daten 
nicht eintragen lassen. Deswegen wird unter anderem 
dieser Vorschlag gemacht. Das Problem schreit ja gera-
dezu nach einer europäischen Lösung. Stattdessen gibt es 
eine neue Plastikkarte als Insellösung für Deutschland. 
Ich glaube, das ist nicht zielführend, meine Damen und 
Herren.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Dabei steht in der Begründung des Gesetzentwurfes 
ganz richtig: Das Problem liegt in den unterschiedlichen 
Standards in Europa und in der mangelnden Anerken-
nung dieser Standards untereinander. Warum versucht 
denn die Bundesregierung nicht, das Problem europäisch 
zu lösen? Das bleibt mir völlig unklar.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Die Gesellschaft insgesamt wird mobiler. Menschen 
arbeiten hier, wohnen dort. Das ist ganz normale Realität. 
Um diese europäische ID-Karte, die jetzt vorgeschlagen 
ist und die ja auch digital funktionieren soll, zu bekom-
men, muss man laut dem Entwurf persönlich zum Amt, 
zur ausgebenden Stelle gehen und sie dort beantragen. 
Wer einen Personalausweis beantragt hat, weiß: Wahr-
scheinlich muss man dann nach sechs Wochen wieder-
kommen, um sie abzuholen. Das ist nicht der Anspruch. 
Das kann er auch nicht sein. Da gibt es digital noch viel 
Luft nach oben, meine Damen und Herren.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Deshalb schlagen wir Freie Demokraten in unserem 
Antrag auch die Weiterentwicklung zu einem Smart Per-
so vor. Der kann dann wie eine Wallet benutzt werden. 
Sie kennen das. Man kann also Funktionen des Perso-
nalausweises auch in dieser Wallet abspeichern. Man 
kann aber auch noch mehr Dinge damit tun. Das wäre 
eine digitale Lösung. Man kann nämlich dort auch Ur-
kunden, Dokumente etc. mit unterbringen. Dann sind die 
zertifiziert abgespeichert, und man kann sie auch digital 
einsetzen. Angepasst auf den jeweiligen Fall könnte man 
auch Bestandteile dieser vertrauenswürdigen Speicher 
entsprechend herausgeben. Das ist auch eine Frage des 
Datenschutzes, und das gibt es eben derzeit nicht – auch 
nicht mit dem E-Personalausweis.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Das wäre praktisch; denn man könnte eine solche 
Identifizierung auch offline benutzen. Das ist vielleicht 
gar nicht so blöd, wenn ich mir die Funklöcher bei uns 
in der Region ansehe. Von daher ist das eine schlaue Sa-
che. Man könnte diese Idee aber auch auf alle EU-Bür-
ger ausweiten. Es geht nicht um eine EU-Identität, aber 
vielleicht um eine deutsche Technologie, die man EU-
weit ausrollen könnte. Die Technologie, die diese Karte 
bereitstellt, könnte dann verwendet werden, um in der 
ganzen Europäischen Union in jedem Land die Identität 
zu bescheinigen. Dann könnte man auch innerhalb der 
ganzen Europäischen Union seine Identität nachweisen, 

seine persönlichen Dokumente abspeichern und sich am 
Ende damit identifizieren oder eben Dokumente vorle-
gen.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Das, meine Damen und Herren, wäre eine echte Di-
gitalisierung von Personalausweisen und von ID-Karten. 
Das hätten wir uns gewünscht, und in diese Richtung 
geht auch unser Antrag. Vielleicht können Sie sich davon 
etwas abgucken, Herr Krings. Das würde uns sehr freuen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Manuel Höferlin. – Nächste Rednerin: 

Ulla Jelpke für die Fraktion Die Linke. Sie gibt ihre Rede 
zu Protokoll.1)

Nächster Redner: Dr. Konstantin von Notz für Bünd-
nis 90/Die Grünen – wird reden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Dr. Konstantin von Notz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! 
Endlich auch online verbindliche Behördengänge abwi-
ckeln oder Verträge abschließen zu können, das Ganze 
umgesetzt im Rahmen einer echten E-Government-Stra-
tegie, sowohl national wie auf EU-Ebene: Im Jahr 2019 
müsste das eigentlich selbstverständlich sein. Und den-
noch kommen wir hier in Deutschland seit Jahren nicht 
aus dem Quark, meine Damen und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Ich will auf einen Aspekt eingehen, den der Kollege 
Höferlin eben noch nicht angesprochen hat, damit wir 
uns ergänzen; denn ich finde, es liegt schon eine gewisse 
Ironie darin, dass der vorliegende Gesetzentwurf für Uni-
onsbürger, für Ausländer ohne Aufenthaltsrecht und im 
Ausland lebende Deutsche zwar erstmalig eine Gleich-
berechtigung durch das Angebot des elektronischen 
Identitätsnachweises schafft, diese aber gleichzeitig klar 
privilegiert. Denn die Nutzung des unverbindlichen An-
gebots der Identitätskarte ist für diese Personengruppen 
tatsächlich freiwillig. Das ist ein ganz zentraler Punkt; 
denn die übrigen Bundesbürgerinnen und Bundesbürger 
können sich genau das eben nicht aussuchen. Die letzte 
Große Koalition hat die Wahlfreiheit bei der Freischal-
tung der Online-Ausweisfunktion gegen unseren Wider-
stand zu einem Zwang gemacht. Da kann ich als Vertreter 
der Grünenfraktion nur sagen: Wir haben wiederholt da-
rauf aufmerksam gemacht, dass sich hierdurch nicht nur 
die IT-Risiken für die betroffenen Bürgerinnen und Bür-
ger erhöhen, sondern zudem ihr Recht missachtet wird, 
selbst entscheiden zu können, ob man diese Funktion 
nutzen will oder eben nicht. Die damalige Entscheidung 
der Bundesregierung folgte der Logik, dass der, der keine 
eklatanten Sicherheitslücken will, eben zu seinem Glück 

1)  Anlage 12

Manuel Höferlin
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gezwungen werden muss. Und eine solche bürgerrecht-
lich fragwürdige Zwangsbeglückung ist mit uns nicht zu 
machen, meine Damen und Herren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sie ist mit uns nicht zu machen, weil klar ist, wohin die 
Reise gehen soll. Das ist derzeit in Brüssel gut erkennbar. 
Die gerade dort in Verhandlungen befindliche Verpflich-
tung der Mitgliedstaaten zur Einbringung von Fingerab-
drücken in Personalausweise hebelt die zum Schutz der 
Bürgerrechte gewährte Freiwilligkeit komplett aus. Da-
mit gehen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung 
Vollbiometrisierung aller 500 Millionen EU-Bürgerinnen 
und EU-Bürger, und das ist bürgerrechts- und am Ende 
auch freiheitsfeindlich, meine Damen und Herren. Diese 
Strategie läuft Gefahr, letztendlich nicht mehr, sondern 
weniger Sicherheit zu schaffen, weil hierdurch Raum für 
Missbrauch und Manipulation eröffnet wird. Wie leicht 
es ist, diese Daten zu manipulieren, hat vor einigen Jah-
ren der CCC gezeigt, indem er die biometrischen Fin-
gerabdrücke des damaligen Innenministers und heutigen 
Präsidenten dieses Hohen Hauses entwendet und dupli-
ziert hat. Biometrische Daten sind unveränderliche per-
sönliche Merkmale, Herr Krings. Einmal digitalisiert und 
in den falschen Händen schaffen sie dauerhafte Risiken 
für die Betroffenen. Deswegen: Grundsätzlich finden wir 
es gut, dass beim hier vorliegenden Gesetzentwurf die 
Freiwilligkeit ausdrücklich im Gesetz steht. Gleichzei-
tig fordern wir Sie aber auf, für diese Freiwilligkeit in 
Deutschland und auf EU-Ebene zu streiten.

Ganz herzlichen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsidentin Claudia Roth: 
Vielen Dank, Konstantin von Notz. – Nächster Red-

ner für die CDU/CSU-Fraktion: Josef Oster. Er gibt seine 
Rede zu Protokoll.1)

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD – Andreas Mattfeldt [CDU/
CSU]: Ausgezeichnet! Einer der besten im 
Bundestag!)

Interfraktionell wird die Überweisung der Vorlagen 
auf den Drucksachen 19/8038 und 19/8265 an die in der 
Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. 
Sie sind einverstanden? – Dann sind die Überweisungen 
so beschlossen.

Ich rufe Tagesordnungspunkt 19 auf:

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Um-
setzung der Richtlinie (EU) 2017/1371 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 
5. Juli 2017 über die strafrechtliche Bekämp-
fung von gegen die finanziellen Interessen der 
Union gerichtetem Betrug

Drucksache 19/7886 

1)  Anlage 12

Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz (f) 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 27 Minuten vorgesehen. – Ich höre kei-
nen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache und gebe für die Bundesre-
gierung dem Parlamentarischen Staatssekretär Christian 
Lange das Wort. 

(Beifall bei der SPD)

Christian Lange, Parl. Staatssekretär bei der Bun-
desministerin der Justiz und für Verbraucherschutz: 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Betrug im Zusammenhang mit Mitteln der Europäischen 
Union gefährdet genau das, was wir mit Europa erreichen 
wollen: die Lebensbedingungen in der EU verbessern, 
für nachhaltiges Wirtschaftswachstum sorgen und Ar-
beitsplätze schaffen. Der Betrug am Haushalt der Euro-
päischen Union schadet nicht nur Brüssel, sondern geht 
zulasten der Mitgliedstaaten sowie der Bürgerinnen und 
Bürger, auch bei uns in Deutschland. Wir müssen daher 
gemeinsam für einen wirksamen Schutz der EU-Gelder 
sorgen. Jeder einzelne Mitgliedstaat ist in der Verantwor-
tung; denn mehr als 90 Prozent des EU-Haushalts werden 
auf nationaler Ebene verwaltet. Gerade Deutschland als 
großer Nettozahler muss seiner Verantwortung gerecht 
werden und seinen Beitrag für einen wirksamen, auch 
strafrechtlichen Schutz des EU-Haushaltes leisten. Dazu 
ist unser geltendes Recht bereits jetzt in der Lage, und 
deshalb sieht der heute zu beratende Gesetzentwurf zur 
Umsetzung der sogenannten PIF-Richtlinie auch nur ge-
ringfügige Änderungen vor, die dann zusammen mit dem 
bestehenden deutschen Strafrecht eine solide Grundlage 
für die Arbeit der Europäischen Staatsanwaltschaft sein 
werden. 

Der Gesetzentwurf beschränkt sich auf eine Eins-zu-
eins-Umsetzung der Richtlinie; denn auch beim Schutz 
der finanziellen Interessen der Europäischen Union 
müssen strafrechtliche Maßnahmen verhältnismäßig 
sein, und sie dürfen nicht zu grundlegenden Verwerfun-
gen in den nationalen Strafrechtssystemen führen. Dies 
hatte auch bereits der Bundesrat in seiner Stellungnah-
me vom 21. September 2012 betont, die zu Beginn der 
Verhandlungen auf zu weitgehende Vorgaben des da-
maligen Richtlinienentwurfs hinwies. Die Bundesregie-
rung hat der Bitte des Bundesrates entsprochen und sich 
bei den Verhandlungen in Brüssel dafür starkgemacht, 
dass es nicht zu unangemessenen Vorfeldstrafbarkeiten 
und zu Brüchen mit den grundlegenden Wertungen des 
deutschen Vermögensstrafrechts kommt. Das deutsche 
Strafrecht ist den Anforderungen an einen wirksamen 
Schutz der finanziellen Interessen der Union ausreichend 
gewachsen. Wir haben uns daher nicht nur bei den Ver-
handlungen auf europäischer Ebene dafür eingesetzt, 
dass die Vorgaben der Richtlinie mit dem deutschen 
Strafrechtssystem kompatibel sind. Wir haben auch bei 
der Erstellung des heute zu beratenden Gesetzentwurfs 
auf dem geltenden Strafrecht aufgebaut und, wo nötig, 
Anpassungen vorgenommen. 

Dr. Konstantin von Notz
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Die noch erforderlichen Regelungen sollen mit dem 
Gesetz zur Stärkung des Schutzes der finanziellen Inte-
ressen der Europäischen Union in Artikel 1 und durch 
kleinere Anpassungen im Strafgesetzbuch in Artikel 2 
geschaffen werden.

Der Gesetzentwurf sieht in seinem Artikel 1 insbeson-
dere die Einführung zweier neuer Straftatbestände vor. 
Künftig sollen die missbräuchliche Verwendung von 
Mitteln der Europäischen Union und die rechtswidrige 
Verminderung von Einnahmen der EU unter bestimm-
ten Bedingungen auch dann unter Strafe stehen, wenn 
die strengeren Voraussetzungen des Strafgesetzbuches 
in Deutschland nicht erfüllt sind. Der Straftatbestand 
der missbräuchlichen Verwendung von Mitteln der Eu-
ropäischen Union schützt Ausgaben der EU, die keine 
Subventionen sind und daher nicht unter den geltenden 
Straftatbestand des Subventionsbetrugs des § 264 Straf-
gesetzbuch fallen. Der Straftatbestand der rechtswidrigen 
Verminderung von Einnahmen der Europäischen Uni-
on stellt es unter Strafe, wenn jemand eine für die Ver-
waltung von EU-Einnahmen zuständige Stelle täuscht 
und dadurch Einnahmen verkürzt. Damit wird auch für 
EU-Einnahmen, die keine Steuern sind, ein ähnlich star-
ker Schutz wie für Steuereinnahmen geschaffen. 

Diese neuen Straftatbestände sollen ausschließlich 
für Taten gelten, die gegen die finanziellen Interessen 
der Europäischen Union gerichtet sind. Das allgemeine 
Strafrecht soll neben diesen neuen Straftatbeständen un-
eingeschränkt weiter anwendbar sein. 

Nach meiner Wahrnehmung, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, ist es mit dem vorliegenden Gesetzentwurf 
gelungen, das zur Umsetzung der PIF-Richtlinie noch 
Erforderliche klar zu umgrenzen. Das mag nicht zuletzt 
darauf zurückzuführen sein, dass wir bereits bei den Ver-
handlungen auf europäischer Ebene auf die Kompatibi-
lität zwischen deutschem Strafrecht einerseits und den 
Vorgaben aus Brüssel andererseits bedacht waren. Des-
halb bitte ich Sie herzlich um Unterstützung des Gesetz-
entwurfs der Bundesregierung. 

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für die AfD-Fraktion hat der Kollege Tobias Matthias 

Peterka das Wort.

(Beifall bei der AfD) 

Tobias Matthias Peterka (AfD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kollegen! Zu spä-

ter Stunde wieder einmal ein Umsetzungsgesetz, nun zur 
Stärkung der finanziellen Interessen der Europäischen 
Union: schöne technokratische Fragestellung, vorbild-
lich ausgearbeitet vom vorbildlichen Musterschüler Bun-
desrepublik Deutschland. Ohnehin, viel musste nicht 
geändert werden im deutschen Strafrecht. Also: Mission 
erfüllt? Nächster Tagesordnungspunkt? Nein, so leicht 
lassen wir Sie hier nicht vom Haken, und das nicht etwa 
wegen der Wortkombination: finanziell, Schutz, Europäi-

sche Union; denn es ist grundsätzlich korrekt ausgeführt, 
dass gerade der Nettozahler Deutschland vor der Geld-
verschwendung durch lax kontrollierte oder schlicht ille-
gale Finanzflüsse der Union zu schützen ist. 

Wir stellen nicht zuletzt durch die Bruttonationalei-
genmittel den mit Abstand größten Beitrag zu dem Füll-
horn von Subventionen, Beihilfen und sonstigen Zuwen-
dungen, die in allen Ecken der Union gerne angenommen 
werden. 

(Michael Theurer [FDP]: Das stimmt ja nicht! 
Das ist falsch!)

Nun erlauben Sie mir die Vermutung, dass lokale Beamte 
in Palermo, Athen oder auch Marseille – hören Sie mir 
einmal zu – 

(Michael Theurer [FDP]: Sie haben keine 
Ahnung!)

vielleicht nicht immer den vollsten technokratischen Ei-
fer an den Tag legen, wenn es um die Überprüfung von 
EU-Projekten geht. 

(Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: So eine Unterstellung! Einfach 
nur populistisch!)

Und in Brüssel wird garantiert auch nicht jedes gelie-
ferte Zahlenwerk ohne Zuarbeit vor Ort nachvollzogen 
werden können. Daher ist es viel spannender, wie die-
se Geschichte in anderen Staaten der Union umgesetzt 
wird. Betreffend die Änderungen bei uns: Es ist zumin-
dest die schadensgleiche Vermögensgefährdung sehr ge-
wagt. Diese wird nötig zur Vorverlagerung der Versuchs-
strafbarkeit, der missbräuchlichen Verwendung und der 
rechtswidrigen Einnahmenverminderung. Darüber sollte 
man noch einmal nachdenken.

(Beifall bei der AfD)

Eindeutig abzulehnen ist jedoch vor allem die Stoß-
richtung an sich, die verfolgt wird. Das Ganze ist nämlich 
im Zusammenhang mit der Europäischen Staatsanwalt-
schaft zu sehen. Hier werden kleine, aber emsige Schrit-
te zur allmählichen Eigenstaatlichkeit der Europäischen 
Union gegangen. Diese Staatsanwaltschaft soll nämlich 
nicht nur die Delikte aus diesem Umsetzungsgesetz ver-
folgen, sondern nach dem Willen – das wissen Sie auch – 
der Kommission auch recht bald dazu übergehen, terro-
ristische Straftaten europaweit zu verfolgen. Das würde 
interessant werden. Sind die Gelbwesten Terroristen oder 
vielleicht die Katalanen? Unter Umständen kommen auf 
dem Fuße weitere grenzüberschreitende Tatbestände hin-
zu. Wie weit dieser Begriff ausgelegt wird, kennen wir 
seit Jahren von Artikel 114 AEUV, der Generalermächti-
gung des grenzüberschreitenden Binnenmarkts. Im Zwei-
fel auch hier immer kontra Eigenstaatlichkeit der Uni-
on, zumindest als fester Erwägungsgrund ist das streng 
genommen schon lange überfällig. Das Lissabon-Urteil 
lässt auch hier grüßen. Wir bleiben dran.

Vielen Dank. 

(Beifall bei der AfD)

Parl. Staatssekretär Christian Lange
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Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Vielen Dank. – Die nächsten Reden von den Kolle-

gen Jan-Marco Luczak, Jürgen Martens und Friedrich 
Straetmanns gehen zu Protokoll.1) 

(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD so-
wie bei Abgeordneten der FDP)

Da auch die Rede von Alexander Hoffmann zu Proto-
koll geht,2) ist die Kollegin Canan Bayram die letzte Red-
nerin zu diesem Tagesordnungspunkt.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Canan Bayram (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): 
Vielen Dank. – Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Zu später Stunde diskutieren wir, wenn man so 
will, eine Selbstverständlichkeit. Die Rede des AfD-Ver-
treters hat deutlich gemacht, dass wir uns größtenteils 
einig darüber sind, dass die Umsetzung dieser Richtli-
nie ein richtiger und wichtiger Schritt ist und dass wir 
uns auch durch die Phobie der AfD vor der Europäischen 
Union nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten 
der FDP)

Was Sie hier gemacht haben, haben Sie auch in Brüs-
sel gemacht: Europa-Bashing, unvorbereitet, desinteres-
siert. Das ist AfD, und das ist das, wogegen die weiteren 
Fraktionen im Deutschen Bundestag stehen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der SPD, der FDP 
und der LINKEN)

Ich will kurz erläutern, wofür dieser Gesetzentwurf ist 
und weswegen wir dafür sind: Er bekämpft den Betrug 
und die Korruption zulasten der Europäischen Union und 
soll wirksam dazu beitragen, dass die Gelder, die im Rah-
men der Subventionen vergeben werden und aus Steuer-
einnahmen in den Mitgliedstaaten stammen, tatsächlich 
bei den Bürgerinnen und Bürgern in der Europäischen 
Union ankommen. Und das ist doch erst mal gut, oder 
nicht?

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Die europäische Antikorruptionsbehörde hat für den 
Zeitraum 2010 bis 2017 tatsächlich empfohlen, insge-
samt 6,6 Milliarden Euro zugunsten des EU-Haushaltes 
wieder einzuziehen. Dem lag zugrunde, dass tatsächlich 
auch Missbrauch betrieben wird. Aber die Konsequenz 
daraus kann doch nicht sein, dass man die Europäische 
Union bekämpft. Das wäre doch die falsche Antwort. 
Nein, man muss Korruption und Missbrauch bekämpfen,

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

1)  Anlage 13
2)  Anlage 13

und das muss man gegebenenfalls auch durch eine euro-
päische Staatsanwaltschaft tun. Wie denn sonst? Das ist 
doch wohl keine Frage.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Abschließend kann man natürlich ausführen, dass wir 
in Deutschland ein Regelwerk haben, das schon im Ein-
klang mit der Vorgabe der Richtlinie steht. Deswegen – 
das hat ja auch der Staatssekretär hier ausgeführt – sind 
wir in unserem nationalen System schon so weit, dass 
wir nur noch kleinere Veränderungen vornehmen müs-
sen, durch die die Veruntreuung von EU-Fördergeldern 
verhindert wird. Hier haben wir, wenn Sie so wollen, un-
sere europäischen Hausaufgaben schon gemacht, und das 
ist doch erst mal ein erfreulicher Zustand.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, wir begrüßen, dass die 
EU-Kommission die Auswirkungen der Richtlinie eva-
luieren will, und wir sind der Ansicht: Wenn es die 
Bundesregierung mit dem Vorhaben, den Missbrauch 
zulasten des EU-Haushaltes zu bekämpfen, tatsächlich 
ernst meint, dann muss sie auch die Verpflichtung zur 
Mitwirkung an der Evaluierung in dem Gesetzentwurf 
festschreiben. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie des Abg. Dr. Jürgen Martens [FDP])

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Vielen Dank, Frau Kollegin. – Das war der TOP 19. 

Ich schließe die Aussprache.

Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzent-
wurfs auf Drucksache 19/7886 an die in der Tagesord-
nung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es 
andere Vorschläge? – Das ist nicht der Fall. Dann ist die 
Überweisung so beschlossen.

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 20 a bis 20 d auf:

a) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Sven-Christian Kindler, Dr. Franziska Brantner, 
Agnieszka Brugger, weiterer Abgeordneter und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Für einen stabilen Euro – Kluge Reformen der 
Wirtschafts- und Währungsunion und gezielte 
Investitionen in der Eurozone

Drucksache 19/8283
Überweisungsvorschlag: 
Haushaltsausschuss (f) 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des 
Berichts des Finanzausschusses (7. Ausschuss) 
zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Bruno 
Hollnagel, Albrecht Glaser, Franziska Gminder, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Erhalt der nationalen Einlagensicherung – 
Keine Transfer- und Haftungsunion in Europa

Drucksachen 19/2573, 19/8347
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c) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Haushaltsausschusses (8. Ausschuss) 
zu dem Antrag der Abgeordneten Christian 
Lindner, Christian Dürr, Bettina Stark- Watzinger, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 

zu dem Vorschlag der Europäischen Kommis-
sion für eine Verordnung des Rates über die 
Einrichtung des Europäischen Währungs-
fonds

KOM(2017) 827 endg., Ratsdok. 15664/17

hier:  Stellungnahme nach Artikel 23 Absatz 3 
des Grundgesetzes

Europas fiskalpolitische Regeln stärken – 
Transferunion verhindern

Drucksachen 19/583, 19/1898

d) Beratung des Antrags der Abgeordneten Fabio 
De Masi, Matthias W. Birkwald, Jörg Cezanne, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE

Kürzungspolitik beenden – Eurozone zu-
kunftsfest machen

Drucksache 19/8272 
Überweisungsvorschlag: 
Haushaltsausschuss (f) 
Finanzausschuss 
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union

Interfraktionell sind 38 Minuten vereinbart. – Es gibt 
keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache. Der erste Redner ist der 
Kollege Sven-Christian Kindler für Bündnis 90/Die Grü-
nen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Sven-Christian Kindler (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Vor 20 Jahren wurde der Euro eingeführt, unsere 
gemeinsame Währung, die trotz aller Widrigkeiten ein 
großer Erfolg ist. Der Euro wurde in der gemeinsamen 
Überzeugung eingeführt, dass man durch den gemeinsa-
men wirtschaftlichen und sozialen Austausch und durch 
den gemeinsamen Schutz gegen Währungsspekulationen 
viel erreichen kann, und wir sagen ganz klar: 20 Jahre 
Euro sind ein Grund zum Feiern.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Allerdings ist man bei der Einführung des Euro nur 
einen halben Schritt gegangen. Wir haben gerade in der 
Finanzkrise vor zehn Jahren gesehen, dass unsere ge-
meinsame Währung nicht so krisenfest ist, wie wir sie 
brauchen. Deswegen sagen wir klar, dass zum Beispiel 
die Abkehr von einer harten und falschen Sparpolitik 
dringend erforderlich ist, weil sie die Krise am Ende ver-
längert und verschärft hat. Wir sagen klar: Das muss sich 
ändern.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wir wollen aber auch, dass unsere gemeinsame Wäh-
rung, der Euro, institutionell weiter vertieft wird, weil 
es nicht angehen kann, dass man zwar eine gemeinsa-
me Währung und eine gemeinsame Währungspolitik 
hat, während alles andere – Finanzpolitik, Sozialpolitik, 
Steuerpolitik und Haushaltspolitik – Sache der National-
staaten bleibt. Das funktioniert in der Währungsunion 
nicht und wird früher oder später scheitern. Deswegen 
sagen wir klar: Wir wollen auch diese Politiken Stück für 
Stück europäisieren.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Das hat auch die EU-Kommission bzw. Jean-Claude 
Juncker erkannt; das hat Emmanuel Macron erkannt. 
Sie haben konkrete, gute Vorschläge dafür gemacht. Das 
Problem ist aber: Sie haben keinen Partner im größten 
Land der Euro-Zone; sie haben keinen Partner bei der 
Bundesregierung. Die Bundesregierung hat in ihrem Ko-
alitionsvertrag zwar einen Aufbruch versprochen, doch 
davon ist nichts zu spüren. 

(Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: So ist es!)

Überall gibt es nur ein Nein; es wird ausgebremst und 
verzögert. Die deutsch-französischen Beziehungen sind 
deswegen trotz aller Gesichtswahrung leider auf einem 
Tiefpunkt. Wir sagen hier klar: Diese Blockadehaltung 
der Bundesregierung gegenüber unserem Europa muss 
endlich enden.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Wenn schon nicht die Bundesregierung auf Macron 
antwortet, dann machen wir Grünen das eben heute. Wir 
haben einen konkreten Antrag vorgelegt, in dem wir klar 
sagen, wie man mit klugen Reformen die Wirtschafts- 
und Währungsunion reformieren und sinnvolle Investiti-
onen tätigen kann, um unseren Euro zu stabilisieren.

Erstens. Wir wollen, dass es einen Haushalt für den 
Euro gibt, der wirklich stabilisiert und investiert. Wir wis-
sen auch, dass es einen deutsch-französischen Vorschlag 
für ein Euro-Zonenbudget gibt, aber im Kern ist das eine 
Luftnummer. Es ist alles unklar; nichts ist geklärt: Die 
Höhe ist völlig unklar, die Finanzierung ist völlig unklar, 
und es ist völlig unklar, was damit finanziert werden soll. 
Es ist auch völlig unklar, ob eigene Einnahmen erzielt 
werden sollen. Wir sagen: So geht es nicht.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Was man braucht, ist eine makroökonomische Sta-
bilisierung. Wir schlagen vor, die Europäische Union, 
die Euro-Zone, auf der Ausgabenseite gegen Finanz-
krisen zu stabilisieren, indem man in europäische Ge-
meingüter – Mobilität, Sicherheit, sozialer Ausgleich, 
erneuerbare Energien – investiert. Gleichzeitig muss 
man auf der Einnahmenseite über konjunkturabhängige 
Steuern – zum Beispiel Mindeststeuern für Unterneh-
men – und die Bekämpfung von Steuerbetrug für eine 
Stabilisierung sorgen. So muss man einen Euro-Haus-
halt gestalten.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich
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Zweitens. Wir wollen eine Arbeitslosenrückversiche-
rung als weiteren Stabilisator. Hier stellt sich die Frage 
an das SPD-Finanzministerium, was daraus eigentlich 
geworden ist. Man hört davon einfach nichts mehr. Auch 
da gehen Sie auf Tauchstation.

Drittens wollen wir einen demokratischen Währungs-
fonds, damit sich Europa von der Troika und vom IWF 
unabhängig macht.

Viertens setzen wir uns dafür ein, dass Steuerhin-
terziehung und aggressive Steuervermeidung wirksam 
bekämpft und gerade auch digitale Konzerne endlich 
richtig besteuert werden. Das ist eine zentrale Frage der 
Gerechtigkeit,

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

und ich fordere die Bundesregierung – besonders Olaf 
Scholz – auf, das nicht weiter auszubremsen, sondern 
sich für Gerechtigkeit und Steuergerechtigkeit einzuset-
zen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Fünftens wollen wir, dass die Banken endlich hart 
reguliert werden; wir wollen die Vollendung der Ban-
kenunion und eine harte Eigenkapitalquote für zu große 
Banken. Da passt es nicht, dass Olaf Scholz jetzt ein neu-
es deutsches Megainstitut aus Commerzbank und Deut-
scher Bank gründen will. Das ist der falsche Weg und die 
falsche Lehre aus der Krise.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – 
Johannes Kahrs [SPD]: Wo hat er das denn 
behauptet?)

Bei Europa geht es aber nicht nur um Finanztechnik. 
Europa ist für uns auch eine Wertegemeinschaft. Wir 
wollen, dass das Kernprojekt, der Euro, in Europa ver-
tieft wird und erfolgreich bleibt, weil Europa für uns für 
Frieden, Austausch und Wohlstand steht, und wir wollen, 
dass diese Versprechen auch eingelöst werden. Deswe-
gen fordern wir Sie klar auf: Handeln Sie endlich, und 
hören Sie auf mit der Blockadehaltung!

Vielen Dank.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für die CDU/CSU-Fraktion hat als Nächstes das Wort 

der Kollege Eckhardt Rehberg.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Eckhardt Rehberg (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Das Spektrum der Forderungen und Vorstellungen, wie 
Europa, die Euro-Zone, weiterentwickelt werden soll, 
ist groß: Die Linke fordert Schuldenschnitte für Kri-
senstaaten und die Finanzierung von Staatshaushalten, 
ohne zu sagen, was auf den deutschen Steuerzahler zu-
kommen würde, die Grünen fordern riesige Investiti-
onsbudgets – 1 Prozent vom BIP –, auch ohne zu sagen, 

was dadurch auf den deutschen Steuerzahler zukommen 
würde, und die AfD will ein komplettes Rollback der 
Bankenunion.

(Johannes Kahrs [SPD]: Die hat keine Ah-
nung!)

Für die CDU/CSU ist eines klar: Jede weitere Vertie-
fung der Euro-Zone muss auf Grundsätzen basieren und 
regelbasiert sein. Ein Europa ohne Grundsätze und ohne 
Regeln hat keine Zukunft.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Wir wollen nicht, wie Linke und Grüne, einfach das 
Geld großzügig in Europa verteilen und sämtliche Risi-
ken und Haftungen vergemeinschaften.

(Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das will keiner! Das sagt unser 
Antrag auch nicht!)

Es muss dafür klare Prinzipien geben:

Erstens. Risiko und Haftung gehören untrennbar zu-
sammen.

Zweitens. Jeder zusätzliche Euro muss einen Mehr-
wert haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ehe man 
über neues Geld redet, muss man auch mal darüber re-
den: Wir haben in dieser Förderperiode einen EU-Haus-
halt von über 1 Billion Euro. Davon liegt aktuell ein 
Viertel brach. Die Mittel sind zwar gebunden, aber nicht 
ausgegeben. Da muss man sich doch die Frage stellen: 
Wie effizient ist die Europäische Kommission? 

(Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das sind doch die Länder, die da-
für verantwortlich sind, Herr Rehberg!)

Wie effizient arbeiten Programme wie Strukturfonds, wie 
EFRE, ESF, ELER usw. usf.? Genau das ist der Punkt. 

Man darf eben nicht in Brüssel ständig nach neuem 
Geld rufen, sondern man muss dafür sorgen, dass das 
Geld, das im europäischen Haushalt vorhanden ist, auch 
sinnvoll und vernünftig ausgegeben wird: für Wachstum, 
für junge Menschen in Europa, damit sie in Arbeit kom-
men, für Bildung und Forschung usw. 

(Sebastian Brehm [CDU/CSU]: So ist es!)

Ich glaube, das ist die vorrangige Aufgabe, die wir aktu-
ell haben.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Stichwort „Europäische Investitionsbank“, Stichwort 
„Juncker und EFSI“: Auch dort liegen noch Mittel zu-
hauf, und die müssen ausgegeben werden. Deswegen 
geht es nicht um immer neue Instrumente und um ein 
neues Euro-Zonenbudget ohne konkrete Unterlegung, 
und wir dürfen aus meiner Sicht auch weiter keine Dop-
pelstrukturen und Ineffizienzen zulassen.

Drittens. Wir können die Mitgliedstaaten nicht aus ih-
rer Verantwortung entlassen.

(Beifall des Abg. Michael Theurer [FDP])

Sven-Christian Kindler
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Ich finde, jeder hat auch noch eine Eigenverantwortung. 

(Michael Theurer [FDP]: Ja!)

Je mehr Geld wir ausschütten und je mehr Hoffnungen 
und Erwartungen wir ohne Konditionen wecken, desto 
mehr sehen wir – Stichwort „Italien“ –, wie dieses Euro-
pa auch gereizt und ausgereizt wird. 

Damit komme ich zu meinem vierten Punkt. Die Mit-
gliedstaaten müssen sich an Regeln halten.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Glaubwürdigkeit ent-
steht nur, indem man Regelbrüche nicht nur nicht zulässt, 
sondern auch ahndet. Übrigens – ich denke anderthalb 
Jahrzehnte zurück –: Der erste Regelbrecher war Gerhard 
Schröder, der damals die Maastricht-Kriterien ganz be-
wusst gebrochen hat.

(Michael Theurer [FDP]: Hans Eichel!)

Deswegen verstehe ich die Naivität einiger Akteure 
nicht, die meinen, mit immer neuen Instrumenten und 
immer neuen Strukturen Europa voranzubringen.

Lieber Kollege Sven-Christian Kindler, auch Deutsch-
lands Beitrag in Europa ist nicht unendlich. Im Haushalt 
wurde Vorsorge für den Brexit getroffen, nämlich dass 
wir dann 25 Prozent der Finanzierung des EU-Haushalts 
übernehmen. Keine Vorsorge ist für „0,1 Prozent mehr 
vom BNE“ getroffen. Das sind noch mal 4 Milliarden 
Euro. Keine Vorsorge ist für europäische Projekte ge-
troffen, wie zum Beispiel für einen verstärkten Schutz 
der Außengrenzen, wofür wir sind. Keine Vorsorge ha-
ben wir für eine europäische Verteidigungsstruktur, für 
mehr Klimaschutz und für mehr Bildung und Forschung 
getroffen. 

Man muss sich auch ehrlich machen. Wer dies von 
Deutschland fordert, der muss auch definieren, wo der 
deutsche Beitrag herkommen soll, und darf das nicht ein-
fach in den Raum stellen, weil der deutsche Steuerzahler 
schon irgendwie dafür aufkommt.

Mein letzter Punkt ist ein ganz wichtiger Punkt für 
uns – da hat die Europäische Kommission, finde ich, sich 
vor gut anderthalb Jahren mit dem Nikolauspaket selber 
einen Tort angetan –: Für uns sind die Beteiligungsrechte 
des Deutschen Bundestages nicht verhandelbar. Hier gilt 
das, was das Bundesverfassungsgericht sagt. 

Deswegen von dieser Stelle aus einen schönen Gruß 
an Brüssel: Wir werden darauf pochen, dass unsere Be-
teiligungsrechte, die deutlich weiter gehen als die des 
französischen Parlaments und die der meisten anderen 
Parlamente in Europa, gewahrt bleiben. Ohne die Wah-
rung unserer Beteiligungsrechte wird es keine Fortent-
wicklung der Europäischen Union geben.

Danke.

(Beifall bei der CDU/CSU – Dr. Franziska 
Brantner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Mal 
gucken, wer in Karlsruhe gewinnt!)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Für die Fraktion der AfD hat das Wort der Kollege 

Dr. Bruno Hollnagel.

(Beifall bei der AfD)

Dr. Bruno Hollnagel (AfD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten 

Damen und Herren! Eine kleine Vorbemerkung: Ich habe 
in unserem Antrag einen Fehler gemacht. Die 8 Prozent 
beziehen sich natürlich auf die Bilanzsumme. – Wer ar-
beitet, macht auch mal einen Fehler. 

Meine Damen und Herren, am 21. Mai 2018 forderten 
154 Wirtschaftsprofessoren – ich zitiere –: „Der Euro darf 
nicht in die Haftungsunion führen.“ Die Professoren – 
darunter die renommierten Professoren Hans-Werner 
Sinn und Clemens Fuest – kritisierten insbesondere die 
Einsetzung des Europäischen Stabilitätsmechanismus 
als Rückversicherung für die Sanierung von Banken und 
die geplante Vergemeinschaftung der Einlagensicherung. 
Die Professoren bestätigten damit die Position der AfD.

(Beifall bei der AfD)

Theo Waigel sagte schon am 13. April 1998:

Jedes Land haftet allein für seine Schulden. Es 
wird in der Währungsunion keine zusätzlichen Fi-
nanztransfers geben.

Dieses Versprechen, das unter dem Beifall der CDU/
CSU gegeben wurde, haben Sie gebrochen.

(Beifall bei der AfD)

Wir wollen die Einhaltung von Verträgen. Wir wollen 
die Einhaltung der No-bailout-Klausel. Wir von der AfD 
wollen keine Transfer- und Haftungsunion in Europa. 
Auch wir wollen die Beibehaltung des Prinzips der Sub-
sidiarität und der Eigenverantwortlichkeit.

(Beifall bei der AfD)

Die CDU/CSU- und die SPD-Fraktion schrieben noch 
am 23. Februar 2016 in einem Antrag – ich zitiere –:

Der Deutsche Bundestag erwartet daher von der 
Kommission, dass eine gemeinsame … Einlagen-
sicherung oder Einlagenrückversicherung … unter-
bleibt.

Jetzt wollen Sie eine europäische Einlagensicherung. Sie 
haben eine verhängnisvolle Kehrtwende vollzogen.

Wir lehnen die europäische Einlagensicherung ab; 
denn wir wollen nicht, dass deutsche Sparer für Zombie-
banken in Griechenland haften.

(Beifall bei der AfD)

Die CDU/CSU und die SPD äußerten sich in die-
sem Haus am 8. Juni 2018 dahin gehend, dass vor der 
In stallation einer gemeinsamen Einlagensicherung die 
notleidenden Kredite, die sogenannten NPLs, signifikant 
gesenkt werden müssten. Das klingt gut, verfehlt aber 
das Ziel; denn bei einem Zinssatz von 0 Prozent bleiben 
Strukturmängel und damit die Risiken vieler Kredite un-
entdeckt.

Eckhardt Rehberg
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Die Schlüsselfrage nach der Widerstandsfähigkeit ge-
gen Zinssteigerungen oder Konjunkturschwächen wird 
bei der Fokussierung auf derzeit notleidende Kredite 
ausgeblendet. Das ist grob fahrlässig.

(Beifall bei der AfD)

Sie wollen, dass die EZB die Kontrolle über die Ban-
ken hat. Wer die Banken kontrolliert, muss neutral sein. 
Ist die EZB neutral? Nein, sie ist nicht neutral, weil sie 
Gelder an Banken ausleiht. Sie ist befangen und deswe-
gen nicht geeignet, die Banken zu kontrollieren. 

(Beifall bei der AfD)

Frau Kollegin Tillmann, die leider nicht da ist

(Zurufe von der CDU/CSU: Sie ist da! – 
Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Sie ist da! Natürlich ist sie da!)

– oh, wunderbar; schönen guten Abend –, 

(Eckhardt Rehberg [CDU/CSU]: Ich habe 
noch ein Fernglas im Büro!)

sprach unter anderem über die Gläubigerbeteiligung bei 
Banken. Ja, das wollen auch wir; denn wer an Gewinnen 
partizipiert, muss natürlich auch die Verluste tragen. Wir 
sind aber nicht für eine Verlustbeteiligung von Bankkun-
den. Wer bei Lidl, Penny oder Aldi einkauft oder bei Shell 
tankt, der haftet als Kunde ja auch nicht für diese Firmen. 
Warum soll das bei Banken eigentlich anders sein? 

(Beifall bei Abgeordneten der AfD – 
Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das hat nicht mal Ihre eigene 
Fraktion verstanden!)

Wir wollen den Schutz der Kontoinhaber und der 
Steuerzahler. Dieser Schutz ist alleine durch die Banken 
und deren Eigentümer sicherzustellen. Der Staat hat nur 
die Kontrolle zu übernehmen.

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, die staatliche 
Kontogarantie in Höhe von 100 000 Euro ist irreführend; 
denn der Staat sind die Bürger, und wir Bürger wollen 
nicht für das Versagen von Banken haften, ganz gleich in 
welcher Form.

(Beifall bei der AfD – Zuruf von der SPD: Ist 
Ihre Redezeit nicht bald zu Ende?)

Wir wollen für circa 1 500 deutsche Banken die Auf-
sicht in nationaler Verantwortung. Nur bei den wenigen 
international agierenden Banken können wir uns eine Er-
weiterung vorstellen.

Meine Redezeit ist leider zu Ende.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP – Johannes 
Kahrs [SPD]: Das ist hervorragend!)

Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugehört haben, und 
wünsche Ihnen einen schönen Abend.

Danke schön.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Vielen Dank, Herr Kollege. 

Die Rede von Johannes Kahrs geht zu Protokoll.1)

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich erteile das Wort der Kollegin Ulla Ihnen für die 
FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP)

Ulla Ihnen (FDP): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! 20 Jahre Euro: Darauf ist Kollege Kindler ein-
gegangen, und das ist sicherlich Anlass für den Antrag 
der Grünen und dafür gewesen, ihre Thesen zur Weiter-
entwicklung der Wirtschafts- und Währungsunion vorzu-
legen. Aber, lieber Kollege Kindler, ich darf darauf ver-
weisen: Wir Freien Demokraten haben bereits vor über 
einem Jahr 

(Johannes Kahrs [SPD]: Nicht regieren wol-
len!)

unseren Antrag zur Stärkung der fiskalpolitischen Regeln 
eingebracht.

(Beifall bei der FDP)

Zugleich haben wir auf problematische Vorschläge der 
Europäischen Kommission hingewiesen, die auf einen 
Abbau der Beteiligungsrechte des Deutschen Bundes-
tages bei der Beschlussfassung über ESM-Kredite, also 
bei der Bereitstellung von Krediten für finanziell in Not 
geratene Staaten, hinauslaufen. Dieses Thema ist heute 
mindestens so aktuell wie im vergangenen Jahr. 

Gerade ist die Euro-Gruppe dabei, weitreichende Än-
derungen am ESM-Vertrag auszuarbeiten. Heute stimmt 
zudem das Europäische Parlament über einen Antrag 
zum ESM ab, der unter anderem die Überführung des 
ESM in den EU-Rechtsrahmen und damit eine weitrei-
chende Kontrolle durch das Europäische Parlament vor-
sieht. Damit würde zugleich die Stellung der nationalen 
Parlamente substanziell geschwächt, und zwar auch die 
des Bundestages. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir 
das nicht zulassen können.

(Beifall bei der FDP)

Vor dem Hintergrund dieser aktuellen Entwicklungen 
möchte ich noch mal auf zwei Punkte unseres Antrages 
von Anfang 2018 eingehen: 

Erstens: der Parlamentsvorbehalt. Für die Bereitstel-
lung von finanziellen Hilfsleistungen muss der Parla-
mentsvorbehalt des Deutschen Bundestages uneinge-
schränkt gelten. 

(Beifall bei der FDP)

Der Bundestag muss über das Geld der deutschen Steuer-
zahler entscheiden und niemand sonst. Daher muss auch 
das Vetorecht Deutschlands im Gouverneursrat weiter 
bestehen, und es darf nicht aufgeweicht werden. 

1)  Anlage 14

Dr. Bruno Hollnagel 
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Das ist die rote Linie, die auch das Bundesverfas-
sungsgericht – Kollege Rehberg hat es angesprochen – 
2014 vorgegeben hat.

(Beifall bei der FDP)

Ich appelliere daher an die Bundesregierung, alles dar-
anzusetzen, dass der Parlamentsvorbehalt in einem geän-
derten ESM-Vertrag ohne Abstriche erhalten bleibt.

(Beifall bei der FDP)

Zweitens ein paar Worte zum vieldiskutierten Eu-
ro-Zonenbudget. Natürlich muss die europäische Inte-
gration vorangetrieben werden, aber der Bundesfinanz-
minister scheint zu glauben, dass ein mit Einnahmen aus 
einer Finanztransaktionsteuer und einer Digitalsteuer ge-
füllter Euro-Zonenhaushalt der EU wieder mehr Leben 
einhaucht. Das ist ganz bestimmt ein Trugschluss.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Einen Punkt aus unserem Antrag hat die Bundesregie-
rung in den bisherigen Verhandlungen zum Euro-Zonen-
budget sogar beherzigt. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass 
ein Euro-Zonenbudget nur zur Förderung von Reformen 
und Investitionen genutzt werden, aber keine gesamt-
wirtschaftliche Stabilisierungsfunktion haben darf. Das 
ist im Sinne der Steuerzahler begrüßenswert. 

Bei unserem Antrag von 2018 haben wir nicht vor-
hersehen können, dass sich der Bundesfinanzminister in 
Brüssel unter anderem für das Euro-Zonenbudget, eine 
europäische Arbeitslosenrückversicherung, vorsorgliche 
ESM-Kreditlinien, Mindeststeuern, die Finanztransakti-
onsteuer, eine Digitalsteuer – alles Initiativen zur Haf-
tungsvergemeinschaftung und für neue Steuern – und 
zudem auch noch für die Aufhebung der Einstimmigkeit 
in der Steuerpolitik einsetzen würde. 

(Sven-Christian Kindler [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Ist die FDP gegen eine Digital-
konzernsteuer?)

Wir als Freie Demokraten haben nicht vorhergesehen, 
dass sich eine Bundesregierung so schnell von Maastricht 
abwendet.

(Beifall bei der FDP)

Unser Antrag setzt dagegen auf eine Kultur der finan-
ziellen Eigenverantwortung in Europa, steht für klare fis-
kalische Regeln und stellt den Parlamentsvorbehalt und 
die demokratische Legitimation sicher.

Vielen Dank.

(Beifall bei der FDP)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Vielen Dank, Frau Kollegin. – Die Kollegen Alexander 

Ulrich und Antje Tillmann haben ihre Reden zu Proto-
koll gegeben.1) 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

1)  Anlage 14

Der nächste Redner ist der Kollege Metin Hakverdi 
für die SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Metin Hakverdi (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Der Euro ist nicht nur ein Stück europäische 
Integration, er ist viel mehr als das: Er ist unsere globale 
währungspolitische Lebensversicherung.

Die Finanzkrise nahm 2008 mit der Pleite von Leh-
man Brothers ihren Lauf und hat uns 2013 fast den Euro 
gekostet. Mit unserer gemeinsamen Währung standen 
wir ein Stück weit am Abgrund.

Mit sehr viel Engagement und sehr viel gelebter eu-
ropäischer Solidarität konnten wir das Allerschlimmste 
abwenden. Wäre der Euro gescheitert, hätte sich die Eu-
ropäische Union als globaler Akteur verabschiedet. Das 
Rennen hätten andere gemacht. Die nationalen Währun-
gen der europäischen Mitgliedstaaten wären zum Spiel-
ball verantwortungsloser Marktteilnehmer geworden.

Die Rettung des Euro war deshalb die Rettung unserer 
deutschen währungspolitischen Souveränität. Es ist bes-
ser, nach der eigenen Pfeife als nach der Pfeife anderer zu 
tanzen. Ich nenne hier China, aber auch die USA.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

In Zukunft wird man aber auch an Ländern wie Indien 
nicht vorbeikommen. 

Wieso ist aber unsere gemeinsame Währung so stark 
unter Druck geraten? Das ist ja die Frage, die man sich 
hier heute stellen muss. Nun, das hat auch mit nationalis-
tischer Rhetorik bei der Einführung der Währungsunion 
zu tun. Aus innenpolitischen Gründen hat man auf euro-
päische Kriseninstrumente verzichtet. Damit war der ge-
meinsame Währungsraum in der Krise nicht handlungs-
fähig, was wir dann auch gemerkt haben.

Im Zuge der Krise haben wir das dann alles nachholen 
müssen: Wir haben die Bankenunion auf den Weg ge-
bracht, wir haben einen Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus etabliert, mit dem Europäischen Semester haben 
wir eine wirtschaftspolitische Koordinierung auf europä-
ischer Ebene geschaffen usw. Alle diese Maßnahmen wa-
ren richtig, und dennoch waren wir auf die Unterstützung 
der EZB angewiesen. 

Es wäre töricht, heute an der Krisenfestigkeit des eu-
ropäischen Finanzraumes nicht weiterzuarbeiten. Das 
wollen die FDP und die AfD aber. Sie wollen die Uhren 
zurückdrehen. Sie wollen eine weitere Stabilisierung des 
europäischen Finanzraumes wieder in die Hände einzel-
ner Nationalstaaten legen, und das ist falsch.

(Beifall bei der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, bereits vor zwei Jahrzehn-
ten zeichnete sich die Systemkonkurrenz zwischen den 
USA und China ab. Europa droht heute zwischen zwei 
Supermächten zerrieben zu werden. Schon damals war 
die nationalstaatliche Rhetorik innerhalb der EU wahr-
scheinlich unverzeihlich. Heute ist sie es erst recht.

Ulla Ihnen 
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Wer heute nationale Lösungen propagiert, handelt ge-
gen die nationalen Interessen unseres Landes. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Er riskiert wegen politischer Positionsgewinne die Stabi-
lität unserer Zukunft. Daher werden wir die Anträge der 
AfD und der FDP heute ablehnen. Die aktuell stabile fi-
nanzpolitische Lage sollte unsere Reformanstrengungen 
nicht bremsen.

(Lachen bei der AfD – Zuruf von der AfD: 
Also, so einen Quatsch habe ich überhaupt 
noch nicht gehört!)

Ich finde es gut, dass im Finanzministerium an der 
Weiterentwicklung des Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus gearbeitet wird. Genau das war mit der CDU/
CSU im Koalitionsvertrag vereinbart.

Wir wollen den Euro-Raum weiter stabilisieren. So 
schützen wir das Geld unserer Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahler.

Mit unseren europäischen Partnern haben wir uns ver-
ständigen können. In Zukunft soll der ESM die makro-
ökonomische und finanzielle Situation seiner Mitglieder 
prüfen können. Er soll seinen Mitgliedern technische und 
sonstige nichtfinanzielle Unterstützung gewähren kön-
nen. Reformiert werden auch die vorsorglichen ESM-In-
strumente. Wichtig ist natürlich auch die Letztsicherung 
für den Einheitlichen Bankenabwicklungsmechanismus.

Mit all diesen Maßnahmen versichert man sich gegen 
künftige Krisen. Die Zugänge sind schwer, und es gibt 
erhebliche Auflagen. Im besten Fall sollen sie nie grei-
fen. Wichtig ist, dass sie da sind, wenn wir sie brauchen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Kolleginnen und Kollegen, bei der Debatte um die 
Weiterentwicklung der Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion geht es immer um die Frage, wohin wir 
unser Land für die Zukunft führen wollen. Wenn Sie wol-
len, dass unser Land zwischen den Weltmächten zerrie-
ben wird, dann arbeiten Sie weiter gegen die EU. Wollen 
Sie aber ein starkes Deutschland, ein prosperierendes 
Deutschland, ein Deutschland, das seinen Bürgerinnen 
und Bürgern Sicherheit und Wohlstand schafft und si-
chert, dann helfen Sie uns, Europa stark zu machen. Da-
für steht meine Fraktion.

Vielen Dank.

(Beifall bei der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Der nächste Redner: der Kollege Alexander Radwan, 

CDU/CSU-Fraktion.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Alexander Radwan (CDU/CSU): 
Meine Damen und Herren! Wir diskutieren heute um 

halb zwölf zum wiederholten Male das Thema „Banken-
union und Einlagensicherung“, diesmal mit verschie-
densten Anträgen. Das zeigt das Spektrum dieses Hauses. 
Der Kollege Eckhardt Rehberg hat es ja schon darge-

stellt: Das beginnt damit, dass wir in die Transferunion 
sollen, und reicht bis dahin, dass Deutschland geldmäßig 
dementsprechend noch mehr leisten soll.

All diejenigen, die das fordern, brauchen nicht zur Eu-
ropawahl anzutreten und zu fordern, das Vertrauen der 
Menschen in Deutschland in die Europäische Union zu 
stärken. Genau das Gegenteil erreichen sie dadurch.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Wir sehen, dass die Union schon seit langer Zeit – 
ausgehend von Finanzminister Schäuble – ein Hort der 
Stabilität in Europa ist. 

(Andreas Mattfeldt [CDU/CSU]: So ist es! – 
Dr. Franziska Brantner [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Man sieht ja, wie stabil Europa 
gerade ist!)

An den Prioritäten, die seit Jahren vorgegeben werden, 
orientiert sich heute Europa. Ich nenne zum Beispiel den 
Abbau der NPLs. Aus dem Antrag der AfD habe ich ge-
lernt – das habe ich jetzt auch wieder gehört –: Der Ab-
bau der NPLs ist gar nicht so wichtig; das ist eher ein Ne-
benkriegsschauplatz. – Das ist ein interessanter Ansatz.

Zum Thema Null-Prozent-Gewichtung bei Staatsan-
leihen. Eine Abkehr davon ist der richtige Ansatz. Ich 
würde mich freuen, wenn die FDP ihren neuen Buddy 
Macron ermutigen würde, 

(Heiterkeit bei Abgeordneten der CDU/CSU)

die deutsche Bundesregierung auf dem Weg zu unter-
stützen, dass Staatsanleihen zukünftig risikoorientiert 
unterlegt werden und nicht bei 0 Prozent bleiben. Solche 
Appelle wären weitaus sinnvoller als Appelle an die Bun-
desregierung.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Lassen Sie mich kurz auf etwas eingehen, was ich 
wirklich bemerkenswert finde. Die AfD hat in ihrem An-
trag gefordert, der EZB die Aufsicht über europäische 
Großbanken zu entziehen. Darüber haben wir im Aus-
schuss schon diskutiert; Kollege Hollnagel hat das heute 
angesprochen. Aber das steht nicht im vorliegenden An-
trag. Schreiben Sie hinein, dass wir Europa brauchen! 
Das wäre ein Fortschritt. Aber vielleicht bricht Ihnen ja 
der Stift ab, wenn Sie so etwas schreiben. Sie sagen auch, 
Sie wollen die Aufsicht primär nationalisieren. Das muss 
man sich auf der Zunge zergehen lassen, meine Damen 
und Herren. Die AfD sagt: Die Aufsicht in Griechenland, 
in Portugal und in Italien muss auf nationaler Ebene er-
folgen, eine europäische Supervision ist zurückzufüh-
ren. – Gleichzeitig suggerieren Sie, die Finanzmärkte 
seien dann sicher. Meine Damen und Herren, das ist an 
Idiotie nicht zu überbieten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Die Finanzkrise hatte ihren Ursprung, weil die Aufseher 
eben nicht wussten, was auf den anderen Märkten pas-
siert. Es ist daher das Gebot der Stunde, dass die Auf-
seher nach einheitlichen Regeln arbeiten, die Risiken 
rechtzeitig kennen und wissen, wo diese liegen, und zwar 
grenzüberschreitend. Ein Zurückfahren der Aufsicht auf 

Metin Hakverdi
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die nationale Ebene ist genau das Gegenteil von dem, 
was wir brauchen.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Meine Damen und Herren, die AfD ist dabei – wenn 
ihr Vorschlag durchginge –, den Grundstein für die 
nächste Finanzkrise zu legen.

(Lachen bei Abgeordneten der AfD)

Ihr Vorschlag ist eine Gefahr für Deutschland, eine Ge-
fahr für den deutschen Steuerzahler.

Besten Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abge-
ordneten der SPD)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich: 
Vielen Dank, Herr Kollege Radwan. – Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zunächst zu den Tagesordnungspunk-
ten 20 a und 20 d. Interfraktionell wird Überweisung der 
Vorlagen auf den Drucksachen 19/8283 und 19/8272 an 
die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vor-
geschlagen. Sind Sie damit einverstanden? – Das ist der 
Fall. Dann ist die Überweisung so beschlossen.

Tagesordnungspunkt 20 b. Wir kommen zu der Be-
schlussempfehlung des Finanzausschusses zu dem 
Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel „Erhalt der 
nationalen Einlagensicherung – Keine Transfer- und Haf-
tungsunion in Europa“. Der Ausschuss empfiehlt in sei-
ner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/8347, den 
Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 19/2573 ab-
zulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – 
Das sind bis auf die AfD alle übrigen Fraktionen. Wer 
stimmt dagegen? – Das ist die AfD. Enthaltungen? – Kei-
ne. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. 

Tagesordnungspunkt 20 c. Beschlussempfehlung des 
Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der 
FDP mit dem Titel „Europas fiskalpolitische Regeln 
stärken – Transferunion verhindern“. Hier empfiehlt der 
Ausschuss in seiner Beschlussempfehlung auf Druck-
sache 19/1898, den Antrag der Fraktion der FDP auf 
Drucksache 19/583 abzulehnen. Wer stimmt für die Be-
schlussempfehlung? – Das sind Linke, SPD, Grüne und 
CDU/CSU. Gegenprobe! – FDP. Enthaltungen? – AfD. 
Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. 

Ich rufe die Zusatzpunkte 11 a und 11 b auf:

a) Zweite und dritte Beratung des von der Bundes-
regierung eingebrachten Entwurfs eines Ersten 
Gesetzes zur Änderung des Lebensmittel- und 
Futtermittelgesetzbuches 

Drucksache 19/4726

Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschus-
ses für Ernährung und Landwirtschaft (10. Aus-
schuss)

Drucksache 19/8349

b) Beratung der Beschlussempfehlung und des Be-
richts des Ausschusses für Ernährung und Land-
wirtschaft (10. Ausschuss) 

– zu dem Antrag der Abgeordneten  Amira 
Mohamed Ali, Dr. Kirsten Tackmann, 
Dr. Gesine Lötzsch, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE

Informationsrechte von Verbraucherinnen 
und Verbrauchern stärken – Behörden ef-
fektiv zur Auskunft verpflichten

– zu dem Antrag der Abgeordneten Renate 
Künast, Tabea Rößner, Markus Tressel, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Transparenz über Lebensmittelkontrollen 
herstellen

Drucksachen 19/4830, 19/7435, 19/8349 

Es handelt sich um die Beratung mehrerer Vorlagen 
zur Information der Öffentlichkeit durch die zuständigen 
Behörden über lebensmittelrechtliche Verstöße von Le-
bensmittel- und Futtermittelunternehmen. 

Die Reden zu diesem Tagesordnungspunkt sollen zu 
Protokoll gegeben werden. – Es hat niemand etwas da-
gegen.1)

Dann kommen wir zu den Abstimmungen.

Zusatzpunkt 11 a. Abstimmung über den von der 
Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Än-
derung des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches. 
Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft emp-
fiehlt unter Buchstabe a seiner Beschlussempfehlung auf 
Drucksache 19/8349, den Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung auf Drucksache 19/4726 in der Ausschussfas-
sung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetz-
entwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um 
das Handzeichen. – CDU/CSU und SPD. Gegenstim-
men? – Gegenstimmen der gesamten Opposition. – Ent-
haltungen? – Keine. Der Gesetzentwurf ist damit in der 
zweiten Beratung angenommen.

Dritte Beratung

und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem 
Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. – Das 
sind wieder die Abgeordneten der Koalition. Wer stimmt 
dagegen? – Das sind die AfD, die FDP, die Grünen und 
Die Linke. Enthaltungen? – Keine. Damit ist der Gesetz-
entwurf angenommen.

Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Ernährung und Landwirtschaft 
auf Drucksache 19/8349 fort. Unter Buchstabe b seiner 
Beschlussempfehlung empfiehlt der Ausschuss, eine 
Entschließung anzunehmen. Wer stimmt für diese Be-
schlussempfehlung? – CDU/CSU, SPD, FDP und AfD. 
Gegenprobe! – Enthaltungen?- Grüne und Linke. Damit 
ist die Beschlussempfehlung angenommen.

1)  Anlage 15

Alexander Radwan



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 86. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 14. März 2019

(A) (C)

(B) (D)

10229-10239

Zusatzpunkt 11 b. Der Ausschuss empfiehlt unter 
Buchstabe c seiner Beschlussempfehlung die Ableh-
nung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Druck-
sache 19/4830 mit dem Titel „Informationsrechte von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern stärken – Behörden 
effektiv zur Auskunft verpflichten“. Wer stimmt für die-
se Beschlussempfehlung? – CDU/CSU, SPD, AfD und 
FDP. Wer stimmt dagegen? – Grüne und Linke. Enthal-
tungen? – Keine. Damit ist die Beschlussempfehlung an-
genommen.

Unter Buchstabe d seiner Beschlussempfehlung emp-
fiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen auf Drucksache 19/7435 mit 

dem Titel „Transparenz über Lebensmittelkontrollen her-
stellen“. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? – 
Das sind AfD, FDP, CDU/CSU und SPD. Wer stimmt 
dagegen? – Grüne und Linke. Enthaltungen? – Keine. 
Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen.

Wir sind am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bundes-
tages auf morgen, Freitag, den 15. März 2019, 9 Uhr, ein.

Die Sitzung ist geschlossen. Kommen Sie gut nach 
Hause. 

(Schluss: 23.37 Uhr)

Vizepräsident Dr. Hans-Peter Friedrich
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Anlagen zum Stenografischen Bericht

Anlage 1

Entschuldigte Abgeordnete

Abgeordnete(r)

Annen, Niels SPD

Bas, Bärbel SPD

Beer, Nicola FDP

Burkert, Martin SPD

Deligöz, Ekin BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Gohlke, Nicole DIE LINKE

Hardt, Jürgen CDU/CSU

Hartmann, Verena AfD

Held, Marcus SPD

Hellmich, Wolfgang SPD

Heßenkemper, Dr. Heiko AfD

Holtz, Ottmar von BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Kapschack, Ralf SPD

Kemmerich, Thomas L. FDP

Klein, Karsten FDP

Kotting-Uhl, Sylvia BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Lamers, Dr. Dr. h. c. Karl A. CDU/CSU

Löbel, Nikolas CDU/CSU

Magwas, Yvonne* CDU/CSU

Marks, Caren SPD

Mayer (Altötting), Stephan CDU/CSU

Meiser, Pascal DIE LINKE

Mortler, Marlene CDU/CSU

Müller, Hansjörg AfD

Abgeordnete(r)

Müller-Böhm, Roman FDP

Müntefering, Michelle SPD

Nestle, Ingrid BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Oehme, Ulrich AfD

Raabe, Dr. Sascha SPD

Remmers, Ingrid DIE LINKE

Schmidt, Dr. Frithjof BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Schulz, Jimmy FDP

Seitz, Thomas AfD

Sendker, Reinhold CDU/CSU

Solms, Dr. Hermann Otto FDP

Strenz, Karin CDU/CSU

Tack, Kerstin SPD

Tackmann, Dr. Kirsten DIE LINKE

Todtenhausen, Manfred FDP

Vogel (Olpe), Johannes FDP

Walter-Rosenheimer, Beate BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

Wiesmann, Bettina Margarethe CDU/CSU

*aufgrund gesetzlichen Mutterschutzes

Anlage 2
Erklärungen nach § 31 GO

zu der Abstimmung über den von der Bundesre-
gierung eingebrachten Entwurf eines Gesetzes für 
schnellere Termine und bessere Versorgung (Ter-
minservice- und Versorgungsgesetz – TSVG)  
(Tagesordnungspunkt 3 a)

Stephan Albani (CDU/CSU): Das TSVG sieht Ver-
besserungen bei der Heilmittelversorgung vor, etwa die 
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Einführung der Blankoverordnung in die Regelversor-
gung, die Abschaffung der Grundlohnsummenbindung 
und bundesweite Vereinheitlichung der Höchstpreise. 
Zu begrüßen sind ferner die Vereinheitlichung der Zu-
lassungsempfehlungen und dass Verträge künftig auf 
Bundesebene verhandelt werden. Das sind wesentliche 
Verbesserungen für alle Physiotherapeuten. 

Zu begrüßen ist weiter, dass die Regelungen zur psy-
chotherapeutischen Behandlung zunächst einmal ausge-
klammert wurden und neue notwendige Regelungen in 
der Psychotherapie-Richtlinie durch den Gemeinsamen 
Bundesausschuss, G-BA, erarbeitet werden sollen. Sehr 
zu begrüßen ist die Streichung der zusätzlichen Abschlä-
ge für Impfstoffpreise, die ein wichtiges Signal für den 
Impfschutz und den Kampf gegen Humane Papillomvi-
ren und Gebärmutterhalskrebs darstellt. 

Die flächendeckende Einfuhr der elektronischen Pati-
entenakte und Zugriff über Smartphones sind zu begrü-
ßen, doch fehlt hier eine Regelung zur Forschungsoffen-
heit. Mit der elektronischen Patientenakte entsteht ein 
wichtiger Datenschatz, der für die Patienten in Deutsch-
land lebenswichtige Daten enthalten kann, um Behand-
lungen und Versorgung zu verbessern. 

Das TSVG zielt auf eine schnellere Terminvergabe 
für gesetzlich Versicherte und die Verbesserung der Ver-
sorgung im ländlichen Raum. Um dieses Ziel zu errei-
chen, sollen Arztpraxen künftig mindestens 25 Stunden 
pro Woche statt bisher 20 Stunden für Kassenpatienten 
freihalten. Bestimmte Facharztgruppen müssen mindes-
tens 5 Stunden als offene Sprechstunde, das heißt ohne 
vorherige Terminvereinbarung, anbieten. Gegenwär-
tig arbeiten Praxisinhaber allerdings im Durchschnitt 
51,5 Wochenstunden. Gesetzlich versicherten Patienten 
stehen davon ca. 35,8 Wochenstunden zur Verfügung. 
Auf Privatpatienten entfallen 5,8 Stunden. Den geplanten 
5 Stunden offener Sprechstunde stehen mithin keine frei-
en Kapazitäten gegenüber. Zu befürchten ist vielmehr, 
dass die Regelung zur Umwandlung bisheriger Termin-
kapazitäten von GKV-Patienten in offene Sprechstunden 
führt. 

Die deutlichen Verbesserungen des TSVG im Bereich 
Physiotherapie, Heilmittelerbringung und Impfschutz 
können die Einschränkungen bei der Terminvergabe in-
des nicht aufwiegen, da der Kern des Gesetzes eine ver-
besserte Terminversorgung sein soll, die durch die Re-
gelung zur offenen Sprechstunde in Frage gestellt wird. 

Daher kann ich dem Gesetz nicht zustimmen und ent-
halte mich der Stimme.

Rudolf Henke (CDU/CSU): Der Deutsche Bundes-
tag entscheidet heute über das TSVG in zweiter und 
dritter Lesung. Die Entscheidung dazu ist für mich nicht 
einfach, weil das Gesetz eine Vielzahl von unterschiedli-
chen Regelungen enthält, die jeweils einzeln beurteilt zu 
einem differenzierten Ergebnis führen.

Die in dem Gesetz vorgesehenen Eingriffe in die Pra-
xiszeiten selbstständig niedergelassener Ärztinnen und 
Ärzte halte ich für unverhältnismäßig, weil sie in der 
Vielzahl der Fälle in der Realität bereits durch die in ei-

gener Entscheidung angebotenen Praxiszeiten bei Wei-
tem übertroffen werden. Auch die offenen Sprechstunden 
werden tatsächlich in den allermeisten Praxen als Puf-
ferzeiten bereits zwischen Terminzeiten platziert. Ande-
rerseits werden sich daher die praktischen Auswirkungen 
tatsächlich in Grenzen halten. Politisch entspringt dieser 
Teil des Gesetzes ohnehin einem Kompromiss, der nach 
dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen notwendig 
wurde, um die Große Koalition erneut bilden zu können. 
Im Übrigen enthält das Gesetz zahlreiche Schritte zum 
Einstieg in den Ausstieg aus der seit über 25 Jahren wirk-
samen und in meinen Augen stets problematischen Sys-
tematik gedeckelter Budgets.

Zudem führen die verabredeten Änderungsanträge zu 
erheblichen Verbesserungen im Bereich der Regresse. 
Auch der überwiegende Teil der zum Impfen getroffe-
nen Regelungen als einer der wichtigsten präventiven 
Maßnahmen der Medizin wird positive Auswirkungen 
haben. In unterversorgten Gebieten wird die Niederlas-
sung von Ärztinnen und Ärzten unabhängig von der Be-
darfsplanung erleichtert. In konkreten Einzelschritten, 
zum Beispiel bei der Kryokonservierung von Keimzel-
len vor Therapien, die die Fertilität belasten, verbessert 
sich die Situation der betroffenen Patientinnen und Pa-
tienten erheblich. Der erleichterte Zugang zur Präexpo-
sitionsprophylaxe verspricht einen wirksameren Schutz 
vor HIV in bestimmten Hochrisikogruppen. Im Bereich 
der MVZ hätte ich mir ähnlich wirksame Maßnahmen 
für die Humanmedizin vorgestellt, wie sie jetzt für 
die Zahnmedizin vorgenommen werden. Was die Rol-
le der Selbstverwaltung betrifft, sehe ich die Eingriffe 
dort skeptisch. Ich kann aber die Unzufriedenheit mit 
manchen Zeitabläufen in der Selbstverwaltung nicht 
nur nachvollziehen, sondern teile sie. Die finanzielle 
Stärkung der Versorgung neuer Patienten ist sehr zu be-
grüßen. Ich gehe davon aus, dass es dazu bei den KVen 
Evaluationen geben wird.

Diese Aufzählung ließe sich verlängern. In der Sum-
me folge ich in den Abstimmungen den Entscheidungen 
meiner Fraktion. Dies schließt für mich nicht aus, in ei-
ner Reihe von Punkten auf künftige Korrekturen des Ge-
setzes hinzuarbeiten.

Anlage 3

Erklärungen nach § 31 GO

zu den namentlichen Abstimmungen über

a) den von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Ände-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

und

b) Buchstabe a der Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nu-
kleare Sicherheit zu dem Antrag der Abgeord-
neten Marc Bernhard, Leif-Erik Holm, Peter 
Boehringer, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der AfD
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Einheitliche Messverfahren für Stickoxide 
durchsetzen – Fahrverbote wirksam verhindern 
(Tagesordnungspunkt 9 a und b)

Christoph Bernstiel (CDU/CSU): Zu meiner 
Zustimmung zu dem von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur 
Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 
Drucksache 19/6335, erkläre ich, dass ich diese aus-
schließlich zur kurzfristigen Vermeidung flächendecken-
der Fahrverbote in Deutschland erteilen werde. 

Ich möchte daher festhalten, dass ich den im vorlie-
genden Gesetzentwurf aufgeführten Luftqualitätsgren-
zwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jah-
resmittel für die Stickstoffdioxidimmission grundlegend 
infrage stelle. Es ist aktuell nicht nachvollziehbar, auf 
welcher wissenschaftlichen Basis die Festsetzung die-
ses Grenzwertes erfolgte. Die entsprechenden Protokolle 
können von der Weltgesundheitsorganisation nicht vor-
gelegt werden. Darüber hinaus zweifeln zahlreiche re-
nommierte Wissenschaftler die gesundheitsschädigende 
Relevanz dieses Wertes an. 

Es ist die Aufgabe von Bundesregierung und Parla-
ment, diesen Punkt zeitnah zu klären.

Carsten Müller (Braunschweig) (CDU/CSU): Dem 
Entwurf eines Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes der Bundesregierung 
stimme ich zu. Dem im Beratungszusammenhang ste-
henden Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung 
des Straßenverkehrsgesetzes – Drucksachen 19/6334, 
19/6926, 19/8248, 19/8337, 19/8338, Tagesordnungs-
punkt 10 der 86. Sitzung des 19. Deutschen Bundesta-
ges – kann ich nur aus grundsätzlichen Erwägungen zu-
stimmen.

Die im tatsächlichen Zusammenhang mit der Ände-
rung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erfolgte 
Änderung des Straßenverkehrsgesetzes enthält meines 
Erachtens nach wie vor Wertungswidersprüche bei Re-
gelungen zur automatisierten Kennzeichenerfassung. 
Nicht abschließend geklärt ist, ob die unter TOP 10 zur 
Abstimmung stehenden Änderungen des Straßenver-
kehrsgesetzes eine hinreichende Ermächtigungsgrundla-
ge für den Grundrechteeingriff darstellen. Diese Rechts-
unsicherheit wird für mich unter anderem auch durch 
einen Beschluss der 7. Kammer des Verwaltungsgerichts 
Hannover vom 12. März 2019 verstärkt, mit dem einem 
Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung sowie 
einer Klage stattgegeben wurde. Das Land Niedersach-
sen muss Geschwindigkeitskontrollen mittels der An-
lage „Section Control“ unterlassen. Das Gericht sieht 
in der auf diese Weise vorgenommenen Erfassung von 
Fahrzeugdaten einen zu unterbindenden Eingriff in das 
verfassungsrechtlich garantierte informationelle Selbst-
bestimmungsrecht. Aus diesem Grund stimme ich der 
Änderung des Straßenverkehrsgesetzes nur auf Grundla-
ge der Notwendigkeit einer grundsätzlich erforderlichen 
Kontrolle der Einhaltung von gesetzlichen Regelungen 
im Straßenverkehr zu.

Wilfried Oellers (CDU/CSU): Es ist selbstverständ-
lich, dass wir in Deutschland Regelungen schaffen, die 
unsere Luft sauber halten. Derartige Regelungen müssen 
dann natürlich auch eingehalten und entsprechend kon-
trolliert werden.

Allerdings gibt es in der gesamten Thematik, die zum 
Teil nicht mit Augenmaß geführt wird, Bereiche, die 
auch kritisch hinterfragt und damit auch auf den Prüf-
stand gestellt werden müssen.

Einer dieser Aspekte sind die Grenzwerte. Wenn die 
einzuhaltenden Grenzwerte für den Bereich im Freien 
um ein Vielfaches geringer sind als die Messwerte, die 
innerhalb von Gebäuden eingehalten werden müssen, 
so darf dieser Umstand hinterfragt werden. In diesem 
Bereich stehen die Messwerte nicht im Verhältnis zu-
einander. Wenn in umschlossenen Räumlichkeiten ent-
sprechende Messwerte höher sein dürfen als im Freien, 
wo eine regelmäßige Luftzirkulation gegeben ist, so 
muss die Frage gestellt werden dürfen, welcher Mess-
wert entweder zu hoch und welcher Messwert zu niedrig 
angesetzt ist. Daher ist es richtig, dass die Diskussion 
über die Festsetzung der Messwerte geführt wird. Eine 
Aufhebung der Unverhältnismäßigkeit durch Anpassung 
bzw. Änderung der Messwerte muss dann auch denknot-
wendig erfolgen.

Darüber hinaus ist es ebenfalls unverhältnismäßig, 
wenn in Deutschland unterschiedliche Messmethoden 
angewandt werden. Hier wäre eine Angleichung ange-
bracht, um eine Vergleichbarkeit der ermittelten Werte 
erreichen zu können. In diesem Zusammenhang sind die 
Kommunen in der Verantwortung, die Messverfahren 
angemessen auszuüben. Die Durchführung der Messver-
fahren mit ihren Ermessensmöglichkeiten, zum Beispiel 
Rahmen der Abstandswerte, muss dann auch mit Au-
genmaß und Umsicht erfolgen sowie die Grundsätze der 
Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit beachten. Ich 
bin davon überzeugt, dass bei Berücksichtigung dieser 
Grundsätze Fahrverbote zu vermeiden sind.

Grundsätzlich muss alles dafür getan werden, Fahr-
verbote zu vermeiden. Allerdings muss man sich auch 
über die Auswirkungen von Fahrverboten in einzelnen 
Straßen im Klaren sein. Wenn es letztlich zu einer Verla-
gerung der Belastung von einem Straßenbereich in einen 
anderen Straßenbereich geht, muss man die Sinnhaftig-
keit eines Fahrverbots infrage stellen dürfen.

Im Rahmen der Kontrollen von Pkws in Bereichen 
der Fahrverbote sehe ich es außerordentlich kritisch, 
dies im Rahmen von digitalen Erfassungssystemen vor-
zunehmen, da auch an dieser Stelle die Angemessenheit 
und Verhältnismäßigkeit hin zu anderen Bereichen einer 
möglichen derartigen Anwendung nicht gegeben sind. 
Im Bereich der Strafverfolgung ist eine solche Technik 
nicht erlaubt. Es stellt sich die Frage, ob die Zulassung 
dieser Technik in dem einen Bereich und die Nichtzulas-
sung in einem anderen Bereich im Verhältnis zueinan-
der stehen. Daher sehe ich diese Maßnahme als äußerst 
kritisch an.

Im Rahmen der Dieselthematik sollten alle Nachrüs-
tungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. In diesem Zu-
sammenhang ist zu betonen, dass im Rahmen der Diesel-
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technologie die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten 
enorm vorangeschritten ist und die Dieseltechnologie 
immer sauberer geworden ist. Ob im Rahmen einer Ge-
genüberstellung der unterschiedlichen Technologien der 
Diesel in der Gesamtbetrachtung zur Thematik Um-
weltverträglichkeit und Sauberkeit weit hinter anderen 
Technologien zurückliegt, darf bezweifelt werden. Im 
Rahmen der immer wieder ins Feld geführten E-Mobili-
tät muss es erlaubt sein, die Umweltbilanz im Gesamten 
mit den anderen Technologien kritisch gegenüberstellen 
zu dürfen. Nach meinem Kenntnisstand dürfte der Diesel 
nicht als so negativ dargestellt werden und die E-Mobili-
tät nicht der unangefochtene Sieger sein.

Insgesamt empfehle ich allen, sich bei dem Ge-
samtthema nicht von Emotionen leiten zu lassen, sondern 
die Thematik sachlich zu bewerten und zu diskutieren. 
Bei der Deutschen Umwelthilfe ist Letzteres leider in 
keinster Weise festzustellen.

Dr. Nina Scheer (SPD): Das 13. BImSchG folgt dem 
Ziel, Rechtssicherheit darüber zu schaffen, wie vor Ort 
unter Einhaltung der Grenzwerte Fahrverbote weitest-
gehend vermieden werden können. Insofern Fahrzeug-
klassen benannt werden, die von Fahrverboten ausge-
nommen werden, sofern sie bestimmten Anforderungen 
entsprechen, gibt das Gesetz den Kommunen ein brauch-
bares Instrument an die Hand. 

Anders als es der Gesetzentwurf vorsieht, halte ich es 
allerdings für nicht zielführend, für das genannte und im 
Kern erstrebenswerte Ziel einen Orientierungswert von 
50 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft 
im Jahresmittel zu wählen, da der EU-Grenzwert 40 Mi-
krogramm beträgt. Zwar ist dieser nach den Ausfüh-
rungen des Bundesverwaltungsgerichts, BVerwG, nach 
Maßgaben des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes anzu-
wenden. Das BVerwG hat aber zugleich als Maßgabe der 
Verhältnismäßigkeit eine rein in zeitlicher Hinsicht mög-
liche Überschreitung des Grenzwertes definiert, womit 
der Grenzwert ab Oktober 2019 – und somit schnellst-
möglich – einzuhalten ist. Eine Überschreitung um bis zu 
10 Mikrogramm ohne eine solche zeitliche Einordnung 
erfüllt die vom BVerwG aufgezeigte Verhältnismäßig-
keitsmaßgabe hingegen nicht.

Da es neben der zu schaffenden Rechtssicherheit im 
Umgang mit möglichst zu vermeidenden Fahrverboten 
auch aus Gesundheitsschutzgründen unsere politische 
Aufgabe ist, die europäisch gesetzten Grenzwerte einzu-
halten, halte ich die im Gesetzentwurf gewählte Verhält-
nismäßigkeitserwägung mit Blick auf den EU-Grenzwert 
für nicht stimmig und angreifbar.

Es bleibt nach meiner Überzeugung unsere dringen-
de Aufgabe als Gesetzgeber, die Automobilhersteller zu 
Nachrüstungen der betreffenden Fahrzeuge zu verpflich-
ten, um so wirksam die Belastungen durch Stickstoffdi-
oxide an verantwortlicher Stelle zu reduzieren. Darüber 
muss es verstärkt um eine Verkehrswende gehen.

In einer Gesamtbetrachtung stimme ich dem Gesetz 
trotz der genannten erheblichen rechtlichen Bedenken in 
Bezugnahme auf das eingangs zitierte Regelungsbestre-
ben zu.

Anlage 4

Erklärung nach § 31 GO

der Abgeordneten Klaus-Peter Willsch und 
Veronika Bellmann (beide CDU/CSU) zu der Ab-
stimmung über den von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurf eines Neunten Gesetzes zur 
Änderung des Straßenverkehrsgesetzes   
(Tagesordnungspunkt 10)

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ermög-
licht es Kommunen, flächendeckend und automatisiert 
Kfz-Kennzeichen zu erfassen und zu überprüfen und so 
Kfz-Halter hinsichtlich möglicher Verstöße gegen er-
gangene Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsverbo-
te zu sanktionieren. Dazu erklären wir, dass wir diesen 
Gesetzentwurf nur aus Gründen der Fraktionsdisziplin 
mittragen.

Ungeachtet der Frage, nach welchen in unseren Au-
gen zweifelhaften Kriterien die Grenzwerte für Abgase 
festgelegt wurden und wie die dazu eingeführten Mess-
verfahren ausgestaltet sind, halten wir den Grundrechts-
eingriff des Gesetzentwurfes in die informationelle 
Selbstbestimmung von Kfz-Haltern in keinem Verhältnis 
zum Nutzen der Erfassung von „Dieselsündern“ stehend.

Insbesondere halten wir die Stringenz der Bewertung 
von Tatbeständen und damit einhergehenden staatlichen 
Eingriffsbefugnissen in die informationelle Selbstbestim-
mung für zweifelhaft, wenn bei schweren Straftaten und 
dem Schutz der Bevölkerung – teilweise unverhältnis-
mäßig – hohe datenschutzrechtliche Hürden einer erfolg-
reichen Ermittlungsarbeit im Wege stehen. Fahrer von 
Diesel-Pkw werden unter einen Generalverdacht gestellt, 
wogegen Polizei und Sicherheitsbehörden über weitaus 
weniger Ermittlungsinstrumente verfügen, wenn es um 
die Bekämpfung von organisierter Kriminalität oder Ge-
waltverbrechen geht. Gegen dieses Missverhältnis beim 
Datenschutzeingriff werden wir weiter vorgehen.

Anlage 5

Erklärungen nach § 31 GO

zu der Abstimmung über den von der Bundesregie-
rung eingebrachten Entwurf eines Neunten Geset-
zes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes  
(Tagesordnungspunkt 10)

Dr. Michael von Abercron (CDU/CSU): Hiermit 
erkläre ich:

Meine Zustimmung zum Neunten Gesetz zur Ände-
rung des Straßenverkehrsgesetzes kann ich nur deshalb 
geben, weil ich grundsätzlich das Dreizehnte Gesetz zur 
Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes aus-
drücklich begrüße und die drohenden Dieselfahrverbo-
te in manchen Städten der Bundesrepublik Deutschland 
unbedingt vermeiden möchte. Die beiden Gesetze sind 
Bestandteil einer Übereinkunft der Koalitionsfraktio-
nen und bedingen einander. Daher stimme ich auch dem 
Neunten Gesetz zur Änderung des Straßenverkehrsgeset-
zes zu. Dies tue ich aber mit großen Bedenken, da ich das 
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Abscannen von Fahrzeugkennzeichen beim Einfahren in 
betroffene Umweltzonen für unangemessen halte. In an-
deren Bereichen, wie zum Beispiel zur Verfolgung von 
schweren Straftaten, ist diese Möglichkeit bisher nicht 
rechtskonform. Dies bestätigt auch das BVerfG in seinen 
Urteilen zu den korrespondierenden Landesgesetzen in 
Baden-Württemberg, Bayern und Hessen.

Hans-Jürgen Irmer (CDU/CSU): Der Gesetzentwurf 
der Bundesregierung ermöglicht es Kommunen, flächen-
deckend und automatisiert Kfz-Kennzeichen zu erfassen 
und zu überprüfen und so Kfz-Halter hinsichtlich mögli-
cher Verstöße gegen ergangene Verkehrsbeschränkungen 
und Verkehrsverbote zu sanktionieren. Dazu erkläre ich, 
dass ich diesen Gesetzentwurf ablehne.

Ungeachtet der Frage, nach welchen in meinen Au-
gen zweifelhaften Kriterien die Grenzwerte für Abgase 
festgelegt wurden und wie die dazu eingeführten Mess-
verfahren ausgestaltet sind, halte ich den Grundrechts-
eingriff des Gesetzentwurfes in die informationelle 
Selbstbestimmung von Kfz-Haltern in keinem Verhältnis 
zum Nutzen der Erfassung von „Dieselsündern“ stehend.

Insbesondere halte ich die Stringenz der Bewertung 
von Tatbeständen und damit einhergehenden staatlichen 
Eingriffsbefugnissen in die informationelle Selbstbe-
stimmung für zweifelhaft, wenn bei schweren Strafta-
ten und dem Schutz der Bevölkerung – teilweise un-
verhältnismäßig – hohe datenschutzrechtliche Hürden 
einer erfolgreichen Ermittlungsarbeit im Wege stehen. 
Fahrer von Diesel-Pkw werden unter einen Generalver-
dacht gestellt, wogegen Polizei und Sicherheitsbehörden 
über weitaus weniger Ermittlungsinstrumente verfügen, 
wenn es um die Bekämpfung von organisierter Krimina-
lität oder Gewaltverbrechen geht. Diesem Missverhält-
nis beim Datenschutzeingriff kann und werde ich nicht 
zustimmen.

Sylvia Pantel (CDU/CSU): Der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur Änderung des Straßenverkehrsge-
setzes ermöglicht es Kommunen, flächendeckend und 
automatisiert Kfz-Kennzeichen zu erfassen und zu über-
prüfen und so Kfz-Halter hinsichtlich möglicher Verstö-
ße gegen ergangene Verkehrsbeschränkungen und Ver-
kehrsverbote zu sanktionieren. Dazu erkläre ich, dass ich 
diesen Gesetzentwurf ablehne. Im Folgenden möchte ich 
meine Gründe hierfür darlegen. 

Ungeachtet der Frage, nach welchen in meinen Au-
gen zweifelhaften Kriterien die Grenzwerte für Abgase 
festgelegt wurden und wie die dazu eingeführten Mess-
verfahren ausgestaltet sind, halte ich den Grundrechts-
eingriff des Gesetzentwurfes in die informationelle 
Selbstbestimmung von Kfz-Haltern in keinem Verhält-
nis zum Nutzen der Erfassung von „Dieselsündern“ ste-
hend. 

Insbesondere halte ich die Stringenz der Bewertung 
von Tatbeständen und damit einhergehenden staatlichen 
Eingriffsbefugnissen in die informationelle Selbstbe-
stimmung für zweifelhaft, wenn bei schweren Strafta-
ten und dem Schutz der Bevölkerung – teilweise un-
verhältnismäßig – hohe datenschutzrechtliche Hürden 

einer erfolgreichen Ermittlungsarbeit im Wege stehen. 
Fahrer von Diesel-Pkw werden unter einen Generalver-
dacht gestellt, wogegen Polizei und Sicherheitsbehörden 
über weitaus weniger Ermittlungsinstrumente verfügen, 
wenn es um die Bekämpfung von organisierter Krimina-
lität oder Gewaltverbrechen geht. Diesem Missverhält-
nis beim Datenschutzeingriff kann und werde ich nicht 
zustimmen.

Ingo Wellenreuther (CDU/CSU): Hiermit erkläre 
ich, dass ich dem von der Bundesregierung eingebrach-
ten Entwurf eines Neunten Gesetzes zur Änderung des 
Straßenverkehrsgesetzes nicht zustimme.

Anlage 6

Zu Protokoll gegebene Rede

zur Beratung des von der Bundesregierung ein-
gebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur weiteren 
Ausführung der EU-Prospektverordnung und zur 
Änderung von Finanzmarktgesetzen  
(Tagesordnungspunkt 14)

Sarah Ryglewski (SPD): Mit der Prospektverord-
nung greift ab Juli dieses Jahres ein sehr umfangreiches 
europäisches Regelwerk, mit dem der Kapitalmarktzu-
gang für Unternehmen erleichtert wird. Wir regeln da-
mit außerdem die Offenlegung von Informationen über 
Wertpapiere im Sinne des Anlegerschutzes. Zu diesen 
Informationen gehören die Nennung des Unternehmens-
zwecks, der Produktkosten, der Renditechancen sowie 
der möglichen Risiken.

Das nun vorliegende Papier verbessert bestehende 
Regelungen und definiert darüber hinaus den Umgang 
von Indeckungnahmen von Werten im Vereinigten Kö-
nigreich, sollte es am 29. März zum ungeregelten Aus-
tritt aus der EU kommen. So gelangt die Einhaltung der 
Regeln der Prospektverordnung nun vollständig in die 
Zuständigkeit der BaFin, und diese erhält darüber hinaus 
verschärfte Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen.

Außerdem behalten wir bei aller Euphorie für Start-
ups und der Förderung von Gründungen den Anleger-
schutz fest im Blick. Zwar erleichtern wir die Prospekt-
pflichten für kleine Unternehmen, sodass diese sich auch 
über den Kapitalmarkt besser finanzieren können, aber 
wir schaffen dabei die bisher bestehende Regelung ab, 
nach der die unvollständige Prospektierung unter be-
stimmten Bedingungen noch möglich war. Das schützt 
Anleger, da es nun keine Ausnahmen mehr unter Trans-
parenzgesichtspunkten gibt.

Mit dem vorliegenden Gesetz verbessert die Bundes-
regierung die seit 2015 gut funktionierende Regelung in 
Detailfragen und erleichtert es Unternehmen, eine ka-
pitalmarktbasierte Finanzierung unter einem klaren Re-
gelwerk und mit klarer Aufsicht zu realisieren. Das hilft 
allen Marktakteuren, Emittenten, Anbietern und insbe-
sondere den Anlegern.
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Anlage 7

Erklärung nach § 31 GO

der Abgeordneten Gitta Connemann, Henning 
Otte, Albert H. Weiler und Marian Wendt 
(alle CDU/CSU) zu der namentlichen Abstim-
mung über den Antrag der Abgeordneten Frank 
 Müller-Rosentritt, Bijan Djir-Sarai, Alexander 
Graf Lambsdorff, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion der FDP   
Deutsches und europäisches Abstimmungsverhal-
ten in Bezug auf Israel bei den Vereinten Nationen 
neu ausrichten   
(Tagesordnungspunkt 15)

Der von der FDP-Bundestagsfraktion eingebrachte 
Antrag wird von uns abgelehnt. In der Sache könnten wir 
diesem zustimmen. Aber leider scheint es bei dem An-
trag nicht um die Sache zu gehen. Wenn dies wirklich der 
Fall wäre, hätte die FDP-Bundestagsfraktion den Dialog 
gesucht, um zu einem gemeinsamen Antrag zu kommen. 
Dies ist nicht erfolgt. Das bedauern wir.

Denn auch wir kritisieren die Einseitigkeit vieler 
UN-Gremien, vor allem des UN-Menschenrechtsrats. 
Dieser ist weniger ein Gremium zur Wahrung der Men-
schenrechte als vielmehr ein Agitationsforum zur Dele-
gitimation Israels. Gerade weil die USA und Israel sich 
bedauerlicherweise nicht beteiligen, müssen wir als 
Deutsche umso klarer Stellung beziehen. Wir fordern 
die Bundesregierung auf, genau dies zu tun. Das Abstim-
mungsverhalten Deutschlands in den vergangenen Jahr-
zehnten ist unrühmlich – übrigens auch unter zahlreichen 
FDP-Außenministern. So enthielt sich Außenminister 
Westerwelle 2011 bei einer israelfeindlichen Resolution 
im Sicherheitsrat. Nur ein Veto der USA konnte diese 
verhindern. 

Das zentrale Problem ist und bleibt der Menschen-
rechtsrat. Seit seiner Gründung 2006 hat dieser über 
200 Resolutionen verabschiedet. Die Hälfte davon be-
schäftigt sich mit Israel, der einzigen Demokratie im 
Nahen Osten. Die Menschenrechtsverletzungen von Re-
gimes wie Syrien, Nordkorea, China, Russland bleiben 
unerwähnt. Hier muss Europa deutlich Stellung beziehen 
und klar machen: So geht es nicht.

Dennoch können wir dem Antrag der FDP-Bundes-
tagsfraktion nicht zustimmen. Denn dieser ist vor allem 
eines: Schaufensterpolitik. Es ist sehr schade, dass die 
FDP gerade bei diesem so wichtigen Thema, das uns über 
Parteigrenzen hinweg verbindet, einen Alleingang unter-
nimmt und damit deutlich macht, an keinem Miteinander 
interessiert zu sein. Denn nur gemeinsam sind wir stark.

Anlage 8

Erklärung nach § 31 GO

der Abgeordneten Anita Schäfer (Saalstadt) (CDU/
CSU) zu der namentlichen Abstimmung über den 
Antrag der Abgeordneten Frank Müller-Rosentritt, 
Bijan Djir-Sarai, Alexander Graf Lambsdorff, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der FDP   

Deutsches und europäisches Abstimmungsverhal-
ten in Bezug auf Israel bei den Vereinten Nationen 
neu ausrichten   
(Tagesordnungspunkt 15)

Zu meiner Ablehnung des von der FDP-Fraktion ein-
gebrachten Antrags „Deutsches und europäisches Ab-
stimmungsverhalten in Bezug auf Israel bei den Verein-
ten Nationen neu ausrichten“, Drucksache 19/7560, gebe 
ich folgende Erklärung ab:

Ich teile die Kritik der FDP-Fraktion hinsichtlich der 
einseitigen Verurteilung des Staates Israel in Gremien 
und Unterorganisationen der VN. Dies gilt insbesondere 
für die VN-Generalversammlung, den VN-Menschen-
rechtsrat und die UNESCO, wo aufgrund der dortigen 
antiisraelischen Mehrheiten die nach wie vor einzige voll 
funktionierende rechtsstaatliche Demokratie im Nahen 
Osten unverhältnismäßig häufig verurteilt wird. Dem 
gegenüber stehen eklatante und permanente Menschen-
rechtsverletzungen von Staaten wie Syrien, dem Iran, 
dem Sudan und vielen mehr, die in den entsprechenden 
VN-Gremien entweder keine oder nur wenig Beachtung 
finden. Als besonders negativ hervorzuheben ist in die-
sem Zusammenhang die im Oktober 2016 verabschiede-
te UNESCO-Resolution, in der jeder jüdische Bezug zu 
Jerusalem ignoriert bzw. negiert wird.

Auch was den israelisch-palästinensischen Konflikt 
anbelangt, so ist es weder fair noch sachgerecht, regel-
mäßig nur eine, nämlich die israelische Seite an den 
Pranger zu stellen, wohingegen sich die VN-Generalver-
sammlung im Dezember 2018 noch nicht einmal dazu 
durchringen konnte, die islamistische Hamas-Organisati-
on zu verurteilen – ganz zu schweigen vom auch vielfach 
kritikwürdigen Agieren der Palästinensischen Autono-
miebehörde und der PLO.

Dennoch lehne ich den heutigen FDP-Antrag ab, da er 
sich lediglich auf das deutsche und europäische Abstim-
mungsverhalten in VN-Gremien bezieht. Ich würde es 
begrüßen, wenn sich die Fraktionen der Mitte des Hauses 
zusammensetzen und über das Thema des FDP-Antrags, 
aber auch weitere nah-/mittelostpolitische Fragen austau-
schen und – im Idealfall – verständigen könnten. Insofern 
ist der Antrag der FDP als „erster Aufschlag“ in die rich-
tige Richtung anzusehen, der jedoch leider zu kurz greift.

Anlage 9

Erklärung nach § 31 Absatz 2 GO

des Abgeordneten Dr. Wolfgang Schäuble (CDU/
CSU) zu der namentlichen Abstimmung über den 
Antrag der Abgeordneten Frank Müller- Rosentritt, 
Bijan Djir-Sarai, Alexander Graf Lambsdorff, wei-
terer Abgeordneter und der Fraktion der FDP   
Deutsches und europäisches Abstimmungsverhal-
ten in Bezug auf Israel bei den Vereinten Nationen 
neu ausrichten   
(Tagesordnungspunkt 15)

Ich nehme an der Abstimmung nicht teil.
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Anlage 10

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung:

– des von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Neuregelung von 
Stromsteuerbefreiungen sowie zur Änderung 
energiesteuerrechtlicher Vorschriften

– des Antrags der Abgeordneten Sandra Weeser, 
Michael Theurer, Grigorios Aggelidis, weite-
rer Abgeordneter und der Fraktion der FDP: 
Stromsteuer senken – Bürger entlasten

(Tagesordnungspunkt 16 und Zusatztagesord-
nungspunkt 9)

Sebastian Brehm (CDU/CSU): Die Stromsteuer 
wurde zum 1. April 1999 von der rot-grünen Regierung 
Schröder und Umweltminister Jürgen Trittin, also von 
den Grünen, eingeführt. Ziel der Strombesteuerung war 
es – so steht es im Entwurf des Gesetzes zum Einstieg in 
die ökologische Steuerreform –, Arbeit billiger zu ma-
chen durch die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge 
und Energie über den Preis zu verteuern. „Die Preise für 
seine Nutzung …“ – also für die Nutzung des Stroms – 
„… sind in Deutschland zu niedrig“, so steht es in der 
Bundesdrucksache 14/40 vom 17. November 1998. Da-
mals gab es eine heftige Debatte über die Sinnhaftigkeit 
der Ausgestaltung der Stromsteuer und deren Auswir-
kungen auf die Mietpreise und auf die Belastung von Un-
ternehmen. Fakt ist, dass es dadurch zu einer deutlichen 
Verteuerung der Strompreise kam.

In seiner Urform führte dieses Gesetz zunächst also 
zu einer Belastung für die Bürgerinnen und Bürger und 
für die Unternehmen. Deshalb konnte man damals in der 
Diskussion Ausnahmen für manche Bereiche des produ-
zierenden Gewerbes beschließen. Insbesondere vor dem 
Hintergrund der verschiedenen Energiebesteuerung in 
Europa wollte man den Wirtschaftsstandort Deutschland 
nicht gefährden. Doch schon damals wurden diese Er-
leichterungen und Befreiungen unter beihilferechtlichen 
Gesichtspunkten seitens der Europäischen Union kritisch 
gesehen.

Ab dem Jahr 2013 wurden dann unter der Führung 
von Schwarz-Gelb durch den damaligen Umweltminister 
Altmaier vernünftigere Neuregelungen geschaffen. Kern-
punkt der Änderungen war es vor allem, einen Anreiz 
und eine Entlastung für diejenigen Betriebe zu schaffen, 
die energieeffiziente Anlagen betreiben oder in solche in-
vestieren. Das war notwendig und richtig. Im Parteipro-
gramm der Grünen für die Bundestagswahl 2017 wurde 
übrigens die eigene Gesetzgebung von 2009 verworfen 
und eine Belastung der Unternehmen sowie Bürgerinnen 
und Bürger mit einer neuen CO2-Steuer gefordert. Das 
wäre eine weitere Belastung und würde zu weiteren deut-
lichen Verteuerungen führen. Der Unterschied zwischen 
grüner Verbotspolitik und vernünftiger und ausgewoge-
ner Anreizpolitik der Union zeigt sich hier ganz klar: 
Wir wollen, dass in Energieeffizienz investiert wird, aber 
nicht durch Verbote, sondern durch Anreize und gemein-

sam mit unseren Unternehmerinnen und Unternehmern 
in Deutschland.

Die Einnahmen aus der Energiesteuer betragen derzeit 
rund 40 Milliarden Euro, die Einnahmen aus der Strom-
steuer rund 6,6 Milliarden Euro. Deshalb ist der Antrag 
der FDP mit der Forderung der Abschaffung der Strom-
steuer oder der deutlichen Absenkung auch nicht mög-
lich, da hier keine seriöse Gegenfinanzierung vorgelegt 
wird. Im Endeffekt würde die Idee der FDP zu einer An-
hebung der Rentenversicherungsbeiträge führen, da die 
Stromsteuer zu einem überwiegenden Teil in die Renten-
kasse fließt. Weniger Einnahmen in der Rentenkasse füh-
ren zwangsläufig zu einer Erhöhung der Rentenbeiträge 
und zu weniger Netto vom Brutto. Deshalb lehnen wir 
den FDP-Antrag ab.

Anlass für die heutige Diskussion ist erneut die Fra-
ge der notwendigen Sicherung der Stromsteuerbefreiun-
gen zur Vermeidung von Belastungen für Bürgerinnen 
und Bürger, für den deutschen Mittelstand und für die 
deutsche Industrie; denn die Europäische Kommission 
hat bezüglich dieser notwendigen Stromsteuerbefreiun-
gen ein Beihilfeverfahren gegen Deutschland eingeleitet. 
Wenn wir also nichts unternehmen, führt dies zwangs-
läufig zu einer Abschaffung der Stromsteuerbefreiungen 
und damit zu einer deutlichen Verteuerung zum Beispiel 
des Stroms, der aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt 
wird, oder zur Verteuerung von Strom von zahlreichen 
privaten Photovoltaikanlagen. Deshalb ist es jetzt not-
wendig, Änderungen vorzunehmen, um die Steuerbefrei-
ungen beihilferechtskonform auszugestalten.

Die Stromsteuerbefreiung wird künftig auch bei 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen – 
Wasser, Windkraft, Photovoltaik, Biomasse – gewährt. 
Das Gleiche gilt bei der Stromerzeugung aus Anlagen 
mit hocheffizienter Kraftwärmekopplung, KWK, zum 
reinen Eigen- oder Selbstverbrauch des Betreibers der 
Stromerzeugungsanlage, bei Anlagen über zwei Mega-
watt Leistung. Für Anlagen mit einer Leistung unter zwei 
Megawatt bleiben die Befreiungen erhalten, wenn im 
räumlichen Zusammenhang einer Anlage an den Letzt-
verbraucher geleistet wird. Dies betrifft Anlagen, die ei-
nen kleinen Kreis von Nutzern versorgen, also oftmals 
kleine kommunale Anlagen. Einige weitere Anlagen 
werden aber eventuell herausfallen. Hier gilt es, noch 
Übergangsregelungen zu schaffen, um besondere Härten 
zu vermeiden.

Abschließend möchte ich noch auf einen wichtigen 
Punkt hinweisen. Wir müssen eine Regelung für die Ab-
fall- und Abwasserentsorgungsbetriebe finden. Hier wird 
aufgrund eines EUGH-Urteils die Energiesteuerbegüns-
tigung versagt. Das führt automatisch zu höheren Abfall- 
und Abwasserkosten und damit zu einer Belastung für 
Bürgerinnen und Bürger. Wir werden im weiteren Ver-
lauf der Diskussion bis zur zweiten Lesung noch mal zu 
prüfen haben, welche Möglichkeiten bestehen, hier eine 
gute Lösung zu erzielen. Genauso werden wir bei der an-
stehenden öffentlichen Anhörung mit Experten sprechen, 
um eine sinnvolle Lösung zu finden, die neue Belastun-
gen für Bürgerinnen und Bürger verhindert.
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Bernhard Daldrup (SPD): Der vorliegende Ge-
setzentwurf – das kann man offen sagen – ist vor allem 
Pflicht, weniger Kür. Das Ziel des Gesetzentwurfes be-
steht darin, verschiedene ökologische Stromsteuerbefrei-
ungen so neu zu gestalten, dass sie kompatibel sind mit 
europäischem Beihilferecht.

Lob an die Bundesregierung, dass sie proaktiv auf 
die EU zugegangen ist, um die Sache prüfen zu lassen. 
Das Ergebnis ist, dass wir einige Stromsteuerbefreiungen 
neu fassen müssen, damit sie europarechtlich kompatibel 
sind.

Vor diesem Hintergrund sollen die folgenden Ände-
rungen im Stromsteuergesetz erfolgen:

§ 9 Absatz 1 Nummer 1 Stromsteuergesetz soll laut 
Gesetzentwurf künftig für Anlagen über zwei Megawatt 
gelten, in denen aus erneuerbaren Energieträgern Strom 
erzeugt wird, wenn der Strom am Ort der Erzeugung zum 
Selbstverbrauch entnommen wird.

§ 9 Absatz 1 Nummer 3 Stromsteuergesetz soll künftig 
Strom von der Steuer befreien, wenn er in Anlagen bis 
zu zwei Megawatt zum Eigenverbrauch entnommen wird 
bzw. an Letztverbraucher im räumlichen Zusammenhang 
zur Stromerzeugungsanlage geleistet wird. Vorausset-
zung ist, dass der Strom aus erneuerbaren Energien oder 
hocheffizienten KWK-Anlagen erzeugt wird.

Der Großteil aller bisher geförderten Anlagenbetreiber 
wird weiter in den Genuss der Steuerbefreiungen kom-
men. Es werden lediglich einige nicht umweltgerechte 
Anlagen aus der Begünstigung herausfallen.

Darüber hinaus nutzen wir die Gelegenheit, um einige 
Kleinigkeiten am Gesetz zu ändern. Lediglich das The-
ma Grünstromnetze werden wir uns noch einmal genauer 
anschauen.

Zum Antrag der FDP kann man nur sagen: Ja, die 
Strompreise in Deutschland sind eindeutig zu hoch. Und 
ja, besonders die Belastung durch Umlagen macht den 
Strom in Deutschland unverhältnismäßig teuer.

Aber die isolierte Senkung der Stromsteuer auf die 
EU-Mindestsätze ist nicht im Ansatz die Art von Lösung, 
die wir beim Thema Energiebesteuerung brauchen.

Perspektivisch werden wir das Thema Energiebesteu-
erung grundsätzlich neu angehen müssen. Dafür müssen 
wir auch das Thema CO2-Besteuerung in den Blick neh-
men.

Der vorliegende Gesetzentwurf mit seinen vor allem 
technischen Änderungen eignet sich eher nicht dafür, 
beim Thema Energiesteuern das große Rad drehen zu 
wollen.

Markus Herbrand (FDP): Deutsche Verbraucher 
zahlen heute die höchsten Strompreise in ganz Europa. 
Das liegt vor allem an den staatlichen Abgaben, Steuern 
und Umlagen. Dabei ist es ein offenes Geheimnis, dass 
die staatlichen Abgaben intransparent und bürokratisch 
sind und jegliches gesunde Maß verloren haben. 

Insbesondere die Stromsteuer entwickelt sich zuneh-
mend zum Problemfall. Der Anteil staatlicher Preisbe-

standteile lag 2018 bei unglaublichen 57 Prozent des 
Endpreises für private Verbraucher. Das hemmt nicht nur 
den privaten Konsum, sondern das ist vor allem auch ein 
eklatanter Wettbewerbsnachteil der Industrie gegenüber 
anderen Ländern und verfehlt die ökologische Lenkungs-
wirkung.

Trotz dieser alarmierenden Entwicklung verliert sich 
die Bundesregierung in kleinlichen Gesetzesänderun-
gen, wie hier am vorliegenden Gesetzentwurf zur Neu-
regelung von Stromsteuerbefreiungen zu sehen. Anlass 
für diesen Entwurf ist im Übrigen noch nicht einmal die 
eigene Einsicht, dass die Stromsteuer auf die schiefe 
Bahn geraten ist. Nein, die Bundesregierung muss die 
Regelungen anpassen, weil die EU-Kommission ihr eine 
Straf arbeit aufgebrummt hat. Die jetzige Regelung ist 
nicht beihilfekonform und muss daher zwingend neu aus-
gestaltet werden. Sonst müssten Millionen von Betrei-
bern von Solaranlagen oder kleinen Wasserkraftwerken 
ihren Strom zusätzlich teuer versteuern. Das wäre eine 
Blamage für den Gesetzgeber. 

Obwohl es nicht wirklich sonderlich komplex ist, die 
geforderten Änderungen durchzuführen, hat die Bundes-
regierung hierbei handwerkliche Fehler gemacht. Zwei 
Beispiele hierzu: 

Dass gerade Wasserkraftwerke, die zwischen 2 und 
10 Megawatt Strom erzeugen und diesen ausschließlich 
in sogenannte Grünstromnetze einspeisen, zukünftig be-
nachteiligt werden sollen, ist aus unserer Sicht weder lo-
gisch noch fair. 

Es wird die Tür geöffnet für unklare Verantwortlich-
keiten – was es immer zu verhindern gilt –: Bezüglich der 
Frage, ob wirtschaftliche Aktivitäten dem Netzbetreiber 
zugerechnet werden müssen oder vom Markt bereitge-
stellt werden sollen, ist aus unserer Sicht eine Klarstel-
lung erforderlich. Sonst wird uns das noch auf die Füße 
fallen. 

Das ganze Stromsteuersystem hat sich zu einem un-
durchschaubaren Dickicht entwickelt, bei dem keiner 
mehr durchblickt – auch die Bundesregierung nicht. 
Ich möchte deshalb in aller Form für den Antrag der 
FDP-Fraktion werben, den meine Kollegin Sandra 
Weeser federführend erarbeitet hat. 

Lassen Sie uns die Stromverbraucherinnen und -ver-
braucher entlasten und deshalb die Stromsteuer auf das 
europäische Mindestniveau absenken! Zur Gegenfi-
nanzierung sollen dafür steigende Einnahmen aus dem 
Emissionshandel dienen, die insbesondere aus dessen 
Ausweitung auf die Sektoren Wärme und Verkehr gene-
riert werden können. Langfristig müssen wir darauf hin-
wirken, dass diese lästige Stromsteuer im Einklang mit 
unseren europäischen Partnern abgeschafft wird.

Jörg Cezanne (DIE LINKE): Es ist natürlich äu-
ßerst wünschenswert, dass Unternehmen moderne und 
umweltfreundliche Energieerzeugung unterstützen und 
selbst realisieren. Aber hier entsteht auch ein Problem: 
Durch die vielfältigen Befreiungen von Umlagen und 
Abgaben für Verbraucher selbst erzeugten Stroms gerät 
der gesellschaftliche Finanzierungsmechanismus für die 
Energiewende unter Druck.
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Wenn zum Beispiel ein größerer Gewerbebetrieb bis-
lang Strom und Wärme vom örtlichen Stadtwerk bezo-
gen hat, dann aber ein KWK-Kraftwerk zur Selbstversor-
gung errichtet, so profitiert er von diesen wegfallenden 
Umlagen und Abgaben. Gleiches gilt für einen Betrieb, 
der sich große und moderne PV-Anlagen aufs Dach setzt. 
Für diesen fällt nicht nur die Stromsteuer weg. Er braucht 
auch nur noch eine auf 40 Prozent ermäßigte EEG-Um-
lage zahlen. Die EEG-Umlage finanziert aber nicht nur 
neue Ökostromanlagen, sondern auch die Vergütungen 
für die seinerzeit noch sehr teuren älteren PV-Anlagen. 
Deren Betreiber erhalten ihre Vergütung schließlich 
20 Jahre lang.

Es war eine Art Gesellschaftsvertrag, dass solche 
Energiewendekosten auf alle Stromverbraucher umge-
legt werden, und zwar mit dem Fremdstrombezug als 
Bemessungsgrundlage. Ähnliches gilt für die Netzkos-
ten, die ja real zu 90 Prozent Fixkosten sind. Wenn nun 
aber der Fremdstrombezug wegbricht – unter anderem 
durch die Flucht in die Eigenversorgung –, so bröckelt 
zunehmend die Finanzierungsgrundlage der Energiewen-
de. Der Wegfall der Stromsteuer für den Eigenverbrauch 
kommt dann als eines der lukrativen Eigenstromprivilege 
noch obendrauf.

Wenn nun Unternehmen wegen der Vorteile aus dem 
Eigenverbrauch reihenweise in Eigenstrommodelle 
wechseln, so kann das vielleicht die Ausbauraten erhö-
hen. Gleichzeitig verabschieden sich die Unternehmen 
aber – ob gewollt oder nicht – aus der solidarischen Fi-
nanzierung der Energiewende.

Wir rutschen da in ein bislang ungelöstes Problem 
rein, welches durch Eigenstromspeicher künftig noch 
verschärft wird.

Aus unserer Sicht braucht dieser ganze Komplex da-
rum eine grundsätzliche Lösung. Bei der kann dann viel-
leicht sogar die Stromsteuer komplett wegfallen zuguns-
ten einer CO2-Abgabe. Zuvor wäre aber eben zu klären, 
wie man künftig insgesamt mit der Eigenstromproblema-
tik und den einzelnen Kostenbestandteilen umgeht.

Abgesehen davon halten wir die Industrieprivilegien, 
die es ja auch noch gibt beim EEG, bei der Stromsteu-
er, bei den Netzentgelten, bei der KWK-Umlage und im 
Emissionshandel, verteilungspolitisch für ein noch grö-
ßeres Problem. Aber die sind hier heute nicht das Thema.

Ich denke, wir sollten in der weiteren Beratung des 
Gesetzentwurfs versuchen, diese Probleme zu bespre-
chen. In diesem Sinne bin ich auf eine konstruktive Bera-
tung in den Ausschüssen sehr gespannt.

Anlage 11

Zu Protokoll gegebene Rede

zur Beratung des Antrags der Abgeordneten Petra 
Pau, Dr. André Hahn, Gökay Akbulut, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE: Un-
abhängige Polizeibeschwerdestelle auf Bundesebe-
ne einrichten   
(Tagesordnungspunkt 17)

Michael Brand (Fulda) (CDU/CSU): Es ist durchaus 
berechtigt, das Pro und Contra einer Polizeibeschwerde-
stelle zu debattieren und nach Abwägung der Argumente 
darüber zu entscheiden. Dabei kommt es zuallererst auf 
die richtige Analyse und dann auf die richtigen Schluss-
folgerungen an. Der Antrag der Linken tut das gerade 
nicht – er ist ideologisch, er misstraut, er unterstellt, er ist 
unfair und damit überhaupt nicht zu gebrauchen.

Für die CDU/CSU und ganz persönlich als langjäh-
riger Begleiter unserer Bundespolizei möchte ich die 
Stoßrichtung dieses Antrages mit aller Klarheit zurück-
weisen: Unsere Polizistinnen und Polizisten haben keine 
bösartigen Unterstellungen, sondern Unterstützung und 
aufrichtige Fürsorge verdient.

Im Gegensatz zur Partei Die Linke hat die absolute 
Mehrheit der Deutschen großes Vertrauen in unsere Poli-
zei. Laut einer repräsentativen Umfrage des Instituts For-
sa von Anfang des Jahres haben 83 Prozent der Befragten 
Vertrauen in die Polizei, dann folgen mit 80 Prozent die 
Universitäten, 78 Prozent die Ärzte und 75 Prozent die 
eigenen Arbeitgeber.

Bei der durch Die Linke geforderten Polizeibeschwer-
destelle sind sich die Fachexperten und Praktiker ebenso 
einig wie auch bei dem von der Grünen-Fraktion gefor-
derten Bundespolizeibeauftragtengesetz: Beides braucht 
es so nicht.

Sowohl der Präsident der Bundespolizei, Dieter 
 Romann, als auch die Gewerkschaften – für die Deutsche 
Polizeigewerkschaft Rainer Wendt, für die Gewerkschaft 
der Polizei, Bezirk Bundespolizei, Jörg Radek – lehnen 
diese Vorhaben. In drei ausführlichen und visierten Stel-
lungnahmen aus dem Frühjahr 2017 listen sie die Argu-
mente gut auf, zum Nachlesen sehr empfohlen.

Völlig klar: Als Sicherheitsbehörde mit rund 
50 000 Mitarbeitern muss die Bundespolizei Vorbild sein, 
und das mit einer entsprechenden Führungs- und Fehler-
kultur. Im dienstlichen Alltag gibt es bei der Bundespo-
lizei eine Reihe von Instrumenten; Hinweise von innen 
und außen werden aufgenommen, aufgeklärt, bewertet, 
Konsequenzen gezogen, rechtlich und dienstrechtlich 
oder anderweitige Maßnahmen.

Bei jeder der zwölf Bundespolizeibehörden gibt es 
bereits eine Beschwerdestelle. Es gibt die Möglichkeit 
der Anzeige von Straf- und Ordnungswidrigkeiten, den 
Rechtsweg, die Petitionsausschüsse oder die Möglich-
keit, sich an die Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit zu wenden.

Für interne Hinweise haben die Angehörigen der 
Bundespolizei insgesamt 18 Stellen, an die sich jeder 
mit Hinweis auf mögliches Fehlverhalten wenden kann: 
Personalvertretungen, Jugend- und Auszubildendenver-
tretung, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungs-
beauftragte, Sucht- und Sozialberatung, Vertrauensstel-
le, Sozialmedizinischer und Sozialwissenschaftlicher 
Dienst, Evangelische und Katholische Seelsorge, Innen-
revision, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsbeauf-
tragter der Bundespolizei, Geheim- und Sabotageschutz-
beauftragter, Ansprechperson für Korruptionsprävention, 
Ombudsperson gegen Korruption und selbstverständlich 
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der Dienstweg. Jede einzelne Möglichkeit steht bereits 
zur Verfügung und wird auch genutzt. Sie dienen auch 
der Beratung und zur Unterstützung. Und das ist auch 
richtig so.

Präsident Romann weist in seiner Stellungnahme vom 
26. Mai 2017 bei der Anhörung im Innenausschuss auf 
Folgendes hin:

„Aus Gesprächen mit den Hinweisgebern ist bekannt, 
dass viele für die Möglichkeit dankbar sind, interne Miss-
stände auch intern melden sowie klären lassen zu können. 
Dies ist letztlich Ausdruck des oben skizzierten Selbst-
verständnisses, wonach Fehler und Verfehlungen nicht 
verschwiegen werden, aber gleichzeitig bei den Angehö-
rigen der Bundespolizei in der Regel kein Interesse an 
einer Aufsehen erregenden, in manchen Fällen durch die 
mediale Berichterstattung sogar verzerrten öffentlichen 
Aufarbeitung besteht. Denn eine derartige Behandlung 
von Fehlern geht oftmals mit einer negativen Reputation 
für die Gesamtorganisation einher. Die Rückmeldungen 
der Hinweisgeber ergeben dabei das Bild, dass diese aus 
Loyalität zu ‚ihrer Bundespolizei‘ eine derartige öffent-
liche Ansehensschädigung nicht möchten, gleichwohl 
aber ein Interesse an der Aufarbeitung ihres Hinweises 
zu möglichen Fehlverhalten haben.“

Allen Versuchen der Falschverdächtigung unserer 
Bundespolizei treten wir als CDU/CSU entschieden ent-
gegen. Wer aus ideologischen Gründen unsere Polizis-
tinnen und Polizei immer wieder an den Pranger stellen 
will, trifft auf unsere Gegenwehr.

Die CDU/CSU hat als Freund der Bundespolizei eine 
nie dagewesene Offensive gestartet, um Ausbildung und 
Ausrüstung zu verbessern und ihre Stellenanzahl massiv 
zu erhöhen. Das tun wir aus der Erkenntnis der Sicher-
heitslage und dem Auftrag für unsere wehrhafte Demo-
kratie.

Wir werden heute vielfach herausgefordert von linken 
wie rechten Extremisten, von Islamisten, Reichsbürgern 
oder anderen Feinden der Demokratie. Die Antwort des 
Rechtsstaates müssen der konsequente Kampf gegen alle 
Verfassungsfeinde sein und die Durchsetzung des Rechts.

Als Koalition haben wir uns viel vorgenommen und 
vieles bereits angepackt:

Wir stärken die Sicherheit in Deutschland: Mit dem 
„Pakt für den Rechtsstaat“ schaffen wir 15 000 neue 
Stellen für die Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern 
und 2 000 neue Stellen in der Justiz. Somit kommen zu 
den über 3 000 Stellen 2019 weitere 2 100 Stellen bei 
der Bundespolizei hinzu. Damit schaffen wir in nur zwei 
Jahren über 5 000 Stellen. Seit 2016 sind das insgesamt 
sogar rund 8 500. Das ist ein Wort!

Doch damit nicht genug: Wir setzen auf eine stärke-
re Bekämpfung von Alltagskriminalität, bessere Aus-
stattung für die Polizei, konsequente Digitalisierung, 
Ausweitung der DNA-Analyse, effektive und moderne 
Verfahren in allen Bereichen, bessere und schnellere 
Rechtsdurchsetzung, gleichwertige Befugnisse im Inter-
net wie außerhalb, Ausbau der Cyberabwehr, verbesserte 
Zusammenarbeit der Behörden bei der Bekämpfung von 
Terrorismus etwa durch mehr Sicherheitskooperation in 
Europa.

Musterpolizeigesetz für bundesweit einheitliche hohe 
Standards. Ausbau der Programme gegen jede Form von 
Extremismus.

Wir verbessern die Rechte von Opfern von Kriminali-
tät und Terror: mit der Neuregelung der Opferentschädi-
gung und dem besseren Schutz von Kindern im Internet. 

Wahr ist auch, dass die Bundespolizei vielfachen He-
rausforderungen gegenübersteht; deshalb ist es notwen-
dig, über erforderliche neue Kompetenzen für die Bun-
despolizei zu sprechen und zu diskutieren. Alte Reflexe 
über Zuständigkeiten im Bund und in den Ländern sind 
nicht zielführend. Problemlösung statt Problembeschrei-
bung ist angesagt. 

Ich war kürzlich erst bei der Inspektion der Bundespo-
lizei am Hauptbahnhof in Frankfurt; dort kommen gera-
de die ersten neuen Beamtinnen und Beamten aus dieser 
Einstellungsoffensive von der Ausbildung in den Dienst. 
Es geht also konkret voran.

Nach den regelmäßigen Besuchen der Bundespoli-
zei-Abteilung Hünfeld in meinem Wahlkreis, bei der 
Einsatzhundertschaft und der BFE+ oder den Angestell-
ten, kann ich nur sagen: Respekt, ihr Frauen und Männer! 
Es ist großartig, was ihr leistet! Wir sind stolz auf euren 
Einsatz und das, was ihr mit hoher Professionalität und 
Einsatzbereitschaft leistet!

Ich trage heute am Revers einen Pin mit einer Flagge, 
nämlich die Flagge von Tibet. Wir debattieren heute über 
Sicherheitsthemen, und deswegen passt meine Schluss-
bemerkung gut hierher:

Heute auf den Tag genau vor 60 Jahren floh der Dalai 
Lama, geistliches Oberhaupt der Tibeter und Friedens-
nobelpreisträger, von Tibets Hauptstadt Lhasa nach Dha-
ramsala in Nordindien. Vorausgegangen war die blutige 
Niederschlagung des Tibet-Aufstands am 10. März 1959. 

Aus diesem Anlass war ich am vergangenen Sonn-
tag von Seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama, und dem 
Exil-Ministerpräsidenten Tibets, Lobsang Sangay, ein-
geladen, anlässlich des 60. Jahrestag des Tibet-Volksauf-
standes im nordindischen Exil in Dharamsala zu Tausen-
den von Exil-Tibetern zu sprechen.

Es waren bewegende Begegnungen und bittere Er-
kenntnisse: Es droht die Auslöschung einer einzigartigen 
Kultur. Die Welt darf Tibet nicht vergessen! 

Die weltliche und spirituelle Führung der Tibeter hat 
in vielen Jahrzehnten der gewaltsamen Unterdrückung 
immer wieder den Weg des Friedens gewählt.

Das Recht des Stärkeren ist nicht die neue Weltord-
nung, die wir anstreben, sondern der Ausgleich und 
der Respekt vor anderen, auch wenn diese kleiner und 
schwächer erscheinen. 

China muss begreifen, was die Welt schon lange sieht: 
Der Protest der Tibeter, ihre brutale Unterdrückung, auch 
die der Uiguren, die Verzweiflung der Menschen, die 
weltweit registrierten Aufschreie der Mönche – das sind 
Fanale, die man nicht übersehen und auch nicht unter-
drücken kann. Der friedliche Weg der Tibeter hat schon 
lange mehr Unterstützung verdient. 
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Die legitimen Rechte der Tibeter müssen endlich aner-
kannt werden, der notwendige Dialog mit den legitimen 
Vertretern des tibetischen Volkes darf nicht länger blo-
ckiert werden.

Es geht Peking schon länger nicht mehr nur um wirt-
schaftliche Dominanz – das freiheitliche System des 
Westens wird massiv herausgefordert. Das hat direkte 
Auswirkungen auf Freiheitsrechte, Sicherheit und Stabi-
lität bei uns. Die Staatengemeinschaft darf sich nicht an 
die brutale Unterdrückung in Tibet gewöhnen.

Deutschland hat als starke Wirtschaftsnation mehr 
Möglichkeiten, deshalb auch mehr Verantwortung. Wir 
dürfen uns nicht größer, aber auch nicht kleiner machen, 
als wir sind. Unser Einfluss muss im Konzert mit anderen 
sehr viel strategischer genutzt werden.

Michael Kuffer (CDU/CSU): Mal wieder legt uns 
Die Linke hier einen Antrag vor, der weder sinnvoll noch 
notwendig, vernünftig durchdacht oder in sich stringent 
wäre. Und zum Schluss greifen Sie, weil es grad Spaß 
macht, auch noch in die Gesetzgebungskompetenz der 
Länder ein. Und Sie wundern sich ernsthaft, warum wir 
mit Ihnen keine Anträge bearbeiten? Was Sie hier heu-
te präsentieren, ist eine große Nebelkerze. Ideologisch 
verbohrt und unnötig wie ein Kropf! Mit dem, was Sie 
fordern, ignorieren Sie unser bestehendes Rechtssystem, 
argumentieren an der Realität des polizeilichen Alltags 
vorbei. Und schlimmer noch: Sie stellen unsere Poli-
zeibeamten unter Generalverdacht und stoßen damit die 
Menschen vor den Kopf, die sich Tag für Tag mit Leib 
und Leben für unser aller Sicherheit einsetzen.

Als CDU und CSU ist es eine unserer obersten politi-
schen Prioritäten, die Beamtinnen und Beamten in ihrem 
täglichen Dienst, wo immer es geht, zu unterstützen und 
zu stärken. Sie hingegen haben nichts Besseres zu tun, 
als ihnen mit sinnlosen Anträgen und Klamauk Steine 
vor die Füße zu werfen. Deshalb möchte ich auch hier 
die Gelegenheit nutzen, allen Kräften von Bundes- und 
Landespolizeien sowie allen anderen Hilfs- und Ret-
tungskräften namens der Unionsfraktion unseren herz-
lichen Dank für ihre Arbeit und ihren täglichen Einsatz 
auszusprechen. Wir stehen zu ihnen. Darauf können Sie 
zählen.

Nun aber im Detail zu Ihrem Antrag, Kollegen der 
Linksfraktion. Sie werfen unserer Polizei, ohne mit der 
Wimper zu zucken, strukturellen Rassismus vor und ha-
ben sich dabei scheinbar nicht einmal in der gebotenen 
Ernsthaftigkeit mit taktischen Einsatz- und Ermittlungs-
methoden auseinandergesetzt. Darüber hinaus lassen Sie 
substanzielle Kenntnisse zu den bestehenden Strukturen 
innerhalb der Polizei vermissen. Sie fordern hemdsär-
melig die Schaffung einer neuen Mammutorganisation, 
die nichts weiter mit sich bringt als unsinnige Bürokratie 
und Doppelstrukturen. Die bereits ausreichend bestehen-
den und wohl etablierten inner- und außerbehördlichen 
Beschwerde und Kontrollinstanzen, die im Falle eines 
etwaigen dienstlichen Fehlverhaltens gut funktionieren, 
sind Ihnen scheinbar nicht bekannt. Die Bundespolizei 
beispielsweise stellt durch ein direkt an die Leitung der 
jeweiligen Behörden angebundenes und klar geregel-

tes Beschwerdemanagement eine unparteiische Unter-
suchung aller Beschwerden wegen dienstlichen Fehl-
verhaltens sicher. Ganz grundsätzlich gibt es zudem 
eine äußerst kompetente Institution in diesem unserem 
Rechtsstaat, die auch Ihnen bekannt sein sollte und die 
bei möglichen Verdachtsfällen eines strafbaren Handelns 
im Dienst die Ermittlungen übernimmt: Sie nennt sich 
Staatsanwaltschaft.

Kurz und gut: Wir lehnen Ihren Antrag ab. Wir wollen 
unser Land stetig sicherer machen und vertrauen dabei 
auf die Kompetenz, Professionalität und Leistungsfähig-
keit unserer Polizei. Tun Sie es uns endlich gleich, und 
hören Sie mit dem Unsinn auf

Herzlichen Dank.

Armin Schuster (Weil am Rhein) (CDU/CSU): Ich 
möchte gleich vorwegnehmen, dass ich jede Gelegenheit 
zur Debatte über polizeiliche Arbeit in diesem Hohen 
Hause befürworte und mich aufgrund meiner beruflichen 
Vergangenheit sehr gerne an dieser Diskussion beteilige.

Inhaltlich hingegen kann ich den vorliegenden An-
trag der Fraktion Die Linke nur ablehnen. Sie fordern 
die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzule-
gen, mit dem auf Bundesebene eine unabhängige Poli-
zeibeschwerdestelle eingerichtet werden soll. Diese soll 
mit weitreichenden Ermittlungsbefugnissen gegenüber 
den Polizeibehörden des Bundes, ähnlich denen einer 
Staatsanwaltschaft mit Akteneinsichts- und Zeugen-
befragungsrechten, ausgestattet werden. In jährlichen 
Parlamentsberichten soll sie neben der Dokumentation 
von Einzelfällen auch Empfehlungen an die Polizeifüh-
rungen, Ministerien und den Gesetzgeber geben können, 
wie ein „diskriminierungsfreies und rechtsstaatlich un-
zweifelhaftes Agieren der Polizei sichergestellt werden 
kann“. Der Antrag bleibt im Vagen, wo die Beschwer-
destelle genau angelagert und finanziert oder wie die ge-
wünschte Zusammenarbeit mit „ähnlichen Einrichtungen 
der Bundesländer“ ausgestaltet werden soll.

Nach meiner Lesart erteilt die Fraktion Die Linke mit 
diesem Antrag der Arbeit der Polizeibehörden des Bun-
des – der Bundespolizei, des Bundeskriminalamtes und 
des Zolls – ein umfassendes Misstrauensvotum. Hinter 
dem Antrag steht nicht das Anliegen, ein qualitativ hoch-
wertiges Beschwerdemanagement zu installieren. Hinter 
diesem Antrag steht vielmehr die Grundannahme, dass 
Diskriminierung und rechtsfreies Handeln alltägliches 
Geschäft der Polizeiarbeit seien und dass diese Umtrie-
be nur unter Überwachung durch eine Instanz von au-
ßen einigermaßen im Zaum zu halten sei. Hinzu kommt 
der Generalvorwurf eines negativen „Corpsgeistes“ und 
einer „Cop Culture“, innerhalb derer polizeiliches Fehl-
verhalten aus den eigenen Reihen grundsätzlich nicht an-
gezeigt werde.

In den einleitenden Bemerkungen wiederholt die Die 
Linke zusätzlich den Vorwurf eines willkürlichen poli-
zeilichen „Racial Profiling“. Insgesamt ist dieser Antrag 
also ein regelrechter linker Tsunami an ehrabschneiden-
den Vorwürfen über die Arbeitsweise der deutschen Poli-
zei. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, diesem Unsinn 
vehement hier widersprechen zu können.
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Die Fahndungsarbeit der Bundespolizei etwa wird 
nicht willkürlich und anlasslos nach Kriterien der „eth-
nischen Zugehörigkeit“ oder „Hautfarbe“ durchgeführt, 
wie es unter anderem die Fraktion Die Linke wieder kol-
portiert. Sie erfolgt anlassbezogen auf sorgfältig erstell-
ten polizeilichen Lagebildern und Lageerkenntnissen, 
die eine Vielzahl an Informationen berücksichtigen, wie 
beispielsweise die Häufung von Einbruchdiebstahlsde-
likten an bestimmten Orten in Grenznähe.

Allein die Anzahl der Beschwerden im Zusammen-
hang mit bundespolizeilichen Personenkontrollen, Be-
fragungen und Identitätsfeststellungen zur Verhinderung 
und Unterbindung unerlaubter Einreise nach § 22 Ab-
satz 1a und § 23 Absatz 1 Nummer 3 BPolG zeigt, dass 
sich die Bundespolizei den Vorwurf des Racial Profiling 
nicht gefallen lassen muss. Bei insgesamt rund zwei Mil-
lionen Kontrollen durch die Bundespolizei jährlich lag 
der Beschwerdeanteil in den letzten Jahren in der Regel 
stets im Promillebereich von etwa 0,0012 Prozent. Das 
sind jährlich etwas mehr als 20 Fälle, von denen die weit 
überwiegende Mehrzahl sich als unbegründet herausge-
stellt hat.

Jenseits dieses Antrages halte ich die Frage durchaus 
für berechtigt, inwieweit ausreichende Kontrollmecha-
nismen für die Arbeit der Bundessicherheitsbehörden 
existieren, wie eine behördeninterne Fehlerkultur und ein 
Beschwerdemanagement angemessen ausgestaltet sein 
müssen und wie mit Beschwerden von Bürgerinnen und 
Bürgern an der Durchführung polizeilicher Maßnahmen 
umgegangen wird.

In der vergangenen Wahlperiode haben wir bereits an-
lässlich eines Gesetzentwurfs der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen darüber diskutiert, ob wir einen „unabhän-
gigen Polizeibeauftragten“ für den Bund brauchen. Wir 
werden in Kürze wieder darüber diskutieren, da die Frak-
tion den Gesetzentwurf auch in dieser Wahlperiode in den 
Bundestag einbringen wird. In einigen Bundesländern, 
darunter auch CDU-regierte, sind solche Ansprechpart-
ner für Bürgerinnen und Bürger sowie für Beschäftigte 
der Landespolizeien geschaffen worden. Das bedeutet 
für mich aber keinen Automatismus für den Bund.

Ich habe es damals gesagt, und ich wiederhole es an 
dieser Stelle noch einmal: Auf Bundesebene existiert 
bereits eine Vielzahl von inner- und außerbehördlichen 
Beschwerdemöglichkeiten zur Anzeige polizeilichen 
Fehlverhaltens. Dazu gehören die Personalvertretungen, 
der Dienstweg, der Beschwerdeweg, Disziplinar- und 
Strafverfahren, der Petitionsausschuss des Bundesta-
ges, die Innenrevision, der sozialwissenschaftliche und 
sozialmedizinische Dienst, die kirchliche Seelsorge, die 
Gleichstellungsbeauftragten und der Beauftragte für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen.

Die Bundespolizei hat zusätzlich ein innerbehörd-
liches Beschwerdemanagement regelrecht mustergül-
tig umgesetzt. In Reaktion auf das Bekanntwerden von 
Missständen in einer Dienststelle in Hannover wurde ihr 
Beschwerdemanagement sofort erfolgreich reformiert.

In Ergänzung der bereits genannten Instrumente sowie 
einer eigenen Bürgerbeschwerdestelle bietet eine 2015 
eingerichtete, an die oberste Behördenleitung angelager-

te Vertrauensstelle allen Angehörigen der Bundespolizei, 
unabhängig vom Dienstweg, die Möglichkeit, inner-
dienstlich beobachtete Verfehlungen unter Wahrung der 
Anonymität zu melden.

Alle Hinweise werden unparteiisch entgegengenom-
men, bearbeitet und die geeigneten Konsequenzen ge-
zogen, die von interner Konfliktbewältigung bis hin zu 
straf- oder dienstrechtlicher Verfolgung reichen können. 
Bei Feststellung straf- oder dienstrechtlicher Relevanz 
werden die Sachverhalte entsprechend an die Strafver-
folgungsbehörden weitergeleitet oder Disziplinarmaß-
nahmen eingeleitet.

Drei Jahre nach der Inbetriebnahme fällt das Fazit po-
sitiv aus: Die Vertrauensstelle wird von den Beschäftigten 
in nennenswertem Umfang genutzt, in einer deutlichen 
Anzahl der Fälle können Sachverhalte als Missverständ-
nis aufgeklärt werden, zu straf- oder dienstrechtlichen 
Maßnahmen kommt es in den wenigsten Fällen.

Der Präsident der Bundespolizei Dr. Dieter Romann 
hat in einer Sitzung des Innenausschusses im Februar 
dieses Jahres berichtet, dass die Hinweise auf Verdachts-
fälle extremistischer Bestrebungen innerhalb der Bun-
despolizei in den meisten Fällen aus den eigenen Reihen 
kommen und unter anderem auch über die Vertrauens-
stelle eingespeist werden. Erwähnenswert ist in diesem 
Zusammenhang auch, dass bei einem anschwellenden 
Personalkörper von derzeit fast 47 000 Beschäftigten in 
den letzten sechs Jahren 49 Verdachtsfälle auf rechts-
extremistische und rassistische Verfehlungen sowie 
14 Verdachtsfälle im Bereich Reichsbürger, Salafisten 
und Islamisten bekannt geworden sind. Gemessen am 
gesamten Personalstand liegt das im Bereich von 0,0105 
bis 0,1035 Prozent! Nicht einmal die Kolleginnen und 
Kollegen von den Fraktionen Die Linke und Bündnis 90/
Die Grünen können es rechtfertigen, hier von einem Pro-
blem zu sprechen.

Wenn Fehlerkultur und Beschwerdemanagement in 
dieser Weise in Behörden gelebt und praktiziert werden, 
wird jeder Qualitätsexperte die Effizienz höher einschät-
zen als die einer von außen oktroyierten Kontrollinstanz. 
Fremdprüfungen sind im Qualitätsmanagement oft kurz-
fristiges Ultima-Ratio-Denken, nicht aber nachhalti-
ge Best Practice. Denn Qualität lässt sich niemals von 
außen „erprüfen“. Bestenfalls werden Qualität, Quali-
tätssteigerung und -kontrolle wie bei der Bundespolizei 
von innen organisiert. Dieses Vertrauen habe ich in fast 
40 Jahren Berufsleben im Bereich der inneren Sicherheit 
in Deutschland gesammelt, davon allein 30 Jahre in Füh-
rungsfunktionen bei der Polizei.

Aus dieser Perspektive kann man die von den Linken 
geschilderte Ausganssituation nur als rufschädigendes 
Zerrbild der Polizei, aber auch unseres Rechtsstaats, also 
unseres Landes ansehen. Wenn man überhaupt eine der-
artige unabhängige Beschwerdestelle braucht, dann doch 
eher für Polizeibeamte über linke Politiker. 

Abschließend möchte ich anregen, statt nur über Kon-
trolle auch über die weitere Stärkung der Bundessicher-
heitsbehörden zu sprechen. Die große Koalition hat sie in 
den letzten zwei Haushaltsrunden finanziell und perso-
nell in historischem Ausmaß aufgestockt. Das heißt aber 
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nicht, dass jetzt nachgelassen werden darf. Die Heraus-
forderungen wachsen weiter, so beispielsweise bei der 
Bundespolizei durch den beschlossenen Aufwuchs der 
europäischen Grenzschutzagentur Frontex um zunächst 
5 000 Einsatzkräfte bis 2021. Das geplante deutsche 
Kontingent wird die Bundespolizei nicht aus dem beste-
henden Personalkörper bewältigen können. Auch über 
Befugniserweiterungen, unter anderem im grenzpolizei-
lichen Aufgabenbereich der Bundespolizei, müssen wir 
dringend weiter sprechen, über diesen Antrag der Frakti-
on Die Linke besser nicht mehr.

Susanne Mittag (SPD): Vor meiner Wahl in den 
Bundestag war ich Polizeibeamtin in Niedersachsen, 
jahrelang, sehr gerne und immer wieder. Aber es gab 
auch Momente des Zweifels, zum Beispiel als mich mein 
Dienststellenleiter informierte, dass eine Strafanzeige bei 
der Staatsanwaltschaft gegen meine Person erstattet wor-
den sei und ich daher angewiesen von der vorgesetzten 
Dienststelle, sofort mein Amt als Pressesprecherin abge-
ben müsse. Das war schon ein Schlag ins Kontor. So ein 
Verfahren dauert, die Folgen aber stellen sich sofort ein. 
Die Klärung des Sachverhaltes zieht sich dagegen über 
Wochen. Disziplinarverfahren werden vorbereitet. Das 
heißt, dienstrechtliche Auswirkungen, zum Beispiel bei 
Beurteilungen oder Beförderungen, machen sich umge-
hend negativ bemerkbar. Was möchte ich damit deutlich 
machen? Ich wollte Ihnen mit meinem „Fall“ zeigen, 
dass ich eben auch die andere Seite des hier zu beraten-
den Antrages kenne.

Nun zum Antrag der Linken. Diesen haben Sie in der 
vergangenen Legislaturperiode sehr ähnlich gestellt. 
Als SPD-Bundestagsfraktion haben wir schon im ersten 
NSU-Untersuchungsausschuss die Einrichtung einer un-
abhängigen Beschwerdestelle gefordert. Damals konnten 
sich leider nicht alle Fraktionen der Forderung anschlie-
ßen. Die zum Teil katastrophalen Ermittlungen bei der 
Mordserie des NSU haben viele Fragen über die Arbeit 
der Polizeien und des Verfassungsschutzes in verschie-
denen Bundesländern, aber auch auf Bundesebene aufge-
worfen. Viele Kollegen haben die Hände über dem Kopf 
zusammengeschlagen, als sie von den zum Teil haar-
sträubenden Vorgehensweisen und Ermittlungsergebnis-
sen erfahren haben. Wie konnte so etwas nur passieren? 
Und genau dieser Umstand wird ja auch im Antrag be-
schrieben. Hätte nicht vielleicht eine unabhängige und 
außenstehende Instanz sich sinnvoll in die Ermittlungen 
einschalten können und damit eine andere Sichtweise 
und Vorgehensweise in den Ermittlungen bewirken kön-
nen? Ich halte Beratungen dazu für wichtig. Aber man 
muss das Thema differenziert betrachten. 

Ganz so neu und außergewöhnlich ist die Einrichtung 
einer solchen Stelle ja nicht. Es gibt dort durchaus unter-
schiedliche Ansätze, wie mit Beschwerden umgegangen 
wird. Es geht dort um Verhalten und den Umgang zwi-
schen Bürger und Polizei. Ein Beschwerdemanagement 
ist tendenziell eher niederschwellig. Der Antrag weist 
schon richtig auf Beschwerdestellen in einigen Bundes-
ländern wie Rheinland-Pfalz und Thüringen hin. Nieder-
sachsen und Berlin sind auch dabei, in Baden-Württem-
berg vermittelt die Bürgerbeauftragte zwischen Bürgern 

und Polizei. In Thüringen gibt es die Polizeivertrauens-
stelle seit einem Jahr, angesiedelt beim Innenministeri-
um. Sie ist aus der Polizei herausgelöst, sie ist aber auch 
keine Beschwerdestelle, wie Sie von der Linken sich das 
vorstellen. Nein, sie leitet Fach- oder Dienstaufsichtsbe-
schwerden im Einvernehmen mit dem Hilfesuchenden 
an die zuständigen Stellen weiter. Ist das die von Ihnen 
gewollte Unabhängigkeit, und reichen die Möglichkeiten 
aus? Und was passiert bei der Beschwerdestelle, wenn 
es auf eine Anzeige hinausläuft und damit staatsanwalt-
liche Ermittlungen folgen? Legt die Beschwerdestelle 
dann die Hände in den Schoß und wartet das Verfahren 
ab? Und wo läuft das Verfahren: im Bereich des Vorfalls 
oder außerhalb des Zuständigkeitsbereiches? Wie wird 
gewährleistet, dass die ermittelnde Stelle nicht betroffen 
ist?

Es ist geübte Praxis, dass bei Dienstvergehen bzw. 
Straftaten weder die eigene Dienststelle ermittelt noch 
die zuständige Staatsanwaltschaft; es muss immer außer-
halb jeglicher Zuständigkeit der Vorfall verfolgt werden. 
Es ist bei Ihrem Antrag noch vieles unklar, aber wir ste-
hen ja noch am Anfang der parlamentarischen Beratung.

Es ist schon ein Unterschied, ob sich ein Bürger über 
eine vermeintlich unpassende Ansprache ·eines Beamten 
beschwert, oder ob es darum geht, wie Ermittlungen wie 
im NSU-Fall vollkommen in eine einseitige Richtung 
laufen, und ob es dort eine korrigierende Stelle braucht. 
Das sind wichtige Fragen, die unterschiedlich zu beant-
worten und zu organisieren sind.

Die Polizei genießt ein großes Vertrauen in der Bevöl-
kerung, zu Recht und zum Glück. Wir als Politiker kön-
nen von solchen Zustimmungswerten nur träumen. Gera-
de möchte ich aber auch differenziert mit diesem Thema 
umgehen. Wir wollen nicht in der Politik suggerieren, 
dass wir ein flächendeckendes und strukturelles Problem 
in unseren Polizeien hätten; dann wäre das fatal. Denn 
das trifft so nicht zu. Polizisten sind Menschen. Und wo 
Menschen arbeiten, geschehen Fehler. Die dürfen nicht 
ignoriert oder unter den Teppich gekehrt, sondern die 
müssen angegangen werden.

Ein gutes Beispiel für das genaue Hinschauen auf 
mögliches Fehlverhalten sehe ich bei der Bundespoli-
zei. Dort hat der Präsident Dr. Romann nach Vorwürfen 
gegen Beamte der Bundespolizeidirektion in Hannover 
eine Vertrauensstelle direkt in seinem Leitungsbüro an-
gesiedelt. An diese Stelle können sich Bundespolizisten 
wenden, wenn sie Missstände innerhalb der eigenen Or-
ganisation feststellen. Sie können natürlich auch immer 
den ganz normalen Dienstweg nehmen. Aber wenn sie 
das Gefühl haben, dass ihnen das zum Nachteil gereichen 
könnte, dann können sie sich eben auch an die Vertrau-
ensstelle wenden, und das auch unter der Zusicherung 
der Anonymität. Ja, ich ahne, das wird auch kritisch und 
für nicht ausreichend angesehen. Aber es ist doch schon 
ein Schritt in die richtige Richtung. Das halte ich für 
enorm wichtig. Das stärkt die Bundespolizei. Und beugt 
dem im Antrag befürchteten und immer wieder gerne zi-
tierten Korpsgeist unter Polizisten vor. Sicherlich, das ist 
eine Stelle, die für Polizisten innerhalb der Organisation 
gedacht ist und nicht für Bürger, um sich zu beschweren. 
Ob und wie wir in Zukunft neben der normalen Strafan-
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zeige oder Dienstaufsichtsbeschwerde eine weitere An-
laufstelle für Bürger benötigen und wie diese strukturiert 
sein kann, das können wir intensiv in den kommenden 
Monaten diskutieren. Die Hinzuziehung von Fachleuten 
halte ich für sehr hilfreich.

Ich möchte aber auch eines für meine Fraktion klar-
machen: Wir stehen hinter den Polizistinnen und Polizis-
ten, egal ob im Bund oder den Ländern. Und wir stärken 
ihnen den Rücken bei ihren zum Teil wirklich schweren 
Einsätzen, bei denen sie allzu oft beschimpft, angegriffen 
und verletzt werden. Und leider betrifft das nicht nur Po-
lizisten, sondern auch Rettungssanitäter, Feuerwehrleute 
oder Beschäftigte des öffentlichen Dienstes in den Kom-
munen. Auch die stehen oft alleine im kälter werdenden 
gesellschaftlichen Wind, werden von Beschwerden und 
Angriffen immer mehr betroffen. 

Vielleicht fragen Sie sich, was denn aus der Strafan-
zeige gegen mich geworden ist. Die Staatsanwaltschaft 
hat ermittelt, und nach einiger Zeit wurden die Ermitt-
lungen eingestellt. Der Vorwurf war erfunden und hatte 
persönliche Gründe. Auch aus solchen Gründen können 
Anzeigen erstattet werden. Es war der Versuch, mir poli-
tisch als Kommunalpolitikerin und beruflich als Polizis-
tin zu schaden. Wie Sie sehen, ist das nicht gelungen, und 
ich darf heute hier sprechen.

Konstantin Kuhle (FDP): Es geht heute um das Ver-
hältnis zwischen den Bürgerinnen und Bürgern auf der 
einen Seite und der Polizei auf der anderen Seite. Für 
ein gutes Verhältnis zwischen beiden Seiten ist es un-
bedingt erforderlich, dass sich die Polizei beim Eingriff 
in die Rechte des Bürgers im Rahmen der gesetzlichen 
Ermächtigungsgrundlagen bewegt. Einzelne Fälle, in 
denen Polizistinnen und Polizisten ihre Befugnisse über-
treten, gegen das Gesetz verstoßen oder gar Straftaten 
begehen, sind daher geeignet, das Vertrauen zwischen 
der Bevölkerung und der Polizei zu erschüttern. Deswe-
gen ist es richtig, dass wir heute kritisch hinterfragen, ob 
die internen und externen Beschwerdemöglichkeiten bei 
Fehlverhalten einzelner Polizeibeamtinnen und -beamten 
ausreichen. 

Es ist aber auch richtig, in diesem Zusammenhang auf 
die Leistung der Polizei hinzuweisen, die diese tagtäg-
lich bei der Verteidigung der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung erbringt. Die wachsende Gewaltbereit-
schaft und Respektlosigkeit gegenüber der Polizei sind 
ebenso geeignet, den öffentlichen Frieden in unserem 
Land zu gefährden. Deswegen muss jede Auseinander-
setzung mit dem Fehlverhalten einzelner Beamter das 
richtige Maß wahren – zwischen nötiger Kritik an dem 
jeweiligen Vorfall auf der einen Seite und Vertrauen und 
Wertschätzung für die Polizei auf der anderen Seite.

Die Fraktion der Freien Demokraten wird dem vor-
liegenden Antrag nicht zustimmen, weil er einseitig von 
Misstrauen gegen die Polizei geprägt ist, ohne die Leis-
tung der Beamtinnen und Beamten zu würdigen. Die 
Fraktion der Freien Demokraten wird dem Antrag außer-
dem nicht zustimmen, weil er die bereits gesammelten 
Erfahrungen, etwa im Rahmen der Vertrauensstelle bei 
der Bundespolizei, nicht ausreichend würdigt. Für eine 

differenzierte Betrachtung individuellen Fehlverhaltens 
liegen bessere Vorschläge auf dem Tisch, die wir in den 
kommenden Wochen und Monaten im Innenausschuss 
des Deutschen Bundestages diskutieren werden.

Petra Pau (DIE LINKE): Zur Erinnerung: Das 
NSU-Nazi-Mord-Desaster wurde möglich ob eines kom-
plexen Staatsversagens inklusive der Polizei. Angehörige 
der NSU-Opfer wurden als Täter verdächtigt, Hinweise 
und Kritiken blieben unerhört. Damals kam die Forde-
rung nach einer unabhängigen Polizeibeschwerdestelle 
auf. 

Zur Erinnerung: Oury Yalloh kam im Polizeigewahr-
sam in Dessau ums Leben. Er habe sich verbrannt, laute-
te die unhaltbare Erklärung. Der Fall ist weiterhin nicht 
final geklärt. Auch in seinem Umfeld wurde eine unab-
hängige Polizeibeschwerdestelle gefordert. 

Ich könnte weitere fragwürdige Fälle anführen. Ent-
scheidend ist: Die Linke greift die Forderung nach einer 
unabhängigen Polizeibeschwerdestelle auf und fordert 
mit dem vorliegenden Antrag, eine solche auf Bundes-
ebene zu schaffen. Eine solche Beschwerdestelle muss 
unabhängig sein, darf also nicht von Behörden abhängig 
sein, die sie untersuchen soll. Sie muss über angemes-
sene Befugnisse verfügen, Beweise erheben und Akten 
einsehen können. Sie muss transparent arbeiten und soll 
dem Bundestag einmal jährlich über ihre Tätigkeit in-
klusive Empfehlungen berichten. Sie soll offen sein für 
Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern, ebenso un-
ter Umgehung des Dienstweges aus Polizeidienststellen 
heraus. Und die Polizeibeschwerdestelle des Bundes soll 
mit ähnlichen Einrichtungen in den Bundesländern ko-
operieren. Kurzum: Eine solche Polizeibeschwerdestelle 
soll ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Bürgerin-
nen und Bürgern sowie dem Staat stärken und mithin die 
Demokratie. 

Dr. Irene Mihalic (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Im 
Grundsatz sind wir uns wohl einig: Zum Selbstverständ-
nis einer modernen bürgernahen Polizei gehört es ein-
fach, sich extern kontrollieren zu lassen. Hier gilt – nicht 
zuletzt wegen des Gewaltmonopols – im Besonderen, 
was im Übrigen auch für jede andere moderne Verwal-
tung gilt. 

Klar ist auch, dass es keines weiteren Falles bedarf, 
um die Notwendigkeit einer unabhängigen Institution zu 
belegen, die eben für diese Kontrolle steht. Wir diskutie-
ren diese Frage heute unter dem Vorzeichen der jüngs-
ten Vorkommnisse in Hessen, die unter dem Stichwort 
„NSU 2.0“ bundesweit bekannt geworden sind. Entspre-
chende Anlässe hat es aber auch früher bereits gegeben. 
Wichtig ist daher, dass wir in der Frage der Umsetzung 
endlich weiterkommen. 

Schließlich geht es nicht zuletzt um eine effektive par-
lamentarische Kontrolle der Polizei, die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben mit weitreichenden Befugnissen ausge-
stattet ist und dementsprechend auch parlamentarisch an-
gemessen kontrolliert werden muss. Außerdem steht die 
Polizei wie keine andere Institution im direkten Kontakt 
mit den Menschen für Rechtsstaatlichkeit und die Ge-
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währleistung verfassungsmäßiger Rechte. Unterstützung 
dabei, diesem Anspruch gerecht zu werden, kann daher 
nicht falsch sein. 

Die Bundesregierung jetzt aufzufordern, einen Ge-
setzentwurf vorzulegen, der eine entsprechende Stelle 
schafft, ist daher zwar grundsätzlich richtig, mit Blick 
auf die aktuelle Bundesregierung aber auch nicht gera-
de vielversprechend. Wir von Bündnis 90/Die Grünen 
wollten jedenfalls nicht so lange warten und haben be-
reits einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, der nächste 
Woche hier im Plenum beraten wird. Damit wollen wir 
außerdem zeigen, dass es durchaus gelingen kann, eine 
Stelle zu schaffen, die innerhalb und außerhalb der Po-
lizei gleichermaßen als kompetente Unterstützung wahr-
genommen wird. 

Gerade auch das Angebot an die Beschäftigten der Po-
lizei halten wir für wichtig; denn viele Polizistinnen und 
Polizisten haben einen hohen Anspruch an sich selbst, an 
ihre Kollegen und Vorgesetzen, und dem sollte die In-
nenpolitik nicht länger im Weg stehen, indem sie Struk-
turen schafft, in denen Probleme eher unter den Teppich 
gekehrt als angegangen werden. Den Zielkonflikt, den 
manche aus der CDU/CSU bei diesem Thema immer 
wieder anführen, sehe ich daher nicht. 

Die Vorstellung von dem, was gute Polizeiarbeit ist 
und wie Polizei nicht sein soll, ist innerhalb und außer-
halb der Polizei in der Regel nicht sonderlich verschie-
den. Diese einfache Wahrheit darf man nicht verschlei-
ern, indem man jeden, der eine kritische Frage stellt, 
gleich mit der Generalverdachtskeule mundtot zu ma-
chen versucht. Polizistinnen und Polizisten wollen eine 
Polizei, die über jeden Verdacht erhaben ist, weil sie über 
die nötigen Strukturen verfügt und gute Arbeit macht und 
nicht, weil sie anbiedernder Weise pauschal für unfehlbar 
und unantastbar erklärt wird. 

Anlage 12

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung:

– des von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Einführung einer 
Karte für Unionsbürger und Angehörige des 
Europäischen Wirtschaftsraums mit Funktion 
zum elektronischen Identitätsnachweis sowie 
zur Änderung des Personalausweisgesetzes und 
weiterer Vorschriften 

– des Antrags der Abgeordneten Frank  Sitta, 
Mario Brandenburg (Südpfalz), Manuel 
Höferlin, weiterer Abgeordneter und der Frak-
tion der FDP: Smart Perso – Personalausweis 
auf dem Handy

(Tagesordnungspunkt 18 und Zusatztagesord-
nungspunkt 10)

Josef Oster (CDU/CSU): Liebe Kollegen von der 
FDP, Sie haben sich viel Mühe mit Ihrem Antrag gege-
ben. Das ist lobenswert. Aber diese Arbeit hätten Sie sich 

gar nicht zu machen brauchen. Denn nahezu alles, was 
Sie darin formulieren, haben wir doch längst in unserem 
Koalitionsvertrag vereinbart. Die Digitalisierung der Ver-
waltung ist auf dem Weg und wird jetzt deutlich an Tem-
po zulegen. Wir denken die Digitalisierung vom Bürger 
aus. Wir setzen dabei auf Effektivität und Sicherheit. Ein 
Baustein unserer Strategie ist die elD-Karte, um die es 
heute hier geht. Deutsche Staatsbürger im Ausland und 
Staatsangehörige des Europäischen Wirtschaftsraums 
können die Chipkarte beantragen. Diese Personengrup-
pen sind bisher vom Zugang zu E-Government-Leistun-
gen ausgeschlossen, die wir in Deutschland zunehmend 
selbstverständlich nutzen. 

Die Welt wächst zusammen, Europa wächst zusam-
men. Circa 900 000 Deutsche leben und arbeiten im 
EU-Ausland – Frankreich, Polen, Italien und Österreich 
sind beispielsweise längst zur zweiten Heimat vieler 
deutscher Staatsangehöriger geworden. umgekehrt ist 
Deutschland der Lebensmittelpunkt von rund 5 Milli-
onen Bürgerinnen und Bürgern aus dem europäischen 
Ausland. In ihrem Lebensalltag haben all diese Men-
schen ein berechtigtes Interesse an der Inanspruchnahme 
deutscher Verwaltungsleistungen. Ob es die Einreichung 
der Steuererklärung ist, die Beantragung von Kindergeld 
oder einem Führungszeugnis, all das wird in Zukunft be-
quem und sicher digital möglich sein. Mit der elD-Karte 
haben wir· dafür ein effektives und vor allem sicheres 
Medium geschaffen. Effektiv, weil es einfach und un-
kompliziert ist: Die Chipkarte enthält alle zur Identifizie-
rung notwendigen Daten und kann mithilfe eines Lese-
gerätes, wie zum Beispiel einem Smartphone, verwendet 
werden. Sicher, weil wir zusammen mit der zur Verwen-
dung notwendigen PIN-Nummer ein hohes Sicherheits-
niveau garantieren.

Von diesem Komfort wollen wir auch unsere Staatsan-
gehörigen im Ausland und Unionsbürger, die in Deutsch-
land leben, nicht ausschließen. Wir sorgen dafür, dass 
Europa ein kleines Stückchen weiter zusammenwächst. 
Wir treten entschieden für ein starkes, sicheres und ver-
netztes Europa ein.

Saskia Esken (SPD): Die Modernisierung und die 
Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und ih-
rer Dienstleistungen ist ein wichtiges Anliegen, das in 
Deutschland viel zu lange verschlafen wurde. Damit 
die Bürgerinnen und Bürger die Dienstleistungen der 
Verwaltung nutzen können, ohne persönlich zu erschei-
nen oder gar eine Unterschrift zu leisten, müssen sie 
sich digital authentifizieren können. Schon vor Jahren 
wurde aus diesem Grund der neue Personalausweis mit 
elD-Funktion entwickelt.

Nur wenige Bürgerinnen und Bürger nutzen diese 
elD-Funktion allerdings auch in der Praxis. Der aktuel-
le eGovernment-Monitor der Initiative D21 hat ergeben, 
dass nur 22 Prozent der Bürgerinnen und Bürger bei ih-
rem Personalausweis die elD-Funktion freigeschaltet ha-
ben. Verschwindende 6 Prozent der Befragten besitzen 
das dafür benötigte Lesegerät und könnten damit zumin-
dest theoretisch die elD zur Authentifizierung einsetzen.
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Doch auch der Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die 
die digitalen Services der Verwaltung nutzen, ist bleibt in 
Deutschland auf niedrigem Niveau.

Die Gründe für diese geringe Nutzung der E-Govern-
ment-Angebote sind vielfältig. Befragungen haben erge-
ben, dass die Angebote zu wenig bekannt sind. Bisher 
wird aber auch kein Geld in die Werbung investiert, und 
auch die Information und Schulung der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen in der Verwaltung lässt zu wünschen 
übrig. Es muss endlich zur Regel werden, dass Digitali-
sierungsprojekte auch Budgetansätze für Marketing und 
Schulung enthalten.

Dazu kommt, dass die digitalen Services viel zu we-
nig am Nutzererlebnis orientiert sind – Design Thinking 
spielt noch eine viel zu geringe Rolle.

Und viel zu oft muss man feststellen, dass sich aus 
der Nutzung des digitalen Zugangs kaum ein Mehrwert 
für den Nutzer ergibt. Der digitale Zugang müsste schon 
bequemer oder schneller oder wenigstens kostengünsti-
ger sein – sonst kann ich ja auch gleich aufs Amt gehen.

Deshalb haben Bund und Länder sich mit dem Online-
zugangsgesetz schon Ende der letzten Legislatur vorge-
nommen, in einer sehr ambitionierten Zeitvorgabe alle 
relevanten Leistungen der öffentlichen Verwaltung digi-
tal anzubieten. Jetzt wird in Digitallaboren unter Einbe-
ziehung von Nutzerinnen und Nutzern entwickelt, wie so 
eine Anwendung aussehen muss, damit sie auch genutzt 
wird.

Um auch auf der Seite der Authentifizierung vorwärts 
zu kommen, hat die Koalition in der vergangenen Legis-
latur dafür gesorgt, dass neue Personalausweise anders 
als bisher grundsätzlich mit freigeschalteter elD ausge-
liefert werden, soweit der Bürger oder die Bürgerin nicht 
ausdrücklich widerspricht.

Für die aktuelle Legislatur haben wir uns vorgenom-
men, den elektronischen Personalausweis zu einem uni-
versellen, sicheren und vor allem mobil einsetzbaren 
ldentifizierungsmedium zu machen. Die Bürgerinnen 
und Bürger sollen ihren Personalausweis mit elD dann 
auch mobil, also zum Beispiel mithilfe eines Smart-
phones mit entsprechender Ausstattung nutzen und sich 
damit authentifizieren können.

Die elD ist in ihrer bisherigen Form aber an den Besitz 
eines Personalausweises gebunden. Damit sind EU-Bür-
ger, die in Deutschland leben, bisher von ihrer Nutzung 
ausgeschlossen.

Und auch deutsche Staatsbürger, die im Ausland le-
ben, können viele E-Government-Angebote nicht nutzen, 
weil eine Auslandsadresse nach gegenwärtiger Rechtsla-
ge nicht in den Personalausweis aufgenommen wird.

Der vorliegende Gesetzentwurf will diese Hindernisse 
beseitigen, und das ist im Sinne der Gleichbehandlung 
rundum zu begrüßen. Die Nutzung der Dienstleistungen 
des Staates soll ja allen Bürgerinnen und Bürgern glei-
chermaßen bequem und sicher zur Verfügung stehen.

Als ich meinen neuen Personalausweis übrigens vor 
einigen Jahren bei der Gemeinde abgeholt habe, natürlich 

mit Freischaltung der elD, da hat mich die Mitarbeiterin 
der Verwaltung gleich gewarnt: Das sei aber gefährlich.

Und auch wenn diese Warnung vielleicht überzo-
gen ist: Das Vertrauen in die Sicherheit der E-Govern-
ment-Anwendungen spielt eine gewichtige Rolle bei der 
Frage, ob die Bürgerinnen und Bürger sie annehmen. 
Dazu gehören Datenschutz und Datensicherheit, und 
dazu gehört natürlich auch die Sicherheit der Authenti-
fizierung.

Mit der Ausweitung der Einsatzgebiete und mit der 
Ausweitung der Zahl der Nutzerinnen und Nutzer ge-
winnt die Frage, wie man diesen Ausweis gegen Miss-
brauch und Datenklau sicherer machen kann, natürlich 
an Bedeutung. Und jetzt wird da die Idee ins Spiel ge-
bracht, man könnte die Sicherheit von Ausweisdokumen-
ten durch die Speicherung von Fingerabdrücken erhöhen. 
Es laufen sogar schon entsprechende Beratungen auf eu-
ropäischer Ebene.

Ich halte es für einen Irrglauben, dass Fingerabdrü-
cke die Sicherheit von Ausweisdokumenten erhöhen. Es 
wurde schon vielfach gezeigt: Fingerabdrücke können 
ohne allzu großen Aufwand gefälscht und dann miss-
bräuchlich eingesetzt werden. Anders als ein geklautes 
Passwort oder einen gestohlenen Schlüssel kann man den 
Fingerabdruck aber nicht austauschen.

Auch aus Sicherheitsgründen halte ich deshalb nichts 
von der Pflicht zur Speicherung von Fingerabdrücken in 
Ausweisdokumenten.

Ulla Jelpke (DIE LINKE): Nachdem vor zwei Jah-
ren für alle Deutschen verpflichtend der sogenannte On-
linepersonalausweis eingeführt wurde, soll es ein ähnli-
ches Dokument jetzt auch für EU-Bürger geben, die in 
Deutschland wohnen. Konkret beabsichtigt die Bundes-
regierung, eine Karte mit Funktion zum elektronischen 
ldentitätsnachweis – eID-Karte – einzuführen. Außerdem 
soll das Personalausweisgesetz dahin gehend geändert 
werden, dass auch Deutsche, die im Ausland wohnen, 
den Onlinepersonalausweis erhalten können, was bisher 
nicht möglich ist. Diese Regelungen klingen zunächst 
nach einer sinnvollen Angleichung, laufen aber in Wirk-
lichkeit darauf hinaus, Datenschutzstandards erneut ab-
zusenken 

Ich will zunächst daran erinnern, was die Bundesbe-
auftragte für den Datenschutz und die Informationsfrei-
heit im Jahr 2017 gesagt hat, als die Große Koalition 
das Personalausweisgesetz geändert hatte: ,,Die von der 
Bundesregierung geplante Novelle für ein neues Perso-
nalausweisgesetz würde datenschutzrechtliche Standards 
verschlechtern.“ Denn die bis dahin geltende Wahlfrei-
heit, den Personalausweis mit eingeschalteter oder aus-
geschalteter Onlinefunktion zu erwerben, wurde damals 
abgeschafft. Grund dafür war die weit verbreitete Skep-
sis der Bürgerinnen und Bürger, die sich zu zwei Drit-
teln gegen die Onlinefunktion entschieden hatten. So viel 
Freiheit wollte die Bundesregierung den Bürgern nicht 
zugestehen. Seither wird der Ausweis nur noch mit der 
Onlinefunktion ausgegeben.
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Die Datenschutzbeauftragte hat ebenfalls kritisiert, 
dass die Unternehmen, die Onlinedienste anbieten, pau-
schal ermächtigt werden, die persönlichen Daten der 
Nutzer zu verwenden, und zwar unabhängig davon, ob 
diese Daten für den jeweiligen Zweck überhaupt erfor-
derlich sind. Die EU-Bürger, die in Deutschland leben, 
müssen in Zukunft – anders als Deutsche – ihren Perso-
nalausweis zwar nicht ebenfalls mit einer Onlinefunkti-
on ausstatten lassen. Es soll ihnen aber freistehen, eine 
elD-Karte mit den gleichen Funktionen zu beantragen. 
Wer sich dafür entscheidet, geht damit auch die gleichen 
datenschutzrechtlichen Risiken ein, wie sie Deutschen 
schon zugemutet werden.

Der Chaos Computer Club hat bereits bewiesen, dass 
durch unsichere Lesegeräte oder ungeschützte Verbin-
dungen die Kontaktdaten der Nutzer ausgespäht werden 
können. Dieses Problem wird noch dadurch verschärft, 
dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik die Kartenlesegeräte auch weiterhin auf unter-
schiedlichen Sicherheitsniveaus zertifiziert. Es ist noch 
nicht einmal erforderlich, ein vom BSI zertifiziertes Ge-
rät zu benutzen. Das Mindeste wäre doch, dass Geräte 
auf dem höchsten Stand der Technik zentral vom Bund 
beschafft und gemeinsam mit der elD ausgegeben wer-
den.

Angesichts der Hackerkriminalität, vor der ja auch 
die Bundesregierung immer wieder warnt, ist es zudem 
grober Unsinn, die Gültigkeit der Onlinekarte auf zehn 
Jahre festzulegen und gleichzeitig einen hohen Sicher-
heitsstandard zu behaupten. Über zehn Jahre hinweg ist 
im Internet überhaupt nichts sicher.

Im Ergebnis bleibt festzuhalten: EU-Bürger sollen 
jetzt das Recht erhalten, den Schutz ihrer Daten ebenfalls 
abzusenken. Ich kann nur empfehlen, auf ein solches 
Recht zu verzichten. Man muss sich schon fragen: Wa-
rum legt die Bundesregierung überhaupt so großen Wert 
auf diese Technik? Die Antwort hat sie schon vor zwei 
Jahren gegeben, als sie darauf hinwies, es gehe darum, 
der Wirtschaft ein großes Potenzial neuer Kunden zuzu-
führen und die führende Rolle Deutschlands auf diesem 
Technologiefeld zu sichern. Es geht also wieder einmal 
um Profit. Das gilt auch diesmal, lesen wir doch in der 
Gesetzesbegründung: „Auch Unternehmen sollen von 
den Vorzügen der Onlineausweisfunktion profitieren.“ 
Und da sind 4,7 Millionen potenzielle neue Kunden – so 
viele EU-Bürger leben in Deutschland – eben ein wich-
tiger Faktor.

Die Linke sagt dazu: Es kann nicht angehen, dass Da-
tenschutzstandards abgesenkt werden, um der Wirtschaft 
einen Gefallen zu machen und den Technologiestandort 
Deutschland zu stärken. Man kann auch nicht einfach sa-
gen: Selbst schuld, wer die elD-Karte beantragt. – Das 
Mindeste wäre, die Diensteanbieter zu strengen Daten-
schutzmaßnahmen zu verpflichten. Außerdem muss der 
Onlineausweis wieder für alle zu einer rein freiwilligen 
Angelegenheit werden.

Anlage 13

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung des von der Bundesregierung einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Umsetzung 
der Richtlinie (EU) 2017/1371 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2017 über die 
strafrechtliche Bekämpfung von gegen die finanzi-
ellen Interessen der Union gerichtetem Betrug  
(Tagesordnungspunkt 19)

Alexander Hoffmann (CDU/CSU): Delikte, die sich 
gegen den Haushalt der Europäischen Union bzw. gegen 
die Haushalte ihrer Organe und Einrichtungen richten, 
schaden der Funktionstüchtigkeit der Union, den Mit-
gliedstaaten – und somit letztlich auch ihren Bürgerin-
nen und Bürgern. Das Ziel, die Lebensbedingungen in 
der EU zu verbessern, Wachstum und Arbeitsplätze zu 
schaffen, wird durch Wirtschaftskriminalität gefährdet. 
90 Prozent des EU-Haushalts werden auf nationaler Ebe-
ne verwaltet. Daraus resultiert nicht nur das Bedürfnis, 
sondern auch unsere (Mit-)Verantwortung, die finanziel-
len Interessen der Gemeinschaft zu schützen. Dies kann 
nur durch die Einrichtung eines wirksamen Systems von 
Mindestvorschriften für die einschlägigen mitgliedstaat-
lichen Straftatbestände gelingen. Zu diesem Zweck stellt 
die Richtlinie Mindestvorschriften für die Definition von 
Straftatbeständen auf, die der Bekämpfung von Betrug 
und sonstigen Straftaten gegen die finanziellen Interes-
sen der Union dienen. Dabei handelt es sich vor allem um 
Bestimmungen zu Verhaltensweisen, die nach geltendem 
deutschen Recht den Straftatbeständen des Betruges, des 
Subventionsbetruges, der Steuerhinterziehung, der Geld-
wäsche, der Bestechlichkeit und Bestechung sowie der 
Untreue entsprechen und auf eine Schädigung der finan-
ziellen Interessen der Union gerichtet sind. Darüber hi-
naus enthält die Richtlinie Vorgaben zu Teilnahme und 
zum Versuch, zur Verantwortlichkeit von juristischen 
Personen, zur Strafhöhe, zur Verjährung sowie zum 
Strafanwendungsrecht. 

Wir haben unsere Hausaufgaben gut gemacht. Daher 
entspricht das geltende deutsche Recht den Vorgaben der 
Richtlinie bereits weitestgehend. Der Umsetzungsbedarf 
ist relativ gering. Die noch erforderlichen Anpassungen 
sollen nun durch das Gesetz zur Stärkung des Schutzes 
der finanziellen Interessen der Europäischen Union er-
folgen. Im Rahmen eines eigens geschaffenen Stamm-
gesetzes etabliert dieses Gesetz die Straftatbestände der 
missbräuchlichen Verwendung von EU-Mitteln – § 1 – 
sowie der rechtswidrigen Verminderung von Einnah-
men – § 2 – und ergänzt das Korruptionsstrafrecht, § 3. 
Zudem sollen eine Ergänzung des Korruptionsstrafrechts 
und eine Anpassung des Straftatbestands des Subventi-
onsbetrugs im Strafgesetzbuch erfolgen, Artikel 2. Da-
mit wird auch der europäischen Staatsanwaltschaft, die 
künftig grenzüberschreitend organisierte Kriminalität 
bekämpft, eine gute Arbeitsgrundlage im materiellen 
Recht verschafft. Denn wenn Untreue, Betrug und Kor-
ruption vor Landesgrenzen nicht haltmachen, dann darf 
die Strafverfolgung nicht länger an Landesgrenzen und 
nationalen Zuständigkeiten scheitern. 
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Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Wir beraten 
heute in erster Lesung den Gesetzentwurf der Bundes-
regierung zu Betrugsbekämpfung und Schutz der finan-
ziellen Interessen der Europäischen Union. Hintergrund 
des Gesetzgebungsverfahrens ist die Umsetzung der so-
genannten PIF-Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. Juli 2017 über die strafrechtliche 
Bekämpfung von Handlungen gegen die finanziellen In-
teressen der Union. Bis zum 6. Juli 2019 müssen wir die-
se in nationales Recht umsetzen. Ziel der Richtlinie ist 
der Schutz der finanziellen Interessen der EU. Die Bür-
gerinnen und Bürger Europas müssen darauf vertrauen 
können, dass ihr Geld ordnungsgemäß verwendet wird. 
Die Kommission geht davon aus, dass es jährlich Schä-
den durch Straftaten gegen die finanziellen Interessen der 
Europäischen Union in einem Volumen von rund einer 
halben Milliarde Euro gibt. Das ist viel Geld, hier bedarf 
es eines klaren und auch scharfen Sanktionsregimes.

Die Richtlinie legt fest, welche Mindestanforderun-
gen bei der strafrechtlichen Bekämpfung von Betrug 
und Korruption in den Mitgliedstaaten gelten sollen. Die 
Richtlinie steht auch in engem Zusammenhang mit der 
Verordnung 2017/1939 des Rates vom 12. Oktober 2017 
zur Durchführung einer verstärkten Zusammenarbeit zur 
Errichtung einer Europäischen Staatsanwaltschaft, die 
zukünftig auch für die Strafverfolgung zuständig sein 
wird. 

Aufgrund der Richtlinie ergibt sich erfreulicherweise 
nur geringer Anpassungsbedarf für das deutsche Recht. 
Wir haben bereits ein sehr ausdifferenziertes und den 
Vorgaben der Richtlinie entsprechendes strafrechtliches 
Gefüge. Es sollen daher nur einige wenige klarstellende 
Anpassungen gesetzessystematischer Art im Strafgesetz-
buch vorgenommen werden. Überdies wird ein neues, 
aber mit drei Paragrafen sehr überschaubares Stammge-
setz geschaffen. Das neu geschaffene Stammgesetz zur 
Stärkung des Schutzes der finanziellen Interessen der 
Europäischen Union enthält drei eigenständige Straftat-
bestände. Hiermit kommt der Gesetzentwurf der Forde-
rung nach, dass der Schutz der finanziellen Interessen der 
Union einer einheitlichen Definition des Betrugs bedarf 
und „sämtliche betrügerische Handlungen zulasten der 
Einnahmen- oder Ausgabenseite und der Vermögenswer-
te des Gesamthaushalts der Europäischen Union“ erfasst. 

§ 1 soll rechtswidriges Handeln auf der aktiven Seite, 
also auf der Ausgabenseite, erfassen. Hier bestehe Um-
setzungsbedarf, da der Betrugstatbestand des § 263 StGB 
und der Untreuetatbestand des § 266 StGB den Anfor-
derungen der Richtlinie nicht in ausreichendem Maße 
genügen, um betrügerische Absichten der späteren miss-
bräuchlichen Verwendung sowie alle Konstellationen der 
Vermögensbetreuungspflichten zu erfassen. 

Rechtswidriges Handeln als passive Seite, also in Be-
zug auf Einnahmen, soll in § 2, sonstige Einnahmen, mit 
denen sich der EU-Haushalt neben den Eigenmitteln fi-
nanziert, erfasst werden. Damit sollen die Tatbestandsva-
rianten des Artikels 3 Absatz 2 lit. c umgesetzt werden. 
Der Anwendungsbereich des § 370 Abgabenordnung rei-
che für eine richtlinienkonforme Umsetzung nicht aus, 
da dieser sich nur auf Steuern beziehe. Der Geltungsbe-

reich des § 370 Abgabenordnung soll jedoch weiterhin 
Vorrang genießen und abschließend sein. 

Des Weiteren soll § 3 als ergänzender Korruptions-
straftatbestand zu den hiesigen §§ 333, 334, 335a StGB 
eingeführt werden, die ihrerseits ebenfalls angepasst wer-
den sollen. In der jetzigen Form werden erkaufte Dienste 
oder richterliche Handlungen geahndet, die Dienstpflich-
ten oder richterliche Pflichten verletzen. Dies genüge 
aber nicht den Anforderungen der Richtlinie, sodass der 
Entwurf vorsieht, jedwedes schädigende Verhalten gegen 
die finanziellen Interessen des Unionhaushaltes zu erfas-
sen. Eine Pflichtwidrigkeit der Handlung, wie im Straf-
gesetzbuch verankert, entfällt mithin.

Einige Änderungen erfolgen direkt im Strafgesetz-
buch. Hier soll etwa die Versuchsstrafbarkeit des Sub-
ventionsbetruges, § 264 Absatz 1  Nummer 1 StGB, ein-
geführt werden. Zukünftig soll bestraft werden, wer im 
Versuchsstadium finanzielle Mittel entgegen einer Ver-
wendungsbeschränkung verwendet. Dies entspricht den 
Vorgaben der Richtlinie in Artikel 3 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Artikel 5 Absatz 2.

Es ist kein Geheimnis, dass Deutschland im Rat ge-
gen die Annahme der jetzt umzusetzenden Richtlinie 
gestimmt hat. Deswegen begleiten wir die Umsetzung 
naturgemäß eher kritisch und müssen im parlamentari-
schen Verfahren insbesondere darauf achten, dass wirk-
lich nur das umgesetzt wird, was zwingend umzusetzen 
ist. Die Richtlinie selbst enthält leider eine Vielzahl un-
bestimmter Rechtsbegriffe. Das merkt man dem Umset-
zungsgesetz an, das die Unschärfen der Richtlinie zum 
Teil spiegelt. Hier müssen wir im parlamentarischen Ver-
fahren genau hinsehen, ob dem verfassungsrechtlichen 
Bestimmtheitsgrundsatz ausreichend Rechnung getragen 
wurde und ob die neuen Regelungen bzw. Anpassungen 
in der Praxis handhabbar sind.

Zum vorgelegten Gesetzentwurf gibt es auch und ge-
rade vor diesem Hintergrund einige kritische Stellung-
nahmen, etwa des Deutschen Richterbundes oder der 
Bundesrechtsanwaltskammer. Die nehme ich ernst, wir 
werden uns im parlamentarischen Verfahren daher mit 
den Details sehr genau auseinandersetzen. Ich freue mich 
auf konstruktive Beratungen, die am Ende ein Ergebnis 
zeitigen müssen. Die Bürgerinnen und Bürger der Euro-
päischen Union sollen sich darauf verlassen können, dass 
die finanziellen Interessen der EU wirksam geschützt 
werden.

Dr. Jürgen Martens (FDP): Der hier zur Beratung 
anstehende Gesetzentwurf der Bundesregierung stellt 
sich als bloße Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz 
der finanziellen Interessen der Europäischen Union dar. 
Aber eine solche schlichte Umsetzung hat auch ihre Tü-
cken, selbst wenn es laut der Gesetzentwurfbegründung 
hinsichtlich der Richtlinie nur sehr wenig Umsetzungsbe-
darf im deutschen Strafrecht gibt, sind doch die meisten 
Forderungen der Richtlinie hierzulande bereits erfüllt. 

Ohne ins Detail gehen zu wollen, werfen die vorge-
schlagenen Regelungen durchaus einige Fragen auf, Fra-
gen grundsätzlicher Art: Wie verhält sich die Umsetzung 
der Richtlinie im Strafrecht zum Ultima-Ratio-Grundsatz 
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für strafrechtliche Sanktionierung? Wie berücksichtigt 
der Gesetzentwurf die Vorgaben der Richtlinie, nur Vor-
satztaten zu erfassen etwa im Hinblick auf § 264 StGB 
und die dort vorgesehene Vorsatzform der Leichtfertig-
keit – also gesteigerter Fahrlässigkeit? Der Gesetzent-
wurf sagt dazu nichts oder wenig. 

Oder Detailfragen: Der Gesetzentwurf begründet eine 
Versuchsstrafbarkeit in Fällen von § 264 Absatz 1 Num-
mer 2 StGB – der Fehlverwendung von Subventionen. 
Hier ist schon die Feststellung eines Tatversuches in ob-
jektiver Hinsicht, etwa zum Ansetzen zur Tatbestands-
verwirklichung, kaum möglich – erst recht gilt dies für 
die subjektiven Tatbestandselemente. Die hier denkbaren 
Fälle werden im Übrigen wohl von den vorhandenen Nor-
men in §§ 263 oder 266 StGB erfasst. Probleme ergeben 
sich hier zusätzlich mit Blick auf den grundgesetzlichen 
Bestimmtheitsgrundsatz bei Annahme eines Tatversuchs, 
dies hier umso mehr, als § 264 Absatz 1 Nummer 1 bis 
3 alleine schon durch die besondere Vorsatzform der 
„Leichtfertigkeit“ die Strafbarkeit ausweitet und darüber 
hinaus in den Vorbereitungsbereich, bei betrugsähnlichen 
Taten also in den Bereich der Täuschungsverhandlung, 
vorverlegt. 

Zudem gibt es einen Wertungswiderspruch zu den 
Vorgaben in den Erwägungsgründen der Richtlinie, näm-
lich der Beschränkung der zu ahndenden Straftaten auf 
Vorsatztaten – andere Vorsatzformen sollen nicht in den 
Richtlinienbereich fallen, Gründe 3 und 11. Möglicher-
weise findet hier wieder einmal das so oft als unnötig ge-
geißelte „Gold Plating“ europarechtlicher Normen statt, 
also eine nicht erforderliche Ausweitung von Normen bei 
der Umsetzung einer Richtlinie. Statt aufgeblähter Nor-
men im allgemeinen Strafrecht wären Spezialnormen im 
Nebenstrafrecht hilfreicher. 

Das Thema des Schutzes der finanziellen Interessen 
der Europäischen Union ist allerdings weit über den 
Umfang dieses Gesetzentwurfes hinaus von besonderer 
Bedeutung. Dies gilt zum einen im Hinblick auf die fi-
nanziellen Interessen der EU. Alleine die Anerkennung 
solcher Interessen erscheint heute bereits schwierig, da 
es leider Kräfte gibt, die bereits die Europäische Union 
insgesamt und damit natürlich auch die Existenz origi-
närer Eigeninteressen der EU infrage stellen oder sie 
allenfalls als abgeleitete Finanzinteressen der Mitglied-
staaten betrachten wollen. Sie verkennen allerdings die 
realen Entwicklungen der Union und ihrer Institutionen 
wie auch ihrer finanziellen Verfasstheit. Zum anderen ist 
es nach wie vor schwer, den finanziellen Interessen der 
EU, selbst wenn diese anerkannt sind, die Bedeutung und 
damit den strafrechtlichen Schutz zu verschaffen, wie 
ihn die Mitgliedstaaten für eigene Mittel vorsehen. Selt-
samerweise beklagen aber ausgerechnet diejenigen po-
litischen Kräfte, die einen solchen Schutz ablehnen und 
als Souveränitätsverlust der Mitgliedstaaten diffamieren, 
zugleich lauthals, dass EU-Mittel überproportional oft 
auf kriminelle Weise verschwinden – was übrigens nach-
weislich nicht stimmt. Dieselben Kräfte sind dabei aber 
immer bestrebt, möglichst große Beiträge an Mitteln der 
EU für ihre Länder zu erhalten. 

Dass es der jetzt umzusetzenden Richtlinie bedarf 
und diese erst jetzt in Deutschland umzusetzen ist, ist 

eigentlich blamabel, hatte der EuGH doch schon 1985 
im „Griechischen Mais“-Urteil die Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten festgestellt, Gemeinschaftsmittel straf-
rechtlich genauso zu schützen wie die eigenen nationalen 
Mittel. Hätten die Minister in den vergangenen 34 Jah-
ren entsprechend gehandelt, wäre dieser Gesetzentwurf 
eigentlich unnötig. 

Friedrich Straetmanns (DIE LINKE): Wir beraten 
heute den Gesetzentwurf „EU-Finanzschutzstärkungs-
gesetz“. Unter anderem ist in § 1 des Gesetzentwurfes 
die Strafbarkeit der missbräuchlichen Verwendung von 
Leistungen der Europäischen Union angesprochen. Wir 
als Partei Die Linke sind selbstverständlich auch der 
Meinung, dass öffentliche Mittel sorgfältig vergeben und 
vor allem zur Mehrung des europäischen Gemeinwohls 
eingesetzt werden müssen. 

Ob und wie dies sachgerecht durch das Strafrecht er-
reicht werden kann, ist allerdings eine Frage, der sich 
der Rechtsausschuss im Fortgang der weiteren Beratung 
stellen muss. Hier werden wir auch zu klären haben, ob 
das vorgeschlagene Gesetz wirklich systematisch in das 
deutsche Strafrecht passt. Wir neigen nach dem heutigen 
Diskussionsstand eher zu einer Lösung innerhalb der bis-
herigen gesetzlichen Regelungen. Wir sind hier aber of-
fen und freuen uns auf eine intensive politisch-fachliche 
Diskussion im Ausschuss. Hier sollte Gründlichkeit vor 
Schnelligkeit gehen.

Eine wichtige Grundlage für die weitere Beratung 
muss die hohe Fehlerquote bei den EU-Gesamtausga-
ben sein. Dazu beziehe ich mich auf die Aussagen des 
ehemaligen Präsidenten des EU-Rechnungshofes, Vitor 
Caldeira, der für das Kalenderjahr 2011 feststellte: „Bei 
schätzungsweise 3,9 Prozent der EU-Gesamtausgaben 
im Jahr 2011 hat es Fehler gegeben“; das sind 0,2 Pro-
zent mehr als im Jahr davor oder in absoluten Zahlen 
rund 5 Milliarden Euro von einem Gesamtbudget von 
circa 130 Milliarden Euro.

Das Gros der Fehler wurde in den Bereichen aufge-
deckt, in die die meisten europäischen Gelder fließen, in 
die Landwirtschaft und in große Infrastrukturprojekte. 
Schwere Fehler sind zum Beispiel die Verletzung von 
Regeln bei öffentlichen Beschaffungen oder falsche Kos-
tenkalkulationen bei von der EU mitfinanzierten Projek-
ten.

Oft werden in der Landwirtschaft zu hohe Angaben 
bei der Nutzfläche oder beim Bestand von Tieren ge-
macht. Das ist möglich, weil diese nicht ausreichend 
kontrolliert werden. Auch werden unter dem bestehen-
den Wettbewerbsdruck europaweite Ausschreibungen öf-
ter mal umgangen; da stellt sich zum Beispiel schon mal 
ein landwirtschaftliches Gebäude nach Fertigstellung als 
Wohnhaus heraus.

Hier und dort fällt es schwer, nicht an eine betrüge-
rische Absicht zu glauben. Natürlich steckt nicht hinter 
jedem aufgedeckten Fehler ein Betrug, aber auch das 
werden wir in der weiteren Beratung berücksichtigen 
müssen.
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Meine Fraktion fordert alle Kolleginnen und Kollegen 
seit langer Zeit auf, mit uns zusammen mehr zu unterneh-
men hinsichtlich einer besseren Kontrolle und Transpa-
renz bei der öffentlichen Auftragsvergabe und der damit 
verbundenen Ausgaben. Dahin können wir nur kommen, 
wenn sich die Bundesrepublik für ein verbindliches und 
aussagekräftiges Lobbyregister für die EU einsetzt, das 
Die Linke auch auf nationaler Ebene seit langem fordert.

Christian Lange, Parl . Staatssekretär bei der Bun-
desministerin der Justiz und für Verbraucherschutz: Be-
trug im Zusammenhang mit Mitteln der Europäischen 
Union gefährdet genau das, was wir mit Europa errei-
chen wollen: die Lebensbedingungen in der EU verbes-
sern, für nachhaltiges Wirtschaftswachstum sorgen und 
Arbeitsplätze schaffen. Der Betrug am Haushalt der EU 
schadet nicht nur Brüssel, sondern geht zulasten der 
Mitgliedstaaten sowie der Bürgerinnen und Bürger. Wir 
müssen daher gemeinsam für einen wirksamen Schutz 
der EU-Gelder sorgen. Jeder einzelne Mitgliedstaat ist 
in der Verantwortung, denn mehr als 90 Prozent des 
EU-Haushalts werden auf nationaler Ebene verwaltet. 
Gerade auch Deutschland als großer Nettozahler muss 
seiner Verantwortung gerecht werden und seinen Beitrag 
für einen wirksamen, auch strafrechtlichen Schutz des 
EU-Haushalts leisten. Dazu ist unser geltendes Recht be-
reits jetzt in der Lage, und deshalb sieht der heute zu be-
ratende Gesetzentwurf zur Umsetzung der sogenannten 
PIF-Richtlinie – das Akronym PIF steht für die französi-
sche Bezeichnung „protection des intérêts financiers de 
l’Union européenne“ (Schutz der finanziellen Interessen 
der Europäischen Union) – auch nur geringfügige Än-
derungen vor, die dann zusammen mit dem bestehenden 
deutschen Strafrecht eine solide Grundlage für die Arbeit 
der Europäischen Staatsanwaltschaft sein werden. 

Der Gesetzentwurf beschränkt sich auf eine Eins-zu-
eins-Umsetzung der Richtlinie, denn auch beim Schutz 
der finanziellen Interessen der Union müssen strafrecht-
liche Maßnahmen verhältnismäßig sein und sie dürfen 
nicht zu grundlegenden Verwerfungen in den nationalen 
Strafrechtssystemen führen. Dies hatte auch bereits der 
Bundesrat in seiner Stellungnahme vom 21. September 
2012 betont, die zu Beginn der Verhandlungen auf zu 
weitgehende Vorgaben des damaligen Richtlinienent-
wurfs hinwies. Die Bundesregierung hat der Bitte des 
Bundesrates entsprochen und sich bei den Verhandlun-
gen in Brüssel dafür starkgemacht, dass es nicht zu un-
angemessenen Vorfeldstrafbarkeiten und zu Brüchen mit 
den grundlegenden Wertungen des deutschen Vermö-
gensstrafrechts kommt. Das deutsche Strafrecht ist den 
Anforderungen an einen wirksamen Schutz der finanzi-
ellen Interessen der Union ausreichend gewachsen. Wir 
haben uns daher nicht nur bei den Verhandlungen auf eu-
ropäischer Ebene dafür eingesetzt, dass die Vorgaben der 
Richtlinie mit dem deutschen Strafrechtssystem kompa-
tibel sind. Wir haben auch bei der Erstellung des heute zu 
beratenden Gesetzentwurfs auf dem geltenden Strafrecht 
aufgebaut und, wo nötig, Anpassungen vorgenommen. 

Die noch erforderlichen Regelungen sollen mit dem 
Gesetz zur Stärkung des Schutzes der finanziellen Inte-

ressen der EU (Artikel 1) und durch kleinere Anpassun-
gen im Strafgesetzbuch (Artikel 2) geschaffen werden. 

Der Gesetzentwurf sieht in seinem Artikel 1 insbeson-
dere die Einführung zweier neuer Straftatbestände vor. 
Künftig sollen die missbräuchliche Verwendung von 
Mitteln der EU und die rechtswidrige Verminderung von 
Einnahmen der EU unter bestimmten Bedingungen auch 
dann unter Strafe stehen, wenn die strengeren Vorausset-
zungen des Strafgesetzbuches nicht erfüllt sind. 

Die „Missbräuchliche Verwendung von Mitteln der 
Europäischen Union“ schützt Ausgaben der EU, die 
keine Subventionen sind und daher nicht unter den gel-
tenden Straftatbestand des Subventionsbetrugs (§ 264 
StGB) fallen. 

Die „Rechtswidrige Verminderung von Einnahmen 
der Europäischen Union“ stellt es unter Strafe, wenn 
jemand eine für die Verwaltung von EU-Einnahmen zu-
ständige Stelle täuscht und dadurch Einnahmen verkürzt. 

Damit wird auch für EU-Einnahmen, die keine Steu-
ern sind, ein ähnlich starker Schutz wie für Steuereinnah-
men geschaffen. 

Diese neuen Straftatbestände sollen ausschließlich 
für Taten gelten, die gegen die finanziellen Interessen 
der Europäischen Union gerichtet sind. Das allgemeine 
Strafrecht soll neben diesen neuen Straftatbeständen un-
eingeschränkt anwendbar bleiben. 

Nach meiner Wahrnehmung ist es mit dem vorge-
legten Gesetzentwurf gelungen, das zur Umsetzung der 
PIF-Richtlinie noch Erforderliche klar zu umgrenzen. 
Das mag nicht zuletzt darauf zurückzuführen sein, dass 
wir bereits bei den Verhandlungen auf europäischer Ebe-
ne auf die Kompatibilität zwischen deutschem Strafrecht 
und den Vorgaben aus Brüssel bedacht waren.

Ich bitte daher um Ihre Unterstützung des Gesetzent-
wurfs der Bundesregierung.

Anlage 14

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung:

a) des Antrags der Abgeordneten Sven-Christian 
Kindler, Dr. Franziska Brantner, Agnieszka 
Brugger, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Für 
einen stabilen Euro – Kluge Reformen der 
Wirtschafts- und Währungsunion und gezielte 
Investitionen in der Eurozone

b) der Beschlussempfehlung und des Berichts 
des Finanzausschusses zu dem Antrag der 
Abgeordneten Dr. Bruno Hollnagel, Albrecht 
Glaser, Franziska Gminder, weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der AfD: Erhalt 
der nationalen Einlagensicherung – Keine 
Transfer- und Haftungsunion in Europa

c) der Beschlussempfehlung und des Berichts 
des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der 
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Abgeordneten Christian Lindner, Christian 
Dürr, Bettina Stark-Watzinger, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der FDP: zu dem 
Vorschlag der Europäischen Kommission für 
eine Verordnung des Rates über die Einrich-
tung des Europäischen Währungsfonds  
KOM(2017) 827 endg., Ratsdok. 15664/17  
hier: Stellungnahme nach Artikel 23 Absatz 3 
des Grundgesetzes   
Europas fiskalpolitische Regeln stärken – 
Transferunion verhindern

d) Beratung des Antrags der Abgeordneten 
Fabio De Masi, Matthias W. Birkwald, Jörg 
Cezanne, weiterer Abgeordneter und der 
Fraktion DIE LINKE:  
Kürzungspolitik beenden – Eurozone zu-
kunftsfest machen

(Tagesordnungspunkt 20 a bis d)

Antje Tillmann (CDU/CSU): Kollegen der AfD, 
im Rahmen der Aktuellen Stunde im Januar 2018 hat-
te ich Ihnen unsere Beschlüsse zur Bankenunion 2015 
und 2016 zur Lektüre empfohlen. Ich freue mich, dass 
Sie dem Rat gefolgt sind, diese zu lesen. Die Schlüsse, 
die Sie daraus ziehen, sind aber zum Teil, gelinde gesagt, 
abenteuerlich. 

Risikoreduzierung. Sie fordern die „Beendigung des 
Prinzips gegenseitiger Bankenhaftung“. Das können 
Sie ernsthaft nur erreichen, wenn Sie Banken verbieten, 
Staatsanleihen anderer Staaten zu kaufen oder miteinan-
der in Kontakt zu treten. Sobald es internationale Wirt-
schaftskontakte gibt, gibt es auch Verflechtungen und 
Risiken. 

Besser ist da unser Ansatz: Eigenkapitalausstattung. 
Höheres Eigenkapital macht Banken weniger krisenan-
fällig und reduziert Risiken. Deshalb haben wir festge-
legt, dass Banken eine Kernkapitalquote von 10,5 Prozent 
nicht unterschreiten dürfen. Der Bericht des Ausschusses 
für Finanzstabilität von Juni 2018 stellt sogar fest, dass 
die Banken im Euro-Raum eine harte Kernkapitalquote 
im Schnitt von über 14 Prozent haben.

Bankbilanzen. Auch bei den Risiken in den Bankbi-
lanzen sind wir auf einem richtigen, wenn auch langen 
Weg. Neue NPL. Neu ausfallgefährdete Kredite müssen 
künftig nach festen zeitlichen Vorgaben mit neuem Ei-
genkapital untersetzt werden. Als ausfallgefährdet gilt 
ein Kredit dann, wenn der Kreditnehmer mit den verein-
barten Teil- oder Zinszahlungen mehr als 90 Tage in Ver-
zug ist. Bei mit Immobilien besicherten ausfallgefährde-
ten Krediten muss die vollständige Deckung nach neun 
Jahren aufgebaut sein, bei sonstigen Besicherungen nach 
sieben Jahren. Unbesicherte Kredite müssen nach spätes-
tens drei Jahren vollständig gedeckt sein. Rat und Parla-
ment haben sich im Dezember 2018 hierauf verständigt.

Bestehende NPL. Bereits notleidende Kredite müssen 
konsequent abgebaut werden. Im Dezember hat die Eu-
ro-Gruppe ein Ziel von maximal 5 Prozent brutto bzw. 
2,5 Prozent netto NPL pro Kreditinstitut beschlossen. Im 
Jahr 2020 überprüfen wir die Erreichung dieses Ziels.

Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht. Um 
ausfallgefährdete Kredite weiter zu reduzieren, muss 
die Verwertbarkeit von Sicherheiten in vielen Ländern 
vereinfacht und die Durchsetzbarkeit von Ansprüchen 
verbessert werden. Die Kommission hat einen Richtli-
nienvorschlag gemacht, mit dem Banken schneller in Si-
cherheiten vollstrecken können und mit dem der Aufbau 
von Zweitmärkten für solche Kredite gefördert werden 
kann. Die Verhandlungen in der Ratsarbeitsgruppe laufen 
derzeit.

Staatsschulden. Die Regierungschefs der Euro-Zone 
haben im Dezember 2018 für Staatsanleihen Umschul-
dungsklauseln – single limb collective action clauses – 
beschlossen, mit denen in nur einem Schritt über die Re-
strukturierung entschieden werden kann. Darüber hinaus 
ist aber auch der Abbau der regulatorischen Privilegie-
rung von Staatstiteln nötig, wie im ECOFIN-Fahrplan 
und unseren Bundestagsbeschlüssen von 2015 und 2016 
vorgesehen. Wir brauchen eine risikoadäquate Unterle-
gung mit Eigenkapital. Das müssen Sie also nicht noch 
mal fordern. Das ist schon Bundestagsbeschluss.

Abwicklungsmechanismus. Mit dem Abwicklungs-
mechanismus und dem Abwicklungsfonds ist eine ge-
ordnete Bankenabwicklung unter europäischer Regie ge-
währleistet. Für die Eigentümer- und Gläubigerhaftung 
müssen Banken 8 Prozent vorrangig verwertbares Kapi-
tal vorhalten. Wir haben erfolgreich darauf hingewirkt, 
dass überall die gleichen Anforderungen an Umfang und 
Qualität der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten gelten. Das entsprechende Bankenpa-
ket wurde Ende Dezember im Trilog beschlossen. Mit 
dem im Dezember gefassten Beschluss der Regierungs-
chefs wird außerdem sichergestellt, dass die über den Ab-
wicklungsfonds hinausgehende, ab 2024 zur Verfügung 
stehende Letztsicherung die nationalen Parlamentsrechte 
nicht beschneiden.

Ablehnung Kommissionsvorschlag EDIS. Sie for-
dern: „Erhalt der Einlagensicherung auf nationaler Ebene 
zur Absenkung oder Vermeidung von Risiken“. Da sind 
wir schon lange besser: Wir haben dieses gut funktionie-
rende deutsche System sogar in allen europäischen Län-
dern verpflichtend gemacht. Alle europäischen Staaten 
müssen bis 2024 zum Schutz der Sparer einen Puffer von 
0,8 Prozent der gedeckten Einlagen zur Verfügung stel-
len. Das bedeutet sehr viel mehr Sicherheit für Anleger 
und Sparer.

Der Bundestag hat 2015 und 2016 auf Koalitions-
antrag hin beschlossen, „dass vor dem Hintergrund der 
bestehenden Defizite eine gemeinsame europäische Ein-
lagensicherung unterbleibt“. Wir haben unsere Meinung 
nicht geändert. Auch Bundesfinanzminister Scholz hat 
auf einer Tagung der Volksbanken und Raiffeisenbanken 
im letzten Jahr „eine gemeinsame Einlagensicherung in 
Europa“ als „ein langfristiges Projekt“ bezeichnet, für 
das „weitergehende Fortschritte beim Risikoabbau“ nö-
tig seien. Zitat: „Und das wird uns sicherlich noch lange 
in Anspruch nehmen.“

Abschaffung Bankenaufsicht. Sie fordern allen Erns-
tes das Ende der europäischen Bankenaufsicht. Also zu-
rück zu den nationalen Bankenaufsichten, die ja ganz 
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offensichtlich nicht funktioniert haben! Das ist doch ab-
surd nach den Erfahrungen, die wir in der Bankenkrise 
gemacht haben.

Abschaffung ESM. Den Rettungsschirm ESM, der in 
Not geratenen Euro-Staaten gegen strikte Vorgaben zur 
Umsetzung von Strukturreformen Kredite ausreicht und 
dies während der Staatsschuldenkrise auch sehr erfolg-
reich getan hat, wollen Sie gleich mit abschaffen. Und 
was wollen Sie machen, wenn doch mal wieder ein Land 
oder eine Bank in Schwierigkeiten gerät? Dann zahlt 
nach Ihren Plänen wieder der Steuerzahler. Das werden 
wir nicht zulassen.

Fazit. Sie wollen zurück zum Stand vor der Banken-
union. Damit gehen Sie zurück zu mehr Risiko und we-
niger Kontrolle auf den Finanzmärkten. Solchen Irrsinn 
werden wir verhindern.

Johannes Kahrs (SPD): Zur Debatte stehen heute 
vier Anträge der Opposition: zwei, die schon von den 
zuständigen Fachausschüssen beraten und mehrheitlich 
abgelehnt wurden, zwei, die heute erstmals beraten wer-
den. Die vier Oppositionsfraktionen wollen damit der 
Bundesregierung erklären, wofür oder wogegen sie zu 
sein hat in der Euro-Zone und in der EU insgesamt. Man-
che dieser Ratschläge sind gut gemeint, einige wenige 
sind sogar gut – aber sie sind allesamt überflüssig. Denn 
diese Regierung, diese Koalition weiß sehr genau, was 
sie europapolitisch erreichen will. Und sie wusste es von 
Anfang an.

„Ein neuer Aufbruch für Europa“, so lautet die erste 
der drei Überschriften, unter die CDU, CSU und SPD 
ihren Koalitionsvertrag für diese Wahlperiode gestellt 
haben. „Ein neuer Aufbruch für Europa“, das war uns 
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten besonders 
wichtig. „Ein neuer Aufbruch für Europa“, das bedeutet 
für uns unter anderem, die Wettbewerbsfähigkeit der EU 
und ihre Wachstumskräfte zu stärken, um bestehende Ar-
beitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Das bedeutet für uns, für eine gerechte Besteuerung 
der großen Konzerne zu sorgen, gerade auch der Internet-
giganten Google, Apple, Facebook und Amazon. Das be-
deutet für uns, in enger Partnerschaft mit Frankreich die 
Euro-Zone zu reformieren und stärker zu machen, damit 
unsere Währung, die Volkswirtschaften und Staatshaus-
halte der Euro-Zone globalen Krisen besser standhalten 
können.

Hier haben wir in einem Jahr Großer Koalition be-
reits viel erreicht. Zu verdanken ist dies vor allem dem 
unermüdlichen Einsatz und klugen Vorgehen unseres 
Finanzministers Olaf Scholz. Schon beim deutsch-fran-
zösischen Ministertreffen auf Schloss Meseberg im Juni 
letzten Jahres hat er sich mit dem französischen Finanz-
minister Bruno Le Maire auf einen Fahrplan für die 
Weiterentwicklung der europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion verständigt. Seitdem saßen die beiden 
Minister und ihre Teams oft nächtelang zusammen, ha-
ben diskutiert und sich abgestimmt, um gemeinsame Po-
sitionen zu entwickeln, mit denen man dann in die Ver-
handlungen mit den übrigen Partnern in der Euro-Zone 
und in Europa geht. Als Sozialdemokrat darf ich sagen: 

Die Bundeskanzlerin könnte sich vom vorbildlichen Vor-
gehen des Vizekanzlers eine Scheibe abschneiden. Die 
Presse hat ja leider nicht ganz unrecht, wenn sie schreibt, 
Frau Merkel habe auf Macrons Europaideen kühl re-
agiert. Bei ihrer Nachfolgerin im CDU-Vorsitz sieht es 
leider noch düsterer aus: „Geht es noch schlimmer?“, 
fragt der „Tagesspiegel“. „Wenig Herz für Europa“ habe 
Frau Kramp-Karrenbauer, konstatiert „Spiegel Online“.

Es ist also wesentlich dem Bundesfinanzminister und 
unseren französischen Freunden zu verdanken, dass wir 
heute schon sagen können: Es wird ein umfassendes 
Paket zur weiteren Stärkung der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion geben. Der Europäische Stabilitätsmecha-
nismus ESM wird weiterentwickelt und bekommt mehr 
Kompetenzen der Vorbereitung und Durchführung von 
Hilfsprogrammen für Euro-Länder, die in Schwierigkei-
ten geraten sind, möglicherweise trotz guter und solider 
Haushaltspolitik. Der gestärkte ESM soll die Rolle des 
Backstop übernehmen, der Letztsicherung für den Ban-
kenabwicklungsfonds. Damit schützen wir Steuerzah-
lerinnen und Steuerzahler. Wir wollen nicht, dass noch 
mal mit Staatsgeld Banken gerettet werden müssen, um 
Sparer zu schützen.

Des Weiteren werden wir ein Euro-Zonen-Budget als 
Teil des EU-Haushalts voranbringen, das für mehr In-
vestitionen, mehr wirtschaftliche Annäherung, Wettbe-
werbsfähigkeit und Stabilität in der Euro-Zone sorgen 
wird. Jeder Mitgliedstaat bleibt selbst verantwortlich für 
seine Finanzen, aber wenn wir mit dem Euro-Zonen-Bud-
get helfen, konjunkturelle Schwächephasen schneller zu 
überwinden, ist allen gedient.

Darüber hinaus nähern wir uns jetzt endlich einem 
Konsens über eine Finanztransaktionsteuer. Seit Jah-
ren wird darüber debattiert, passiert ist bislang wenig. 
Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab, die vielleicht näher 
am französischen Modell einer Börsensteuer ist, als das 
unseren Idealvorstellungen entspricht – aber eine zweit-
beste Lösung ist besser als gar keine. Auch bei der Di-
gitalsteuer haben wir jetzt zumindest Klarheit. Ja, es ist 
bedauerlich, dass es keine EU-weite Digitalsteuer geben 
wird, weil vier Mitgliedsländer nicht zu überzeugen wa-
ren. Aber in Steuerfragen ist eben Einstimmigkeit erfor-
derlich. Dass man sich jetzt um eine globale Mindest-
besteuerung bemüht, insbesondere im Kreis der OECD, 
ist sinnvoll. Aber einfach wird das auch nicht werden. 
Von daher ist richtig, was mein Fraktionsvize Achim 
Post dazu diese Woche gesagt hat. Wir sollten nicht nur 
auf eine globale Lösung setzen, notfalls auch neue Wege 
beschreiten, „etwa indem Deutschland, Frankreich und 
weitere fortschrittswillige Staaten vorangehen“.

Diese Mischung aus Prinzipienfestigkeit und Pragma-
tik zeichnet Sozialdemokraten aus. Wir wissen, was wir 
wollen, aber wir wissen, dass wir nicht immer 100 Pro-
zent davon durchsetzen können – schon gar nicht in Eu-
ropa, wo man sich mit 19 Euro-Ländern oder 28, bald 
27 Mitgliedsländern einigen muss. Das unterscheidet uns 
zum Beispiel von der Linken. Die will in ihrem Antrag 
bei der Finanztransaktionsteuer mal wieder alles oder 
gar nichts. Die Linke lehnt „eine reine Aktienbesteu-
erung nach Vorbild der französischen oder britischen 
Transaktionsteuer ab“. Ich wiederhole: Manchmal ist 
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die zweitbeste Lösung besser als gar keine. Es ist besser, 
wir bekommen endlich irgendeine Variante der FTT hin, 
können darauf aufbauen und mit der Zeit bei einem bes-
seren Modell landen, als gar nicht erst anzufangen.

Erfreulicher ist da schon der Antrag der Grünen, die 
den Vorschlag von Olaf Scholz und der SPD-Fraktion 
unterstützen, eine europäische Arbeitslosenrückversiche-
rung einzuführen. FDP und AfD schreien dann immer 
gleich „Transferunion!“ – und einige Kolleginnen und 
Kollegen der CDU und CSU nicken dazu –, aber fach-
lich ist das völliger Humbug. Die Grünen beschreiben 
das korrekt: Eine „Rückversicherung der nationalen Ar-
beitslosenversicherungen … wirkt als Notfallinstrument 
zur sozialen Absicherung, wenn in Krisenzeiten Arbeits-
losenversicherungssysteme einzelner Mitgliedstaaten 
überfordert sind. Als automatischer Stabilisator kann sie 
außerdem dazu beitragen, dass Krisen nicht künstlich 
verlängert werden.“ Die Grünen haben verstanden, wa-
rum Olaf Scholz diesen Vorschlag gemacht hat – ich hof-
fe, sie haben inzwischen auch verstanden, mit wem sich 
vernünftige Europapolitik machen lässt und mit wem 
nicht.

Der Antrag der AfD enthält das übliche Sammelsu-
rium an verdrehten Fakten und kuriosen Vorschlägen. 
Warum die AfD eine „Beendigung der Aufsichtsfunkti-
on der EZB über europäische Großbanken“ fordert, er-
schließt sich mir jedenfalls nicht. Die Einführung einer 
einheitlichen europäischen Bankenaufsicht war eine der 
zentralen Schlussfolgerungen aus der Bankenkrise des 
letzten Jahrzehnts! Ich finde es essenziell, dass die 120 
„systemrelevanten“ europäischen Banken nach einheitli-
chen Standards von einer Behörde beaufsichtigt werden. 
Die AfD schreibt dazu nur: „Systemrelevanz wird durch 
Aufsicht jedoch nicht verhindert.“ Das ist zwar richtig, 
aber absurd. Da könnte ich auch sagen: „Radarkontrol-
len abschaffen – schnelle Autos werden durch Blitzen 
nicht langsamer.“ Natürlich werden sie das nicht. Aber 
Verstöße gegen Regeln werden dokumentiert und geahn-
det – und damit wirken die Kontrolle und Aufsicht vor-
beugend. Banken gehören kontrolliert, gerade die großen 
und systemrelevanten. Alles andere ist Quatsch.

Die Anträge von AfD und FDP werden hier heute ab-
schließend beraten und von der Koalition abgelehnt. Mit 
den Anträgen von Grünen und Linken können wir uns 
dann demnächst im Haushaltsausschuss ausführlicher 
auseinandersetzen.

Alexander Ulrich (DIE LINKE): Die EU befindet 
sich noch immer in der Krise, in einer sozialen Krise, 
aber vor allem in einer tiefen Legitimationskrise. Die im-
mer noch hohe Arbeitslosigkeit und soziale Ungleichheit 
untergraben das Friedens- und Wohlstandsversprechen 
des europäischen Projektes. Die Probleme liegen jedoch 
schon in der Architektur und Konzeption der Euro-Zone. 
Der Euro als Einheitswährung bei gänzlich verschiede-
nen Wirtschafts- und Sozialsystemen innerhalb Europas 
wirkt wie ein Gefängnis für die Mitgliedstaaten, die in 
ihrem geld- und finanzpolitischen Handlungsspielraum 
begrenzt werden. Aber ein Kontinent lässt sich nicht über 
Geld einen. Die Spaltung der Euro-Zone in exportorien-
tierte Volkswirtschaften wie Deutschland und binnen-

wirtschaftsorientierte Länder wie Frankreich und andere 
südeuropäische Staaten begann mit der Einführung des 
Euro. Der Wettbewerb der Sozialsysteme und der Löhne 
wurde durch den Euro erst so richtig angefacht. Es kam 
zu einer europaweiten Lohnflexibilisierung nach unten, 
und die Gewerkschaften wurden europaweit enorm unter 
Druck gesetzt. Und das war kein Unfall oder Konstrukti-
onsfehler, sondern von den Gründern der Währungsuni-
on genau so gewollt. Die Europäische Währungsunion 
war von Anfang an ein Projekt zur Schwächung der Ge-
werkschaftsmacht. Und mit der EZB wurde eine mächti-
ge Waffe geschaffen, um demokratische Entscheidungen 
der Mitgliedsländer zunichtezumachen. Damit wurde die 
Euro-Zone zum neoliberalen Paradies eines autoritären 
Liberalismus. 

Das ist der Traum aller Hardcore-Liberalen und rech-
ten Marktfetischisten: ein Europa, das stark genug ist, 
um demokratische Errungenschaften der Arbeiterbewe-
gung zu unterdrücken, aber gleichzeitig schwach genug 
ist, die Marktergebnisse durch Umverteilung oder Indus-
triepolitik zu beeinflussen. Kein Wunder also, wenn so 
viele Menschen den Halt und das Vertrauen in die EU 
verlieren. Depressionen, Stress und soziale Ängste neh-
men immer mehr zu. Und das ist auch nachvollziehbar. 
Denn diese Ängste haben eine reale Grundlage: Vollzeit-
arbeitsplätze werden zunehmend durch schlecht bezahlte 
Teilzeit- und Minijobs ersetzt, Lohndumping und Nied-
riglöhne werden zu gängigen Geschäftsmodellen erklärt, 
Rentenansprüche können kaum noch aufgebaut werden. 
Über ein Fünftel der Bevölkerung in der EU ist von Al-
tersarmut bedroht oder bereits betroffen. Und das Risiko, 
in Armut zu fallen, ist vor allem in Griechenland und Ita-
lien besonders groß. Wen wundert’s: Hier leben die größ-
ten Opfer des Diktats der Wirtschafts- und Finanzpolitik 
der Troika und damit einer Politik, die das Lohnniveau in 
diesen Ländern gesenkt und den Wettbewerb nach unten 
in der ganzen EU noch weiter verschärft hat.

Macrons Vorschläge für einen Neubeginn in Europa, 
in denen er vom Schutz der Demokratie, der Einführung 
einer sozialen Grundsicherung und von einem europawei-
ten Mindestlohn spricht, sind angesichts seines massiven 
Angriffs auf soziale Errungenschaften, Arbeitsrechte und 
Demokratie seit seiner Amtszeit einfach nur heuchlerisch, 
und sie verändern nichts an der neoliberalen Ausrichtung 
der Euro-Zone. Im Gegenteil: Eigentlich strebt Macron 
mit seinen Arbeitsgesetzen und den massiven sozialen 
Einschnitten bei den französischen Bahnarbeitern eine 
Arbeitsmarktreform nach Vorbild der Agenda 2010 an. 
Macron macht den Schröder, und die Gelbwesten sind 
die Reaktion auf einen hochnäsigen Präsidenten, der nur 
Verachtung für Arme hat und sein Land auf Wettbewerb 
trimmen will. Und jetzt wird Macron auch noch sozialpo-
litisch rechts überholt. Das muss man erst mal schaffen. 
Die CDU-Chefin AKK hat das jetzt getan. Sie hat einem 
sozialen Europa und mutigen Klimaschutz eine Absage 
erteilt. Das ist das Gegenteil von dem, wofür Die Linke 
steht.

Wir sind für ein Europa der Millionen, nicht der Mil-
lionäre. Wir fordern eine echte Finanztransaktionsteuer, 
nicht diese Luftnummer, die 99 Prozent der Finanzum-
sätze unbesteuert lässt; die Digitalsteuer muss kommen, 
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das Kuschen der Bundesregierung vor der Autolobby 
ist unsäglich. Die Mehreinnahmen müssen für eine ech-
te europäische Arbeitslosenversicherung ausgegeben 
werden – und zwar eine, die nicht an lohndämpfende 
Liberalisierung und Flexibilisierung des Arbeitsmark-
tes geknüpft ist. Außerdem braucht Europa dringend 
Investitionen in Höhe von mindestens 2 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes, um aktiv zu werden gegen Ju-
gendarbeitslosigkeit, im Klimaschutz, zum Schutz der 
öffentlichen Daseinsvorsorge und für eine sozial-ökolo-
gische Industriepolitik.

Anlage 15

Zu Protokoll gegebene Reden

zur Beratung 

a) des von der Bundesregierung eingebrachten 
Entwurfs eines Ersten Gesetzes zur Änderung 
des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbu-
ches

b) der Beschlussempfehlung und des Berichts 
des Ausschusses für Ernährung und Land-
wirtschaft 

– zu dem Antrag der Abgeordneten  Amira 
Mohamed Ali, Dr. Kirsten Tackmann, 
Dr. Gesine Lötzsch, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE:

Informationsrechte von Verbraucherinnen 
und Verbrauchern stärken – Behörden ef-
fektiv zur Auskunft verpflichten

– zu dem Antrag der Abgeordneten Renate 
Künast, Tabea Rößner, Markus Tressel, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:

Transparenz über Lebensmittelkontrollen 
herstellen

(Zusatztagesordnungspunkt 11 a und b)

Max Straubinger (CDU/CSU): Das Bundesverfas-
sungsgericht entschied am 21. März 2018, dass Verstöße 
gegen Hygienevorschriften nur verfassungsgemäß sind, 
wenn gesetzlich geregelte Löschungsfristen eingeführt 
werden. Das Bundesverfassungsgericht hat dem Gesetz-
geber aufgegeben, bis spätestens 30. April 2019 eine Re-
gelung zur Dauer der Veröffentlichung zu treffen. § 40 
Absatz 1a LFGB stellt in Bezug auf die Umsetzung des 
zugrundeliegenden EU-Rechts eine Übererfüllung dar, 
„Gold Plating“. Hier haben die Bundesrepublik Deutsch-
land und wir als Gesetzgeber im Jahr 2012 auf das EU-
Recht etwas draufgelegt. Im selben Atemzug beschweren 
wir uns regelmäßig über die überbordende Bürokratie. 
An mehreren Stellen im Koalitionsvertrag sprechen sich 
die Regierungsfraktionen in Bezug auf die Umsetzung 
von EU-Recht für eine Eins-zu-eins-Umsetzung sowie 
für den Abbau bürokratischer Lasten für die Bürgerinnen 
und Bürger bzw. für die Wirtschaft aus. Die Verhandlun-
gen innerhalb der Koalition haben sich außerordentlich 

schwierig gestaltet. Zwischendurch war nur die Verab-
schiedung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung – 
Einführung ausschließlich einer sechsmonatigen Lö-
schungsfrist – ohne weitere Änderungen vorgesehen.

Das Bundesverfassungsgericht selbst hat mit der 
Nichtigkeit von § 40 Absatz 1a LFGB mit Ablauf des 
30. April 2019 einen alternativen Weg vorgesehen. Lei-
der hat diese Koalition hierzu allerdings nicht den Mut. 
Auf den letzten Metern ist es der Koalition dennoch ge-
lungen, einen Kompromiss auszuhandeln. Allerdings 
wird durch den Kompromiss diese politisch motivierte 
Transparenzvorschrift nur teilentschärft. Entgegen aller 
sonst üblichen Rechtsgrundsätze werden Lebensmittel-
unternehmer zweimal bestraft: einmal mit Bußgeld und 
dann noch durch einen Pranger, der im Extremfall zur 
Insolvenz führen kann, mindestens jedoch zur Geschäfts-
schädigung, und das vor dem Hintergrund, dass wir stän-
dig betonen, wie wichtig für Deutschland der Mittelstand 
und das Handwerk sind. Gerade unsere kleinen und mitt-
leren Handwerksbetriebe treffen wir mit der vollen Här-
te des Gesetzes, wohingegen Lebensmittelkonzerne von 
der Härte weitgehend verschont bleiben. 

Natürlich sind die Interessen der Verbraucherinnen 
und Verbraucher sowie deren Wunsch nach Transpa-
renz ebenso wichtig. Mit der Eins-zu-eins-Umsetzung 
des zugrundeliegenden EU-Rechts – so wie dies in den 
anderen europäischen Staaten erfolgt – wäre meines Er-
achtens dem Bedürfnis mehr als gedient. Der Forderung 
aus dem links-grünen Lager, grundsätzlich, also auch 
Kontrollergebnisse ohne Beanstandung, zu veröffentli-
chen, erteile ich eine klare Absage. In erster Linie nutzen 
nicht die Verbraucher diese Informationen, sondern die 
dem links-grünen Lager nahestehenden Nichtregierungs-
organisationen wie Foodwatch oder Campact, um Le-
bensmittelunternehmer zu diskreditieren und Skandale 
hochzuziehen.

Grundsätzlich müssen wir uns schon die Frage gefal-
len lassen, ob wir jedes Handeln von Bürgerinnen und 
Bürgern bzw. von Handwerksbetrieben und Unterneh-
men stets weiter kriminalisieren wollen. Ich rate uns da-
her, dass wir unser politisches Handeln stärker als bisher 
am Schlusssatz des diesjährigen Fastenredners am Nock-
herberg, Maximilian Schafroth, ausrichten: „Ob man 
gute Politik macht oder nicht, das merkt man ganz leicht, 
wenn man sich fragt, ob man sich wohlfühlt bei dem Ge-
danken, Betroffener der eigenen Politik zu sein!“

Hans-Jürgen Thies (CDU/CSU): Mit der heute 
anstehenden Verabschiedung des Gesetzentwurfes der 
Bundesregierung nebst den Änderungsanträgen der Koa-
litionsfraktionen machen wir § 40 Absatz 1a LFGB ver-
fassungsfest. Diese Vorschrift, die im Jahre 2012 übri-
gens mit den Stimmen der FDP-Fraktion verabschiedet 
worden war, muss vom Bundesgesetzgeber nach einem 
Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes bis Ende 
April um eine Regelung zur Dauer von Veröffentlichun-
gen lebensmittelrechtlicher Verstöße im Internet ergänzt 
werden.

Der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft 
hat sich intensiv mit dem Gesetzentwurf der Bundesre-
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gierung und den weitergehenden Anträgen der Fraktio-
nen befasst. Insbesondere hat der Ausschuss im Februar 
auch eine umfangreiche Expertenanhörung durchgeführt. 
Dabei wurde deutlich, dass es, auch auf Anregung des 
Bundesrates, noch weitergehenden Änderungsbedarf bei 
§ 40 Absatz 1a LFGB gibt. Diesen Änderungsbedarf ha-
ben CDU/CSU und SPD mit ihrem Antrag aufgegriffen 
und umgesetzt.

Was sind nun die wesentlichen Punkte des Gesetzes-
vorhabens? Erstens. Die zuständigen Vollzugsbehörden 
müssen Veröffentlichungen künftig „unverzüglich“ vor-
nehmen. Dies fördert und stärkt die Verbraucherinforma-
tion; denn wenn es um Lebensmittelsicherheit geht, muss 
der Verbraucher möglichst rasch informiert werden.

Zweitens. Es bleibt bei der Doppeluntersuchung von 
Proben, dies kann künftig aber in einem Labor durchge-
führt werden. Dies entspricht dem Wunsch vieler Bun-
desländer und dient der Vereinfachung und Beschleuni-
gung des Verwaltungsvollzugs.

Drittens. Wir haben klargestellt, dass nicht nur bei 
überschrittenen Grenzwerten, sondern auch – und erst 
recht – beim Nachweis verbotener oder nicht zugelas-
sener Stoffe eine Verpflichtung zur Veröffentlichung be-
steht.

Viertens. Wir haben jetzt ausdrücklich klargestellt – 
und dies ist uns als CDU/CSU besonders wichtig –, 
dass bei Verstößen gegen bauliche Anforderungen sowie 
Aufzeichnungs- oder Mitteilungspflichten eine Veröf-
fentlichung nicht erfolgen darf, wenn keine Gefahr einer 
nachteiligen Beeinflussung von Lebensmitteln besteht. 
Auch mit dieser Regelung stärken wir die Verbraucher-
information. Gleichzeitig stellen wir damit sicher, dass 
Bagatellverstöße ohne gesundheitliche Relevanz nicht 
veröffentlicht werden.

Fünftens. Wenn das betroffene Unternehmen den fest-
gestellten Mangel beseitigt hat, muss die Behörde auch 
diese Mangelbeseitigung „unverzüglich“ veröffentli-
chen. Dadurch wird ebenfalls die Verbraucherinformati-
on gestärkt. Zudem werden die Unternehmen motiviert, 
durch möglichst rasche Mängelbeseitigung ihre ange-
kratzte Reputation wieder zu verbessern.

Sechstens. Schlussendlich haben wir die Vorgabe des 
Bundesverfassungsgerichts umgesetzt und nunmehr eine 
sechsmonatige Löschungsfrist für Veröffentlichungen 
vorgeschrieben. Eine längere Löschungsfrist, etwa erst 
nach einem Jahr, wäre unverhältnismäßig, da der Infor-
mationswert einer Veröffentlichung für Verbraucher mit 
zunehmendem zeitlichem Abstand zum festgestellten 
Verstoß deutlich abnimmt.

Nicht geändert haben wir die Bußgeldschwelle von 
350 Euro, weil die bisherige Verwaltungspraxis gezeigt 
hat, dass Bußgelder in diesem oder noch höherem Aus-
maß durchweg nur in gravierenden Fällen mit gesund-
heitlicher Relevanz verhängt worden sind. Und eines ist 
für uns ganz klar: Wir wollen redliche Lebensmittelun-
ternehmer schützen, schwarze Schafe verdienen jedoch 
keinen Schutz.

In den Ausschussberatungen ist indes deutlich gewor-
den, dass wir zur Wahrung des Gleichbehandlungsgrund-

satzes und der Rechtssicherheit dringend einen bundes-
einheitlichen Bußgeldkatalog benötigen. Aus Sicht aller 
Fraktionen dieses Hauses ist es ein großes Ärgernis, dass 
Bund und Länder dies bisher noch nicht zustande ge-
bracht haben. Dementsprechend haben CDU/CSU und 
SPD dazu jetzt auch nochmals einen Entschließungsan-
trag eingebracht, der im Ausschuss bereits einstimmig 
angenommen worden ist.

Abschließend möchte ich hervorheben, dass wir mit 
dem Gesetzentwurf der Bundesregierung und den Än-
derungsanträgen der Koalitionsfraktionen den Verbrau-
cherschutz weiter stärken, gleichzeitig aber auch unser 
regional verwurzeltes mittelständisches Lebensmittel-
handwerk vor übermäßigen bürokratischen Lasten, un-
berechtigter öffentlicher Anprangerung und Skandalisie-
rung im Internet schützen.

Deshalb ist heute ein guter Tag sowohl für Verbraucher 
als auch für das Lebensmittelhandwerk in Deutschland.

Ursula Schulte (SPD): Man kann es eigentlich nicht 
oft genug betonen: Das Bundesverfassungsgericht hat 
am 21. März 2018 eindeutig geurteilt: Die Veröffentli-
chung von Verstößen gegen verbraucherschützende Vor-
schriften nach § 40 Absatz 1a LFGB sind verfassungsge-
mäß. Selbst dann, wenn nur ein „hinreichend begründeter 
Verdacht“ besteht. Die Verbraucherrechte sind mit dem 
Urteil gestärkt worden. Dabei geht es nicht nur um den 
Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor Ge-
sundheitsgefahren, sondern auch um den Schutz vor 
Täuschung. 

Das Bundesverfassungsgericht hat allerdings das Feh-
len einer Löschfrist angemahnt. Dieser Aufforderung 
kommen wir mit dem jetzt vorliegenden Gesetzentwurf 
nach. Der Entwurf sieht eine Löschfrist von 6 Monaten 
vor. Diese findet naturgemäß nicht die Zustimmung der 
Opposition. Die Fraktion Die Linke möchte erst nach 
zwei Jahren und die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
nach zwölf Monaten löschen. Mir erscheint, dass die im 
Gesetzentwurf vorgeschlagene Frist von 6 Monaten einer 
Güterabwägung gerecht wird. Denn es geht immer auch 
um Verhältnismäßigkeit und am Ende auch um die Be-
rufsfreiheit von Unternehmen. 

Viel wichtiger erscheint mir aber, dass die Verbrau-
cher möglichst schnell und umfassend über die Verstöße 
unterrichtet werden. Das heißt, dass die Verbraucher kon-
kret von den Verstößen erfahren und dass auf den Ver-
stoß bzw. Rückruf aufmerksam gemacht wird. Im Gesetz 
heißt es jetzt: „Die zuständige Behörde informiert die 
Öffentlichkeit unverzüglich.“ Das ist der richtige Weg.

Allerdings wäre eine Vereinheitlichung der Vorge-
hensweise bei den Discountern oder in den Supermärkten 
im Fall von Warnmeldungen im Interesse der Verbrau-
cher mehr als wünschenswert. Das hat eine Untersu-
chung der Verbraucherzentrale Hamburg gezeigt. Hier ist 
noch Handlungsbedarf. 

Ein öffentlicher Rückruf durch einen Lebensmittel-
unternehmer ist allerdings anders zu betrachten als eine 
behördliche Warnung. Diese werden über das zentrale 
Portal Lebensmittelwarnung.de veröffentlicht. Hie-

http://www.lebensmittelwarnung.de
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rauf haben sich die Länder verständigt. Die Koalition 
hat beschlossen, dass das Portal überarbeitet und damit 
verbraucherfreundlicher gestaltet werden soll. Ich wür-
de mich freuen, wenn das alle Fraktionen hier im Haus 
unterstützen. Lebensmittelwarnung.de muss genauso be-
kannt sein wie die 112.

Nach der ersten Lesung des Gesetzes hat es eine 
Kampagne des Zentralverbandes des Deutschen Bä-
ckerhandwerks mit dem Ziel gegeben, Abstand von der 
Veröffentlichungspflicht zu nehmen. Der Grund für diese 
Kampagne war, dass mit einer solchen Veröffentlichungs-
pflicht kleine Betriebe Schaden nehmen würden. Dazu 
kann ich nur sagen: Die Hürden für Veröffentlichungen 
sind schon sehr hoch. Verstöße müssen erheblich oder 
bereits mehrfach vorgekommen sein. Selbst erhebliche 
Hygieneverstöße bleiben unterhalb der Bußgeldschwelle 
von 350 Euro und werden nicht veröffentlicht. Zudem 
hat die prüfende Behörde immer eine Abwägung zwi-
schen den Belangen der betroffenen Betriebe und den In-
teressen der Öffentlichkeit vorzunehmen. 

Aus Verbrauchersicht sind die Hürden also eigentlich 
zu hoch. Keiner von uns möchte doch in einer Gaststät-
te essen, in der die Wände in der Personaltoilette vor 
Schmutz starren und das Handwaschbecken zugestellt 
ist. Dreimal können sie raten, was nach dem Toiletten-
gang passiert. Hygiene ist das A und O. Das kann man 
nicht oft genug betonen. Und eines ist doch auch klar: 
Die Mehrzahl der Betriebe arbeitet sauber und einwand-
frei. Wir schwächen aber die über 90 Prozent ordentlich 
arbeitenden Betriebe, wenn man sich immer wieder 
schützend vor die schwarzen Schafe stellt. Letzen Endes 
haben diese schwarzen Schafe den Schaden selber ver-
schuldet, auch das gehört zur Wahrheit dazu. 

Festgestellte Hygienemängel sind nicht entschuldbar. 
Wenn dagegen Aufzeichnungs- und Mitteilungspflich-
ten, die keinen Einfluss auf die Qualität der Lebensmit-
tel haben, vernachlässigt werden, soll es zukünftig keine 
Veröffentlichung mehr geben. Das, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, nenne ich lebenspraktische Politik. Das ist 
gut so!

Ebenso lebenspraktisch ist, dass zwar weiterhin eine 
Doppelbeprobung notwendig ist, diese aber im gleichen 
Labor stattfinden kann. Denn nicht alle Bundesländer ha-
ben zwei amtliche Labore. 

Wichtig ist auch die im Gesetzentwurf stehende Klar-
stellung, dass nicht nur bei überschreitenden Grenzwer-
ten, sondern erst recht beim Nachweis verbotener oder 
nicht zugelassener Stoffe eine Pflicht zur Veröffentli-
chung besteht. 

Beim Schutz der Verbraucher vor Gesundheitsgefähr-
dung oder Täuschung kommt es aber eben nicht nur auf 
die Bundesregierung an. Auch die Bundesländer sind 
gefordert. In vielen Bundesländern haben wir zu wenige 
Lebensmittelkontrolleure. Das wurde auch in der Anhö-
rung zum LFGB noch einmal deutlich. Dort, wo die Auf-
gabe an die Kommunen übertragen wurde, gibt es leider 
oft Kontrollen nach Kassenlage. Das kann nicht im Inte-
resse der Verbraucher sein. 

Auch beim einheitlichen Bußgeldkatalog sind wir seit 
2017 nicht wirklich weitergekommen. Lediglich Sachsen 
verfügt über einen solchen, eigenen Bußgeldkatalog. Die 
Arbeitsgruppe, die eingesetzt wurde, um einen einheitli-
chen Bußgeldkatalog auf den Weg zu bringen, hat leider 
erst einmal getagt. Ergebnisse liegen noch nicht vor. Das 
ist schade. Das müssen wir schleunigst ändern! Mit dem 
vorliegenden Entschließungsantrag fordern wir als Koa-
lition die Bundesregierung auf, schnellstmöglich diesen 
einheitlichen Katalog gemeinsam mit den Ländern auf 
den Weg zu bringen.

Ich denke, insgesamt können sowohl Verbraucherin-
nen und Verbraucher als auch die Wirtschaft mit diesem 
Gesetz zufrieden sein. Die Koalition hat sich vorgenom-
men, dass LFGB noch verbraucherfreundlicher zu gestal-
ten und den Unternehmen zum Beispiel die Möglichkeit 
einzuräumen, auf freiwilliger Basis die Kontrollergebnis-
se darzustellen. 

Die SPD-Bundestagsfraktion steht für einen umfas-
senden Verbraucherschutz, hat dabei aber auch immer 
die Belange kleinerer und mittlerer Betriebe im Blick.

Franziska Gminder (AfD): Der Schutz der Verbrau-
cher ist uns wichtig. Hohe Standards für Sicherheit und 
Hygiene müssen gut geregelt sein. Eine geeignete Kon-
trolle der Standards ist dafür die richtige Grundlage, nach 
dem Motto „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“, auch 
wenn der Spruch von Lenin stammen soll. Der vorlie-
gende Gesetzentwurf der Bundesregierung lässt einige 
Fragen offen und benötigt eine Überarbeitung. Die Er-
gebnisse der Kontrollen interessieren die Verbraucher. 
Transparenz ist uns wichtig. Aber wie viel Transparenz 
brauchen wir? Wir sind gegen Internetveröffentlichun-
gen von ein bis zwei Jahren für Mängelrügen. Diese 
würden einen Betrieb auf lange Zeit schädigen. Auch ein 
Firmeninhaber hat ein Recht auf Vergessen, insbesondere 
wenn er nachgebessert hat. Auch ein behobener Verstoß 
gehört kontrolliert und veröffentlicht – und zwar zeitnah. 
Ich erinnere nur an den Fall Birkel in den 80er-Jahren, 
der bei unklaren Vorwürfen das Unternehmen fast rui-
nierte, zu Massenentlassungen und letztlich zum Verkauf 
der Firma an einen ausländischen Investor geführt hat. 
Bei einer langen Veröffentlichungsfrist von ein bis zwei 
Jahren wird zum Beispiel ein Betreiberwechsel gar nicht 
berücksichtigt.

Die Juristen des Bundesverfassungsgerichts gehen 
davon aus, dass Informationen im Internet gelöscht wer-
den können. Dies ist nicht der Fall. Das Internet vergisst 
nichts. Der Gesetzentwurf muss deshalb restriktiver aus-
fallen. Die Veröffentlichung muss auf wenige schwere 
Fälle beschränkt werden. Branchenverbände und Le-
bensmittelkontrolleure fordern eine Bagatellgrenze von 
mindestens 1 000 Euro oder besser 5 000 Euro. Diese 
Forderungen klingen gut. Dazu gehört jedoch ein ein-
heitlicher Bußgeldkatalog für ganz Deutschland. Die 
Veröffentlichung muss auf gesundheitsgefährdende Fälle 
beschränkt sein. Zu viele staatliche Warnungen werden 
nicht mehr wahrgenommen. Eine Veröffentlichung der 
Verstöße wird dann nutzlos. 

http://www.lebensmittelwarnung.de
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Die im Inhalt sehr ähnlichen Anträge der Linken und 
der Grünen atmen eine Staatsgläubigkeit, die wir nicht 
teilen. Der Staat kann und soll nach unserer Vorstellung 
keine 100-prozentige Kontrolle und Transparenz her-
stellen. Qualitätsproduzenten werden ihren Kunden von 
selbst eine hohe Transparenz bieten. Mündige Kunden 
werden von selbst die richtigen Fragen stellen. Zwangs-
weise eingeführte Smiley-Lösungen verlangen einen 
ausgedehnten Kontrollapparat, den wir nicht haben und 
den wir auch nicht wollen.

Der Gesetzestext ist in vielen Fragen nach wie vor un-
klar. Er muss dringend überarbeitet werden. Das fordern 
auch die Bundesländer. Bei der Nachkontrolle sieht das 
Gesetz die Durchführung durch ein einziges Labor vor. 
Ist dann daran derselbe Prüfer beteiligt, oder gibt es einen 
zweiten?

Positiv ist der Entwurf im Hinblick auf die Schwere 
der Fälle. Bagatellübertretungen – kaputte Fliesen –, von 
denen keine gesundheitlichen Gefährdungen ausgehen, 
sollen unbeachtet bleiben.

Die Frage der Nulltoleranz ist unklar: Wie wollen 
wir mit verbotenen Stoffen umgehen? Für die Verwal-
tungsverfahren von Landesbehörden muss doch die nö-
tige Klarheit vorgegeben werden. Präventive Lösungen 
vermissen wir in dem Gesetzentwurf völlig: Eine gute 
Einstiegsqualifizierung, insbesondere bei Gastronomen, 
beugt Verstößen am besten vor.

Daher lehnen wir als AfD diesen Gesetzentwurf ab 
und hoffen auf Verbesserung.

Nicole Bauer (FDP): Diese Gesetzesänderung 
kommt mal wieder im Schnellverfahren daher. Aber das 
machen Sie ja immer mit Themen, die Ihnen unange-
nehm sind. Die Ferkelkastration ist nur ein Beispiel. Erst 
schieben Sie es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf, und 
dann beschließen Sie es in einer Nacht- und Nebelaktion, 
wie heute. So geht’s nicht! 

Schauen wir uns Ihren Vorschlag mal genauer an:

Nachkontrollen sind uns sehr wichtig. Sie hingegen 
lassen eine Chance verstreichen, endlich mehr Kontrol-
len zu erwirken. Eine Veröffentlichung ohne zeitnahe 
Nachkontrollen ist ungerecht und stellt die Unternehmen 
an den Pranger. 

Ich fordere mehr Kontrolleure. Sie hingegen schieben 
Ihre finanzielle Verantwortung einfach auf die Länder 
ab. Ich frage Sie: Wo sollen die Länder das Geld her-
nehmen? Wo sollen sie das Personal herbekommen? – 
Schaut so ein fairer Wettbewerb aus? Nein, das ist nur 
das Sankt-Florians-Prinzip.

Wir fordern außerdem, die Bagatellgrenzen zu erhö-
hen. Sie hingegen lassen auch diese Möglichkeit ver-
streichen. Dabei haben doch gerade Sie betont, dass die 
Verhältnismäßigkeit mit diesem Gesetzentwurf gewahrt 
werden soll.

In der Ausschussdebatte stellen Sie sich auch noch 
als Retter des Lebensmittelhandwerks dar. Unter uns: 
Die brauchen Ihren Gesetzentwurf in dieser Form sicher 
nicht.

Wenigstens haben Sie unseren Vorschlag ernst genom-
men, Veröffentlichungen auf erhebliche Verstöße zu be-
grenzen. Ich freue mich, dass Sie auch unsere Forderung 
eines einheitlichen Bußgeldkatalogs übernommen haben.

Aber alles in allem überhäufen Sie die Mittelständler 
mit noch mehr Bürokratie, und dem Verbraucher machen 
Sie es auch nicht einfacher, sich im Dschungel der Kenn-
zeichnungen und Lebensmittelwarnungen zu orientieren. 
Das betrifft vor allem die Kollegen der Grünen mit ihrem 
unsinnigen Hygiene-Smiley. Eine solche Art von Trans-
parenz nutzt unserer Gesellschaft wirklich nicht.

Amira Mohamed Ali (DIE LINKE): Wir diskutieren 
heute erneut über den Vorschlag der Bundesregierung, 
§ 40 Absatz 1a LFGB so zu ändern, dass die Meldung 
in behördlichen Informationsportalen über Verstöße von 
Unternehmen gegen die Lebensmittel- oder Futtermittel-
sicherheit, die nicht gesundheitsgefährdend sind, nach 
sechs Monaten gelöscht wird. 

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Einführung 
einer Frist gefordert, allerdings offengelassen, wie lang 
sie ist. Das Bundesverfassungsgericht hat auch entschie-
den, dass der Informationsanspruch der Verbraucherin-
nen und Verbraucher schwerer wiegt als die durch die 
Berufsfreiheit geschützten Rechte der Unternehmen auf 
Geheimhaltung von Informationen über Gesetzesverstö-
ße. Das Bundesverfassungsgericht stärkt damit Verbrau-
cherrechte enorm.

Die von der Regierung vorgeschlagene Frist von sechs 
Monaten ist aber deutlich kürzer als die in der aktuellen 
Löschungspraxis in den meisten Bundesländern. In der 
Praxis liegt sie bei zwölf Monaten. Die Bundesregierung 
schwächt mit diesem Vorschlag also die Verbraucher-
rechte im Vergleich zur heutigen Lage. Sie kehren das 
Urteil des Verfassungsgerichts, das Verbraucherrechte 
stärken will, in sein Gegenteil um. Das ist inakzeptabel. 

Wir haben das Thema in dieser Sitzungswoche im 
Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft bespro-
chen. Ich habe die Bundesregierung gefragt, wie sie diese 
Umkehr des eigentlichen Tenors des Bundesverfassungs-
gerichtsurteils begründet. Die Antwort: Wir haben die 
Interessen eben abgewogen. – Das zeigt: Für die Bundes-
regierung gehen die Interessen der Unternehmen vor die 
Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Warum sind sechs Monate zu kurz? Ich stelle ein-
mal den Vergleich zu den Punkten in Flensburg für die 
Autofahrer an: Rechtsverstöße von Autofahrern werden 
frühestens nach zweieinhalb Jahren gelöscht. Aus gutem 
Grund! Es braucht einer vernünftigen Wohlverhaltens-
phase, bis Vertrauen wiederhergestellt ist. Unternehmen 
nach nur sechs Monaten wieder reinzuwaschen, ist Ver-
brauchertäuschung. Die Linke lehnt diesen Vorschlag 
daher ab.

Wir haben einen eigenen Antrag zum Thema einge-
bracht, der Verbraucherrechte wirklich stärkt. Wir for-
dern eine Löschfrist von 24 Monaten. Außerdem fordern 
wir insgesamt eine deutliche Verbesserung des Verbrau-
cherinformationsrechts, und wir machen dazu in unserem 
Antrag auch konkrete Vorschläge.
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Es muss für alle leicht sein, an relevante Informatio-
nen über Unternehmen zu kommen. Die heutigen Infor-
mationsdienste sind teilweise gebührenpflichtig. Wesent-
liche Informationen sind gar nicht enthalten. 

In unserem Antrag fordern wir daher ein umfassendes, 
kostenloses Informationsportal über unlautere Geschäfts-
praktiken – nicht nur in Bezug auf Lebensmittel, sondern 
auch für Finanz- und Gesundheitsdienstleistungen. So 
ein Portal warnt nämlich nicht nur die Verbraucherinnen 
und Verbraucher, es verbessert auch die Rechtstreue der 
Unternehmen. Wir wollen, dass es Wettbewerb nicht im-
mer nur um den Profit gibt, sondern endlich auch um die 
saubersten Geschäftsmethoden, und dafür braucht man 
Transparenz. 

Wir fordern in unserem Antrag außerdem auch die 
Einführung des sogenannten Hygiene-Smileys. Dies be-
deutet, dass die Behörden alle Betriebe, die Lebensmittel 
verarbeiten oder verkaufen, mit einem Aufkleber verse-
hen, der farblich – für alle leicht erkennbar – anzeigt, wie 
hygienisch der Betrieb ist, wie es das zum Beispiel be-
reits in Dänemark gibt. Seit dessen Einführung hat sich 
dort die Zahl der Hygieneverstöße halbiert.

Insgesamt brauchen wir ein Hinweissystem, das nicht 
nur Verstöße aufdeckt, sondern auch erfasst, welche Be-
triebe sich an alle Vorschriften halten. 

In der Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung haben die Lobbyvertreter der Gaststättenbran-
che mehrfach gesagt, dass das Internet nicht vergesse 
und man daher die Verstöße der Unternehmen möglichst 
schnell wieder löschen müsse. Dem Umstand, dass das 
Internet tatsächlich nicht vergisst, kann man damit aber 
nicht begegnen, wohl aber, indem sowohl die Verstöße 
als auch die Einhaltung der Regeln veröffentlicht wer-
den. Dies wäre der richtige Weg, und nur dies schafft 
volle Transparenz.

Bei unserer Anhörung haben mehrere Experten auch 
darauf hingewiesen, dass die allermeisten Verstöße ge-
gen das LFGB gar nicht zur Veröffentlichung kommen, 
weil sie unterhalb der dort festgelegten Bagatellschwelle 
liegen. Alle Verstöße, die nicht mit einem Bußgeld von 
mindestens 300 Euro geahndet werden, werden nämlich 
nach aktueller Gesetzeslage nicht veröffentlicht. Auch 
diesen Missstand korrigiert unser Antrag.

Wir bitten daher um Annahme unseres Antrags, damit 
die Verbraucherrechte wirklich gestärkt werden und end-
lich echte Transparenz entsteht. 

Den Gesetzentwurf der Bundesregierung lehnen wir 
aus den genannten Gründen ab.

Renate Künast (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Die 
Bundesregierung macht für die Verbraucherinnen und 

Verbraucher das, wofür sie gewählt wurde: nichts. Das ist 
bitter. Dabei lieferte das Bundesverfassungsgericht mit 
seiner Entscheidung zu § 40 LFGB eine Steilvorlage zur 
Stärkung der Rechte von Verbraucherinnen und Verbrau-
chern. Diese Chance lassen Sie leider ungenutzt.

Das Bundesverfassungsgericht will, dass Menschen 
erfahren, wenn ein Betrieb gegen Lebensmittelvorschrif-
ten verstößt, und zwar nicht erst dann, wenn eine Gefahr 
für Leib und Leben besteht. Das Gericht sieht Kunden 
als Wirtschaftsteilnehmer. Es spricht den Kunden daher 
das Recht zu, zu wissen, wofür sie ihr erarbeitetes Geld 
ausgeben.

Wer von Ihnen will denn ahnungslos in einem Res-
taurant essen, in dessen Küche Rattenkot und Schimmel 
gefunden wurde? Statt die Hindernisse aus dem Weg zu 
räumen, legen Frau Klöckner und die Fraktionen von 
Union und SPD die schützende Hand über Betriebe, die 
keine Zeit und keine Arbeitskraft für Hygiene aufwen-
den. 

Darunter fällt selbst die Kantine des Landwirtschafts-
ministeriums in Bonn. Die Kantine des BMEL in Bonn 
ist in den Jahren 2017 und 2018 bei Hygieneprüfungen 
durchgefallen. In dem Bescheid der Stadt Bonn ist die 
Rede von Schwarzschimmel am Handwaschbecken oder 
dunklen und schmierigen Altbelägen auf den Dunstab-
zugshauben. Diese Verstöße wären nie ans Licht der 
Öffentlichkeit gelangt, wenn es nicht die Aktion „Topf 
Secret“ von Foodwatch und „FragDenStaat“ geben wür-
de.

Es geht auch anders. Dänemark macht seit Jahren vor, 
wie es besser geht: Rote, gelbe und grüne Smileys schaf-
fen Transparenz für Verbraucherinnen und fairen Wettbe-
werb für Gastronomen. In Dänemark können Sie gut in-
formiert entscheiden, ob Sie in ein Restaurant gehen, das 
keinerlei Beanstandung hatte, oder ob Sie bei einem Im-
biss essen, der es mit der Hygiene nicht so genau nimmt. 
In deutschen Kantinen erfahren Sie: nichts. 

Dem liegt eine völlig falsche Denkrichtung zugrun-
de. Es wird das fadenscheinige Argument der Pranger-
wirkung vorgebracht. Aber wollen Sie sich ernsthaft zum 
Verteidiger derer machen, die gutes fachliches Handeln 
missachten? Es ist doch absurd. 

Helfen Sie doch besser denen im Wettbewerb, die 
Zeit, Arbeitskraft und Geld investieren, um bei der Hy-
giene richtig gut zu sein. Dann hätten Sie Smileys oder 
auch das Hygienebarometer einführen müssen.

Das haben Sie sich aber nicht getraut, weil Ihnen die 
Kunden als Rechtssubjekt nicht am Herzen liegen. Aber 
es ist das gute Recht der Kunden, zu wissen. Schon des-
halb kann man Ihrem Gesetz nicht zustimmen. Es ist ein 
Nichts.
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